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Begrüßung der Teilnehmer 
an der wissenschaftlichen Tagung des Vereins 

für Wasser-, Boden- und Lufthygiene e. V. über "Umweltschutz und 

öffentlicher Gesundheitsdienst" vom 13.-18. März 1972 in Berlin-Dahlem 

Von E. K n op 

Im Auftrage von Herrn Direktor Hülsmann darf ich Sie namens des 
Vereins und des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene zu unserer 
Tagung "Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst" herzlich will­
kommen heißen. Die überraschend große Zahl der Teilnehmer, die zu 
dieser Arbeitstagung hier in Berlin zusammengekommen sind, gibt einen 
Hinweis auf die Bedeutung der Themen, die in der vor uns liegenden 
Arbeitswoche zur Diskussion gestellt werden. 

Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich mich - allein schon aus Zeit­
gründen - darauf beschränken muß, nur wenige der erschienenen Tagungs­
teilnehmer namentlich zu begrüßen. Als Vertreter des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit heiße ich Herrn Ministerialdirektor 
Dr. Rachold, der auch das einleitende Referat über gesundheitspoliti­
sche Aspekte des Umweltschutzes übernommen hat, herzlich willkommen. 
Ich verbinde damit meinen Dank an das Ministerium für die finanzielle 
Unterstützung bei der Ausrichtung dieser Tagung. Weiterhin begrüße ich 
den Senator für Gesundheit und Umweltschutz in Berlin, Herrn Professor 
Dr. Wolters, der in seinem Vortrag aktuelle Fragen der Umweltschutz­
politik behandeln wird, und darf ihn bitten, zugleich dem Senat der 
Stadt Berlin den Dank auszusprechen für den am morgigen Tag im Hotel 
Gehrhus vorgesehenen Empfang. Daneben heiße ich die zahlreichen Ver­
treter der Fachministerien der Länder herzlich willkommen. Mein besonde­
rer Gruß gilt aber auch den Herren Vortragenden, wobei ich herausstellen 
möchte, daß sich neben den Mitarbeitern des Instituts auch zahlreiche Sach­
verständige von Bund, Länderministerien, Kommunen sowie auch Herr 
Professor Dr. Wüstenberg vom Hygiene-Institut des Ruhrgebietes in 
Gelsenkirchen für die Tagung zur Verfügung gestellt haben. 

Zwei Namen darf ich noch besonders herausstellen: Das sind der derzei­
tige Leiter des Institutes, Herr Professor Dr. Höffken, der zugleich 
im Namen des verhinderten Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes, Herrn 
Professor Dr. Henneberg, die Tagung einleiten wird, sowie der Vorgänger 
von Herrn Professor Dr. Höffken, Herr Professor Dr. Naumann. Wir 
freuen uns über das Interesse, das Sie, Herr Naumann, an der Weiterfüh-
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rung der von Ihnen sdton vor vielen Jahren geförderten Aufgaben bekun­
den. Umgekehrt ist aber audt Ihre frühere Arbeit ein Beweis dafür, daß 
man den Aufgaben des Umweltsdtutzes - zumindest im Bundesgebiet -
sdton seit langem eine besondere Aufmerksamkeit gesdtenkt hat. 

In diesem Zusammenhang mödtte idt darauf hinweisen, daß wir bereits 
vor 70 Jahren eine Welle der Umweltsdtutzbestrebungen im damaligen 
Deutsdten Reidt feststellen konnten. Am 16. Januar 1902 wurde der Verein 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene- damals unter dem Namen "Verein 
für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung" -ins Leben gerufen, nadt­
dem bereits im Jahre 1901 das entspredtende Institut - zunädtst unter 
dem Namen "König!. Versudts- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung" - gegründet worden war. Nadtdem es sidt be­
reits bald erwies, daß es neben dem Wasser audt weitere widttige hygieni­
sdte Probleme des Umweltsdtutzes gab, kam es dann in der Folgezeit zu 
der Namensgebung, die uns heute allgemein bekannt ist. In den 70 Jahren 
seines Bestehens, dessen wir uns bei der heutigen Tagung erinnern sollten, 
hat sidt der Verein bemüht, die Forsdtungsarbeiten auf den einsdtlägigen 
Gebieten durdt finanzielle Förderung zu unterstützen, Fadtkurse und Kol­
loquien durdtzuführen und insonderheit audt die Ergebnisse der an den ver­
sdtiedensten Stellen durdtgeführten Forsdtungsarbeiten und Erfahrungen in 
Literaturberidtten und in der Sdtriftenreihe des Vereins zu veröffentlidten. 

In diesem Zusammenhang mödtte idt audt darauf hinweisen, daß ebenfalls 
im Jahre 1901 das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes in Gelsenkirdten 
ins Leben gerufen wurde. In der gleidten Zeit wurden im Industrie­
gebiet grundlegende Untersudlungen über die Behebung der großen wasser­
wirtsdtaftlidten Sdtwierigkeiten angestellt. Diese Untersudlungen führten 
im Jahre 1904 zur Bildung der Emsdtergenossenschaft, des ersten großen 
sondergesetzlidten Wasserverbandes, dem die Betreuung eines ganzen Fluß­
gebietes übertragen wurde. Ich glaube, alle diese genannten Einridttungen 
wie audt die in der Folgezeit unter gleidten Gesichtspunkten gebildeten 
weiteren Organisationen können für sich in Anspruch nehmen, in der Ver­
gangenheit ihre Pflidtt auf dem Gebiet des Umweltsdtutzes voll erfüllt zu 
haben, natürlidt unter der Einsdtränkung, soweit es die politisdten und 
wirtsdtaftlidten Verhältnisse zuließen. 

Die Sorge um den Umweltschutz ist mithin nidtt neu. Trotzdem müssen 
wir feststellen, daß wir heute - 70 Jahre später - vor noch viel größe­
ren Aufgaben stehen. Es ist dies das Ergebnis des Anwadtsens der Be­
völkerung und der stürmisdten Weiterentwicklung unserer Industrie, wo­
bei nunmehr vor allem der Verkehr, die Auswirkungen und Produkte der 
chemischen Industrie sowie die Ausnutzung der Kernenergie neben den ge­
steigerten Ansprüchen des Einzelnen eine besondere Rolle spielen. Es liegt 
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in der Natur der Dinge, daß die Maßnahmen zur Behebung erkennbarer 
Schäden mit einer gewissen Phasenverschiebung den beobachteten Mißstän­
den folgen. Hüten müssen wir uns aber vor einer Verteufelung der tech­
nischen Entwiddung. Auch die unberührte Natur ist keineswegs immer um­
weltfreundlich. In vielen Fällen hat sich der Mensch vielmehr gegen die 
Umwelt schützen bzw. Mängel der Umwelt ausgleichen müssen. Man denke 
an Hochwasserschutzdämme und Talsperren für die Wasserbewirtschaf­
tung. Viele der in den letzten Jahrzehnten entwickelten chemischen Stoffe 
dienen dem Schutz der Ernte, dem Schutz der Menschen vor Infektionen. 
Ich erinnere nur an das DDT. Zugleich können oft die gleichen Stoffe -
nicht sachgemäß bzw. im Obermaß verwendet - zu einer ernsten Umwelt­
bedrohung führen. Es gilt in allen Fällen, den richtigen Weg zu finden, wo­
bei normalerweise die Optimierung aller Belange des menschlichen Lebens 
für Gegenwart und Zukunft der Maßstab unserer Entscheidungen sein muß. 
Das setzt aber eine gründliche Kenntnis der möglichen Gefahren aller Ent­
wicklungen, wie sie nur durch eine sorgfältige Forschung gewonnen werden 
kann, voraus. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch kurz auf eine andere 
Frage eingehen. Angesichts der Aktualität des Umweltschutzgedankens kann 
es natürlich nicht ausbleiben, auch die Frage aufzuwerfen, ob man nicht 
absolut neue Wege zu gehen hat und besondere Fachleute des umfassenden 
Umweltschutzes auf den Universitäten ausbilden sollte. Noch vor kurzem 
haben wir uns aus aktuellem Anlaß in Essen über diesen Punkt unterhalten 
und sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, daß wir wenig mit 
Menschen anfangen können, die zwar von allem etwas wissen, in keiner 
der für den gesamten Umweltschutz wichtigen Sparten aber über solide 
Grundkenntnisse verfügen. Ich glaube, wir sind uns in unserem Kreis dar­
über im klaren, daß die Aufgaben des Umweltschutzes nur durch Team­
Arbeit vieler Spezialkräfte gemeistert werden können, zumal sie immer 
schwieriger werden und ihre Behandlung immer detailliertere Kenntnisse 
in den einzelnen Fachgebieten voraussetzt. Um den zukünftigen Aufgaben 
gerecht zu werden, ist es notwendig, daß Experten aller in Frage kommen­
den Disziplinen, der Hygiene, der Medizin, der Biologie, der Chemie, der 
Physik, der Verfahrenstechnik, des Maschinenbaus und des Bauingenieur­
wesens, zusammenarbeiten. Nur so wird es möglich sein, die großen Auf­
gaben der Zukunft zu lösen. 

Schließlich möchte ich jedoch noch zum Ausdruck bringen, daß uns auch 
die Leistungen der Vergangenheit in bestimmten Bereichen durchaus mit 
Genugtuung erfüllen können, zumindest wenn wir die politischen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten berücksichtigen, die über lange Zeit zu 
überwinden waren. So glaube ich, daß wir auch der Zukunft mit Ver-
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trauen entgegensehen können, wenn wir die vor uns stehenden großen Auf­
gaben mit gleicher Entschlossenheit angreifen, wie das unsere Vorfahren 
schon vor 70 Jahren in teilweise beispielhafter Form getan haben. In der 
vor uns liegenden Tagung sehe ich einen Beitrag zu dieser Arbeit und 
wünsche ihr einen vollen Erfolg. 

Ansd1rift: Direktor Dr.-lng. Dr.-lng. E. h. E. Knop, Essen 1, Kronprinzenstraße 24 



öffentlicher Gesundheitsdienst 

Von F. H ö ff k e n 

Auch in diesem Jahre konnte der Verein für Wasser-, Boden- und Luft­
hygiene zusammen mit dem Institut und mit finanzieller Unterstützung 
durch das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit die Ta­
gung über "Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst" durchführen. 
Dafür danke ich seinem Vorsitzenden und Herrn Direktor Knop als dessen 
Vertreter, zugleich im Namen des Instituts, und erinnere daran, daß sich 
der Verein in den nunmehr 70 Jahren seines Bestehens um das Institut und 
seine Vorgänger hoch verdient gemacht hat. Den Teilnehmern und vor 
allem den Vortragenden und Referenten gelten Willkommensgruß und 
Dank, zugleich auch im Namen des Präsidenten des Bundesgesundheits­
amtes, Prof. Dr. Henneberg, der zu seinem Bedauern wegen Abwesenheit 
von Berlin verhindert war, die guten Wünsche für eine erfolgreiche 
Tagungsarbeit persönlich zu überbringen. 

Zum Programm der Veranstaltung weise ich auf zwei wesentliche .i\nde­
rungen hin: Für den verhinderten Staatssekretär im Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit, Herrn Prof. Dr. von Manger-Koenig, 
wird Herr Ministerialdirektor Dr. Rachold und für Herrn Staatssekretär 
Dr. Beske, Schleswig-Holsteinische Landesregierung in Kiel, der Senator 
für Gesundheit und Umweltschutz Berlin, Herr Prof. Dr. Wolters, sprechen. 
Beiden Herren wird der besondere Dank der Veranstalter abgestattet.'' 

Bereits in der 3. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Verein­
heitlichung des Gesundheitswesens vom 30. 3. 1953 - BGB III 2120-1-3 
- sind die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes - also der 
Gesundheitsämter - für die Wasserversorgung, Reinhaltung öffentlicher 
Wasserläufe, Beseitigung der festen Abfallstoffe, sowie Reinhaltung von 
Luft und Boden klar gekennzeichnet. Im § 24, Ziff. 6, ist "Als Beratungs­
stelle . .. in allen schwierigen Fragen auf diesem Gebiete" die Vorgängerirr 
unseres Instituts angeführt. 

Im Umweltschutzprogramm der Bundesregierung heißt es im Abschnitt 
"Bildung und Ausbildung": "Die Bundesregierung wird einen Rahmen­
plan für Fortbildungsmaßnahmen erstellen, der u. a. für Angehörige des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes Fortbildungskurse am Institut für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes vorsieht" . Mit dieser 
Tagung wollen Verein und Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 

<· Für die redaktionelle Bearbeitung der einzelnen Beiträge dieoses Heftes danke ich 
dem Ltd. Dir. u. Prof. a. D. Dr. A. Heller verbindlich. 
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einen ersten Beitrag zur Verwirklichung des Programms der Bundesregie­
rung auf diesem Gebiet leisten. Damit wird zugleich auch eine Tradition 
des Vereins und des Instituts wieder aufgenommen, solche Veranstaltungen 
für Angehörige des öffentlichen Gesundheitsdienstes durchzuführen. Daß 
neben dem öffentlichen Gesundheitsdienst auch Vertreter der Ministerien, 
wissenschaftlicher Institute und der Verwaltung, der Fachverbände und der 
Industrie in ansehnlicher Zahl an der Tagung teilnehmen, ist besonders 
erfreulich. So ist nämlich gewährleistet, daß die in den Vorträgen und 
Referaten vermittelten Erkenntnisse in den verschiedenen Bereichen des 
Umweltschutzes vom jeweiligen Standpunkt der verschiedenen Interessenten 
diskutiert werden können. Zudem sind Diskussionen zwischen Vertretern 
verschiedenster Fachbereiche erfahrungsgemäß besonders anregend und 
ergiebig. 

Die Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes leitet sich in erster 
Linie aus der Feststellung ab, daß - bei aller Würdigung des Umwelt­
schutzes für Landschafts- und Naturschutz und für den Schutz von Tier 
und Pflanze - im Mittelpunkt des Umweltschutzes die Gesundheit des 
Menschen steht. Umweltschutz ist also Gesundheitsschutz. Aus ärztlicher 
Sicht ist der Umweltschutz so alt wie die Hygiene. Der Arzt des öffent­
lichen Gesundheitsdienstes und die Gesundheitsämter sind seit Jahrzehnten 
in der Umwelthygiene tätig. Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
im Umweltschutz ist u. a. die Beurteilung von Schadstoffen für die Ge­
sundheit des Menschen und sind die Kontrollen und die Überwachung 
von Anlagen, die für den Umweltschutz wesentlich sind. Bei allen Pla­
nungsvorhaben, die umweltschutzrelevant sind, müßte der öffentliche Ge­
sundheitsdienst beteiligt werden, z. B. bei der Ausweisung von Wohn- und 
Industriegebieten und bei der Verkehrsplanung. Diese Beratung ist von 
entscheidender Bedeutung für die Gesundheit des Menschen. Der öffent­
liche Gesundheitsdienst muß sich an der Gesamtbelastung des Menschen 
durch die verschiedenen Umweltschadstoffe orientieren. Hierfür sind 
Normen oder Kriterien für die einzelnen Schadstoffe von Nutzen. 

Für die Zukunft sollte allgemein möglichst geringe Belastung mit Schad­
stoffen oberster Grundsatz sein. 

Wir müssen uns aber darüber im klaren sein, daß die mittelbare und 
unmittelbare Belastung des Menschen aus den einzelnen Umweltbereichen 
Wasser, Boden, Luft, Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, einschließlich 
Kosmetika, Pharmaka und Futtermittel, nicht voneinander getrennt zu be­
trachten ist. Es ist vielmehr notwendig, die Gesamtmenge eines Stoffes zu 
erfassen, die aus den verschiedenen Quellen auf Mensch, Tier und Pflanze 
einwirkt. Im Umweltprogramm der Bundesregierung ist daher vorgesehen, 
beim BGA eine "Zentrale Erfassungs- und Beratungsstelle" einzurichten. 
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Sie soll "alle Messungen über die Belastung der Umwelt durch Umweltche­
mikalien und Biozide erfassen und auswerten sowie alle diejenigen Maß­
nahmen erfassen, die zur Verminderung dieser Belastung getroffen worden 
sind"; dabei ist das gesundheitliche Risiko bei der Anwendung dieser Stoffe 
zu bewerten. Daß eine solche Erfassungsstelle nicht von heute auf morgen 
eingerichtet und tätig werden wird, brauche ich nicht zu betonen. Für die 
Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist aber eine solche Bewer­
tungsstelle unerläßlich. 

Die im öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen des Umweltschutzes 
Tätigen bedürfen einer ständigen Fortbildung, um die vorher genannten 
Aufgaben erfüllen zu können. 

In diesem Zusammenhang erwähne ich die mit Hilfe des Vereins durch­
geführte Fragebogenaktion vom März 1971: Anhand eines Fragebogens 
sollten die Wünsche der Gesundheitsämter hinsichtlich der Aus- und Fort­
bildung auf dem Gebiete des Umweltschutzes und der Umweltgestaltung 
ermittelt werden. Die Reaktion ist sehr positiv gewesen. Zahlreiche Kolle­
ginnen und Kollegen haben mit ihrer Antwort zugleich auch ihre Gedanken 
zu den Problemen des Umweltschutzes und der Umwelthygiene bekannt­
gegeben. Ihnen allen danke ich für ihre Mitarbeit und weise darauf hin, 
daß, soweit möglich, diese Anregungen bereits im Programm für diese 
Tagung verwertet worden sind. 

Zum Programm der Tagung wurden folgende Hinweise gegeben - sie 
waren wegen der Zeitnot in der Ansprache allerdings stark gekürzt wor­
den- in diesem Bericht werden sie aber vollständig gebracht: 

Während am ersten Tage der Veranstaltung allgemeine Fragen des Um­
weltschutzes und der Umwelthygiene aus der Sicht der Ministerien des 
Bundes und der Länder, der Kommunalverwaltung und wissenschaftlicher 
Institute behandelt wurden, steht der zweite Tag im Zeichen des Umwelt­
bereichs "Wasser". Dabei werden sowohl Fragen der Trinkwasserbeschaf­
fenheit von Grund- und Oberflächenwässern als auch Fragen des Badewas­
sers behandelt. Die fortschreitende Zivilisation und die Zunahme von 
Industrie- und Wohnzentren haben einen ständig steigenden Wasserver­
brauch zur Folge gehabt. Da sich der Trinkwasserbedarf in den kommen­
den Jahrzehnten bis zum Jahre 2000 verdreifachen wird, sind alle bisher 
nicht genutzten Grundwasservorkommen im Rahmen der Raumordnung als 
Wasserschongebiete sicherzustellen. Wasserschongebiete müssen schon jetzt 
gegen Verunreinigungen chemischer und mikrobieller Art - z. B. Pflan­
zenschutzmittel, Detergentien, Mineralöl, Abfallstoffe der chemischen Indu­
strie und der Kerntechnik - im Einzugsgebiet dieser Zonen gesichert wer­
den. Die direkte Verwendung von Oberflächengewässern zu Trinkzwecken 
ist nicht möglich. Durch Uferfiltration, Grundwasseranreicherung und 
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Langsamfiltration wird aber immer häufiger Oberflächenwasser zur Dek­
kung des Trinkwasserbedarfs herangezogen. Die die Forschung betreffen­
den Vorgänge bei der Uferfiltration oder bei der Anreicherung von Grund­
wasser sind zu verstärken, um entsprechende Folgerungen für die 
Technologie der Trinkwasseraufbereitung zu ziehen. Beim Ausbau der 
Fern- und Verbundwasserversorgung ist zu beachten, daß sich Wässer, die 
von verschiedenen Wasserwerken in ein Verbundnetz eingespeist werden, 
unter Umständen gegenseitig beeinflussen und dadurch Korrosions- und 
Verkeimungsprobleme auftreten können. Auch darf in diesem Zusammen­
hang die thermische Kontamination in ihrer Auswirkung auf das Gewässer 
und das Kleinklima nicht unbeachtet bleiben. 

Unabhängig von diesen Möglichkeiten wird aber in Zukunft auch der 
direkten Aufbereitung von Oberflächenwasser zu Trinkwasser durch spe­
zielle chemische und physikalische Verfahren eine größere Bedeutung zu­
kommen, so daß die damit verbundenen Fragen der gesundheitlichen Un­
bedenklichkeit bei der Anwendung dieser Verfahren dringend erforscht 
werden müssen. - Zwei Referate werden sich mit der Beschaffenheit von 
Badewässern befassen. - Neben der Verunreinigung der Flüsse durch 
Abwassereinleitung tritt auch das Problem der indirekten Verunreinigung 
durch landwirtschaftliche Düngemittel immer stärker in den Vordergrund 
des Interesses. Durch beide kann es zu einer starken Eutrophierung -
Vermehrung der Algen - kommen, die ihrerseits zu einer Verschlechterung 
der Wasserqualität führt. Auf die Zurückhaltung dieser Nährstoffe von den 
Oberflächenwässern muß neben der Verbesserung der Klärverfahren geach­
tet werden. 

Jeder Kurzschluß zwischen Abwasser und Trinkwasser bzw. Lebensmittel 
kann zu Seuchenausbrüchen führen. Dies läßt sich - wie wir wissen -
durch Wasseraufbereitung, insbesondere durch die Desinfektion des Trink­
wassers und durch Festlegung von Wasserschutzgebieten beherrschen. Durch 
die Zunahme z. B. von schwer abbaubaren Chemikalien in den oberirdi­
schen Gewässern droht sich dieser Kurzschluß Abwasser - Trinkwasser auf 
chemische und physikalische Noxen auszuweiten. Damit tritt immer mehr 
das Problem der Gesundheitsgefährdung oder -schädigung durch Umwelt­
chemikalien jedweder Art in den Vordergrund. Für Sie als Ärzte des öf­
fentlichen Gesundheitsdienstes gewinnt daher die hygienisch-toxikologische 
Bewertung der Umweltchemikalien immer mehr an Bedeutung. Wenn wir 
uns der toxikologischen Relevanz der Stoffe zuwenden, die zu Wasser-, 
Boden- und Luftverunreinigung durch Abgase, Abfälle, Abwässer und 
Industriechemikalien führen, dann müssen wir uns bescheiden; denn nur 
ein Teil dieser Stoffe ist toxikologisch charakterisiert. Während noch vor 
einigen Jahren Untersuchungen über akute, subakute, chronische und sub-
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chronische Toxizität als Bewertungsmaßstab für die Unbedenklichkeit eines 
Stoffes ausreichten, sind heute in steigendem Maße auch die Fragen der 
Wirkung auf den Fortpflanzungsprozeß, wie Fertilität, Laktation und 
Aufzuchtleistung, die teratogene und mutagene Wirkung einschließlich der 
diaplazentaren Cancerogenese einzubeziehen. Ebenso spielen die Fragen der 
Resorption, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung der zu bewer­
tenden Substanzen des Einflusses auf das Enzymsystem im Organismus, 
die Wirkung auf das Zentralnervensystem sowie die synergistische Wirkung 
verschiedener Schadstoffe in geringen Konzentrationen bei der Beurteilung 
zunehmend eine Rolle. 

Am folgenden Tage werden die Probleme der Abwasserreinigung und 
der Abfallbeseitigung zur Diskussion stehen. Durch die Einleitung von 
häuslichen und industriellen Abwässern werden u. a. Krankheitserreger, 
anorganische Stoffe, z. B. Blei, Cadmium, Zink, Fluor, Cyan und organi­
sche Substanzen, z. B. Pestizide, Mineralöl, Detergentien, in die Fließ­
gewässer gebracht. Eine Direkteinleitung ist deswegen unerwünscht, weil 
bei der zunehmenden Deckung des Wasserbedarfs aus Oberflächenwasser 
ein allzu schneller Kurzschluß "Abwasser-Gewässer-Trinkwasser" in mi­
krobieller, chemischer und physikalischer Hinsicht vermieden werden muß. 
- Wegen des Gehaltes der Industrieabwässer an schwer abbaubaren, ge­
wässervergiftenden oder sogar gesundheitsschädlichen Substanzen sind be­
sondere Reinigungsverfahren zu entwickeln. Das erscheint besonders wich­
tig, weil mit der Zunahme des Produktionsindex der Industrie im Mittel 
um etwa 40 °/o bis zum Jahre 1980 und bei der chemischen Industrie sogar 
um etwa 200 °/o bis zum gleichen Zeitraum mit entsprechender Steigerung 
des Abwasseranfalls zu rechnen ist. Man wird also durch gezielte Abwas­
serführung den Anfall von toxischen Abwässern auf ein Minimum reduzie­
ren und spezielle Reinigungsverfahren schaffen müssen. Auch die Mehr­
fachverwendung des Betriebswassers durch Aufbereitung und Rückführung 
sollte noch viel häufiger angewendet werden. 

Die bei den verschiedenen Fabrikationsprozessen anfallenden Abfall­
produkte sind mehr als bisher in irgend einer Form nutzbar zu machen, 
um die Belastung der Umwelt mit Abfallstoffen möglichst gering zu halten. 
Nicht nur die jährlich um 8 Vol.-Ofo steigende Abfallmenge, sondern auch 
die Veränderungen in der Zusammensetzung des Mülls- Kunststoffe, Glas, 
Blech, industrielle Abfälle - bringen besondere Probleme mit sich. Auch 
die Schwierigkeiten bei der Massentierhaltung für sämtliche Bereiche des 
Umweltschutzes, Gewässerschutz, Luftverunreinigung, Abfallbeseitigung, 
dürfen nicht übersehen werden. Trotz Kompostierung und Verbrennung 
bleiben Reststoffe übrig, die abgelagert werden müssen, und zwar geordnet. 
Nur einige Hundert Ablagerungsstellen von mehr als 50 000 erfüllen heute 
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schon diese Bedingung. Die Technologien der Abfallbeseitigung sind weiter 
zu erforschen und durch Neuentwicklungen zu ergänzen. Die Umstellung 
auf biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien wird bei unerwartet 
hohem Kunststoffanfall in Zukunft zu erwägen sein. Zur Entlastung der 
Rohstoffquellen sollten Verfahren zur Wiederverwendung von Rohmüll 
als Rohstoff ausgebaut und vermehrt angewendet werden. 

Am vierten Tage werden Vorträge über die Technik der Luftreinhaltung 
sowie über die Wirkung von Luftverunreinigungen gehalten. Die unge­
wöhnlichen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse nach dem zweiten 
Weltkrieg sind - ebenso wie für die gesamte Umweltbelastung - für die 
starke Luftverunreinigung verantwortlich zu machen. Der Zementstaub 
und der "braune Rauch" in der Metallindustrie seien als sichtbare Beispiele 
angeführt. Zwar ist in den letzten fünf Jahren auf dem Gebiete der indu­
striellen Luftverunreinigung viel erreicht worden, doch sind die Probleme 
der Beseitigung der lungengängigen Stäube sowie der wirtschaftlich trag­
baren Lösung des Schwefeldioxidauswurfes noch nicht gelöst. Die Verfah­
ren zur Abgasreinigung müssen allgemein mindestens im gleichen Maße 
entwickelt werden wie die industrielle Produktion. Die Abgasbeseitigung 
hat aber so zu erfolgen, daß weder auf dem Abwasser- noch auf dem Ab­
fallgebiet neue schwer- oder unlösbare Probleme entstehen. So kann man 
z. B. die Abluft nur dann mit Wasser reinigen, wenn die Abwasser- und 
Schlammbehandlung technisch und räumlich möglich ist. Ein weiterer sehr 
beachtlicher Luftverschmutzer ist der Kraftverkehr. Die Belastung der 
Luft mit Verunreinigungen ist zunächst im gleichen Tempo gestiegen wie 
die Zahl der gefahrenen Kilometer. Seit einigen Jahren haben die amerika­
nischen Bestimmungen zur Begrenzung der Schadstoffe in den Kfz-Abgasen 
auch die Verordnungen in der Bundesrepublik Deutschland beeinflußt und 
die Bestrebungen der Abgasentgiftung wesentlich gefördert. Auch in stark 
verkehrsbeaufschlagten Gebieten darf künftig die Luftbeschaffenheit keine 
gesundheitsschädliche Beeinträchtigung durch Kfz-Abgase erfahren. Be­
grenzungen der Kohlenoxid-, Kohlenwasserstoff-, Stickoxid- und Bleigehalte 
in den Kraftfahrzeugabgasen werden künftig verstärkt werden. Die Indu­
strie muß durch entsprechende technische Lösungen des Abgasproblems für 
das Wohlergehen der Bevölkerung bestmögliche Voraussetzungen schaf­
fen. Ein weiterer Luftverschmutzer ist der Hausbrand. Der Ersatz zahl­
reicher Klein- und Hausfeuerungen durch zentrale Anlagen ist zu fordern, 
weil diese ihre Abgase behandeln können, bevor sie ins Freie gelangen. 

Am Donnerstag wird im Rahmen der Technik der Luftreinhaltung über 
Emissions- und Immissionsuntersuchungen, über die meteorologischen Ein­
flüsse auf die Luftverunreinigung und über geruchsbelästigende Stoffe re­
feriert werden. Dieses Referat, in dem auch auf den physiologischen Vor-



17 

gang der Geruchswahrnehmung eingegangen wird, leitet zu den Referaten 
der Wirkungsgruppe über. In ihnen werden neben der Bedeutung von 
Grünflächen und Pflanzen in der Stadt für die menschliche Gesundheit 
bzw. die Landschaftsgestaltung Ergebnisse von Untersuchungen über die 
Wirkung von Luftfremdstoffen auf Kulturpflanzen in Hattersheim mitge­
teilt. Mit den Wirkungen von Abgasbestandteilen auf Mensch und Tier 
beschäftigen sich die Referate über "experimentalphysiologische und psy­
chologische Aspekte zur Wirkung von Luftfremdstoffen" sowie über "Wir­
kungen von Einzelkomponenten auf Kfz-Abgasen von Mensch und Tier". 
Auch das Studium der Wirkung von Schadstoffkombinationen ist von uns 
in Angriff genommen worden (Kfz-Abgase). 

Am letzten Tage der Vortragsveranstaltung werden Gesundheitstechnik, 
Lärmbekämpfung, Schädlingsbekämpfung und Campinghygiene Gegenstand 
von Referaten und Vorträgen sein. So werden die mit der Wohnungssanie­
rung - Stadtsanierung zusammenhängenden Probleme skizziert und Sanie­
rungsmöglichkeiten an praktischen Beispielen aufgezeigt werden. 

Dia Entwicklung der modernen Technik bewirkt eine ständige Zunahme 
der Lärmbelastung des Menschen. Dadurch kann sein Wohlbefinden beein­
trächtigt, die Entspannung nach der Arbeitszeit verhindert und die Ge­
sundheit geschädigt werden. Besondere Ausmaße hat in den letzten Jahren 
der Flug- und Straßenverkehrslärm angenommen. Wichtige Entwicklungs­
aufgaben erwachsen der Forschung und Industrie in der Minderung der 
Geräusche von Maschinen aller Art, insbesondere von Flugtriebwerken, 
Kraftfahrzeugen und Baumaschinen. Noch viel zu wenig bekannt ist die 
Auswirkung von Lärm auf Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. 
- Einem Vortrag über "Aktuelle Probleme der Schädlingsbekämpfung in 
Krankenanstalten und Nahrungsmittelbetrieben" folgt die "Camping-Hy­
giene in Schleswig-Holstein" mit Angaben über besondere Regelungen im 
dortigen Zeltwesen. Für die Hygiene der Freizeit- und Erholungsanlagen 
gewinnen diese Maßnahmen zunehmend an Bedeutung. 

Am Nachmittag des letzten Tages werden zunächst "Grundsätze zum 
Umweltrecht" behandelt werden. Sodann werden wir einen Vortrag "Vom 
Umweltschutz zur Umweltpolitik" hören, den freundlicherweise derjenige 
Herr aus dem Bundesinnenministerium halten wird, dem wir die Initiative 
zur Neuregelung des Umweltschutzes verdanken. 

Am Schluß der Veranstaltung scheint es mir zweckmäßig, die Folgerungen 
für weitere Fortbildungsmaßnahmen für Angehörige des Offentliehen Ge­
sundheitsdienstes auf dem Gebiete des Anwohnerschutzes gemeinsam zu 
erörtern. 

Ich möchte meine Ansprache mit den Worten beenden, die der Geheime 
Obermedizinalrat Dr. Abel, der fünf Jahre die Königl. Versuchs- und 
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Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu Berlin 
geleitet hat, bis er im Jahre 1915 als Professor für Hygiene nach Jena ging, 
in der Einleitung seines vor 60 Jahren veröffentlichten Handbuches der 
Praktischen Hygiene geschrieben hat: "Aufgabe der wissenschaftlichen 
Hygiene ist es, die der Gesundheit drohenden Gefahren klarzustellen - und 
zu erforschen, wie sich diese Gefahren vermeiden und beseitigen lassen. Der 
praktischen Hygiene dagegen liegt es ob, das, was die Wissenschaft findet 
und lehrt, anzuwenden und die Lebensverhältnisse durch ihre Maßnahmen 
für die Gesundheit so günstig als möglich zu gestalten" . 

Anschrift: Erster Direktor u. Professor beim Bundesgesundheits~mt Dr. med. 
F. Höffken, Berlin 33, Cerrensplatz 1 



Gesundheitspolitische Aspekte des Umweltschutzes 

Von R. Rachold 

Ich bedauere es sehr, daß Herr von Manger-Koenig seine Absicht, heute 
hier zu referieren, nicht wahrgemacht hat, und muß Sie bitten, in seiner 
Vertretung mit mir vorlieb zu nehmen. -

In dem vor einem Jahr von der Bundesregierung dem Deutschen Bun­
destag vorgelegten Gesundheitsber1cht heißt es "Im Grunde aber soll alles, 
was zum Schutz der Umwelt geschieht, dem Menschen und seinem Wohl­
befinden, besonders seiner Gesundheit dienen". Die Ausführungen über den 
Umweltschutz sind in diesem Bericht unter die Oberschrift "Gesundheits­
schutz" subsumiert. Diese Einordnung halte ich für richtig. Umweltschutz, 
als "environment health" im englischen Sprachgebrauch genauer bezeichnet, 
ist mit dem Gesundheitsschutz weitgehend identisch. Er ist insoweit unlös­
lich mit der Gesundheitspolitik verzahnt. Gesundheitspolitik - ich zitiere 
hier nochmals den Gesundheitsbericht - ist die Aufgabe von Staat und 
Gesellschaft, im Rahmen der Daseinsvorsorge die Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Gesundheit der Bürger zu sichern und damit jedem Chan­
cen zur persönlichen freien Entfaltung zu geben. Gesundheitspolitik ist 
damit ein unabdingbarer Teil der Gesellschaftspolitik und der Zukunfts­
gestaltung. Sie fördert die wirtschaftliche und die moralische Kraft des 
Gemeinwesens und das Glück des Bürgers. Gesundheitspolitik ist also ein 
notwendiger und unerläßlicher Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesell­
schaft. Gesundheitspolitik steht keineswegs allein in der Verantwortung 
der Medizin, aber sie ist ohne Medizin nicht denkbar. 

Für die Medizin ist der Umweltschutz ein altes Problem. Der Arzt ist 
sich schon immer der Abhängigkeit des Menschen von seiner Umwelt be­
wußt gewesen. Eines der wichtigsten Werke der Hippokratischen Medizin 
trägt daher auch den Titel: "Ober Luft, Wasser und Örtlichkeit". Daß die 
Griechen und Römer in der Tat großen Wert auf eine gute Wasserqualität 
legten, ist nicht nur aus den Wasserversorgungseinrichtungen zu ersehen, 
sondern auch aus den Strafen, mit denen diejenigen belegt wurden, die das 
Wasser verunreinigten. Die Flüsse sind auch nicht erst heute verunreinigt, 
denn schon im 18. und 19. Jahrhundert mußte in London gelegentlich eine 
Parlamentssitzung vorzeitig abgebrochen werden, weil die Themse so uner­
träglich stank. Und schon Nietzsche hat sich über den unerträglichen Lärm 
der peitschenknallenden Kutscher beklagt, der jeden vernünftigen Gedanken 
zerschnitt. 

2* 
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Was heute alles unter "Umweltschutz" zu verstehen ist, das findet sich im 
wesentlichen bereits in der 3. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, die im Grunde eine Dienstanwei­
sung für den Amtsarzt ist. 

Was hat zu der heute weltweiten Debatte über Umwelthygiene geführt? 
Ich meine, es ist der sprunghafte Anstieg von zwei Parametern, nämlich 
einmal der Zahl der Menschen und zweitens ihrer technisch-industriellen 
Aktivität. Sie haben zusammen zu einer biologischen Krise geführt, gefähr­
den oder schädigen die Gesundheit praktisch aller Menschen zumindest in 
den Industriestaaten. Sie lassen einen Zustand völligen körperlichen, geistig­
seelischen und sozialen Wohlbefindens, wie die WHO die Gesundheit defi­
niert, nur noch selten zu. Wenn aber der Mensch die Grenze seiner Anpas­
sungsfähigkeit erreicht hat und seine Gesundheit geschädigt oder auch nur 
gefährdet wird, müssen die Umweltbedingungen an den Menschen angepaßt 
werden. Der Mensch und seine Gesundheit und nicht technische Machbar­
keit, Wachstumsvorstellungen, materieller Aufwand einerseits oder abstrakte 
Begriffe von Natur oder Natürlichkeit andererseits sind der Maßstab, an 
dem wir den Begriff Umwelthygiene zu messen haben. Der Hygieniker 
Pettenkofer, der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte, hat noch immer 
recht mit seiner Feststellung: "Sünden wider die Hygiene werden mit dem 
Tode bestraft." 

Daß die Warnungen der Ärzte so lange überhört wurden, mag daran 
liegen, daß die Gesundheitsschäden durch die Umweltbeeinträchtigung jeder 
Dramatik entbehren. Bei den großen Seuchenzügen des Mittelalters fielen 
die Menschen tot auf der Straße um - heute handelt es sich vielmehr um 
eine weite Strecke nicht oder kaum bemerkbarer chronischer Schädigungen 
von Körperfunktionen durch Lärm, Luftverunreinigung, Genußgifte u. a.m., 
die, wenn sie schließlich mit Krankheitswert in Erscheinung treten, in ihren 
einzelnen Ursachenkomponenten kaum noch zu analysieren sind. Frühinva­
lidität, Frühsterblichkeit, erhöhte Krankheitsanfälligkeit sind die statisti­
schen Kennzeichen dieser Entwicklung. 

Durch viele Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte, ist die Le­
benserwartung stetig gestiegen; sie fällt jetzt seit einem halben Jahrzehnt 
zumindest bei den Männern deutlich wieder ab. 

Wir können die Augen nicht länger davor verschließen, daß wir an die 
Grenzen der Anpassungsfähigkeit des Menschen gestoßen sind und daß er 
sein materielles Wohlergehen mit seiner Gesundheit zu bezahlen hat. 

Der Sozialbericht der Bundesregierung von 1970 prophezeit, daß die 
Gesamtaufwendungen für die soziale Sicherung der Bundesbürger zwischen 
1968 und 1973 um rund 15 °/o steigen werden, d. h. von 123 auf 179 Milliar­
den DM. Der Anteil der durch Krankheit entstehenden Kosten soll dabei 
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einschließlich der Lohnfortzahlung innerhalb des gleichen Zeitraumes von 
27,8 auf 43,6 Milliarden zunehmen. Der angekündigte Ausbau der sozialen 
Krankenversicherung nach modernen Erkenntnissen läßt indes eine wesent­
lich höhere Steigerungsrate erwarten. Es ist absehbar, daß eines Tages auch 
ein vollbeschäftigtes Volk nicht mehr ohne weiteres in der Lage sein wird, 
solche Summen aufzubringen. Nur die Anstrengungen einer "präventiven 
Medizin" sind der einzig gangbare, aber auch wünschenswerte Ausweg aus 
diesem Dilemma. Es hätte keinen Sinn, mit Rousseau das "Zurück zur Na­
tur" zu fordern, denn niemand von uns kann oder will ohne technischen 
Fortschritt leben. Genauso sinnwidrig wäre es, nur an Symptomen zu ku­
rieren und diesen oder jenen schädlichen Prozeß etwas weniger umwelt­
schädlich zu machen. Als Sofortmaßnahme bleibt zwar nichts anderes 
übrig. Auf die Dauer werden wir der Aufgabe, unseren Planeten bewohnbar 
zu halten, jedoch nur Herr werden, wenn der Schritt von der billigen Tech­
nik zu umweltfreundlichen Technologien und Produkten getan wird und 
wir bereit sind, die Sanierung der Umwelt mit vermindertem Konsum­
wachstum zu bezahlen. Wir werden uns auch fragen müssen, ob es sinnvoll 
ist, immer mehr Güter mit immer kürzerer Gebrauchszeit zu produzieren, 
und ob Bruttosozialprodukt, Wirtschaftswachturn oder Steuerung sowie der 
Zwang zum sogenannten technischen Fortschritt wirklich sinnvolle An­
triebe für die Entwicklung der Menschheit sirtd. Dieser Zwiespalt hat ernst­
hafte Kritiker die Frage stellen lassen, ob es unter diesen Umständen den 
Regierungen hochindustrialisierter Staaten überhaupt noch möglich ist, das 
überleb~m der Gesellschaft zu sichern. Das böse Wort von der "Konsum­
gesellschaft im Obergang zur Entmutigungsgesellschaft" mit seinem Zweifel 
an einer Politik, die dem Menschen dient, mußte die Politiker alarmieren. 
Die Bundesregierung erkannte, daß dem hier geäußerten Pessimismus nur 
mit klaren Alternativen begegnet werden kann. In ihrem Sofort- und dem 
späteren Umweltprogramm hat sie daher Prioritäten gesetzt, aber auch zum 
Ausdruck gebracht, daß nur ein schrittweises Vorgehen und planendes Zu­
ordnen in den volkswirtschaftlichen Gesamtrahmen zu erfolgversprechenden 
Lösungen führen kann. Genügend Beispiele haben gezeigt, daß neue tech­
nische Entwicklungen möglich sind, wenn wirtschaftliche Anreize geboten 
werden oder Rechtsvorschriften ergehen, die die Phantasie der Technologen 
anregen. Deshalb hat der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund­
heit im Rahmen seiner Zuständigkeiten schon in früheren Legislaturperioden 
eine Höchstmengenverordnung zum Lebensmittelgesetz, das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, das Altölgesetz, einen Entwurf 
eines dritten Änderungsgesetzes zum Wasserhaushaltsgesetz, Referentenent­
würfe zum Abfallbeseitigungsgesetz sowie eines Bundes-Immissionsschutz­
gesetzes, das Baulärm- und das Fluglärmgesetz erarbeitet. Auch künftig wird 
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das Ministerium die wissenschaftliche Kapazität und die im Bundesgesund­
heitsamt gewonnenen Forschungsergebnisse in die Arbeit der Bundesregierung 
einbringen. Mit dem geplanten Ausbau der vorhandenen wissenschaftlichen 
Einrichtungen, vor allem des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 
soll die Effektivität auf dem Gebiet des Immissionsschutzes, der Wasser­
wirtschaft, der Lärmbekämpfung und der Abfallbeseitigung gesteigert wer­
den. Denn eine Vielzahl von gesundheitsgefährdenden Stoffen und Kompo­
nenten wird untersucht werden müssen. Unser Wissen über die 
Langzeitentwicklung vieler Stoffe, ihre Anreicherung und Umwandlung in 
der Umwelt ist noch zu lückenhaft. Verdächtige Substanzen werden künftig 
so lange als schädlich angesehen werden müssen, bis ihre Unschädlichkeit 
nachgewiesen ist. So sollen - ähnlich wie bei den Arzneimitteln - z. B. 
auch Pflanzenschutzmittel ohne gesundheitliche Unbedenklichkeitserklärung 
d~s Bundesgesundheitsamtes nicht mehr zum Vertrieb zugelassen werden. 
Entsprechende Modifizierungen für andere Substanzen bieten sich an. Im 
übrigen muß eine Bestandsaufnahme aller toxischen Stoffe erfolgen, die 
allein nur eine Beurteilung der Gesamtsituation erlaubt. Chemikalien, wie 
z. B. das Quecksilber, das in der chemischen Industrie und der Elektro­
industrie verwendet wird bzw. bei der Papierproduktion und zum geringen 
Teil in der Landwirtschaft, aber auch das Blei, das Cadmium, der Asbest, 
müssen in eine solche Analyse einbezogen werden. Spezielle Meßverfahren 
zur Beurteilung von Rückständen in und auf Lebensmitteln sind u. a. vor­
dringlich. Die Entwicklung von Meßstellen ist erforderlich, und nur durch 
Koordination aller wissenschaftlicher Einrichtungen sowie durch epidemio­
logische und ökologische Untersuchungen werden strukturelle und quantita­
tive Analysen möglich sein, die die Voraussetzungen für einen nationalen 
und internationalen Warndienst bieten. Es liegt auf der Hand, daß Schnell­
nachweisen von Schadstoffen hierbei besondere Bedeutung zukommt. 

Am Ende aller dieser Bemühungen steht die Erarbeitung von Richtlinien 
und Rechtsnormen im nationalen und internationalen Bereich. Sind wir 
bisher von der Gesundheitsgefährdung im engen Sinne ausgegangen, so 
sind natürlich auch volkswirtschaftliche Belange in die Überlegungen ein­
zubeziehen. Das Benzin-Bleigesetz oder auch das DDT-Gesetz haben im 
nationalen und internationalen Bereich Anschauungsmaterial für die Proc 
blematik geliefert, die sich aus gesundheitspolitischem, wirtschafts- und 
finanzpolitischem Blickwinkel ergeben können. Seit langem schon arbeitet 
der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit im Rahmen der 
WHO, der FAO, der OECD, der ECE in den zuständigen Ausschüssen an 
der Bewältigung der Umweltprobleme mit. Kürzlich hat auch die EWG 
ihre erste Mitteilung zum Umweltschutz veröffentlicht, und die Bundes­
regierung hat in den drei vergangeneu Monaten mit Kommissionsmitglie-



23 

dern in Bonn eingehend darüber diskutiert. In diesem Jahr steht die UN­
Umweltkonferenz in Stockholm bevor, zu der die Bundesrepublik 
Deutschland einen eigenen Beitrag leisten wird. Ein internationales Ab­
kommen gegen die Versehrnutzung der Meere steht kurz bevor. Unsere 
Situation ist also durchaus nicht so hoffnungslos, wie sie manchmal in der 
Öffentlichkeit dargestellt wird. 

Wie einigen von Ihnen bekannt ist, ist im Auftrage der Gesundheitsmini­
ster der Länder eine Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden 
Medizinalbeamten der Länder dabei, für eine gesetzliche Neuregelung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch Grundsätze für die angemessene 
Beteiligung und sachgerechte Anpassung des Gesundheitsdienstes an die ge­
stiegenen Anforderungen, die der Umweltschutz erfordert, zu erarbeiten. 
Dieser heute hier beginnende Fortbildungslehrgang ist eine der Maßnahmen, 
die im personellen und sachlichen Bereich vorgesehen sind. Zahl und Viel­
falt der Probleme, die sich mit dem Begriff "Umweltschutz" verbinden, 
sind so groß, daß dieses Seminar nur Teilaspekte erörtern kann. Der 
Schwerpunkt des heute beginnenden Seminars liegt daher auf den tech­
nisch-organisatorischen Aspekten der umweltgefährdeten Gifte und schäd­
lichen Stoffe. Diese Fragen beschäftigen seit Monaten die Öffentlichkeit in 
besonderem Maße. Wie ich höre, sollen die anthropologisch-soziologischen 
Aspekte, die sich aus der Notwendigkeit einer anthropozentrischen Orien­
tierung der Umweltschutz-Forschung und Umweltschutz-Technik ergeben, 
Gegenstand eines weiteren Seminars des Bundesgesundheitsamtes im Früh­
jahr 1973 sein. Eine Zusammenschau der technisch-organisatorischen und 
der anthropologisch-soziologischen Gesichtspunkte erscheint in Anbetracht 
der inneren Verflechtung und ihrer Wechselwirkung unerläßlich. Ein vom 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit initiiertes und finan­
ziertes Forschungsvorhaben für ein "Modell-Gesundheitsamt" dürfte dabei 
Ihr besonderes Interesse finden. 

Der Umweltschutz ist im Rahmen der Bundesregierung schwerpunktmä­
ßig dem Bundesminister des Ionern zugeordnet und aus dem Ministerium, 
das in seiner Bezeichnung das Wort "Gesundheit" führt, herausgelöst wor­
den. Zur Zeit stehen technische Fragen der Wasserwirtschaft, der Luft­
reinhaltung, der Lärmbekämpfung sowie der Abfallbeseitigung im Vorder­
grund. Es wird unser aller Aufgabe sein, dafür Sorge zu tragen, daß der 
Zusammenhang zwischen Gesundheitsschutz und damit Gesundheitspolitik 
und zwischen Umweltschutz nicht verlorengeht, sondern enger wird. Wenn 
ich das hier ausspreche, möchte ich nicht in den Verdacht geraten, daß 
ich die Augen vor der aus vielerlei Gründen schwierigen Situation des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes verschließe und daß ich die Notwendigkeit 
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innerer Zusammenhänge mit Kompetenzen verwechsele. Das Wort Kompe­
tenz ist mir aus langjähriger Ministerialtätigkeit allzu gut vertraut, und ich 
habe mich schon manches Mal bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei­
tern dadurch unbeliebt gemacht, daß ich ihm zu wenig Bedeutung zu­
messe. 

In den nächsten Tagen werden Ihnen eine Fülle von Anregungen und 
Detailkenntnissen in dieser traditionsreichen und anerkannten interdiszipli­
nären Forschungsstätte der Umwelthygiene vermittelt werden. Ich hoffe, 
diese Fortbildungsveranstaltung ist der Beginn einer Reihe intensi~er Se­
minare, die es Ihnen ermöglichen sollen, bei der Durchsetzung des Um­
weltprogramms der Bundesregierung effektiv mitzuwirken und den für die 
Erhaltung einer gesunden Umwelt so notwendigen Beitrag des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes zu leisten. 

Ich wünsche Ihrer Veranstaltung einen guten Verlauf. 

Anschrift: Ministerialdirektor Dr. med. R. Rachold, Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit, Bonn-Bad Godesberg 



Aktuelle Fragen der Umweltschutzpolitik 

Von H.-G. Wo I t er s 

Im Namen des Berliner Senats möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen und 
dem Verein für seine Initiative danken, hier in Berlin eine zweite Tagung 
durchzuführen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß es nicht damit 
getan ist, Grundsätze einer weitreichenden Umweltpolitik auszuarbeiten, 
ohne sich gleichzeitig darüber klarzuwerden, wie diese in praktisches Han­
deln umgesetzt werden können. Das wird nur möglich sein, wenn wir dafür 
sorgen, daß in den jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden das notwen­
dige Fachwissen vorhanden ist, damit die Aufgaben, die in den letzten zwei 
bis drei Jahren - zumindest im Bewußtsein der Öffentlichkeit - erst den 
Rang bekommen haben, den sie für einen wesentlich längeren Zeitraum 
bereits hätten haben sollen, auch bewältigt werden können. Die Kenntnis 
der Zusammenhänge - vor allen Dingen, was die Diskussion in den Mas­
senmedien betrifft - läßt leider zu wünschen übrig, weil man bisher zu­
meist vage Gefahren beschrieb, anstatt den Versuch zu machen, die Vor­
stellungen dahingehend zu konkretisieren, wie beispielsweise die zukünftige 
Entwicklung zu steuern ist. Es kommt weder darauf an, sich in einer Art 
missionarischen Eifers zu einem Kulturpessimismus hinreißen zu lassen noch 
in der bisherigen Weise mit der Vergewaltigung der Natur fortzufahren. 
Inzwischen hat sich nämlich die Erkenntnis durchgesetzt, daß Wasser, 
Boden und Luft nicht unbegrenzt verfügbar sind. 

Eine nüchterne Betrachtung der verschiedenen Probleme in all ihrer 
Komplexität muß dazu führen, sowohl die Notwendigkeiten als auch die 
Grenzen unseres Handeins bewußt zu machen, d. h. zu hoch gespannte 
Erwartungen in der Öffentlichkeit etwas zu bremsen, eine Aufgabe, die 
besonders auf die Politiker zukommt. Voraussetzung dafür ist eine nüch­
terne Analyse über Art, Ausmaß und Ursachen bestehender oder zu erwar­
tender Umweltgefahren, die Erarbeitung eines politischen Zielkatalogs -
wie z. B. das Umweltschutzprogramm der Bundesregierung -, um dann 
durch praktische Politik zur Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt 
und zur Entwicklung erfolgversprechender Durchsetzungsstrategien zu kom­
men. Umweltschutz praktizieren heißt im Klartext, die bereits gestörten 
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Biosphäre korrigieren, die ge­
genwärtige Entwicklung unserer Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt des 
Umweltschutzes verändern und den zukünftigen Zivilisationsprozeß vor­
ausschauend steuern. Dabei dürfte unbestritten sein, daß sich die notwen­
digen Problemlösungen nicht auf einen rein technischen oder finanziellen 
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Mehraufwand beschränken können, sondern erhebliche Konsequenzen für 
den gesamten Wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich nach sich ziehen 
werden. 

Mit dieser Aussage ist im Grunde genommen der Zielkonflikt, der 
sich aus der Lösung von Umweltproblemen ergibt, bereits angedeutet. 

Zwei Beispiele aus dem Berliner Bereich sollen dies unterstreichen. Das 
erste aus dem Komplex der Lärmbekämpfung, bei der wir es in einem 
Ballungszentrum wie Berlin - speziell im Bereich der Fluglärmbekämpfung 
- besonders schwer haben. Wir können nicht wie andere mit unseren 
Flughäfen in die Vororte ausweichen. Es müssen daher in den nächsten 
Jahren erhebliche Mittel aufgewandt werden, um den Flughafen Tegel aus­
zubauen. Dabei stellt sich - wie jetzt auch in Tempelhof - das Problem, 
anliegende Wohngebiete möglichst vor einer zusätzlichen Lärmbelästigung 
zu schützen. Der Senat stand vor der Entscheidung, entweder diese Lärm­
belastung in den anliegenden Wohngebieten zu vermindern, indem man die 
Startbahn verlängert, damit die Flugzeuge eine größere Höhe erreichen 
und auf diese Weise eine deutliche Minderung des Lärms eintritt oder ein 
Erholungsgebiet - in diesem Falle sogar ein Naturschutzgebiet - zu 
opfern. Ein typischer Zielkonflikt. 

Das zweite Beispiel aus dem Bereich der Abfallbeseitigung: Wir sind nicht 
in der Lage, unsere Abfälle in einem Volumen von etwa 8,5 Mio m3 I Jahr 
- vorwiegend Hausmüll, aber auch Trümmerschutt und Lehm - außer­
halb der Stadtgrenzen abzulagern. Uns bleibt daher nur die Möglichkeit -
das wird im Moment in unserer Stadt auch heiß diskutiert -, entweder 
durch den Bau einer zweiten Müllverbrennungsanlage unseren Abfall zu 
verbrennen mit der voraussichtlichen Konsequenz, daß auch bei Einhaltung 
aller technischen Normen eine zusätzliche Luftverschmutzung auftritt, oder 
die Anlage weiterer Deponien ins Auge zu fassen, was in Berlin nur heißen 
kann, daß Waldgebiete geopfert werden müssen, um diese Deponien anlegen 
zu können. Wie Sie sehen, ein klassischer Zielkonflikt. 

Die geplante zweite Müllverbrennungsanlage wird allerdings nicht aus­
reichen. Im Zusammenhang mit der Beseitigung flüssiger Abfälle werden 
wir nicht umhinkönnen, eine weitere Deponie anzulegen. Im Moment 
konzentriert sich die Diskussion in dem Stadtgebiet, in dem diese Müll­
verbrennungsanlage errichtet werden soll, auf die damit verbundene Luft­
verschmutzung und in dem Gebiet, in dem die Deponie vorgesehen ist, auf 
die dadurch beeinträchtigte Umwelt, wobei es sehr schwer deutlich zu 
machen ist, auch wegen einiger Versäumnisse in der Vergangenheit, daß eine 
Deponie durchaus so betrieben werden kann, daß Umweltbelastungen auf 
ein Mindestmaß reduziert werden. Diese Beispiele, die kleinere Bereiche 
des Umweltschutzes in Berlin betreffen und den Zielkonflikt verdeutlichen, 
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sind symptomatisch für den grundsätzlichen Widerspruch, der sich aus der 
Lösung von Umweltproblemen ergibt. Umweltschutz und Wirtschaftspolitik 
sind eben in einem sehr engen Zusammenhang zu sehen. 

Alle modernen Industriestaaten sind auf ein möglichst gleichmäßiges 
Wirtschaftswachstum angewiesen. Dieser Zielsetzung liegt selbstverständlich 
nicht nur das Gewinnstrehen von Unternehmen zugrunde - ein Punkt, der 
oft herausgestellt wird -, sondern ebenso das Bedürfnis jedes einzelnen 
nach ständig steigendem Wohlstand und der Bedarf der öffentlichen Hand 
nach einem zunehmenden Finanzierungsplafond für sozialpolitische Vor­
haben. Nur haben diese bisher allein oder überwiegend gültigen Maßstäbe 
parallel mit dem Wirtschaftswachstum zu steigenden Umweltbelastungen 
geführt und durchgreifende Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt 
zumindest verlangsamt. Das gilt gleichermaßen für Staaten mit sehr unter­
schiedlichen ökonomischen Ordnungen. Man kann aber zutreffend fest­
stellen, daß die unkritische Verabsolutierung des Zieles "Wirtschaftswachs­
tum" zu einem im Prinzip für die Volkswirtschaft sinnlosen Ergebnis führt, 
das nur dadurch verschleiert wird, weil Umweltbelastungen nicht in eine 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbezogen werden. 

Jede Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt bedeutet eine Verringerung 
von Nutzungsmöglichkeiten, also eine Wertminderung. Als Beispiele wären 
etwa die Versehrnutzung von Seen und Oberflächengewässern zu nennen. 
Diese Verringerung des Volksvermögens kommt in dem üblichen Maßstab 
für wirtschaftlichen Fortschritt, dem Bruttosozialprodukt, nicht zum Aus­
druck. 

Deswegen halte ich es - zumindest unter einem bewußtseinsbildenden 
Effekt - für nützlich, dem Begriff des Bruttosozialproduktes den der 
"Bruttosozialverschmutzung" an die Seite zu stellen, wobei festgestellt 
werden kann - das ließe sich am Beispiel des Abfallaufkommens sehr gut 
darstellen -, daß dem Steigen des Bruttosozialproduktes ein paralleles 
Steigen der Bruttosozialverschmutzung entspricht. 

Daraus kann man ableiten, daß aus dem Grundsatz der korrekten Zu­
rechnung aller volkswirtschaftlichen Kosten, d. h. auch der Entwertung der 
Umwelt, sich eine an der Ursache tatsächlich ansetzende Lösung ergibt. 

Wenn jede einzelne Wirtschaftseinheit, nicht nur Gewerbe- und Industrie­
unternehmen, sondern auch öffentliche Körperschaften und private Haus­
halte, ihre wirtschaftliche Lage dadurch verbessern, daß sie Kosten auf die 
Allgemeinheit abwälzen, Kosten, die in Form einer Umweltverschmutzung 
entstehen, dann werden sie das solange tun, wie ihr die Rechtsordnung diese 
Möglichkeit läßt. 

Es wird also darauf ankommen, durch einen entsprechenden wirtschafts­
politischen Ordnungsrahmen dafür Sorge zu tragen, daß eine korrekte 
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Zurechnung aller Umweltbelastungen in die Wirtschaftsrechnungen der ein­
zelnen Einheiten durchgesetzt wird. Der entscheidende Gesichtspunkt eines 
so praktizierten Verursacherprinzips kann für die Wirtschaftseinheiten nur 
in dem Anreiz bestehen, Umweltbelastungen dadurch zu vermeiden, daß 
sie ihr Schwergewicht auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technolo­
gien legen, weil sie sonst zur Kasse gebeten würden für das, was sie an 
Umweltverschmutzung produzieren. 

Es muß dargelegt werden, wieviel Aufwand ein wieviel an Umwelt­
verbesserung bewirkt. Von einem bestimmten Punkt an wird dann erkenn­
bar sein, daß mit einem zusätzlichen Aufwand nur noch ein wesentlich 
geringerer Zuwachs an Umweltverbesserung zu erreichen ist. Abgesehen 
davon, daß eine vollständige Beseitigung der Umweltbelastungen technisch 
nicht möglich ist, wäre sie auch wirtschaftlich nicht zweckmäßig, vielmehr 
hätte sich die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit an einer Kosten-Nutzen­
Analyse zu orientieren. Ich erwähne das deshalb, weil bei vielen Diskus­
sionen über diese Probleme irgendwann immer das Wort auftaucht, Geld 
spiele keine Rolle, wenn es darum gehe, Umweltschäden zu beseitigen. 
Einer genauen Prüfung, das ergibt sich aus dem Ansatz, hält eine solche 
These nämlich nicht stand. 

Unabhängig von der Durchsetzung eines so verstandenen Verursacher­
prinzips wird man allerdings auch nicht daran vorbeikommen, bestimmte 
Schadstoffe, die entweder irreparable Schäden hervorrufen oder deren 
Beseitigung mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden ist, 
durch Verbote oder durch Lizenzierungsverfahren zu begrenzen bzw. von 
vornherein zu vermeiden. Darunter zu verstehen sind im wesentlichen ört­
liche und zeitliche Nutzungsbegrenzungen. 

örtliche Nutzungsbegrenzungen berühren den Bereich einer regionalen 
Strukturpolitik, die auch zur Folge hat, daß bestimmte Industrieansied­
lungen in bestimmten Gebieten unter Umständen dann nicht möglich sind, 
wenn kontinuierlich durchgeführte Grundbelastungsmessungen erkennen 
lassen, daß eine zusätzliche Schadstoffemission einer bestimmten Art m 
einem Gebiet nicht mehr hingenommen werden kann. 

Wobei man darauf hinweisen muß, daß sich viele Gemeinden hier in 
einem echten Gewissenskonflikt befinden, weil sie in hohem Maße vom 
Gewerbesteueraufkommen abhängig sind und von daher wiederum ein 
Bedürfnis, unabhängig von den Umweltschutz-Gesichtspunkten, gerade für 
Industrieansiedlungen besteht bzw. zu unterstellen ist. 

Beispiele für zeitliche Nutzungsbeschränkungen wären Smog-Situationen, 
bei denen es zu einer Einschränkung von bestimmten Schadstoffemissionen 
kommen muß. Ein in Berlin in der letzten Zeit diskutiertes Problem für 
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zeitliche und örtliche Nutzungsbegrenzungen wären etwa Begrenzungen 
des Motorbootverkehrs auf unseren Oberflächengewässern. 

Daneben gibt es eine Reihe von Schadstoffen, bei denen man ebenfalls 
an Verboten nicht vorbeikommen wird. Dazu zählen u. a. Einwegverpak­
kungsmaterialien, deren Beseitigung nicht schadlos möglich ist und die daher 
durch andere ersetzt werden müssen. 

Man muß leider feststellen, daß sich einerseits unsere wirtschaftliche 
Rahmenordnung gegenwärtig lediglich an der Durchsetzung wachstums­
politischer Ziele orientiert, daß aber andererseits die Einbeziehung von 
Standards, die aus einer vorausschauenden Umweltplanung abgeleitet wer­
den, eine qualitative Veränderung von Wirtschaftswachstum im Sinne einer 
größeren Umweltfreundlichkeit von Produktionsverfahren und Produkten 
bedeutet. Daraus folgt: Umweltpolitik heißt nicht Ablehnung von Fort­
schritt, Technik und Wirtschaftswachstum, sondern setzt die Einbeziehung 
von Wechselwirkungen zur Umwelt als Maßstab für die Beurteilung des 
Fortschritts voraus und damit andere Bedürfnisprioritäten. 

Es liegt auf der Hand, daß die Kost~n für veränderte, umweltfreund­
lichere Technologien abgewälzt werden auf die Preise für Güter und Dienst­
leistungen, d. h. daß der Konsument sie zu tragen hat. Und es liegt auch 
auf der Hand, daß der Anteil der Finanzierung, der auf die öffentliche 
Hand zukommt, nur über Steuern aufgebracht werden kann; im Zweifels­
falle eingeordnet in die Zunahme von Gemeinschaftsaufgaben, die der 
öffentliche Sektor zu leisten hat und die nur über einen höheren Anteil der 
öffentlichen Hand am Bruttosozialprodukt zu finanzieren sind. In diesem 
Zusammenhang muß die Frage der Steuergerechtigkeit aufgeworfen werden; 
denn es kann den verantwortlichen Politikern nicht gleichgültig sein, wer 
diese Kosten zu tragen hat und durch sie besonders belastet wird. 

Es bleibt zunächst einmal offen, ob mit der Durchsetzung dieser von mir 
&kizzierten umweltpolitischen Zielsetzung - Einbeziehung in eine volks­
wirtschaftliche Gesamtrechnung - der grundsätzliche Konflikt zwischen 
ökonomischen Interessen und Belangen des Umweltschutzes erschöpfend zu 
lösen ist. 

Wenn wirtschaftliches Wachstum heute zweifellos zustandekommt, daß 
alles, was wissenschaftlich gedacht, früher oder später auch technisch um­
gesetzt wird, dann heißt Umweltschutz in erster Linie, daß Wissenschaftler 
anders als bisher - nämlich vorausschauender - denken werden. Erst 
wenn dieser Lernprozeß vollzogen ist, steht die Entscheidung an, ob auch 
bei Qualitätsverbesserung quantitativ uneingeschränktes Wirtschaftswachs­
tum mit der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts in der ge­
samten Natur vereinbar ist oder ob man zu anderen Lösungen kommen 
muß. Eine wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung dieser wirt-
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smaftspolitismen Prinzipien ist eine internationale Harmonisierung dieser 
Anstrengungen, glaubwürdig aum für die Staaten der Dritten Welt, die 
besondere Vorbehalte haben und nimt in ihrem Verdamt bestärkt werden 
dürfen, man wolle ihnen unter dem Deckmantel des Umweltsmutzes Wirt­
smaftswamstum vorenthalten. 

Für die Bundesrepublik vorrangig ist diese internationale Zusammen­
arbeit zweifellos im Bereim der europäismen Gemeinsmaften und mit der 
DDR. Es ist eine Binsenweisheit, daß Smadstoffe nationale Grenzen über­
smreiten. Nur kommt es darauf an, Kostenabwälzungen zwismen benam­
barten Volkswirtsmaften, die auf diese Weise zustandekommen, auszu­
gleimen oder zu vermeiden. Darüber hinaus sind solme internationalen 
Abmamungen aum notwendig, um Wettbewerbsverzerrungen auszusmließen, 
die dann zustande kämen, wenn die Auflagenerteilung durm den wirt­
smaftspolitismen Ordnungsrahmen in einem Staat eine umweltfreundlichere 
Position desselben einsmließt. 

Unter allen Umständen muß das Entstehen von neuen Handelssmranken 
durm solme Vereinbarungen verhindert werden. Im nationalen und später 
aum im internationalen Rahmen ist eine Konkretisierung dieser Überlegun­
gen nur möglim durm ein lückenloses System von praktikablen Remts­
normen, wobei im nimt so sehr auf die Überlegungen eingehen will, 
inwieweit das Remt auf eine mensmenwürdige Umwelt als ein Verfassungs­
grundsatz angesehen werden müßte. Dies hätte meiner Meinung nam nur 
einen bewußtseinsbildenden Effekt und wenig Bedeutung für die Praxis. 
In ihr spielt die Zersplitterung der versdtiedenen Remtsnormen in den 
einzelnen Ländern in einer Vielzahl von Gesetzen, Durmführungsverord­
nungen, temnismen Rimtlinien eher eine Rolle. 

Wir haben in einem Berimt, den wir demnämst dem Abgeordnetenhaus 
vorlegen werden, insgesamt 183 gesetzlime Regelungen zusammengestellt, 
davon 145 auf der Ebene des Bundes, den Rest auf der Ebene des Landes 
Berlin. Diese Zahl hätte sim vervielfamt, wenn wir alle umweltsmutzrele­
vanten Remtsnormen aus den übrigen Bundesländern aum nom aufgenom­
men hätten. 

Das Beispiel m~mt deutlim, wie dringend notwendig es ist, dieses System 
lückenhafter Remtsnormen zu vereinheitlimen. Ein Anfang ist mit der 
Übertragung der konkurrierenden Gesetzkompetenz an den Bund und mit 
den eingehramten Bundesgesetzen - die Teilbereime Wasserhaushalt und 
Natursmutz sind ja zunämst einmal ausgeklammert worden - im Sinne 
einer solmen Vereinheitlimung inzwismen besmritten worden. In diesen 
Bereim spielt aum die Frage der Sanktionen hinein, die für die Durm­
setzung der Remtsnormen zur Verfügung stehen müssen; die derzeit gül­
tigen Straf- und Bußgeldvorsmriften sind allerdings in weiten Teilen über-
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holt. Dazu gehört auch, daß die ausführenden Organe - die mittleren und 
unteren Verwaltungsbehörden - von ihrer personellen Besetzung her in 
die Lage versetzt werden - und das sage ich, ausgestattet mit den Berliner 
Erfahrungen -, die notwendige Überwachung und Kontrolle durchzufüh­
ren. Man kann also vereinfachend feststellen: alle diese Gesetze, so gut sie 
auch sein mögen, sind nur so viel wert wie die personelle Ausstattung der 
entsprechenden Oberwachungsbehörden. Wir haben - um das zu verdeut­
lichen - hier in Berlin eine Zentralstelle für Lärmbekämpfung, die von den 
im letzten Halbjahr eingegangenen 2300 Beschwerden beim derzeitigen Per­
sonalstand etwa 700 regelmäßig nicht bearbeiten kann, wobei hinzuzufügen 
wäre, daß eine präventive Lärmbekämpfung, die wir für dringend erforder­
lich halten und die auch in der Zuständigkeit dieser Dienststelle liegt, 
überhaupt nicht möglich ist. Ich nenne das Beispiel deswegen, um zu belegen, 
in welch engem Zusammenhang Personalausstattung der Überwachungs­
behörden und Rechtsnormen stehen. 

Ein zweites Problem bezieht sich auf eine möglichst rationelle Verwal­
tungsorganisation bei der Vielgestaltigkeit der Aufgaben, die im Zusam­
menhang mit der Lösung dieser Probleme auf uns zukommen, eine Frage, 
die bei der Bildung des Senats nach den letzten Wahlen eine Rolle spielte. 
Mit der Zuordnung des Bereichs Umweltschutz zum Ressort Gesundheit 
wurde den Verantwortlichen und auch der Öffentlichkeit erstmals deutlich, 
in wieviel andere Verwaltungsressorts die Problematik der Umweltschutz­
fragen hineinreicht. Allen Beteiligten wurde sehr schnell klar, daß nicht alle 
Zuständigkeiten, die durch Umweltschutzprobleme berührt werden, sich in 
einer Verwaltung vereinigen lassen. Das führte zu der Überlegung, daß 
jedes Ressort Gesichtspunkte des Umweltschutzes bei allen seinen Entschei­
dungsprozessen, Planungsvorhaben, kommunalen Bauvorhaben, Gesetzes­
initiativen usw. einzubeziehen hat. Bei der Zuordnung von Einzelkom­
petenzen sollten allerdings Konflikte zwischen umweltpolitischen und 
anderen gesellschaftspolitischen Zielen innerhalb eines Ressorts nach Mög­
lichkeit vermieden werden. Schließlich einigte sich der Senat darauf, die 
Koordination zumindest bei übergreifenden umweltschutzrelevanten Auf­
gaben durch die Federführung des Umweltschutzressorts sicherzustellen. 
Grundsätzliche Obereinstimmung wurde darin erzielt, daß Behörden und 
sonstige öffentliche Einrichtungen zunächst einmal für Durchführungsauf­
gaben zu nutzen sind, bevor an die Schaffung neuer Institutionen, dieser 
Grundsatz gilt auch für die Länderebene, gedacht wird. Es ist meiner Ansicht 
nach nicht damit getan, beispielsweise in Berlin eine Landesanstalt für 
Umweltschutzmessungen mit entsprechendem finanziellem und personellem 
Aufwand ins Leben zu rufen, ohne sich vorher darüber klar geworden 
zu sein, wie die Arbeit der bestehenden Einrichtungen, die solche Messungen 
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für ihren Bereich durchführen, koordiniert werden kann, um eine Doppel­
gleisigkeit zu vermeiden. 

Es versteht sich von selbst, daß bei der Anwendung dieser Kriterien 
jeweils nach den entsprechenden Erfahrungszeiträumen die Zweckmäßigkeit 
einer solchen Organisation neu überprüft werden muß. 

Zum Schluß möchte ich einen Bereim anspred!.en, der die Aufgaben der 
Forschungsinstitutionen betrifft. Es besteht kein Zweifel, daß wir einen 
ganz erheblichen Nad!.holbedarf an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben. 
Das wird der Öffentlichkeit immer erst dann bewußt, wenn die Massen­
medien über Gesundheitsgefahren, hervorgerufen durch Verbrauchsgüter 
oder Medikamente, über vermeintlich plötzlim auftretende Störungen des 
Naturhaushalts, beispielsweise der Oberfläd!.engewässer, berichten. Dann 
zeigt sich sehr deutlich, daß wir zu wenig wissen über Kausalzusammen­
hänge zwischen bestimmten Schadstoffen und der Gefährdung der Gesund­
heit, daß wir zu wenig wissen über langfristige derartige Wirkungen, über 
akzeptable Toleranzgrenzen für Emissionen, über die Belastungsfähigkeit 
von ökologischen Regelkreisen in der Natur, wobei die gegenseitige Sum­
mation oder sogar Potenzierung verschiedener Effekte eine Rolle spielt. 
Um diesen nicht hinnehmbaren Zustand zu verbessern, muß eine enge Zu­
sammenarbeit der öffentlichen Hand mit allen dafür in Frage kommenden 
Forschungsinstitutionen erreicht werden. Das heißt: bessere Kommunikation 
als bisher, Erteilung gezielter Forschungsaufträge, sd!.nellere Verarbeitung 
der wissenschaftlid!.en Erkenntnisse, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Für eine möglicherweise aus einer bestimmten Interessenlage heraus 
angestrebte Variation von Toleranzgrenzen und Standards ist umso weniger 
Raum, je exakter umweltpolitische Forderungen durd!. nad!.prüfbare Daten 
begründet werden können. Die Bundesregierung plant in diesem Zusammen­
hang, das geht auch aus ihrem Bericht hervor, die Einrichtung eines Infor­
mationssystems. Wer diesen Gesichtspunkt auf seine Durchsetzbarkeit hin 
prüft, kommt an der entscheidenden Frage nicht vorbei, wie das direkte 
Engagement der gesamten Bevölkerung erreimt werden kann. Das wird 
ohne enges Zusammenwirken mit den Massenmedien nicht möglich sein. 
Es gilt, bei unseren Mitbürgern Verständnis zu wecken für die enormen 
Kosten, die bei der Lösung dieser Probleme auf uns zukommen. Ihnen muß 
klargemacht werden, daß gewisse Abwehrhaltungen gegenüber bestimmten 
notwendigen Vorkehrungen zwar persönlim verständlich, aber letztlich nicht 
hingenommen werden können und unter Umständen durd!. eine - nennen 
wir es mal - Gegenpropaganda neutralisiert werden müssen. 

Im bin der festen Überzeugung, daß wir nur mit Hilfe einer bewußteren 
Öffentlichkeit in der Lage sein werden, vernunftgemäßes Handeln unter 
Berücksichtigung · von Umweltschutzgesichtspunkten auf lange Simt durch-
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zusetzen, und daß wir nur durch eine geeignete Informationspolitik ver­
meiden können, daß sich innerhalb kurzer Zeit anstelle der im Moment 
sehr hoch gesetzten Erwartungen eine Resignation breitmacht, die gefährlich 
wäre, weil sie uns bei der Bewältigung der Probleme keinen Schritt weiter­
bringt. 

Anschrift: Senator für Gts~mdheit 1md UmweltschlitZ des Landes Berlin, Prof. Dr. 
H.-G. Wolters, Berlin 30, An der Urania 2-12 





Umweltschutz 

Von H. P. Mollenhauer 

Der Begriff "Umweltschutz" hat heute in den meisten Ländern einen 
wesentlich höheren politischen Stellenwert als noch vor wenigen Monaten 
oder gar Jahren. Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit seitens informierter 
und auch weniger informierter Kreise hat die kritische Situation, in der sich 
unsere Umwelt befindet, dem Bewußtsein der Offentlichkeit nahegebracht, 
und wir sollten darüber sehr dankbar sein, wenn auch die Massenmedien 
gelegentlich über das Ziel hinausschießen. Die die Verantwortung 
haben, Maßnahmen zu entwidteln, zu veranlassen und durchzuführen, 
sollten wohl in der Lage sein, die "Spreu vom Weizen" zu scheiden. 

Hier in einem Kreis von Naturwissenschaftlern wäre ein Versuch ange­
bracht, einmal zu diskutieren, was denn unter "Umwelt" verstanden 
werden soll, ohne eine rechtliche oder politische Definition zu versuchen. 
Der erste moderne Wissenschaftler der Umweltforschung war der Biologe 
Jakob von Uexküll, der sich in den 20er Jahren erstmals mit diesem Thema 
beschäftigt hat. Er hat u. a. darauf hingewiesen, daß jede Art oder Gruppe 
von Lebewesen ihre eigene Umwelt bewohnt. 

Diese Überlegungen sind heute Gegenstand der Ökologie - meine Aus­
führungen werden sich im wesentlichen im Rahmen der ökologischen Chemie 
oder ökoehernie bewegen -, über deren Aufgaben man vielleicht noch 
diskutieren sollte. 

Die Ökologie untersucht das Biotop und die Biozönose - die abiotischen 
und die biotischen Faktoren, aus denen sich die Umwelt zusammensetzt. 
Sie kennt das Ökosystem, das heißt, die besondere Umwelt, beispielsweise 
der Fische, oder die auch nur eine-r Art, wie der des Fischbandwurms, der 
ja in seiner Entwidtlung vom Ei im Plankton über Larvenstadien in Klein­
krebsen und Fischen zum Bandwurmstadium im Menschen seine Umwelt 
wechselt - er steigt um. 

Die gesamte Umwelt wird als Okosphäre bezeichnet, in der sich der 
Kampf um Nahrung, Unterkunft und Fortpflanzung aller abspielt. In der 
komplexen Funktionsweise eines Okosystems und der ganzen Okosphäre 
spielen chemische Verbindungen eine große Rolle. Denken wir nur an die 
Erzeugung der Biomasse, der Nahrung auf den verschiedenen Stufen, an die 
chemische Zusammensetzung des Meerwassers oder an die Veränderungen 
der Hormonfunktionen im Stress bei hoher Populationsdichte. 

In diese diffizilen, komplizierten Verhältnisse hat der Mensch in wach­
sendem Maße auf gröbste Art teils absichtlich, teils unbeabsichtigt mit hoch-
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wirksamen Chemikalien eingegriffen, so daß jetzt nicht nur die systemeigene, 
sondern auch die systemfremde Chemie von den Ökologen studiert werden 
muß. 

Diese oberflächliche Einleitung sollte zeigen, welche vielgestaltige Aufgabe 
der Umweltschutz hat, daß die Verhältnisse viel zu kompliziert sind, als 
daß sie durch einfache Maßnahmen rektifiziert werden könnten. 

Ziel des Umweltschutzes sollte es trotz aller bekannten Schwierigkeiten 
sein, die Okosphäre, das heißt die Gesamtheit aller Umwehen optimal -
wenigstens aus der Sicht des Menschen - zu erhalten, wozu natürlich auch 
die Erhaltung der Landschaft und der wildlebenden Flora und Fauna ge­
hören. Es müssen sich dabei Zielkonflikte ergeben, die so oder so gelöst 
werden müssen. 

Ich will jedoch, wie ich sagte, nicht versuchen, den Begriff "Umwelt" 
exakt definieren, sondern mich mit der Feststellung begnügen, daß es sich 
bei Umweltschutz um die Summe der Maßnahmen handelt, die erforderlich 
sind, um dem Menschen einen gesunden Lebensraum zu sichern, ihn vor 
Gefahren aus der Umwelt für seine Gesundheit zu schützen, soweit sich der 
Einzelne ihnen nicht entziehen kann oder sich nicht wirksam abwehren 
kann, oder- mit anderen Worten- zu verhindern, daß der Zustand der 
Umwelt das körperliche, geistige, seelische und soziale Wohlbefinden jetzt 
oder in Zukunft gefährdet. 

Lassen Sie mich nun kurz einige allgemeine Gesichtspunkte des Umwelt­
schutzes anführen, bevor ich näher auf die Frage der Verbreitung von 
Chemikalien eingehe. 

Die Umwelt des Menschen ist einem dauernden Prozeß der Veränderung 
unterworfen, und es gibt keine "gute alte Zeit" eines "biologischen Gleich­
gewichtszustandes", den es in seiner Statik zu erhalten gilt. Die Entwiddung 
des Menschen war aus den Uranfängen nicht nur von Veränderungen seiner 
Umwelt begleitet, sondern hing sogar von ihr im wesentlichen ab, wenn 
wir nur an die Rodung von Urwald zur landwirtschaftlichen Nutzung oder 
an den Bergbau denken. 

Erst in unserer hoch industrialisierten Gesellschaft hat der Mensch die 
mehr oder weniger labilen Fließgleichgewichte des Naturhaushalts ernsthaft 
und weltweit verändert, so daß er sich selbst gefährdet. Die Veränderung 
der Umwelt durch den Menschen ist die Begleiterscheinung seines techni­
schen Fortschritts, der sich ·in wachsender Produktion und wachsendem 
Konsum äußert. Aus Gründen des Umweltschutzes darf das unkontrollierte 
wirtschaftliche Wachstum, die hemmungslose Steigerung des materiellen 
Wohlstandes nicht länger Hauptziel der Technik sein. Hierzu ist eine bessere 
Beherrschung des technischen Fortschritts erforderlich, die es erlaubt, jeden 
Prozeß auf seine Wirkung auf die Umwelt zu beurteilen und ihn durch 
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übergeordnete Planung der technischen Entwicklung zu kontrollieren. Die 
meisten angestrebten (technologischen) Ziele lassen sich mit verschiedenen 
Mitteln erreichen, und es sollte stets das "umweltfreundliche" bevorzugt 
werden, selbst wenn es nich.t das wirtschaftlich Günstigste ist. 

Bei allem Respekt vor den wirtschaftlichen Freiheitsgrundrechten muß 
deshalb auf dem Gebiet der Gesetzgebung und Rechtssprechung eine restrik­
tive Interpretation zur Sicherung unserer biologisch.en wie sozialen Existenz 
aus Gründen der "Lebensraison" und nicht der "Staatsraison" möglich 
bleiben (Eckard Rehbein: "Gesetzgebung und Rechtssprechung", Umwelt 
1/71, p. 23-27, 1971). 

Umweltprogramm der Bundesregierung 

Im Rahmen der Inneren Reformen bemüht sich. die Bundesregierung um 
die Schaffung eines neuen Verständnisses für Fragen des Wirtschaftswach.s­
tums, der Raumordnung, des Siedlungswesens, des Verkehrs, des Konsums, 
sowie einer damit verbundenen Verwirklichung neuer "umweltfreundlicher" 
Strukturen. 

Umweltgestaltung und Umweltschutz als Innere Reform der Bundes­
regierung begnügen sich. nicht damit, diesen oder jenen Umweltschaden zu 
bekämpfen. Es geht darum, das in der öffentlich.keit geweckte Umwelt­
bewußtsein in wirksame Maßnahmen umzuwandeln, die auch. von den be­
troffenen Interessengruppen mitgetragen werden. 

Am 29. September 1971 hat die Bundesregierung ihr Umweltprogramm 
veröffentlicht, in dem alle Aspekte des Umweltschutzes behandelt werden. 
Das Programm umfaßt alle die Maßnahmen, die für notwendig gehalten 
werden, um eine gesunde und mensch.enwürdige Umwelt zu gewährleisten. 
Es basiert auf dem Grundsatz, daß der Verursadler für den Sch.aden auf­
zukommen hat. Das Programm enthält ferner besondere Hinweise auf die 
Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Um­
weltschutzes. 

Zur Erarbeitung von Maßnahmen, um die weitgesteckten Ziele des 
Programms zu erreichen, sind einzelne interministerielle Projektgruppen, 
meist nach. Umweltmedien, wie Wasser, Boden,. Luft, eingerich.tet worden. 
Es sind jedoch. auch einige "horizontale" Gruppen eingerichtet worden, so 
zum Beispiel für "Neue Technologien" und "Umweltch.emikalien und Bio­
zide". Auf die Definitionen dieser Begriffe soll noch eingegangen werden. 

So wie sich. aus einer Fülle bereits bestehender Einzelmaßnahmen und 
Institutionen erst der umfassende Begriff "Umweltsch.utz" entwickelt hat, 
bedurfte es einer gewissen Entwicklung, um von der Einzelbetrachtung des 
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Vorkommens von Chemikalien in den einzelnen Medien zu der umfassenden 
Betrachtungsweise zu kommen, die durch den neu entwickelten Begriff 
"Umweltchemikalie" dargestellt wird. 

Schutz der Gesundheit des Menschen als Umweltprinzip 

Die Bemühungen um den Umweltschutz betreffen natürlich nicht nur 
die Gesundheit des Menschen; es gibt auch rein technische Gesichtspunkte, 
wie den Schutz von Farbanstrichen vor Korrosion, und doch ist die Frage 
des Gesundheitsschutzes sicher das zentrale Thema - es ist das Aufgaben­
gebiet, das dem Bürger am nächsten liegt. 

Wie ich bereits ausgeführt habe, hat sich der Umweltschutz bisher mit 
technischen Teilbereichen - gegeben durch die natürliche Aufteilung in die 
Medien Wasser, Boden, Luft, Lebensmittel usw. - beschäftigt, aus denen 
jeweils die Teilergebnisse auf die Gesundheit des Menschen projiziert 
wurden. 

Ich glaube, daß es nicht nur für die bereits erwähnten ökologischen und 
technischen Aspekte einer Gesamtschau bedarf, um den Umweltschutz voll 
wirksam zu machen, sondern auch für die Einwirkungen der Umwelt auf 
die Gesundheit des Menschen. Das gilt ganz besonders für die bedenkliche 
Verbreitung von chemischen Stoffen. Wenn es für den Menschen gilt, daß 
die Gefahren, denen er ausgesetzt ist, in ihrer Gesamtheit und in ihrem 
Zusammenwirken betrachtet werden müssen, so gilt das genau so für seine 
Lebensmittel. Auch hier genügt es nicht, einzelne Gebiete des Umwelt­
schutzes herauszugreifen, wie z. B. die Anwendung von Pflanzenschutz­
mitteln. Es scheint leider immer deutlicher zu werden, daß die Lebensmittel 
an der Mündung eines Trichters liegen, in den alle möglichen Umweltver­
unreinigungen hineingeschüttet werden. 

Wenn die Menge und gesundheitliche Wirkung von technisch notwendigen, 
absichtlich zugesetzten Zusatzstoffem, wie Konservierungsmitteln, bzw. den 
Rückständen von irgendwann während der Gewinnung absichtlich verwen~ 
deten anderen Stoffen, wie Pflanzenschutzmitteln, noch übersehbar ist, 
so ist die wachsende Zahl und Menge immer neuer Stoffe, die aus der 
Umwelt in die Lebensmittel eindringen, sehr ernst zu nehmen und bedarf 
der Erforschung und Kontrolle. 

Viele der industriell hergestellten Chemikalien und der chemischen Indu­
strieabfälle werden nicht oder nur langsam durch die belebte und unbelebte 
Umwelt abgebaut und deshalb in zunehmenden Maße sowohl analytisch 
erfaßbar als auch durch unerwartete biologische Wirkungen sichtbar. Dank 
der gleichzeitig fortschreitenden Vervollkommnung und Verfeinerung der 



39 

toxikologisdten Methoden sind gleidtzeitig immer mehr der in der Umwelt 
verbreiteten Stoffe - auch in gering ersdteinenden Mengen - als gesund­
heitsgefährdend erkannt worden. Zwar wird seit einigen Jahrzehnten· die 
toxikologisdte Wirkung einzelner Substanzen, besonders soldter, die in 
Lebensmittel verwendet werden, überprüft - für eine umfassende Gesamt­
schau des Zusammenwirkens der verschiedensten Stoffe, die aus zahlreichen 
Quellen auf den Menschen eindringen, sind jedoch erst Ansiitze vorhanden. 

Um das neue Konzept der umfassenden Beurteilung aller na.:hteiligen 
Wirkungen von Chemikalien aus der Umwelt auf den Menschen heraus­
zustellen, hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Programms für Um­
weltgestaltung und Umweltschutz beim Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit die erwähnte Projektgruppe eingerichtet, die diese 
~ubstanzen studieren und Maßnahmen zu ihrer Kontrolle entwickeln soll. 

Man hat die Stoffe in zwei Kategorien eingeteilt, von denen die eine 
in etwa eine Untergruppe der anderen ist: 

1. Umweltchemikalie im Sinne des Umweltsdtutzes ist eine Bezeidtnung 
für Stoffe, die durch menschliches Zutun in die Umwelt gebracht werden 
und in Mengen auftreten können, die geeignet sind, Lebewesen, insbeson­
dere den Menschen, zu gefährden. Hierzu gehören chemische Elemente 
oder Verbindungen organischer oder anorganischer Natur, synthetischen 
oder natürlidten Ursprungs. 

Das menschliche Zutun kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen, es 
kann beabsidttigt oder unbeabsidttigt sein. 

Der Begriff Lebewesen umfaßt in diesem Zusammenhang den Men­
schen und seine belebte Umwelt, einschließlich Tiere, Pflanzen und Mi­
kroorganismen. 

Die Gefährdung durch Umweltchemikalien kann akuter oder chroni­
scher Natur sein und auch nach Akkumulation oder Stoffumwandlungen 
oder im Sinne eines Synergismus eintreten. 

2. Biozide ist üblicherweise eine Bezeichnung für Chemikalien, die zur Be­
kämpfung schädlicher Lebewesen, wie Kleinpilze, Unkräuter, Insekten; 
eingesetzt werden. 

Bekannte Beispiele für Umweltdtemikalien sind Quecksilber und Blei, 
die aus versdtiedensten industriellen Quellen in die Umwelt und damit 
über sogenannte Nahrungsketten in die Lebensmittel gelangen, . wie sidt 
in jüngster Zeit am Beispiel des Vorkommens von Quecksilber in Thun­
fisdt-Konserven in der Bundesrepublik Deutsdtland gezeigt hat. Idt will 
hier nidtt auf das komplizierte Gebiet der Verbreitung von Bioziden und 
Umweltdtemikalien in der Umwelt eingehen, sondern lediglich einige 
Probleme ansprechen, die sidt daraus ergeben. 
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Verbreitung in der Umwelt 

So kann die Anwendung von Pestiziden zunächst nur von regionaler 
Bedeutung sein, jedoch, wie die Untersuchungen über die Ausbreitung von 
DDT in den letzten Jahren gezeigt haben, zu einer globalen Belastung füh­
ren. 

An dieser Substanz ist sichtbar geworden, daß eine Chemikalie nach 20-
jähriger Anwendung ubiquitär vorkommen kann. So wurden z. B. in Rob­
ben auf der Antarktis bis zu 0,12 mg!kg DDT nachgewiesen. Im mensch­
lichen Fett liegen die Rückstände in der Größenordnung von 3mglkg, in 
Meerestieren in der Größenordnung 0,1 bis 1 mg/kg, in Vögeln bis zu 
20 mg/kg. 

Neben diesen ubiquitären Vorkommen hat sich ergeben, daß unerwünschte 
Effekte in der Natur auftreten können. Bei wildlebenden Tieren wird nicht 
durch das DDT selbst, sondern vorzugsweise durch seine persistenten Meta­
boliten der Effekt der Reduktion der Eierschalendicke einiger Vogelarten 
und damit die Gefahr ihres Aussterbens bewirkt. Im Rahmen umfangreicher 
Untersuchungsprogramme konnte aber auch nachgewiesen werden, daß 
andere chlorierte Biphenyle in der Umwelt ähnlich weit verbreitet sind wie 
DDT. 

Am Beispiel der chlorierten Kohlenwasserstoffe hat sich gezeigt, daß 
ihr Vorkommen in Lebensmitteln nicht unmittelbar mit einem Verbot zu 
beheben ist. Infolge Persistenz dieser Stoffe in der Umwelt muß selbst bei 
sofortigem absolutem Verbot ihrer Anwendung noch etwa während der 
nächsten 10 Jahre mit Rückständen in Lebensmitteln gerechnet werden. Ein 
irreparabler Schaden dürfte bei einer Wartezeit von etwa 10 Jahren noch 
nicht eingetreten sein unter der Voraussetzung, daß jetzt geeignete Maß­
nahmen durchgeführt werden, die das verhindern. 

Stabile, überregional verbreitete Substanzen müssen jedoch als irreparable 
Beeinflussung der Umweltqualität angesehen werden. Wenn auch für eine 
große Zahl von Bioziden international anerkannte zulässige Höchstmengen 
für ihr Vorkommen in Lebensmitteln und für die Gesamtaufnahme des 
Menschen vorhanden sind, so bestehen Informationslücken besonders über 
die Einwirkung der Gesamtheit der Pestizide mit anderen Stoffen auf den 
Menschen. Es fehlt eine systematische Ermittlung und laufende Oberwa­
chung der Biozidrückstände aus allen Medien, um eine laufende Beurtei­
lung des tatsächlichen Gefährdungsgrades des Menschen abschätzen zu 
können. Hierzu bedarf es einer zentralen Auswertung - zentral mit Bezug 
auf die verschiedenen Medien und Teile der Umwelt - verbunden mit 
einer intensiveren Erforschung von Transport, Verbleib und Anreicherung 
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der Stoffe in der Umwelt (Nahrungskette) und des Metabolismus in Boden, 
Pflanze, Tier und Mensdt, sowie der toxikologisdten Beurteilungen der Bio­
zide und Umweltchemikalien bei Mensch und Tier einschließlich wildleben­
der Tiere. Hierbei muß der Frage der synergistischen und antagonistischen 
Wirkungen bei Komplexeinwirkungen mehrerer Stoffe oder den verschie­
denen Umweltbedingungen besonderes Augenmerk gewidmet werden. 

Zielkonflikte 

Um die gesteckten Ziele des Umweltschutzes zu erreichen, muß eine 
schädliche Belastung mit Umweltchemikalien aufgrund einer sorgfältigen 
toxikologischen Beurteilung vermieden oder ausgeschaltet werden. Hin­
sichtlich einer speziellen Chemikalie bedeutet dies, daß unter den Bedin­
gungen der vorgesehenen Verwendung und ihres Auftretens als Umwelt­
dtemikalie die Aufnahme durch den Mensdten - im Verhältnis zur 
toxischen Dosis - so niedrig ist, daß mit praktischer Sicherheit eine Sdtädi­
~ng der Gesundheit ausgeschlossen ist. Aufgrund der Erkenntnisse über den 
molekularen Ablauf physiologischer Prozesse gibt es für manche Stoffe keine 
unschädliche "unterschwellige Dosis•, d. h. es ist gänzliche Abwesenheit zu 
fordern. 

Andererseits kann beispielsweise die Landwirtschaft bei ihrer Aufgabe, 
Lebensmittel in ausreichender Menge in marktgerechter Qualität und unter 
optimaler Kombination der vorhandenen Produktionsmittel zu erzeugen, 
in absehbarer Zeit nicht darauf verzichten, Pflanzenschutzmittel, Dünge­
mittel, Herbizide oder Wachstumsregler einzusetzen. Die Bereitstellung von 
Lebensmitteln tierischer Herkunft erfolgt in zunehmendem Maße auf dem 
Wege der Massentierhaltung, in der Stoffe mit pharmakologischer Wirkung 
und Futtermittelzusatzstoffe benötigt werden und Abfälle in größerer 
Menge zu beseitigen sind. Dieser Einsatz und Anfall von potentiellen Um­
weitchemikalien mit ihren erst zum Teil bekannten toxikologisch und öko­
logisch bedenklichen Konsequenzen steht dem ökonomischen Nutzen gegen­
über. 

Die Lösung der hier aufgezeigten Zielkonflikte verlangt eine sorgfältige 
Beobachtung und Kontrolle des Auftretens von Umweltchemikalien, eine 
möglichst zuverlässige Beurteilung der komplexen toxikologischen Gesamt­
situation, um von Fall zu Fall die zu treffenden sozial- und gesundheits­
politischen Entscheidungen treffen zu können, bei denen der Gesundheits­
schutz den Vorrang haben sollte. 
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Maßnahmen zum Schutz gegen Verbreitung von Chemikalien 

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf die Maßnahmen eingehen, mit 
denen die Bundesregierung versuchen wird, die Umwelt zu verbessern. Der 
Maßnahmen-Katalog umfaßt die Hauptgebiete Forschung, Verwaltung und 
Überwachung, basierend auf entsprechender Rechtssetzung. Auf dem Ge­
biet der Forschung wird die Bearbeitung der analytischen und der toxikolo­
gischen Probleme als vordringlich angesehen. Hierzu gehört u. a. die Er­
forschung von Transport, Verbleib und Umwandlung von Chemikalien 
und Zersetzungsprodukten in der belebten und unbelebten Umwelt, die 
Erforschung der biologisch-toxikologischen Auswirkungen von chemischen 
Stoffen auf Pflanze, Tier und Mensch sowie der Entwicklung ausreichend 
empfindlicher Methoden zur Bestimmung des Vorkommens von all diesen 
Stoffen, sowie schließlich das wesentliche Forschungsgebiet der möglichen 
Substitutionen von Bioziden durch "umweltfreundliche" Stoffe bzw. durch 
Verfahren, die ohne diese Stoffe auskommen, wie z. B. biologische Schäd­
lingsbekämpfung. 

Auf dem Gebiet der Verwaltungsmaßnahmen ist an erster Stelle der 
Ausbau der Toxikologie zu nennen, verbunden mit der Ausbildung von 
geeigneten Wissenschaftlern für die Probleme des Umweltschutzes;· weiter­
hin ist eine zentrale Auswertung in einer Zentralen Erfassungsstelle aller 
vorhandenen Meßdaten aus den verschiedensten Medien und Teilgebieten 
der Umwelt mit dem Ziel einer ausgewogenen Beurteilung des Gesundheits­
risikos für den Menschen dringend notwendig. Auf der Grundlage dieser 
Kenntnisse werden Maßnahmen auf dem Gebiet der Rechtssetzung zu er­
greifen sein. 

Hier ist aus der Bundesrepublik Deutschland an erster Stelle das seit lan­
gem vorbereitete Werk einer Reform des gesamten Lebensmittelrechts zu 
nennen, das den modernen Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht 
wird. Es muß ausreichende Ermächtigungen enthalten, um der Gefährdung 
aus der Umwelt auf dem Wege über Lebensmittel, kosmetische Mittel und 
andere Bedarfsgegenstände Einhalt zu gebieten. Als Beispiel sei auf eine 
Klarstellung des Begriffes "Zusatzstoffe" verwiesen, sowie auf verschiedene 
Aspekte des unbeabsichtigten Vorkommens von Umweltchemikalien, sei es 
durch Radioaktivität, durch andere Verunreinigungen der Luft, des Wassers 
oder des Bodens, sei es auch durch unvermeidbare Rückstände aus der 
Verwendung von chemischen Stoffen bei der Erzeugung von Lebensmitteln 
tierischen und pflanzlichen Ursprungs. (Der Regierungsentwurf wird inzwi­
schen von den Ausschüssen des Deutschen Bundestages beraten.) 

Aus dem Bereich der Landwirtschaft haben die Rückstände von Dünge­
mitteln, Bodenbehandlungsmitteln und Wachstumsreglern an Interesse ge-
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wonnen; hierzu gehören auch Stoffe mit pharmakologischer Wirkung, die 
am Tier angewendet werden, soweit sie Rückstände in Lebensmitteln hinter­
lassen. 

Das Gebiet der kosmetischen Mittel und anderer Bedarfsgegenstände 
macht ebenfalls besondere Maßnahmen erforderlich. Der Pflanzenschutz 
und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind seit vielen Jahren Gegen­
stand von Rechtsvorschriften. Die bestehenden Vorschriften über Zulassung 
und über Rückstände dieser Stoffe in Lebensmitteln bedürfen der Ergän­
zung, um jedes Risiko für die Gesundheit auszuschalten. 

Zu dem Thema DDT sind in vielen Ländern restriktive Vorschriften er­
gangen und auch die Bundesrepublik hat entsprechende Verbote erlassen. 
Es ist zu hoffen, daß viele dieser Maßnahmen an Bedeutung verlieren und 
womöglich überflüssig werden, wenn es einmal gelungen sein sollte, die 
Umwelt wirksam von unbeabsichtigt vorkommenden chemischen Stoffen zu 
befreien, so daß sie gar nicht erst in die Nahrungskette und schließlich in 
unsere Lebensmittel eindringen. 

Zusammenfassung 

Der sichere Schutz der Gesundheit und der Ökosphäre des Menschen ist 
nur bei übergeordneter, umfassender Betrachtungsweise möglich. Alle aus 
allen Umweltmedien einschließlich der Lebensmittel auf den Menschen 
einwirkenden Stoffe, die ihn gefährden können, müssen zentral erfaßt, be­
wertet und kontrolliert werden. Hier liegen vor allem die Aufgaben für 
den Ökochemiker und den Toxikologen in Zusammenarbeit mit anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen und dem öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Anschrift: Ministerialrat H . P. Mollenhauer, Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit, Bonn-Bad Godesberg, Deutschherrenstraße 87 





öffentlicher Gesundheitsdienst und Umweltschutz 
aus der Sicht eines Gesundheitsamtes 

Von H. Hufnagl 

"Zur einheitlichen Durchführung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
sind in den Stadt- und Landkreisen ... Gesundheitsämter einzurichten". 
So lautet § 1 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
vom 3. Juli 1934 (RGBl. I S. 531). Wie die Durchführung in der Praxis 
getätigt werden soll, läßt bereits die 3. Durchführungsverordnung zu die­
sem Gesetz vom 30. März 1935 (RMBl. I S. 327) als sog. Dienstordnung der 
Gesundheitsämter erahnen. Gerade hinsichtlich der Umwelthygiene, deren 
Begriff heute durch das weniger medizinisch klingende Wort "Umwelt­
schutz" dem Zeitgeist angepaßt wurde, finden sich dort zwar alle Teil­
bereiche dieser Probleme als Aufgaben des Gesundheitsamtes ausgewiesen. 
Problematisch aber wird es bei der Frage nach der Effektivität des Ge­
sundheitsamtes, wenn man aus dem Text dieser Dienstordnung Substanz 
ziehen will. Es heißt dort recht verschwommen nur, das Gesundheitsamt 
"muß allen Verhältnissen, die für die Reinhaltung des Bodens und der 
Luft in Betracht kommen, seine Aufmerksamkeit zuwenden" (§ 24), "auf 
die Beschaffenheit ausreichenden und hygienisch einwandfreien Trink- und 
Gebrauchswasser hinwirken" (§ 28), "auf den Verbleib der flüssigen und 
festen Abfallstoffe achten" (§ 29), "bei der Überwachung der Gewässer 
nach Kräften mitwirken" (§ 30), die Lebensmittelpolizei "unterstützen• 
(§ 31) usw. Was konkret geschehen soll, steht nirgends mehr! So ist durch 
diese Gesetzgebung das Gesundheitsamt von Anfang an darauf angewiesen 
gewesen, durch die jedem einzelnen Amtsarzt überlassene Initiative, sein 
Geschick und seine persönlichen Kontakte sich einzuschalten, mit Erfolg zu 
behaupten und sogar durchzusetzen. Während andere für die Umwelt­
hygiene zuständigen Behördenleiter, wie die Bauämter oder Wasserwirt­
schaftsämter, aufgrund klar formulierter Gesetze und Verordnungen Ent­
scheidungen mit oft erheblichen Folgen bis zur harten Ablehnung treffen 
können, treten wir Amtsärzte mit unserem guten Rat oder unseren Beden­
ken vor die Öffentlichkeit. Meist folgt man dem guten Rat, die Bedenken 
gehen allzuoft unter. 

Läßt man die Zeit, aus der Gesetz und Verordnung stammen, und das 
folgenschwere schicksalhafte nächste Jahrzehnt Revue passieren, so wird 
erken~tlich, daß für eine Einarbeitung, Vertiefung und Abklärung im insti­
tutionellen, materiellen und personellen Bereich kein Raum blieb. Die 
unmittelbaren Nachkriegsjahre aber brachten mit den allgemeinen Schwie-
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rigkeiten des Wiederaufbaus auch für die Gesundheitsämter neue Aufgaben, 
die mehr und mehr eine Wendung von den Umwelthygieneaufgaben weg 
zum Sozialmedizinischen und Gesundheitsvorsorgebereich hin brachten. 
Trotzdem waren bis weit in die fünfziger Jahre hinein die Gesundheits­
ämter landauf landab unablässig in der Erfüllung umwelthygienischer Auf­
gaben tätig. Es wäre sicher interessant, könnte man zusammengefaßt aus­
weisen, wieviele tausend Male von den Amtsärzten mit ihren Mitarbeitern 
und mit Unterstützung von Hygieneinstituten auf drohende Umweltgefah­
ren hingewiesen und diese verhindert oder abgestellt werden konnten. Nicht 
zuletzt waren es auch die Amtsärzte, die wiederholt, und nur weil nach 
dem Gesetz keine andere Institution oder Person belangt werden konnte, 
bei Unglücksfällen angeklagt, vor Gericht gestellt und leider auch verurteilt 
wurden. Dazu wieder reichten die Gummiparagraphen der Dienstordnung 
aus. Ich erinnere an die Fälle von Neu-Otting und Hagen. 

Erst in den letzten 10 Jahren wurde der Offentliehe Gesundheitsdienst 
- möglichst ohne viel Aufhebens - aus seiner Mitwirkung im Umwelt­
schutz verdrängt. Immer öfter wurden die von den Arzten im Offentliehen 
Gesundheitsdienst vorgebrachten Bedenken gegen Bauprojekte, Industrie­
und Verkehrsanlagen etc. bedenkenlos übergangen. Dazu kam, daß die 
Fragestellungen in der Umwelthygiene immer spezialisierter und kompli­
zierter wurden, ·daß Einsprüche gegen alle ablehnenden Stellungnahmen 
zu erwarten waren und leider sehr oft der Amtsarzt nicht mit der Unter­
stützung der beteiligten und der vorgesetzten Behörden rechnen konnte. 
Es folgte daraus, daß er verunsichert wurde und resignierte. Neu hinzu­
kommende Aufgaben brachten zudem eine unheilvolle Arbeitsüberlastung, 
so daß allmählich - dies muß in aller Offenheit und Deutlichkeit ausge­
sprochen werden -, von einigen Ausnahmen abgesehen, nur noch die be­
sonders großen Gesundheitsämter mit einer Vielzahl von Fachärzten und 
geschulten Mitarbeitern sowie mit Unterstützung meistens im eigenen 
Dienstbereich vorhandener Hygieneinstitute und Chemischer Untersuchungs­
ämter, von Klimatologen und Toxikologen in der Lage sind, in etwa den 
heute zu stellenden Anforderungen an den Offentliehen Gesundheitsdienst 
ganz allgemein und speziell im Umweltschutz zu erfüllen. Faerber hat da­
her die Vereinheitlichung im Offentliehen Gesundheitsdienst dahin apostro­
phiert, daß "völlig differente Verhältnisse mit außerordentlich starkem 
Leistungsgefälle, Verschlechterung des Ansehens und der Stellung der Arzte 
des Offentliehen Gesundheitsdienstes, eine hohe Zahl fehlender oder unbe­
setzter Arztstellen die Unmöglichkeit, die gestellten Aufgaben erfüllen zu 
können", bedingen. 

Nun sei hier keineswegs das Postulat erhoben, daß nur der Offentliehe 
Gesundheitsdienst und dort wieder das Gesundheitsamt dazu berufen sei, 
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Wächter und Schützer der Umwelthygiene zu sein. Das Gegenteil: nur der 
Versuch, der allerorts erkennbar wird, den Offentliehen Gesundheitsdienst 
möglichst ganz auszuschalten oder bestenfalls nur formal und meist zu spät 
anzuhören, soll abgewehrt werden. 

Zwei Beispiele sollen für viele stehen. Bei der Kontrolle eines Freibades 
in einem Landkreis wird eine Verunreinigung des Badewassers festgestellt. 
Es ist dem Amtsarzt nur möglich, das Bürgermeisteramt darauf "hinzuwei­
sen"; er kann auch darauf "hinwirken", die Chlorierung und die Umwälz­
anlage zu überprüfen. Soll er deshalb über den Landrat sofort die Schlie­
ßung beantragen? Es fehlen dem Amtsarzt die Mitarbeiter, die geeignete 
technische Hinweise zur Behebung geben können. So geschieht meist nichts. 
Oder: In einer Großstadt werden dem eng mit dem Chemischen Untersu­
chungsamt zusammenarbeitenden Hygienischen Institut beim Gesundheits­
amt die Baupläne für eine etwa 1000 Autos fassende Tiefgarage mit einer 
Großtankstelle im dicht bebauten Stadtzentrum vorgelegt. Sie lehnen ge­
meinsam das Bauprojekt wegen des Lärms und der Luftverunreinigung ab. 
Da aber von seiten der Bauverwaltung bereits weitgehende Zusagen an den 
Bauherren erfolgt sind, kann das Bauwerk nicht mehr gestoppt werden. 
In einem Kompromiß wird wenigstens erreicht, daß die Großtankstelle 
nicht gebaut wird. 

Es wird deutlich, wie schwierig die Erfüllung der Aufgaben für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst ist, zumal wenn er häufig und immer wieder 
sich gegen den allzu leichtfertig angeführten "Fortschritt" wenden muß. 

Tatsache ist doch, daß das umfassende und aktuelle Problem des gesam­
ten Umweltschutzes auch als Aufgabe in vielen wissenschaftlichen und 
administrativen Ressorts verteilt und aufgesplittert ist. Umweltschutz wird 
daher nirgends als primäre, ureigenste und verantwortliche Aufgabe ver­
standen. Nur das Gesundheitsamt ist bis jetzt die einzige mit einer, wenn 
auch recht unzureichenden Kompetenz ausgestattete Institution, die den 
Umweltschutz wenigstens auf dem gesundheitlichen Sektor fachlich über­
nehmen und im übrigen zwischen allen Beteiligten koordinierend wirken 
könnte. Dieser Gedanke liegt schon deshalb nahe, weil sich schließlich alle 
Forderungen an den Umweltschutz an der Sorge um die Gesundheit der 
Menschen orientieren müssen. Und wo der Mensch Ausgang und Ziel aller 
Überlegungen und Bemühungen ist, sollte die Mitwirkung einer ärztlichen 
Institution in besonders starkem Maße garantiert sein. Deshalb fordert W olff 
konsequent, "daß heute mehr denn je der Arzt in der öffentlichen Verwal­
tung zur Vorbereitung wirtschaftlicher und grundgesetzlich höchst bedeut­
samer Entscheidungen nötig ist". 

Es ist durchaus erfreulich, daß seit einigen Jahren ein Umschwung zur 
stärkeren Beachtung der Umweltgefahren - unterstützt durch die Massen-
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medien und durch die Initiative von privaten Vereinigungen - eingetreten 
ist. Das Echo ist von den gesetzgebenden Körperschaften bis hin zum Bür­
ger beachtlich. Inzwischen sind auch auf allen Ebenen und Instanzen die 
bestehenden und noch auf uns zukommenden Umweltschäden und -ge­
fahren, die Mängel in der Abwehr und auch die Forderungen nach ausrei­
chendem Schutz der Bevölkerung weitgehend konkretisiert worden. Ich 
verweise hierbei auf den Bericht der ~undesregierung und die in einem 
Materialienband gesammelten Analysen, Vorschläge und Kostenberechnun­
gen der vom Bundesministerium eingesetzten Ausschüsse. Auch die einzelnen 
Bundesländer haben bereits Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich an­
laufen lassen. Wenig scheint allerdings für den Umweltschutz damit getan 
zu sein, daß man Landesbeauftragte für Umweltschutz ernennt, einen Aus­
schuß für Umweltschutz im Parlament bildet oder auf Kreisebene einen 
Koordinator für Umweltschutz einsetzt, der eigentlich dann nur die koordi­
nierenden Aufgaben übernehmen könnte, die bereits nach der Dienstordnung 
dem Gesundheitsamt zugewiesen sind. 

über allem darf schließlich nicht vergessen werden, daß der Mensch in 
unserer Zeit und der Zukunft stets zwischen den zur Erhaltung der Ge­
sundheit zwingend notwendigen Umweltschutzmaßnahmen und den noch 
tragbaren, möglicherweise oft sogar lästigen, aber noch nicht gesundheits­
schädlichen Umwelteinwirkungen wird leben müssen. In dieser Balance zwi­
schen dem Riesen Industrie, dem Moloch Verkehr und dem Götzen Wohl­
stand wird es darum gehen, durch erhebliche finanzielle Aufwendungen 
einerseits und durch eine intensive und langwierige Erziehung aller Bürger 
andererseits das rechte Maß und den rechten Weg zu finden. 

Wenn dieser Weg aber nicht, wie es sich bis heute bereits deutlich ab­
zeichnet, weiter und damit endgültig an den Gesundheitsämtern vorbei­
gehen soll, erhebt sich die Frage, ist dieser Offentliehe Gesundheitsdienst 
überhaupt in der Lage, mit der notwendigen Effizienz diese Aufgabe zu 
übernehmen? 

Die Beantwortung dieser Frage fällt mir als Arzt mit 28jähriger Tätigkeit 
im Offentliehen Gesundheitsdienst deshalb so schwer, weil ich, nahe am 
Ende meiner beruflichen Laufbahn, bekennen muß, daß die Institution, in 
der ich tätig bin, nicht mit der Zeit Schritt gehalten hat. Dies ist zwar nicht 
ihre und ihrer Mitarbeiter Schuld, aber die Antwort lautet hart und bitter: 
Nein! Die Gesundheitsämter in ihrer derzeitigen Struktur, ihrer personellen 
Besetzung, ihrer materiellen Ausstattung, ohne fest umrissene Aufgaben­
zuweisung und ohne ausreichende Kompetenz durch den Gesetzgeber können 
wie bereits in einer großen Zahl ihrer Aufgaben, erst recht nicht in der 
schwierigen und tief in das Wirtschaftssystem und in die Gesellschaft hin­
einwirkenden Materie des Umweltschutzes effizient sein. 
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Die nächste Frage lautet: Was dann? Es mangelt nicht an düsteren Pro­
gnosen für die Gesundheitsämter in der Zukunft. Und es gehört eigentlich 
kein besonders krasser Skeptizismus dazu, der durch das Herausbrechen der 
gesamten Gesundheitsvorsorge im Säuglings- und Kleinkindesalter erheblich 
untermauert wird, daß bald im Gesundheitsamt nur noch "die gesund­
heitliche Volksaufklärung und die statistische Erfassung der Erforschung 
von Krankheitszusammenhängen" (Faerber) resortieren werden. Auch die 
in verschiedenen Bundesländern in Gang gekommene Gebietsreform und 
die damit verbundene Vergrößerung der Gesundheitsämter wird keine 
echte, durchgreifende Besserung bringen. Sie bleiben trotzdem zu klein. 
Denn auch für die Größenordnungen von 150 000 bis 300 000, wohl bis 
unter 500 000 Einwohnern ist weitgehend die Schaffung der notwendigen 
Spezialinstitute und die Anstellung von Fachärzten der verschiedensten 
Fachgebiete nicht möglich. Dies gilt in gleicher Weise auch für die Medi­
zinaluntersuchungsämter und für die Chemischen Untersuchungsämter. Dies 
gilt aber auch für alle Aufgaben des Gesundheitsamtes, nicht nur für die des 
Umweltschutzes. Wie also soll das Wunder geschehen, daß der Offentliehe 
Gesundheitsdienst - und ich verstehe dabei wirklich alle Einrichtungen, 
die unter dem viel strapazierten "Umweltschutz ist Gesundheitsschutz" 
zusammenwirkend tätig sind - dieser einen, allerdings einer seiner Haupt­
aufgaben, und allen anderen Aufgaben gerecht werden kann? 

Es fehlt seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten nicht an kritischen Stimmen 
und Mahnungen. Bereits 1959 haben die für das Gesundheitswesen der Län­
der zuständigen Minister und Senatoren in Saarbrücken eine Kommission 
eingesetzt, die einen neuen Aufgabenkatalog der Gesundheitsämter, vor­
nehmlich auf dem Hygienesektor, erstellen sollte. Nach 10 Jahren wurde 
ein bereits von der Zeit überholter Entwurf vorgelegt, der in keiner Weise 
auch nur etwa eine klare Aufgabenzuweisung, geschweige denn eine Struk­
turverbesserung angebahnt hätte. Die Vorlage war in nichts besser als die 
3. Durchführungsverordnung von 1935. Sie hätte wieder dem Gesundheits­
amt überlassen, wie die Ärzte dort "mitwirken", "hinwirken" und "darauf 
achten" sollten, daß die Welt heil und gesund bleibe. So ist in 10 wertvollen 
Jahren durch die für unser Gesundheitswesen verantwortlichen Bundeslän­
der nichts, rein gar nichts geschehen. Wohl haben sich die Minister inzwi­
schen auf ihren Besprechungen wiederholt mit der Besoldung der Ärzte im 
Offentliehen Gesundheitsdienst befaßt, aber erst 1970 haben sie wieder 
einen Ausschuß berufen, der sich mit den Grundsätzen für eine gesetzliche 
Neuregelung der Aufgaben des Offentliehen Gesundheitsdienstes befassen 
soll. Jetzt schreiben wir 1972. Außer einem den Ministern im Mai 1971 
vorgelegten "ersten Ergebnis" und der Grundsatzerklärung "weiterhin ein­
heitlich" (!) in den Bundesländern vorzugehen, ist wieder zwei Jahre nichts 
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geschehen. Es scheint sich eine Parallele zu dem 1959 gebildeten Ausschuß 
zu entwickeln. 

Einen grundsätzlichen Beitrag über "Stand und Zukunft des öffent­
lichen Gesundheitsdienstes" bringen sehr realistisch die Referate anläßlich 
der 7. Gesundheitspolitischen Tagung des Innenministeriums Schleswig­
Holstein im Oktober 1970. Ich empfehle sie allen Interessierten zur Lek­
türe, allen Ministerien und Länderparlamenten aber als Grundlage für eine 
baldige Neuordnung! 

Daneben haben die einzelnen Landesverbände und der Bundesverband 
der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Vorschläge für die Neu­
gestaltung gebracht. Wenn auch alle diese Konzeptionen zum Teil erheblich 
voneinander abweichen, spiegeln sie doch wider, wie drängend die Um­
strukturierung im öffentlichen Gesundheitsdienst ins Haus steht. 

Woran liegt es dann, wenn sich so lange nichts ändert? Im wesentlichen 
steht einem öffentlichen Gesundheitsdienst moderner Prägung das alther­
gebrachte Verwaltungsdenken in Ämterschemata, in Verwaltungseinheiten 
und Zuständigkeiten entgegen. Wie aber Infektionskrankheiten nicht vor 
Kreis- und Ländergrenzen Halt machen, so haben auch Umweltgefahren 
nichts mit engen Stadt- und Kreisgre!lzen zu tun. Damit ergibt sich als 
Konsequenz die bereits wiederholt angesprochene Vergrößerung des Ge­
sundheitsamtes, aber über die derzeitigen Verwaltungseinheiten von Städten 
und Kreisen hinaus. 

So kann denn auch eine Neuorganisation des öffentlichen Gesundheits­
dienstes nicht nur allein von den Aufgaben des Umweltschutzes her gesehen 
werden. Dieser ist vielmehr nur ein typischer Teilbereich für die zwingende 
Notwendigkeit der Umgestaltung. Sie gilt aber letzten Endes genauso für 
die gerichtliche Medizin, die Jugendpsychiatrie, die Suchtkrankenvorsorge, 
die amtsärztliche Gutachtertätigkeit, das Krankenhauswesen, den Unfall­
hilfs- und Rettungsdienst und vieles mehr. In diesem Zusammenhang sollte 
auch der allzusehr nach Verwaltung der Gesundheit klingende Name "Ge­
sundheitsamt" ausgemerzt werden. Ich gehe mit Beske einig, daß der öffent­
liche Gesundheitsdienst von morgen - und dieses Morgen ist bereits ge­
stern angebrochen- eine "Kombination von Generalisten und Spezialisten" 
ist und daß sich daraus zwangsläufig eine horizontale Gliederung nach 
Fachabteilungen ergibt - ich würde sie Fachbereiche nennen -, die in 
sich weitgehend selbständig arbeiten. 

Nur vertrete ich die Ansicht, daß man von der Einheit auf der Kreis­
ebene abgehen und regionale Institute für das Gesundheitswesen schaffen 
sollte; andernfalls wären zwischen diesen Institutionen und den Aufsichts­
behörden der Bundesländer wieder weitere, eigene Sonderinstitutionen er­
forderlich. Es würde wieder darum gehen, wer berät und wer entscheidet, 
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und die Wahl dazwischen trifft den einzelnen Menschen, der im Zweifels­
falle sich dorthin entscheidet, wo entschieden wird. Gerade der Fachbereich 
"Umwelt- und Verbraucherschutz" dürfte Beispiel dafür sein, daß es auf der 
engen Ebene des Kreises nicht möglich sein wird, diejenigen Fachkräfte zu 
gewinnen, die für ihre Aufgabe stets entsprechend der Entwicklung der 
Technik, der Naturwissenschaften und der Medizin aus- und fortgebildet 
sind. So müssen hier auch ein Chemisches Institut (Chem. Untersuchungs­
amt) und ein Hygienisch-Mikrobiologisches Institut (Medizinaluntersu­
chungsamt) integriert werden. Die Einbeziehung des Veterinärmedizinischen 
Dienstes, von Pharmazeuten, ggf. auch des gewerbeärztlichen und des ver­
trauens- und versorgungsärztlichen Dienstes sind teils wegen ihrer engen Ko­
operation, teils aus Gründen der Rationalität zu erwägen. Ob hier noch 
Gesundheitsingenieure, Biologen und Soziologen einbezogen werden, sollte 
der Entwicklung überlassen bleiben. Diese auf eine Region mit rund 1 Mill. 
Einwohner ausgerichtete Institution eng zusammenzuarbeitender Spe­
zialisten aller Fachgebiete würde wegen ihrer Qualifikation eine kaum 
anfechtbare Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit garantieren, die 
einen optimalen Effekt für den Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung 
einschl. des Umweltschutzes bietet. Eine Effektivität, die auf Kreisebene 
niemals erreicht werden kann und auch nicht durchsetzbar sein wird. 
Ein solches Regionalinstitut für das Offentliehe Gesundheitswesen 
wäre in seiner Struktur etwa so denkbar: 

I. Institutsleiter (Arzt) 
II. Verwaltungsleiter (Jurist) 

111. Zentralabteilung 
(Grundsatzplanung, Leistungsstatistik, Sammlung und Analyse aller 
statistischen Daten) 

IV. Fachbereiche für 

4* 

1. Umwelt- und Verbraucherschutz, allgemeine Hygiene, Krankenhaus­
wesen, Mikrobiologie (Institut für Hygiene und Mikrobiologie) 

2. Chemisches Institut 
3. Institut für apparative Diagnostik 

(Röntgen, EKG, Klin.-Chem. Institut etc.) 
4. Institut für Rechtsmedizin 
5. Krztlicher Begutachtungs- und überwachungsdienst 
6. Jugendgesundheitsdienst und Jugendzahnärztlicher Dienst 
7. Sozialärztlicher Dienst und Gesundheitshilfe 
8. Veterinärmedizinischer Dienst 
9. Gewerbeärztlicher Dienst 

(10. Vertrauensärztlicher und versorgungsärztlicher Dienst) 
(11. Gesundheitstechnik) 
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Mit dieser Konzeption eines modernen, funktionsgerechten öffentlichen 
Gesundheitsdienstes kann ich mir zwar den Einwand zuziehen, es entstehe 
eine Mammutinstitution, die nicht mehr genügend bevölkerungsnahe sei und 
in der bisher selbständige Einrichtungen aufgehen, ja untergehen würden. Es 
kann nicht allzu schwer fallen, diese Bedenken zu zerstreuen. Die Fach­
bereiche, die zwar an der praxisbezogenen Front des öffentlichen Ge­
sundheitswesens meist sehr eng und in Gruppen zusammenarbeiten, müssen 
ihre fachliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit behalten und ihr Eigen­
leben führen können. Wir sollten es nicht nur immer beim bloßen Zitieren 
des auch bei uns notwendigen Teamworks und der Departments belassen, 
sondern dies in die Realität umsetzen. Wir alle in den Gesundheitsämtern 
haben schon längst erkannt, daß wir ohne die aufgezeigten partnerschaft­
liehen Fachbereiche nicht mehr auskommen. Sie fehlen aber bis heute außer­
halb der Großstädte und der Verdichtungsräume weitgehend ebenso wie 
eine ausreichende Zahl von Fachärzten in den kleineren und kleinsten 
Gesundheitsämtern. Die "Bürgernähe" kann dort, wo sie wirklich erforder­
lich ist, wie z. B. im jugendärztlichen und jugendzahnärztlichen Dienst 
und der Sozialarbeit, jederzeit durch ein weitverzweigtes Netz von Außen­
stellen erreicht werden. Dieses Organisationskonzept schließt letzten Endes 
auch nicht aus, daß von Fall zu Fall der eine oder andere Fachbereich für 
zwei regionale Gesundheitsinstitute zuständig wird. Nur am Rande und der 
Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß mit dieser Einrichtung 
auch die Stellung und das Einkommen der dort tätigen "Spezialisten und 
Generalisten" besser und damit attraktiver als bisher werden kann und 
muß. 

Dies aber hängt wieder unter dem in der Bundesrepublik gegebenen 
Beamtenrecht und Dienstrecht eng damit zusammen, daß solche Einrich­
tungen aus dem allgemeinen Verwaltungsbereich herausgenommen werden. 
Sie könnten im Zuge der Gebietsreformen als Regionalverbände, z. B. als 
öffentlich-rechtliche Nachbarschaftsverbände, eingerichtet werden. Die Mit­
wirkung in der Verantwortung für eine solche breit gefächerte Gesundheits­
institution in einer Region nicht nur durch Verwaltungsakt, sondern durch 
Entscheidungen von Trägergremien, welche für die Bürger eine bessere 
Transparenz ergeben, könnte ebenfalls zu einer größeren Effektivität bei­
tragen. Sicher werden sich diesem Eingriff an Haupt und Gliedern nicht 
nur eingefleischte Traditionalisten, sondern auch auf Prestige bedachte 
Kommunal- und Landespolitiker entgegenstellen. 

So mögen diese Ausführungen vielleicht von manchem als nicht realisierbar 
abgetan, von anderen gar als Utopie bezeichnet werden. Mag sein, daß 
auch noch andere oder abgewandelte Strukturveränderungen aus dem der­
zeitigen Dilemma führen. Mit dem Herumflicken an der heutigen Struktur 
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der Gesundheitsämter wird aber sicher nichts möglich werden. Und die 
Uhr zeigt eine Minute vor zwölf! 

Es war mir ein ernstes Anliegen, als Vertreter aus einem Gesundheits­
amt aufzuzeigen, wieso und warum wir weitgehend heute nicht mehr in der 
Lage sind, unseren Aufgaben speziell auf dem Gebiete des Umweltschutzes 
nachzukommen. Wenn alle Verantwortlichen guten Willens sind und nicht 
wie bisher die Neustrukturierung des Offentliehen Gesundheitsdienstes nur 
in Worten deklamieren, sondern eiligst dem Worte die Tat folgen lassen, 
sollte es noch möglich sein, das erwartete "Wunder" eintreten zu lassen. 

Anschrift: Obermedizinaldirektor Dr. med. H. Hufnagl, Stuttgart, Hohe Straße 28 





öffentlicher Gesundheitsdienst und Umweltschutz'' 

Von J. Wüstenberg 

Am 24. 11. 1971 hatte der für das Gesundheitswesen zuständige Minister 
in Düsseldorf zu einer alljährlich stattfindenden Fachbesprechung der Leiter 
der Medizinaluntersuchungsämter von Nordrhein-Westfalen eingeladen. Als 
erstes Thema stand "Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst" auf 
der Tagesordnung. Es wurde lebhaft diskutiert. Ministerialrat Dr. Posch 
brachte als Leiter der Veranstaltung in seiner Zusammenfassung zum Aus­
druck, daß die Aufgabe des Hygienikers, und damit des Leiters des Medi­
zinaluntersuchungsamtes, in der aktiven Zusammenarbeit mit dem Gesund­
heitsamt liegen müsse. Die beratende Tätigkeit der Medizinaluntersuchungs­
ämter müsse sich, wenn sie erfolgreich sein solle, auf konkrete 
Tatbestände beziehen, deren Beurteilung sich auf die Ergebnisse eigener 
Untersuchungsreihen zu stützen hätte. 

Umweltschäden und Umweltschutz sind von Land zu Land unterschied­
lich; aus dem Ruhrgebiet kommend, drängt sich mir diese Feststellung in 
besonderem Maße auf. Dabei ist bei allem Verständnis für gegensätzliche 
Meinungen eine Tatsache nicht zu verkennen, nämlich die, daß sich die 
Qualität unserer Umwelt seit einigen Jahren zunehmend und in einem bisher 
nicht gekannten Maße verschlechtert hat. Oasen der Ruhe erlangen immer 
mehr Seltenheitswert, und die Erkenntnis setzt sich durch, daß die Schäden, 
die unserer Umwelt drohen, nicht mehr lokalisiert werden können. 

Ob mit neuenGesetzen oder Verschärfungen alter Gesetze Vergehen, wie 
sie beispielsweise in jüngster Zeit und in erschreckender Häufigkeit auf 
bundesdeutschen Mülldeponien aufgedeckt worden sind, verhindert werden 
können, dürfte vor allem davon abhängen, inwieweit die erlassenen Vor­
schriften befolgt und durchgesetzt werden. Immerhin werden die An­
drohungen kommender erheblicher Strafen die zukünftigen Kontrollen der 
Ämter unterstützen können. Gefordert werden sollten klare Hinweise im 
Gesetzestext, die den Industrieunternehmern bei der Beseitigung ihrer ge­
fährlichen Abfälle weiterhelfen, und gefördert werden sollten Formulierun­
gen, die über den technischen Vorgang des Sammelnsund der Abfuhr nicht 
den geringsten Zweifel über das "Wie, Wo und Wohin" zulassen. 

Nachdem in vielen zurückliegenden Jahren auch in der Bundesrepublik, 
die über Jahrzehnte hinweg das Müllproblem reichlich vernachlässigt hatte, 

'' Gekürzte Fassung des Vortrags. 
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die möglichen Verfahrensweisen erprobt und praxisreif geworden sind, soll­
ten für jede Gemeinde und für jeden Industriebetrieb verbindliche General­
pläne für längere Zeiträume vorgelegt werden können. 

Aus dem angeführten Beispiel der deutschen Müllkippen-Affären möchten 
wir bitte darüber hinaus eines festhalten: Das ist die Erkenntnis darüber, 
wie stark das Problem der Umweltverschmutzung an uns selbst und unser 
Verhalten in der Umwelt gebunden ist. Ein Fuhrunternehmer, der in der 
Schule, im Elternhaus und in seinem Berufsleben zur Sauberkeit und zur 
Ordnungsliebe erzogen worden ist, wird nicht nur gefeit gegenüber Über­
tretungen sein, sondern selbst Vorbild für andere sein können. Ein Mensch 
aber, dem diese Eigenschaften bereits im Alltagsleben abgehen, wird bei 
einem gleichen Auftrag viel leichter versagen. 

Nun ist es keineswegs so, wie die durch geschickte Offentlichkeitsarbeit 
gelenkte Masse heute meinen zu müssen glaubt, es wäre früher nichts getan, 
man habe früher an verantwortlicher legislativer Stelle kaum einmal ge­
danklich den Komplex mit allen seinen Konsequenzen begriffen. Ich ver­
urteile einen solchen, politisch zu sehenden Schachzug der Regierung keines­
wegs, möchte ihn aber erwähnen, um die Position des Offentliehen 
Gesundheitsdienstes der Vergangenheit und der Gegenwart im richtigen 
Blickfeld zu halten. 

Ich bedaure in diesem Zusammenhang eine ganz andere Entwicklung, 
die uns alle, die wir im Offentliehen Gesundheitsdienst mitzuwirken und 
mitzuplanen haben, nicht los läßt. 

Die zunehmende Einsicht zu einem kraftvollen Umweltschutz ist sicher­
lich in erster Linie eine unausbleibliche Folge des sich seit Jahren mehrenden 
Wohlstandes, gepaart mit einem ins Unermeßliche gehenden Wohlstands­
egoismus. Das sind Binsenweisheiten, auf die seit Jahren mit dem Bemerken 
hingewiesen wird, irgendwann, und an irgendeiner Stelle zuerst, laufe das 
Faß der Duldsamkeit einmal über. Wie notwendig wäre heute doch auf 
Schritt und Tritt der Beistand der Hygieniker! Nicht weniger, so möchte 
ich meinen, als in der Zeit der erfolgreichsten Seuchenbekämpfung und der 
ersten Anfänge einer praktizierten Umwelthygiene. Die Wirklichkeit sieht 
leider anders aus. Die Hygiene ist zunehmend deklassiert worden, auch aus­
bildungsmäßig ist sie zum fünften Rad, d. h. zum Reserverad, geworden. 
Nur im Notfall wird es hervorgeholt. Viele junge Hygieniker haben ihrem 
Fach den Rücken gekehrt, weil sie spüren, daß ihre geistige und materielle 
Zukunft nicht als gesichert angesehen werden kann. Der Staat, aber auch -
es sei besonders beklagt - die eigenen Fachbereiche, halten das Erbe großer 
deutscher Hygieniker nicht mehr in der rechten Verwahrung. So ist die 
Z~it gekommen, wo der junge Mediziner und spätere Amtsarzt das not­
wendige hygienische Rüstzeug nicht mehr überall auf der Universität er-
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hält, sondern es erst durch bittere Erfahrungen im schweren Gang beruf­
licher Fehlschläge erwerben muß. 

Die große Umweltschutzkampagne unserer Tage könnte hier Wandel 
schaffen, könnte der Hygiene wieder den ihr zu Recht zukommenden Platz 
im Forum der angewandten Naturwissenschaften und des Offentliehen 
Gesundheitsdienstes zuweisen, doch wird es dazu kommen? Ich fürchte, daß 
der Umweltschutz bereits viel zu sehr in die Eigenkontrolle der Technik 
und in das Rampenlicht der Offentlichkeit geraten ist und daß der Gesetz­
geber demzufolge den Wert des Rates seines kompetentesten Gesundheits­
dienstes, worunter ich die Gesundheitsämter, die Hygiene-Institute und die 
Untersuchungsämter verstanden wissen möchte, auch in Zukunft nur als 
zweitrangig ansehen wird. 

Vielleicht noch etwas stärker als anderswo ist bei uns der Umweltschutz 
zum erstrangigen Politikum geworden. Das schwächt nicht die Erkenntnis 
ab, daß unabhängig hiervon der Umweltschutz aus ärztlicher Sicht vorran­
gig ein hygienisches Thema geblieben und im Grunde genommen so alt wie 
die Hygiene selbst ist. 

Auf diesem komplexen Wissensgebiet ist so viel in aller Welt geforscht 
und gemessen worden, daß man mit Fug und Recht sagen kann, jeder mög­
liche Umweltschaden, jede denkbare Umweltbelästigung ist irgendwo, ir­
gendwann Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung in einem Fachinstitut 
gewesen. Daß bezüglich der gesetzten Gesundheitsschäden im großen und 
ganzen nur oft eingeschränkte oder bedingte Aussagen gemacht werden 
können, liegt weniger an der Materie als an der Tatsache, daß - bis auf 
Ausnahmefälle, die eindeutig medizinisch analysiert worden sind - glück­
licherweise der Schweregrad der Umweltschäden noch nicht das extreme 
Ausmaß erreicht hat, das allzu oft bereits angenommen wird. 

Nicht das Schüren einer Katastrophenstimmung führt weiter, sondern die 
sachliche Beurteilung mit folgerichtiger konstruktiver Kritik und Diskus­
sion. Wir sollten, auch einmal im historischen Sinne, darüber nachdenken, 
warum der eine oder andere Fremdstoff eingeführt worden ist, z. B. das 
DDT, das eigentlich, geradezu im wissenschaftlichen Eigenauftrag, zur 
wirksamen Bekämpfung vieler Infektionskrankheiten, so der Malaria und 
des Fleckfiebers, entdeckt worden ist. 

Das DDT hat sicherlich Millionen und aber Millionen Menschen dadurch, 
daß es die krankheitsübertragenden Moskitos und Läuse vernichtete, vor 
dem Tod bewahrt. Heute wird es nun selbst als Umweltschädling angeklagt, 
denn DDT hat, obwohl es bei weitem nicht das giftigste der Schädlings­
bekämpfungsmittel ist, die Eigenschaft, vom Organismus gespeichert zu 
werden. Wir dürfen überzeugt sein, daß eines Tages das DDT durch ein 
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umweltfreundlicheres, dabei nicht weniger wirkungsvolles Präparat abge­
löst werden wird. Die Forschung ist nicht stehen geblieben. 

Immer wieder stehen sich im Umweltschutz die alten Menschheitswünsche 
"Wohlleben und Wohlbefinden" als miteinander streitende Antipoden 
gegenüber; ja, die Meinungen der Menschen, wem von beiden der Vorrang 
gebührt, schwanken oft beim Einzelnen von Stunde zu Stunde, je nachdem, 
ob er zur fraglichen Zeit etwa Fußgänger oder Autofahrer, Flugreisender 
oder Fluglärmbelästigter, erholungssuchender Urlauber oder freizeitgestal­
tender Mitmensch ist. Auf das Große diesen Gedanken zu erweitern hieße, 
je nachdem, ob er Emitent oder lmmitent ist. 

Der Wohlstand im Schlepptau der Technik und des zivilisatorischen 
technischen Fortschritts kostet nicht nur Geld, sondern er stellt auch For­
derungen an unsere Umwelt (und damit an unser Wohlbefinden), die, je 
exzessiver die Annehmlichkeiten unseres Lebens werden, um so schwieriger 
- auf die Dauer gesehen - erfüllt werden können. Wir stehen heute alle 
mit unseren Regierungen vor schwerwiegenden Alternativen, weil die gro­
ßen biologischen Reservate der Natur eines Tages erschöpft sein werden. 
Das wissen wir alle, aber wird der Mensch der Gegenwart sich noch be­
scheiden können, wird er auf manches, wenigstens auf einiges verzichten 
können? Ich wünschte, man könnte zu dieser Frage eine positive und opti­
mistische Antwort bereit haben. 

Umweltschutz ist, davon ist auch der letzte unserer Landsleute überzeugt, 
ein aktuelles vordergründiges, aber keineswegs ein neues Problem, und auch 
der jetzt häufiger zu hörende frischgeschmiedete Terminus "Environtologie" 
kann nichts daran ändern. Wer wie ich jahrzehntelang im industriellen 
Teil des Ruhrgebietes als einer der zuständigen Vertreter der Hygiene tätig 
gewesen ist, hat die Grenzen des Möglichen unseres Faches und die Reali­
täten des Lebens in einem eng besiedelten Industrieraum in allen seinen 
Varianten kennengelernt. Wieviel auf environtologischem Gebiet gerade in 
diesem Lande getan worden ist, zeigt sich eigentlich erst dann so richtig, 
wenn man die Lebens- und Umweltverhältnisse mit denen anderer Räume, 
die nicht dieser Belastung ausgesetzt sind, vergleicht. Es kommt nicht von 
ungefähr, daß in allen Gremien, die heute den Bundesinnenminister bera­
ten, Männer aus dem Ruhrgebiet sitzen, die nun ihre Erfahrungen erneut 
zur Verfügung stellen; das gilt insbesondere für die großen Komplexe Was­
ser, Luft und Lärm. 

Die Weiterentwicklung unserer technisierten, industrialisierten Gesell­
schaft ist nicht aufzuhalten, wir sollten es auch gar nicht versuchen. Was 
wir sollen, ist etwas anderes. Wir müssen uns auf diese Vorgänge einstellen 
und mehr und mehr dazu übergehen, unsere hygienischen Überlegungen, 
Forderungen und Maßnahmen der zu erwartenden Entwicklung anzupassen. 
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Eine lebendige wissenschaftliche Forschung, die ordnende Hand des Staates 
und die beharrliche aktive Mitarbeit der Staatsbürger aber sollten immer die 
bedeutungsvollsten Voraussetzungen für eine sinnvolle und erfolgreiche Be­
schützung unserer Daseinsbedingungen bleiben. 

Anschrift: Prof. Dr. ]. Wüstenberg, Direktor des Hygiene-Instituts des Ruhr­
gebietes, Gelsenkirchen, Rotthauser Strafte 19. 





Das Wasser im Umweltprogramm der Bundesregierung 

Von H. Frhr. v. L er s n er 

Der Schutz unserer Gewässer ist eines der wichtigsten Anliegen des Um­
weltprogramms der Bundesregierung. Das Programm enthält eine Reihe von 
legislativen, administrativen und finanziellen Maßnahmen, die dazu dienen 
sollen, die bedrohliche Situation in der sich die meisten unserer Gewässer 
befinden, nachhaltig zu verbessern. 

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen, wie z. B. die Verstärkung des 
Kläranlagenbaus, sind Selbstverständlichkeiten für den Fachmann, andere 
sind für die Gewässerschutzpolitik hierzulande neu, wie z. B. die Abwasser­
abgabe. Ich komme im einzelnen noch darauf zu sprechen. 

Vorher aber noch eine allgemeine Bemerkung zur Charakterisierung die­
ses Programms! Man würde die Bedeutung dieser ersten zusammenfassen­
den und langfristigen Äußerung einer deutschen Regierung unterschätzen, 
wenn man darin nicht mehr sehen würde, als eine Zusammenfassung von 
Maßnahmen zum Schutze der einzelnen Umweltbereiche - Wasser, Boden, 
Luft - und zum Schutze vor Lärm und schädlichen Umweltchemikalien. 
Die Bedeutung dieses Programms liegt nicht so sehr darin, daß die Regierung 
aufzeigt, welche Maßnahmen sie in diesen Einzelbereichen zu unternehmen 
gedenkt. Seine Bedeutung liegt vielmehr darin, daß zum ersten Mal ver­
sucht wurde, den Gesamtbereich Umwelt in seinen vielfältigen Wechsel­
beziehungen darzustellen, zu planen und eine Politik zu entwerfen, die nicht 
mehr, wie dies bisher vorwiegend geschah, nur defensiv auf akute Umwelt­
belastungen reagiert, sondern die planend und gestaltend die gesamte Bio­
sphäre in dem Zustand zu erhalten oder in ihn zurückzuführen trachtet, der 
ein menschenwürdiges Dasein auch für spätere Generationen ermöglicht. 

Wir sprechen immer vom Verbrauch der Güter dieser Erde und vergessen 
dabei allzuleicht das elementare physikalische Gesetz von der Erhaltung der 
Materie, wonach jede Tonne Materie, die von der Erde entfernt und in Güter 
umgewandelt wird, wieder anfällt, wenn die Güter verbraucht sind. Dabei 
kommt es zunächst einmal nicht so sehr darauf an, in welcher Form die 
Materie als Abfall wieder anfällt, ob sie flüssig, fest oder gasförmig auf die 
Umwelt zurückfällt. Es gilt nun, Methoden zu finden, die es uns ermög­
lichen, den Kreislauf der Materie so zu planen und zu beherrschen, daß 
sie nach Gebrauch in den Zustand zurückgeführt wird, der am wenigsten 
schädlich ist. Das bedeutet, daß wir - um ein z. Z. aktuelles Beispiel zu 
benutzen - nicht in internationalen Verträgen die Verklappung bestimmter 
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Abfälle auf der Hohen See verbieten können, ohne vorher zu wissen, wo 
und in welcher Form dieser Abfall an Land unschädlich beseitigt werden 
kann. Wenn aber Abfälle ohne Gefährdung der Umwelt weder in Flüsse 
und Meere geleitet, noch als feste Abfälle beseitigt, noch gasförmig an die 
Atmosphäre abgegeben werden können, dann müssen wir nach Verfahren 
suchen, die gewährleisten, daß Abfälle dieser Art gar nicht erst entstehen. 
Wenn man diese Interdependenz der Umweltbereiche erkannt hat, dann 
versteht man, warum der Schwerpunkt eines umweltpolitischen Programms 
nicht so sehr in den Einzelmaßnahmen als in den prinzipiellen Aussagen zu 
sehen ist, etwa in den zehn Thesen, die dem Umweltprogramm vorangestellt 
sind 

Solange es uns nicht gelingt, eine solche planende und die ganze Volks­
wirtschaft und Technik verwandelnde Umweltpolitik zu entwi<keln - und 
dieses Programm kann nur ein erster Schritt in diese Richtung sein -, 
solange bleibt alles, was wir an Kläranlagen, Luftfiltern und Lärmdäm­
mungen entwi<keln, ein Kurieren an Symptomen. Mit anderen Worten: 
Umweltpolitik muß radikal im eigentlichen Sinne dieses Wortes sein. 

Wenn ich im folgenden auf Maßnahmen des Gewässerschutzes zu sprechen 
komme, die wir beabsichtigen oder schon ergriffen haben, dann dürfen diese 
oft defensiven Maßnahmen nicht isoliert gesehen werden von den alle 
Umweltbereiche umfassenden, gleichsam horizontalen Aussagen des Pro­
gramms, auf die im einzelnen mein Kollege Menke-Glü<kert am Freitag 
noch zu sprechen kommen wird. Sie dürfen auch nicht isoliert gesehen 
werden von den sie flankierenden Maßnahmen in benachbarten gleichsam 
vertikalen Umweltbereichen, wie z. B. der Abfallbeseitigung und der Um­
weltchemikalien, denen jeweils ein Vortrag in dieser Reihe gewidmet ist. 

Bei den Bemühungen um den Gewässerschutz stehen zur Zeit nicht so sehr 
technische Probleme im Vordergrund wie solche finanzieller, rechtlicher und 
administrativer Art. Insofern unterscheidet sich die Situation hier erheblich 
von der der Luftreinhaltung und auch der Abfallbeseitigung. Gewiß gibt es 
auch noch verfahrenstechnisch einiges zu tun, z. B. wirksame sogenannte 
fortgeschrittene Reinigungsstufen chemisch-physikalischer Art zu entwi<keln 
u. a. m. Aber im Ganzen konnten die Sachverständigen, die der Innenaus­
schuß des Bundestages vor einem Jahr zu einem Hearing geladen hatte, 
doch mit Recht sagen: Wir wissen, wie man Abwässer behandeln muß. Es 
fehlt nur am Geld, an der administrativen Durchsetzung der gesetzlichen 
Forderungen und am FachpersonaL 
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I. 

Legislative und administrative Probleme der Wasserwirtschaft 

Da unser Wasserhaushaltsgesetz von 1957 jede Benutzung und damit auch 
jede für das Gewässer schädliche Einleitung oder Entnahme von einer staat­
lichen Genehmigung abhängig macht, gibt es theoretisch Handhaben genug, 
um den Zustand unserer Gewässer schnell und gründlich zu verbessern. 
Tatsächlich aber hat sich dieser Zustand auch seit Inkrafttreten des Gesetzes 
nicht nur nicht verbessert, sondern - im Durchschnitt gesehen - erheblich 
verschlechtert. 

Zwar waren 1969 schon 35 OJo der Einwohner gegenüber 19 °/o im Jahre 
1963 an vollbiologischen Kläranlagen angeschlossen. Dementsprechend stieg 
auch der Anteil der ausreichend geklärten Menge des Abwassers von 23 0Jo 
auf 35 Ofo. Da aber zugleich die Gesamtmenge der eingeleiteten Abwässer in 
diesen sechs Jahren um etwa 40 °/o stieg, ist die absolute Menge nicht aus­
reichend geklärter Abwässer von 1963 bis 1969 von etwa 10 Mio m3 pro 
Tag auf 12 Millionen, also um 20 0Jo gestiegen. Auch die eingeleitete Menge 
völlig ungereinigter Abwässer ist trotz vermehrten Kläranlagenbaues um 
1,5 Mio m3 pro Tag gestiegen. 

Wenn die Gewässer also trotz zahlreicher und kostspieliger Klärwerke 
im allgemeinen in den letzten Jahren nicht sauberer wurden, so liegt das 
nicht daran, daß die zuständigen Behörden geschlafen haben - gerade die 
personell unzulänglich ausgestatteten Wasserbehörden leisten in der Regel 
hervorragende Arbeit -, sondern daran, daß die Belange des Gewässer­
schutzes gegenüber anderen meist nicht weniger wichtigen Anliegen allzuoft 
zurückgestellt werden mußten. Die Belange des Gewässerschutzes sind bei 
Zielkonflikten mit anderen Belangen, wie Industrieansiedlung, Erschließung 
neuer W ohngebiete, Schutz gefährdeter Wirtschaftszweige, nicht zuletzt des­
halb oft ins Hintertreffen geraten, weil hinter ihnen keine durch nennens­
werte Wählergruppen unterstützten Interessen standen und weil der Er­
messensspielraum, den das geltende Wasserrecht den entscheidenden 
Behörden läßt, nicht durch bestimmte Normen der Gewässergüte oder der 
Qualität des Abwassers konkretisiert ist, Normen die etwa vergleichbar 
wären den Immissions- und Emissionsgrenzwerten der Luftreinhaltung. 

Wir, d. h. die Bundesregierung, sind daher der Auffassung, daß das Was­
serrecht dringend einer Konkretisierung bedarf, wenn wir den Wettlauf mit 
dem zunehmenden Verfall unserer Flüsse gewinnen wollen. Eine solche 
Konkretisierung soll zunächst dadurch erfolgen, daß in einer Regierungs­
verordnung einheitliche Merkmale für den Gütezustand der für die Wasser­
versorgung benötigten Gewässer festgesetzt werden mit der Folge, daß alle 
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Gewässer, die diesen Standard (die sogenannte Güteklasse II) nicht erreichen, 
zu sanieren sind. Alle Gewässer, die diesen Zustand haben oder besser sind, 
sind so zu erhalten. Eine weitere notwendige Konkretisierung des admini­
strativen Ermessensspielraums versprechen wir uns davon, daß die Anforde­
rungen an Abwasser, das in einen Fluß geleitet werden darf, durch ver­
bindliche Richtlinien bundeseinheitlich festgesetzt werden. 

II. 

Finanzierung und Verursacherprinzip 

Gesetze allein machen das Wasser nicht sauberer. Dazu fehlt es vor allem 
an Geld. Zwar sind in den Jahren 1966 bis 1970 allein im öffentlichen 
Bereich jährlich etwa 2 Milliarden DM im Durchschnitt in Abwasseranla­
gen investiert worden. Der Investitionsbedarf aber wurde von der Projekt­
gruppe Wasserwirtschaft auf 43 Milliarden Mark für öffentliche Anlagen 
geschätzt (vergl. Materialien zum Umweltprogramm). Das bedeutet, daß 
wir, wenn wir das bisherige Investitionsvolumen bei gleichbleibenden Prei­
sen nicht steigern, 22 Jahre brauchen würden, bis wir das Ziel einer einiger­
maßen ausreichenden Klärung unserer Abwässer erreicht haben. Die Natur 
gestattet uns aber nicht, solange zu warten. Bund und Länder sind sich 
darin einig, daß dieses Ziel bis etwa 1985 erreicht werden muß, wenn wir 
unsere Flüsse und Seen vor dem drohenden Verfall retten wollen. Um dieses 
Ziel bis 1985 zu erreichen, müssen wir den Mitteleinsatz nahezu verdoppeln. 
Die entscheidende Frage ist, wie kann man diesen enormen Investitions­
bedarf aufbringen, ohne die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und 
auch die Leistungsfähigkeit des einzelnen Steuer- oder Kommunalabgabe­
pflichtigen zu überfordern. In diesem Zusammenhang wird meistens auf 
das Verursacherprinzip verwiesen, das auch die Bundesregierung in ihrem 
Umweltprogramm als maßgebend für ihre Politik zugrunde gelegt hat. Was 
bedeutet dieses viel zitierte, aber auch oft mißverstandene Prinzip? Es sagt 
nicht mehr und auch nicht weniger, als daß die Kosten des Umweltschutzes 
von dem zu tragen sind, der die Belastungen der Umwelt verursacht. 

Im öffentlichen Bereich des Gewässerschutzes würde Verursacherprinzip 
bedeuten, daß alle Kläranlagen über kommunale Beiträge und Gebühren zu 
finanzieren wären, mit anderen Worten, daß die Kommunen ihre Einwoh­
ner entsprechend zur Kasse bitten würden. 

Wenn Land oder Bund den Bau einer kommunalen Kläranlage mitfinan­
zieren - und in der Regel tun sie das heute mit Sätzen, die oft über SO% 
liegen -, dann zahlt letztlich der Steuerzahler von Bonn für die Klärung 
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der Abwässer der Kölner, obwohl er selbst für seine eigene Kläranlage Ge­
bühren bezahlen muß. Würden wir allerdings angesichts dieser Überlegung 
die Subventionierung des Kläranlagenbaues aus öffentlichen Haushalten 
abbauen, dann wäre zwar das Verursacherprinzip gewahrt, die Situation 
unserer Gewässer aber nicht verbessert. Bei der derzeitigen Finanzlage un­
serer Gemeinden und beim Grad ihrer Verschuldung würde ein Verzicht 
auf staatliche Subventionen zu einer solchen Verzögerung der Investitionen 
führen, daß die Schere zwischen steigender Schmutzbelastung und Auswir­
kungen des Kläranlagenbaues in absehbarer Zeit nicht geschlossen werden 
könnte. Die Hauptlast der Subventionen für den Bau von Kläranlagen tra­
gen die Länder. Dem Bund ist es von verfassungswegen verwehrt, Kläran­
lagen zu finanzieren. Er darf dies lediglich und tut dies auch kräftig im 
Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur, also im ländlichen Bereich. 
Er gibt ferner zinsgünstige Darlehen aus dem ERP-Programm und hat diese 
in den letzten Jahren von 30 auf 200 Millionen erhöht. Schließlich haben 
wir trotz erheblicher Skrupel der Verfassungsrechtier ein Sjähriges Sanie­
rungsprogramm für Rhein und Bodensee vorgelegt, das verlorene Zuschüsse 
für den Bau solcher Kläranlagen vorsieht, die zu einer spürbaren Entlastung 
von Bodensee und Rhein führen. Das Programm ist deshalb auf fünf Jahre 
beschränkt, um den Kommunen einen Anreiz zu bieten, ihre für später 
geplanten Investitionen in diesen Zeitraum vorzuverlegen. Der Direkteinlei­
ter wird die notwendigen Investitionen im wesentlichen selbst aufbringen 
müssen. Staatliche Hilfen gibt es hier, vom ERP-Programm, das vor allem 
für kleinere Unternehmen gedacht ist, einmal abgesehen, nur über die Mög­
lichkeiten steuerlicher Anreize, die allerdings nach dem Umweltprogramm 
verstärkt werden müssen. 

Problematisch sind vor allem die Branchen oder Firmen, die auch bei 
ernsthaftem Bemühen diese Maßnahmen nicht oder noch nicht verkraften. 
Hier muß man notgedrungen nach Kompromissen suchen. 

Da moderne Kläranlagen nicht nur einmalige, sondern auch aufwendige 
laufende Kosten verursachen, wird der Kostenfaktor Abwasser auch für 
solche Unternehmen in Zukunft eine Rolle in der Kalkulation spielen, die 
ihn bisher vernachlässigen zu können glaubten. Das wiederum führt zu der 
Konsequenz, daß man sich weit mehr als bisher mit abwassersparenden Ver­
fahren beschäftigen muß. 

Die Bundesregierung hat die Einführung einer Abwasserabgabe angekün­
digt, die jeder Einleiter, kommunaler oder privater, gestaffelt nach der 
Höhe der eingeleiteten Schmutzfracht, zu bezahlen hat und mit deren Ertrag 
die notwendigen Maßnahmen des Gewässerschutzes finanziert werden sollen. 
Der primäre Zweck dieser Abgabe liegt weniger darin, neue Finanzierungs­
quellen zu erschließen, sondern den Konkurrenzvorteil auszugleichen, den 
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derjenige Einleiter, der nicht zulänglich klärt, gegenüber dem hat, der 
aufwendige Anlagen erstellt hat. Insofern ist diese Abgabe eine notwendige 
Konsequenz des Verursacherprinzips, als die bisher auf die Allgemeinheit 
abgewälzten Umweltkosten künftig in die Produktionskosten hineingenom­
men, internalisiert werden. 

III. 

Andere für die Umweltpolitik der Regierung wichtige Fragen des Gewässer­
schutzes 

1. Es liegt auf der Hand, daß man in einer Zeit eines gemeinsamen euro­
päischen und eines weithin offenen Weltmarktes nicht nationale Ge­
wässerschutzpolitik treiben kann, ohne zu versuchen, ihre volkswirt­
schaftlichen Konsequenzen international abzusichern. Das bedeutet, daß 
man sich um eine Harmonisierung der nationalen Anforderungen unter 
den konkurrierenden Industrienationen bemühen muß. 

2. Einer der Engpässe der Gewässerschutzpolitik ist der Mangel an fach­
kundigem Personal. Die beste Kläranlage ist nichts wert, wenn sie nicht 
mit Sachverstand gewartet wird. Bund, Länder und Fachverbände be­
mühen sich, diesen Mangel durch Ausrichtung und Förderung von Fort­
bildungskursen zu beheben. 

3. Gleiches gilt für die Forschung, einschließlich des internationalen Erfah­
rungsaustausches. Wie ich anfangs schon sagte, sind noch einige Verfah­
rensfragen, insbesondere der fortgeschrittenen Reinigung, ungelöst. Auch 
die traditionellen Reinigungsverfahren bedürfen noch der Verbesserung, 
insbesondere der Verbilligung. Für die Industrie von wachsender Bedeu­
tung sind Verfahren, die zur Abwasserverringerung führen. Forschungen 
und Entwicklungen auf diesem Gebiet können sich nicht nur deshalb als 
lukrativ erweisen, weil eigene Kosten gesenkt werden, sondern auch weil 
der Weltmarkt für umweltfreundliche Technologien immer interessanter 
wird. 

IV. 

Weitere wasserwirtschaftliche Maß nahmen des Umweltprogramms 

Ich habe bisher nur von Maßnahmen des Gewässerschutzes gesprochen. 
Es liegt auf der Hand, daß sie im Vordergrund der wasserwirtschaftliehen 
Maßnahmen des Umweltprogramms stehen. Die Zeit versagt es mir, auf die 
übrigen Vorschläge und Vorhaben noch einzugehen. Sie betreffen: 



Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne 
Überregionale Abwasserbeseitigung 
Wärmelastpläne 
Meß- und Kontrollsysteme 
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Hinsichtlich der Wasserversorgung hält sich das Programm mit konkreten 
Vorschlägen zurück, weil dem Bund hier wenig Möglichkeiten gegeben sind. 
Es schildert lediglich die in Anbetracht der stärkeren Verwertung des Ober­
flächenwassers prekäre Situation und deutet Möglichkeiten der Abhilfe an. 
Insbesondere der Ausbau von überregionalen Verbandssystemen ist in den 
nächsten Jahren weit mehr als bisher zu forcieren. Auch die Möglichkeiten 
des Baus weiterer Reserveräume sind noch nicht ausgeschöpft. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine, wieder allgemeinere Bemerkung. 
Das seit zwei bis drei Jahren in allen Industriestaaten gewordene Umwelt­
bewußtsein der Menschen hat für uns, die wir alle irgendwie mit dem 
Schutze des Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu tun haben, er­
freuliche Auswirkungen zur Folge gehabt. Politiker, Stadträte und Unter­
nehmensleitungen sind für Umweltbelange leichter ansprechbar als noch vor 
wenigen Jahren. Ich weiß, diese Aufgeschlossenheit könnte oft noch größer 
sein, aber immerhin ... Manches kommt schneller voran. Meinungsumfragen 
zeigen, daß die Sorge der Befragten um die Umwelt und auch die Kenntnis 
von den Gefahren rapide angewachsen ist, wenn auch noch Bewußtseinslücken 
klaffen. (So wird zum Beispiel die Industrie von fast allen Befragten als 
Hauptursache der Luftverschmutzung genannt, das Auto als Ursache haben 
schon nicht mehr alle erkannt, die häuslichen Heizungen werden nur von 
einer kleinen Minderheit als dritte Hauptursache gesehen.) 

Dieses gestiegene Umweltbewußtsein hat aber auch seine Schattenseiten. 
In die zahllosen berechtigten Warnungen zugunsten des Umweltschutzes 
mischen sich oft auch Stimmen, die wissenschaftlich nicht haltbare Thesen 
zu Schreckensmeldungen verarbeiten. Oft scheint weniger die berechtigte 
Sorge um die Umwelt als romantische Kulturkritik vorherrschendes Motiv 
zu sein, der Versuch einer Flucht in die scheinbar heile Welt der vorindu­
striellen Gesellschaft. Wir können nicht wochentags die Segnungen der 
Elektrizität in Anspruch nehmen, ohne die wir alle nicht mehr leben könn­
ten, und am Sonntag im Wanderverein gegen Hochspannungsmasten und 
Kernkraftwerke polemisieren. 

Wir können ebensowenig Asiaten und Afrikaner zwingen, auf das DDT 
zu verzichten, solange wir ihnen keine Alternativen anbieten, können; denn 
dieses Mittel, auf das wir ohne Not verzichten können, rettet dort gerade 
wegen seiner Resistenz Hunderttausenden das Leben. 
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Was ich damit sagen will, ist dieses: Gerade jetzt, in einer Zeit, in der 
Umweltschutz erfreulicherweise den ihm angemessenen politischen Stellen­
wert einzunehmen beginnt, müssen wir lernen, sehr nüchtern das Für und 
Wider der technischen Eingriffe in die Natur und der möglichen Alternati­
ven gegeneinander abzuwägen. Wir dürfen aus dem Zustand der Gleich­
gültigkeit und des Schlafes nicht in den der Hysterie und des ökologischen 
Verfolgungswahns umkippen. Was not tut, ist gleichmäßige, nüchterne 
Wachsamkeit. Die Probleme und Gefahren sind ernst und fordern ein großes 
Maß an Energie und auch an Verzicht von jedem von uns, aber sie sind 
lösbar. 

Anschrift: Ministerialdirigent Dr. H. Frhr. v. Lersner, Bundesministerium des ln­
nern, Bonn 7, Rheinder/er Straße 198. 



Trinkwasserschutzgebiete 
zur Abwehr der Auswirkungen wassergefährdender Stoffe 

Von H . Kußmaul 

Beinahe täglich können wir in regionalen und überregionalen Zeitungen 
über Verschmutzungen von Grund- und Oberflächenwässern durch Arsen, 
Cyanid, Säuren, Quecksilber, Cadmium, Blei, Mineralölprodukte u. a. m. 
lesen. Bedingt sind diese W asserverschmutzungen durch unerlaubtes oder 
unsachgemäßes Ablagern von Müll, besonders von hochtoxischem Industrie­
müll, durch unerlaubte oder unkontrollierte Abwassereinleitungen oder 
durch Unfälle beim Transport von Chemikalien und Mineralölprodukten 
auf der Straße oder auf den Flüssen. 

Das Wasser ist aber in Form des Trinkwassers ein unentbehrliches 
Lebensmittel, das frei von Krankheitserregern sein muß und keine gesund­
heitsschädigenden Eigenschaften haben darf. Da in den nächsten Jahrzehn­
ten der Wasserverbrauch und damit auch der Trinkwasserbedarf rapide 
zunehmen wird, ist es verständlich, daß sich Gesetzgeber und Wasserwirt­
schaft bereits seit vielen Jahren bemühen, wassergefährdende Stoffe von 
Grundwasservorkommen und Trinkwassertalsperren durch Einrichtung von 
Trinkwasserschutzgebieten fernzuhalten. Die gesetzlichen Grundlagen hierzu 
gibt § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes: "Soweit es das Wohl der Allgemein­
heit erfordert, Gewässer im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor 
nachteiligen Einwirkungen zu schützen ... können Wasserschutzgebiete fest­
gesetzt werden. In den Wasserschutzgebieten können bestimmte Handlungen 
verboten oder für nur beschränkt zulässig erklärt werden und die Eigen­
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zur Duldung bestimm­
ter Maßnahmen verpflichtet werden ... " 

Die wassergefährde·nden Stoffe, die zu nachteiligen Einwirkungen auf 
Gewässer führen können, sollen hier nur ganz kurz in drei Gruppen zu­
sammengefaßt werden: 

a) mikrobielle Krankheitserreger im weitesten Sinne, 
b) organische und anorganische Gift- und Schadstoffe, 
c) radioaktive Stoffe. 

Die durch menschliche Tätigkeiten verursachten Gefahrenherde für 
Gewässerverunreinigungen sind in vier Gruppen einzuteilen: 

1. Zu beträchtlichen Störungen im Grundwasser können Eingriffe ins 
geologische Substrat führen, z. B. Sand- und Kiesgruben sowie Berg­
werke, besonders dann, wenn sie bis unter den Grundwasserspiegel 
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reichen und die Gruben oder Schächte anschließend mit Müll unsachge­
mäß verfüllt werden. 

2. Die Landwirtschaft benötigt zur Steigerung ihrer Produktion minera­
lische und animalische Dünger sowie Pflanzenschutz- und Schädlings­
bekämpfungsmittel. Unsachgemäß angewendet, können alle diese Stoffe 
zu einer latenten Gefahr für unsere Trinkwasservorräte werden. 

3. Die Siedlungs- und Fabrikabwässer stellen eine weitere Quelle für 
Wasserverschmutzungen aller Art dar. 

4. Gefährdung des Wasserrs durch Transport und Lagerung von Chemi­
kalien, besonders von Mineralölprodukten. 

Um diese Gefahrenquellen von den Trinkwasservorräten fernzuhalten, 
unterliegen die wassergefährdenden Nutzungen im Einzugsgebiet von Was­
sergewinnungsanlagen gewissen Einschränkungen, oder sie sind völlig ver­
boten, wobei eine graduelle Abstufung je nach dem Abstand von den 
Förderbrunnen besteht. Dementsprechend teilt man das gesamte Wasser­
schutzgebiet in drei Schutzzonen ein. Die Schutzzone I, der unmittelbare 
Fassungsbereich, muß vor jeder Verunreinigung und sonstigen Beeinträch­
tigungen geschützt werden. Die anschließende Schutzzone ll dient vor allem 
dem Schutz des Grundwassers vor mikrobiellen Verunreinigungen. Bei 
einer Grundwasserverweildauer von 50 Tagen innerhalb der Schutzzonen I 
und II ist dieser Schutz ausreichend gewährleistet. Nicht tragbar in der 
Schutzzone II sind solche Nutzungen, die mit der dauernden Anwesenheit 
von Menschen oder mit der Zerstörung der belebten Bodenzone oder Deck­
schicht verbunden sind. Die Schutzzone l/1 soll gegen schwer eliminierbare 
und somit weiterreichende Verunreinigungen schützen. Untragbar sind be­
sonders Einleitungen von Industrieabwässern und radioaktiven Stoffen. 

Die topographische Abgrenzung der einzelnen Schutzzonen bereitet in 
der Praxis nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten. Relativ einfach ist die 
Situation bei der Schutzzone I. Je nach den geologischen Verhältnissen muß 
sich ein Streifen von 10 bis 50 m Entfernung links und rechts der Fassungs­
anlage im Besitz des Wasserversorgungsunternehmens befinden. Dieser Strei­
fen muß durch einen Zaun vor unbefugtem Betreten geschützt sein. Schwie­
rig ist die Abgrenzung der Schutzzone II. Ihre Ausweisung erfordert eine 
Vielzahl von hydrologischen und geologischen Untersuchungen, um die 
50Tage-Grenze für die projektierte Fördermenge mit Hilfe der bekannten 
hydrologischen Nährungsformeln genau festzulegen. Bei kleineren Wasser­
gewinnungsgebieten wird man sich mit Schätzwerten, die man auf Grund 
des Entnahmetrichters gewinnt, begnügen müssen. Die Schutzzone 111 um­
faßt das gesamte Wassereinzugsgebiet. Hierbei ist zu beachten, daß das 
Einzugsgebiet des Grundwassers keineswegs mit dem der oberirdischen 
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Gewässer in diesem Gebiet übereinstimmen muß. Ist diese Grenze mehr als 
2 km von der Fassungsanlage entfernt, so hat sich die Unterteilung in eine 
Smutzzone III A diesseits und eine Schutzzone 111 B jenseits der 2km­
Grenze mit abgestuften Nutzungsbeschränkungen als angebracht erwie­
sen. 

Ober die Nutzungsbeschränkungen in den einzelnen Schutzzonen geben 
die DVGW-Arbeitsblätter W 101 und W 102 Auskunft. Die Einhaltung der 
Smutzbestimmungen in der Schutzzone I kann von dem \Vasserversorgungs­
unternehmen relativ leicht kontrolliert und gewährleistet werden. Gemäß 
den DVGW-Richtlinien ist in der Schutzzone II eine landwirtschaftliche 
Nutzung mit sachgemäßer Anwendung animalischer und mineralismer 
Düngemittel gestattet, ohne daß hierbei jedoch genauer definiert ist, was 
unter samgemäßer Anwendung ZU verstehen und wie diese zu überwachen 
ist. Außerhalb der Schutzzone II sind z. B. Gärfutter-Mieten und außerhalb 
der Schutzzone 111 A schließlich häusliche Sickergruben zugelassen. 

Zu welchen Schwierigkeiten die landwirtschaftliche Nutzung gemeinsam 
mit der Beseitigung von häuslichen Abwässern in Gruben in einem Wasser­
gewinnungsgelände führen kann, soll an einem Beispiel aufgezeigt werden. 
Ein Wasserwerk am Niederrhein (Abb. 1) fördert im westlichen Teil 
seiner Brunnengalerie fast ausschließlim Rheinuferfiltrat, das in den wald­
bestandenen Rheinschottern eine Verweilzeit von wenigen Monaten hat. Im 
südöstlimen Teil gewinnt es ebenfalls infiltriertes Rheinwasser, das hier je­
dom den Schotterkörper, dessen Oberfläche intensiv landwirtschaftlich ge­
nutzt wird, viel langsamer dur<:hfließt. In den Förderbrunnen IX und X 
dieses Teils der Fördergalerie treten immer wieder Massenentwicklungen 
von Fadenbakterien der Art Cladothrix dichotoma auf, deren Vorkommen 
darauf hindeuten, daß eine Grundwasserbelastung mit Nährstoffen im Ein­
zugsgebiet dieser Förderbrunnen stattgefunden hat oder noch andauert. 
Diese Fadenbakterien führen zu beträchtlichen Störungen in der Wasser­
versorgung, da sie von den Brunnen in die Hauptrohrleitung und schließlim 
in das Wassernetz der angeschlossenen Großstadt verschleppt werden. 

Die <:heroische Analyse zeigte in den betroffenen Brunnen erhöhte Gehalte 
an Nitrat und organisch-gebundenem Kohlenstoff, während die Phosphat­
und Kaliumgehalte keine Untersmiede gegenüber den Brunnen im west­
lichen Teil der Fördergalerie aufwiesen. Um die Herkunft der erhöhten 
Gehalte an Nährstoffen zu ermitteln, wurde ein umfangreiches Netz von 
Beobachtungsbrunnen eingerichtet und deren Wasser chemisch untersucht. In 
den Abbildungen 2 und 3 sind die Flächen gleicher NOa- bzw. Corg-Gehalte 
aufgezei<:hnet. Man kann deutlich erkennen, daß die größten Konzentratio­
nen an diesen Stoffen im Gebiet südlich der Fördergalerie anzutreffen sind. 
In diesem Gebiet war - außerhalb der Schutzzone li - eine größere 
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Zahl von Sauerfuttermieten und Stallmistablagerungen im Gelände fest­
zustellen. 

In die Untersuchungen wurde auch die Bestimmung von bakteriellen 
Fäkalindikatoren einbezogen, um zu ermitteln, ob Siedlungsabwässer eben-

I 
·-·--···-·--' 

c~ Schuttzone I 
t::::l Schutzzone:n: 
I-XII Förderbrunnen 

• Beobachtungsbrunnen 

+ •E. coli 
• •Coliforme 

Abb. 1: Lage der Förder- und Beobachtungsbrunnen, Grundwassergleichen bei 
Betrieb der Brunnen II und X, sowie Vorkommen von E.coli und Coliformen 

während der einjährigen Untersuchungen. 
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falls an der Grundwasserverunreinigung beteiligt sind. Die bakteriologische 
Untersuchung der ein Jahr lang monatlich entnommenen Grundwasser­
proben ergab nur. in einem· geringen Prozentsatz der Proben einen posi­
tiven Befund an E.coli. Die wenigen E.coli-Vorkommen fanden sich je­
doch nicht in den Hausbrunnen der nicht-kanalisierten Ortschaft, sondern 
ausschließlich in der Umgebung der Brunnen 486, 485 und 484 im Unter­
strom der Gärfuttermieten und Stallmistablagerungen, nahe den Stellen mit 
den höchsten Gehalten an Nitrat und organisch-gebundenem Kohlenstoff 
südlich der Fördergalerie (Abb. 2, 3). In der Brunnengalerie selbst wurden 
E.coli-Befunde nie erhoben. 

Zusätzlich wurde nach einem chemischen Fäkalindikator gesucht, von 
dem erwartet wird, daß er noch lange Zeit nach einer Abwassereinleitung 
nachzuweisen ist. Als geeignet hierfür erwies sich das Koprosterin, ein 
spezifisches Abbauprodukt im Kot von Warmblütern, das im Indestinal­
trakt durch stereospezifische Reduktion beim Cholesterinstoffwechsel ent­
steht und im Grundwasser relativ beständig ist. Die Untersuchungen ergaben 
kein Koprosterin in den Hausbrunnen der Ortschaft, während die Ko­
prosteringehalte in den Brunnen 486, 485 und 484 in enger Korrelation mit 
den positiven E.coli-Befunden standen. Das Koprosterin war auch noch im 
Südteil der Fördergalerie im Grundwasser nachzuweisen, während es im 
westlichen Teil durch die Verdünnung mit dem von Norden zuströmenden 
Uferfiltrat nur noch in Spuren entdeckt werden konnte. Man sieht daraus, 
daß das Koprosterin als empfindlicher Indikator für Abwasserbelastungen 
dienen kann. 

In diesem Beispiel hat der Umfang der Schutzzone II zwar ausgereicht, 
um bakteriologisch einwandfreies Trinkwasser zu fördern. Man sieht aber 
auch, daß die nach den DVGW-Richtlinien in der Schutzzone III A erlaub­
ten Gärfuttermieten und Stallmistablagerungen dazu geeignet sind, eine 
Grundwassereutrophierung hervorzurufen, die zu ernsthaften Störungen in 
der Wassergewinnung führen kann. Für eine Massenentwicklung von Mikro­
organismen sind etwa folgende Nährstoffmengen im Wasser nötig: 
1 mg Corg/1, 0,2 mg N/1, 0,01 mg P/1. Die Stickstoffanforderungen werden 
selbst in den nitratärmsten Grundwässern nie unterschritten. Auch die 
Phosphorgehalte dürften im Grundwasser für ein Mikroorganismenwachs­
tum nicht der begrenzende Faktor sein; denn die Mikroorganismen sind in 
der Lage, den Phosphor durch pH-Änderungen aus der Mineralsubstanz 
freizusetzen. Auffallend ist aber, daß in den Brunnen, die frei von Mikro­
organismen geblieben sind, die Gehalte an organisch-gebundenem Kohlen­
stoff um 0,5 mg/1, in den befallenen Brunnen dagegen deutlich über 1 mg/1 
liegen. Daraus kann man schließen, daß in diesem Falle im Grundwasser 
der Gehalt an organisch-gebundenem Kohlenstoff, verbunden mit erhöhten 
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Gehalten an leicht mineralisierbarem Stickstoff, für die Massenentwicklung 
der schleimbildenden Mikroorganismen ausschlaggebend war. 

Bei Schutzgebieten von Trinkwassertalsperren ist zusätzlich zu den bisher 
genannten Gefahrenherden die Bodenerosion beachtenswert; denn bei Stark­
regen eingeschwemmte Schwebstoffe können in Talsperren eine Sedimenta-

c::J Schutzzonei 
C:::l Schutzzonel[ 

o I-X[ Förderbrunnen 
o Beobachtungsbrunnen 

Abb. 2: Flädlen gleimer Nitratgehalte (mg/1) 



75 

tion und durch ihren hohen Phosphatgehalt eine Verstärkung der Eutro­
phierung bewirken. Außerdem können zusammen mit den Bodenpartikeln 
Mineral- und Stalldünger sowie Schädlingsbekämpfungsmittel in die Ge­
wässer gespült werden. Deshalb spielen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Bodenerosion im Schutzgebiet eine besondere Rolle. 

:= Schutzzonei 
==::~ Schutzzoneli­
~~ Förderbrunnen 

o Beobachtungsbrunnen 

~m 

Abb. 3: Flächen gleicher Gehalte an organisch-gebundenem Kohlenstoff (mg/1) 
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Die Schutzzone I umfaßt bei Trinkwassertalsperren den Stauraum und 
eine Uferzone von 100m Breite. Sie soll zur Befestigung des Bodens be­
waldet sein. Bei Hangflächen mit stärkerem Gefälle soll sich der Schutzforst 
auch auf diese ausdehnen. Die Schutzzone I ·darf für keinerlei Nutzung 
freigegeben werden und befindet sich normalerweise im Besitz des WVU. 
In der Schutzzone ll kann außer der forstwirtschaftliehen Nutzung auch 
die landwirtschaftliche zugelassen werden, wenn die Bewirtschaftung so 
erfolgt, daß keine Bodenerosion eintritt. In der Schutzzone Ill können 
Wohnbauten zugelassen werden, wenn sie ausreichende biologische Ab­
wasserreinigung besitzen oder ihre Abwässer aus dem Einzugsgebiet ab­
leiten. 

Für oberirdische Gewässer und ihre Uferbereiche gelten in Zone II die 
Vorschriften von Zone I und in Zone III die Vorschriften der Zone II. 

Diese Ausführungen sollten zeigen, daß 

a) die gesetzlichen Grundlagen für einen wirksamen Schutz von Trink­
wassereinzugsgebieten gegeben sind, wenn auch in vielen Ländern die 
Verwaltungsvorschriften noch fehlen, 

b) zur Abfassung der Verwaltungsvorschriften die DVGW-Arbeitsblätter 
W 101 und 102 möglichst rasch auf den neuesten Stand gebracht werden 
sollten, 

c) zur Festlegung der Schutzgebietsgrenzen noch intensive naturwissen­
schaftliche Forschungen nötig sind; hierbei könnte sich die Einbeziehung 
von chemischen Fäkalindikatoren als nützlich,erweisen. 
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Beurteilung erhöhter Koloniezahlen 
im Trinkwasserverteilungssystem 1:-

Von Gertrud M ü 11 e r 

In einer vom Europäischen Büro der WHO berufenen Studiengruppe, 
deren Arbeit als Neuauflage der European Standards for Drinking Water 
niedergelegt wurde,t wird die Ansicht vertreten, daß zwar die Koloniezahl­
bestimmung weiterhin als ein Teil der bakteriologischen Trinkwasserunter­
suchung betrachtet werden kann, man allerdings die Einschränkung machen 
muß, daß sie als alleinige Untersuchungsmethode für die Feststellung einer 
faekalen Verunreinigung des Trinkwassers von wenig Nutzen ist. Bei regel­
mäßiger Durchführung an einer gleichbleibenden Entnahmestelle durch 
plötzliche Schwankungen oder stetige Zunahme der Koloniezahlen sei aber 
ein Aussagewert gegeben. Die neuen International Standards for Drinking 
Water der WH0 2 führen sogar aus, daß Koloniezahlbestimmungen nur sehr 
selten für bakteriologische Wasseruntersuchunugen herangezogen werden, 
und zwar deswegen, weil sie für die Feststellung einer faekalen Verunreini­
gung von wenig Wert sind. Sie bekämen nur durch wiederholte Ausführung 
und für die Beurteilung neu erschlossener Wasservorkommen eine gewisse 
Bedeutung. Wichtig ist also nach beiden Angaben nicht die Ermittlung einer 
einmaligen, absoluten Zahl, sondern daß Schwankungen in der Höhe der 
Koloniezahl in einer an einem bestimmten Punkt gewonnenen Zahlenreihe 
Bedeutung haben können. In Deutschland gilt es dagegen als Regel, daß 
Keimzahlen über 100/ml zu einer Beanstandung Anlaß geben können. Die­
ser Beanstandungsgrund wird in der Praxis sogar oft als fast gleichwertig 
dem Nachweis von Faekalindikatoren wie E.coli angesehen. 

Nun mehren sich im in- und ausländischen Schrifttums, '· 5 und in Fach­
diskussionen Mitteilungen über im Wasserverteilungssystem festgestellte, 
über längere Zeiträume permanente Erhöhungen der Koloniezahl auf Werte 
von über 100 im ml Wasser, die auch als ,.Rohrnetzverkeimungen" bezeich­
net werden. 

Der Hygieniker muß sich daher mit der Frage auseinandersetzen, inwie­
weit ein Anstieg der Koloniezahl seuchenhygienisch relevant ist, also auf 
eine potentielle Infektionsgefährdung hinweist. Er wird dabei von folgen­
dem ausgehen können: 

Das Verhalten von Bakterien im Wasser ist noch von vielen Einflüssen 
abhängig, und man muß sich sicher von dem Gedanken frei machen, daß 

* Zwischenzeitlich veröffentlicht in: Das öffentliche Gesundheitswesen 34 (1972), 7, 
s. 380-384. 
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Wasser ein in dieser Beziehung indifferentes Medium sei 8• 9• Neben den 
Wechselwirkungen der verschiedenen Organismen untereinander spielen 
physikalische Einflüsse, wie Stagnation, Sedimentation, Absorption, Tempe­
ratur, Belichtung, und mit Sicherheit auch die chemische Zusammensetzung 
des Wassers eine Rolle, wobei sowohl die organischen Wasserinhaltsstoffe 
wie auch die anorganischen Bestandteile von Bedeutung sein können. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, denn Gärtner 10 weist bereits darauf hin, daß die 
chemische Zusammensetzung des Wassers mit Sicherheit auch die Zahl der 
in ihm vorhandenen Bakterienarten beeinflußt, und auch Rubner 11 schreibt, 
daß, wenn Nährstoffe vorhanden sind, die größte Lebhaftigkeit des Bak­
terienanwuchses in den ersten zwei Tagen erfolgt. 

Sogenannte "Rohrnetzverkeimungen", besser erscheint der Begriff "er­
höhte Koloniezahlen im Wasserverteilungssystem", können ihrer Ursache 
und ihrer Bedeutung nach in 4 Gruppen unterteilt werden: 

1. Echte Einbrüche von Fremdkeimen von außen, verursacht durch ein 
defektes Rohrsystem. Diese Gefahr ist um so größer, je älter, länger und je 
unübersichtlicher Trinkwasserverteilungssysteme werden. Das bedeutet, daß 
es sich um den ungewollten, aber geziehen Einbruch einer nicht immer 
Saprophytischen Fremdflora handelt. Die Gefahr eines Kurzschlusses, der 
durch den Einbruch von Siedlungsabwasser oder verunreinigtem Ober­
flächenwassec entsteht, liegt heute im allgemeinen nicht mehr im Wasser­
werk, sondern im Rohrsystem, z. B. durch Rohrbrüche, durch das Durch­
schlagen von Rohren während einer Bautätigkeit (z. B. U-Bahnbau), durch 
Querverbindungen mit minderwertigem Brauchwasser, durch ungenügende 
Desinfektion von neu angeschlossenen Leitungen u. a. m. 

2. "Wiederverkeimungen" nach Anwendung von Desinfektionsmaßnah­
men, wie sie bekannt sind nach Chlorung, Ozonung oder Silberung, und die 
ihre Ursache im allgemeinen darin haben, daß die Keime nicht abgetötet 
wurden, sondern sich nach Abklingen der Desinfektionsmittelwirkung 
wieder erholten. Bei Mischung von Wässern unterschiedlicher chemischer 
Zusammensetzung kann dadurch ein Sonderfall entstehen, daß z. B. ein 
nachwirkendes Desinfektionsmittel, wie es etwa das Chlor ist, durch den 
Eintrag organischer oder anderer reduzierender Substanzen einer plötzlichen 
Desinfektionsmittelzehrung unterliegt, so daß für die eigentliche Bakterien­
abtötung keine Reserve mehr übrig bleibt. 

3. Keimvermehrungen am Zapfhahn durch Einschaltung von Trink­
wassernachbehandlungsanlagen in die Versorgungsleitung nach der Wasser­
uhr. Die hieraus resultierende hygienisch-bakteriologische Qualitätsänderung 
des Trinkwassers z. B. duruch den Einbau von Filtern, Ionenaustauschern 
oder Phosphatdosieranlagen in das Kaltwassersystem kann bei unsach-
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gemäßer Installation und Druckschwankungen zu einer Beeinflussung des 
anliegenden Versorgungssystems führen. 

4. Keimanreicherungen als Folge des Vorhandenseins bestimmter chemi­
scher Wasserinhaltsstoffe. Man kann die im Oberflächenwasser durch An­
reicherung von Phosphaten, Nitraten und organischen Verbindungen aus­
gelösten Eutrophierungsprozesse in gewissem Sinn auch auf das Rohrnetz 
übertragen, denn entsprechend der Zunahme dieser Substanzen in dem der 
Trinkwasserversorgung dienenden Rohwasser gehen zum mindesten einige 
von ihnen auch über die Aufbereitung in das Reinwasser über. Dort findet 
nun die normalerweise in geringsten Mengen vorhandene autochthone 
Wasserflora ein, wenn auch geringes, so doch ausreichendes zusätzliches 
Nährstoffangebot an Phosphat, Nitrat und/oder organischer Substanz. Ist 
das Wasser im Rohrnetz unter Druck in fließender Bewegung, ist kaum 
Zeit für eine Bakterienvermehrung. Treten aber Stagnationen im Rohr­
system auf oder muß das Wasser, wie es bei Fernwasserversorgung nötig ist, 
über sehr weite Strecken transportiert werden, sind Keimanreicherungen im 
Rohrnetz keine Seltenheit und unter Umständen die Folge einer sich ändern­
den Rohwasserqualität durch zunehmende Belastung mit Fremdstoffen im 
weitesten Sinne. 

Die sich aus den bakteriologischen Befunden ergebenden Konsequenzen 
für die Beurteilung richten sich zunächst danach, ob die erhöhte Koloniezahl 
mit den konventionellen Nachweismethoden, d. h. Verwendung eines für 
heterotiophe Bakterien optimalen Nährmediums, und der Einhaltung der 
üblichen Bebrütungszeit von 2 Tagen bei 22 °C oder 37 °C Bebrütungs­
temperatur, erfaßt werden, oder ob die erhöhte Koloniezahl nur unter Ver­
wendung von Mangelnährböden oder unter Verlängerung der Bebrütungs­
zeiten auf 4 bis 7 Tage reproduzierbar ist. Das heißt im letzten Fall, daß 
man auf diese Weise versucht, nicht zu einer für die seuchenhygienische 
Beurteilung optimalen, sondern zu einer maximalen Keimzahlausbeute zu 
kommen 12

• Unter Umständen kann eine Differenz in den Koloniezahlen 
nach Bebrütung bei 22 ° und 37 ° C einen Hinweis für die Beurteilung 
geben 7• 

Es ist daher zweckmäßig, für eine allgemeine Orientierung über die 
hygienische Qualität eines Trinkwassers sich nur mit solchen "Rohrnetz­
verkeimungen" zu befassen, die nach einer Bebrütungszeit von zwei Tagen 
unter Verwendung von sogenannten optimalen Nährböden nachweisbar 
sind. Aber auch mit dieser Züchtungsmethode werden nicht nur seuchen­
hygienisch bedeutungsvolle Arten erfaßt. 

Die sogenannten Befunde von erhöhten Koloniezahlen im Rohrnetz 
können trotzdem Zeichen für eine in verschiedenem Sinne veränderte 
Wasserqualität sein, und zwar: 
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1. Sie sind Anzeichen einer echten Seuchengefahr als Folge eines Ab­
wasser- oder Oberflächenwassereinbruchs. Es sei daran erinnert, daß die 
Typhusepidemie in Hannover im Jahre 1926 vor Ausbruch der ersten 
Typhuserkrankungen durch das Auftreten von stark erhöhten Kolonie­
zahlen im Trinkwasser gekennzeichnet war 13

, die dem Nachweis von Coli­
bakterien zeitlich vorausgingen. 

2. Die nachgewiesenen Keimvermehrungen im Rohrnetz können technisch 
stören, weil sie z. B. Kernpunkte für Ablagerungen werden können. Oder, 
da sie selbst organisches Material darstellen, können sie desinfektionsmittel­
zehrend wirken, so daß der Desinfektionsmittelzusatz erhöht werden muß 
oder überhaupt unwirksam gemacht wird. 

3. Sie verhalten sich indifferent, stellen aber den Hygieniker und ggf. 
auch den Juristen vor Beurteilungsschwierigkeiten, weil zwar keine seuchen­
hygienischen Fragen berührt werden, sondern solche der Appetitlichkeit 14

• 

Man kann zunächst unterstellen, daß die einzelnen Keimarten, die jene in 
Gruppe 3 erwähnten Bakterienansammlungen verursachen, primär nicht 
pathogen sind. Wie weit diejenigen, die zu Proteus- und Pseudomonasarten 
gehören, in extrem hohen Zahlen oder durch nachträgliche Anreicherung in 
Lebensmitteln pathogen wirken können, muß vorerst dahingestellt bleiben. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß bei einer Zunahme von anscheinend 
"unspezifischen" Koloniezahlerhöhungen im Wasserverteilungssystem eine 
Differenzierung der isolierten Keime erfolgen sollte, um den Befunden den 
richtigen Aussagewert zuordnen zu können. Es muß aber unabhängig davon 
darauf hingewiesen werden, daß in der Regel nach einheitlichen Unter­
suchungsmethoden mit Standardisierung von Nährsubstrat, Brüttemperatur, 
Brutdauer und Auswertungsmodus gearbeitet werden muß 1• 

18
• Nur so ist 

eine einheitliche Beurteilungsgrundlage für Koloniezahlbefunde möglich. 
Auf jeden Fall ist es notwendig, bei Mitteilung des Ergebnisses nicht nur 
eine Koloniezahl im ml, sondern auch die verwendete Methodik anzugeben, 
damit derjenige, der die Verantwortung für die Beurteilung hat, die zur 
Verfügung gestellten Befunde richtig deuten kann. 

Bakterienanreicherungen im Wasserversorgungssystem stellen also ein 
echtes Problem, nicht nur für den Betreiber eines Wasserwerkes, dar, son­
dern auch für die amtsärztliche Beurteilung, und zwar insbesondere so lange, 
wie im Gegensatz zu der von der WHO und auch in den angelsächsischen 
Ländern vertretenen Ansicht 16 nach bestimmten konventionellen Methoden 
im Laboratorium festgestellte Koloniezahlen mit Grenzwerten belegt wer­
den sollen, deren Einhaltung als Auflage gilt. 

Andererseits wird sich ein Setzen von Grenzwerten, die auf der Basis 
jahrzehntelanger Erfahrung gewonnen wurden, so lange nicht umgehen 
lassen, wie aus Zweckmäßigkeitsgründen bakterielle Indikatorsysteme zur 
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Beurteilung emer einwandfreien Wasserqualität herangezogen werden 
müssen. 

Zusammenfassung 

Erhöhte Koloniezahlbefunde im Wasserverteilungssystem können bedingt 
sein durch Einbrüche von Fremdkeimen als Folge eines defekten Rohr­
systems, unzulängliche Desinfektionsmittelwirkung, Installation von Trink­
wassernachbehandlungsanlagen nach der Wasseruhr oder Vermehrung der 
autochthonen Wasserflora bei Vorhandensein von als Nährstoff dienenden 
Wasserinhaltsstoffen, wie organischer Substanz, Phosphaten, Nitraten. Die 
sich aus diesen bakteriologischen Befunden ergebenden Konsequenzen richten 
sich danach, ob die erhöhten Koloniezahlen durch Anwendung konventio­
neller Nachweismethoden gewonnen wurden. Bei anscheinend "unspezifi­
schen", d. h. seuchenhygienisch nicht relevanten Befunden muß ggf. eine 
Differenzierung der die Koloniezahl repräsentierenden Keime erfolgen. 

Wichtig ist aber vor allen Dingen die Einhaltung einer einheitlichen 
Untersuchungsmethodik, um, besonders wenn es sich um die Überschreitung 
von Grenzwerten handelt, vergleichbare Beurteilungsgrundlagen zu haben. 
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Bewertung der Korrosionsneigung von Trinkwasser aus 
der Sicht der öffentlichen Gesundheitspflege (Kurzfassung>~) 

Von A. G rohman n 

Lange bevor Umweltschutz Tagesgespräch war, war sich die Trinkwasser­
versorgung bewußt, daß die Schwermetalle dort bleiben mußten, wo sie 
hingehören, nämlich im Rohrwerkstoff, bzw. wenn die Schwermetalle im 
Rohwasser auftreten, dann im Filter. Dieses Bewußtsein ist mit so bitteren 
Erfahrungen bezahlt worden, wie die der Bleivergiftungen 1888 in Dessau 
und 1930 in Leipzig. Leider müssen wir auch heute feststellen, daß dieses 
Bewußtsein einige Lücken aufweist, die insbesondere das Zink aus verzink­
ten Leitungen betreffen. 

Verschiedene Umstände führen zu dieser Situation. Zum einen sind die 
Anforderungen höher geworden. Der Grenzwert für Blei ist in den euro­
päischen WHO-Richtlinien 1 0,1 mg/l, er soll aber nach der Vorschrift der 
Internationalen WHO-Richtlinien 1 0,05 mg/l betragen. Der Grenzwert für 
Zink ist aus organoleptischen Gründen auf 5 mg/1 festgelegt, nach einer 
Arbeit von Petri 3 ist es aber durchaus angebracht, ihn aus toxikologisch­
hygienischen Gründen auf 2 mg/l festzusetzen. 

Zum anderen versucht die öffentliche Gesundheitspflege traditionsgemäß, 
die Schwermetallaufnahme in das Wasser im Zusammenhang mit dem 
Begriff "überschüssige" oder "rostschutzverhindernde" Kohlensäure zu brin­
gen. Es konnte in eingehenden Untersuchungen gezeigt werden, daß diese 
Begriffe den Tatsächlichkeiten viel zu wenig Rechnung tragen und in Wirk­
lichkeit nicht für eine gute Bewertung der Umstände, die zu einer Korro­
sion führen können, ausreichen. Ich kann im Rahmen dieses Vortrages nicht 
auf die Einzelheiten eingehen, aber ich kann Ihnen berichten, daß die 
Begriffe "aggressiv, rostschutzverhindernd" usw. aus der Literatur und aus 
den Analysenbögen sowie aus den Bewertungshilfen • eliminiert werden 
sollen und nach meiner Meinung sollte auch der Begriff "überschüssige 
Kohlensäure" gleich mit eliminiert werden. Stattdessen suchen wir nach 
anderen, einfachen und umfassenden Bewertungshilfen, um einem bestimm­
ten Problem Rechnung zu tragen. 

Welches ist eigentlich dieses Problem? Wir nennen es Korrosion und meinen 
damit die Wechselwirkung des Rohrwerkstoffes mit dem Wasser. Hierzu 
gehören drei Kriterien: 

* Vortrag wird ungekürzt veröffentlicht in Bundesges.-BI. 16 (1973). 
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a) Der metallurgische Zustand und die Zusammensetzung des Rohrwerk­
stoffes. 

b) Die chemische Zusammensetzung und die elektrochemischen Eigenschaf­
ten des Wassers. 

c) Die Betriebsbedingungen und die Frage nach der Wassernachbehandlung. 

Es gibt keinen Grund, nicht alle drei Kriterien in den Normen und 
Arbeitsblättern geeigneter Fachorganisationen zu regeln. In diesem Falle 
hätte der Gesundheitsdienst wenig mehr zu tun, als auf die Einhaltung 
günstiger Kombinationen von Werkstoff, Wasser und Betriebsbedingungen 
zu achten. Tatsächlich kann dieser Weg beim Rohrwerkstoff und bei den 
Betriebsbedingungen beschritten werden, aud1 wenn das derzeitige Ergebnis 
noch nicht befriedigend ist, nicht dagegen beim Wasser. Die Situation ist 
heute die, daß genormtes Einheitswasser nom nicht gesmaffen werden kann. 
Vielmehr muß sim der Gesundheitsdienst damit auseinandersetzen, daß 
jede Einspeisung in ein Versorgungssystem Wasser untersmiedlimer Qualität 
liefert, was gerade in Verbundwassersystemen zum Problem des Wassers 
mit zeitlich schwankender Zusammensetzung führt. Wir suchen also nach 
einem Bewertungsmerkmal, das zwei Bedingungen erfüllt: 

Es soll einen guten überblick iiber die Korrosionswahrscheinlimkeit ver­
smaffenund 

es soll sich einfach und mit einfachen Mitteln beeinflussen lassen. 
Dabei interessiert uns im Zusammenhang mit der Korrosion nicht in 

erster Linie die Zerstörung eines Werkstoffes, sondern die mögliche maxi­
male Konzentration an Smwermetallen im Wasser. Im Hinblick auf dieses 
Interesse und im Hinblick auf eine einfame Beeinflussung glauben wir, ein 
solches Merkmal im pH-Wert gefunden zu haben. 

Gewöhnlich wird der Begriff "überschüssige Kohlensäure" als Bewertungs­
hilfe herangezogen; zu beamten ist aber, daß es sich hierbei um einen rem­
nerismen Wert zur Kennzeichnung der Kalkaggressivität des Wassers han­
delt, gleimwertig mit dem Begriff "Sättigungsindex". Der Zustand der 
Kalksättigung (Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht) · ist aber nur für die 
Korrosion von Eisenwerkstoffen, nimt für diejenige von Blei und Zink 
interessant. 

Zink und Blei sind unedle Metalle, die sim vor der Auflösung in Wasser 
durch eine Decksmimt aus basischen Karbonatverbindungen wehren. Da 
Wasser kein Blei enthalten darf und gewöhnlich kein Zink enthält, verhält 
es sich stets und immer aggressiv gegen diese Decksmichten, bis während 
der Stagnation im Rohr die Zink- bzw. Bleikonzentration einen Pegel 
erreicht hat, bei dem das Wasser an Zink bzw. Blei gesättigt ist. Die Höhe 
dieser maximal möglimen Konzentration an Smwermetallen, die nur wäh­
rend einer Stagnation von Wasser im Kontakt mit dem metallismen Werk-
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stoff erreicht werden kann, ist für die öffentliche Gesundheitspflege von 
Interesse und soll vorhergesagt werden können. 

Ich möchte Ihnen die Situation am verzinkten Rohr erläutern, das heute 
weit größere Bedeutung hat als das Bleirohr. Da die Deckschicht aus Zink­
karbonat und basischem Zinkkarbonat besteht 5

, wird der pH-Wert und der 
Karbonatgehalt des Wassers von Einfluß sein. 

Die obere Kurve in der Abb. zeigt die maximalen Sättigungskonzentra­
tionen bei einem weichen Wasser, und die untere Kurve zeigt die Abhängig­
keit in bezug auf ein hartes Wasser. Wir sehen, daß besonders beim weichen 
Wasser bei tiefem pH-Wert ganz erhebliche Zinkanteile in das Wasser über­
gehen können, die bei weitem den von der WHO festgesetzten Grenzwert 
von 5 mg/1 überschreiten. Auch bei hartem Wasser ist dies der Fall, aber 
nicht in so hohem Maße wie beim weichen Wasser. Da also bei tiefem 
pH-Wert große Zinkkonzentrationen übergehen können, wird man fordern 
müssen, den pH-Wert zu erhöhen. Leider stoßen wir dabei auf eine tech­
nische Grenze, das ist nämlich der pH-Wert, bei dem Kalkablagerungen 
möglich wären. 

Wir sehen hier den wesentlichen Unterschied, den wir in bezug auf die 
bisherige Beurteilung dieses Korrosionsproblemes machen. Während wir 
bisher die Kohlensäure als Ursache einer Zink- bzw. Bleiaufnahme zu sehen 
gewohnt waren, sehen wir keinen Zusammenhang mehr mit dem Gehalt an 
Kohlensäure im Wasser und der Zink- bzw. der Bleiaufnahme aus dem 
Rohrwerkstoff. Wir erkennen aber denjenigen pH-Wert, oberhalb dessen 
eine Kalkabscheidung möglich wird, als technisches Hindernis an, als ein 
Hindernis zur Erreichung günstigerer Verhältnisse. Mithin haben wir mit 
dem Sättigungs-pH einen Terminus technicus im Zusammenhang mit dem 
§ 4 b des Lebensmittelgesetzes in der Fassung vom 21. Dezember 1958 zu 
berücksichtigen, der besagt, daß Bedarfsgegenstände - und als solche sind 
ja Rohre im Zusammenhang mit dem Trinkwasser anzusehen - nur Stoffe 
in das Trinkwasser abgeben dürfen, die technisch unvermeidbar und gesund­
heitlich unbedenklich sind: 

Es ist technisch unvermeidbar, den pH-Wert auf einer solchen Höhe zu 
halten, bei der noch keine Kalkabscheidungen möglich sind. 

Es ist zu prüfen, ob bei diesem pH-Wert das Wasser während der Stag­
nation im Rohrnetz Schwermetalle in Mengen aufnehmen kann, die 
gesundheitlich bedenklich sind. 

Beim harten Wasser in der Abb. geht beim Sättigungs-pH, im höchsten 
aus technischen Gründen einzustellenden pH-Wert, gerade noch eine Menge 
Zink über, die als hygienisch unbedenklich angesehen wird; die Unbedenk­
lichkeit wird von unserem Institut allerdings schon angezweifelt, weil wir 
glauben, daß nicht bei 5, sondern bei 2 mg/1, wenn nicht sogar tiefer, die 
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Grenze liegen sollte 3• Bei weichem Wasser ist die Situation günstiger, hier 
kann der pH-Wert bis 9,5 angehoben werden'f, Das ist ein pH-Wert, bei 
dem im Wasser bei der Stagnation nur noch eine völlig unbedenkliche maxi­
male Zinkkonzentration erreicht werden kann. 

Zusammenfassend stellen wir also fest, daß bei tiefem pH-Wert das 
weiche Wasser ungünstiger zu beurteilen ist als das harte Wasser, daß aber 
aus technischen Gründen beim weichen Wasser ein günstigerer Zustand ein­
zustellen ist in bezug auf die maximale Zinkkonzentration, weil bei ihm 
viel höhere pH-Werte einstellbar sind. Das gleiche gilt auch in bezugauf die 
Bleiaufnahme aus Bleirohren, soweit der pH-Wert möglichst hoch, nämlich 
bis zum Gleichgewichts-pR-Wert in bezugauf die Kalksättigung eingestellt 
ist. 

In der Abb. sind bewußt nicht die beiden Grenzen von 5 bzw. 2 mg/1 ein­
gezeichnet; denn die Argumentation in diesem Zusammenhang ist noch 
fließend, und man sollte nun in seinem Versorgungsgebiet nicht unbedingt 
ein Wasser verlangen, dessen Gleichgewichts-pR-Wert beispielsweise bei 7,4 
oder 7,7 und höher liegt. Das Wasser sollte zwar überall einen möglichst 
hohen pH-Wert haben, aus technischen Gründen muß man dem Wasserwerk 
aber zugestehen, daß es den pH-Wert nicht über jene Grenze treibt, bei der 
Kalkabscheidungen möglich werden. Zur Verhinderung der Aufnahme von 
Schwermetallen braucht man nicht auf die Einstellung des Sättigungs-pR­
Wertes zu dringen, allerdings unter der Voraussetzung, daß das Wasserwerk 
immer für die Pflege seines Rohrnetzes Sorge trägt und somit nicht mit 
Rohrbrüchen, z. B. in verseuchten Grundwassergebieten, zu rechnen ist. 

Zweifelsohne erfüllt der pH-Wert als Kriterium für die Schwermetall­
aufnahme auch den zweiten Punkt, der vorher genannt wurde, nämlich den 
der leichten Beeinflußbarkeit. Mit Sicherheit läßt sich kein anderer analy­
tischer Wert im Wasser so leicht und mit so geringem Aufwand an Kosten 
beeinflussen wie der pH-Wert. Die einfachste Möglichkeit hierzu besteht 
bekanntermaßen durch Belüftung und die Ausgasung des aktiven Bestand­
teiles Kohlensäure. Eine zweite Möglichkeit ist der Zuschlag basischer Stoffe, 
wie z. B. Kalkwasser oder Natronlauge. Auch hier sehen wir das Ergebnis 
nicht darin, daß durch Natronlauge die Kohlensäure abgebunden wird, 
sondern darin, daß der pH-Wert des Wassers erhöht wird. Daher wird 
empfohlen, auf die Bestimmung der Kohlensäure und auf die Angabe der 
überschüssigen Kohlensäure zu verzichten und vom Wasserwerk lediglich 
Auskunft darüber zu verlangen, warum nicht das Wasser nach abgeschlos­
sener Aufbereitung einen pH-Wert von 8 oder höher hat. Diese Auskunft 

* Der pH 9,5 ist nadt der Trinkwasser-Aufbereitungsordnung in der Fassung von 
1960 der hödtste pH-Wert, den ein Wasser nadt abgesdtlossener Aufbereitung 
haben darf. 
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kann dadurch gegeben werden, daß das Versorgungsunternehmen den 
Sättigungs-pR-Wert angibt, bei dessen Überschreitung eine Kalkabscheidung 
im Rohrnetz zu erwarten ist. 

Soweit es Ihre Zeit erlaubt, können Sie aufgrund der genaueren Angaben 
in meiner Veröffentlichung über das gleiche Thema im Bundesgesundheits­
blatt feststellen, welche maximale Zinkkonzentration in Ihrem Versorgungs­
gebiet zu erwarten ist, und diesen Wert mit experimentellen Befunden aus 
Rohren, in denen sich das Wasser 48 Stunden aufgehalten hat, vergleichen. 
Neubauten, die allerdings älter als ein halbes Jahr sein sollen, sind für 
diese Untersuchungen zu bevorzugen. Bei solchen Untersuchungen muß 
natürlich das erste Wasser, das aus dem Zapfhahn kommt, der Zinkbestim­
mung unterworfen werden. Wenn Sie gewisse Abweichungen vom Schema 
finden, so ist dies durchaus noch in Ordnung; denn es ist zu bedenken, daß 
die Zinkkorrosion von sich aus sowohl den Karbonatgehalt als auch den 
pH-Wert des Wassers beeinflußt und insofern während der Stagnation 
etwas andere Zustände erreicht werden als bei fließendem frischem Wasser. 
Dies gilt weniger für die geringe Zinkkonzentration bis 2 mg/1, als für die 
höhere Zinkkonzentration von 40, 60, oder sogar 100 mg/1. 

Mit dem pH-Wert haben wir auch ein Merkmal in der Hand, um bei 
Verbundwassersystemen eine gute Obersicht zu bekommen. Wir haben hier 
im Hause diesem Thema eine eingehende Untersuchung gewidmet und ein 
Rechenprogramm geschaffen, das es uns erlaubt, den pH-Wert von Misch­
wässern bei bekannter Analyse der Ursprungswässer exakt auszurechnen 8 • 

Diese Überlegungen, die dazu führen sollen, daß die Bestimmung der über­
schüssigen, aggressiven oder sonstwie bezeichneten Kohlensäure eliminiert 
werden, finden bereits ihre Berücksichtigung bei der Neufassung der 
DIN 2000, der DIN 50930, die sich mit der Wechselwirkung Werk­
stoff/Wasser befaßt, und den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasserunter­
suchung, soweit sie sich auf die Aggressivität des Wassers beziehen. Insofern 
ist mir der Termin der Tagung "Umweltschutz und öffentlicher Gesund­
heitsdienst" sehr willkommen, um auch bei Ihnen für eine rationellere 
Bewertung der Korrosionsneigung von Trinkwasser zu werben. 
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Schwermetalltoxizität 

Von H. Pe tri 

In der engen Begrenzung des Rahmenthemas "Trinkwasserversorgungs­
netz" läßt sich verständlicherweise nicht das ganze Spektrum der hygienisch­
toxikologischen Probleme der Schwermetalle abhandeln, die für das Trink­
wasser Bedeutung haben können. Auch um die aktuellen Fragen heraus­
zustellen, die sich durch die verwendeten Zinküberzüge auf Stahlrohren in 
Hausinstallationen für das Trinkwasser jetzt ergeben haben, ist es ange­
bracht, sich auf nur wenige Metalle zu beschränken. 

An dem maßgeblichen Beispiel Zink, dessen Bedeutung auf dem Trink­
wassersektor in Deutschland bisher stark vernachlässigt wurde, kann zu­
gleich die ganze Problematik auch anderer für das Trinkwasser wesentlicher 
Schwermetalle erläutert werden. Hierbei rückt die sich wegen der Korrosion 
durch zahlreiche Wässer ergebende, weiterreichende Frage in den Vorder­
grund, ob oder inwieweit der Werkstoff Zink mit seinen obligaten Begleit­
stoffen (natürlichen Beimengungen) nach dem gegenwärtigen Stand hygie­
nisch-toxikologischer Erkenntnisse weiterhin für Oberzüge von Stahlrohren 
usw. zur Trinkwasserversorgung uneingeschränkt geeignet ist und ob die für 
den technischen Verwendungsbereich geltenden Richtlinien DIN 2444 "Zink­
überzüge auf Stahlrohren" in Verbindung mit DIN 1706 "Zink" den Trink­
wassersektor angemessen berücksichtigen. 

Zu einer sachgerechten, den Anforderungen des Hygienikers und Um­
welttoxikologen befriedigenden synoptischen Beurteilung muß versucht 
werden abzugrenzen, in welcher Relation die aufgenommenen Zinkmengen 
zum physiologischen Zinkbedarf des Menschen und zu der Zinkzufuhr aus 
den verschiedenen Umweltquellen* insgesamt stehen. 

Allgemeine physiologische, pathophysiologische und toxikologische 
Bedeutung des Zinks 

Zink ist in bestimmten Konzentrationen ein vom Menschen benötigter 
Mineralstoff. Bei normaler Ernährung werden dem Erwachsenen durch­
schnittlich etwa 10-15 mg Zn täglich zugeführt. Der Bedarf wird auf 
2-10 mg Zn geschätzt, im Vorschulalter der Kinder auf 0,3 mg Zn/kg 

* Ausführlime Angaben siehe: PETRI, H. und GROHMANN, A.: Die gesund­
heitlime Bedeutung des Zinks als Umweltfaktor des Mensmen, speziell in der 
Trinkwasserversorgung, WaBoLu- Berimt 7/71, Juni 1971. 
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Körpergewicht. Die weitaus größte Menge des durch die Nahrung zugeführ­
ten Zinks wird auf dem Darmweg - bis zu 80 bis 90 °/o - wieder aus­
geschieden. Die Hauptexkretion nach Aufnahme und Verteilung im Körper 
erfolgt mit dem Pankreas- bzw. Duodenalsaft. 

Zink ist in allen Körpergeweben, wenn auch in unterschiedlicher Menge, 
zu finden. Es hat für den Zellstoffwechsel und vor allem für den Eiweiß­
und Kohlenhydratstoffwechsel Bedeutung. Bekannt ist, daß Zink bei einer 
Reihe von Enzymen und u. a. im . Pankreas beim Insulin in Funktion tritt. 
Offenbar ist dieses Element im Organismus für die Fortpflanzung · und für 
einen normalen Entwicklungs- und Wachstumsablauf wichtig. Die verschie­
densten Erkrankungen des Menschen sind mit Knderungen im Blutzink­
spiegel und im Zinkgehalt vieler Organe verbunden. 

Ausgenommen von ernährungsphysiologischer Seite, wurde bisher meist 
vernachlässigt, daß ein Oberangebot von Zink - ebenso wie ein Defizit -
zu einer Verschiebung des biologischen Gleichgewichts der Mineralstoffe 
führt (Beziehungen zum Mineralstoffwechsel von Ca, Mg, P, Fe, Cu, Mo, 
Se usw.), wie vor allem an Tieren experimentell nachgewiesen wurde. Bei 
Wiederkäuern machen sich schon sehr friihzeitig Störungen in der Bakterien­
flora des Pansens durch Zink bemerkbar, entsprechende Einflüsse auf die 
Darmflora des Menschen sind anscheinend nicht untersucht. Allgemein 
bekannt . ist beim Menschen die Wirkung der anorganischen Zinksalze als 
Reiz- und Atzstoffe für die Schleimhaut des Verdauungstraktes, vor allem 
in akut toxischen Zinkkonzentrationen. Massive Vergiftungen beim Men­
schen sind in erster Linie durch Verwendung von in der BRD unzulässigen 
verzinkten oder aus Zink oder Zinklegierungen bestehenden Bedarfsgegen­
ständen (Behälter, Leitungen usw.), z. B. für Aufbewahrung und Transport 
säurehaltiger oder leicht säuer~der Lebensmittel (insbesondere Getränke), 
verursacht worden. 

Die meisten früheren Untersuchungsergebnisse von manifesten, unschwer 
diagnostizierbaren Intoxikationsformen an Tieren haben sich erst nach Zu­
fuhr relativ hoher Zinkmengen eingestellt. Es wirkten aber etwa 35-60 mg 
Zn/kg Körpergewicht (KG) im subchronischen Versuch an Kaninchen und 
Mäusen bei oraler Applikation bereits nach kurzer Zeit letal. 

Nach neuen Ergebnissen von Versuchen an wachsenden Ratten, bei denen 
Verwertbarkeit des Futters (Eiweißausnutzung) und Zunahme des Körper­
gewichts sowie als subtilere Kriterien die Wirkung auf verschiedene Leber­
enzyme (Succinatdehydrogenase, GOT, GPT, Aldolase, Phosphatase) und 
der Sauerstoffverbrauch des Lebergewebes kontrolliert und beurteilt wurden, 
sollen bei gleichzeitigem Vorliegen von Cu, Pb und As in anteiligen Men­
gen, die einem regulären Futter entsprechen, pathophysiologische Verände­
rungen oberhalb von 35 ppm Zn auftreten. Der Wert 35 ppm wird als 
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obere Grenze emer physiologisch vertretbaren Zinkaufnahme angesehen, 
und es wird eine Reduzierung der Metallmengen in der Nahrung emp­
fohlen. 

Teratogene Wirkungen zeigt Zink selbst nur sehr schwach (in relativ 
hohen Konzentrationen). Einflüsse im embryotoxischen bzw. teratogenen 
Bereich waren auf andere chemische Stoffe erst mit hohen Zinkkonzentra­
tionen am Versuchstier nachzuweisen. 

Rolle des Zinks bei Tumoren 

In den Tierversuchen des Finnen Halme, der Mäusen per os Zinkchlorid 
in Konzentrationen von 10 bis 200 mg Zn/1 lebenslang mit dem Tränk­
wasser zuführte, traten unter etwa 540 tumorresistenten Mäusen eines Haus­
stammes im zweiten und dritten Lebensjahr eine größere Anzahl unter­
schiedlicher Tumoren auf. Während in der Fa-Generation unter 368 Mäusen 
die Tumorfrequenz nur etwa 0,8 °/o betrug, erhöhte sich die Tumorrate bei 
den im Versuchsverlauf geborenen 175 Mäusen in der Pt-Generation auf 
etwa 2,5 °/o und stieg in den folgenden Generationen weiter, in der Fs-F4-
Generation auf etwa 26 °/o. Neben einigen gutartigen Tumoren entwi<:kel­
ten sich hierbei großenteils auch bösartige Tumoren epithelialer und me­
senchymaler Herkunft, wie Karzinome und Sarkome. Die Induktionszeit 
der Tumoren wurde außerdem in den Generationen Fs-F4 deutlich kürzer. 

Als Zinkdosis, die insgesamt die stärkste tumorinduzierende, konzerogene 
Wirkung in den Mäuseversuchen aufwies, gibt Halme 10-20 mg Zn/1 
Tränkwasser an. 

In bezug auf die genannten und weiteren Versuche, die alle ausschließlich 
an Mäusen vorgenommen wurden, ist festzustellen, daß die vorliegenden 
Daten für eine statistische Signifikanz vorerst noch nicht ausreichend ge­
sichert sind. 

Ein gewisser Hinweis für die mögliche Bedeutung des Zinks als Cofaktor 
bei der Krebsinduktion liegt allerdings noch in anderer Hinsicht vor. Auf­
grund epidemiologischer Untersuchungen, z. B. von Stocks und Davies 
(1964) in Großbritannien, wurde ein statistischer Zusammenhang zwischen 
dem Auftreten von Magenkrebs beim Menschen und einem erhöhten Wert 
des Zink/Kupfer-Verhältnis von Erdböden gefunden, in denen Gemüse 
(Kartoffeln zum Eigenverbrauch) angebaut wurden. 

Die hauptsächliche Quelle der Zinkzufuhr für den Menschen stellen 
normalerweise die Lebensmittel dar, abgesehen von Trinkwasser mit einem 
überhöhten Zinkgehalt. Relativ zinkreich unter den Grundnahrungsmitteln 
sind vorwiegend Getreideprodukte (bis 14 mg-Ofo). Auffallend hohe Zink­
mengen kommen in Austern vor. 
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Auftreten von Zink und Begleitstoffen im Trinkwasser 
und gesundheitliche Auswirkungen 

Mehrere Vergiftungsausbrüche sind darauf zurückgeführt worden, daß 
das von Dächern mit verzinktem Eisenblech gesammelte oder in entspre­
chende Tanks gespeicherte weiche Regenwasser getrunken wurde. Trink­
wasserreservoire aus verzinktem Eisenblech sind schon vor längerer Zeit von 
der französischen Regierung für die Marine verboten worden. 

Die Verwendung von Wasser, das relativ hohe Konzentrationen Zink 
enthält, soll nach Negus u. a. bedenklich sein, weil sich z. B. bei der Zuberei­
tung saurer Erfrischungsgetränke giftige organische Zinkverbindungen zu 
bilden vermögen. 

Bei Rindern kam es nach Pickup, Worden und Bunyan durch Tränkwas­
ser mit einer Konzentration von 6 bis 8 mg Zn/1 und Spuren von Kupfer 
(0,06 und 0,4 mg/1) zu Verdauungsbeschwerden (chronische Obstipation 
usw.) und zu nachlassender Milchleistung. Auslösende Ursache für die 
erhöhten Zinkwerte war eine Verbindung von Kupferleitungen in Hof und 
Stall mit einem Wassertank aus verzinktem Eisen. Nachdem der Wasser­
tank einen Bitumenanstrich erhalten hatte, stellten sich keine Erkrankungs­
fälle mehr ein. 

Anscheinend können beim Menschen durch Zusammentreffen bestimmter 
Faktoren schon in Konzentrationen über 50 mg Zn/1 Trinkwasser akute 
Gesundheitsstörungen ausgelöst werden, während bei chronischer Zufuhr 
zinkhaltigen Trinkwassers ungünstigenfalls bereits von etwa 25 bis 30 mg 
Zn/1 an manifeste gesundheitlich nachteilige Auswirkungen auftreten sollen. 

Als weitere Kriterien für die Bewertung der Genußtauglichkeit des zink­
haltigen Trinkwassers sind noch das Aussehen und die organoleptische Wir­
kung maßgebend. 

Die untere Trübungsgrenze wird von Höll und anderen mit etwa 2 mg 
Zn/1 angegeben, abhängig von der W asserhärte. 

Die hauptsächlich interessierenden Zinksalze weisen alle einen mehr oder 
weniger abstoßenden und adstringierenden bzw. metallischen bitteren Ge­
schmack oberhalb der Schwellenkonzentration auf, der noch einige Zeit 
nachwirkt. 

Die niedrigsten Geschmackswellenwerte für Zink, die mit moderner 
Analytik in der Nachkriegszeit an einer Reihe von Testpersonen bestimmt 
worden sind, liegen bei 2 mg Zn/1 in Trinkwasser mittlerer Härte von etwa 
10° dH. 

Die vorliegenden Daten sprechen somit offensichtlich dafür, daß ein 
Trinkwasser bereits mit einem Zinkgehalt über 2 mg Zn/1 wegen seiner 
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äußeren Beschaffenheit (einschließlich der geschmacklichen Veränderung) 
nicht generell als einwandfrei, sondern ggf. als mehr oder weniger ab­
stoßend, unappetitlich bzw. genußuntauglich anzusehen ist. 

Nadt den bisher geltenden Anforderungen in der Norm DIN 2444 
"Zinküberzüge auf Stahlrohren" ist für die Verzinkung der Rohre Hütten­
zink mit mindestens 98,5 Ofo Reinheitsgrad zu verwenden. Gemäß DIN 1706 
"Zink" darf Hüttenzink Zn 98,5 an zulässigen Beimengen enthalten: 

Blei 
Kadmium 

Gew.-% 
Zn 98,5 

1,4 
0,2 

bei max. zulässiger Konz. 
von 5 mg Zn/1 TW 

~ 0,07mg/l 
~ 0,01 mg/1 

zum Vergleich: 
max. zulässige Konz. im 

Trinkwasser 

0,05 mg Pb/1 
0,01 mg Cd/1 

Reinheitsanforderungen hinsichtlich anderer technischer Verunreinigungen 
des Zinks, wie . Arsen, Antimon, Kupfer, Zinn, werden für Hüttenzink 
Zn 98,5 nadt DIN 1706 nicht gestellt. 

Außer den durch Korrosion in Trinkwasserleitungsrohren entstehenden 
Zinkverbindungen sind bei der bisherigen (Grenzwert-)Konzentration von 
5 mg Zn/1 z. B. für Blei ein Wert von 0,07 mg Pb/1 Trinkwasser bei 1,4 Ofo 
Pb-Beimengung zur Zinkschicht und für Kadmium ein Wert von 0,01 mg 
Cd/1 Trinkwasser bei 0,2 Ofo Cd-Beimengung zur Zinksdticht zu erwarten. 
Die maximal zulässigen Konzentrationen für Trinkwasser betragen 0,05 mg 
Pb/1 und 0,01 mg Cd/1. 

Das würde also bedeuten, daß ein korrosionsbedingter Zinkgehalt von 
5 mgfl· mit einer über dem zulässigen Wert liegenden Bleimenge im Trink­
wasser zwangsläufig verbunden ist. Bei höheren Zinkkonzentrationen im 
Trinkwasser - wie sie häufig gefunden werden - steigt der Bleiwert 
proportional an, und audt die zulässige Kadmiumkonzentration wird dann 
übersdtritten. Entsprechendes gilt ggf. für Arsen (z. Z. zulässiger Grenzwert 
im Trinkwasser 0,05 mg As/1). 

Unte1· Berücksichtigung des nadt toxikologischen Gesichtspunkten ermit­
telten Richtwertes von 0,35 mg Zn/1 Trinkwasser, der sidt bei Umredtnung 
aus der zuvor genannten, oberen physiologisch vertretbaren Menge von 
35 ppm in der Nahrung und Einsetzen eines Sicherheitsfaktors von 100 
ergibt, ist zumindest ein Wert von 2 mg Zn/1 Trinkwasser, der nadt der 
gegenwärtigen Kenntnis offenbar die obere Grenze für einwandfreie Trink­
wasserqualität - einschließlidt der äußeren Besdtaffenheit (Aussehen und 
Geschmack) - darstellt, bis auf weiteres als neuer Grenzwert zu fordern. 

7 
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Gesamtdiskussion 
der Wirkungen der besprochenen Schwermetalk 

Ein gewichtiger Faktor ist bei den oben angeführten und auch bei anderen 
Zinkversuchen im Tierexperiment, die zur Beurteilung der Toxizität des 
Zinks und zur Festlegung von Grenzwerten herangezogen wurden, offenbar 
nicht genügend beachtet worden: die Prüfung auf Verunreinigungen des im 
Versuch verwendeten Zinks. Während Blei in jedem Falle als körperfrem­
des toxisches Element angesehen wird, ist noch nicht geklärt, ob oder inwie­
weit der Säugetierorganismus unter Umständen Kadmium als Spurenelement 
benötigt. über die in weiten Bereichen stark toxischen Eigenschaften des 
Kadmiums bestehen allerdings keine Zweifel. 

Im Hinblick auf die gerade in letzter Zeit stärker diskutierte Gefährdung 
durch langfristige Einwirkung niedriger Bleikonzentrationen muß neben 
der Speicherung des Bleis vorwiegend in Knochen einerseits auf die (häufig 
maskierten) Störungen bzw. Schädigungen des Zentralnervensystems hin­
gewiesen werden, die sich vor allem bei dem besonders anfälligen Gehirn 
von Kindern eher auswirken können. Andererseits ist die neuerdings auch 
stärker herausgestellte Hemmung der Spermiogenese - schon durch Blei­
konzentrationen unter 0,1 mg/1 - von besonderer Tragweite. Die Verwen­
dung von Bleirohren für Trinkwasserleitungen ist aus toxikologischen 
Gründen heute nicht mehr vertretbar. 

Kadmium führt namentlich bei längerer Aufnahme zu einer Akkumula­
tion in weichen Körpergeweben. In der Leber werden noch durch sehr 
geringe Cd-Mengen in den Mitochondrien der Leberzellen so wichtige Stoff­
wechselvorgänge wie die oxydative Phosphorylierung gehemmt. In Ver­
bindung mit der Cd-Kumulation in der Niere wird angenommen, daß schon 
das Vorhandensein sehr kleiner Cd-Mengen in der Niere verantwortlich ist 
für schädliche Veränderungen in den Nierenarterien. Unter anderem von 
Sehröder wird das infolge Korrosion in verzinkten Leitungsrohren durdt 
Trinkwasser mit geringem Härtegrad freiwerdende Kadmium als ein 
Sdtlüsselfaktor in der Pathogenese von Arteriosklerose und (nephrogener) 
Hypertonie angesehen. 

über die Eigentoxizität von Zink und dessen Begleitelernenten hinaus 
sind zur Bewertung der pathophysiologisdten Gesamtwirkung auch die 
Wechsel- bzw. Kombinationswirkungen zwischen Zink und den anderen 
Metallionen und Mineralstoffen mit einzubeziehen. Beispielsweise ist Kad­
mium in bestimmten Konzentrationsbereichen ein Antagonist des Zinks, 
welches mit Zink in versdtiedenen coenzymatischen Prozessen konkurriert 
und u. a. Einfluß auf die Fettstoffwechsel nimmt. In niedrigen oralen Kon-
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Zentrationen wird durch Zink nur bei einigen enzymatischen Prozessen die 
hemmende Wirkung des Kadmium aufgehoben. Des weiteren besteht eine 
Wechselbeziehung zwischen Zink und Blei. Zink erhöht die Bleispeicherung, 
umgekehrt setzt Blei die Zinkspeicherung herab. In der Niere vermehrt Zink 
ferner den Arsengehalt. Bei der komplexen Wechselwirkung von Cd und Zn 
in der Nahrung spielt Cu offenbar eine nicht unwesentliche Rolle. 

In der Gesamtbilanz ist der Genuß von Trinkwasser alllein mit den 
darin enthaltenden chemischen Stoffen offensichtlich toxikologisch anders 
- meist ungünstiger - zu bewerten als die Aufnahme zusammen mit ver­
schiedenen, inaktivierend wirkenden Bestandteilen der Nahrungsmittel. 

Abschließend bleibt also festzustellen, wie bereits aus dem zuvor dar­
gelegten, begrenzten Ausschnitt zu ersehen ist, daß die Fragen über Schwer­
metalle in Grundlebensmitteln wie Trinkwasser auch im Hinblick auf die 
Hausinstallation noch heute oder gerade heute wieder unserer speziellen 
Aufmerksamkeit bedürfen. 

Anschrift: WissenschQftl. Direktor Dr. med. H. Petri, Berlin 33, Corrensp/QtZ 1 
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Bakteriologische Probleme 
der Trinkwassernachbehandlung 

Von Gertrud M ü ll e r 

Als eine der Möglichkeiten für die Entstehung von Koloniezahlerhöhun­
gen im Wasserverteilungssystem muß die Installation von Trinkwassernach­
behandlungsanlagen in das Wasserversorgungssystem nach der Wasseruhr 
angesehen werden 1• 

1
• Dabei kann es sich um Filter, die zur Zurückhaltung 

von Bakterien, Trübungen oder chemischen Wasserinhaltsstoffen dienen, 
oder .um Apparate handeln, die aktiv -zu einer Verbesserung oder Ver­
änderung der chemischen Wasserqualität beitragen sollen, wie etwa 
Phosphatdosierungsanlagen oder · Ionenaustauscher zur Enthärtung des 
Trinkwassers. Daß Filter, unabhängig vom verwendeten Material (z. B. 
Kieselgur - Polysterol - Asbest - Aktivkohle - gesilberte A-Kohle 
usw.), nur bei ständiger und ordnungsgemäßer Wartung Bakterien elimi­
nieren, ist bekannt•. In den meisten Fällen tragen sie durch gleichfalls 
zurückgehaltene Nährstoffe, die zum Teil auch aus den gestorbenen, zu­
nächst zurückgehaltenen Artgenossen bestehen, zu einer Bakterienvermeh­
rung bei. Bekannt ist auch, daß bei Druckschwankungen Rückflüsse möglich 
sind und damit eine B~einflussung des übrigen .Rohrnetzes auftreten kann. 

Phosphatzugabegeräte im einzelnen Hause sollen· verhindern, daß sich in 
Warmwasserleitungen und Warmwassergeräten Kalk absetzt oder daß Kor­
rosionen auftreten. Dagegen ist vom bakteriologischen Standpunkt aus so­
lange nichts einzuwenden, wie die Wassertemperatur in den betreffenden 
Versorgungssystemen ständig auf mindestens 60" C gehalten wird. Sinkt 
die Temperatur längere Zeit hindurch merklich, erfolgt die Entnahme nur 
stoßweise oder wird nach der Wasseruhr Kaltwasser kontinuierlich mit 
Phosphat behandelt, so kann es zu sehr starken Keimvermehrungen kom­
men, besonders dann, wenn neben dem zugeführten "Dungstoff" Phosphat 
auch noch geringe Mengen von Nitrat im Wasser vorhanden sind. _ So 
konnten bei einer laufend über einen Zeitraum von 14 Wochen geprüften 
Phosphatdosieranlage in einem Warmwasserversorgungssystem, das aller­
dings oft nur Wassertemperaturen um 30" C aufwies, im Gegensatz z~m 
~ingespeisten Leitungswasser, das stets Koloniezahlen unter 10 im ml hatte, 
während des gesamten Beobachtungszeitraumes 4- bis Sstellige Kolonie:­
zahlen ermittelt werden, die außerdem zu einem hohen Anteil aus gelatine­
verflüssigenden, fluoreszierenden Pseudomonaden bestanden. 
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In der Bundesrepublik wurden 1969 etwa 60 000 Phosphatdosiergeräte 
für den Hausgebrauch verkauft. Außerdem sind in deutschen Haushalten 
bereits 50 000 Ionenaustauscher installiert, und man rechnet mit einer jähr­
lichen Zuwachsrate von 20 000 Stück'· 

Im Gegensatz zu Phosphatdosieranlagen wird durch einen Ionenaustau­
scher eine echte Enthärtung des Wassers erreicht. Dabei macht die Anwen­
dung von Trinkwassernachbehandlungsanlagen auf der Basis des Ionen­
austausches als Kleinanlage, d. h. als Haushaltsanlage, nur einen Bruchteil 
des Gesamtkomplexes der Möglichkeiten zur Anwendung von Ionenaustau­
schern aus (z. B. Kesselspeisewasserbereitung, Enthärtung für Brauchwasser, 
Abwasserreinigung', Anwendung in der Pharmazie • und im Krankenhaus­
bereich~ usw.). Abgesehen von den beiden letztgenannten Anwendungs­
gebieten spielen bakteriologische Probleme in der Regel kaum eine Rolle. 

Nach der Wasseruhr in die Hausversorgung installierte Ionenaustauscher, 
die sich in der Regel der amtsärztlichen Kontrolle entziehen und für deren 
Überwachung ein Zuständigkeitsbereich schwer zu finden ist, werden daher 
zu einem echten hygienischen Problem, und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Wie sind durch solche Anlagen induzierte Koloniezahlerhöhungen im 
Trinkwasser des öffentlichen Versorgungsnetzes zu beurteilen? 

2. Wie können diese Bakterienanreicherungen vermieden werden? 
3. Welche Möglichkeiten bieten sich an, solche Anlagen laufend zu über­

wachen? 
Die deutsche Wasserversorgung bemüht sich, durch z. T. immer schwie­

riger und kostspieliger werdende Aufbereitungsmaßnahmen ein bakteriolo­
gisch einwandfreies Wasser in das Versorgungsnetz einzuspeisen, und es 
besteht eigentlich kein Grund, dieses Trinkwasser, noch dazu beim Kon­
sumenten, in einen Zustand zu versetzen, der nach der herkömmlichen 
Meinung als nicht mehr bakteriologisch einwandfrei zu betra.chten ist. Aus 
laufenden Kontrollen von Anlagen, wie sie z. B. in Lebensmittelgroßbetrie­
ben zur Herstellung von weichem Brauchwasser verwendet werden, ist seit 
Jahren bekannt, daß die Abläufe nur bei sorgfältigster Pflege bakteriolo­
gisch einwandfrei sind, und daß nicht nur erhöhte Koloniezahlen, sondern 
- je nach der Rohwasserqualität und der Beschaffenheit des Rohrsystems -
auch Fäkalbakterien im Ablauf beobachtet werden können. 

Die Ursache liegt einmal in der Tatsache, daß der Ionenaustauscher wie 
jedes Filter eine Adsorptionskraft auf Bakterien ausübt, d. h. da Wasser 
nicht keimfrei im Sinne von steril ist, die wenigen im Wasser vorhandenen 
Keime auf der Harzoberfläche zurückgehalten werden. Dort haben sie 
theoretisch die Möglichkeit, sich über einige Zeit zu konservieren, abzu­
sterben oder sich zu vermehren; wobei die Nährstoffe für die Vermehrung 
aus dem Wasser, z. T. durch gleichfalls angereicherte organische Inhalts-
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stoffe, aus abgestorbenen Artgenossen oder aber aus Harzbestandteilen 
geliefert werden könnten. Letzteres würde voraussetzen, daß sich das Harz 
nicht indifferent verhält, sondern durch das Wasser oder durch die Bakterien 
angreifbar ist. 

Unsere bisher durchgeführten Untersuchungen hatten drei Fragestellungen: 

1. Wie verhalten sich die im Trinkwasser vorkommenden und für die 
hygienische Beurteilung eines Trinkwassers herangezogenen Bakterien im 
Wasser bei gleichzeitiger Anwesenheit von verschiedenen Austauscher­
harzen? 

2. Wie verhalten sie sich in einem in Betrieb befindlichen Austauscher? 

3. Besteht tatsächlich die Möglichkeit, daß Harzsubstanz als Nährstoff­
quelle für Bakterien dienen kann? 

Während die zu den Punkten 1 und 3 durchgeführten Untersuchungen 
getrennten Veröffentlichungen vorbehalten bleiben sollen, soll hier nur kurz 
zu Frage 2 "Wie verhalten sich Bakterien in einem in Betrieb befindlichen 
Austauscher" auszugsweise Stellung genommen werden. 

Dazu wurde ein mit einem schwach sauren Kationenaustauscherharz 
beschickter, betriebsfertig gelieferter und installierter Ionenaustauscher 
untersucht, d. h. er befand sich in einem Zustand, wie er auch im Haushalt 
oder Wohnhaus in das Trinkwassernetz installiert worden wäre. Der Aus­
tauscher wurde Tag und Nacht kontinuierlich in Betrieb gehalten und der 
Ablauf zunächst stündlich, später dreimal täglich untersucht. Dabei konnten 
über eine Betriebszeit von 60 Tagen Colibakterien oder andere Fäkal­
indikatoren nicht nachgewiesen werden, während sich die Koloniezahlen im 
ml, wie in der Abbildung auf Seite 104 wiedergegeben, verhielten. 

In der Abbildung sind die logarithmisch aufgetragenen, bei den einzelnen 
Entnahmen ermittelten Koloniezahlen wiedergegeben. Während sich die 
Zahlen bei Leitungswasser aus dem Zapfhahn, d. h. vor dem Austauscher, 
stets unter 10 bewegten, zeigte der Ablauf des Austauschers sofort nach 
Inbetriebnahme Koloniezahlen zwischen über 100 im ml und in der Regel 
von 1 0 000 bis 1 00 000 im ml. 

Nach Regeneration und Desinfektion des Austauschern wurde dieser im 
Zulauf mit einer einmaligen Zugabe von 500 ml städtischem Abwasser 
beschickt. Das Abwasser hatte etwa folgende bakteriologische Zusammen­
setzung: 

Koloniezahl im ml: 7 Mio 
(Kiebo, 2 Tage Bebrütung, 20 ± 2 °C, Abschn. K 5 DEV) 
E.coli-Keimzahl im ml: 300 000 
(Membranfiltration, 37 °C, 20 ± 2 h, Endoagar, Differenzierung nach 
Abschn. K 6 DEV) 8 entsprechend einem Colititer von 10 ... 
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Keimzahl an sulfitreduzierenden Anaerobiern (Nachweis nach der Methode 
Papavassilou und Wegener unter Verwendung von Membranfiltern für 
Phagen und größere Viren)': 25 000 im ml. 

Die Ergebnisse sind in der Tabelle dargestellt. Daraus geht hervor, daß 
bei einem Durchfluß von 1,2 m1/h, d. h. bei einem Gesamtdurchfluß von 
1000 m1 während der Untersuchungszeit, diese geringe Abwassermenge in 
der Lage ist, den Austauscher wochenlang zu verunreinigen und daß noch 
nach 5 Wochen ein bakteriologisch nicht einwandfreier Ablauf resultiert, 
obgleich die Verunreinigung nur einmal erfolgte und die Verunreinigungs­
menge im Verhältnis zur Durchlaufmenge 1 : 5 · 101 betrug, also minimal 
war. Der Austauscher ist also nicht in der Lage, sich, wenn er einmal mit 
Bakterien behaftet ist, selbst wieder zu reinigen. Dem könnte man entgegen­
halten, daß es nicht üblich ist, einen Austauscher solange ohne Zwischen­
behandlung (Regeneration, Desinfektion) in Betrieb zu halten. Wäre dieser 

Einmalige Beschickung mit 500 ml Rohabwasser 
Durchfluß: 1,2 m'/h 

Entnahme Koloniezahl E.coli-Keimzahl Keimzahl an sulfit-
im ml in 100 ml reduzierenden 

Anaerobiern 
in 100 ml 

vor 
Beschickung 1 0 0 
nach: 1' 54 000 36 000 22 000 

30' 25 500 27 
Sh 15 100 0 

24h 6 9 4 
2T 64 11 1 
3T 1200 120 8 
7T 84 8 1 
8T 15 2 0 
9T 6 1 0 

tOT 40 0 0 
14T 7 8 0 
21 T 15 1 0 
28 T 26 7 0 

5 Woch. 5 1 0 

Gesamtdurchfluß: etwa 1000 m1 
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Austauscher 1m Wasserwerksbereich direkt oder in einem Industriebetrieb 
mit technisch geschultem Personal installiert, bestände dieser Einwand zu 
Recht. Aber nach eigenen Erfahrungen sind manche dieser nicht automati­
sierten Kleinanlagen im häuslichen Bereich installiert, ohne daß der Besitzer 
oder der Benutzer etwas davon weiß oder ohne daß man sich um die regel­
mäßige Wartung kümmert. Die veränderte Wasserqualität kommt dem Be­
nutzer in den seltensten Fällen optisch zum Bewußtsein, so daß schon aus 
diesem Grunde kein Anlaß besteht, tätig zu werden. 

Deswegen sind Untersuchungen an vollautomatischen Kleinanlagen in 
Angriff genommen worden, über deren Ergebnis nach Abschluß berichtet 
werden wird. 
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Anwendung der Verbandsregeln 
für Bäderbau und Bäderbetrieb bei der Überwachung 

von Beckenschwimmbädern 

Von U. H ä s s e l bar t h 

Jeder Besucher eines Schwimmbades kann redttlidt erwarten, daß er sidt 
dort keiner Gefahr einer Beeinträchtigung oder Schädigung seiner Gesund­
heit aussetzt. Dieses Recht ist gesetzlich verankert, von allen anerkannt und 
wird als so selbstverständlich angesehen, daß es im Vertrauen auf die 
Schwimmbadwasseraufbereitung und Desinfektion fast in Vergessenheit 
geraten ist. Bei näherer Betrachtung muß man leider feststellen, daß das 
Vertrauen in die Technik der Schwimmbadwasseraufbereitung sehr häufig 
nicht gerechtfertigt ist und Schwimmbaden durmaus eine leimtsinnige 
risikoreime Handlung darstellen kann. 

Auf Grund unserer heutigen epidemiologischen Erkenntnisse über die 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit beim Schwimmbaden und der 
hygienischen Maßnahmen zur Verhütung einer derartigen Gefährdung 
sowie unserer Fähigkeit, technische Einrichtungen den Erfordernissen anzu­
passen, ist es zweifellos möglich, ein Schwimmbadwasser zu schaffen, das 
den gesetzlichen Bestimmungen und den Erwartungen des Schwimmbad­
besuchers gerecht wird. Diese Feststellung klingt wiederum sehr einfach und 
führt zu der Annahme, daß Bau und Betrieb eines Schwimmbades problem­
los sind, weil die Technik - so steht es jedenfalls in Firmenprospekten -
sämtliche Schwierigkeiten gelöst hat. Bei der Untersuchung von Schwimm­
bädern, dem Studium der Literatur und einschlägigen Verordnungen, Richt­
linien oder Regeln erkennt man, einem Irrtum erlegen zu sein. 

Um die hygienischen Forderungen zu erfüllen, sind verschiedene technische 
Verfahren entwickelt worden, deren Brauchbarkeit oft sehr schwer zu 
beurteilen ist, weil umfangreime systematische Untersuchungen im allgemei­
nen fehlen. Ein weiterer Nachteil ist, daß während des Betriebes auftretende 
Abweichungen von den sidt aus den hygienischen Forderungen ergebenden 
Sollwerten meistens durch die Oberwachung nur mit erheblicher, oftmals 
bereits bedenklicher Verzögerung bemerkt werden, weil die hierzu not­
wendigen Untersuchungen sporadisch erfolgen. Bekanntgewordenen Miß­
ständen versuchte man bisher durch Erhöhen der Chlorzugabe zu begegnen. 
Diese Maßnahme ist unter Umständen wenig erfolgversprechend, weil die 
Desinfektionswirkung des Chlors nicht allein von der Chlormenge abhängt, 
wie wir es nachweisen konnten. 
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Der Bau von Schwimmbädern war bis etwa vor einem Jahrzehnt ein 
mehr oder weniger wirtschaftlich uninteressanter Sektor. Planung und Bau­
ausführung blieb fast ausschließlich regional ansässigen Unternehmen vor­
behalten, die sich redlich bemühten, die anstehenden technischen Probleme 
zu lösen. Oberwiegend verwendete man Kenngrößen aus der Trinkwasser­
aufbereitung, weil entsprechende Angaben für Schwimmbäder praktisch 
nicht vorlagen. Da die Besucherzahl der meisten dieser Schwimmbäder klein 
war, reichten im allgemeinen ihre technischen Anlagen aus, um den hygieni­
schen Belangen gerecht zu werden. Es ist deshalb verständlich, daß sich 
Verordnungen und Normen über Schwimmbäder lediglich darauf beschränk­
ten, hygienische Forderungen kundzutun. 

Durch die zunehmende Freizeit und Propagierung des Schwimmbades als 
gesunderhaltende Selbsthilfe, wurde in weiten Bevölkerungskreisen der 
Wunsch nach Schwimmbädern wachgerufen. Unterstützt durch die Empfeh­
lungen des "Goldenen Plans" setzte in den letzten Jahren im Schwimmbad­
bau eine Entwicklung ein, die nicht vorausgeahnt werden konnte. Infolge 
fehlender technischer Richtlinien wurden viele Schwimmbäder errichtet, 
deren technische Anlagen zur Aufbereitung des Wassers nicht der Besucher­
zahl angepaßt sind. Die Folge hiervon ist, daß eine große Anzahl der 
Schwimmbäder zumindest bei hoher Besucherfrequenz keine hygienisch ein­
wandfreie Wasserbeschaffenheit aufweist und eine Gefahrenquelle darstellt. 
Diese Tatsache ist leider den verantwortlichen Gesundheitsbehörden nicht 
bekannt, weil die Probeentnahmen für bakteriologische und chemische 
Untersuchungen vorwiegend zu einer Zeit erfolgen, wo das Schwimmbad 
keine hohe Belastung aufweist. 

Im Interesse der öffentlichen Gesundheitsvorsorge war es deshalb not­
wendig, Richtlinien für den Bau und Betrieb von Schwimmbädern zu 
schaffen, die die technischen Voraussetzungen festlegen, damit eine hygie­
nisch einwandfreie Wasserbeschaffenheit während der gesamten Betriebszeit 
eines Schwimmbades garantiert werden kann. 

·In dieser Ansicht haben die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, der 
Deutsche Schwimmverband und der Deutsche Sportbund ein Gremium von 
Fachleuten gebeten, aus den in der Literatur mitgeteilten Werten und ihren 
eigenen Erfahrungen Richtlinien für den Bäderbau und den Bäderbetrieb 
zu erarbeiten, mit deren Hilfe ein stets beanstandungsfreier Betrieb eines 
Schwimmbades sichergestellt werden kann. Die Beratungen konnten im 
Frühjahr abgeschlossen und ihr Ergebnis im Sommer dieses Jahres veröffent­
licht werden. 

Die insgesamt 8 Punkte und eine Anzahl von Anlagen umfassenden 
Richtlinien erscheinen auf den ersten Blick äußerst kompliziert und unüber­
sichtlich. Dieser Eindruck täuscht. Grenzwerte werden grundsätzlich nur 
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dann angegeben, wenn deren Einhaltung für die Durchführung eines 
beanstandungsfreien Betriebes eines Schwimmbades unbedingt erforder­
lich ist. 

Die bekannten seuchen- und allgemeinhygienischen Anforderungen an 
Schwimmbadewasser, die der Hauptgegenstand der Empfehlungen des 
BMGes vom 14. Januar 1964 zur Verbreitung von Virusinfektionen als 
Gruppenerkrankungen nach dem Baden in Hallenbädern sind, findet man 
unter den Anforderungen an das Füllwasser (1.111) und den Anforderungen 
an das Beckenwasser (1.113). Hierbei wurden die bakteriologischen Grenz­
werte der Beschaffenheit des Füllwassers und des Beckenwassers als all­
gemein anerkannte und bewährte Forderungen uneingeschränkt übernom­
men. Bei den Anforderungen an die chemische Beschaffenheit wurde für das 
Füllwasser gleichfalls wiederum Trinkwassereigenschaft verlangt, für das 
eigentliche Schwimmbadewasser, das in den Richtlinien als Beckenwasser 
bezeichnet wird, bei einigen Kenngrößen und Konzentrationsangaben einige 
zum Teil wesentliche 1\nderungen vorgenommen. 

Zur Sicherung der Einhaltung eines seuchenhygienisch einwandfreien 
Zustandes während der Benutzung des Schwimmbadewassers muß für eine 
ständig wirksame Desinfektion gesorgt werden. Die Desinfektionswirkung 
ist jedoch nicht allein aus der Konzentration des Desinfektionsmittels zu 
ermitteln. Hierzu dient die Kombination der Werte der Oxydierbarkeit, 
der Gehalt an Ammonium und Nitrit und schließlich der Gehalt des Des­
infektionsmittels. Die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesund­
heitswesen verlangen, daß die Oxydierbarkeit ~ gleich der des Füllwassers 
und Ammonium als auch Nitrit nicht nachweisbar sein sollen. Da die 
Badenden auch nach gründlicher Vorreinigung organische Substanzen an 
das Schwimmbadewasser abgeben und damit zu einer Erhöhung der Oxy­
dierbarkeit beitragen, muß eine gewisse Zunahme der Oxydierbarkeit 
geduldet werden. Dieser Wert soll bei der Bestimmung der Oxydierbarkeit 
durch den Verbrauch an Kaliumpermanganat kleiner als 3 mg/1 KMn04 
sein. Unter diesen Bedingungen ist nach zahlreichen Untersuchungen nicht 
mit einer wesentlichen Beeinträchtigung der Desinfektionswirkung zu rech­
nen und der Anspruch des Badegastes auf ein sauberes Schwimmbadewasser 
nur in duldbarem Umfang eingeschränkt. Für Ammonium wurde ein 
Grenzwert von ~ 0,2 mg/1 NH+4 aufgenommen, da sich gezeigt hat, daß 
bis zu dieser Konzentration kein wesentlicher nachteiliger Einfluß auf die 
Desinfektionswirkung besteht und die vollständige Oxydation des Am­
moniumgehaltes eines erheblichen technischen Aufwandes bedarf. Für Nitrit 
wurde kein Grenzwert angegeben, da dieses als Zwischenprodukt bei der 
Oxydation Stickstoffhaitiger Verbindungen durch das Desinfektionsmittel 
erst dann in meßbaren Konzentrationen auftritt, wenn diese . überband 
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genommen haben und die Konzentration des Desinfektionsmittels so weit 
abgesunken ist, daß keine Desinfektionswirkung erwartet werden kann. In 
der Befundliste der chemischen Untersuchungen zur Betriebsüberwachung 
(1.813) wird der Nachweis des Nitrits verlangt. 

Diese wesentlichste Neuerung der Richtlinien in diesem Zusammenhang 
ist die Vorschrift, daß für die Konzentration des Desinfektionsmittels nicht 
nur ein Mindestwert eingehalten werden muß, der je nach Bedarf beliebig 
überschritten werden kann, sondern auch ein Höchstwert zu beachten ist. 
Er beträgt für Chlor je nach den angewendeten Aufbereitungsverfahren 
0,6 bzw. 0,5 mg/1 Cl. Auf diese Weise wird den immer wieder vorgetrage­
nen Klagen der Besucher von Schwimmbädern wegen starker Belästigung 
Rechnung getragen. Unter Einhaltung einer Reihe anderer Bedingungen, 
die weiter unten abgehandelt werden, ist innerhalb des gegebenen Konzen­
trationsbereiches eine ausreichende Desinfektionswirkung und die Einhal­
tung der seuchenhygienischen Grenzwerte mit Sicherheit zu erwarten. Män­
gel der Wasserführung oder der Aufbereitung oder zeitweise, wie dauernde 
Überlastung der Anlage, können fortan jedoch nicht durch überhöhte 
Desinfektionsmittelzugaben kompensiert, sondern müssen behoben werden, 
wenn der Betrieb einwandfrei durchgeführt werden soll. 

Alle folgenden Vorschriften dienen der Erhaltung der seuchen- und 
allgemeinhygienischen Bedingungen. Zu ihrer Abfassung ging man von rein 
erfahrungstechnischen Gesichtspunkten aus. Ein im Becken befindliches, den 
genannten Bedingungen genügendes Schwimmbadewasser nimmt bei der 
Nutzung durch den Badenden Stoffe auf, die überwiegend organischer Art 
sind. Gleichzeitig vermindert sich die Konzentration an DesinfektionsmitteL 
Um für den nächsten und weitere kommende Badegäste wieder ein 
Schwimmbadewasser der festgelegten Beschaffenheit zur Verfügung zu 
haben, muß das Wasser abgeführt, die eingetragene Verunreinigung ent­
fernt und der Desinfektionsmittelgehalt ergänzt werden, ehe es wieder in 
das Becken geleitet wird. Verunreinigung und Reinigung stehen in einem 
Wechselspiel. Eine einwandfreie Wasserbeschaffenheit im Becken ist unter 
den Bedingungen sichergestellt, daß die Verunreinigung nicht größer als die 
Reinigung und der Desinfektionsmittelverbrauch nicht größer als die Zu­
gabe sind, wobei eine maximal zulässige Konzentration nicht überschritten 
werden darf, und die Abführung des verunreinigten Wassers sowie die 
Heranführung des gereinigten ohne größere Vermischung untereinander 
erfolgen. Hieraus ergibt sich der Begriff der Belastbarkeit eines Schwimm­
bades, deren Grenzwert die in den Richtlinien aufgeführte Nennbelastung 
ist. Sie legt den höchstzulässigen Besucherstrom in Personen/Stunde als 
Funktion des Verhältnisses der Reinigungswirkung D. OX (Differenz der 
Oxydierbarkeit des Wassers im Zu- und Ablauf der Aufbereitungsanlage, 
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ausgedrückt durch den Verbrauch an Kaliumpermanganat) und der Um­
wälzung (Förderstrom m1/h) fest. Das anzuwendende Aufbereitungsverfah­
ren muß hierbei geeignet sein, auch bei geringfügiger Verunreinigung, stets 
die Ausgangsbeschaffenheit des Schwimmbadewassers, zumindest aber die 
Beschaffenheit des Füllwassers, zu erreichen. Diese Forderung gilt besonders 
im Hinblick auf die Entfernung kolloidal gelöster Inhaltsstoffe, die eine 
Abnahme der Keimtötungsgeschwindigkeit verursachen können. Diese Vor­
aussetzung wird z. B. von Schnellfiltern nicht erfüllt, wenn dem Wasser 
vor der Filtration keine Flockungsmittel zugesetzt werden. Bei Aufberei­
tungsanlagen, deren Reinigungswirkung D.. Ox > 3 mg/1 KMn04 beträgt, 
ist nur eine teilweise Ausnutzung möglich, da dem Badegast eine höhere 
Verunreinigung des Schwimmbadewassers nicht zugemutet werden soll und 
hierbei auch höhere, dem Badegast unliebsame Desinfektionsmittelkonzen­
trationen angewendet werden müßten. 

Die Nennbelastung ergibt sich aus dem Produkt der spezifischen 
Belastung und des Förderstromes N = b · Q [Pers/h]. Die spezifische Bela­
stung b [Personen/m3] ist eine Verfahrenskenngröße und wurde bisher nur 
für Schnellfilter bei direkter Flockung ermittelt. Für das Verfahren Flockung­
Filterung-Ozonung-Aktivkohlefilterung konnte nur ein nach den vorliegen­
den Befunden vorläufiger Wert angegeben werden, der noch einer ein­
gehenden Oberprüfung bedarf. Für alle anderen Verfahren und zukünfti­
gen Entwicklungen ist dieser Wert jeweils zu ermitteln, damit einerseits 
eine fundierte Bäderplanung möglich ist, andererseits ungerechtfertigte 
Beanstandungen und Überlastungen vermieden werden. 

Mit Hilfe der spezifischen Belastung b [Personen/m1] und der vom 
Deutschen Schwimmverband und dem Deutschen Sportbund festgelegten 
Freiflächen von fs = 4,5 [m2/Person/h] im Schwimmer- und Springerbecken 
und fN = 2,7[m2/Person/h] kann aus der Formel Qh = F/fs. N · b [m1/h] 
der für die verschiedensten Becken erforderliche Förderstrom Qh ermittelt 
werden. Die Nennbelastung ergibt sich damit sowohl aus der Beziehung 
N = bQh [Pers/h] als auch aus dem Ausdruck N = F/fs. N [Pers/h]. 

Diese Beziehungen sind für die Anpassung aller Einrichtungen, z. B. der 
Vorreinigung wie auch der Nebenbetriebe, sehr wichtig. Kurzzeitige Über­
schreitungen der jeweils geltenden Nennbelastung um 10 Ofo dürften sich 
noch nicht nachteilig auswirken. Um einen gewissen Ausgleich zu schaffen, 
besteht die Möglichkeit, durch Erhöhung des auf 30 I/Pers festgesetzten täg­
lichen Füllwasserzusatzes um das sich aus der Besucherspitze D.. N 
[Pers/Tag] ergebende Volumen V= N [m1] zu erhöhen. 

In dem genannten Wechselspiel von Verunreinigung und Reinigung ist 
die Abführung des verunreinigten Wassers und die Heranführung des auf­
bereiteten Wassers von ausschlaggebender Bedeutung. Verläuft der Trans-
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portvergang nicht einwandfrei, so tritt eine Anreicherung der Verunreini­
gungen im Becken und gegebenenfalls auch eine Verminderung der Des­
infektionsmittelkonzentration ein, während der Aufbereitungsanlage ein 
wesentlicher Anteil frisch aufbereiteten, nicht verunreinigten Wassers 
zufließt (Kurzschlußströmung). 

Zur Sicherung der Transportvorgänge im Becken verlangen die Richt­
linien, daß die Zu- und Abläufe am Becken so anzuordnen sind, daß das 
Wasser in allen Teilen des Beckens erneuert wird. Definitive Anweisungen 
für die Ausrüstung der Becken konnten nicht angegeben werden, da hierfür 
keine allgemeingültigen Grundlagen zur Verfügung standen. Auf diesem 
Gebiet, das für die Hygiene des Schwimmbades von großer Bedeutung ist, 
fehlen Kenntnisse, die durch Forschungen erarbeitet werden sollten. 

Nicht einmal für die Prüfung der Durchströmung eines Beckens stehen 
hydraulische Prüfverfahren zur Verfügung, so daß in den Abnahmebedin­
gungen der Nachweis einwandfreier Wasserbeschaffenheit an verschiedenen 
Stellen des Beckens bei Nennbelastung erbracht werden muß. 

Ein wesentlicher Fortschritt ist in der Bestimmung zu sehen, daß zur 
Reinigung des oberflächennahen Bereiches ein möglichst großer Anteil des 
Förderstromes, der mindestens 30 °/o des Förderstromes betragen soll, kon­
tinuierlich und gleichmäßig über die überlaufrinne abgeführt werden soll. 
Hiermit wird den vielen guten Erfahrungen, die mit dem Abzug über die 
überlaufrinne gemacht wurden, Rechnung getragen und die Verbreitung der 
beliebten Becken mit hochgezogenem Wasserspiegel gefördert. 

In diesem Zusammenhang geben die Richtlinien mehr genaue Anweisun­
gen für die Schwallwassermengenberechnung und Speicherbemessung. Wei­
terhin werden in den Richtlinien eine große Anzahl technischer Anweisungen 
gegeben, die sich vielfach bewährt haben und zum größten Teil allgemein 
bekannt sind. 

Als wesentliche Neuerung ist dagegen die Einführung eines Schemas der 
behördlichen und betriebseigenen Überwachung anzusehen, die sich auf die 
für die Beurteilung eines Bades unbedingt notwendigen Werte beschränkt. 
Aus diesem Grunde wurde bei den behördlichen Untersuchungen vorläufig 
auf biologische Untersuchungen verzichtet; da sie nicht überall durchgeführt 
werden können. Durch die Führung eines Betriebsbuches mit laufender 
Angabe der Besucherzahlen in Personen/Stunde und kontinuierliche Mes­
sung des Redoxpotentials wird dem Amtsarzt eine lückenlose Überwachung 
ermöglicht. Zusammen mit der nunmehr für jede Anlage zu ermittelnden 
Nennbelastung erhalten die periodisch durchzuführenden Kontrollen der 
Aufsichtsbehörde den Charakter einer repräsentativen Stichprobe, die frei 
von groben Zufallsbefunden sind. 
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Für den Bauherrn und die am Bau beteiligten Firmen dürften schließlich 
die Abnahmebedingungen von großem Interesse sein. Es ist hierbei gelungen, 
für die einzelnen Teile, die oft von verschiedenen Firmen erstellt werden, 
Abschnittsprüfungen festzulegen, so daß ggf. vorhandene Mängel eindeutig 
festgestellt und behoben werden können. 

Es ist zu hoffen, daß die Richtlinien sowohl bei den Bauherren und 
Betreibern von Schwimmbädern als auch bei den Firmen und Behörden eine 
wohlwollende Aufnahme finden. 

Da das genannte Gremium sich auch zukünftig zur Fortsetzung der 
Arbeiten zusammenfinden soll, wird gebeten, diesem Vorschläge und An­
regungen zur Verbesserung und Anpassung an die ständig fortschreitende 
technische Entwicklung zu geben. 

Anschrift: Direktor und Prof. Dr. U. Hässelbarth, Berlin 33, Corrensplatz 1 

a 





Bedeutung des Redoxpotentials 
zur Kontrolle einer bakteriologisch und virologisch 

einwandfreien Badewasserqualität 

VonS.Carlson 

Die zunehmende Verschlechterung unserer Oberflächengewässer und das 
wachsende Bedürfnis nach Luft und Wasser im Zuge der Freizeitgestaltung 
und Arbeitszeitverkürzung haben zu einer Entwicklung im Bäderbau 
geführt, die nicht vorauszusehen war. Der goldene Plan sieht für Städte mit 
30 000 bis 80 000 Einwohnern eine Normalschwimmhalle (12,5 X 25 oder 
16,6 X 25m) und für kleinere Gemeinden unter Berücksichtigung des Ein­
zugsgebietes eine Kleinschwimmhalle vor (8 X 25 bzw. 10 X 25m) vor. 
Hieraus errechnet sich ein Nachholbedarf im Bäderbau bis 1975 von 339 
großen und 813 kleineren Hallenbädern. 

Aus präventivmedizinischer Sicht wäre die Verwirklichung des goldenen 
Planes sehr zu begrüßen, weil Schwimmen eine der wenigen Sportarten ist, 
die ohne Vereinsbildung ausgeübt werden kann. Der Wandel der Lebens­
bedingungen und Lebensformen wirkt sich zunehmend negativ auf den 
Gesundheitszustand fast sämtlicher Altersgruppen aus. Als einer der wesent­
lichsten Gründe wird der Bewegungsmangel durch die ständig fortschrei­
tende Technisierung angenommen. Um Herz, Kreislauf und Muskulatur 
funktionsfähig zu erhalten, müssen sie belastet und trainiert werden. Eine 
der wichtigsten Aufgaben ist es deshalb, dem Menschen zur Einsicht zu 
verhelfen, daß er selbst durch körperliche Aktivität wesentlich zu seiner 
Gesunderhaltung beitragen kann und muß. Durch kurative Mittel lassen 
sich die durch Bewegungsmangel entstehenden chronischen Gesundheitsstö­
rungen nicht beheben. 

Als gesunderhaltende Maßnahme besitzt das Schwimmen für sämtliche 
Altersgruppen die größte Bedeutung, weil es nur wenige medizinische In­
dikationen gibt, die es begründet verbieten n. Um von der Witterung unab­
hängig zu sein, bevorzugt man den Schwimmbadhallenbau. Zahlreiche 
Nord- und Ostseebäder haben deshalb Hallenbäder errichtet, die Meer­
wasser enthalten 21

• 
28

• 

Die gesundheitsdienlichen Aspekte des Schwimmens hervorzuheben, ist 
nur unter der Voraussetzung vertretbar, daß das Schwimmbadwasser stets 
eine einwandfreie hygienische Beschaffenheit aufweist. Diese selbstverständ­
lich erscheinende Forderung in Beckenbädern mit umgewälztem Wasser zu 



116 

erfüllen, bereitet technologisch oft mehr Schwierigkeiten, als den verant­
wortlichen Gesundheitsbehörden bekannt ist. 

An die Beschaffenheit des Schwimmbeckenwassers werden auf Grund der 
Tatsache, daß dasselbe Wasser einem ständig wechselnden Personenkreis 
dient, höhere Anforderungen als an Freibadgewässer gestellt. In der Bun­
desrepublik Deutschland, Südafrikanischen Union sowie in England sollen 
in 100 ml keine E.coli enthalten sein. In den USA wird verlangt, daß 
5 Proben von je 10 ml keine E.coli aufweisen 5• • . 

Jedes Schwimmbadwasser wird durch seine Besucher sowohl bakteriell als 
auch durch organische und anorganische Substanzen verunreinigt. Auf Haut 
und Schleimhäuten befinden sich neben Saprophyten häufig gleichzeitig 
pathogene Bakterien, Dermatophyten und Protozoen, die vom Wasser zum 
Teil abgeschwemmt werden !o. In 20 bis 30 Ofo finden wir heute bei gesunden 
Personen im Nasen-Rachen-Raum pathogene Staphylokokken. Die Zahl 
der Keimträger oder Ausscheider von Salmonellen kann fast mit 1 Ofo 
angenommen werden 5• •. Noch höher ist nach unseren Erfahrungen der Pro­
zentsatz derjenigen, die als inapparent Erkrankte bzw. latent Infizierte 
besonders in den Sommer- und Spätsommermonaten Entero- oder Adeno­
viren ausscheiden 5• • . 

11
• 

12
• 

33
• 

Um Schwimmbadwasser nicht zur infektionsquelle werden zu lassen, muß 
es ständig aufbereitet und desinfiziert werden. Die verfahrenstechnischen 
Verbesserungen der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, daß nur ver­
hältnismäßig wenig durch Schwimmbadwasser übertragene Infektionen be­
kannt geworden sind. über exakte Angaben werden wir jedoch nie ver­
fügen, weil i. a. desinfiziertes Schwimmbadwasser epidemiologisch nicht als 
Infektionsquelle in Betracht gezogen wird, sofern nicht Massenerkrankungen 
direkte Hinweise liefern. Die Gefahr bakterieller Darminfektionen ist u. E. 
sehr gering, weil die hierzu erforderliche Zahl an pathogenen Bakterien 
praktisch nicht erreicht wird. Inwieweit bakterielle Hautinfektionen mög­
lich sind, können wir nicht abschätzen. In Schweden und in den USA sollen 
nach Schwimmbadbesuch vereinzelt Hauterkrankungen durch Mykobakt. 
balnei aufgetreten sein 35

• 
41

• Schwierig wird die Beurteilung der Ursache 
bakterieller Erkrankungen der Schleimhäute des Nasen-Rachen-Raumes, der 
Nebenhöhlen und des äußeren Gehörganges. Vielleicht handelt es sich hier­
bei oft um eine Invasion dort ansässiger Keime nach vorausgegangener 
Schädigung der Zellen durch Chlorverbindungen oder überschüssige 
Flockungsmittel, wie z. B. Aluminiumsulfat. Vermehrt Beachtung werden 
wir zukünfti~ der Verbreitung von Pilzinfektionen 38 und Viruskrankheiten 
in Schwimmbädern schenken müssen. Auf dem Wasserwege übertragen wer­
den können nach bisherigen Erfahrungen von den DMS-Viren die Papova­
sowie Adenoviren und von den RNS-Viren die Picorna- und Reoviren '. Im 
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Verlauf einer Poliomyelitis-Schluckimpfung gelang es, Impfviren aus ge­
chlortem Schwimmbadwasser zu isolieren 43

• Gruppenerkrankungen durch 
Adenoviren, vorwiegend Typ 3 und 7, traten nach Schwimmbadbesuch in 
Toronto, Washington, Tokio, Rom, Bukarest, in den Niederlanden und in 
der DDR auf 14

• 
33

• 
34

• Japanische Autoren berichten über Coxsackievirus­
A-16-Infektionen. Liebscher konnte 1967 in 20 °/o der aus einem Schwimm­
becken entnommenen Proben Coxsackievirus Typ B 3 nachweisen 33

• Er­
wähnt werden muß, daß im Sommer 1967 gehäufte Coxsackievirus-B-3-
Meningitiden vorkamen. 

In Süddeutschland konnten 1967 Lehrschwimmbecken als Infektionsquelle 
von Plantarwarzen ermittelt werden, die bekanntlich durch Viren aus der 
Papova-Gruppe verursacht werden. Ihre weitere Ausbreitung ließ sich nur 
durch vorübergehende Schließung und gründliche Desinfektion des 
Schwimmbades in Verbindung mit einem strengen Badeverbot für die 
Erkrankten eindämmen 11

• 

Besorgnis erregt haben auch die Mitteilungen aus Nordböhmen über 
Todesfälle an eitriger Meningitis durch Amöben der Gattung Endolimax 
(Hartmanella), die nach dem Baden eintraten. Das Schwimmbeckenwasser 
enthielt etwa 50 bis 500 Amöben/! 11

• 
41

• Weitere Todesfälle durch die gleiche 
Amöbengattung sind inzwischen aus Florida, Virginia, Australien, Neusee­
land, Großbritannien und Belgien bekannt geworden 1• 

3
• 

16
• 

18
• 

Diskutiert wird nach wie vor die Frage, ob Trichomonas-Infektionen auf 
dem Weg über das Schwimmbadwasser stattfinden können. Ein Beweis 
konnte bisher nicht erbracht werden. Untersuchungen ergaben, daß Tricho­
monas vaginalis in Ostseewasser eine Stunde bewegungs- und vermehrungs­
fähig bleiben. Durch 0,3 mg/l Cl2 sollen sie in 3 bis 5 min abgetötet wer­
den 1• 

Neben den mikrobiellen Verunreinigungen als wichtigstes badehygie­
nisches Problem müssen die Verschmutzungen des Wassers durch organische 
und anorganische Substanzen genannt werden. 

Die Menge, die ein Badender abgibt, beträgt etwa 0,3 bis 0,5 g 30
• 

37
• Es 

handelt sich vorwiegend um Epithelien, Hauttalg, Schleim, Harnbestand­
teile und Kosmetika. Sofern es sich nicht um ein Schwimmbecken handelt, 
dessen Inhalt ständig durch Frischwasser ergänzt und ersetzt wird, müssen 
die Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt werden, um eine zuneh­
mende Versehrnutzung zu verhindern. Zur Erzielung einer einwandfreien 
hygienischen Wasserbeschaffenheit ist eine gleichmäßige Durchströmung des 
Schwimmbeckens erforderlich. Durch falsch angelegte Zu- und Abläufe bil­
den sich innerhalb des Beckens Rotationszonen, in denen das Wasser ständig 
kreist und praktisch nicht am Austausch teilnimmt 18

• 
15

• 
28

• 
11

• 
31

• 
32

• Der Ver­
schmutzungsgrad und die Chlorzehrung sind in diesen Walzengebieten 
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zwangsläufig höher. Ferner hat sich herausgestellt, daß an der Grenzschicht 
Luft/Wasser die Chlorkonzentration stets niedriger ist als in tiefen Becken­
teilen. Durch Licht- und Wärmestrahlen der Sonne kann in Freibädern der 
Chlorgehalt in der Hauptverschmutzungszone, also an der Wasseroberfläche, 
soweit sinken, daß die dort befindlichen Keime und Viren nicht abgetötet 
bzw. inaktiviert werden. Die Durchströmung des Beckens muß deshalb so 
erfolgen, daß stets "frisches" Desinfektionsmittel zur Oberfläche transpor­
tiert und die Oberfläche gleichzeitig "freigespült" wird 22

• 

Um die ungelösten kolloidalen Substanzen aus dem Beckenwasser ent­
fernen zu können, müssen infolge weitgehend gleicher elektrischer Ladungs­
verhältnisse der Kolloide und des Filtermaterials dem Wasser vor dem 
Filtern Flockungsmittel zugesetzt werden. Die Wahl des Flockungsmittels 
ist vom pH-Wert des Wassers und seine Dosierung von der Umwälzhäufig­
keit sowie dem Verschmutzungsgrad abhängig 22

• 
23

• 
24

• Bei zu geringer 
Flockungsmittelzugabe ist die Reinigungsleistung schlecht, und bei einer 
Oberdosierung kann es zu Eintrübungen des Wassers durch Flockungsvor­
gänge im Becken kommen. 

Ein weiteres Problem ist die Begrenzung der Besucher eines Schwimm­
bades. Unter der Voraussetzung, daß die Filteranlagen richtig dimensio­
niert sind, darf die stündliche Besucherzahl eines Bades bei beliebigem Was­
serwechsel maximal 0,5 Personen/m3 des umgewälzten und gefilterten Was­
sers nicht überschreiten. Wird dieser Grenzwert nicht eingehalten, kann eine 
hygienisch einwandfreie Wasserbeschaffenheit nicht mehr gewährleistet wer-
den to, u, u, u, 23, u. 

Von Bedeutung ist weiterhin der tägliche Frischwasserzusatz. Nicht ent­
fernt werden können durch Flockung und Filterung die von den Badenden 
stammenden gelösten Substanzen. Um sie zu reduzieren, muß täglich ein 
Teil des Beckenwassers durch Frischwasser ersetzt werden. Erfahrungsgemäß 
reicht es aus, um ihre Anre\cherung zu verhindern, wenn täglich 5 °/o des 
Beckenwassers durch Frischwasser ergänzt werden 10• u, 12• zz, 23• 24• 

Leider werden oft aus Unkenntnis die hier erwähnten Forderungen an 
Konstruktion und Betriebsweise eines Schwimmbades nicht berücksichtigt. 
Schlechte Wasserbefunde, die sich zwangsläufig daraus ergeben, versucht 
man vielfach durch Erhöhung der Chlorzugabe zu beheben. Gewöhnlich 
führt diese meist behördlicherseits angeordnete Maßnahme nur zu starken 
Reizerscheinungen an den Bindehäuten der Augen 38 und der Nasenschleim­
häute, ohne die bakteriologische Wasserbeschaffenheit nennenswert zu ver­
bessern. Verbunden mit einer höheren Chlorung eines schlecht aufbereiteten 
Wassers sind fast stets starke Chlorgeruchsbelästigungen. Es ist eine irrige 
Ansicht, daß freies Chlor unangenehm riecht. Verantwortlich dafür sind 
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organische Chlorverbindungen, die in verschmutztem Wasser durch Chlo­
rung entstehen. 

Bisher wurde allgemein angenommen, daß die Höhe des Chlorgehaltes 
maßgebend ist, um einen guten Desinfektionseffekt zu erzielen. Nach lang­
jährigen Untersuchungen wissen wir, daß dies nur zum Teil zutrifft. Ver­
schiedene Konzentrationen an freiem und gebundenem Chlor können des­
halb je nach Schwimmbadwasserbeschaffenheit gleiche Abtötungszeiten für 
E.coli ergeben (Abb. 1). Entscheidend ist also nicht der Chlorgehalt, sondern 
das Verhältnis zwischen der Oxydationskapazität des Chlors und der 
Menge der im Wasser vorhandenen reduzierend wirkenden Substanzen. 
Bestimmt werden kann dieses Verhältnis durch Redoxpotentialmessun­
gen ' · 8• ' · u , u, 11• u , 11• u , ••. 40

• Die Abb. 2 und 3 zeigen, daß die Abtötungs­
zeit von E.coli in gechlortem Schwimmbadwasser von der Höhe des Redox­
potentials abhängt. 

Wie wir früher bereits berichtet haben, ermöglicht die laufende Messung 
zur Registrierung des Redoxpotentials eine ständige Überwachung der 
Beschaffenheit des Schwimmbadwassers (Abb. 4). 

Ungelöst ist bisher die Frage der Virusinaktivierung. 
Die Angaben über die hierzu notwendigen Chlorkonzentrationen weisen 

in der Weltliteratur sehr große Unterschiede auf. Wir prüften deshalb in 
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Abb. 1. Maximale und minimale Konzentration an freiem und gebundenem Chlor, 
die bei unterschiedlicher Schwimmbadwasserbeschaffenheit jeweils gleiche Abtötungs­

zeiten für E.coli ergaben. 
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Schwimmbadwässern verschiedener Beschaffenheit mit unterschiedlichem Chlor­
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Abb. 3. Abtötungszeiten für E.coli in Abhängigkeit vom Redoxpotential des 
gechlorten Wassers. 
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eigenen Untersuchungen die Virusinaktivierung durch Chlor unter Berück­
sichtigung des Redoxpotentials 8• Als Virusstämme dienten Poliomyelitis­
Virus I Sabin L Sc2ab und II Sabin P 712Ch2ab. Die Untersuchungen 
ergaben, daß gechlortes Schwimmbadwasser ein Redoxpotential von 
+ 780 m V aufweisen muß, wenn innerhalb von 1 min eine vollständige 
Inaktivierung der beiden Poliomyelitisstämme erreicht werden soll. Geht 
man von diesen Werten aus und erniedrigt das Redoxpotential um jeweils 
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Abb. 4. Gehalt an freiem und gebundenem Chlor, Redoxpotentialverlauf und 
Kaliumpermanganatverbrauch eines Schwimmbadwassers mit zu hoher Besucherzahl 

und unzureichender Chlorung. 
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20 m V, so verlängert sich die Inaktivierungszeit stets um das Doppelte. 
Dies bedeutet, daß ein Redoxpotential von wenigstens + 700 m V für 
16 min aufrechterhalten werden muß, um Poliomyelitisviren zu inaktivieren. 
Die ermittelten Konzentrationen an freiem Chlor erlauben - wie in unseren 
früheren Untersuchungen an E.coli - keine bindenden Rückschlüsse auf 
die Virusinaktivierungsgeschwindigkeit. Die Werte an freiem Chlor betru­
gen im Minimum und Maximum für Virusinaktivierungszeiten von 1 min 
0,5 bis 2 mg/1, von 2 min 0,5 bis 1,0 mg/1, von 4 min 0,2 bis 1,2 mg/l und 
von 8 bis 16 min etwa 0,2 mg/l. Maßgebend war die Höhe des Redox­
potentials, die entscheidend vom Gehalt reduzierender Stoffe im Wasser 
abhängt. Aus diesen Werten läßt sich ableiten, daß zur Inaktivierung von 
Viren im Vergleich zu E.coli wesentlich höhere Redoxpotentiale und län­
gere Einwirkungszeiten notwendig sind. 

über die Inaktivierungszeiten anderer Virusarten können wir bisher 
keine verbindlichen Angaben machen. Ob auch Hepatitisviren durch 
Schwimmbadwasser übertragen werden, ist bisher nicht bekannt. Modell­
versuche mit dem Australia-Antigen werden demnächst von uns aufgenom­
men. 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß in den letzten Jahren 
wesentliche Fortschritte in der Schwimmbadwasserhygiene erzielt worden 
sind. Sie betreffen vorwiegend die Durchströmung der Becken, die Wasser­
aufbereitung und -desinfektion. Soweit die Erkenntnisse berücksichtigt wer­
der, ist eine hygienisch einwandfreie Wasserbeschaffenheit gewährleistet. 
Durch Messung und Registrierung des Redoxpotentials steht dem Amtsarzt 
eine Methode zur Verfügung, die seine Überwachungspflicht wesentlich 
erleichtert. 

Eine wertvolle Hilfe in technischen Fragen stellen die von der Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen e. V., vom Deutschen Schwimmverband e. V. 
und Deutschen Sportbund e. V. herausgegebenen Richtlinien für Bäderbau 
und Bäderbetrieb, Abschnitt: Technik "Wasseraufbereitung für Schwimm­
beckenwasser" dar. 
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Wasserbeschaffenheit in Freibadegewässern 

Überwachung und Untersuchung im Raum Berlin* 

Von R. Strecker 

Die Kontrolle der öffentlichen Bäder stützt sich noch immer auf den § 69 
der 3. DVO zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens von 1934. Dieser 
reichte in seiner sehr allgemeinen Fassung zur damaligen Zeit wohl aus, 
kann jedoch heute wegen der starken Versehrnutzung der Oberflächengewäs­
ser bei der Beurteilung der Eignung dieser Gewässer zu Badezwe<Xen nicht 
mehr genügen. 

Während in früheren Zeiten im Sommer fast ausschließlich im Freien 
gebadet wurde, werden jetzt wegen der Verunreinigung der Seen und 
Flüsse mehr und mehr Sommerbäder (Bed!:enbäder mit Umwälzung) bevor­
zugt. Für das Wasser in solchen Bädern sind klare Qualitätsanforderungen 
erarbeitet und auch allgemein anerkannt worden. 

Ganz anders ist die Situation bei der Beurteilung der hygienischen Was­
serbeschaffenheit in Freibadegewässern, die von der Natur her schon sehr 
unterschiedlich und wegen der Orts- und Volumensverhältnisse nur wenig 
und allenfalls indirekt zu beeinflussen sind. 

Selbstverständlich besteht keine Meinungsverschiedenheit darüber, daß 
auch beim Baden in solchen verschmutzten Gewässern jegliche Gesundheits­
gefährdung ausgeschlossen sein soll, über den tatsächlichen Gefährdungsgrad 
gehen die Ansichten jedoch weit auseinander. 

Dies dürfte der Grund dafür sein, daß bisher - vielleicht nicht einmal 
unerwünscht - keine bindenden Standards über die Beschaffenheit von 
Freibadegewässern bestehen. Von Niedersachsen erlassene "Richtlinien über 
die Hygiene in öffentlichen Badeanstalten" stießen alsbald auf Widerspruch 
in anderen Bundesländern, da bei Berüd!:sichtigung· der dort angegebenen 
Werte viele Gewässer, in denen bisher anstandslos gebadet werden konnte, 
gesperrt werden müßten. 

Da es fragwürdig erscheint, der Bevölkerung Badeverbote allein wegen 
umstrittener Grenzwerte aufzuerlegen, sollte die Beurteilung und Entschei­
dung über die Eignung eines Gewässers zu Badezwe<Xen dem zuständigen, 
mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten, erfahrenen Sachverständigen 
überlassen bleiben. 

* Kurzfassung des Vortrages. 
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Die Beurteilung der Berliner Freibadegewässer stützt si<h auf seit etwa 
25 Jahren durchgeführte und regelmäßig an rund 35 Stellen vor und wäh­
rend der Badesaison monatlich vorgenommene Untersuchungen. 

Dabei sind, je nach Witterungsbedingungen, im Frühjahr meist ungün­
stige Befunde festzustellen, die sich jedoch erfahrungsgemäß mit Beginn 
wärmeren Wetters und damit steigender Selbstreinigungskraft stets soweit 
bessern, daß mit Beginn der eigentlichen Badezeit einwandfreie Wasserver­
hältnisse herrschen. Berücksichtigt wird dabei wesentlich auch die Tendenz 
der Befunde über einen längeren Untersuchungszeitraum und nicht nur die 
vorliegenden Ergebnisse, die ja lediglich einen augenblicklichen Zustand auf­
zeigen. 

Neben der Überwachung der Gewässer aus badehygienischer Sicht 
erfolgen Kontrollen der Wasseraufsichtsbehörde. Diese hat im Rahmen des 
Wasserhaushaltsgesetzes § 27 eine bisher nur in Berlin bestehende Reinhaite­
ordnung oberirdischer Gewässer erlassen, die das Einleiten verschiedenster 
Abwässer, Verschmutzungen in Ufernähe usw., regelt und u. a. zur Schaf­
fung einer Fäkaliensammelstation für Fahrgastschiffe geführt hat. 

Bei nicht zu engherziger Beurteilung, Bereitschaft zu Kompromissen und 
einem gewissen Maß an Entscheidungswillen sollten die Freibademöglich­
keiten in Berlin weiter zu erhalten und durch verstärkte Kontrollen sowie 
Sanierung über einen längeren Zeitraum sogar eine Besserung der Wasser­
beschaffenheit der Berliner Gewässer zu erreichen sein. 

Anschrift: Medizinal-Direktor Dr. R. Strecker, Landesmedizinaluntersuchungsamt, 
Berlin 41, Rubensstraße 111. 



Wassergefährdende Stoffe in Oberflächenwässern 
aus der Sicht der Trinkwasserversorgung* 

Von U. H ä s s e 1 bar t h 

Es gibt seit Jahren sehr viele Klagen über die zunehmende Versehrnut­
zung der Gewässer. Der Gewässerschutz scheint bislang nur in einigen 
begrenzten Gebieten Erfolg zu haben, insgesamt gesehen, erreicht er zur 
Zeit lediglich eine Verzögerung der Zunahme der Versdtmutzung. Die 
Gewässerbesdtaffenheit, die vor Beginn der Einleitungen geklärter und 
ungeklärter Abwässer bestanden haben mag, dürfte sich nicht wieder ein­
richten lassen. Man spricht deshalb von einer Grenze der zulässigen 
Belastung, die im Gleichgewicht mit der Selbstreinigungskraft noch eine 
ausreichende Wassergüte zuläßt. Rincke 1• 

2 konnte nachweisen, daß mit stei­
gender Abwasserbelastung eine Erhöhung der Gesamtreinhalteleistung erfor­
derlich ist, wenn die Grenzbelastung nicht überschritten werden soll. Diese 
Grenzbelastung erscheint jedoch nur sinnvoll zu sein, wenn sie eindeutig 
beschrieben werden kann und sichergestellt ist, daß unter diesen Bedingun­
gen ein Gewässer in einem guten Zustand gehalten werden kann und den 
Gewässernutzern, insbesondere den hierauf angewiesenen Trinkwasserver­
sorgungsunternehmen, keine nicht zu bewältigenden oder unbilligen 
Schwierigkeiten verbleiben. 

Hierzu ist es notwendig, für eine größere Anzahl von Inhaltsstoffen 
Konzentrationsangaben und Werte von Kenngrößen zu wissen, die jene 
Grenze umreißen, bei deren Überschreitung die Aufbereitung eines Ober­
flädtenwassers zu Trinkwasser technisch oder wegen zu hohen Aufwandes 
nicht mehr möglich ist. Der Deutsche Verein von Gas- und Wasserfadt­
männern hat mit seinem Arbeitsblatt W 1513 bereits im Jahre 1962 eine 
umfassende Liste von Grenzwerten für 3 Gruppen mit jeweils 20 Punkten 
vorgelegt. Die obere Gruppe A gibt Grenzwerte für Oberflädtenwässer, die 
sich ohne Bedenken zur Trinkwasseraufbereitung eignen, die mittlere 
Gruppe B setzt Grenzwerte für Wasser, die nur mit Bedenken und unter 
erheblichen Kosten verwendet werden können, und die Gruppe C kenn­
zeichnet jenen Bereich, in dem die Wässer für die Trinkwasseraufbereitung 
in der Regel als ungeeignet angesehen werden müssen. Man könnte nun, 
was seinerzeit nicht beabsichtigt war, die oberen Werte der Gruppe B als 
Minimalanforderung an ein maximal belastetes Gewässer festlegen. Prüft 

'' Veröffentlicht in GWF 113 (1972), H. 11, S. 509. 
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man die 20 Grenzkonzentrationen und Kennwerte auf ihre Aussagekraft, 
so kommt man zu einer Reihe bemerkenswerter Ergebnisse. 

I. Es gibt eine Reihe von Wasserwerken, die gezwungen sind, aus zu­
mindest zeitweise wesentlich schlechteren Rohwässern, als diesem Standard 
entspräche, ein hygienisch unbedenkliches Trinkwasser herzustellen. 

li. Die zur Aufstellung des Standards verwendeten Daten reichen zur 
Kennzeichnung der Minimalanforderungen nicht aus. 

III. Aus den Standardwerten kann nicht geschlossen werden, ob ein 
derart beschaffenes Oberflächengewässer eine tragbare Wassergüte aufwiese, 
wenn man die Trinkwasserversorgung als den empfindlichsten Gewässer­
nutzer ansieht. 

Auf Grund der Erfahrungen mit der Aufbereitung verunreinigter Ober­
flächenwässer und des Fortschritts der Aufbereitungstechniken sollte es 
möglich sein, empfindliche Stellen zu zeigen, hieraus wenn möglich Grenz­
werte abzuleiten und direkte Forderungen an Einleiter zu stellen. 

Betrachten wir hierzu die Schemata der gebräuchlichen und jeweils in 
ihrer Art entwickelten und fortgebildeten Aufbereitungsgänge. Im wesent­
lichen handelt es sich um drei Typen: 

1. eine durchgehend chemische Aufbereitung direkt entnommenen Wassers, 
2. eine chemische Aufbereitung direkt entnommenen Wassers mit anschlie­

ßender Langsamsandfiltration oder Grundwasseranreicherung, einschließ­
lich Wiedergewinnung und nochmaliger Aufbereitung, und 

3. die Uferfiltration als indirekte Entnahme mit anschließender chemischer 
Aufbereitung. Auf die Unterschiede bei der Entnahme aus Seen (Tal­
sperren) und Fließgewässern soll hier nicht eingegangen werden. 

Die Reinigung muß sich auf eine große Anzahl von Stoffen erstrecken, 
die sich grob in 8 Klassen zusammenfassen lassen. Hierzu gehören die 
Gesteinstrüben, die, soweit sie nicht als sedimentierbare Suspension anfallen, 
kolloidale Eigenschaften aufweisen, Eisen und Mangan sowie hochmoleku­
lare organische Stoffe, die wiederum kolloidale Eigenschaften haben. Dazu 
zählt auch das Phytoplankton. Eine besondere Gruppe bilden die echt 
gelösten organischen Stoffe. Schließlich folgen die Mikroorganismen, die 
Gruppe der wegen ihrer toxischen Wirksamkeit zu beachtenden Metallio­
nen, die üblicherweise als Schwermetalle bezeichnet werden und die bekann­
ten Alkali- und Erdalkalisalze. 

Betrachtet man die Aufbereitungstype 1 [chemische Aufbereitung bei 
direkter Entnahme). Gesteinstrüben können ohne Schwierigkeiten in belie­
bigen Konzentrationen zurückgehalten werden. Das gleiche gilt auch für 
Eisen und Mangan, die im Gewässer in Ionenform, überwiegend aber als 
Oxidhydrate auftreten, nicht aber wenn sie bei Anwesenheit von Chelat­
bildnern in kopolarer Bindung auftreten. Chelatgebundenes Eisen und 
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Mangan sind durch Flockung und Filterung praktisch nicht rückhaltbar, 
widerstehen weitgehend oxydativen Einwirkungen von Chlor und Ozon 
und können durch Adsorption auf Aktivkohle oder makroporösen Ionen­
austauschern nur unvollkommen zurückgehalten werden, verunreinigen das 
Trinkwasser und wirken sich durch den langsam einsetzenden Abbau im 
Rohrnetz nachteilig aus. Ein bekannter Vertreter der in Gewässern auf­
tretenden Chelatbildner ist das Ji.thylendiamintetraacetat. In diese Klasse 
gehört auch das NTA4 sowie die bei der Entnahme für Trinkwasserzwecke 
noch nicht nachgewiesenen Polyphosphate. Ligninsulfonsäuren könnten einen 
ähnlichen Effekt zeigen. 

Organische Stoffe, die in kolloidaler Form vorliegen, können nach den 
sich heute abzeichnenden Fortschritten in der Flockungstechnik durch An­
wendung kationischer und anionischer Polyelektrolyte und besonderer 
Steuerungstechniken als quantitativ entfernbar angesehen werden. Eine 
Begrenzung ihrer Konzentration dürfte sich nicht wegen der Belange der 
Aufbereitungstechnik, sondern wegen ihrer Wirkung im Gewässer ergeben. 

Erhebliche Sorgen bereiten der Trinkwasseraufbereitung dagegen die echt 
gelösten organischen Inhaltsstoffe. In diese Gruppe gehören derart viele 
Substanzen, daß man sie kaum aufzählen kann. Es handelt sich aber nicht 
nur um Stoffe, die in ein Gewässer eingebracht werden, sondern auch um 
solche, die im Gewässer unter der Einwirkung von Einleitungen oder Algen­
massenentwicklungen entstanden sind. 

Bei der Flockung und Filterung wird nur der Anteil zurückgehalten, der 
zufällig mit dem Flockungsmittel unlösliche Verbindungen bildet (Stumm­
scher Anteil)5

• Bei der oxydativen Behandlung durch die bekannten Mittel, 
wie Chlor oder Ozon, kann keine quantitative Oxydation zu Kohlenoxid 
erreicht werden. Außer einem geringen Anteil vollständiger Oxydation 
werden lediglich eine Vermehrung von Hydroxy-, Oxy- Carboxylgruppen 
erreicht, die sich für den weiteren Gang der Aufbereitung nicht unbedingt 
günstig auswirken muß. Das wirksamste Verfahren zur Entfernung echt 
gelöster organischer Inhaltsstoffe ist die der Flockung und Filterung nach­
geschaltete Adsorption an Aktivkohle oder makroporösen Ionenaus­
tauschern. Es ist technisch möglich, hierdurch ein nach dem Geschmack und 
Geruch einwandfreies Trinkwasser herzustellen. Das Verfahren ist jedoch 
sehr teuer. Die Entfernung der echt gelösten Stoffe ist auch hier unvoll­
ständig. Da die Konstitutionen der verbleibenden Stoffe unbekannt sind 
und die Konzentrationen der einzelnen Stoffe praktisch nicht ermittelt 
werden können, ist eine toxikologische Bewertung nicht möglich, so daß 
der Hygieniker Bedenken anmelden muß und eine Beschränkung des Rest­
gehalts zur Verminderung des Risikos für die Verbraucher zu verlangen hat. 
Wegen der aufbereitungstechnischen Schwierigkeiten und des hierfür dauernd 

• 
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erforderlichen finanziellen Aufwandes resultiert hieraus die Forderung nach 
einer Beschränkung der Konzentration dieser Inhaltsstoffe im Vorfluter. 
Hierfür wären aber einige Untersuchungen erforderlich. Grob geschätzt, 
dürfte die Konzentration an echt gelösten organischen Inhaltsstoffen, gemes­
sen als organisch gebundener Kohlenstoff, in einem im Gleichgewicht 
belasteten Fließgewässer ungefähr 3 mg/1 org C betragen, so daß im auf­
bereiteten Trinkwasser der Gehalt an echt gelösten Stoffen mit Sicherheit 
unter 1 mg/1 org C gehalten werden kann. 

Die Entfernung von Mikroorganismen ist nur durch ein heute technisch 
mögliches Zusammenwirken von Flockung und Filterung mit oxydierender 
Desinfektion möglich und bereitet keine Schwierigkeiten, die zu besonderen 
Anforderungen an die Beschaffenheit des Oberflächengewässers führt. Es 
muß aber darauf hingewiesen werden, daß bei vollständiger Desinfektion 
von verbleibenden Mikroorganismen keine Seuchengefahr ausgeht, wohl 
aber eine Neigung zur Wiederverkeimung in Aufbereitungsanlagen sowie 
im Rohrnetz bestehen kann, der gesondert begegnet werden muß. Soweit 
es sich heute übersehen läßt, müßte dieses Problem beherrschbar sein. 

Auf die Entfernung von "Schwermetallen", zu denen der Einfachheit 
halber auch das Quecksilber und das Arsen gezählt werden sollen, ist dieser 
Aufbereitungstyp nicht eingerichtet. Man findet im Trinkwasser praktisch 
die gleichen Konzentrationen wie im Oberflächenwasser, oftmals sogar 
höhere, da die zur Aufbereitung verwendeten Mittel Verunreinigungen auf­
weisen, darunter auch verschiedene "Schwermetalle". Es ist zur Zeit kein 
wirtschaftlich arbeitendes großtechnisches Verfahren bekannt, das die 
"Schwermetalle" bis auf die toxikologisch erforderliche duldbare Rest­
konzentration aus dem Wasser zu entfernen geeignet wäre und mit dem die 
Aufbereitungsfolge ergänzt werden könnte. 

Es ist deshalb notwendig, daß in einem von der Trinkwasserversorgung 
genutzten Oberflächengewässer diese Stoffe praktisch nicht vorhanden sind. 
Hieraus folgt, daß die Einleitung "schwermetallhaltiger" Abwässer, ins­
besondere solcher aus Galvanikbetrieben, metallverarbeitenden und ein­
schlägigen chemischen Produktionsbetrieben, wirksam unterbunden wird. 

Besondere Beachtung ist der Bedeutung der Salze im Oberflächenwasser 
zu schenken. Ammoniumionen können oxydativ in Stickstoff bzw. in Nitrat 
umgewandelt werden, sofern der Gesamtnitratgehalt nicht den Grenzwert 
überschreitet. Eine Denitrifikation bei erhöhtem Nitratgehalt durch Ionen­
austausch ist technisch möglich, doch wegen der hohen Kosten und der durch 
den Anfall von Regenerierlaugen zu bewältigenden Umweltschutzprobleme 
nicht anwendbar. Der Nitratgehalt sollte im Oberflächengewässer deshalb 
30 mg/1 NOs nicht übersteigen. 
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Calcium kann durch zusätzlich anzuordnende Entkarbonisierungsanlagen 
nur soweit entfernt werden, wie ein äquivalenter Anteil Hydrogencarbonat 
im Oberflächenwasser zur Verfügung steht. Darüber hinausgehende Anteile 
sowie Magnesium und die Alkalihalogenide sind nur durch Ionenaustauscher 
dem Wasser zu entziehen. Die Kosten für die Entsalzung könnten in gewis­
sem Umfang noch als tragbar angesehen werden. Die Anwendung des 
Verfahrens verbietet sich jedoch wegen der weiteren Erhöhung der Salz­
belastung des Oberflächengewässers. Zur Regenerierung der Ionenaustauscher 
wird eine Menge Salz (Na Cl) benötigt, die ungefähr 20 Ofo größer ist als 
die aus dem Wasser zu entfernende. Da die Regenerierabläufe nicht ander­
weitig schadlos beseitigt werden können, müssen sie wieder in das Gewässer 
eingeleitet werden. Hierdurch erhöht sich der Regenerieraufwand des Unter­
liegers und auch dessen Erhöhung der Salzbelastung. Bei allgemeiner An­
wendung dieses Verfahrens müßte aber auch der Abbau von Steinsalz und 
damit die Salzbelastung der Oberflächengewässer infolge Ablassens der 
Endlaugen steigen. 

Berücksichtigt man den durch die Zugabe von Aufbereitungsmitteln 
unvermeidbaren Anstieg der Salzkonzentration, so sollten im Vorfluter 
folgende Konzentrationen nicht überschritten werden: 

Na+ 4 mmol/1 
K+ 0,2 
Ca2+ 5 
Mg2+ 1 

Cl­
Br 
S02-

6 mmol/1 
0,05 
3 

Die Gesamtsalzbelastung sollte unter 6 mmol/1 bleiben. Für die Wasser­
reinigung mit direkter Entnahme, chemischer Aufbereitung und ansch.lie­
ßender Langsamsandfilterung bzw. Grundwasseranrecherung, Wiedergewin­
nung und gegebenenfalls erneuter Aufbereitung, gilt bis auf wenige Beson­
derheiten das gleiche wie für die direkte Aufbereitung. Die Entfernung echt 
gelöster organischer Inhaltsstoffe, die beim ersten Aufbereitungstyp der 
Adsorption über Aktivkohle bzw. makroporösen Ionenaustausch.ern zufiel, 
wird hier im Langsamsandfilter oder bei der Versickerung in den Unter­
grund biologisch durchgeführt. Die Leistung ist auch hier unvollständig. 
Der größtmögliche biologische Abbau ergibt sich unter aeroben Bedingun­
gen, so daß der Sauerstoffgehalt die Leistungsfähigkeit begrenzt. Der 
Gehalt an echt gelösten organisch.en Inhaltsstoffen darf auch hier ungefähr 
3 mg/1 org C nicht übersteigen. 

Störungen sind weiterhin durch eine zu hohe Eutrophierung des Wassers 
auf den Langsamsandfiltern oder Versickerungsbecken gegeben, da hierdurch 
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Algenmassenentwicklungen begünstigt werden, in deren Folge der Gehalt 
an organischen Verbindungen steigt und der biologische Reinigungsprozeß 
gestört wird. Um diese Störungen zu vermeiden, werden zur Zeit Verfahren 
entwickelt, durch welche die Algenentwicklung durch Behandlung mit 
Kaliumpermanganat, Phosphatelimination oder pulsierende Versickerung 
verhindert werden kann. 

Die einst eleganteste Methode zur Aufbereitung von Oberflächenwässer 
zu Trinkwasser war, sofern die geologischen Gegebenheiten zur Verfügung 
standen, zweifellos die Uferfiltration. Soweit ich in Erfahrung bringen 
konnte, wird sie heute wegen der starken Verunreinigung der Fließgewäs­
ser nur mit nachgeschalteter chemischer Aufbereitung betrieben. Von den 
drei Typen der hier behandelten Aufbereitungsgänge ist sie die auf Ver­
unreinigung des Wassers am empfindlichsten reagierende. 

Unter den heute herrschenden Bedingungen kann man, wenn man einige 
Sonderfälle nicht zu stark bewertet, allgemein sagen, daß Gesteinstrüben 
voll zurückgehalten werden. Im Zusammenwirken mit organischen Inhalts­
stoffen sollen im Flußbett und an den Uferzonen Verdichtungen aufgetreten 
sein, die die Sickerleistungen ganz wesentlich herabsetzten. Die früher 
praktisch vollständige Rückhaltung von Eisen, Mangan und organischen 
Kolloiden ist durch den völligen Verzehr des im Wasser gelösten Sauerstoffs 
bereits zu Beginn der Filtrationsstrecke und die Ausbildung weiterer an­
aerober Zonen soweit zurückgegangen, daß diese Aufgaben von der nach­
geschalteten chemischen Aufbereitung übernommen werden mußten. Das 
gleiche gilt für den Abbau echt gelöster organischer Inhaltsstoffe. In einigen 
Fällen der Uferfiltration an stark belasteten Fließgewässern wird zur 
Unterhaltung der Abbauvorgänge nach dem völligen Verzehr des gelösten 
Sauerstoffs Nitrat überwiegend sogar bis zum Ammonium reduziert, so daß 
dieses durch besondere Vorkehrungen wieder entfernt werden muß. Es kann 
zur Zeit nicht gesagt werden, ob sich die Uferfiltratstrecken bei Anhebung 
der Wassergüte des Fließgewässers auf die eingangs genannte Gleich­
gewidltsbelastung unter Berücksimtigung unserer Zusatzforderungen so 
weit erholen können, daß sie ihre Aufbereitungsfunktion wieder voll 
erfüllen. 

Die Rückhaltung von Mikroorganismen ist aum unter heutigen Bedin­
gungen als weitgehend zufriedenstellend anzusehen. Eine zusätzliche me­
mische Desinfektion ist stets erforderlich, doch sind Wiederverkeimungen in 
solmen Wässern nidlt oft beobachtet worden. 

"Schwermetalle" werden wie bei der künstlichen Grundwasseranreiche­
rung praktisch nicht zurückgehalten. Lediglich in einigen Anlagen, in deren 
Infiltrationsstrecken außer den erwünschten Sanden und Kiesen Felspäte, 
Zeolithe oder andere natürliche Ionenaustauscher vorhanden sind, tritt eine 
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gewisse Rückhaltung auf. Die Aufnahmekapazität ist jedoch nicht unbe­
schränkt. 

In der Rückhaltung der "Salze" unterscheidet sich die Uferfiltration mit 
nachgeschalteter chemischer Aufbereitung nicht von den anderen Aufberei­
tungsgängen. 

Insgesamt gesehen, zeigen die drei hier behandelten Aufbereitungsgänge 
für Oberflächenwässer keine so wesentlichen Unterschiede in ihrer Empfind­
lichkeit gegen Verunreinigungen des Gewässers, das man diskutieren könne, 
ob man den empfindlichsten Gang zur Grenzwertebildung heranziehen oder 
gar auf diesen verzichten sollte, um die Grenzwertebildung aus den 
Betriebsbedingungen der leistungsfähigeren aufzubauen. 

Unterstellt man, daß unter der Gleichgewichtsbelastung eines Gewässers, 
insbesondere eines Fließgewässers, die Kennzeichen der biologischen Wasser­
güteklasse II zu verstehen sind, so sind zur Erhaltung der Trinkwasserver­
sorgung aus diesen Gewässern folgende zusätzliche Begrenzungen not­
wendig: 

I. Beschränkung des Gehalts an echt gelösten organischen Verbindungen 
auf Werte bis zu 3 mg/1 org C. Hierunter fallen in der Summe die sonst 
gesondert aufgeführten Phenole und die Mineralölprodukte sowie deren 
biologisch schwer abbaubare Abbauprodukte, sonstige direkt eingeleiteten 
organischen Verbindungen aus Abwässern der chemischen und verwandten 
Industrien, aber auch die echt gelösten Verbindungen aus dem Abbau von 
Algen nach Massenentwicklungen. Die Verbraucherbelastung, unter Anwen­
dung der heute technisch möglichen Aufbereitung, würde dann bei einem 
Gemisch organischer Substanzen überwiegend unbekannter Struktur und 
toxischer Wirkung bei Werten unter 1 mg/1 org C liegen. Inwieweit bei 
überwiegen einer ggf. stark toxisch wirkenden Substanz eine Gefährdung 
des Menschen möglich ist und deshalb besondere Überwachungseinrichtungen 
und Sonder-Reinigungsmaßnahmen erforderlich werden, läßt sich noch nicht 
abschätzen. 

II. Beschränkung des Gehalts an Chelatbildnern. Hierfür liegen noch 
keine Grenzwertvorschläge, aber auch keine erprobten analytischen Verfah­
ren vor. In Ermangelung dieser Grundlagen wird vorgeschlagen, vorläufig 
festzustellen, daß nicht mehr als 0,05 mg/1 Eisen oder die äquivalente 
Menge eines anderen Schwermetalls, sofern dessen Konzentration nicht 
anderweitig auf einen niedrigeren Wert beschränkt ist, in ehetatgebundener 
Form vorliegen dürfen. Hierdurch ergibt sich eine Forderung an die Ein­
leitung von Abwässern aus Galvanikbetrieben, Papier- und papierverar­
beitenden Fabriken ggf. Zuckerfabriken, aber auch häuslicher Abwässer 
wegen der ReinigungsmitteL 
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III. Beschränkung des Gehalts an "Schwermetallen". Hier sollten die 
Konzentrationen im Oberflächenwasser höchstens die Werte der WHO­
Standards einer Expertengruppe des Europäischen Büros der Weltgesund­
heitsorganisation in Genf erreichen 8• Ausgenommen hiervon ist Zink, dessen 
Gehalt 0,2 mg/l Zn nicht übersteigen sollte, da sonst Schäden bei biolo­
gischen Aufbereitungsprozessen zu befürchten sind und wegen der technisch 
unvermeidbaren Korrosionen in Hausinstallationen aus verzinkten Stahl­
rohren der Grenzwert mit Sicherheit stark überschritten wird7

• 

IV. Beschränkung des Gehalts an "Salzen". Die Konzentration der 
Alkali-, Calcium-, Magnesium-Chlorid und Sulfationen sollten soweit 
beschränkt sein, daß zur Herstellung eines haushaltsgerechten Einheits­
wassers zwar noch eine Entkarbonisierung erforderlich, jedoch auch möglich 
ist; auf jeden Fall aber die Notwendigkeit eine Rückhaltung von Na+, 
K +, Cl- und S02- vermieden wird. 

Diese vier Forderungen erscheinen auf den ersten Blick recht harmlos. 
Ihre Erfüllung dürfte der Abwasserreinigung und dem Gewässerschutz sehr 
viele Probleme bereiten. Ihre Erfüllung sollte aber nach dem heutigen Stand 
der Technik möglich sein. Ihre Durchsetzung muß verlangt werden, da die 
Wasserwerke sonst vor Probleme gestellt werden, die nach dem Stand der 
Technik heute nicht lösbar sind. 
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Wassergefährdende Stoffe in Oberflächengewässern 
aus der Sicht häuslicher, 

städtischer und industrieller Abwassereinleiter 

Von W. Niemitz 

Wenn von Stoffen gesprochen wird, die Nachteile irgendwelcher Art für 
die Gewässer verursachen können, wird neben Ausdrücken wie Schadstoff, 
gesundheitsbedenklicher oder gar gesundheitsgefährdender Stoff in jüngster 
Zeit häufig, insbesondere von Behörden, der Ausdruck "wassergefährdender 
Stoff" benutzt. Für ihn ist im Materialienband zum Umweltprogramm der 
Bundesregierung eine Definition gegeben, die unter maßgeblicher Mitarbeit 
des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheits­
amtes erarbeitet wurde. Sie bezieht sich allerdings zunächst nur auf Lage­
rung und Transport solcher Stoffe. Es kann jedoch kein Zweifel darüber 
bestehen, daß sie in Zukunft auch für die Bewertung von Abwassereinlei­
tungen in die Gewässer und für andere Probleme des Gewässerschutzes 
maßgebend werden wird und insoweit die entsprechenden Formulierungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes zwar nicht ersetzen, aber aus fachlicher Sicht 
ergänzen wird. Die Definition lautet: Wassergefährdend bei Lagerung und 
Transport sind insbesondere solche Stoffe oder deren Reaktionsprodukte im 
Wasser, die grundsätzlich oder von einer bestimmten Menge bzw. Konzen­
tration an die Beschaffenheit von Gewässern direkt oder indirekt so zu 
verändern vermögen, daß 

a) die Gesundheit des Menschen und seine belebte Umwelt bedroht oder 
anderweitig nachteilig beeinflußt oder 

b) die örtlich gegenwärtig und zukünftig in Betracht kommenden Nutzun­
gen nachteilig beeinflußt oder über ein im Gesamtinteresse aller Nutzer 
tolerierbares Maß hinaus beeinträchtigt werden. 

Aus dieser Definition kann man erkennen, daß es nicht nur darauf 
ankommt, die Gesundheit des Menschen, soweit sie über die Nutzung der 
Gewässer bedroht ist, zu schützen, sondern auch die der belebten Umwelt, 
d. h. die Ökologie des gesamten Lebensraumes der Menschen. Darüber 
hinaus werden aber auch die Abbauprodukte im weitesten Sinn des Wortes 
einbezogen, womit der Tatsache Rechnung getragen wird, daß diese gelegent­
lich noch wassergefährdender sein können als der Ausgangsstoff. Das gilt 
zumindest für bestimmte Nutzungen oder Organismen ungeachtet der 
Erfahrung, daß sich die Natur im großen Ganzen mit mehr oder weniger 
Erfolg bemüht, eingebrachte Fremdstoffe zu "entgiften". 



136 

Bekanntlich gelangt nun über die Abwässer eine umfangreiche Palette 
wassergefährdender Stoffe in z. T. sehr großer Menge in die Gewässer, was 
aber nicht besagt, die Abwässer seien die einzige Quelle von Belang für die 
Versehrnutzung der Gewässer. Es sei in diesem Zusammenhang nur auf die 
Auswirkungen von Unfällen bei Lagerung und Transport solcher Stoffe 
hingewiesen, ferner auf Niederschlagswässer von Verkehrsflächen in nicht­
kanalisierten bzw. trennkanalisierten Gebieten und auf Abschwemmungen 
von Pflanzenschutzmitteln und anderen, in der Landwirtschaft verwendeten 
oder bei deren Betrieb entstandenen Stoffen von landwirtschaftlich genutz­
ten Flächen. 

Für die folgenden Betrachtungen wird zweckmäßigerweise unterschieden 
zwischen rein häuslichen Abwässern, kommunalen oder städtischen Ab­
wässern mit einem mehr oder weniger großen oder spezifischen Anteil an 
industriellen Abwässern und unmittelbar in die Gewässer eingeleiteten 
industriellen Abwässern. Weiter soll davon ausgegangen werden, daß die­
jenigen Reinigungsverfahren angewendet werden, die heute im allgemeinen 
gefordert, aber leider - wie bekannt - noch lange nicht überall angewen­
det werden. Die übliche Forderung lautet heute noch "Biologische Reini­
gung" oder allenfalls noch "eine der biologischen Reinigung im Wirkungs­
grad gleichwertige andersartige Methode". 

Die Frage lautet zunächst: Wie ist die übliche mechanisch-biologische 
Abwasserbehandlung hinsichtlich ihrer Fähigkeit, wassergefährdende Stoffe 
zu eliminieren oder wenigstens gefahrlos zu machen, zu beurteilen? Nun, 
bei rein häuslichen Abwasser darf man wohl sagen, daß dieses nach dem 
Passieren einer ausreichend dimensionierten und gut gewarteten biologischen 
Reinigungsanlage seit Inkrafttreten des Detergentiengesetzes keine anderen, 
sich dem biologischen Abbau widersetzenden, bedenklichen Stoffgruppen 
enthält. Das hängt damit zusammen, daß im Haushalt keine Stoffgruppe in 
auch nur annähernd vergleichbarer Menge Verwendung findet wie Wasch­
mittel, auf jeden Fall keine, die wie Waschmittel mehr oder weniger voll­
ständig ins Abwasser gelangt. Allerdings wird man in Zukunft den Zwi­
schenprodukten des biologischen Abbaues, die sich anreichern und unter 
Umständen bedenklich sein können, mehr Aufmerksamkeit widmen müssen 
als bisher. Das gleiche giLt auch für die nicht-ionogenen Tenside, deren 
Verbrauch langsam zunimmt, ohne daß es für diese Stoffklasse zur Zeit 
gesetzliche Beschränkungen gibt. Sollten jemals andere, ins häusliche Ab­
wasser in größerer Menge gelangende Stoffe im Haushalt Verwendung 
finden, so müßten hierfür ggf. ähnliche Regelungen gefunden werden wie 
das Detergentiengesetz. Vorläufig zeichnet sich eine solche Entwicklung 
nicht ab. 
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Die Frage, inwieweit das in häuslichen Abwässern vorhandene Phosphat, 
das überschlägig etwa je zur Hälfte aus menschlichen Ausscheidungen und 
aus den Begleitstoffen der Tenside in den Waschmitteln stammt, als aus­
gesprochen wassergefährdend angesehen werden kann, soll hier nicht erörtert 
werden. Auf jeden Fall wird bei Einleitung häuslicher bzw. städtischer 
Abwässser in Seen oder sehr langsam fließende Gewässer in steigendem 
Maß eine Eliminierung des Phosphats zum Schutz gegen die Eutrophierung 
notwendig werden. Das gilt unabhängig davon, ob es eines Tages gelingen 
wird, die Phosphate in Wasch- und Reinigungsmitteln durch andere, ebenso 
wirksame, von der Rohstoffbasis und der Herstellung wirtschaftlich vertret­
bare, aber für die Gewässer nachweislich unbedenklichere Stoffe zu ersetzen. 
Das bedeutet, daß es besser ist, durch einen etwas höheren Betriebskosten­
einsatz das Gesamtphosphat aus den Abwässern zu entfernen, als übereilte 
Maßnahmen hinsichtlich des Phosphat-Ersatzes zu propagieren. Die Phos­
phat-Eliminierung aus Abwässern bereitet technisch keine Schwierigkeiten, 
allerdings muß man, u. a. wegen des merklich erhöhten Schlammanfalles, 
mit einer Kostensteigerung von etwa 20 bis 30 Ofo im Vergleich zu den 
Kosten einer mechanisch-biologischen Reinigung rechnen. 

Streng genommen müssen auch die Krankheitserreger zu den wasser­
gefährdenden Stoffen gerechnet werden, die praktisch immer im häuslichen 
bzw. städtischen Abwasser vorhanden sind, und zwar auch- wenngleich in 
verminderter Zahl - in gut biologisch gereinigtem Abwasser. Da hierüber 
an anderer Stelle diskutiert wird 1• 

2
, braucht diese Frage hier nicht weiter 

erörtert zu werden. 
Bei städtischen Abwässern mit einem mehr oder weniger erheblichen 

Anteil an industriellen Abwässern sieht dagegen die Situation deutlich 
anders aus. Im allgemeinen werden die industriellen Abwässer - oder 
sollten es doch wenigstens - vor ihrer Einleitung in die städtische Kanali­
sation auf ihren Gehalt an solchen Stoffen untersucht, die den Kanal­
arbeitern, den Kanalisationsanlagen oder dem Betrieb der städtischen Klär­
anlage gefährlich werden könnten. Ist das der Fall, sind die entsprechenden 
Abwasserinhaltsstoffe durch innerbetriebliche Maßnahmen wie Vorreinigung 
so weit herabzusetzen, daß keine Gefahr mehr besteht. Entsprechende Hin­
weise gibt ein gemeinsam von der Abwassertechnischen Vereinigung, dem 
Kuratorium für Kulturbauwesen und dem Bundesverband der Deutschen 
Industrie herausgegebenes Arbeitsblatt. Ein bekanntes Beispiel sind die 
Galvanikabwässer, die, soweit Cyanide als Komplexbildner benutzt wer­
den, heute keine technischen Probleme mehr aufwerfen. 

Allerdings zeichnet sich gerade im Fall der Galvanikabwässer eine Pro­
blematik ab, die in gewisser Weise für die Entwicklung auf dem Umwelt­
schutzgebiet charakteristisch ist. Offensichtlich nämlich mit dem Ziel, das 
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"umweltfeindliche" Cyanid, das man aber technisch, wie gesagt, einwand­
frei beherrschen kann, durch "umweltfreundlichere" Produkte zu ersetzen, 
werden in der galvanischen Industrie in zunehmendem Maß organische 
Komplexbildner benutzt. Diese rufen zwar unmittelbar in den Kläranlagen 
keine Störungen hervor und sind, wenigstens zum Teil, auch biologisch 
abbaubar, aber sie werfen dafür neben dem Verschleppen von Schwer­
metallen bzw. Buntmetallen in die Abwasserbehandlungsanlagen mit ent­
sprechenden Folgen wie Störungen in den Faulbehältern andere Umwelt­
probleme auf, die bereits diskutiert wurden 3 und vielleicht viel gravierender 
sind als gelegentliche "Cyanid-Pannen". 

Wenn städtisches Abwasser nach seiner biologischen Reinigung nicht den 
Anforderungen der Wasserbehörde entsprach und das nachweislich auf ein­
geleitete industrielle Abwässer zurückzuführen war, wurden entsprechende 
zentrale oder örtliche Maßnahmen durchgeführt, die sich bisher weitgehend 
in Analogie zu den wasserbehördlichen Auflagen auf eine Verminderung 
des Gehalts an absetzbaren Stoffen, des biochemischen Sauerstoffbedarfs 
oder des Gehalts an ausgesprochenen "Giftstoffen" beschränkten. Bei der 
zunehmenden "Chemisierung" unserer Umwelt wird man aber seitens der 
Gemeinden zwei Gruppen von Stoffen erhöhte Aufmerksamkeit widmen 
müssen: zum einen den biologisch schwer abbaubaren Stoffen und zum 
anderen den wassergefährdenden Stoffen, wobei allerdings insofern eine 
gewisse Überschneidung besteht, als es durchaus wassergefährdende Stoffe 
gibt, die leicht abbaubar sind, während schwer abbaubare Stoffe nicht in 
jedem Fall als wassergefährdend bzw. zumindest nicht als stark wasser­
gefährdend angesehen werden können. 

Unter biologisch schwer abbaubaren Stoffen sind solche Stoffe zu ver­
stehen, die eine biologische Kläranlage weitgehend - wenn auch nicht 
ganz - unbeeinflußt durchlaufen und somit in die Gewässer gelangen. 
Dort können sie zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Aufbereitung von 
Oberflächenwasser zu Trink- und Betriebswasser führen. Weiter besteht die 
Gefahr einer Anreicherung über die sog. Nahrungsmittelkette. Das ist auf 
lange Sicht deswegen bedenklich, weil wir bisher nur sehr wenig darüber 
wissen, wie sich einzelne dieser Stoffe bei langjähriger Zufuhr in kleinsten 
Mengen auf die menschliche Gesundheit auswirken können. Zusätzliche 
Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß - selbst wenn über einzelne Stoffe 
in dieser Hinsicht Näheres bekannt wäre - hinsichtlich der kombinierten 
Wirkung einer mehr oder weniger großen Zahl solcher Stoffe nur aufgrund 
sehr langwieriger Forschungsarbeiten zuverlässige Angaben gemacht werden 
können. Wir sind daher einfach darauf angewiesen, dafür zu sorgen, daß 
möglichst wenig an solchen Stoffen in unsere Umwelt gelangt, zumindest an 
solchen Stoffen, die wasserlöslich sind, denn auf dem Sektor der festen 
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Kunststoffe z. B. stellt sich diese Problematik doch merklich weniger besorg­
niserregend dar. 

Wenn man seitens der Gemeinden diese mit den schwer abbaubaren 
Stoffen verbundenen Probleme in den Griff bekommen will - und darauf 
werden die Wasserbehörden mehr und mehr drängen -, dann bleibt nichts 
anderes übrig, als die industriellen Haupteinleiter in die gemeindlichen 
Kanalisationen auf diese Stoffe hin näher zu untersuchen. Das wird sich 
insbesondere dann empfehlen, wenn der Ablauf der gemeindlichen Klär­
anlage einen merklichen Anteil an diesen Stoffen enthält. Das ist u. a. 
erkennbar daran, daß in solchen Fällen die Relation zwischen dem Bio­
chemischen Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5) als Maß für die biologisch 
abbaubare Substanz und dem Chemischen Sauerstoffbedarf nach dem Di­
chromatverfahren (das bisher weitgehend übliche Kaliumpermanganatver­
fahren ist dafür ungeeignet) oder besser noch dem Gehalt an organischem 
Kohlenstoff als Maß für die gesamte organische Substanz merklich von der­
jenigen abweicht, die für rein häusliches biologisch gereinigtes Abwasser 
charakteristisch ist. Aus der Tabelle, die willkürliche, aber in den Relationen 
zwischen den einzelnen Parametern einigermaßen praxisnahe Zahlen für 
einige biologisch bzw. chemisch-physikalisch gereinigte häusliche bzw. städ­
tische Abwässer enthält, ist ersichtlich, daß unter Umständen ein Abwasser, 
das in bezug auf den Biochemischen Sauerstoffbedarf nicht der heute 
üblichen Forderung von 20 bis 25 mg/1 genügt, insgesamt gesehen für das 
Gewässer eine geringere Belastung darstellen kann als ein Abwasser, das 
zwar die BSB5-Forderung erfüllt, aber einen hohen Gehalt an schwer 

Abwasserart BSBs Chemischer Organischer 
in mg 02/l Sauerstoffbedarf Kohlenstoff 

(mit K2Cn01) in mg C/1 
in mg Oz/1 

rein häusliches Abwasser, 
biologisch gereinigt 20 60 18 

"normales" städtisches Abwasser, 
biologisch gereinigt 20 70 22 

städtisches Abwasser mit hohem 
Gehalt an biologisch schwer 
abbaubaren Stoffen, 
biologisch gereinigt 20 150 55 

desgl., chemisch -physikalisch 
gereinigt 45 100 35 

Beispielhafte Zusammensetzung einiger biologisch bzw. chemisch-physikalisch 
gereinigter Abwasserarten 
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abbaubaren Stoffen enthält. Diese Betrachtungsweise setzt allerdings vor­
aus, daß der Nachholbedarf an Kläranlagen befriedigt ist, d. h. daß unsere 
Gewässer auch bei längeren Trockenwetterperioden und hohen Wasser­
temperaturen immer genügend Sauerstoff enthalten. 

Wenn es den Städten und Gemeinden in den nächsten etwa 5 bis 10 Jah­
ren nicht gelingen sollte, durch örtliche Maßnahmen an Schwerpunkten in­
nerhalb der fraglichen Betriebe den Gehalt an schwer abbaubaren Stoffen 
merklich zu verringern, wird es eines Tages unvermeidlich sein, daß die 
Städte und Gemeinden ihre Kläranlagen erweitern müssen, d. h. daß sie 
die sogenannte weitergehende Abwasserreinigung4 durchführen müssen. Die 
Kosten, die dann hierfür aufgewendet werden müßten, würden noch ein­
mal etwa den Betrag ausmachen, den sie bereits für die mechanisch-biolo­
gische Reinigung haben aufbringen müssen. Es wird dann an sie die Frage 
gerichtet werden, ob dann von vornherein eine chemisch-physikalische Rei­
nigung nicht besser gewesen wäre. Für eine derartige Maßnahme sind aller­
dings z. Z. infolge eines beträchtlichen Rückstandes in der angewandten 
Forschung, inbesondere hinsichtlich des Betriebes halbtechnischer Versuchs­
anlagen, ohne die wegen fehlender Aussagen über Betriebskosten und 
Betriebssicherheit keine Großanlagen zu planen sind, in der Bundesrepublik 
ähnlich wie in den meisten Ländern der Welt mit Ausnahme vielleicht der 
USA die Voraussetzungen noch nicht gegeben. 

Auch bei den wassergefährdenden Stoffen im engeren Sinn wird man an 
den Schwerpunkten des Anfalles ansetzen müssen. In diesem Zusammen­
hang sei erwähnt, daß z. Z. eine Arbeitsgruppe im Auftrag des BMI damit 
beschäftigt ist, geeignete Testverfahren auszuwählen bzw. ggf. weiterzu­
entwickeln, mit denen es bei aller Unzulänglichkeit, die solchen Verfahren 
prinzipiell anhaftet, möglich ist, solche Stoffe - hier zunächst in Hinblick 
auf Unfälle bei Lagerung und Transport - abschätzend in unterschiedliche 
Gefahrenklassen einzuteilen. In bezug auf die erwähnten Schwerpunkt­
maßnahmen beanspruchen selbstverständlich diejenigen Stoffe besonderes 
Interesse, die in die höchsten Gefahrenklassen eingestuft werden; denn auf 
diese müßten sich die Bemühungen um eine Verminderung ihres Anfalles 
konzentrieren, sei es durch prozeßtechnische Änderungen oder durch gezielte 
Abwasserbehandlung an Ort und Stelle ihres Anfalls. 

Es braucht hier nicht betont zu werden, daß prozeßtechnische Änderun­
gen wie Kreislaufführung u. a. dergestalt, daß auf die Produktionseinheit 
bezogen weniger, leichter zu reinigendes oder noch besser überhaupt kein 
Abwasser anfällt, in jedem Fall die beste Lösung sind. Und es muß der 
Gerechtigkeit halber festgestellt werden, daß solche Lösungen bereits in 
vielen Fällen gefunden wurden, insbesondere natürlich beim Bau neuer 
Produktionsstätten. Ohne solche Maßnahmen speziell bei solchen Betrieben, 
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die unmittelbar in die Gewässer einleiten und bei denen daher der Druck 
besonders groß ist, wäre es nicht möglich gewesen, den Anstieg der Gewäs­
serverschmutzung allmählich geringer zu halten als die Zunahme der Pro­
duktion. Die erwähnte Arbeitsgruppe hat die Bedeutung dieses Problems 
bei ihren Überlegungen erkannt. Es ist nämlich eines ihrer Ziele, die Test­
verfahren mit den entsprechenden Grenzwerten bzw. Grenzwertbereichen 
so allgemeingültig zu gestalten, daß es der Industrie möglich ist, bereits im 
Stadium der Entwicklung neuer Stoffe deren spätere Umweltproblematik 
einigermaßen zuverlässig abschätzen zu können. Nur dann können die 
später aufzubringenden Kosten zur Vermeidung von Umweltschäden ein­
kalkuliert werden, was sicherlich in nicht seltenen Fällen dazu führen 
dürfte, daß auf eine großtechnische Produktion verzichtet wird. 

Die örtliche Erfassung von schwer abbaubaren und/oder wassergefähr­
denden Stoffen durch gezielte Abwasserbehandlungsmaßnahmen oder pro­
zeßtechnische .i\nderungen ist grundsätzlich um so wichtiger, je gefährlicher 
der Stoff ist, je größer die Menge ist und bei Abwasserbehandlungsverfah­
ren an Ort und Stelle je spezifischer die jeweils günstigste Behandlungs­
methode ist. Bezogen auf die Möglichkeit, die biologische Reinigung ein­
zusetzen, bedeutet dies, daß - von Ausnahmen abgesehen - die 
gemeinsame Behandlung mit den städtischen Abwässern die Methode der 
Wahl sein dürfte. 

Eine gemeinsame Behandlung ist auch insofern von Vorteil, als die 
Abwasserreinigung bei gleichbleibender Abwasserkonzentration sowohl in 
Betriebskosten als mehr noch in Investitionskosten je m3 um so aufwendiger 
wird, je kleiner die zu behandelnde Abwassermenge wird. Im Durchschnitt 
kann man mit einer Verdoppelung der Kosten rechnen, wenn die Abwasser­
menge um eine Zehnerpotenz abnimmt. Das bedeutet, daß die Anlagen sehr 
kleiner Betriebe unwirtschaftlich hohe Kosten verursachen können. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund und damit aus einer Art Daseinsvorsorge sollten 
die Gemeinden dem Trend entsagen, zwecks eigener Entlastung gegenüber 
den Wasserbehörden ihren Einleitern praktisch die gleichen Auflagen zu 
machen, wie die Wasserbehörde sie von Direkteinleitern fordern würde. 
(Dieser Trend führt außerdem dazu, daß immer mehr die Direkteinleitung 
angestrebt wird, da man dann ja auch noch die Kanalbenutzungsgebühr 
sparen kann, womit ein erheblicher Teil der Kosten für die eigene volle 
Reinigung der Abwässer getragen werden kann.) Eine Zunahme der Direkt­
einleitungen nach Zahl und Umfang kann jedoch aus verschiedenen Grün­
den, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann5

, nicht im Interesse 
des Gewässerschutzes und damit auch der Wasserbehörden liegen. Das 
sollten diese bei der Auflagenfestsetzung für gemeindliche und städtische 
Einleiter berücksichtigen. 
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Xhnliches, was bisher über die schwer abbaubaren und wassergefährden­
den Stoffe in städtischen Abwässern gesagt wurde, gilt für die Direktein­
leitungen industrieller Abwässer der verschiedensten Industriesparten. Auch 
hier wurde bis in die jüngste Zeit das Schwergewicht auf solche Maßnahmen 
gelegt, die eine biologische Reinigung der gesammelten Abwässer ermög­
lichten, erklärlich aus dem absoluten Vorrang, den die Sicherung ausgewo­
gener Sauerstoffverhältnisse im Gewässer hatte. Das führte, wie bekannt, 
dazu, daß alle Abwässer, die biologisch abbaubar waren oder den biolo­
gischen Abbau anderer Stoffe nicht hemmten (was um so weniger der Fall 
ist, je größer der Anteil biologisch abbaubarer Stoffe ist), zusammengeführt 
wurden, um zentrale biologische Kläranlagen zu errichten, wobei häufig 
außerordentlich hohe Kosten und ein entsprechender Zeitaufwand erforder­
lich waren, um überhaupt erst einmal die notwendigen Kanalisations­
arbeiten durchzuführen. Jetzt stehen die Anlagen oder sind wenigstens 
soweit in ihrem Bau bzw. in der Planung fortgeschritten, daß ohne großen 
Zeitverlust und entsprechende Mehrkosten ein Umsteigen auf eine chemisch­
physikalische Behandlung nicht möglich ist. Und auch die Forderung, im 
Anschluß an die biologische Reinigung eine chemisch-physikalische Behand­
lung vorzunehmen, ist - nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen -
von heute auf morgen nicht realisierbar, ganz abgesehen davon, daß die 
Kombination : Biologische Reinigung als 1. Stufe und chemisch-physikalische 
Behandlung als 2. Stufe keineswegs immer die optimale Lösung darstellt. 

Wenn man daher in den Bemühungen um einen verbesserten Gewässer­
schutz weiterkommen will, wird man auch bei den Direkteinleitern zunächst 
nach Schwerpunkten fahnden müssen, d. h. nach solchen Stellen innerhalb 
des Betriebes, an denen besonders große Mengen an schwer abbaubaren 
Stoffen bzw. wassergefährdenden Stoffen anfallen, insbesondere, wenn 
diese auch noch in konzentrierter Form vorliegen, so daß sich ihre Elimi­
nierung "lohnt". Während man bei Einleitungen in die städtische Kanali­
sation in erster Linie auf Stoffe der höchsten Gefahrenklassen achten muß, 
wird man bei Direkteinleitern wegen der unmittelbaren Auswirkung auf 
das Gewässer und wegen der im allgemeinen größeren Produktion solcher 
Betriebe auch noch nach Stoffen mittlerer Gefahrenklassen suchen müssen. 
Selbstverständlich sind für solche Überlegungen über die Priorität von 
Reinigungsmaßnahmen nicht die mg/I-Werte maßgebend, sondern einzig 
und allein die Frachten, d. h. die Stoffmengen, die je Zeiteinheit ins Ge­
wässer gelangen. Und ebenso selbstverständlich sollte es sein, daß man beim 
Vergleich verschiedener Betriebe der gleichen Art, also etwa Brauereien, 
oder, um ein Beispiel aus dem Bereich der Großindustrie zu nennen, das 
für die Belastung der Gewässer von besonderer Bedeutung ist, Zellstoff­
fabriken, die Fracht dann auf die Produktionseinheit beziehen muß, um die 
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Anstrengungen der Betriebe hinsichtlich ihrer Abwasserreinigung miteinan­
der besser vergleichen zu können und den Stand der Technik bei Neu­
anlagen stärker zum Zuge kommen zu lassen. Auch die bekannten, von 
einem Ausschuß der LA WA erarbeiteten "Normalwerte für Abwasser­
reinigungsverfahren" werden diesen Gesichtspunkt ebenso wie den der 
schwer abbaubaren Stoffe in Zukunft stärker berücksichtigen müssen, als es 
bisher für notwendig gehalten wurde. 

Es ist im Rahmen dieser Ausführungen nicht möglich, auf die Vielfalt 
von Reinigungsmaßnahmen einzugehen, die für die Abwasserbehandlung 
an den genannten Schwerpunkten in Betracht kommen können (siehe hier­
zu'). Es soll aber nicht verschwiegen werden, daß solche Maßnahmen bei 
ihrer nachträglichen Durchführung in älteren Betrieben oft sehr aufwendig 
sein können, und zwar nicht nur in bezug auf die lnvestitionskosten, son­
dern auch in bezug auf die Betriebskosten. Hier erhebt sich die Frage, ob 
es immer notwendig ist, derart aufwendige Maßnahmen zu allen Jahres­
zeiten und vor allem bei allen Abflußverhältnissen im Vorfluter durdtzu­
führen. Man wird sie sicherlidt bejahen, wenn es sidt z. B. um die Fern­
haltung von Quecksilber oder ähnlich hoch toxisdten Stoffen handelt. Aber 
in vielen Fällen wird man sie aus volkswirtschaftlidlern Interesse audt 
verneinen können, z. B. wenn es sidt um die meistens sehr aufwendige Fern­
haltung von Salzen oder audt von Ammonium-Ionen handelt. Die Wasser­
behörden sollten dieser Frage mehr Beadttung widmen, als es bisher 
gesdtehen ist, zumal eine derartige Anpassung an die Vorflutverhältnisse 
bei chemisch-physikalischen Verfahren zu größeren Kosteneinsparungen 
führt (da hier meistens der Betriebskostenanteil höher ist) und sidt audt 
betriebstedtnisdt leidtter realisieren läßt, denn diese Verfahren können in 
der Regel im Gegensatz zur biologisdten Reinigung ebenso sdtnell an- wie 
audt wieder abgesdtaltet werden, ggf. sogar automatisch in Abhängigkeit 
von der Wasserführung. Daß dabei ein ausreimender Sidterheitsspielraum 
bleiben muß, dürfte selbstverständlich sein, d. h. vor allem das Absdtalten 
darf erst erfolgen, wenn genügend Sidterheit darüber besteht, daß es sidt 
wirklidt um ein länger anhaltendes Steigen der Wasserführung handelt. 

Wenn man der Möglidtkeit zeitlidt begrenzter Reinigungsmaßnahmen 
zustimmt, würde es bei den Betrieben liegen, ob sie es nadt Ermittlung der 
oben genannten Sdtwerpunkte, die selbstverständlidt nur in Zusammen­
arbeit mit der Wasserbehörde festgelegt werden können, vorziehen, Sdtwer­
punktmaßnahmen bei entspredtend ungünstigen Vorflutverhältnissen durdt­
zuführen oder während dieser Zeit die entspredtende Produktion zu dros­
seln oder audt einzustellen. Sidterlidt sollte ein derartiges Verfahren nidtt 
auf ganz seltene Gefahrensituationen besdtränkt bleiben, wie es z. B. bei 
der Luftverunreinigung mit dem sog. Smog-Alarm gesdtieht, sondern es 
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würde mehr oder weniger in jedem Jahr über einen oder auch mehrere, je 
nach den Witterungs- bzw. Abflußverhältnissen kürzere oder längere Zeit­
räume durchgeführt werden müssen. Selbstverständlich handelt es sich bei 
der Drosselung oder gar Stillegung einer Produktion um einen verhältnis­
mäßig schwerwiegenden "dirigistischen" Eingriff in das Wirtschaftsleben, 
um den wir aber vermutlich nicht herumkommen werden, wenn uns die 
Kosten für den Umweltschutz nicht über den Kopf wachsen sollen. Und 
man kann auch kaum erwarten, daß sich solche Dinge allein durch die Ab­
wasserabgabe regeln lassen, denn dann würde der Betrieb solche vorüber­
gehenden Maßnahmen zu den Zeiten vornehmen, zu denen es in seine 
betrieblichen Dispositionen paßt, und nicht, wenn es aus der Gewässer­
situation heraus unbedingt erforderlich ist. 

Insgesamt gesehen läuft die Beurteilung eines jeden industriellen Ab­
wasserproblems auf die Beantwortung folgender Frage hinaus: Mit welchen 
Maßnahmen können die Frachten möglichst vieler Inhaltsstoffe des ein­
zuleitenden Abwassers, verglichen mit den zu fordernden Flußwasserstan­
dards, bei möglichst großer Wirtschaftlichkeit, die in unser aller Interesse 
liegt, und ausreichender Betriebssicherheit, die ebenso wichtig ist, auf 
möglichst niedrige Werte gebracht werden? Dabei verdienen selbstverständ­
lich die Komponenten den Vorrang, die für eine Nutzung des betreffenden 
Vorfluters von besonderer Bedeutung sind, d. h. bei denen eine Überschrei­
tung des Standards unter allen Umständen vermieden werden sollte. Wenn 
man daher Flußwasserstandards aufstellt - und daran wird an vielen 
Stellen gearbeitet -, sollte man sich hinsichtlich der Einstellung der Stoffe 
in verschiedene Gefahrenklassen vielleicht doch überlegen, ob nicht auch 
die Bedeutung des einzelnen Standards in bezug auf die Notwendigkeit, 
ihn auch bei großen Wasserführungen so weit wie möglich zu unterschreiten, 
unterschiedlich ist. Das wird um so mehr gelten, je mehr Parameter für 
Flußwasserstandards eingeführt werden sollen. Einen Schritt in dieser 
Richtung hat das Europäische Büro der Weltgesundheitsorganisation getan, 
das in den "Vorschlägen für einheitliche Anforderungen an die Beschaffen­
heit, Untersuchung und Beurteilung von Trinkwasser in Europa "8 unter­
scheidet zwischen toxischen Stoffen und störenden Stoffen. Während erstere 
sicherlich so vollständig wie möglich ferngehalten werden sollten, verursachen 
letztere bei der Trinkwasseraufbereitung nur von bestimmten Konzentratio­
nen an Störungen, so daß bei diesen Stoffen eine Steuerung in Abhän­
gigkeit von der Wasserführung durchaus vertretbar zu sein scheint. 

Was das spezielle Problem der Salzbelastung unserer Gewässer betrifft, 
so ist es - auf lange Sicht gesehen - sicherlich sinnvoller, solche Pro­
duktionen, deren Abwässer Salze enthalten, ans Meer bzw. an die Unter­
läufe der großen Ströme zu legen, soweit aus diesen, wie z. B. bei der Unter-
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elbe, kein Trinkwasser gewonnen werden muß. Selbst zu erwartende inter­
nationale Regelungen werden dem nicht entgegenstehen, solange es sich 
um Alkali- und Erdkali-Chloride-Sulfate, -Carbonate und vielleicht in 
geringerem Umgang auch -Nitrate handelt, d. h. um Salze, die ohnehin im 
Meerwasser in außerordentlich hoher Konzentration vorliegen, so daß schon 
in geringer Entfernung von der Einleitungsstelle eine merkliche Erhöhung 
des Salzgehaltes nicht mehr feststellbar sein dürfte. Es würde eine ausge­
sprochene Strapazierung des Begriffes "Wettbewerbsverzerrung" bedeuten, 
wenn man mit dieser Begründung solche Einleitungen unterbinden würde. 
Xhnliches gilt übrigens, ohne daß hier darauf eingegangen werden soll, 
für die sog. thermische Belastung der Gewässer. 

Wenn von wassergefährdenden Stoffen im Zusammenhang mit der Be­
handlung städtischer und industrieller Abwässer gesprochen wird, kann der 
bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm nicht unerwähnt 
bleiben. Sein Mengenanfall ist um so größer, je weitergehend das Abwasser 
gereinigt werden muß. Er enthält einen großen Teil der ursprünglich im 
Abwasser vorhandenen Stoffe in mehr oder weniger stark angereicherter 
Form, und die Behandlung, Beseitigung oder- wenn möglich- Verwer­
tung muß so erfolgen, daß keine neue Wassergefährdung verursacht wird. 
Das Schlammproblem, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann 7, 

wird sowohl der Bedeutung für die Umwelt nach wie auch in bezug auf 
die Kostenbelastung immer mehr zum Hauptproblem der Abwasser­
behandlung. 

Absdtließend bleibt festzustellen, daß trotz aller Bemühungen um Wie­
derverwendung des Abwassers die Nutzung der Oberflächenwässer für die 
Ableitung vorflutergerecht aufbereiteter Abwässer auch auf lange Sicht hin 
eine conditio sine qua non für unsere Zivilisation bleiben wird. Eine und 
sicherlich nidtt die unwichtigste Aufgabe des Offentliehen Gesundheits­
dienstes - und um den geht es hier ja in erster Linie - ist es, an der auch 
im Hinblick auf wassergefährdende Stoffe ohne Zweifel unerläßlichen 
Kompromißfindung zwischen Maßnahmen an Abfallsort der Abwässer, in 
zentralen Kläranlagen, im Gewässer und schließlidt ggf. audt am Nutzungs­
ort, z. B. bei der Trinkwasseraufbereitung, maßgeblich mitzuwirken. Um 
dafür in jedem anders gelagerten Einzelfall das notwendige Rüstzeug zu 
besitzen, ist eine sachgeredtte Ausbildung und vor allem auch eine sich 
ständig den neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik anpassende 
Fortbildung notwendig. Diese Fortbildung sollte aber auf keinen Fall ge­
trennt nach Fachrichtungen durchgeführt werden, denn dann wird die Kom­
promißfindung immer schwieriger und immer mehr von Zufälligkeiten der 
jeweiligen Situation bestimmt und nidtt von einer Gesamtbetrachtung der 
sachlichen Gegebenheiten. Vielmehr muß sich eine solche Fortbildung an 
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einer Zusammenführung der wichtigsten am Umweltschutz - hier auf dem 
Gebiet der Wasser-, Boden- und Lufthygiene - beteiligten Disziplinen 
orientieren, wie es hier versucht worden ist. 
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Pflanzenschutzmittel 
als Beispiel nicht lokalisierbarer Gewässerbelastungen 

Von F. Herze I 

Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel stellen einen nicht 
mehr wegzudenkenden Faktor bei der Rationalisierung und Ertragssteige­
rung in der Landwirtschaft dar und gehören damit zweifellos in die Reihe 
derjenigen Entwicklungen, die einen wirksamen Beitrag zur Erreichung und 
Festigung unseres Lebensstandards erbracht haben. 

Leider hat der verstärkte Einsatz dieser Mittel auch wieder zu Problemen 
geführt: Die Mittel sollen einerseits intensiv und ausreichend lange wirksam 
sein, andererseits sollen ihre Rückstände und deren Umwandlungsprodukte 
nicht persistieren, sondern sich möglichst schnell wieder zersetzen, nachdem 
sie ihren Zweck erfüllt haben. Hier ergibt sich ein echter Interessengegensatz 
zwischen Anwendung und Umweltschutz, und dies ist meines Erachtens der 
Ausgangspunkt vieler Mißverständnisse und der meisten gegensätzlichen 
Darstellungen dieses Komplexes, je nachdem, von welcher der beiden Blick­
richtungen man die Angelegenheit betrachtet. 

Ziel unserer Anstrengungen muß es nun sein, einen vernünftigen Kom­
promiß in dieser Frage zu finden. Das Pflanzenschutzgesetz fordert in § 8 
unter anderem, daß ein zuzulassendes Pflanzenschutzmittel bei bestim­
mungsgemäßer und sachgerechter Anwendung keine schädlichen Auswirkun­
gen für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie keine sonstigen schäd­
lichen Auswirkungen haben darf, die nach dem Stande der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse nicht vertretbar sind. Leider ist es außerordentlich schwierig, 
einen für die "objektive" Beurteilung der Situation notwendigen umfassen­
den Oberblick zu haben, zu mal die Frage, "was ist unbedingt erforderlich 
und was sollte reduziert, ersetzt oder ganz weggelassen werden", meist stark 
vom Einzelfall her beurteilt werden muß. 

Es soll hier durchaus nicht verschwiegen werden, daß das Problem der 
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in "Wasser, Boden und Luft", das 
u. a. in unserem Hause bearbeitet wird, ein früher etwas stiefmütterlich 
behandeltes Untersuchungsobjekt war. Das mag damit zusammenhängen, 
daß die Höhe der Pflanzenschutzmittelrückstände - was zumindest für 
Wasser und Luft zutrifft - zum Teil wesentlich geringer ist als in vielen 
Lebensmitteln, die seit vielen Jahren Gegenstand weit intensiverer Forschung 
hinsichtlich Rückstandsanalytik und Toxikologie gewesen sind. Man könnte 
dagegen einwenden, daß es über den Verbleib von Pflanzenschutzmittel­
resten im Boden viele Arbeiten gibt. Zielsetzung dieser Untersuchungen war 
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jedoch meist die Klärung der Frage, wie lange das Mittel auf seine Um­
gebung biologisch wirksam bleibt und ob es Nachkulturen schädigen kann 
und nicht, was mit dem Präparat letztlich geschieht. Dementsprechend wur­
den dazu - früher wohl auch in Ermangelung aufwendiger mikrochemisch­
analytischer Untersuchungsmöglichkeiten - verbreitet Bioassays für diese 
Tests herangezogen, die jedoch nur Konzentration von der Wirkschwelle 
an aufwärts anzeigen und die- soweit es sich um Wuchshemmtests handelt 
- mit dem Nachteil eines zeitlichen Verzuges behaftet sind. 

Hier soll jedoch vorwiegend der Frage nachgegangen werden, welche 
Bedeutung Pflanzenschutzmittelrückstände als Verunreinigung unserer Ober­
flächengewässer besitzen. Dazu müssen wir die einzelnen Gruppen von 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln etwas näher betrachten. 
Vom Anwendungsumfang her sind hier vor allem die Insektizide, die Herbi­
zide und die Fungizide interessant. Andere Pestizidarten, wie Akarizide 
(Spinnmilbenmittel), Molluskizide (Weichtiervernichtungsmittel), Rodenti­
zide (Nagetiervertilgungsmittel) und Saatgutbeizmittel, Bodenentseuchungs­
mittel und dergleichen spielen mengenmäßig keine wesentliche Rolle. 

Von Insektiziden sind im wesentlichen die Gruppen der Organochlor- und 
der Organophosphorwirkstoffe zu nennen. Die erstere zeichnet sich aus durch 
ihre außerordentliche Persistenz und Akkumulationsmöglichkeit in der Um­
welt, die vor allem in letzter Zeit Gegenstand heftiger Diskussionen gewesen 
ist und in verschiedenen Ländern zu weitgehender Einschränkung oder zum 
Verbot der Anwendung geführt hat. 

In den folgenden Aufstellungen sollen jeweils einige willkürlich ausge­
wählte Vertreter dieser drei Wirkstoffgruppen vorgestellt werden: Die 
Zusammenstellung der Insektizide zeigt die beiden großen Gruppen der 
chlorierten und der phosphorhaltigen Verbindungen (Abb. 1). Vielfältiger 
sind die Substanzklassen bei den herbiziden und den fungiziden Substanz­
klassen (Abb. 2). 

Nach ihrer chemischen Natur sollen diejenigen Eigenschaften dieser Ver­
bindungsklassen besprochen werden, die hinsichtlich der Gefährdung unserer 
Umwelt im allgemeinen und des Wassers im speziellen wichtig sind. Hierzu 
gehören vor allem ihre Giftigkeit, ihre Beständigkeit gegenüber chemischem 
und mikrobiologischem Abbau sowie ihre Wasserlöslichkeit im Hinblick auf 
ihr Versickerungsverhalten. 

Zunächst zur Toxizität: In einer Arbeit aus 1966 nimmt M. Hanf in 
folgendem Schema eine Einstufung der Wirkstoffe unserer drei Hauptgrup­
pen Insektizide, Herbizide und Fungizide nach der Giftverordnung in die 
drei Giftabteilungen 1, 2 und 3 vor (Abb. 3). Wie Sie wissen, beinhaltet die 
Abteilung 1 die giftigste Stufe, die Abteilung 3 die sogenannte weniger 
giftige 3. Stufe. Wie wir sehen, sind unter den insektiziden Wirkstoffen die 
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Abb. 3. Verteilung der Wirkstoffe von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden 
auf die verschiedenen Giftabteilungen. 
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meisten in eine der drei Giftklassen einzuordnen, bei den Herbiziden die 
meisten nicht, d. h. sie müssen in den angebotenen Präparaten nicht aus­
drücklich als Gifte deklariert werden. 

Dem gleichen Autor ist z. T. die folgende Graphik entnommen; sie zeigt 
die Entwicklung des Verbrauches von insektiziden Wirkstoffen in der 
Bundesrepublik in Prozent des Gesamtverbrauchs bis 1964; die folgenden 
Werte sind in Produktionsvolumen ausgedrückt (Abb. 4). 

Wege, auf denen Pflanzenschutzmittel ins Oberflächengewässer gelangen, 
gibt es im wesentlichen zwei: Ihr Ausgangspunkt sind einmal die behandel­
ten Pflanzen einschließlich des Bodens, auf den immer unvermeidlich ein 
beachtlicher Teil des augewandten Präparats gelangt. Die anderen nicht 
unerheblichen Quellen sind Produktionsstätten bzw. Formulierbetriebe von 
Pflanzenschutzmitteln, von wo Rückstände über das Abwasser ihren Weg 
ins Gewässer finden können. 

Die erstgenannten Quellen sind nicht immer leicht lokalisierbar. Von den 
behandelten Flächen wird bei Regen eine mehr oder weniger große Menge 
des Mittels abgeschwemmt und kann über kleine Rinnsale, Bäche und der­
gleichen schließlich in das nächste größere Gewässer gelangen. Diese Gefahr 
besteht besonders bei schweren Lehm- und Tonböden, in die plötzlich fal­
lender Regen nicht genügend schnell eindringen kann, vor allem aber auch 
in lntensivbehandlungsgebieten, wie in Hopfenkulturen, oder an abschüssi­
gen Anbauflächen, wie z. B. im Weinbau, in dem eine recht frequentierte 
Pflanzenschutzmittelbehandlung erfolgt und in dessen unmittelbarer Nähe 
sich oft Gewässer befinden. 

Abb. 4. Entwicklungstendenzen bei verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. 
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Ein spezieller Fall der Kontaminationsmöglichkeit eines Oberflächen­
gewässers mit Pflanzenschutzmitteln von der Anwendung her ist die be­
wußte Einbringung von Herbiziden in Wassergräben oder Teiche zum 
Zwecke der Entkrautung derselben. Die Konzentrationen, die hier dem 
Wasser zugesetzt werden, dürften immer weit höher liegen als zufällige 
unbeabsichtigte Verunreinigungen, von Unglücksfällen abgesehen. Es gibt 
sehr vieles für und wider die chemische Entkrautung an und in Gewässern 
zu sagen. An dieser Stelle soll jedoch auf eine kritische Beleuchtung dieser 
Fragen verzichtet werden. Fest steht, daß gerade hier eine unsachgemäße 
Behandlung zu erheblichen Schädigungen des Gewässers und des Vorfluters 
führen kann. 

Neben dieser - übrigens örtlich bestimmbaren - Einbringungsart sei 
schließlich ein Medium erwähnt, das wohl überhaupt als Träger für die 
weiträumigste Ausbreitung und Verteilung gas- und dampfförmiger oder 
fester Materie angesehen werden kann: die Luft. Es galt bis vor wenigen 
Jahren als unvorstellbar, daß relativ schwerflüchtige Wirkstoffe, wie z. B. 
DDT, zu einem Transport über die Atmosphäre befähigt sind. Unterdessen 
wissen wir jedoch auch aus eigenen Untersuchungen, daß verschiedene dieser 
Substanzen sich ständig in der Luft aufhalten. Inwieweit dies in korpusku­
lärer Form oder als Dampf der Fall ist, bleibt noch einer sicheren Klärung 
vorbehalten, außerdem die Frage, ob der Obergang in die Atmosphäre vor­
wiegend aus der Erd- oder der Wasseroberfläche erfolgt. Umgekehrt ist 
jedoch auch der Eintrag aus der Luft in das Wasser durchaus möglich. Unsere 
mehrjährigen Untersuchungen des Regenwassers ergaben regelmäßige Be­
funde an bestimmten Organochlorinsektiziden. Wie sollte man sich sonst 
auch das Vorkommen von DDT im Gränlandeis erklären? 

Die Konzentrationen, beispielsweise an DDT, die in der Luft, meist an 
Staub gebunden, vorkommen, sind sehr gering. Sie liegen im Bereich von 
einigen Nanogrammen pro Kubikmeter oder darunter. Eine Berechnung der 
in der Lufthülle unseres Planeten danach anzutreffenden DDT-Menge wäre 
eine sehr delikate Aufgabe - für die Weltmeere in etwas Ahnliebes schon 
gemacht worden - sie wäre jedoch sicherlich eine Spekulation, da wir zur 
Zeit noch zu wenig Meßergebnisse haben und da außerdem zu viele stark 
veränderliche Gegebenheiten hier mitspielen. 

Der Weg von Pflanzenschutzmittelresten aus Produktions-, Formulie­
rungs- oder Verpackungsbetrieben über deren Abwassereinleitung zählt 
jedoch wieder zu den durchaus realen Wegen des Eintrages in ein Gewässer. 
Die Konzentrationen können zuweilen örtlich so hoch sein, daß die Wasser­
biologie mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen wird. Spontane 
Fischsterben - soweit sie wirklich durch Gifte allein verursacht werden und 
nicht ebenso die Folge der Sauerstoffverknappung des Wassers darstellen -
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Abb. 5. Probenahmestellen während des Untersuchungsprogramms auf Organo­
chlorinsektizide. 

dürften m. E. - abgesehen von sehr kleinen Gewässern - öfter durch 
eine plötzlich stärkere Belastung mit toxisch wirkendem Abwasser aus­
gelöst werden als beispielsweise durch die selten schlagartige Abschwemmung 
von mit Pflanzenschutzmitteln behandelten landwirtschaftlichen Groß­
flächen. Allerdings sind Abwasserfahnen gut lokalisierbare Ausgangspunkte 
und sollten damit leichter unter Kontrolle zu bringen sein. 

Nachdem damit die Möglichkeiten des Hineingelangens von Schädlings­
bekämpfungs- und Pflanzenschutzmittelrückständen in die Gewässer auf­
gezeigt wurden, soll nun - soweit möglich - das Ausmaß der Verunreini­
gung beleuchtet werden. Dazu haben wir seit einigen Jahren eine Reihe von 
Untersuchungen durchgeführt. Sie erstreckten sich auf die Klasse der Orga­
nochlorinsektizide, eine Gruppe von Stoffen, die sich - wie wir wissen -
durch eine außerordentliche Beständigkeit und durch ihre Kumulierungs­
tendenz auszeichnet, allerdings auch durch ihre Eigenschaft, schon in gering­
sten Spuren analytisch nachweisbar zu sein, ein Umstand, der es erst ermög­
lichte, ihre Ubiquität festzustellen. 
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Die Proben wurden - zum Teil im Verlaufe ausgedehnter Fahrten -
aus einer Anzahl der größeren Gewässer der Bundesrepublik entnommen, 
und zwar wiederholt an der gleichen Stelle zu verschiedenen Jahreszeiten. 
Wir hatten ursprünglich - übrigens nicht zu recht - angenommen, daß 
man die Pflanzenschutzmittelanwendung, bedingt durch den Stand der 
Vegetation, als einen ausschlaggebenden Faktor für den Gehalt der Gewäs­
ser an Rückständen anzusehen habe. - Die Kartenskizze (Abb. 5) zeigt die 
Verteilung der Probenahmestellen. 

In das Programm einbezogen wurden ~-HCH (Hexachlorcyclohexan), 
y-HCH (Lindan), Heptachlor, Aldrin, Heptachlorepoxid, DDE, DDD und 
DDT, Endosulfan und Dieldrin. Darüber hinaus haben wir noch auf das 
verhältnismäßig beständige Thiophosphorsäurederivat Parathion geprüft, 
was jedoch sehr selten gefunden wurde. Da die meisten der genannten 
Wirkstoffe im Wasser sehr schwer löslich sind, reichem sie sich bevorzugt an 
die Schwebstoffe des Oberflächenwassers an. Aus diesem Grunde haben wir 
vielfach auch Schwebstoffe durch Abfiltrieren aus einer möglichst großen 
Menge Wasser gewonnen und auf Insektizide untersucht. Die Tabelle 
(Abb. 6) gibt einen Überblick über das Programm: Es wurden insgesamt 
257 Wasser-, 58 Schwebstoff- und 24 Sedimentproben untersucht. Zu der 

Wirkstoff HCB tt-HCH )'-HCH . Heptachlor 
unters. Material w. Schw. Sed. w Schw. Sed. w Schw. Sed. w Schw. Sed. 
Anz.d.Proben 119 20 0 105 39 24 213 58 24 213 58 24 
pos. Befunde 0 8 0 49 4 0 181 51 7 9 2 0 
Mittelwert 0 18 0 502 27 0 220 22 62 292 1,5 0 
höchster Wert 0 57 0 2400 42 0 7100 180 290 2000 2 0 

Wirkstoff Aldrin Heptachlorepox. Endosulfan Dieldrin 
unters. Material w Schw. Sed w Schw. Sed w Schw. Sed w Schw. Sed 
Anz.d.Proben 213 58 24 213 58 24 257 58 24 213 58 24 
pos.Befunde 2 1 9 3 3 0 51 7 4 2 6 7 
Mittelwert 232 10 75 33 5 0 1800 46 581 105 1.5 21 
höchster Wert 430 10 630 40 8 0 14.66C 128 1280 165 2 75 

Wirkstoff p.p'- ODE p.p'-DDD p.p'- DDT Parathion 
unters. Material w Schw. Sed w Schw. Sed w Schw. Sed w Schw. Sed 
Anz.d. Proben 213 58 24 213 58 24 213 58 24 213 58 24 
lpos.Befunde 4 2 0 10 6 6 14 22 0 4 3 0 
Mittelwert 50 42 0 282 34 65 126 77 0 32 0,4 0 
höchster Wert 85 45 0 830 75 200 300 545 0 65 0,4 0 

Abb. 6. Übersicht über die Untersuchungsergebnisse (Dimensionen siehe Text). 
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Dimension der Mittelwerte ist zu sagen, daß sie bei den Wässern in Nano­
gramm je Liter unfiltrierten Wassers zu verstehen sind, bei den Schweb­
stoffen in Nanogramm je Filterrückstand eines Liters Wasser und bei den 
Sedimenten in Mikrogramm je Kilogramm Trockenmasse. In den 3 Spalten 
bedeutet W Wasser, Schw. Schwebstoffe und Sed. Sedimente. 

Die gefundenen Konzentrationen sind glücklicherweise sehr niedrig. Die 
Ergebnisse liegen im Nanogramm- und nur vereinzelt im Mikrogramm­
bereich. Ein ins Auge fallender jahreszeitlicher Gang im Insektizidgehalt 
der Gewässer konnte nicht beobachtet werden. Das erscheint bei näherem 
Hinsehen auch nicht allzu verwunderlich, da schon bei der Probenahme 
mehrere stark veränderliche Parameter eingehen, die eine Vergleichbarkeit 
von zwei nicht zur gleichen Zeit und am gleichen Ort entnommenen Proben 
ausschließen. 

Die Analyse dieser Substanzen erfolgt ausschließlich gaschromatisch am 
Elektroneneinfangdetektor, einem außerordentlich empfindlichen Nachweis­
system. Hier können eingespritzte Einzeldosen bestimmter Substanzen bis 
zu Mengen von 1Q-13 g (0,1 Picogramm) herab erfaßt werden. Das sind 
Mengen, die - wenn ich diesen Vergleich einmal wählen darf - weit unter 
dem Gewicht eines Erythrocyten liegen. 

Die Organochlorinsektizide, die Gegenstand der vorliegenden Unter­
suchungen waren, sind hinsichtlich ihrer Persistenz und Toxizität "relevante 
Umweltchemikalien", wenn Sie mir diese moderne und etwas abgegriffene 
Bezeichnung gestatten wollen. Sie bieten sich jedoch auch als solche an, da 
es für sie, ähnlich wie zum Beispiel auch für radioaktive Stoffe, extrem 
empfindliche Nachweismethoden gibt. 

Der Trend in der Pflanzenschutzmittelanwendung geht heute zweifellos 
zu anderen Stoffklassen, die - wie zu hoffen ist - bezüglich Toxizität 
und Rückstandsproblematik weniger Sorgen bereiten werden. Es bleibt zu 
hoffen, daß durch den allseitigen Einsatz "umweltfreundlicherer" Substanzen 
eine wenigstens partielle Sanierung unseres Lebensraumes möglich sein wird. 

LITERATUR: 

HANF, M.: Entwicklung und Ausmaß der Pflanzenschutzmittei-Anwendung, 
Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Bd. 73, S. 522 (1966). 

Anschrift: Wissenschaft!. Direktor Dr. F. Herzet, Berlin 33, Cerrensplatz 1 



Chemisch-physikalische Abwasserreinigung 

VonW.Janicke 

Terminologisch seien unter diesem Titel alle Verfahren zur Behandlung 
von Abwässern vor ihrer Ableitung in einen Vorfluter zusammengefaßt, die 
ihrer Funktion nach chemischer, physikalischer bzw. physikalisch-chemischer 
Natur sind und über konventionelle Verfahrenspraktiken (z. B. Abschei­
dung von Grobstoffen in Rechenanlagen, einfache Sedimentation in Sand­
fängen und Absetzbecken bzw. Abtrennung von Schwimmschlamm) hinaus­
gehen. 

Obwohl nach ihrer Zusammensetzung und Behandlungsfähigkeit zwischen 
Kommunalabwasser (das heute fast überall nicht mehr rein häuslicher 
Natur ist, sondern gewerblich-industrielle Anteile enthält) und Industrie­
abwässern zu unterscheiden ist, sind alle Abwasserarten grundsätzlich den 
chemisch-physikalischen Behandlungsverfahren zugänglich. 

Nach einer 1. oder mechanischen (Rechenanlagen, Sandfänge, Absetz­
becken) und einer 2. oder biologischen (Tropfkörper, Belebtschlammanlagen, 
Oxidationsgräben usw. zur aerob-biologischen Teilelimination noch ver­
bleibender, biologisch abbaubarer, gelöster bzw. fein suspendierter orga­
nischer Stoffe) Abwasserbehandlungsstufe wird in zunehmendem Maße eine 
3. Reinigungsstufe zum Schutze der Vorflut-Gewässer und ihrer Nutzungen 
für erforderlich gehalten, was nicht zuletzt durch die in zivilisierten Län­
dern generelle Überlastung dieser Gewässer (Bäche, Flüsse, Seen) infolge 
steigender Ballung von Bevölkerung und Industrie und Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion mit ihren Problemen des Anfalls flüssiger 
Abfälle bedingt ist. 

Unter 3. Abwasserreinigungs-Stufe sind nun nicht mehr nur solche Ver­
fahren zu verstehen, die lediglich die in einem mechanisch-vollbiologisch 
behandelten Abwasser noch vorhandenen düngenden und damit zu Gewäs­
sereutrophierung (mit deren sekundären Schadenswirkungen, wie Faul­
schlamm-Bildung, Anaerobie, mangelnder biologischer Abbau; Beispiele: 
Lake Erie, Lake Tahoe, Tegeler See) führenden Mineralsalze (P-, N-Salze 
als "Minimumfaktoren") eliminieren, sondern alle Abwasserbehandlungs­
prinzipien, die bei im umfassenden Sinne notwendigerweise gesteigerten An­
forderungen an Abwasserreinigung und Gewässerschutz geeignet sind, in 
einer Nachbehandlung biologisch (oder gleichwertig) behandelter Abwässer 
Restverschmutzungen und besonders auch toxische Spurenstoffe zu entfer­
nen. Diese sind vor allem für anspruchsvolle Nutzungen, wie Trink- und 
Brauchwassergewinnung, relevant (nicht absetzbare Schwebestoffe, Salze, 
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toxische Schwermetallionen, biologisch weiter abbaubare sowie refraktäre 
organische Verbindungen bzw. beständigere Metaboliten, daneben hygie­
nisch bedeutsame, belebte Materie, wie Krankheitserreger und Parasiten­
keime, und ggf. radioaktive Stoffe). Damit geht der Begriff "3. Reinigungs­
stufe", der oft mit "weitergehende Abwasserreinigung" ("advanced treat­
ment") umschrieben wird, weit über den einer "Schönung" des Kläranlagen­
Ablaufs hinaus. 

Verfahrenstechnisch können solche weitergehenden, chemisch-physikali­
schen Abwasserbehandlungsmaßnahmen einer 2. (biologischen) Stufe nach­
geschaltet werden (echte 3. Stufe) oder auch eine solche mit besserem Wir­
kungsgrad hinsichtlich der Summe der zu eliminierenden Schmutzstoffe er­
setzen ("weitergehende Reinigung" im eigentlichen Sinne). Damit handelt 
es sich bei diesen Maßnahmen, streng genommen, auch nicht um Verbesse­
rungen konventioneller Abwasserreinigungsverfahren im einzelnen, wie Be­
lüftung mit sauerstoffangereicherter Luft oder/und thermophile Verfahrens­
weise beim Belebtschlammprozeß und dgl., auch wenn solche höhere Elimi­
nationswirkungsgrade erbringen. 

In nachstehender übersieht sind die bekannten und größtenteils bereits 
praktisch bewährten technischen Verfahren der ",3. Reinigungsstufe" bzw. 
",weitergehenden Abwasserreinigung"' im dargelegten Sinne, zusammen mit 
jeweils spezifischer Wirkung und Zweck, aufgeführt. 

Verfahren 

zu eliminierende 
Substanz 

1. nicht absetzbare 
Schwebestoffe 

2. anorganische Stoffe 
(Salze ohne Dünge­
stoffe, tox. Metall­
ionen, ggf. radio­
aktive Nuklide) 

Zweck 

Entlastung des Oz-Haus­
halts des Vorfluters 

Erleichterung der Trink- u. 
Brauchwasseraufbereitung 

Erleichterung der Trink- u. 
Brauch Wasseraufbereitung; 
Schutz vor direkter Gefähr­
dung durch Trinkwasser 

Schutz der Bevölkerung vor 
Anreicherung in der Nah­
rungskette 

Verfahren 

Mikrosiebung, Filtration 
(Diatomeenerde, Druck­
filtration mit Anthrazit} 

Flockung (mit Sedimen­
tation oder Filtration) 
Flotation ("foam 
fractionation "') 

Ionenaustausch 
umgek. Osmose 

Elektrodialyse 

Destillation 

part. Ausfrieren 



zu eliminierende 
Substanz 

3. organische Stoffe 
(refraktäre und 
biologisch abbaubare 
Restverschmutzung, 
Metaboliten) 

4. anorganische Nähr­
stoffe (Düngesalze, 
N-, P-Salze) 

5. Krankheitserreger 
usw. 

Zweck 

Erleichterung der Trink- u. 
Brauchwasseraufbereitung 

u. U. Schutz vor Anreiche­
rung in der Nahrungskette 

Entlastung des 02-Haus­
halts des Vorfluters 

Verhinderung der Gewäs­
sereutrophierung (mit 
sekundären Schadens­
wirkungen) 

Entlastung des 02-Haus­
halts des Vorfluters 
(sekundär) 

Erleichterung der Trink- u. 
Brauchwasseraufbereitung 
(sekundär) 

Ermöglichung 
des Freibadens 

Erleichterung der Trink- u. 
Brauchwasseraufbereitung 

Verfahren 

Adsorption (A-Kohle) 

Extraktion 

"Strippen" 
Flotation ("foam 
fractionation ") 

makroporöse Ionenaus­
tauscher 
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Oxidation (chemisch) mit 
03, HtOt, Clt, ClOt, Luft, 
Katalysatoren; thermisch) 

Fällung (Flockung, Flokku­
lation) f. PQ,:t- (CaO, Fe-, 
Al-, Mg-Salze) mikrobielle 
Denitrifikation für N­
Salze 

"Strippen" f. NH3/NH,+ 
(n. Alkalisieren) 

Ionenaustausch 
f. NHs/NH,+ 
(n. Ansäuern) 

Knickpunkt-Chlorung 
f. NH3/NH,+ 

kontroll. Einbau i. biolog. 
Substanz (Biomasse, "algae 
harvesting") 

Desinfektion (chemisch, 
thermisch, durch Radiation) 

In vielen Fällen läßt sich der gewünschte Eliminations-Wirkungsgrad 
bzw. die "allgemeinhygienische Sicherheit" erst durch geeignete Kombi­
nation solcher Einzelverfahren erzielen. Als solche seien beispielsweise 
angeführt: 
ehern. Flockung+ bio!. Reinigung(" Vorklär-", "Nachklär-" bzw. "Simultan­
flockung"); 
ehern. Oxidation + bio!. Reinigung; 
bio!. Reinigung + bio!. Denitrifikation; 
bio!. Reinigung + kontroll. Einbau von N, P; 
bio!. Reinigung + NHs-Strippen; 
bio!. Reinigung + Adsorption; 
ehern. Oxidation (m. Ozon) + Adsorption; 
ehern. Flockung + Filtration + Ionenaustausch + A-Kohle-Behandlung 
(Zentralkläranlage Washington). 
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Anwendung finden chemisch-physikalische Verfahren z. Z. vorzugsweise 
zur Behandlung spezieller industrieller und gewerblicher Abwässer, vor 
allem, wenn diese aufgrund ihrer toxischen Eigenschaften hinsichtlich der 
abbauenden Mikrobiozönose einer konventionellen biologischen Reinigung 
nicht zugänglich sind oder andere Argumente (Wirtschaftlichkeitsfragen, 
besondere Ansprüche an die Qualität des Ablaufs oder Vorfluters) einer 
solchen entgegenstehen. Für kommunale Abwässer werden diese Verfahren 
in Ergänzung zu oder als Ersatz von biologischer Renigung bereits ernst­
haft erörtert. Besondere Bedeutung kommt ihnen schon heute dort zu, wo 
eine Wiederverwendung von industriellen oder auch städtischen Abwässern 
ohne den äußeren Kreislauf über ein natürliches Gewässer mit seinem Selbst­
reinigungsvermögen aus wirtschaftlichen oder klimatischen Gründen (aride 
Zonen) geboten ist (Wasserkreislaufwirtschaft, "water recycling", "water 
renovation"; Industrie, Stadt Windhuk). 

Die bei jedem Abwasserreinigungsverfahren gemäß dem Grundsatz von 
der Erhaltung der Materie anfallenden Mengen stark wasserhaltiger 
Schlämme bieten ihrerseits ernsthafte Probleme der Behandlung und Besei­
tigung, die die Wirtschaftlichkeit der Verfahren maßgebend beeinflussen 
können. Daher ist man in vielen Fällen mit Erfolg bemüht, Schlamm unter 
Wiedernutzbarmachung z. B. von Fällungschemikalien des chemischen 
Flockungsprozesses aufzubereiten. Hierdurch kann u. U. auf kosteninten­
sive und durch toxische Abwasserinhaltsstoffe immer störanfälliger wer­
dende Schlammausfaulung verzichtet werden. 

Obwohl die Prognose der Anwendung chemisch-physikalischer Abwasser­
reinigungsverfahren im Zeitalter nahezu ungehemmter Produktion und 
expansiven Konsums sowie rechtzeitig manifestierten Umweltbewußtseins 
günstig zu nennen ist, erscheint ihre allgemeine Anwendung für die Ver­
hältnisse in der BRD und vergleichbaren Ländern im Kommunalbereich aus 
wirtschaftlichen Gründen noch solange irreal, als noch nicht einmal eine 
vollbiologische Abwasserbehandlung (2. Reinigungsstufe bei potentiell vol­
lem Einsatz) Allgemeingut ist. Damit dürften die biologischen Methoden 
der Abwasser- und Schlammbehandlung hier vorerst noch die erstrebten 
Methoden der Wahl bleiben. Im industriellen Sektor dagegen sind die ersteren 
schon für spezielle Abwasserbehandlungsprobleme oft unentbehrlich. 

Anschrift: Direktor und Professor Dr. W. fanicke, Berlin 33, Corrensplatz 1 



Fortschritte biologischer Abwasserreinigung 

VonG.Bringmann und R.Kühn 

Die Reinigung kommunaler Abwässer in einer ersten mechanischen Stufe 
und in einer zweiten biologischen Stufe ist vom Standpunkt der Wasser­
hygiene nicht unbedingt ausreichend. In der zweiten Stufe der biologischen 
Abwasserreinigung werden zwar die sauerstoffzehrenden organischen ln­
haltsstoffe der kommunalen Abwässer mehr oder minder weitgehend mine­
ralisiert. Im Ablauf dieser Stufe verbleiben jedoch Stickstoffverbindungen 
und Phosphate, die als Düngesalze in die Vorfluter gelangen und dort zu 
einer unerwünschten Massenentwicklung von pflanzlichen Mikroorganismen, 
insbesondere Blaualgen, Grünalgen, Kieselalgen, führen. Zwar reichern diese 
Organismen in Lichtzeiten das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff an, in 
Dunkelzeiten jedoch zehren diese Algenmassen Sauerstoff und führen zu 
einer Sauerstoffverarmung in den Gewässern. Hierdurch gefährden sie das 
pflanzliche und tierische Leben, insbesondere das Leben jener Metazoen und 
sauerstoffbedürftigen Protozoen, welche Bakterien und pflanzliche Einzeller 
aus dem Wasser als Nahrung aufnehmen und damit die sogenannte bio­
mechanische Reinigung des Wassers der Gewässer vollziehen. Die Massen 
pflanzlicher Organismen bedingen außerdem durch einen hohen Verbrauch 
an Kohlendioxid und Bikarbonaten im Wasser eine Verschiebung der 
Wasserstoffionenkonzentration in den alkalischen Bereich. Hierdurch kann 
aus gelösten Ammoniumverbindungen Ammoniak frei werden, welches in 
entsprechender Konzentration für tierische Organismen, insbesondere auch 
für diejenigen, die Bakterien und Planktonten aus dem Wasser aufnehmen, 
als Gift wirken kann. Massenentwicklung von Algen bedingt nach Absterben 
der Organismen die Bildung größerer Mengen Schlamm in den Gewässern, 
der durch Zersetzung in Faulschlamm übergeht. Dieser Faulschlamm wirkt 
seinerseits sauerstoffzehrend mit den eben geschilderten Folgen und erzeugt 
außerdem giftige Faulgase, wie Schwefelwasserstoff und Methan, welche im 
gleichen Sinne das Leben im Wasser und damit die biologische Selbstreinigung 
des Wassers gefährdert. Die geschilderte ungünstige Wirkung der die biolo­
gische Abwasserreinigung verlassenden mineralischen Nährstoffe lassen es 
erforderlich erscheinen, diese Inhaltsstoffe in einer besonderen Verfahrens­
stufe aus dem biologische gereinigten Abwasser zu entfernen. Da eine ein­
seitige Entfernung entweder nur der Stickstoffverbindungen oder nur der 
Phosphate allein u. U. nur zu einer Verschiebung des biologischen Gleich­
gewichtes im Vorfluter führen könnte, ohne daß eine wesentliche Minderung 
der Massenentwicklung der Algen zu erwarten wäre, dürfte es empfehlens-
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wert sein, beide Nährstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Zwar ist 
Phosphat in hohen Konzentrationen im Abwasser enthalten und seine Ent­
fernung erscheint besonders vordringlich, jedoch ist vom Standpunkt der 
Wasserhygiene auch dem Nitrat eine wesentliche Bedeutung beizumessen, 
nicht nur als Algennährstoff, sondern insbesondere darum, weil es über die 
Uferfiltration in das Grundwasser und damit in das Trinkwasser gelangen 
kann, wo es nach neueren Erkenntnissen unerwünscht ist. 

Die Entfernung von Phosphaten ·aus biologisch gereinigtem Abwasser 
erfolgt nach dem heutigen Stande der Erkenntnis im wesentlichen durch 
chemische Fällung mittels geeigneter Fällungsmittel, Eisen- bzw. Alu­
miniumsalze. Zur Entfernung der Stickstoffverbindungen in der dritten 
Stufe der Reinigung kommunaler Abwässer sind dagegen chemische Wege 
kaum gangbar. Es verbleiben somit im wesentlichen biologische Verfahren. 
Hier sind zwei Möglichkeiten gegeben, einmal die der Denitrifikation, d. h. 
der Abgasung des Stickstoffs, zum anderen die der Inkarnierung des Stick­
stoffs in der Biomasse des Belebtschlammes. Zunächst sei die Entfernung 
des Stickstoffs durch denitrifizierende Bakterien in Form von molekularem 
Stickstoff bzw. Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid genannt. Dieses Ver­
fahren der Denitrifikation setzt als ersten Verfahrensschritt eine vollstän­
dige Nitrifikation, d. h. eine vollständige Oxydation der Stickstoffverbin­
dungen des Abwassers, vorliegend als Ammonium- und als organischer 
Stickstoff, bis zum Nitrit bzw. Nitrat durch nitrifizierende Bakterien im 
Belüftungsbecken voraus, denn eine Denitrifikation kann nur erfolgen aus 
der oxydierten Form des Stickstoffs. 

Der Wirkungsgrad einer Denitrifikation nitrifizierten kommunalen Ab­
wassers ist abhängig von dem Angebot an Wasserstoffdonatoren bzw. dem 
BSB des Rohabwassers, da die Denitrifikanten unter anaeroben Bedingun­
gen die organischen Stoffe, die im BSB erfaßt werden, mittels des 
Nitrat-Sauerstoffs oxydieren und so den Stickstoff aus der Nitrat-Bindung 
freisetzen. 

Von Bringmann und Kühn sind für die jeweils gegebene Abwasserbeschaf­
fenheit Modellverfahren der Denitrifikation entwickelt worden. 

Ist mit einem relativ gleichen mittleren BSB-Angebot im Rohabwasser 
während des Tagesablaufs im Betrieb einer Abwasserreinigungsanlage zu 
rechnen, so empfiehlt es sich, den gesamten BSB des Rohabwassers in der 
Denitrifikation zum Einsatz zu bringen. Der Einsatz des gesamten BSB des 
Rohabwassers in der Denitrifikation ist möglich, wenn das zufließende Roh­
abwasser zuerst der Denitrifikationsstufe zugeleitet wird. 

In dieser Weise arbeitete die von Verff. betriebene Modellanlage (Bild 1). 

Eine Dosierpumpe (A) führte kontinuierlich Rohabwasser der Denitrifi­
kation zu. Eine über eine Redox-Meßkette (I) steuerbare Pumpe (B) ent-
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nahm, in Abhängigkeit von dem Redox-Potential des Rohabwassers, 
variable Mengen nitrifiziertes Abwasser aus den Nachklärtrichter (F) der 
Nitrifikation und speiste dieses gleichfalls in die Denitrifikation ein. Die 
Denitrifikation erfolgte in einem mit Weich-PVC-Trägermaterial beschickten 
Gefäß (C). Das Redox-Potential, bei welchem der völlige Schwund von 
Nitrit- bzw. Nitrat-Stickstoff in der Denitrifikation eintrat, wurde im Zu­
lauf der Denitrifikation gemessen und lag bei -315 mV. Der Wert wurde 
automatisch elektronisch konstant gehalten. Aus dem Denitrifikationsgefäß 
wurde das Mischwasser durch eine den Unterdruck erzeugende Pumpe (D) ab­
gesaugt und dem nachgeschalteten Nitrifikationsbecken (E) zugeführt, in 
welchem der Ammonium- und organische Stickstoff oxydiert wurden. Ein 
Kompressor (H) speiste Druckluft über ein Verteilerrohr in die Nitrifikation 
ein. Den abgesetzten Belebtschlamm aus dem Nachklärtrichter (F) pumpte 
eine Schlammpumpe (G) laufend in das Belüftungsbecken zurück. 

Die absolute bzw. relative Leistung der Denitrifikation war abhängig 
einerseits vom BSB und andererseits vom Ammonium-Gehalt des Roh­
abwassers. Für einen relativ niedrigen BSBs von 150 mg/1 und einem gleich­
zeitigen relativ hohen Ammonium-Stickstoff-Gehalt von 82 mg/1 des Roh­
abwassers lag die Denitrifikationsleistung bei 60 °/o, bezogen auf den Am­
monium-Stickstoff-Gehalt des Rohabwassers. Bei einem BSBs des Roh­
abwassers von 380 mg/1 verblieben von 50 mg/1 Ammonium-Stickstoff 
6 mg/1 Ammonium-Stickstoff im Ablauf der Denitrifikationsstufe, d. h. es 
ergab sich eine Denitrifikationsleistung von 88 Ofo, bezogen auf den Am­
monium-Stickstoff-Gehalt des Rohabwassers. 

Im Hinblick auf eine technische Vereinfachung der Stickstoff-Eliminierung 
waren Bringmann und Kühn bestrebt, einen prinzipiell andersartigen Weg 
einer praktisch vollständigen Entfernung des Stickstoffs aus kommunalen 

G 

Abb. 1. Prinzipskizze der Modellanlage zur Denitrifikation des Abwasser-Stickstoff·> 

11 
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Abwässern zu beschreiten, und entwickelten ein einfaches, wenig störungs­
anfälliges und wirtschaftlich nutzbares Verfahren der Stickstoffentfernung. 
Dies war möglich mittels der direkten Inkarnierung des Abwasser-Am­
monium-Stickstoffs durch Kohlenstoff-heterotrophe Mikroorganismen im Be­
lebtschlamm unter dosierter Zuführung einer zusätzlichen organischen Koh­
lenstoffquelle; denn Voraussetzung für die weitgehende oder vollständige 
Inkarnierung des Stickstoffs durch Mikroorganismen ist ein ausreichendes 

-

t 
Abb. 2. Prinzipskizze der Modellanlage zur Inkarnierung des Abwasser-Stickstoffs 

Stickstoff : Kohlenstoffverhältnis im Abwasser. Ein solches ist im kommu­
nalen Abwasser von selbst nicht gegeben, da Stickstoff im physiologischen 
Oberschuß vorhanden ist. Als Eigenschaften einer derartigen zusätzlichen 
organischen Kohlenstoffquelle sind niedriger Preis und schnelle biologische 
Resorbierbarkeit ohne Bildung von Nebenprodukten zu fordern. Verff. ver­
wendeten in der über mehrere Monate betriebenen Modell-Belebtschlamm­
anlage .i\thanol - als Synthesesprit billig angeboten - als zusätzliche or­
ganische Kohlenstoff-Quelle. 

Die Anlage (Bild 2) bestand aus einem Belebtschlamm-Becken (C), das 
durch einen Kompressor (D) belüftet wurde. Dem Belüftungsbecken wurde 
durch eine Dosierpumpe (A) Rohabwasser zugeführt. Gleichzeitig führte 
eine Feindosiermaschine (B) dem Belüftungsbecken Synthesesprit zu in 
einem Volumen, das ein ständig gleichbleibendes Verhältnis Kohlen­
stoff: Stickstoff im Rohabwasser gewährleistete. Das nach 8-stündiger Ver­
weilzeit aus dem Belüftungsbecken kontinuierlich ablaufende belebtschlamm-
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haltige Abwasser floß in emen Absetztrichter (E). Von der Basis des 
Absetztrichters wurde ein Teil des Belebtschlammes dem Eingang des 
Belüftungsbeckens wieder zugeführt. Das überschüssige belebtschlammhaltige 
Abwasser floß aus dem Absetztrichter in einen, nach dem Dekantierverfah­
ren arbeitenden Separator (G). In dem Separator (Umdrehungszahl 
3000 U/min) trennte sich der Belebtschlamm von der wäßrigen Phase. Die 
wäßrige Phase wurde anschließend zur Absättigung des restlichen BSB des 
Abwassers auf einen Tropfkörper (I) gefördert. Der im Separator abgesetzte 
Schlamm wurde anschließend bei 105 o C getrocknet. 

Während des mehrmonatigen Betriebes wurde der Modellanlage Roh­
abwasser mit einem BSBs von 111 mg/1 und einem NH4+-N-Gehalt von 
90,1 mg/1 zugeführt. Im Ablauf des Belüftungsbeckens zum Separator ent­
hielt das biologisch gereinigte Abwasser nur noch 2,4 mg/1 NH4+ -N. Mithin 
wurde in 8 Stunden Verweilzeit mittels Äthanol als zusätzlicher organischer 
Kohlenstoff-Quelle praktisch der gesamte Ammonium-Stickstoffgehalt des 
Rohabwassers - nämlich 97 °/o - in Biomasse übergeführt. Nicht uner­
wähnt mag bleiben, daß außer der völligen Inkarnierung des Stickstoffs 
mittels der Hilfs-C-Quelle auch eine Inkarnierung von etwa 50 bis 60 Ofo des 
Phosphats erfolgte und somit auch dieser wasserhygienisch unerwünschte In­
haltsstoff in beträchtlicher Menge dem Abwasser entzogen werden konnte. 
Ein vollständiger Entzug des Phosphats war insofern nicht zu erwarten, als 
dieser Nährstoff im kommunalen Abwasser im physiologischen Oberschuß 
enthalten ist. 

Da der Bedarf an Äthanol Kosten verursacht, war daran gedacht, den 
erzeugten Trockenschlamm wirtschaftlich zu verwenden. So sollten Fütte­
rungsversuche an Ratten zeigen, daß auch das mit dem beschriebenen Ver­
fahren gewonnene Schlammprotein als Eiweißquelle in der Tierernährung 
Verwendung finden könnte. 

Der Rohproteingehalt des durch Abschleuderung gewonnenen, bei 105 o C 
getrockneten Belebtschlammes betrug 58 Ofo. In Versuchsreihen wurden zwei 
Rattengruppen gehalten, von denen die eine Trockenschlammprotein als 
Eiweißquelle vorgesetzt bekam, die andere Casein. In jedem Fall war der 
Rohproteingehalt des Futters auf den gleichen Prozentgehalt (24 Ofo) ein­
gestellt. Als Ergebnis der Fütterungsversuche kann herausgestellt werden, 
daß Trockenschlammprotein, welches mittels einer zusätzlichen organischen 
Kohlenstoff-Quelle gewonnen worden war, als Rohprotein von Ratten voll 
genutzt wurde, wie die gleichmäßige Gewichtszunahme der einerseits mit 
Trockenschlammprotein, andererseits als Kontrolle mit Casein gefütterten 
Versuchstiere zeigte. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die Verfütterung des 
Trockenschlammproteins nur eine Form der Möglichkeit der Nutzung des 

11* 
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Trockenschlammes als Rohproteinquelle aufzeigen sollte. Es sind durchaus 
andere Verwertungsmöglichkeiten des auf diese Weise gewonnenen Rah­
proteins denkbar. 

Zu diesem Verfahren der Inkarnierung des Abwasserstickstoffs in der 
Biomasse des Belebtschlammes sei noch bemerkt, daß als zusätzliche orga­
nische Kohlenstoff-Quelle auch andere geeignete Substanzen - soweit sie 
leicht resorbierbar sind und keine Zwischenprodukte bilden - eingesetzt 
werden können. In Nacharbeitung des Verfahrens wurde an anderer Stelle 
Glycerin, das dort als Abfallprodukt anfällt, als zusätzliche organische 
Kohlenstoff-Quelle erfolgreich verwendet. 

Im Vergleich zur Denitrifikation, sind die wesentlichen Vorteile des In­
karnierungsverfahrens darin zu sehen, daß die Assimilation des Stickstoffs im 
Belebtschlamm und damit die Eliminierung des Stickstoffs aus dem Ab­
wasser nicht über eine Nitrifikation erfolgt, sondern der Stickstoff bereits 
als Ammonium-Stickstoff aus dem Wasser aufgenommen wird, und dieser 
Prozeß bereits in der zweiten, biologischen Stufe einer Reinigungsanlage 
kommunaler Abwässer vonstatten gehen kann und nicht erst in der 3. Stufe 
der biologischen Reinigung. 

Im Gegensatz zu kommunalen Abwässern, die wegen ihres Gehaltes an 
gelösten - aber zum größten Teil abbaubaren - organischen Substanzen 
und wegen ihres Gehaltes an den gelösten trophisch wirkenden Algennähr­
stoffen Stickstoff und Phosphor zu erhöhter Belastung des Vorfluterwassers 
führen, bringen ungenügend gereinigte Industrieabwässer u. a. toxische bzw. 
schwer abbaubare Stoffe in das Vorfluterwasser ein. Durch diese Stoffe kann 
die biologische Selbstreinigung der Gewässer bzw. die Trinkwassergewin­
nung aus dem Uferfiltrat oder Oberflächenwasser wasserhygienisch bedenk­
lich beeinflußt werden. 

Um einige wassergefährdende Stoffe, Mineralölprodukte, Phenole und 
aromatische Nitroverbindungen - letztere galten bisher als biologisch nicht 
abbaubar - aus den Abwässern zu entfernen, entwickelten Bringmann 
bzw. Bringmann und Kühn biologische Abbauverfahren, welche mit stoff­
wechselspeziellen Mikroorganismen bzw. stoffwechselspeziellen Verfahren 
arbeiten; denn mit dem klassischen Belebtschlamm-VerfahrenderReinigung 
kommunaler Abwässer sind nicht alle in Industrieabwässern enthaltenen 
Kohlenstoffverbindungen mineralisierbar. 

Für die Aufgabe, phenolhaltige Abwässer eines Kunstharzbetriebes mit 
dem größtmöglichen Wirkungsgrad zu entphenolen, wurde das von Bring­
mann entwickelte Nocordia-Verfahren groß-technisch eingesetzt (Bild 3). 
Nocordia hat die Fähigkeit, außergewöhnlich hohe Phenol-Konzentrationen 
abzubauen. 
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Die zu entphenolenden Abwässer des technisdten Kunstharzbetriebes, die 
in untersdtiedlidter Art, als alkalische "Rotwässer" und als "Sauerwässer", 
anfallen, werden getrennt in Tanks gesammelt, um ansdtließend anteilig 
durdt Pumpen in einen der beiden zur Verfügung stehenden Tagesbehälter 
überführt zu werden. Aus dem jeweils herangezogenen Tagesbehälter, dem 
audt die für Nocordia notwendigen Nährsalze Ammoniumphosphat, Ka­
liumphosphat und Magnesiumsulfat zugesetzt werden, werden die Abwäs­
ser mittels einer Pumpe über vier Düsen in feinster Verteilung peripher auf 
die Oberfläche des Wassers in einem durdt einen Kompressor belüfteten 
Rundbe<.ken aufgesprüht. Die Wassertemperatur wird bei 20 bis 22• C 
gehalten. Eine Obersidtt über den Wirkungsgrad der biologisdten Ab­
wasserreinigung nadt dem Nocordia-Verfahren in bezug auf die Verminde­
rung des KMn04-Verbrauchs sowie der wasserdampfflüdttigen Phenole und 
des Formaldehyds zeigt die nachstehende Tabelle. 

Zulauf (Misdtabwasser) 
Ablauf 
Abbauleistung 

Nachkliirb ecken 

KMn04-
Verbraum 

130 000 mg/1 
12 500 mg/1 

90,3% 

Sammelbehiilter fiir 
Rotwasser 

ßeliiftungsbecken 

wasserdampfflüdttige Formal-
Phenole dehyd 

4 200 mg/1 2 800 mg/1 
3S mg/1 

99,2% 100% 

1. Tagesbehiilter 

Z.Tagesbehälter 

Abb. 3. Prinzipskizze der großtedtnischen biologisd1en Entphenolungsanlage 
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Bemerkt sei zu dieser Abbauleistung, daß in der Anlage nicht Phenol­
Abwässer im üblichen Sinne mit biologisch leicht abbaubaren Phenolen zur 
Entphenolung gelangen, sondern aus Phenolen und Formaldehyd entste­
hende Kondensationsprodukte in Gegenwart größerer Mengen freien For­
maldehyds. Diese Stoffe haben einen hohen biologischen Sauerstoffbedarf 
und sind von erheblicher potentieller biologischer Giftwirkung. Trotz dieser 
schwierigen Ausgangsbedingungen gelingt es, den KMn04-Verbrauch der 
zulaufenden Abwässer in der Anlage um 90 Ofo zu verringern. Das Ein­
strömen von 3 g/1 freien Formaldehyd stört die biologische Tätigkeit des 
Nocordia-Belebtschlammes nicht, obwohl im Belüftungsbecken 200 bis 
400 mg/1 freies Formaldehyd auftreten, der jedoch im Ablauf der Anlage 
nicht mehr nachweisbar ist. 

Als eine weitere Möglichkeit der biologischen Reinigung von Industrie­
abwässern mittels stoffwechselspeziellen Mikroorganismen sei der Abbau 
organischer Nitroverbindungen nach dem von Bringmann und Kühn ent­
wickelten Azotobacter-Verfahren erläutert. Abwässer können Nitroaro­
mate wie Mono-, Di- und Trinitrotoluol, Mono-, Di- und Trinitrobenzol 
enthalten. Die Möglichkeit des biologischen Abbaus der genannten orga­
nischen Nitroverbindungen durch oxydativen Angriff aerober Mikroorga­
nismen konventioneller Belebtschlammanlagen ist aufgrund der chemischen 
Natur dieser Stoffe nicht ohne weiteres gegeben. Als geeignet für einen 
biochemischen Angriff könnten jedoch Mikroorganismen gelten, welche in 
der Lage sind, unter aeroben Bedingungen organische Nitroverbindungen zu 
reduzieren. Genannte physiologische Fähigkeiten entwickeln Mikroorganis­
men der Gattung Azotobacter, die in der Natur in erster Linie unter 
aeroben Bedingungen elementaren Stickstoff binden, indem sie denselben 
mittels ihres Hydrogenase-Aktivität entfaltenden Nitrogenase-Systems redu­
zieren. Azotobacter ist in der Lage, nicht nur elementaren Stickstoff, sondern 
auch organisch gebundene Nitrogruppen unter aeroben Bedingungen zu 
reduzieren, wonach die Reduktionsprodukte weiterem biologischen Abbau 
zugänglich werden. 

Einer 2-stufigen Modell-Abwasserreinigungsanlage (Bild 4), bestehend aus 
einem Belüftungsbehälter (C) (1. Stufe)- beimpft mit Azotobacter agilis­
und einem nachgeschalteten Tropfkörper (J) (2. Stufe) - beimpft mit kon­
ventionellem Belebtschlamm - wurden in synthetischem Abwasser aroma­
tische Nitroverbindungen, in Mengen von 118 bis 146 mg/1 gelöst, kontinuier­
lich zugeführt. Von den Tri-und Dinitroverbindungen {128 bis 146 mg/1) ver­
blieb im Ablauf der Belüftungsstufe (1. Stufe) ein Rest von 12,5 bis 
24,5 mg/1 nichtreduzierter Substanz und 3 bis 10 mg/1 reduzierte Meta­
bolite. Im nachgeschalteten Tropfkörper (2. Stufe) wurden die verbliebe­
nen Nitrokörper praktisch restlos reduziert und auch von den reduzierten 
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Metaboliten verblieb nur ein geringer Rest von 3 bis 6 mg/1. Der Schwund 
der Nitrogruppen betrug demnach 100 Ofo, der Schwund der reduzierten 
metabolischen Produkte 95 bis 97 Ofo. Bei Verwendung eines Umpumptropf­
körpers wurden alle zum Einsatz gelangten Nitroaramate völlig reduziert 
und abgebaut. Die Mononitroverbindungen (118 bis 132 mg/1) wurden be­
reits in der Belüftungsstufe der Anlage praktisch völlig reduziert und ihre 
Reduktionsprodukte waren analytisch nicht mehr nachweisbar. 

Die Mononitroverbindungen (118 bis 132 mg/1) wurden bereits in der 
Belüftungsstufe der Anlage praktisch völlig reduziert und ihre Reduktions­
produkte waren analytisch nicht mehr nachweisbar. 

A 

K 

Abb. 4. Prinzipskizze der Modellanlage zum biologischen Abbau von Nitroaromaten 

Mineralölprodukte gelangen in steigendem Maße aus Abwässern der 
Raffinerien bzw. der Mineralölprodukte verarbeitenden Industrien in die 
Gewässer. Hier können sie durch Oberflächenfilme die Sauerstoffversorgung 
und damit die biologische Selbstreinigung des überschichteten Wassers 
gefährden sowie durch Einbringung von Geruchs- und Geschmacksstoffen 
bzw. durch ihre Metabolite mit entsprechenden ungünstigen Eigenschaften 
die Qualität des Wassers für Trinkwasserzwecke bis zur Unbrauchbarkeit 
des Wassers mindern. Unter natürlichen Bedingungen sammeln sich Kohlen­
wasserstoffe, d. h. auch Mineralölprodukte, deren spezifisches Gewicht unter 
dem des Wassers liegt, infolge der Oberflächenspannung in dünnen Schich­
ten an der Wasseroberfläche. Ausgehend von diesen natürlichen Verhält­
nissen, erscheint es notwendig, einer für den biologischen Abbau der 
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genannten Stoffgruppe geeigneten Mikroflora in Abwasserreinigungsanlagen 
von vornherein Lebensbedingungen zu bieten, die den natürlichen Verhält­
nissen durch Schaffung möglichst großer amphibischer Grenz- bzw. Haft­
flächen angepaßt sind. Diese Haftflächen sollten ständig unter amphibischen 
Bedingungen gehalten werden, d. h. sowohl mit der wäßrigen Phase wie mit 
der sauerstoffliefernden Atmosphäre in ständigem Kontakt stehen. Ideale 
technische und biologische Bedingungen hierfür bietet der Scheibentauch­
körper (STK). Die langsam rotierenden Scheiben des STK nehmen laufend 
einen dünnen Flüssigkeitsfilm beim Durchgang durch das Wasser auf, wobei 
Mineralölprodukte von der Oberfläche des Abwassers bevorzugt aufgenom­
men werden. Beim Durchgang durch die Atmosphäre kann der Luftsauer­
stoff auf der großen Oberfläche der Scheiben in intensiven Austausch mit 
dem Flüssigkeitsfilm treten. Für die auf der Oberfläche der Scheiben ange­
siedelten Kohlenwasserstoffe-oxydiereoden Organismen (KWO) sind auf 
diese Weise günstige Biooxydationsbedingungen gegeben. Bringmann und 
Kühn entwickelten aufgrund dieser Erkenntnis eine Scheibentauchkörper­
Modellanlage (Bild 5) zum biologischen Abbau von Mineralölprodukten. 

A 

t t 
Abb. 5. Prinzipskizze der Scheibentauchkörper-Modellanlage zur biologischen Elimi­

nierung von Mineralölprodukten 

Der Scheibentauchkörper wurde vor Inbetriebnahme mit Erdaufschwem­
mungen, Flußwasser und kommunalem Abwasser beimpft. Die Kohlen­
wasserstoff-Oxydanten, Stämme der Gattungen Pseudomonas, Achromobac­
ter, Chromobacterium, Brevibacterium und Mycobacterium siedelten sich 
auf den Scheiben des Scheibentauchkörpers an. 

Für die Beschickung des STK wurde das jeweilige abzubauende Mineral­
ölprodukt über eine Feindosiermaschine (A) in einem volumetrisch kon­
trollierten konstanten Leitungswasser-Strom (B) gefördert und durch ein 
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Rührwerk (C) eingerührt. Mittels einer Dosierpumpe (D) wurde laufend 
Ammoniumphosphat dem Wasserstrom zugeführt. Die Ammoniumphosphat­
Dosierung war so bemessen, daß weder N noch P begrenzender Faktor 
für die Mikroorganismen des STK waren. Die Durchschnittstemperatur des 
synthetischen Abwassers wurde thermostatisch bei 22o C geregelt. Die 
Verweilzeit des mineralölhaltigen Wassers in der STK-Anlage (E) betrug 
eine Stunde. 

In Weiterbehandlung des aus der Scheihentauchkörperanlage ablaufenden 
Abwassers floß dieses über den Scheidetrichter (H) ab, an dessen Oberfläche 
sich ggf. Reste der im Wasser schwerlöslichen Mineralölfraktionen sammel­
ten, die dem Eingang der Scheibentauchkörperanlage laufend wieder zu­
geführt wurden. 

Die biologische Eliminierungsleistung wurde laufend spektralphotome­
trisch kontrolliert. Unter Voraussetzung eines biologischen Abbaus der Mine­
ralölprodukte unter die 1 mg/1-Grenze ergab die STK-Modellanlage in 
jeweils mehrwöchigem Betrieb Eliminierungsleistungen, bezogen auf die 
Flächeneinheit des STK, von 20 bzw. 18 g/m2 in 24 h für Normalbenzin 
bzw. Flugkraftstoff sowie von 11 g/m2 in 24 h für Superbenzin bzw. Petro­
leum. Für Dieselkraftstoff lag die Eliminierungsleistung bei 4 g/m2 in 24 h 
und für leichtes Heizöl bei 2 g/m2 in 24 h. Die verwendeten Rohöle sowie 
leichtes Maschinenöl wurden mit einer Leistung von etwa 1 g/m2 in 24 h 
eliminiert, während für mittleres Maschinenöl und Bohröl die Eliminierungs­
leistung bei 0,5 g/m2 in 24 h verblieb. 

Die Eliminierungsleistung, bezogen auf den Nutzinhalt des Wasser­
beckens des STK, lag bei 5 kg/m3 in 24 h für Normalbenzin und Flugkraft­
stoff, bei 3 kg/m3 in 24 h für Superbenzin und Petroleum. Von Dieselkraft­
stoff wurde über 1 kg/m3 in 24 h und von leichtem Heizöl 0,5 kg/m3 in 24 h 
eliminiert. Die Eliminierungsleistung für die verwendeten Rohöle sowie für 
leichtes Maschinenöl lag bei etwa 0,25 kg/m3 in 24 h, während von Bohröl 
und von mittlerem Maschinenöl 0,15 kg/m3 in 24 h eliminiert wurden. 

Grundsätzlich für alle Modellverfahren des biologischen Abbaus speziel­
ler organischer Abwasserinhaltsstoffe, so auch für die hier beschriebenen 
Anlagen, wäre zu sagen, daß im Falle der praktischen Anwendung der 
Verfahren eine Verringerung der in der Modellanlage aus Versuchsgründen 
angewandten optimalen Konzentration zusätzlicher Nährstoffe erreicht 
werden kann. Darüber hinaus wäre grundsätzlich anzustreben, gereinigte 
Abwässer spezieller Abwasserreinigungsanlagen nicht unmittelbar in den 
Vorfluter, sondern in eine Reinigungsanlage kommunaler Abwässer oder in 
eine zentrale Anlage industrieller Abwässer einzuleiten, um gegebenenfalls 
überschüssige Nährstoffe dem biologischen Abbau zuzuführen. 
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Hygienische Probleme 
der Krankenhausabwasserbehandlung 

Von Gertrud M ü 11 er 

Als man nach 1945 mit systematischen bakteriologischen Abwasserunter­
suchungen begann, stellte sich heraus, daß es eine Reihe von Krankheits­
erregern in nicht unbeträchtlicher Menge enthielt. So muß nach den Unter­
suchungsergebnissen von G. Müller 1

, Denecke 2, Reploh und Handloser 3 im 
häuslichen Rohabwasser einer Großstadt mit der ständigen Anwesenheit von 
Salmonellen gerechnet werden. Jensen 4, W agener, M itscherlich und Reuss 5 

und G. Müller 6 fanden, daß auch Tuberkelbakterien im großstädtischen 
Siedlungsabwasser keine Seltenheit sind und als ein regelmäßiger Bestand­
teil der Bakterienflora im städtischen Rohabwasser, auch ohne daß dieses 
durch Lungenheilstätten besonders belastet wäre, angesehen werden müs­
sen. Carlson 7 konnte, besonders in den Sommermonaten, regelmäßig Viren 
im Rohabwasser nachweisen. Auf die Tatsache, daß in einer mittelgroßen 
Stadt 1 I Rohabwasser etwa 60 Wurmeier enthält, weist Lebmann 8 hin. 
Andererseits ist aber auch bekannt, daß, abgesehen von den Wurmeiern, die 
nach angemessener Absetzzeit in der mechanischen Stufe einer Kläranlage 
in den Klärschlamm übergehen, durch eine biologische Abwasserreinigung 
nicht alle Krankheitserreger vernichtet werden 9 • 

Es lag daher nahe, für dieses breite Spektrum an Krankheitserregern im 
Siedlungsabwasser nach Quellen zu suchen, die dafür verartwortlich gemacht 
werden können, und es ist verständlich, daß sich dafür der Schlachthof und 
das Krankenhaus zwangsläufig anboten. Antze und H öse/ 10 nahmen daher 
eine Analyse dahingehend vor, welche seuchenhygienischen Gefahren durch 
Abwasser von Krankenanstalten, besonders von Infektionsabteilungen, 
Mikrobiologischen und Pathologischen Instituten zu erwarten sind, zumal 
nach lokrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes und des Bundesseuchen­
gesetzes auch rechtliche Konsequenzen gezogen werden mußten. Sie kommen 
zu dem Schluß, daß durch die Einleitung dieser speziellen Abwässer in eine 
städtische Sammelkanalisation, die ein ohnehin mit Krankheitserregern 
belastetes Abwasser enthält, eine seuchenhygienische Mehrbelastung dieses 
Siedlungsabwassers nicht zu erwarten ist. Damit vertreten sie die gleiche 
Grundeinstellung wie beispielsweise K ruse 11

, Eyer 12
, Schäfer 13 oder M e­

gay14. Auch nach eigenen Untersuchungen 15 in Abwässern Hamburger 
Krankenhäuser muß der Schluß gezogen werden, daß die Einleitung von 
Krankenhausabwässern, selbst bei Vorhandensein von Infektionsstationen, 
Pathologie und Mikrobiologischen Instituten, in ein großstädtisches Kanal-
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netz, das in eine ordnungsgemäß dimensionierte Kläranlage mündet, seu­
chenhygienisch belanglos ist. 

Es ist bekannt, daß die Zahl der Salmonelleninfektionen in den vergan­
genen Jahren erheblich zugenommen hat und mit Sicherheit nicht mit den 
durch die Seuchenstatistik erfaßten Erkrankungszahlen übereinstimmen. 
Das wahre Bild der tatsächlichen Salmonellenverbreitung in der Bevölke­
rung wird also nur unvollkommen wiedergegeben. Ein erheblicher Anteil 
dieser Infektionen verläuft ohne ärztliche und vor allem ohne stationäre. 
Behandlung und muß deswegen zwangsläufig der Erfassung entgehen. 

Bei systematischen Stuhluntersuchungen an etwa 4000 nicht darmkranken 
Patienten konnte Schäfer 11 auf 136 Personen 1 Salmonellenträger ermitteln. 
Marcuse und Henze 11untersuchten 18 000 nicht darmkranke Patienten und 
fanden auf 142 Personen 1 Salmonellenträger. Nach Haack 18

•
18 und 

Kruse 11 entstammen etwa 95 °/o der im städtischen Abwasser enthaltenen 
Infektionserreger der nicht-hospitalisierten Bevölkerung und nur höchstens 
5 °/o den Infektionsabteilungen der Krankenhäuser. Auf diesen Infektions­
abteilungen wird durch die laufende Desinfektion am Krankenbett ver­
sucht, die Erreger bereits an Ort und Stelle zu vernichten. Es fällt also mit 
dem Krankenhausabwasser nur ein Bruchteil derjenigen Mengen an Krank­
heitserregern an, die von jenen in ihrem häuslichen oder beruflichen Lebens­
raum verbleibenden Ausscheidern der allgemeinen Kanalisation zugeführt 
werden. Daran wird sich auch durch die zunehmende Schaffung von Sani­
tärzellen im Krankenhausbereich nichts Grundsätzliches ändern. 

Die Notwendigkeit einer neben der laufenden Desinfektion am Kranken­
bett auf dem Krankenhausgelände zu installierenden Abwasserdesinfek­
tionsanlage sollte also abhängig gemacht werden von den örtlichen Ge­
gebenheiten. Ist die Möglichkeit der Einleitung von infektiösen und 
anderen Krankenhausabwässern in die gemeindliche Sammelkanalisation 
gegeben, besteht in der Regel keine Veranlassung, bereits auf dem 
Krankenhausgelände Abwasserdesinfektionsanlagen zu installieren. Eine 
Abwasserdesinfektion städtischer Krankenhäuser erübrigt sich selbst dann, 
wenn es sich um Abwässer aus Infektionskliniken und Tbc-Krankenhäuser 
handelt, weil, wie oben angeführt, bereits das "normale" städtische Ab­
wasser durch die unkontrollierbaren Abgänge teils bekannter, teils unbe­
kannter Ausscheider so reich an Krankheitskeimen aller Art ist, daß die 
Desinfektion eines mengenmäßig geringen Anteils der Abwässer keine ent­
scheidende Verminderung des Erregerspektrums im Kanalnetz bringen kann. 
Lediglim für den Fall, daß ein oder mehrere Infektionskrankenhäuser 
überregionaler Bedeutung an die Kanalisation einer kleineren Stadt an­
geschlossen sind, könnte eine Desinfektion notwendig werden. Wegen der 
Art der dann anzuwendenden Maßnahmen wird auf die DIN 19520 
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"Richtlinien für die Behandlung von Abwasser aus Krankenanstalten, Aus­
gabe Mai 1964) verwiesen bzw. bei Desinfektionsmaß nahmen, die aufgrund 
des § 41 des Bundes-Seuchengesetzes amtlich angeordnet werden, auf die in 
der vom BGA herausgegebenen Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel 
und -verfahren (veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 14, 21, 312, 1971). 
Im allgemeinen wird dann der Abschnitt 3.4 der o. a. Liste in Frage kom­
men, der besagt, daß "bei der Prüfung der Notwendigkeit einer Desinfek­
tion von Abwasser die jeweiligen mikrobiellen Verhältnisse im Vorfluter 
(Gewässer oder Kanalisation mit gemeindlicher Kläranlage) berücksichtigt 
werden sollten. Falls danach bei Ableitung in eine Kanalisation eine Maß­
nahme erforderlich ist, genügt es im allgemeinen, den Gehalt des Abwas­
sers an Krankheitserregern soweit zu vermindern, daß er unter dem des 
aufnehmenden gemeindlichen Abwassers liegt." 

Es steht außer Frage, daß die völlige, aber einseitige Sanierung auf dem 
Sektor des Krankenhausabwassers zum mindesten in einer Großstadt keine 
einschneidende Verringerung der Belastung mit Krankheitserregern für das 
der städtischen Kläranlage zulaufende Gesamtabwasser und für das in den 
Vorfluter ablaufende, geklärte Abwasser mit sich bringen kann. Desinfek­
tionsmaßnahmen sollten daher, wenn ein wirkungsvoller Gewässerschutz 
betrieben werden soll, der gleichzeitig den Wert eines Gewässers für die 
Volkserholung berücksichtigt, zentral am Kläranlagenablauf angesetzt wer­
den. Das bedeutet, daß im Zuge der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
der Einbau von Abwasserdesinfektionsanlagen im Krankenhaus nicht gene­
rell angeordnet, sondern je nach Lage der Dinge von Fall zu Fall ent­
schieden werden sollte. 
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Schwerpunktdesinfektion von Abwässern 
vor ihrer Einleitung in eine gemeindliche Kanalisation 

oder Desinfektion der gemeindlichen Abwässer 
nach ihrer mechanisch-biologischen Reinigung? 

Von W. Niemitz 

Die gestellte Frage muß nach den gleichen Gesichtspunkten beantwortet 
werden, die an anderer Stelle 1 über die Notwendigkeit des Abwägens der 
Vor- und Nachteile von schwerpunktartigen oder zentralen Abwasserbe­
handlungsmaßnahmen dargelegt wurden. Entscheidend ist demnach, daß 
eine örtliche Behandlung um so eher in Betracht kommt, je größer die an­
fallende Abwassermenge, je gefährlicher der fragliche "wassergefährdende" 
Stoff und je spezifischer die jeweils zweckmäßigste Eliminierungsmöglichkeit 
ist. Unter diesem Aspekt soll das Thema weitgehend, wenn auch nicht ganz 
unabhängig von rechtlichen Erwägungen, unter technisch-naturwissenschaft­
lichen Gesichtspunkten behandelt werden. 

Von Gertrud Müller 2 ist festgestellt worden, daß in bezug auf Menge 
und Gefährlichkeit der Krankenhausabwässer - auch der "normaler" Iso­
lierstationen - Schwerpunktmaßnahmen wenig erfolgreich für die Verbes­
serung der Gesamtsituation sein können, solange es nicht gelingt, die durch 
Krankheitserreger aller Art verursachte Gefahrensituation in den städtischen 
Kanalisationen drastisch zu vermindern. Das stößt jedoch wegen der be­
trächtlichen Zahl von vielfach unerkannten und sich in bezug auf die 
Zusammensetzung des betroffenen Personenkreises ständig ändernden vor­
übergehenden oder dauernden Ausscheidern auf praktisch unüberwindliche 
Schwierigkeiten. Erst wenn alle sonstigen Infektionsquellen so weitgehend 
eliminiert wären, daß der Nachweis von Krankheitserregern nicht mehr wie 
jetzt alltäglich ist, sondern zu den Seltenheiten gehört, wären Überlegungen 
für eine spezielle Behandlung von Krankenhausabwässern u. ä. angebracht. 
Zu dieser Eliminierung kann jedoch - um das vorwegzunehmen - ledig­
lich eine zweckentsprechende zentrale Behandlung aller verdächtiger Ab­
wässer, also insbesondere der städtischen, beitragen, niemals aber eine 
Behandlung an in den meisten Fällen nur vermeintlichen Schwerpunkten. 
Um ein spezielles Beispiel zu nennen, sei auf die in Europa praktisch aus­
gerotteten Pocken hingewiesen. In bezug auf die bekanntlich dennoch not­
wendigen Pockenstationen ist daher eine Desinfektion der dort anfallenden 
Abwässer sicherlich vertretbar, auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer 
Pockenverbreitung über das Abwasser solcher Stationen als sehr viel geringer 
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zu veranschlagen sein dürfte als z. B. ihre Verbreitung über den direkten 
Kontakt oder über die Luft (Staub, Klimaanlagen usw.). 

Es bleibt also nur noch die Frage nach der Spezifität der zweckmäßigsten 
Eliminierungsmöglichkeit, wobei diese sicherlich nicht nur im Hinblick auf 
einen möglichst vollständigen Effekt, sondern ohne Zweifel auch im Hin­
blick auf die Volkswirtschaft und den Einfluß auf die Gesamtsituation zu 
prüfen ist. Im Prinzip bestehen z. Z. drei Möglichkeiten: die thermische 
Behandlung, die Behandlung mit Chlor oder Chlor-abspaltenden Verbin­
dungen und die Behandlung mit Ozon, die - wenn auch mit gewisser 
Einschränkung hinsichtlich des Ozons -so weit entwickelte Verfahren sind, 
daß sie technisch realisierbar und wirtschaftlich, wenn auch mit im einzelnen 
recht unterschiedlichem Aufwand, vertretbar sind. 

Die thermische Behandlung, die je nach der angewandten Temperatur 
und der Einwirkungszeit einer Sterilisation nahe kommt, ist allgemein 
bekannt und verspricht, abgesehen von Sonderfällen wie den Milzbrand­
sporen, die zu ihrer Abtötung andere Voraussetzungen benötigen als im 
allgemeinen vorliegen, einen sicheren Desinfektionserfolg. Sie verursacht 
jedoch einen verhältnismäßig hohen Aufwand, ohne daß hier auf Einzel­
heiten eingegangen werden kann, und bedingt nach vorliegenden Erfah­
rungen auch gewisse Schwierigkeiten bei der Wartung und vor allem bei der 
Überholung der Anlagen. Für die Behandlung großer Mengen an Abwäs­
sern, also etwa städtischer Abwässer, kommt - um das bereits hier fest­
zustellen - eine thermische Behandlung kaum in Betracht, abgesehen viel­
leicht von Sonderfällen, in denen große Wärmemengen anfallen, die sonst 
ungenutzt abgeführt werden müßten. Aber auch in diesen Fällen würden 
sich große Schwierigkeiten ergeben, z. B. wenn man an die notwendige 
Abkühlung der Abwässer vor Einleitung in den Vorfluter denkt. Das Pro­
blem der sogenannten thermischen Vorfluterbelastung durch Kühlwässer, 
speziell durch solche von Kraftwerken, bereitet uns ohnehin genug Kopf­
zerbrechen und würde ohne Zweifel eine Potenzierung erfahren, wenn 
städtische Abwässer nach ihrer so oder so notwendigen Reinigung noch einer 
Hitzebehandlung unterworfen würden, ganz abgesehen von den erheblichen 
Investitions- und ggf. Betriebskosten sowie von den vielen technischen 
Schwierigkeiten. 

Ein zweites, direkt am Anfallsort anwendbares Verfahren ist die Behand­
lung mit Chlor oder Chlor-abspaltenden Verbindungen. Um einigermaßen 
wirksam sein zu können, bedarf dieses Verfahren nicht nur eines verhält­
nismäßig hohen Chlorüberschusses, sondern auch einer vorherigen Homo­
genisierung des Abwassers. Es ist wirtschaftlich weniger aufwendig als eine 
thermische Behandlung und kann weitgehend automatisiert und wartungs­
arm installiert werden. Es steht jedoch außer Zweifel, daß mit diesem 
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Verfahren bei stärker verunreinigten Abwässern trotz hoher Chlordosierung 
keine Desinfektion im klassismen Sinn, d. h. Abtötung aller Krankheits­
erreger, erreimbar ist. Man wird aum einen Coli-Titer von 0,1 (s. u.) kaum 
mit Simerheit erreimen können, selbst wenn man unvertretbar hohe Chlor­
mengen anwenden wollte, es sei denn, die Chloreinwirkung fände über 
mehrere Stunden statt. Dagegen ist bei der Chlorung eines gut memanism­
biologism gereinigten Abwassers diese Forderung mit einiger Wahrschein­
limkeit, wenn auch nicht mit Simerheit, erfüllbar. Auf jeden Fall erreimt 
man aber aum bei stark verschmutzten Abwässern eine nennenswerte Keim­
verminderung, durm die selbst ein stark mit Krankheitserregern belastetes 
Abwasser in seiner bakteriologismen Besmaffenheit so verbessert wird, daß 
es nam seiner Einleitung in eine städtisme Kanalisation keine Erhöhung des 
im Abwasser bereits vorhandenen Gehaltes an Krankheitserregern bewirken 
kann. Daß dabei die nach dem Bundesseumengesetz vorgesmriebene Des­
infektion der Aussmeidungen am Krankenbett einen zusätzlim positiven 
Effekt hat, ist unbestritten. Jedom dient eine solme Maßnahme in erster 
Linie der internen Krankenhaushygiene, sie kann nimt von den für das 
Kanalisationsnetz zuständigen Behörden kontrolliert oder erzwungen wer­
den, und es ist ohne weiteres möglim, bei unzureimender Desinfektion am 
Krankenbett und aum z. B. beim Einbau sog. Sanitärzellen durm erhöhte 
Chlordosierung und ggf. längere Aufenthaltszeit praktism den gleimen 
Effekt zu erzielen. Wie bei allen anderen, z. B. industriellen Einleitungen, 
ist die notwendige Simerheit im wesentlimen eine Frage der Überwachung, 
die allerdings, wie bekannt, bei Einleitungen in die Kanalisation noch un­
vollkommener ist, als es ohnehin smon bei den direkten Einleitungen in die 
Gewässer bedauerlimerweise der Fall ist. Auf die Chlorung städtismer 
Abwässer wird weiter unten eingegangen. 

Die Behandlung aum verhältnismäßig stark verunreinigter Abwässer mit 
Ozon ist temnism möglich und dürfte in ihrer Wirksamkeit der Chlorung 
entspremen, vielleimt sogar diese noch übertreffen. Sie ist jedom z. Z. nom 
sehr aufwendig und wird erst interessant werden, wenn die an vielen Stellen 
durmgeführten Forsmungs- und Entwicklungsarbeiten zur Verbilligung der 
Ozonherstellung erfolgreim abgesmlossen werden können. 

Mit dem Vordringen neuer Abwasserbehandlungsverfahren auf physika­
lism-chemismer Basis wird man vielleicht in Zukunft dieses Problem aum 
auf andere Weise lösen können. Dazu würde die neuerdings oft genannte 
Behandlung mit ionisierenden Strahlen gehören, die allerdings außer der 
Kostenfrage zusätzliche Simerheitsprobleme aufwirft, die einer Anwen­
dung in kleineren und mittleren Anlagen zumindest auf absehbare Zeit 
nahezu unüberwindlime Smwierigkeiten bereiten werden. 

12 



178 

Nach diesen Ausführungen kann für eine entscheidende Verminderung 
des Gehaltes an Krankheitserregern in unseren Gewässern und damit zur 
Steigerung ihres Erholungswertes nur eine zentrale Behandlung der kom­
munalen Abwässer nach ihrer mechanisch-biologischen Reinigung, die be­
kanntlich in dieser Beziehung keinen ausreichenden Effekt aufweist, in 
Betracht kommen, und für diese zentrale Behandlung nach dem heutigen 
Stand der Technik nur die Behandlung mit Chlor oder Chlor-abspaltenden 
Verbindungen. Sie wird in vielen Anlagen in aller Welt, insbesondere in 
den USA, zumindest in der Badesaison praktiziert und neuerdings in den 
USA durch die neu gegründete Environmental Protection Agency wieder 
mit Nachdruck gefordert. Die Kosten für eine solche Behandlung, und zwar 
sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten, liegen in der Größen­
ordnung von ganz wenigen Prozenten der Gesamtkosten für die Abwasser­
reinigung. Wenn man berücksichtigt, daß diese wiederum nur etwa 1

/5 bis 1/s 
der Ableitungskosten verursacht, liegen die Kosten für die Chlorung sogar 
unter 1 Ofo. Das Entscheidende ist aber, daß diese Kosten in der gleichen 
Größenordnung liegen wie diejenigen, die in vielen Orten für die Desinfek­
tion von Abwässern an sogenannten Schwerpunkten aufgebracht werden 
müssen. Eine Gemeinde kann also - etwas vereinfacht gesprochen - mit 
dem gleichen Geld, mit dem sie eine Anlage zur Desinfektion ihrer Kranken­
hausabwässer baut und betreibt, ihre Gesamtabwässer zwar nicht desinfizie­
ren, aber so in ihrem Gehalt an Krankheitserregern vermindern, daß unter­
halb der Kläranlage in einigem Abstand, der ohnehin aus ästhetischen 
Gründen notwendig ist, eine Nutzung des Vorfluters für Erholungszwecke 
möglich ist, d. h., daß dort ein Coli-Titer von 0,1 gehalten werden kann, 
der nach allgemeiner Auffassung ein Baden in Gewässern gestattet. 

Bei dieser technisch-naturwissenschaftlich nicht ernsthaft bestreitbaren 
Sachlage ist es eigentlich unverständlich, daß immer noch sogenannte 
Schwerpunktdesinfektionen, und zwar ausgesprochene Desinfektionen und 
nicht nur Keimverminderungen, gefordert und auch durchgeführt werden, 
während eine zentrale Behandlung in der BRD so gut wie an keiner Stelle 
vorgenommen wird (Ausnahme u. a. Berlin). Dies kann man noch verstehen, 
wenn man bedenkt, daß z. B. in der BRD noch heute weniger als die Hälfte 
des kommunalen Abwassers einwandfrei mechanisch-biologisch gereinigt 
wird. Und solange das der Fall ist, braucht man über eine abschließende 
Behandlung zur weiteren Verminderung des Gehaltes an Krankheitserregern 
nicht zu diskutieren, es sei denn, örtliche Verhältnisse wie in Berlin, lassen 
eine solche Behandlung als sinnvoll erscheinen. Aber warum wird das Geld, 
das den Gemeinden oder, wenn man so will, der Volkswirtschaft fehlt, um 
ihr dringendstes Abwasserproblem möglichst schnell zu lösen, auf der an­
deren Seite durch die Krankenhausträger u. a., letzten Endes also auch 
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durch die Allgemeinheit, ausgegeben - und zwar auf Grund behördlicher 
Anordnungen, also sozusagen der Allgemeinheit - für einen Effekt, der als 
nahezu gleich Null bezeichnet werden muß? Abgesehen von rechtlichen, 
aber ziemlich wirklichkeitsfremden Erwägungen, auf die zum Schluß noch 
kurz einzugehen sein wird, und von der Unkenntnis der Sachlage, für die 
es nach den vorstehenden Ausführungen eigentlich keine Entschuldigung 
mehr gibt, mögen es vielleicht folgende vier, etwas ernster zu nehmende 
Einwände sein, die speziell gegen die Behandlung mit Chlor vorgebracht 
werden. Es sind dies: 

1. Fragen der Sicherheit im Umgang mit großen Mengen gasförmigen 
Chlors; 

2. Gefährdung der Biozönese der Gewässer und damit Beeinträchtigung der 
Selbstreinigung; 

3. Die Befürchtung, daß bei der Chlorung der Abwässer chlorhaltige Ver­
bindungen entstehen könnten, die zu einer Beeinträchtigung der Nut­
zung der Gewässer für Zwecke der Trinkwasserversorgung und eventuell 
zu einer Anreicherung solcher, sicherlich mehr oder weniger bedenklicher 
Verbindungen in der Umwelt und speziell in der Nahrungsmittelkette 
führen; 

4. Unsicherheit über das Verhalten und die Bedeutung krankheitserregen­
der Viren im Gewässer ganz allgemein und über die Wirkung der 
Chlorung in bezug auf die Abwasserherkunft im besonderen. 

Zu 1. ist festzustellen, daß in der hochindustrialisierten BRD außer­
ordentlich große Chlormengen erzeugt und umgesetzt werden, und zwar 
unter Sicherheitsvorschriften, die es der Allgemeinheit als selbstverständlich 
erscheinen lassen, daß ernsthaft nichts passieren kann. Wenn man dennoch 
befürchtet, die notwendige Sachkenntnis im Umgang mit diesem Giftgas 
bei Betreuern kleinerer und mittlerer Anlagen nicht voraussetzen zu können, 
kann jederzeit auf Chlor-abspaltende Verbindungen umgestiegen werden, 
deren Sicherheitsrisiko praktisch als Null bezeichnet werden kann. Anschei­
nend unter dem Druck der Öffentlichkeit wird in den USA übrigens tat­
sächlich fast nur noch mit solchen Verbindungen gearbeitet, auch wenn sie 
etwas weniger effektiv sind, d. h. wenn, bezogen auf Chlor, mehr von 
ihnen angewendet werden muß als bei der in der BRD üblichen Chlorgas­
anwendung. 

Zu 2. besteht ohne weiteres die Möglichkeit, einen eventuell zu hohen 
Chlorüberschuß im Ablauf des Chloreinwirkungsbeckens durch eine Ent­
chlorung auf einen für das aufnehmende Gewässer als unschädlich anzu­
sehenden Wert herabzusetzen, wenn es sich aufgrund entsprechender Unter­
suchungen als notwendig erweisen sollte. Zumindest bei mittleren und grö­
ßeren Anlagen, deren Abläufe für die Beschaffenheit unserer Gewässer 
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hinsichtlich ihres Gehaltes an Krankheitserregern von ausschlaggebender 
Bedeutung sind, würden sich die durch eine solche automatisch steuerbare 
Entchlorungsmaßnahme bedingten Mehrkosten durchaus in vertretbaren 
Grenzen halten. In den meisten Fällen dürfte jedoch eine Entchlorung gar 
nicht notwendig sein, weil der Gehalt der Gewässer an den für die Selbst­
reinigung verantwortlichen Mikroorganismen so groß ist, daß eine gewisse 
vorübergehende Verminderung ihrer Zahl nur geringe und örtlich begrenzte 
Auswirkungen haben wird. Um allerdings zu einer endgültigen Abklärung 
dieses zwischen Biologen, Chemikern, Hygienikern und Technikern noch 
etwas strittigen Problems zu kommen, sollten zu dieser Frage Forschungs­
arbeiten an einem Modellgewässer in halbtechnischem Maßstab in Angriff 
genommen werden, da die bereits vielerorts durchgeführten Laboratoriums­
untersuchungen für eine solche Abklärung nicht ausreichen. 

Zu 3. trifft das, was eben über die Notwendigkeit weiterer Forschungs­
arbeiten ausgeführt wurde, in erhöhtem Umfang zu. Ganz generell wird 
man die Möglichkeit derartiger Reaktionen nicht ausschließen können. Sie 
werden sich aber im wesentlichen auf Reaktionen im Abwasser selbst be­
schränken, d. h. auf die Verweilzeit im Chloreinwirkungsbecken, da der 
Oberschuß im Ablauf aus den bereits erwähnten Gründen so niedrig und 
im aufnehmenden Gewässer nach kürzester Zeit ganz verschwunden ist, 
daß hier kaum die Gefahr derartiger Reaktionen zu befürchten sein wird. 
Bei gut gereinigtem Abwasser dürften sich aber auch die Reaktionen wäh­
rend der Chloreinwirkung in tragbaren Grenzen halten. Sollte das in dem 
einen oder anderen Fall nicht zutreffen, müßte den Ursachen für derartige 
Reaktionen nachgegangen werden, und der fragliche Stoff müßte durch 
zusätzliche Maßnahmen, am besten unmittelbar am Anfallsort der betreffen­
den Abwässer, weitgehend eliminiert werden. Im übrigen ist die Gefahr 
derartiger Reaktionen auch bei der Anwendung des im allgemeinen im 
Hinblick auf die vier aufgeführten Gründe besser beurteilten (aber eben 
z. Z. noch sehr viel aufwendigeren) Ozons nicht auszuschließen. 

Auf das Problem zu 4. kann in diesem Zusammenhang nicht näher ein­
gegangen werden. Auch auf diesem Gebiet ist offensichtlich noch viel For­
schungsarbeit zu leisten. Nach allem, was bisher bekannt geworden ist, wird 
man aber bezüglich des gehäuften Vorkommens von Viren im städtischen 
Abwasser die Situation ähnlich einschätzen dürfen wie die hinsichtlich der 
bakteriellen Krankheitserreger, d. h. auch in diesem Fall werden spezielle 
Maßnahmen an mehr oder weniger vermeintlichen Schwerpunkten kaum zu 
einer dem entsprechenden Aufwand adäquaten Verminderung des Gehaltes 
an pathogenen Viren im Gesamtwasser einer Gemeinde führen können. 

Viel schwerwiegender für die durch den Bau von Schwerpunktdesinfek­
tionsanlagen verursachte, oben angedeutete volkswirtschaftliche Fehlent-
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wicklung . als die eben genannten vier Gründe, dürften jedoch rechtliche Er­
wägungen gewesen sein bzw. auch noch heute sein. Sie haben ihren Ursprung 
in Formulierungen des Wasserhaushaltsgesetzes, die je nach der Interessen­
lage unterschiedlich ausgelegt werden und zu denen höchstrichterliche Ent­
scheidungen, zumindest für den hier interessierenden speziellen Fall, noch 
nicht vorliegen. Ohne daß hier näher und juristisch kompetent auf diese 
Dinge eingegangen werden kann, bleibt festzustellen, daß ohne Zweifel in 
entsprechenden Rechtsgutachten dargelegte Interpretationen der fraglichen 
Formulierungen die Gemeinden in vielen Fällen veranlaßt haben, Schwer­
punktdesinfektionen anzuordnen. Sie taten das, weil sie sich in ihrer Ver­
antwortlichkeit für die Einleitung ihrer gemeindlichen Abwässer der Was­
serbehörde absichern wollten, obwohl bisher die Wasserbehörden in den 
seltensten Fällen Auflagen für die bakteriologische Beschaffenheit städtischer 
Abwässer gemacht haben und selbstverständlich wissen, daß auch im Ablauf 
einer guten mechanisch-biologischen Kläranlage noch pathogene Keime 
enthalten sind. Aber es könnte ja der Fall eintreten, daß die Wasserbehörde 
aufgrund der meistens zusätzlich zu den konkreten Auflagen noch in den 
Erlaubnis- und Bewilligungsbescheiden enthaltenen allgemeinen Formulie­
rungen über die "Unschädlichkeit" der Abwässer eine Gemeinde für die 
Einleitung strafrechtlich haftbar machen könnte. Bei der derzeitigen Geset­
zeslage hätte die Gemeinde ihrerseits dann nur die Möglichkeit, sich in einem 
möglicherweise langwierigen und mit unsicherem Ausgang behafteten Zivil­
prozeß bei dem indirekten Einleiter schadlos zu halten. 

Bekanntlich wird z. Z. angestrebt, diese Situation durch eine Änderung 
des Gesetzes zu verbessern. Man will ggf. auch einen indirekten Einleiter 
unmittelbar haftbar machen können, z. B. wenn einwandfrei feststeht, daß 
nur er als Verursacher eines Schadens verantwortlich zu machen ist. Im 
Hinblick auf Industriebetriebe, die gelegentlich oder gar regelmäßig aus­
gesprochen giftige Stoffe in die Kanalisation einer Gemeinde einleiten, der 
es, insbesondere bei kleineren Gemeinden, oft gar nicht bekannt sein kann, 
was im einzelnen eingeleitet wird, muß eine solche Änderung des Gesetzes 
sicherlich als eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation begrüßt wer­
den. Ob das dagegen auch hinsichtlich des hier zur Diskussion stehenden 
Problems der Fall ist, muß bezweifelt werden. Denn nunmehr werden nicht 
nur die Gemeinden (die bisher nicht selten nach näherer Prüfung und fach­
licher Beratung darauf verzichtet haben, eine Schwerpunktdesinfektion zu 
fordern), sondern auch die Krankenhausträger (die sich bisher sehr oft- in 
erster Linie natürlich aus Kostengründen - gesträubt haben, eine ent­
sprechende Anlage einzubauen) glauben, eine solche Maßnahme ergreifen zu 
müssen, um sich vor strafrechtlichen Folgen und vor Schadensersatzan­
sprüchen zu schützen. Es würde also genau das Gegenteil dessen erreicht, 
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was nach den vorstehenden Ausführungen als einzig sinnvoll angesehen wer­
den kann, d. h. keine gezielte Behandlung der gemeindlichen Abwässer nach 
ihrer mechanisch-biologischen Reinigung, sondern noch mehr Schwerpunkt­
anlagen mit noch mehr Kosten für die Allgemeinheit ohne wirklich durch­
greifende Verbesserung der Krankheitserregersituation in unseren Ge­
wässern. 

Etwas überspitzt könnte sich sogar für jeden Einzelnen von uns die 
Konsequenz ergeben, sich - ähnlich wie es von Angestellten in Lebens­
mittelbetrieben usw. gefordert wird - in regelmäßigen Abständen darauf­
hin untersuchen lassen zu müssen, ob er nicht inzwischen möglicherweise 
Ausscheider von Krankheitserregern geworden ist. Ein positiver Befund 
müßte ihn dann zu entsprechenden Maßnahmen, u. a. Unschädlichmachen 
seiner Ausscheidungen, veranlassen, da er anderenfalls Gefahr liefe, für seine 
indirekte Einleitung von Krankheitserregern haftbar gemacht zu werden. 

Der einzige brauchbare Ausweg aus dieser Situation scheint zu sein, daß 
sich zunächst die Obersten Wasserbehörden der Länder - am besten ge­
meinsam mit den für die Gesundheit zuständigen Obersten Landesbehör­
den - grundsätzlich auf zentrale Maßnahmen einigen, um unsere Gewäs­
ser nicht nur für die Trinkwasserversorgung sicherer zu machen, sondern 
insbesondere auch, um ihren Erholungswert entscheidend zu steigern. Gerade 
dies dürfte für die Allgemeinheit von besonderem Interesse sein, denn um so 
eher wird man ihr die großen Kosten für den Umweltschuz, hier für die 
Reinhaltung der Gewässer, schmackhaft machen können, je eher man ihr 
auch eine Nutzung der Gewässer für Erholungszwecke in vertretbarem 
Umfang in Aussicht stellen kann. 

Wenn eine solche generelle Einigung der Länder vorliegt, auf die nach 
Ansicht des Autors nicht verzichtet werden kann, wenn man nicht das 
Fortbestehen der Unsicherheit mit den geschilderten volkswirtschaftlichen 
Nachteilen und der Nicht-Nutzbarkeit unserer Gewässer in Kauf nehmen 
will, wird man in Zukunft in den allermeisten Fällen von Schwerpunkt­
maßnahmen absehen können. Selbst in den z. B. von Gertrud Müller 2 

genannten Fällen, in denen mehrere Infektionskrankenhäuser von über­
regionaler Bedeutung an die Kanalisation einer kleineren Stadt angeschlos­
sen sind, wird man dann zu besseren Lösungen kommen können. Als eine 
solche wäre es nämlich zu bezeichnen, die Gesamtabwässer der Gemeinde 
nach ihrer ggf. zu forcierenden mechanisch-biologischen Reinigung unter an­
teiliger Kostenbeteiligung der Krankenhäuser entsprechend zu behandeln. 
Damit würde ohne jeden Zweifel eine Maßnahme ergriffen, die weniger 
Kosten für die Krankenhäuser und für die Allgemeinheit verursachen 
würde, aber für den Gewässerschutz sinnvoller wäre als Schwerpunkt­
anlagen ohne zentrale Behandlung der gemeindlichen Abwässer. 
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Selbstverständlich würde man, abgesehen vielleicht von besonders dring­
lichen (s.o.) und erfolgversprechenden Einzelfällen, die Durchführung 
dieser zentralen Maßnahmen zur entscheidenden Verminderung des Gehal­
tes an Krankheitserregern in den städtischen Abwässern und damit in 
unseren Gewässern solange aussetzen, bis der auch heute noch große Nach­
holbedarf an mechanisch-biologischen Kläranlagen befriedigt ist. In der 
Zwischenzeit sollte man die oben erwähnten noch notwendigen Forschungs­
arbeiten vorantreiben, über die Frage, in welcher Jahreszeit eine solche 
Maßnahme durchzuführen wäre, diskutieren (wobei nicht nur Zwecke der 
Erholung, sondern auch der Trinkwasserversorgung, sowie der Nutzung der 
Gewässer, z. B. der überschwemmungsgebiete, für landwirtschaftliche 
Zwecke, berücksichtigt werden sollten) und sich vor allem Gedanken über 
die notwendigen Grenzwerte machen, ohne die man nicht auskommen 
wird. Wie dann dieser Grenzwert erreicht wird, ist Sache des Betreibers 
einer Anlage. Er hat dann die Möglichkeit, zwischen Schwerpunktmaßnah­
men oder einer zentralen Behandlung seiner Abwässer nach ihrer mecha­
nisch-biologischen Behandlung zu wählen. Nach den Ausführungen von 
Gertrud Müller 2 und nach den vorstehenden ergänzenden Bemerkungen 
aus technisch-naturwissenschaftlicher Sicht, dürfte diese Entscheidung kaum 
noch schwerfallen. 
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Klärschlammbehandlung und -beseitigung 

Von R. L es c h b er 

A. Allgemeines 

In der 3. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheit­
lichung des Gesundheitswesens wird die Beseitigung der festen und der 
flüssigen Abfallstoffe im Abschnitt VIII, § 29 abgehandelt 1• 

Obwohl dieser Paragraph nur sehr kurz gehalten ist, umfaßt er alle mit 
der Abwasser- und Abfallbeseitigung zusammenhängenden hygienischen 
Fragen, so auch die Schlammbehandlung und -beseitigung, über die im 
folgenden ein gedrängter überblick gegeben wird. 

In der Öffentlichkeit und im Bewußtsein des "Abfallproduzenten Mensch" 
spielt der Klärschlamm zumeist eine untergeordnete oder überhaupt keine 
Rolle. Das liegt wohl daran, daß sich der "Normalverbraucher" infolge der 
allgemeinen Aufklärung über Umweltfragen wohl als Abwasser- und 
Müllproduzent fühlt, nicht aber als Erzeuger von Klärschlamm. Wer aber 
Abwasser erzeugt, produziert damit in der Mehrzahl der Fälle direkt oder 
indirekt auch Schlamm. Ein beträchtlicher Teil der ungelösten Stoffe des 
Abwassers - die sogenannten absetzbaren Stoffe - bildet den Frisch­
schlamm, der in der mechanischen Reinigungsstufe der Klärwerke in den 
Absetzbecken anfällt und etwas mehr als die Hälfte des auf einen Einwoh­
ner entfallenden Schlammes ausmacht. Hierzu kommt dann noch der über­
schußschlamm der biologischen Reinigungsstufe, der sekundär aus den or­
ganischen Inhaltsstoffen des mechanisch geklärten Abwassers gebildet wird. 
Seine Menge ist um so größer, je intensiver die biologische Reinigung ist. 

Schließt sich an diese biologische Stufe noch eine weitere, allgemein als 
3. Reinigungsstufe bezeichnete Behandlungsstufe an, so ist auch in ihr in 
der Mehrzahl der Fälle mit weiterem Schlammanfall zu rechnen. 

Industrielle und gewerbliche Abwässer werden entweder in der gleichen 
Weise wie die städtischen Abwässer behandelt; dann gilt für den Schlamm­
anfall das eben Gesagte, oder sie durchlaufen ihrer Art und Zusammenset­
zung angepaßte spezielle Behandlungsstufen, nicht selten mit Fällungs- und 
Flockungsvorgängen, auch dann ist Schlamm zumeist das Folgeprodukt, das 
beseitigt werden muß. 

Wie groß ist nun die Schlammenge? 
Imhoff 2 veranschlagt in seinem Taschenbuch der Stadtentwässerung die 

Schlammenge auf etwa 1 °/o der behandelten Abwassermenge. Legt man 
nun auch die von Imhoff genannten 150 1 als tägliche Abwassermenge eines 
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Einwohners zugrunde, so ergeben sich etwa 1,5 bis 2,0 I Schlamm je Ein­
wohner und Tag oder 0,5 bis 0,75 m3 als jährliche Schlamm-Menge, die zu 
beseitigen sind. 

Nach Auskünften über die Betriebsdaten eines Großklärwerks treffen die 
Imhoff'schen Werte auch heute durchaus noch zu. 

Die Schlammbeseitigung ist nun mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, 
deren Ursachen hauptsächlich wirtschaftlicher und hygienischer Art sind. 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Transportfrage; denn die 
Schlämme können in den seltensten Fällen in unmittelbarer Nähe des Klär­
werks abgelagert oder beseitigt werden. Um den Schlamm wirtschaftlich 
transportieren zu können, ist somit eine Volumenverringerung eine zwin­
gende Notwendigkeit; eine andere Art der Behandlung ist, den Schlamm 
in eine Form überzuführen, die keine nachteiligen Folgen für Mensch und 
Tier bei der anschließenden Beseitigung oder Verwertung hat. Die Mög­
lichkeiten und Erfordernisse einer einwanfreien Schlammbehandlung und 
-beseitigung erläutert ein in Vorbereitung befindliches Merkblatt der LA W A 
und der ZfA 3 (vgl. auch Übersicht in Abb. 1). 

B. Behandlungsarten 

Die genannten Notwendigkeiten bedingen verschiedene Arten der 
Schlammbehandlung, die in aller Kürze abgehandelt werden sollen. Sie 
können generell in vier Gruppen eingeteilt werden: 

Stabilisierung, um erhebliche Belästigungen der Umwelt zu vermeiden, 
Konditionierung, um den Schlamm leichter entwässerbar zu machen, 
Eindickung, Entwässerung und Trocknung zur Volumenverringerung und 
Desinfektion, sofern erforderlich. 

Stabilisierung 

Bei der Stabilisierung unterscheidet man die anaerobe Behandlung 
(Schlammfaulung), die aerobe Behandlung (Stabilisierung im engeren Sinn) 
und die thermische Behandlung. 

1. Die anaerobe Schlammbehandlung, allgemein Faulung oder Faulprozeß 
genannt, bewirkt eine mehr oder weniger weitgehende Verminderung der 
organischen Schlammsubstanz durch mikrobiellen Abbau zu Methan und 
Kohlendioxid. Neben einer Verringerung der Feststoffmenge wird damit 
auch eine gewisse Volumenverminderung erreicht. Der Faulprozeß kann 
entweder im unbeheizten Faulraum bei 6 bis 18• C durchgeführt werden, 
wobei die Faulzeit mehrere Monate beträgt, oder aber im beheizten 
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Faulraum bei 30 bis 40 ° C (mesophile Faulung) oder bei etwa 55 o C 
(thermophile Faulung). Die thermophile Faulung bei 55° C wird nur 
vereinzelt angewandt, so daß unter einem beheizten Faulraum im aB­
gemeinen ein Faulbehälter für den mesophilen Prozeß verstanden wird. 
Die Faulzeit beträgt in einem solchen Reaktor etwa 20 bis 30 Tage. 
Der Faulprozeß ist sehr licht- und sauerstoffempfindlich, deshalb sind 
die Behälter entsprechend gesichert und verschlossen. Diese Bauart er­
laubt auch eine Ableitung des sehr energiereichen Faulgases, das im 
Klärwerk zumeist zur Energiegewinnung genutzt wird. 

2. Im Gegensatz zu der unter Luftausschluß verlaufenden Faulung wird 
bei der aeroben Behandlung, aUgemein als Stabilisierung bezeidmet, der 
Schlamm künstlich belüftet, wodurch ähnlich wie in einer Belebtschlamm­
anlage ein Abbau organischer Substanz durch aer9be Mikroorganismen 
erfolgt. Da hierbei in erster Linie auch die fäulnisfähigen Anteile ange­
griffen werden, ist der resultierende Schlamm nach etwa 10 Tagen stabil, 
d. h. er führt bei Ablagerung in Schichten bis zu 30 cm Stärke nicht mehr 
zu Geruchsbelästigungen. Die Abbauprodukte des Verfahrens sind Koh­
lendioxid und Wasser, somit im Gegensatz zur Faulung nicht zur Ener­
giegewinnung nutzbar. 

3. Die thermische Stabilisierung wird fast ausschließlich als Konditionie­
rungsverfahren vor der nachfolgenden Entwässerung eingesetzt, obwohl 
auch die anaerobe und aerobe Stabilisierung in gewissem Sinne kondi­
tionierend, also die Flockenstruktur verbessernd, wirken. Die thermische 
Behandlung ist zwar technisch etwas aufwendig, jedoch äußerst wirksam, 
so daß sich das resultierende Schlamm-Wasser-Gemisch gut in seine 
Bestandteile auftrennen läßt. Auf chemische Zusätze kann dann bei 
der nachfolgenden Behandlung verzichtet werden. 

Konditionierung 

Außer den Stabilisierungsverfahren zählt insbesondere noch die chemische 
Behandlung zur Schlammkonditionierung. Hierzu werden dem Schlamm 
Fä1lungsmittel bzw. Flockungs- und Filterhilfsmittel zugesetzt, wie z. B. 
Eisen- oder Aluminiumsalze, Erdalkalien, Asche oder organische Polymere 
(Polyelektrolyte ). 

Schlammeindickung, -entwässerung und -trocknung 

Der Schlamm hat je nach Herkunft üblicherweise einen Wassergehalt von 
90 bis 99 Ofo. Wie schon eingangs erwähnt, würden sich dadurch beim Trans­
port hohe Kosten ergeben. Man ist deshalb bemüht, den Wassergehalt durch 
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verschiedene Verfahren zu verringern. Das geschieht im allgemeinen zuerst 
durch 

1. Eindicken unter Ausnutzung der Dichteunterschiede von Schlammteil­
chen und Wasser. Zum Einsatz kommen entweder die Flotation oder die 
Schwerkrafteindi<Xung. Im letzteren Fall unterstützt man den Eindi<X­
vorgang durch langsames Rühren mit einem sogenannten Krählwerk. 
Eindi<Xer werden zumeist auch den Stabilisierungsanlagen vorgeschaltet, 
um den baulichen Aufwand dafür in vernünftigen Grenzen halten zu 
können und sie wirtschaftlich zu betreiben. 

2. Der eingedi<Xte Schlamm kann nach verschiedenen V erfahren entwässert 
und getrocknet werden, wobei das Endprodukt je nach Verfahrensart 
klumpig, krümelig oder sogar, je nach dem Restwassergehalt, staub­
förmig anfällt. Dies sind 

a) natürliche Verfahren, wie Schlammtro<Xenbeete, Schlammtro<Xenplätze, 
Schlammlagerplätze und Schlammteiche (Lagunen). Während Tro<Xen­
beete, Tro<Xen- oder Lagerplätze als Entwässerungseinrichtungen be­
trieben werden, von denen der Schlamm zur Verwertung oder Beseiti­
gung fortgeschafft werden muß, können Schlammteiche oder Lagunen 
gleichzeitig zur endgültigen Schlammlagerung, also Beseitigung, dienen. 

b) Neben diesen natürlichen Verfahren, gibt es eine Reihe von künstlichen 
Entwässerungs- und Trocknungsverfahren, die im folgenden nur auf­
gezählt werden sollen, da eine eingehendere Besprechung den Rahmen 
dieses Referats sprengen würde. Man unterscheidet: 
Statische Verfahren: Vakuumfilter, Dru<Xfilter, Filterpresse, Siebband­
presse; 
Dynamische Verfahren: Zentrifugen, Siebe; 
Thermische Verfahren: Tro<Xentrommel, Selektivtrodtner, Etagentro<X­
ner, Sprühtro<Xner. 

Die letzte Gruppe der Schlammbehandlungsverfahren, die hier besprochen 
werden soll, ist die 

Desinfektion 

Durch sie sollen Erreger übertragbarer Krankheiten sowie Parasiten aus­
geschaltet und der Schlamm in einen seuchenhygienisch unbedenklichen 
Zustand übergeführt werden. Die bislang angewandten Desinfektionsver­
fahren beruhen auf biologischen oder physikalischen Vorgängen (Hitze) . 
Die chemische Desinfektion von Schlämmen ist nur unter ganz besonderen 
Umständen und nach sorgfältiger Prüfung des angewandten Verfahrens 
hinsichtlich des Erfolges möglich. Wenn beispielsweise bei Einsatz von Erd­
alkalien ein Anheben des pH-Wertes auf 10 bei einer entsprechend langen 
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Einwirkungszeit erreimt wird, kann der so vorbehandelte Smlamm gleim­
zeitig unter Umständen seumenhygienism unbedenklim sein. Dies muß 
durm entspremende Untersudlungen an der jeweiligen Anlage belegt 
werden. 

1. Kompostierung 

Ein biologismes Desinfektionsverfahren ist die kontrolliert ablaufende 
aerobe Verrottung. Dazu wird der Smlamm zusammen mit anderen, 
wasserärmeren Stoffen (z. B. Hausmüll) in lockerer Lagerung mit Luft 
in Verbindung gebramt, damit die aeroben Rottevorgänge einsetzen 
können. Nam den derzeitigen Erkenntnissen gilt ein auf über 65 o C 
selbsterhitzter Smlamm-Mismkompost nam etwa 6tägiger Rotte bei 
entspremender Umwälzung praktism als seumenhygienism unbedenk­
lim. Um dieses Ergebnis zu erzielen, ist es nimt unbedingt notwendig, 
den Abwassersmlamm in besonderen Anlagen zu behandeln. Der Rotte­
prozeß kann vielmehr mit verhältnismäßig einfamen Mitteln durm­
geführt werden, wobei eine Verlängerung der Reaktionszeit bis zu 
drei Women erforderlim sein kann, z. B. bei einer Mietenkompostierung 
mit einmaligem Umsetzen. 

2. Thermische Behandlung 

Eine Desinfektion ist natürlim aum auf thermismem Wege zu erzielen. 
Sie läßt sim aber nimt mit allen unter Ziffer B III. 2. b) aufgeführten 
Trocknungsverfahren erreimen. In der Praxis kann davon ausgegangen 
werden, daß ein thermism getrockneter Sdllamm seumenhygienism dann 
unbedenklim ist, wenn mit der Trocknung eine der Naßsmlammerhit­
zung (siehe nämster Absatz) entspremende Wirkung erzielt wurde. 
Neben der thermismen Trocknung stehen zwei weitere Verfahren zur 
Verfügung, um den flüssigen Abwasser- oder Klärsmlamm zu desinfi­
zieren. Das ist einmal die in Ziffer B I. 3. besmriebene thermisme Stabi­
lisierung bei erhöhtem Druck und hohen Temperaturen, die ein hygie­
nism unbedenklimes Produkt liefert, zum anderen die Naßsmlamm­
erhitzung, die sogenannte Pasteurisierung. 
Eine ausreimende Aussmaltung von Krankheitserregern erreimt man im 
allgemeinen, wenn der Smlamm in allen Teilen mindestens 30 Minuten 
lang auf 65 o C erhitzt wird. Die gesamte Behandlungsdauer ist von der 
Art der eingesetzten Geräte abhängig. 

C. Beseitigung 

Unter dem Begriff sollen im folgenden die Verfahren angegeben werden, 
die in gewissem Sinne aum Behandlungsverfahren darstellen, wobei jedom 
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eine teilweise oder vollständige Stoffumwandlung stattfindet. Es handelt 
sich somit um die letzte Stufe, die der Schlamm zu durchlaufen hat. 

Hierher gehören die Ablagerungen, wobei die Lagerung in Schlamm­
teilchen schon bei den natürlichen Trocknungsverfahren als Beseitigungs­
möglichkeit besprochen wurde, ferner die als biologisches Desinfektions­
verfahren auf Seite 190 behandelte Kompostierung sowie die Verbren­
nung und die Landbehandlung. Bei der Landbehandlung ist zwischen 
der Auffüllung von ödlandflächen u. ä. und der Verwertung im Landbau 
zu unterscheiden, bei der bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 
Diese speziellen Fragen sind Gegenstand des Korreferats, so daß sie hier 
unberücksichtigt bleiben können. Schließlich ist die Verschiffung des Schlam­
mes aufs Meer zu den Beseitigungsverfahren zu zählen, wenn auch hierbei 
das genannte Kriterium der Stoffumwandlung primär fehlt bzw. erst nach 
der großen Verdünnung im Meer durch biologische Vorgänge erfolgt, aber 
nicht unmittelbar nachweisbar ist. 

Ablagerung 

Gegen die Ablagerung nicht desinfizierter Schlämme zusammen mit Müll 
auf einem nach den Regeln der geordneten Ablagerung hergerichteten und 
betriebenen Ablagerungsplatz (Deponie) bestehen aus hygienischer Sicht 
keine Bedenken, wenn die Schlämme stabilisiert sind. Nichtstabilisierte 
Schlämme verursachen Geruchsbelästigungen, die eine Ablagerung in der 
Nähe von Wohngebieten ausschließen können. 

Aus betrieblichen Gründen und wegen der Standsicherheit der Deponie 
unterliegt die Menge des unterzubringenden, mehr oder weniger stark was­
serhaltigen Schlammes Beschränkungen, die im wesentlichen durch das 
Mengenverhältnis Klärschlamm : Müll bestimmt werden. Die Beseitigung 
einwohnergleicher Mengen von Müll und Klärschlamm setzt eine Entwässe­
rung des Klärschlammes auf einen Wassergehalt von etwa 75 °/o voraus. 
Sind weniger als einwohnergleiche Schlammengen mit einwohnergleichen 
Müllmengen zu beseitigen oder wird die Deponie als Rottedeponie be­
trieben, kann der Wassergehalt des Schlammes höher sein. In jedem Fall 
wird die jeweils zulässige Schlammenge von der Art und Menge der ange­
lieferten Feststoffe, vorwiegend des Haus- und Gewerbemülls, sowie von 
den Betriebsbedingungen (z. B. Mischung) bestimmt. Näheres über Planung, 
Einrichtung und Betrieb einer Deponie kann einem einschlägigen Merkblatt 
der ZfA entnommen werden.' 

Die eingangs erwähnte Ablagerung stabilisierter Schlämme in Schlamm­
teichen ist möglich, sofern die Gelände- und Untergrundverhältnisse dies 
zulassen und sofern der Zulauf von Oberflächenwasser verhindert und der 
Abzug des abgetrennten Schlammwassers sichergestellt wird. 
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Verbrennung 

Entwässerter Klärschlamm kann in geeigneten Ofenanlagen, u. U. auch 
zusammen mit anderen Abfällen (z. B. Hausmüll), verbrannt werden. Eine 
selbständige Verbrennung von Klärschlamm allein ist nur bei weitgehender 
vorheriger Entwässerung und bei hohem Gehalt an organischen Stoffen 
möglich. Anderenfalls wird durch die notwendige Beigabe von Zusatzbrenn­
stoffen die Verbrennung aufwendiger. Auf Einhaltung der lufthygienischen 
Forderungen an die Abgase ist dabei naturgemäß zu achten. Die bei der 
Verbrennung anfallende Asche kann im Landbau verwertet werden, oder 
sie ist durch Ablagerung, am besten zusammen mit Hausmüll, zu beseitigen. 

Landbehandlung 

Eine wirtschaftliche Möglichkeit der Klärschlammbeseitigung besteht in 
der Landbehandlung. Der Schlamm kann dabei auf größeren ödlandflächen 
untergebracht oder dazu benutzt werden, um Geländeeinschnitte oder trok­
kene Flußbettschleifen aufzufüllen, bevor eine spätere Nutzung (z. B. Forst­
wirtschaft) des Geländes vorgenommen wird. In jedem Fall muß jedoch 
durch die zuständigen Behörden geprüft werden, welche Vorbehandlung 
erfolgen muß und welche sonstigen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

Verschiffung 

Küstennahe Städte in aller Welt machen von der Verschiffung des Klär­
schlammes und seiner Verklappung auf hoher See als wirtschaftlicher 
Schlammbeseitigungsmethode Gebrauch. Daher kann im Einvernehmen mit 
den zuständigen Behörden und bei sorgfältiger Einhaltung des zugewiesenen 
Verklappungsgebietes diese Art der Schlammbeseitigung in Ausnahmefällen 
geduldet werden, solange internationale Vereinbarungen dem nicht ent­
gegenstehen und eine andere, einigermaßen wirtschaftliche Schlammbeseiti­
gung nicht möglich ist. Vor der Verschiffung sollte der Schlamm stabilisiert 
oder mindestens homogenisiert werden. Auf jeden Fall ist auf einer sehr 
sorgfältigen Beseitigung aller Schwimmstoffe zu achten. 

D. Zusammenfassung 

Es wird ein kurzer überblidt über die Notwendigkeiten und Möglich­
keiten einer einwandfreien Schlammbehandlung und -beseitigung unter Be­
rüdtsichtigung der hygienischen Gesichtspunkte gegeben. Dabei werden die 
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hauptsächlichen, derzeit üblichen Behandlungsarten, wie die Stabilisierung 
auf anaerobem, aerobem oder thermischem Wege, die Konditionierung, Ein­
dickungs-, Entwässerungs- und Trocknungsverfahren sowie die Desinfektion 
behandelt. 

Daran schließt sich eine gedrängte Darstellung der heute angewandten 
Schlammbeseitigungsverfahren an. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Ablagerung, Kompostierung, Verbrennung, Landbehandlung und Verschif­
fung und Verklappung auf See eingegangen. 
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1 Dritte Durchführung.werordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens (Dienstordnung für die Gesundheitsämter - Besonderer Teil) 
vom 30. 3. 1935, Reichsministerialblatt Teil I, 327. 

1 IMHOFF, K.: Taschenbuch der Stadtentwässerung, 22. Auflage 1969, R. Olden­
bourg-Verlag, München- Wien. 

3 Merkblatt "Die Behandlung und Beseitigung von Klärschlämmen unter beson­
derer Berücksichtigung ihrer seuchenhygienisch unbedenklichen Verwertung im 
Landbau". Zentralstelle für Abfallbeseitigung des Bundesgesundheitsamtes. Bun­
de.;gesundheitsblatt 15, Nr. 15/16, 234-237 (1972). 

4 Merkblatt "Die geordnete Ablagerung fester und schlammiger Abfälle aus Sied­
lung und Industrie" der Zentralstelle für Abfallbeo.;eitigung des Bundesgesund­
heitsamtes. Bundesgesundheitsblatt 12, Nr. 22, 362-370 (1969). 

Anschrift: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. R. Leschber, Berlin 33, Corrensplatz 1. 
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Klärschlammbehandlung und -beseitigung 
Korreferat aus hygienischer Sicht 

Von E. B u II in g 

Nachdem im vorstehenden Referat die technischen Möglichkeiten der 
Klärschlammbehandlung und -beseitigung beschrieben worden sind, möchte 
ich im folgenden auf die Verwertung von Klärschlamm eingehen. Wenn ein 
Material "verwertet" werden soll, so setzt dies voraus, daß es überhaupt 
einen Wert hat. Welchen Wert hat Klärschlamm, und wie hoch ist er -
insbesondere bei Beachtung hygienischer Gesichtspunkte - zu veran­
schlagen? 

Eine Verwertung von Klärschlamm, die über die reine Beseitigung hinaus­
geht, wäre einmal bei der gemeinsamen Müll-Klärschlamm-Kompostierung 
und zum anderen beim direkten Einsatz von Klärschlamm zu Düngungs­
zwecken in der Land- und Forstwirtschaft möglich. Die Kompostierung 
liefert bei ordnungsgemäßer Durchführung ein hygienisch einwandfreies 
Produkt, dessen Verkauf allerdings weitgehend von örtlichen Gegebenheiten 
und der jeweiligen Wirtschaftsstruktur abhängig ist. Die Müll-Klärschlamm­
Kompostierung wird daher immer nur einen kleinen Anteil an der Ver­
wertung von Klärschlamm haben können. 

Wesentlich größer sind die Möglichkeiten, Klärschlamm zu Düngungs­
zwecken in der Land- und Forstwirtschaft zu verwenden. Dieser Möglichkeit 
stehen jedoch einschränkend hygienisd!e Bedenken und ökonomische Pro­
bleme des Klärschlamm-Transportes und der Ausbringung entgegen. Klär­
schlamm kann wegen seines großen Volumens meist nicht mit mineralischen 
Düngemitteln konkurrieren, die die gleichen Nährwertmengen in zehnfach 
konzentrierter Form enthalten. Die organische Masse des Klärschlammes ist 
nur für bestimmte Böden von wertbestimmendem Interesse. So wird man 
da von ausgehen müssen, daß Klärschlamm in der Landwirtschaft nur dann 
in befriedigendem Umfang unterzubringen ist, wenn die Klärwerke dem 
Landwirt sowohl in der Preis- als auch in der Transportfrage sehr weit 
entgegenkommen. 

Die hygienischen Überlegungen zur Klärschlammverwertung im Landbau 
sind von der Erkenntnis bestimmt, daß Klärschlamm - auch in ausgefaul­
tem oder getrocknetem Zustand - praktisch immer Krankheitserreger ent­
hält. Hier seien beispielhaft nur Salmonellen und Mykobakterien, Entera­
viren und Wurmeier (insbesondere von Ascariden und Taeniaen) erwähnt. 
Eine umfangreiche Literatur beweist, daß die üblichen Schlammbehandlungs­
verfahren, einschließlich beheiztem Faultum, Oxydationsgraben, Trocken-
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beete usw., nicht geeignet sind, Krankheitserreger im Klärschlamm abzu­
töten. Die für die landwirtschaftliche Klärschlammnutzung vorgesehenen 
Schutzfristen (DIN 19 650) haben sich ebenfalls als unzureichend erwiesen. 
Die Abtötung von Krankheitserregern ist nur zu erreichen, wenn Klär­
schlamm über eine ausreichend lange Zeit (mindestens 30 Minuten) auf 
65 bis 70 ° C erhitzt wird, wie dies bei der Naßschlammerhitzung (sog. 
Pasteurisierung) bzw. bei der thermischen Konditionierung und Trocknung 
erfolgt. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes, vor allem der landwirtschaftlichen 
Nutztiere und dadurch mittelbar auch des Mensd1en, könnte es also geboten 
erscheinen, in der Landwirtschaft grundsätzlich nur pasteurisierten oder 
anderweitig erhitzten Klärschlamm zu verwenden. Dem steht jedoch die 
Tatsache entgegen, daß es bisher nur wenige Erhitzungsanlagen für Klär­
schlamm gibt und daß andererseits aus der Sicht der allgemeinen Hygiene 
und des Umweltschutzes ein dringendes Bedürfnis besteht, den in ständig 
steigendem Maße anfallenden Klärschlamm auf möglichst billige und ggf. 
auch nützliche Art und Weise unterzubringen. 

Zwischen diesen Forderungen nach der dringlichen Beseitigung des Klär­
schlammes auf der einen Seite und dem Infektionsschutz der Nutztiere und 
des Menschen auf der anderen Seite stand eine Arbeitsgruppe der Zentral­
stelle für Abfallbeseitigung beim Bundesgesundheitsamt, der Human- und 
Veterinärmediziner, Ingenieure und Landwirte sowie Vertreter von Bundes­
und Länderministerien angehörten. Ihnen war die Aufgabe gestellt, zusam­
men mit einer Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser ein 
Merkblatt über "Die Behandlung und Beseitigung von Klärschlämmen unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer seuchenhygienisch unbedenklichen Ver­
wertung im Landbau" zu erarbeiten. Der Entwurf dieses Merkblattes liegt 
jetzt den zuständigen Gremien zur Verabschiedung vor. Der Merkblatt­
Entwurf enthält u. a. eine Tabelle, in der die möglichen Verwendungs­
formen verschiedener Klärschlammarten zusammenfassend dargestellt sind 
(Tab. 1). 

Die Klärschlammarten 5.1.1. bis 5.3.1. sind als seuchenhygienisch bedenk­
lich zu bezeichnen, und ihre Anwendung ist daher eingeschränkt. Roh­
schlamm sollte auch auf Ausweichflächen nur dann ausgebracht werden, 
wenn Betriebsstörungen in der Kläranlage dies unabweisbar machen. 
Schlamm aus Kleinkläranlagen und Erdbecken kann in Baumschulen ganz­
jährig, auf Ackerland aber nur während der Vegetationsruhe ausgebracht 
werden. Während der Vegetationszeit auf abgeerntetes Ackerland ausge­
brachter Klärschlamm muß alsbald eingearbeitet werden; wegen der Gefahr 
der Übertragung von Wurmkrankheiten (Ascariasis des Menschen, Zystizer­
kose des Rindes) darf kein Gemüse- und Feldfutteranbau unmittelbar 



Tab. 1: Seuchenhygienisch unbedenkliche Klärschlammverwertung im Landbau 

I. li. III. IV. V. VI. VII. 

Ausweich- Adterland Grünland u. Rehland Obstanlagen Baumschulen Gartenland 
flächen Feldfutter- ohne Unter- und 

a) anbau kultur f) Gemüseanbau 

VR b) V VR V VR VR 

+ 
5.1.1. Rohschlamm sb (bedingt) 

5.1.2. Schlamm aus Klein-
kläranlagen 
und Erdbedten sb + + -c) - - - - + 

5.2.1. fltmig ) '"'=b sb 
5.2.2. entwässert oder aerob sb 
5.2.3. natürlich stabilis. 

getrodtnet Schlamm sb + + -c) + d) - e) + + + 

5.3.1. chemisch l kondit. sb 

5.3.2. thermisch r Schlamm 

5.4. thermisch getrodt-
neter Schlamm 

5.5. erhitzter Naßschlamm 
(roh, stabilisiert) + + + + + + + 

5.6. kompostierter 
Schlamm 

sb = seuchenhygienisch bedenklich V = Vegetationszeit - = Anwendung unzulässig -VR = Vegetationsruhe (siehe auch Fußnote b) + = Anwendung zulässig '-0 
'I 
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FUSSNOTEN: 

a) Ausweichflächen sind Acker ohne Erntenutzung, Grenzertragsböden, Grünland­
umbruch, Forötneukulturen, Odland sowie Rekultivierungsflächen. 

b) Die Vegetationsruhe (VR) umfaßt die Wintermonate, ferner den Zeitraum, in 
dem die Fläche frei ist von Pflanzen und Früchten, die der menschlichen oder 
tierischen Ernährung dienen. Im letztgenannten, außerhalb der Wintermonate 
liegenden Zeitraum ist die Ausbringung so durchzuführen, daß anderweitig 
landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht beeinträchtigt werden. 

c) Während der Vegetationszeit (V) kann seuchenhygienisch bedenklicher Klär­
schlamm (sb) nur auf abgeerntetes Ackerland ausgebracht werden, wenn eine 
alsbaldige Einarbeitung vorgenommen wird und kein Gemüse- oder Feldfutter­
anbau unmittelbar folgt. Bei Getreide zur Körnergewinnung kann dieser Zeit­
raum bis spätestens vor dem Schossen und bei Körnermais bis zu einer Pflan­
zenhöhe von 25 bis 30 cm verlängert werden. 

d) Grünland und Feldfutterflächen können mit bedenklichen Schlammarten (sb} 
(5.2.1. bis 5.3.1.) frühestens nach letzter Nutzung bzw. Aberntung bis zum 
Jahresende beschickt werden. 

e) Die Ausbringung von seuchenhygienisch bedenklichem Klärschlamm auf Grün­
land und Feldfutterflächen während der Vegetationszeit ist aus human- und 
Veterinärmedizinischen Gesichtspunkten grundöätzlich abzulehnen. 
In Gebieten, in denen ausschließlich Grünlandwirtschaft betrieben wird, ist zu 
prüfen, ob eine Klärschlamm-Ausbringung während der Vegetationszeit auf 
ständig oder intermittierend genutzten Ausweichflächen ermöglicht werden 
kann. Ist dies nicht möglich, so ist die Ausbringung nur auf zur Futtergewin­
nung bestimmten Grünlandflächen zulä!öig. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, 
daß das dort gewonnene erste Grünfutter siliert wird, während das Grünfutter 
weiterer Schnitte daneben auch zur Heugewinnung verwendet werden kann. 

f) Bei Obstanlagen mit Unterkulturen oder Grünlandnutzung gelten die Bestim­
mungen für die entsprechenden Kulturen. 

folgen. Anaerob oder aerob stabilisierter und chemisch konditionierter 
Schlamm (5 .2.1-5.3.1.) kann darüber hinaus auf Rehland und in Obst­
anlagen während der Vegetationsruhe Verwendung finden. 

Besonders problematisch ist die Anwendung der letztgenannten Schlamm­
arten auf Grünland und Feldfutteranbauflächen. Zur Vermeidung von 
Salmonella-Infektionen landwirtschaftlicher Nutztiere, insbesondere aber 
zur Unterbrechung des Infektionskreislaufes der Bandwurmkrankheit vom 
menschlichen Bandwurmträger (Taenia saginata) über taenieneierhaltigen 
Schlamm und die Zystizerkose des Rindes zum finnenhaltigen Rindfleisch 
und zum Menschen, müssen hier besondere Vorkehrungen getroffen werden. 
Wegen der mehrmonatigen Überlebensdauer von Taenieneiern kann bedenk­
licher Klärschlamm während der Vegetationsruhe nur zwischen letzter 
Nutzung- im allgemeinen im September/Oktober- und dem Jahresende 
auf Grünland ausgebracht werden. In Gebieten, in denen ausschließlich 
Grünlandwirtschaft betrieben wird und daher Ackerflächen für die Auf­
nahme von Klärschlamm nicht zur Verfügung stehen, sollte der während der 
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Vegetationszeit anfallende Klärschlamm möglichst auf Ausweichflächen 
gelagert werden. Muß er trotz aller Bedenken auf Grünland verbracht 
werden, so ist der erste Schnitt zu Silage zu verarbeiten, da nur hierdurch 
- nicht aber durch die Heugewinnung - eine Abtötung der Taenieneier 
erreicht werden kann. 

Im Rahmen der tierärztlichen Fleischuntersuchungen werden große finan­
zielle Anstrengungen unternommen, um finnenha!tiges Rindfleisch er er­
kennen und vom Verzehr auszuschließen. Es wäre daher nicht zu verant­
worten, wenn man durch eine großzügige Regelung der Klärschlamm­
düngung auf Grünland immer wieder neue Infektionsquellen schaffen und 
damit den Bemühungen um gesunde Lebensmittel entgegenwirken würde. 
Die Grünlanddüngung mit seuchenhygienisch bedenklichem Klärschlamm 
kurz vor und während der Vegetationszeit ist daher aus human- und Veteri­
närmedizinischen Gesichtspunkten grundsätzlich abzulehnen. 

Die als seuchenhygienisch unbedenklich zu bezeichnenden Schlammarten 
können ganzjährig und auf alle Arten von Nutzflächen ausgebracht werden. 
Die Kopfdüngung von Gemüse sollte allerdings aus ästhetischen Gesichts­
punkten grundsätzlich nicht zugelassen werden. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß auch der Transport -
insbesondere von seuchenhygienisch bedenklichem Klärschlamm - zahl­
reiche Probleme aufwirft. Solche Schlammarten sollten grundsätzlich mit 
klärwerkseigenen Fahrzeugen ausgebracht werden, weil nur hierdurch 
Kreuzinfektionen innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe verhindert 
werden können. Die äußerst schwierige Personalsituation in der Landwirt­
schaft wird die Klärwerke ohnehin dazu zwingen, die Frage der Klär­
schlamm-Abfuhr in eigener Regie zu regeln, wenn eine gleichmäßige Ab­
nahme von Klärschlamm gewährleistet werden soll. 

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, daß bei der Beseitigung 
bzw. Verwertung von Klärschlamm hygienische Gesichtspunkte allgemeiner 
und spezieller Art berücksichtigt werden müssen. Die Tatsache, daß der 
vermehrt anfallende Klärschlamm in irgendeiner Weise beseitigt werden 
muß, zwingt zu Kompromissen, wie sie hier für die landbauliche Verwer­
tung von Klärschlamm dargestellt worden sind. Dabei darf aber nicht das 
Ziel aus den Augen verloren werden, in Zukunft Klärschlamm schon im 
Klärwerk so zu behandeln, daß er ohne gesundheitliche Risiken in den 
Stoffkreislauf der Natur zurückgeführt werden kann. 

A nschrift: Dir. u. Prof. Dr. E. Bulling im Robert-von-Ostertag-lnstitut des Bun­
desgesundheitsamtes, 1 Berlin 33, Postfach. 





Der Umweltbereich Abfall im Umweltprogramm 
der Bundesregierung und das Abfallbeseitigungsgesetz 

Von A. H o s c h ü t z k y 

Die intensive wirtschaftliche und technische Entwicklung seit der Mitte 
dieses Jahrhunderts und die grundlegenden Wandlungen in den Verbrau­
chergewohnheiten durch die Erhöhung des Lebensstandards haben die Abfall­
mengen in einem ungeahnten Ausmaß steigen lassen. Einerseits ist die Zu­
nahme der Hausmüllmengen auf die wachsende, immer großzügigere 
Verwendung von Verpackungsmaterial, wie Papier, Pappe und Kunststoff, 
zurückzuführen, verbunden mit der laufenden Umstellung auf Einwegver­
packungen aus Blech, Glas und auch Kunststoff, dessen Anteil überhaupt 
ständig zunimmt. Andererseits verursachen aber auch die immer kürzere 
Verwendungsdauer der Gebrauchsgüter, die Modetrends in der Bekleidung 
sowie ein schnellerer Ersatz von Einrichtungen und Ausstattungen der Haus­
halte und Wohnungen wachsende Abfallmengen. Da immer mehr Haushalte 
von Kohle- oder Koksheizungen auf öl-, Gas- oder Fernheizungen über­
gehen, verringert sich zudem die Möglichkeit, Abfälle im eigenen Haushalt 
zu verbrennen. 

Mit der Zahl der Kläranlagen wachsen von Jahr zu Jahr die hier anfal­
lenden Mengen von Klärschlamm. Die Reinhaltung der Flüsse erfordert 
aber für die nächste Zeit die verstärkte Errrichtung neuer Kläranlagen. Das 
bedeutet wiederum ein erhöhtes Aufkommen an Klärschlämmen, die als 
Abfall zu beseitigen sind. 

Mindestens ebenso bedeutend ist der Anstieg der gewerblichen und indu­
striellen Abfälle. Hinzu kommen di'e steigenden Mengen von Autowracks, 
Altreifen, Mineralöl- und Treibstoffrückständen sowie die Mengen an Bau­
schutt von industriellen wie privaten Bauvorhaben. Wassergefährdende und 
hochgiftige industrielle Rückstände bereiten einer gefahrlosen Beseitigung 
besondere Schwierigkeiten. Ein neues Problem bilden die Abfälle aus Mas­
sentierhaltungen. 

Es ist offensichtlich, daß die Abfallbeseitigung im Rahmen des gesamten 
Umweltschutzes eine ganz entscheidende Bedeutung erhalten hat. Ursprüng­
lich als Entsorgung, vor allem unter dem Aspekt der Hygiene und des 
Schutzes von Grund- und Oberflächenwasser betrieben, ist die Abfallbesei­
tigung heute eine selbständige Disziplin. Sie hat darüber hinaus weitere 
Anliegen des Umweltschutzes zu beachten, wie Lutfreinhaltung und Lärm­
bekämpfung, Verhütung schädlicher Einwirkungen auf den Boden, Wahrung 
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der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege, Wahrung der öffent­
lichen Sicherheit und Ordnung, ja Schutz des Wohls der Allgemeinheit 
schlechthin. Durch das Abfallbeseitigungsgesetz ist der Umweltbereich Ab­
fall nun sogar erstmals auch als Rechtsmaterie in einem eigenständigen 
Gesetz erfaßt worden. 

Naturgemäß stellt der Abfall auch im Umweltprogramm der Bundes­
regierung einen entscheidenden Abschnitt dar. Dieses Programm ist be­
kanntlich der Inhalt eines umfassenden Berichts, den die Bundesregierung 
in ihrem Bemühen um einen erfolgreichen Schutz der Umwelt und zur 
Vorbereitung der dazu erforderlichen Gesetze und sonstigen Maßnahmen 
erstattet und dem Bundestag vorgelegt hat. Der erste Teil, das eigentliche 
Umweltprogramm, erschien am 14. 10. 1971 als Bundestagsdrucksache 
VI/2710, der zweite Teil, als Materialienband hierzu, am 23. 12. 1971 mit 
den Berichten der zehn zur Vorbereitung des Programms gebildeten Pro­
jektgruppen. 

Inhalt des Umweltprogramms ist zunächst eine allgemeine Darstellung 
der Umweltpolitik, der alsdann die detaillierte Aufstellung eines Aktions­
programms folgt. 

Für das Konzept einer Umweltpolitik wird zunächst die Ausgangslage 
untersucht, wobei sich bereits der größte Teil der Feststellungen wesentlich 
auf das Gebiet der Abfallbeseitigung bezieht. Es heißt hier: "Zunehmender 
Flächenbedarf, ungeordnete Verstädterung und Industrialisierung steigern 
die Belastung unserer Umwelt derart, daß die natürlichen Lebensgrundlagen 
überfordert sind. Die Selbstreinigungskraft von Boden, Wasser und Luft 
reicht in vielen Fällen nicht mehr aus. Der auf moderner Technik und 
Wettbewerb beruhende Wirtschaftsprozeß führt zu wachsendem materiellem 
Wohlstand. Damit ist unvermeidlich ein rasch zunehmender Stoff- und 
Energieumsatz verbunden; zugleich vermehren sich sprunghaft die Abfälle 
aller Art. Aus Gründen der Vorsorge für künftige Generationen darf die 
natürliche Aufnahmekapazität für Belastungen aller Art auf keinen Fall bis 
auf das letzte ausgenutzt werden. 

Die Obernutzung der natürlichen Hilfsquellen führt ebenso wie in an­
deren Industrieländern auch in der Bundesrepublik Deutschland zu Ge­
fährdung oder Schädigung der Gesundheit, Gefahren für die Wasserversor­
gung, Verlust an Erholungsgebieten, Verfall von Wirtschafts- und Kultur­
gütern. Die Wertverluste in unserer Umwelt sind hoch; sie werden weder 
in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung noch in den einzelnen Sek­
toren der Volkswirtschaft ausgewiesen. Das ganze Ausmaß der Gefahren 
wurde daher unterschätzt." 

Als Hat-tptziele werden demgegenüber aufgestellt: 



1. Umweltplanung auf lange Sicht durch 
Umweltrecht 
Beratung in umweltrelevanten Entscheidungen 
Organisation der Umweltbehörden 
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Integration des Umweltschutzes in Struktur- und Raumordnungs­
politik 

2. Durchsetzung des Verursacherprinzips durch Übertragung der Kosten 
aus Umweltbelastungen auf den Verursacher 

3. Realisierung einer umweltfreundlichen Technik 
4. Wecken und Stärken des "Umweltbewußtseins" 
5. Wirksame internationale Zusammenarbeit 

Alle diese Ziele haben für den Umweltbereich Abfall ganz besondere 
Bedeutung. 

Im Aktionsprogramm werden schließlich alle wichtigen Umweltbereiche 
eingehender behandelt, und zwar ausgehend von den Ergebnissen der Pro­
jektgruppen. 

Es ist deshalb angebracht, zuerst kurz auf die Arbeit der Projektgruppe 
"Ab/al/beseitigung" zu verweisen. 

Allein in dieser Projektgruppe haben über 50 Sachverständige und Gut­
achter zusammengearbeitet. Beteiligt waren, wie auch in den übrigen Grup­
pen, Vertreter der Ministerien des Bundes und der Länder, Wissenschaftler 
von Universitäten, Technischen Hochschulen und anderen Instituten, Sach­
verständige der Fachverbände, der kommunalen Spitzenverbände, der 
gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und ihren Institutionen u. a. m. 

Die Projektgruppe "Abfallbeseitigung" war ihrerseits wiederum in sechs 
Arbeitsgruppen unterteilt, welche die Vielfalt der untersuchten Probleme 
widerspiegeln: 

1. Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle 
2. Produktionsspezifische Industrieabfälle 
3. Klärschlamm aus kommunalen Anlagen und vergleichbare Schlämme 
4. Probleme und Maßnahmen nicht abfallspezifischer Art 
5. Beseitigung von Kunststoffabfällen und anderem Verpackungsmaterial 
6. Beseitigung von Autowracks und Altreifen. 

Der Bericht der Projektgruppe "Abfallbeseitigung" gibt eine vorzügliche 
übersieht über die gegenwärtigen Verhältnisse und ihre voraussichtliche 
Entwicklung. Er übt deutliche Kritik und nennt die zu einer erfolgreichen 
Abfallbeseitigung erforderlichen gesetzlichen, wissenschaftlichen, organisa­
torischen und technischen Maßnahmen, deren Kosten, ihre Aufbringung 
und die dazu notwendigen Förderungen durch den Bund und die Länder. 
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Das Aktionsprogramm räumt der Abfallbeseitigung sogleich nach Dar­
stellung des umfassenderen Bereichs "Natur und Landschaft" eine ausführ­
liche Behandlung ein. Ausgehend vom Projektgruppenbericht, wird die 
Situation im Abfallbereich dargelegt mit den Folgerungen, die sich daraus 
ergeben. Im wesentlichen wird etwa ausgeführt: 

Die Kapazität der Einrichtungen für die schadlose Beseitigung des Ab­
falls ist inzwischen weit hinter dem Bedarf zurückgeblieben. Mehr als 900/o 
aller Abfallstoffe werden noch ohne besondere hygienische Vorsichtsmaß­
nahmen irgendwo im Gelände abgelagert. Viele Müllplätze liegen mitten 
in Verdichtungsgebieten der Siedlungen. 

Die gesetzlichen und organisatorischen Regelungen in Bund, Ländern 
und Gemeinden waren zersplittert und lückenhaft. Diese Mängel haben bis­
her einer überregionalen Planung der Abfallwirtschaft entgegengestanden. 
Für Anlagen der Abfallbeseitigung in der Bundesrepublik Deutschland 
werden nach Schätzung der Projektgruppe "Abfallbeseitigung" während 
der nächsten fünfzehn Jahre 2,8 Milliarden Mark investiert werden 
müssen. 

Auch für die Abfallbeseitigung soll das Verursacherprinzip gelten. Der­
jenige, bei dem Abfall entsteht, hat die Kosten seiner Beseitigung zu 
tragen. Die Träger der Beseitigung werden der Industrie und der Bevölke­
rung über Gebührenerhebung die Mittel abverlangen müssen, die für eine 
geordnete Abfallbeseitigung erforderlich sind. 

Mehr als bisher müssen jedoch Abfälle unter möglichst geringen Kosten 
in den "Rohstoffkreislauf" und den Produktionsprozeß wiedereingeschleust 
werden. Die mit der Abfallbeseitigung betrauten Gebietskörperschaften oder 
Zweckverbände müssen große und damit wirtschaftlicher arbeitende Regio­
nalanlagen errichten. Schließlich muß sich die Abfallbeseitigung nach ein­
heitlichen Grundsätzen richten. Abfallbeseitigungspläne sollen dazu führen, 
daß Müll nur noch in hygienisch einwandfreien Anlagen beseitigt wird. 

Die Erwägungen im Aktionsprogramm führen zu dem Schluß, daß die 
Ziele der Bundesregierung nur erreicht werden können, wenn man 

Großdeponien errichtet, die den Schutz des Grundwassers vor Verun­
reinigungen gewährleisten, die gleichzeitig aber auch so landschaftsge­
staltend geplant werden, daß sie nach Rekultivierung eher einen Gewinn 
als eine Belastung der Umwelt bilden; 

dazu neue Sammel- und Transportsysteme für Abfälle findet; 

die Müllkompostierung verbessert und ihre Wirkung auf die Umwelt 
untersucht; 

darüber hinaus neue Verfahren zur schadlosen Beseitigung und zur bes­
seren Wiederverwertung der Abfälle entwickelt; 
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wo es noug ist, Müllverbrennungsanlagen schafft, in denen sonst nicht 
unterzubringende Abfälle verbrannt werden können; 

schließlich Versuchs- und Modellanlagen neuen Typs, Musterdeponien, 
Musteranlagen für die Beseitigung des Sondermülls, Kompostierungs­
anlagen und Anlagen für Autowrack- und Altreifenbeseitigung errich­
tet. 

Der Bund wird im Rahmen seiner Zuständigkeit die Forschung und Ent­
wicklung fördern. 

Für die Beseitigung des Klärschlamms fehlt es zur Zeit an Vorschriften 
und Richtlinien sowie an zufriedenstellenden Verfahren zur schadlosen Be­
seitigung, außerdem an Modellanlagen und an ausreichenden statistischen 
Unterlagen. Unsachgemäße Beseitigung des Klärschlamms kann jedoch 
erhebliche Gefahren für die menschliche Gesundheit und Belästigung mit 
sich bringen. Hier kann weitgehend Abhilfe geschaffen werden, wenn die 
Technik der Vorbehandlung und Beseitigung des Klärschlamms durch ein­
schlägige Forschung und Entwicklung verbessert wird und vor allem, wenn 
die Klärschlammbeseitigung von vornherein in die überörtlichen Abfall ­
pläne der Länder einbezogen wird. 

Industrieller Sondermüll, Altreifen, Abfälle aus Massentierhaltungen und 
aus Schlachthöfen erschweren die schadlose Abfallbeseitigung. Es gilt des­
halb, besondere Müllbeseitigungsanlagen für diese Abfallarten, und zwar 
mit hinreichend großem Einzugsbereich, zu errichten, daneben aber auch 
Verfahren zu entwickeln, mit denen sich diese Abfallstoffe wieder verwer­
ten lassen. 

Gesetzgebung und Verwaltung bedürfen gerade im Bereich der Abfall­
beseitigung der fachlichen Beratung durch geeignete Einrichtungen. Diesen 
Einrichtungen wird auch die Prüfung technischer Verfahren und Anlagen 
obliegen. Die Bundesregierung wird bei ihren Erwägungen zur Gründung 
eines Bundesamtes für Umweltschutz berücksichtigen, daß die notwendigen 
Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft vorhanden 
sein müssen. 

Die aufgezeigten Ziele und eine bundeseinheitliche Neuordnung der Ab­
fallwirtschaft zu erreichen, ist Aufgabe des Abfallbeseitigungsgesetzes vom 
7. Juni 1972. Dieses Gesetz ist mit seiner Verkündigung in Kraft getreten 
und sieht im wesentlichen folgende Regelungen vor: 

Abfälle dürfen nur in den für sie bestimmten, zugelassenen und über­
wachten Anlagen beseitigt werden. 

Die Länder stellen großräumige überregionale Abfallbeseitigungspläne 
auf, für deren Durchführung sie sorgen. 
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Für die Abfallbeseitigung sind im Einklang mit den überregionalen Ab­
fallbeseitigungsplänen größere Gebietskörperschaften oder Zweckver­
bände verantwortlich, die rationell arbeiten können. 

Anlagen, die der Lagerung und · Behandlung von Autowracks oder Alt­
reifen dienen, sind Abfallbeseitigungsanlagen im Sinne des Gesetzes. 
Ohne in das Eigentum an den Autowracks einzugreifen, die sowohl Ab­
fall als auch noch Handelsware sein können, werden damit diese Anla­
gen genehmigungs- und überwachungspflichtig und müssen in die über­
örtliche Planung der Länder einbezogen werden. 

Abfallstoffe dürfen nur mit Genehmigung ins Bundesgebiet eingeführt 
werden, und zwar nur, wenn ihre schadlose Beseitigung gesichert ist. 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, das Inverkehrbringen solcher 
Verpackungen und Behältnisse an die Voraussetzung einer besonderen 
Kennzeichnung zu binden, einzuschränken oder zu verbieten, die nicht 
oder nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand schadlos beseitigt 
werden können. 

Die Inhaber von Bergwerken können verpflichtet werden, die Ablage­
rung von Abfällen in ihren stillgelegten Anlagen zu dulden, was für 
besonders schwierig zu beseitigenden Müll sehr wichtig sein kann. 

Verstöße gegen das Gesetz, die Leben oder Gesundheit gefährden, kön­
nen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und Geldstrafe, sonstige Ver­
stöße gegen das Gesetz mit Geldbuße bis zu 100 000 DM geahndet 
werden. 

Mit dem Erlaß des Gesetzes ist ein großer Schritt getan, man kann sagen, 
ein Durchbruch erreicht. Die eigentliche Arbeit zur Neuordnung der Abfall­
beseitigung beginnt jedoch erst. 

Anschrift: Regierungsdirektor Dr. A. Hoschützky, Bundesministerium des Inneren , 
Bonn 7, Postfach 



Aktuelle Probleme der Mülldeponie 

Von P. Wagenknecht 

I. 

Ordnung der Abfallablagerung 

Das unkontrollierte und ungeordnete Ablagern von Abfällen geriet durch 
das wachsende Bewußtsein der Öffentlichkeit, daß diese Art der Beseitigung 
die natürlichen Lebensgrundlagen beeinträchtigt, mehr und mehr ins Kreuz­
feuer der Kritik. Grund- und Oberflächenwasserverschmutzung und -Ver­
seuchung, Brände, Geruchsbelästigungen, Staubvcrwehungen, Papierflug, 
Ungezieferbefall waren und sind die bekannten und berüchtigten Auswir­
kungen, die man nicht mehr länger hinzunehmen gewillt ist. 

Obwohl die ersten Ansätze zu einer geordneten Ablagerung bereits in den 
zwanziger Jahren in Großbritannien zu verzeichnen waren - 1931 wurden 
dort die ersten Deponie-Richtlinien durch das Ministry of Health heraus­
gegeben -, wurde dieser Methode in Deutschland erst nach dem zweiten 
Weltkrieg mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Hier und da kam es zwar zu 
Einzelaktionen, doch blieben diese zunächst nur von lokaler Bedeutung. 

Den Anstoß zu einem stärkeren Engagement in der BRD gaben eigentlich 
erst die Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs und die steigende Pro­
duktion kurzlebiger Gebrauchsgüter. Der hiermit einhergehende wachsende 
Wohlstand der Bevölkerung führte insbesondere in den letzten beiden Jahr­
zehnten zu einer starken Zunahme der Abfallmengen, deren schadlose Be­
seitigung zu einer immer vordringlicheren Aufgabe wurde. 

Es ist das Verdienst des Verbandes Kommunaler Stadtreinigungs- und 
Fuhrparkbetriebe (VKF) und der früheren Arbeitsgemeinschaft für industri­
elle und gewerbliche Abfallfragen (AFIA), als erste Organisationen in der 
Bundesrepublik Merkblätter über die geordnete und kontrollierte Abla­
gerung von Abfällen aufgestellt und damit, was die Einrichtung und den 
Betrieb einer Deponie angeht, eine wichtige Grundlage zur Ordnung der 
Abfallbeseitigung geschaffen zu haben. Neben diesen Fachverbänden sahen 
sich auch in zunehmendem Maße Bund und Länder der Abfallfrage kon­
frontiert, da, wie sich zeigte, die Mehrzahl der Gemeinden sowohl ideell 
als au~h materiell nicht aus eigener Kraft in der Lage waren, eine Ver­
besserung der Verhältnisse herbeizuführen. Einen ersten sichtbaren Ausdn1ck 
fanden die Bemühungen der Länder in der Konstituierung der Länderarbeits­
gemeinschaft "Abfallbeseitigung" (LAG) im Jahre 1963. 1965 schufen sich 
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Bund und Länder durch Vertrag die Zentralstelle für Abfallbeseitigung, 
deren Aufgaben u. a. die Beratung der Vertragspartner und die Ausarbei­
tung von Richtlinien und Merkblättern umfassen. Im Zuge der Tätigkeit der 
Zentralstelle konnte im Jahre 1969 das Merkblatt "Die geordnete Ablage­
rung (Deponie) fester und schlammiger Abfälle aus Siedlung und Industrie" 
veröffentlicht und von den Ländern auf dem Erlaßwege bekanntgemacht 
werden. Die seit Erscheinen seiner Vorläufer, der Merkblätter des VKF und 
der AFIA, auf dem Gebiet der Ablagerung gewonnenen Erkenntnisse fanden 
in dem ZfA-Merkblatt ihren Niederschlag, so daß es zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichung den Anspruch erheben ·konnte, den neuesten Stand der 
Erfahrungen und der Technik wiederzugeben. Es war daher selbstverständ­
lich, daß es die älteren Merkblätter M 7 des VKF und G 7 der AFIA er­
setzte. 

II. 

Bedeutung der Ablagerung 

Welche Bedingungen muß nun die zuvor zitierte geordnete Ablagerung 
oder Deponie erfüllen, um als solche anerkannt werden zu können? Diese 
Frage läßt sich- vereinfacht- wie folgt beantworten: 

Eine geordnete Ablagerung hat so zu erfolgen, daß eine Gefährdung der 
Umwelt ausgeschlossen und die möglichen Auswirkungen auf ein dem Men­
schen zurnutbares Maß beschränkt werden. Schon bei der vorausgehenden 
Planung ist auf die Eingliederung des Deponiekörpers in das Landschafts­
gefüge und die spätere Nutzung Bedacht zu nehmen. Zu ihrer Gewährlei­
stung bedarf die Deponie des Einsatzes geschulten Personals, geeigneter 
Maschinen und Geräte und ständiger Kontrolle. 

Seit 1953 verfügen wir über eine Anzahl kommunaler Müllverbrennungs­
anlagen und Kompostwerke. Verbrennung und Kompostierung tragen zu 
einer weitgehenden Reduzierung der Abfallvolumina bei, sind aber im eng­
sten Sinne keine Beseitigungsmethoden, sondern dienen eher der Abfall-Be­
handlung, da hierbei Rückstände oder Reststoffe übrig bleiben, die ebenfalls 
schadlos abgelagert werden müssen. In diesem Zusammenhang darf auch 
nicht übersehen werden, daß es Abfälle gibt, die sich weder verbrennen noch 
kompostieren lassen und nur für eine Ablagerung in Frage kommen. Die 
geordnete Ablagerung wird daher auch in Zukunft die wichtigste Art der 
Abfallbeseitigung bleiben. 

Gegenwärtig wird der Müll von 22 Ofo der Bevölkerung der Bundesrepu­
blik Deutschland in Müllverbrennungsanlagen und Kompostwerken behan­
delt und von 78 °/o der Bevölkerung unmittelbar auf Ablagerungsplätze 
verbracht. 
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Auf der Basis der im Deponie-Merkblatt der ZfA zusammengestellten 
Kriterien bzw. Anforderungen wurde im Jahr 1970 im Rahmen der Er­
fassung von Beseitigungsanlagen eine Fragebogenaktion gestartet und hiermit 
der Versuch unternommen, einen Überblick über die Situation auf dem 
Gebiet der Ablagerung zu erhalten. Das Ergebnis dieser Umfrage zeigte 
besonders deutlich die Diskrepanz zwischen dem Stand der Erkenntnis und 
der überwiegend geübten Praxis: 

Nur rund 130 Ablagerungsplätze von schätzungsweise 50 000 vorhande­
nen konnten - allerdings mit graduellen Unterschieden - als geordnet 
bezeichnet werden. 

Diese Tatsache macht deutlich, daß es eine der vordringlichsten Aufgaben 
im Zuge der Ordnung der Abfallbeseitigung sein muß, im Rahmen regiona­
ler Planungen eine Vielzahl von Ablagerungsplätzen zu sanieren oder still­
zulegen und unter Berücksid:ttigung der Transportkostenminimierung eine 
beschränkte Anzahl von Großdeponien ggf. in Kombination mit Kompost­
werken oder Verbrennungsanlagen für großräumigere Einzugsgebiete anzu­
legen. Wir wissen, daß einige Bundesländer schon sehr große Anstrengungen 
auf diesem Wege unternommen haben. Eine Beschleunigung der Entwick­
lung kann auch aufgrund des vor wenigen Tagen vom Bundestag beschlos­
senen Abfallbeseitigungsgesetzes erwartet werden. Trotz dieser positiven 
Anzeichen sollte man sich aber vor der Annahme hüten, daß die Mißstände 
von heute auf morgen behoben werden könnten. Die Ordnung der Abfall­
beseitigung umfaßt nicht nur die Sanierung wilder Müllkippen, sondern es 
müssen gleichzeitig weitere Maßnahmen in Angriff genommen werden, die 
einen erheblichen finanziellen Aufwand und den Einsatz fachkundigen 
Personals erfordern, das z. Z. noch nicht in dem benötigten Umfang zur 
Verfügung steht. 

111. 

Deponieverfahren 
1. Verdichtete Deponie 

14 

Die ältere Form der Deponie ist die verdid:ttete Deponie. Hierbei 
werden die Abfälle sd:tid:ttenweise jeweils in 2 m Stärke aufgebaut. Mit 
Hilfe einer Planierraupe können die 10m vor der Sd:tüttkante aus den 
Sammelfahrzeugen zu entleerenden Abfälle grob zerkleinert - das ge­
schieht im allgemeinen durch mehrmaliges Befahren - und dann über 
die Schüttkante abgeschoben werden. Da die wesentliche Verdichtungs­
arbeit nicht von der Planierraupe geleistet, sondern von den anliefernden 
Sammelfahrzeugen übernommen wird, ist die Kippfront so sdtmal wie 
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möglich zu halten. Hierdurch können die Pressungen durch die Sammel­
fahrzeuge auf eine kleine Fläche konzentriert werden. Zum Fernhalten 
von Ungeziefer und zur Vermeidung von Papierflug ist zumindest eine 
arbeitstägliche Abdeckung des lockeren Böschungsbereiches mit inertem 
Material notwendig. 

Wie wir heute wissen, muß auch bei einer geordneten Ablagerung mit 
dem Durchsickern von Niederschlagswasser gerechnet werden. Das Sik­
kerwasser reichert sich auf seinem Weg durch den Deponiekörper mit 
löslichen Bestandteilen der Abfälle an und kann dadurch u. U. zu einer 
nachteiligen Veränderung des Grundwassers führen. Aufgrund dieses 
Sachverhaltes kommt der Flächenauswahl für die Deponie eine entschei­
dende Bedeutung zu. Wird die Deponie auf einem geologisch-hydrolo­
gisch geeigneten Gelände angelegt, so ist nach den heutigen Erfahrungen 
eine erhebliche Verunreinigung des Grundwassers nicht zu erwarten. 
Dennoch besteht eine gewisse Unsicherheit, da zahlreiche Fragen über 
Filterwirkung und Selbstreinigungskraft im Untergrund und damit 
letztlich die genauen Auswirkungen von Mülldeponien auf das Grund­
wasser bei verschiedenen Untergrundverhältnissen noch der genaueren 
Erforschung bedürfen. 

Eine künstliche Abclichtung des Untergrundes ist immer dann vorzu­
nehmen, wenn der Müll über klüftigen Grundwasserleitern, die eine 
geringe Reinigungswirkung haben, abgelagert werden muß. Über der 
Abclichtung sind Dränrohre zu verlegen, um das Sickerwasser auffangen 
und zur Kontrolle oder Behandlung ableiten zu können. 

Um die Menge des eindringenden Niederschlagwassers gering zu 
halten, sollte, wie bei der Verdichtung schon ausgeführt, auf einer kleinen 
Fläche geschüttet, diese bis zum endgültigen Niveau "hochgezogen", mit 
kulturfähigem Boden abgedeckt und begrünt werden. Nach Erreichen 
der endgültigen Deponiehöhe kann dann am Fuße des ersten Schütt­
körpers der nächste im gleichen Sinne aufgebaut werden. 

Beurteilung 

Wenn auch die verdichtete Deponie gegenüber dem bisherigen Zustand 
der ungeordneten Ablagerung eine erhebliche Verbesserung bedeutet, so 
ist sie doch nicht gänzlich frei von Nachteilen. Die Verdichtung der ein­
gebrachten Abfälle verhindert den Zutritt von Luftsauerstoff und be­
wirkt infolgedessen einen biologisch-chemischen Angriff der Stoffe unter 
anaeroben Bedingungen; der Abbau der organischen Substanz geschieht 
über einen längeren, bisher nicht näher bestimmten Zeitraum. Die Folge 
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der anaeroben Zersetzung ist u. a. Methangasbildung, die bei einer spä­
teren Bebauung solcher ehemaligen Müllplätze zu einer echten Gefähr­
dung werden kann. Die austretenden Zersetzungsgase können in die 
Bauwerke eindringen und dort Konzentrationen bis zur Explosions­
gefahr (5,5 bis 14 °/o Methan in Luft) erreichen. Der möglichen Methan­
ausgasung ist bei derartigen Bauvorhaben daher größte Aufmerksamkeit 
zu schenken. Bei entsprechender Vorsorge lassen sich jedoch nachteilige 
Wirkungen vermeiden. Die anzuwendenden Schutzmaßnahmen sollten 
in erster Linie darauf zielen, das Methan von vornherein von den Ge­
bäuden fernzuhalten. 

Die mancherorts beobachteten Ausfälle in den Anpflanzungen bei der 
Rekultivierung verdichteter Deponien werden mitunter ebenfalls auf 
austretendes Methangas zurückgeführt, das in diesen Fällen wahrschein­
lich eine ausreichende Versorgung des Wurzelbereiches mit Sauerstoff 
verhindert hat. 

Ein weiteres Problem kann sich hinsichtlich der Bebauung einer 
abgeschlossenen Deponie aus den ungleichmäßigen Setzungen und nach­
folgenden lokalen Einbrüchen ergeben, die u. a. auch auf die Inhomo­
genität der abgelagerten Abfallmassen zurückzuführen sind. Die Homo­
genisierung ist beim schichtenweisen Einbau der Abfälle durch eine 
Planierraupe insofern begrenzt, als durch diese sperrige Teile, wie z. B. 
Kühlschränke oder Möbel, nur unvollkommen zerkleinert und mehr oder 
weniger grobstückig in die Müllschicht hineingedrückt werden. Von 
größerer Wirksamkeit hinsichtlich der Zerkleinerung und Verdichtung 
scheint der Einsatz von sog. Stampffußverdichtern auf Mülldeponien zu 
sein. Stampffußverdichter sind schwere Erdbaugeräte, die auf dem deut­
schen Markt mit Dienstgewichten zwischen 16 und 27 t angeboten 
werden. Im Gegensatz zu Planierraupen sind sie mit Stahlrädern oder 
Radwalzen versehen, die an ihrem Umfang nockenartige Schaffüße oder 
Stampffüße tragen. Eingehende Untersuchungen über den Einsatz von 
Stampffußverdichtern auf Mülldeponien werden demnächst von der 
ZfA in Zusammenarbeit mit den Städtischen Fuhrparks- und Stadtreini­
gungsbetrieben in Frankfurt und Hannover mit finanzieller Unterstüt­
zung durch das Bundesministerium des lnnern durchgeführt. 

2. Rottedeponie 

14• 

Eine Möglichkeit, den Abbau der organischen Substanz im Müll er­
heblich zu beschleunigen, bietet die sog. Rottedeponie oder ungelenkte 
Kompostierung. Wie sich schon der Bezeichnung des Verfahrens ent­
nehmen läßt, müssen hierbei aerobe Bedingungen eingehalten werden. 
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In der einfachsten Form kann die Rottedeponie Wie folgt betrieben 
werden: 

Die angelieferten Abfälle werden in lockerer Schüttung bis zu 2 m 
Höhe abgelagert. Infolge der unverdichteten Lagerung kann bei aus­
reichendem Wassergehalt und guter Durchlüftung sehr schnell eine aerobe 
Rotte einsetzen, die sich durch ein Ansteigen der Temperatur im Müll 
bemerkbar macht. Nach Abklingen der Rottevorgänge - das wird 
nach etwa einem halben Jahr der Fall sein und äußert sich dann im 
Sinken der Temperatur - kann dann der gerottete Müll verdirntet und 
mit einer neuen lockeren Müllschüttung überdeckt werden. 

Beurteilung 

Unter günstigen klimatischen Bedingungen erlaubt diese Verfahrens­
weise einen schnellen, wenn wahrscheinlich auch nicht vollständigen 
Abbau der organischen Substanz, ohne die unangenehme Begleiterschei­
nung der Methan- und Schwefelwasserstoffentwicklung (Brandgefahr 
und Geruchsbelästigung). Mögliche längere Trockenperioden lassen es 
allerdings angezeigt erscheinen, eine Berieselungseinrichtung zu installie­
ren, um so bei ausbleibenden Niederschlägen zur Aufrechterhaltung der 
Rotte den Müll mit der notwendigen Feuchtigkeit zu versorgen. Der 
exotherme Vorgang der aeroben biochemischen Umsetzung führt zu einer 
stärkeren Verdunstung des Niederschlagswassers, wodurch die Sicker­
wassermenge entsprechend verringert wird. Es ist aber zu bedenken, daß 
bei diesem Verfahren im Gegensatz zur verdichteten Deponie bei glei­
chem Abfallangebot die Abfälle auf einer größeren Fläche ausgebreitet 
werden müssen. Die auf die Flächeneinheit bezogene Menge an Sicker­
wasser wird zwar bei der Rottedeponie aufgrund der stärkeren Ver­
dunstungswirkung niedriger sein, bei Berücksichtigung der unterschied­
lichen offenen Gesamtflächen ist jedoch sowohl bei der Rottedeponie als 
auch bei der verdichteten Deponie mit etwa gleichen absoluten Sicker­
wassermengen zu rechnen. 

3. Müllzerkleinerung in stationären Anlagen und Ablagemng 

In den letzten Jahren haben bei uns auch stationäre Zerkleinerungs­
anlagen eine größere Verbreitung gefunden (1971: 26 Anlagen in Betrieb). 
Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Prall- oder Hammermühlen, 
die neben der Zerkleinerung auch eine gute Homogenisierung der Abfälle 
bewirken. Durch den Aufschluß der Müllbestandteile erhalten diese 
eine größere Oberfläche und bieten damit auch eine größere Angriffs­
fläche für die mikrobielle Tätigkeit. Inwieweit durch eine vorherige 
Zerkleinerung des in einer "verdichteten" Deponie abgelagerten Mülls 
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der anaerobe Abbauprozeß gegenüber der Ablagerung unzeekleinerten 
Mülls beschleunigt werden kann, ist bisher nicht bekannt. 

Die Zerkleinerung bietet insofern Vorteile, als die gute Vermischung 
des Materials Brandgefahr, Papierverwehungen sowie Ungezieferbefall 
vermindert, ja u. U. ganz ausschließt, wobei sogar auf eine Abdeckung der 
abgelagerten Abfälle mit Inertmaterial verzichtet werden kann. Außer­
dem können aufgrund der Homogenisierung ungleichmäßige Setzungen 
des Deponiekörpers während der Abbauphase vermieden werden. 

Die Müllzerkleinerung in stationären Anlagen bietet die Alternative, 
entweder eine normale ( = verdichtete) Deponie oder eine Rottedeponie 
zu betreiben. Im Falle der Rottedeponie muß ebenso verfahren werden, 
wie eben ausgeführt, d. h. mietenartige Schüttungen oder Ablagerung 
in dünnen Schichten, die aus Gründen der Versorgung mit Luftsauerstoff 
nicht höher als 2 m sein dürfen. Nach Abklingen der Rottephase kann 
dann ebenfalls verdichtet und neu überschüttet werden. Selbstverständ­
lich läßt sich bei diesem Verfahren - das gleiche gilt auch für die 
Rottedeponie mit unzerkleinertem Müll - Klärschlamm mitbehandeln. 

Eine weitere Modifizierung hat die Rottedeponie durch das Gießeuer 
Modell erfahren. Hierbei werden in einer Prallmühle Hausmüll und 
Sperrmüll unter gleichzeitiger Zugabe von Klärschlamm zerkleinert und 
vermischt. 

Der Prallmühlenaustrag wird auf dem Betriebsgelände zu Mieten auf­
gesetzt und nach drei bis vier Wochen Rottezeit zum Deponieort um­
gelagert, wo zur weiteren Volumenreduktion und Desinfektion nochmals 
Mieten angelegt und nach Abschluß der Rottephase einplaniert werden. 

Zusammenfassung 

Eines der größten Probleme für die Ablagerung ist der Mangel an geeig­
neten und ausreichend großen Flächen in tragbarer Entfernung von den 
Schwerpunkten des Müllanfalls. Dies gilt insbesondere für Ballungsgebiete, 
in denen es auch künftig wegen der allgemein sich abzeichnenden Zunahme 
der Müllmengen erforderlich sein wird, das Müllvolumen durch geeignete 
maschinelle Anlagen weitgehend zu reduzieren und die Reststoffe geordnet 
abzulagern. Als wirksame Maßnahmen zur Volumenverminderung sind die 
Müllverbrennung und Müllkompostierung bekannt, doch bieten sich heute 
darüber hinaus im Rahmen der Deponie Möglichkeiten an, in einer Art 
Vorstufe zur Endablagerung die Abfälle in ihrem Volumen zu vermindern 
und zu stabilisieren. Dem Schutz der Gewässer und dem Schutz der Nach­
barschaft ist auch bei den Verfahren der geordneten Ablagerung größte 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Je weitgehender die Aufbereitung und Stabilisierung der Abfälle vor 
ihrer Endablagerung betrieben wird, um so uneingeschränkter sind auch 
die späteren Nutzungsmöglichkeiten einer abgeschlossenen Deponie. Dieser 
Gesichtspunkt muß nicht zuletzt bei der Wahl des Ablagerungsverfahrens 
beachtet werden. 

Anschrift: Wissenschaftlicher Oberrat Dipl.-lng. P. Wagenknecht, 1 Berlin 33, 
Gorrensplatz 1. 



Neuere Forschungsergebnisse 
über die Ablagerung von Abfallstoffen'~ 

Von G. Matt h e ß 

Gelöste oder suspendierte Stoffe aus Müllablagerungen, die von Sicker­
und Grundwässern durchflossen werden, können die Gehalte einzelner oder 
mehrerer Bestandteile des Grundwassers über die in Trinkwässern maximal 
zulässigen Konzentrationen hinaus erhöhen. Die räumliche Ausdehnung 
und die Dauer dieser Verunreinigungen sind durch natürliche Prozesse 
begrenzt, die eine Normalisierung der Grundwasserbeschaffenheit herbei­
führen: mikrobieller Abbau, chemische Ausfällung und Mitfällung, Sorp­
tion, mechanische Filterung, Gasaustausch mit der Grundluh und Ver­
dünnung. 

Organische Verunreinigungen werden unter aeroben und unter anaeroben 
Verhältnissen durch spezifische Mikroorganismen letztlich zu Kohlendioxid 
und Wasser zersetzt. Dabei können außer Kohlendioxid und Wasser unter 
Umständen zunächst einfachere organische Verbindungen als Zwischenpro­
dukte entstehen. Der für diesen Abbau erforderliche Sauerstoff steht in freier 
gelöster Form (aerober Bereich) und in chemisch (in Nitraten und Sulfaten) 
gebundener Form (anaerober Bereich) zur Verfügung. Der biochemische 
Abbau wird durch autochthone Mikroorganismen vollzogen, die biologische 
Rasen auf den Oberflächen der Bodenpartikel bilden. Eingeschleppte Mikro­
organismen, etwa pathogene Keime, werden durch antagonistische Mikro­
organismen und ungünstige Umweltbedingungen allmählich abgetötet. 

Im anaeroben Bereich werden neben - hauptsächlich - Eisensulfid an­
dere Schwermetallsulfide gefällt. Im aeroben Bereich fallen Eisen- und 
Manganhydroxide aus, die andere schlecht lösliche Elemente und Verbin­
dungen, wie z. B. Kupfer, Blei, Zink, Arsen, Wolfram, Vanadium, Fluoride 
und Phosphate, mitreißen und so aus dem Grundwasser entfernen. 

Die Sorption und die mechanische Filterung hängen von der Korngröße 
der Erdstoffe und der Querschnittsgröße der wasserführenden Hohlräume 
ab. Die beste Sorptionswirkung zeigen durchlässige Ded{schichten und 
Grundwasserleiter mit gewissen Anteilen an Tonmineralen oder Humus­
stoffen, eine schlechte Filterwirkung Karst- und Kluftgrundwasserleiter 
ohne filternde Deckschichten. Darüberhinaus bieten die ausfallenden Hy­
droxide und die mikrobiellen Schleime, die sich laufend regenerieren, stän­
dig neue wirksame Oberflächen an. Sorptive Bindung an die Oberflächen 

•· Kurzfassung des Vortrages. 
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der Untergrundmaterialien ist als einer der wichtigsten Mechanismen bei 
der Eliminierung in den Grundwasserbereich eingebrachter suspendierter 
Bakterien und Viren anzusehen. 

Flüchtige Schmutzstoffe und Abbauprodukte, wie Methan, Kohlendioxid, 
Schwefelwasserstoff und elementarer Stickstoff, entweichen in die Grundluft 
und von dort in die Atmosphäre, wodurch beträchtliche Mengen von 
Schmutzstoffen aus der verunreinigten Grundwasserzone entfernt werden. 

Im Unterstrom der Verunreinigungsquelle kann das verunreinigte Grund­
wasser durch Beimischung von sauberem Grund- oder Sickerwasser ver­
dünnt werden. Die Wirkung hängt von der Menge des zugeführten Was­
sers und seiner chemischen und physikalischen Qualität ab. 

Die Reichweite von Grundwasserverunreinigungen hängt außer von den 
beschriebenen Prozessen der Seihstereinigung vor allem von der anfallenden 
Menge und der Beschaffenheit des verunreinigten Wassers; von der Beschaf­
fenheit und dem Reinigungsvermögen des Untergrundes (Grundwasser­
leiter und Deckschichten) und von der Fließgeschwindigkeit des Grund­
wassers ab. Die Reichweite ist wesentlich größer in Gesteinen, in denen bei 
entsprechendem Gefälle hohe Fließgeschwindigkeiten des Grundwassers auf­
treten, z. B. in zerklüfteten und verkarsteten Festgesteinen, mit bis zu 
8 km/Tag (T) bzw. 26 km/T, als in Porengrundwasserleitern mit gerin­
gen Fließgeschwindigkeiten ( < 1 m/T). 

Zur Auswahl, Einrichtung und Betrieb von Abfall-Lagerplätzen kann 
unter Berücksichtigung der Selbstreinigungsvorgänge im Untergrund vom 
hydrogeologischen Standpunkt folgendes vorgeschlagen werden: 

Abfälle verschiedenster Herkunft und Beschaffenheit sollten auf wenigen 
Plätzen als zentrale Deponie über der Grundwasseroberfläche geordnet 
abgelagert werden. Als Standorte sollten möglichst niederschlagsarme Ge­
biete mit großen Grundwasserflurabständen, gut Iuft- und wasserdurchläs­
sigen sowie sorptionsfähigen Deckschichten und Grundwasserleitern bei 
geringen Grundwasserfließgeschwindigkeiten gewählt werden. Bei richtiger 
Standortwahl kann auf eine Basisabclichtung verzichtet werden, die nur 
dann Vorteile bietet, wenn die auftretenden Sickerwässer restlos erfaßt 
und schadlos beseitigt werden können. Solche aufwendigen Maßnahmen 
sind wohl nur dann notwendig und volkswirtschaftlich vertretbar, wenn 
sehr wertvolle Grundwasservorkommen geschützt werden sollen oder 
wenn sehr giftige, gefährliche oder schlecht abbaubare Abfallstoffe eine 
sehr weitreichende Grundwasserverunreinigung befürchten lassen. Bei un­
günstigen hydrogeologischen Verhältnissen, z. B. gut durchlässigem, aber 
schlecht reinigendem Untergrund (Karst, stark zerklüftete Festgesteine) 
sollten alle Abfälle so gelagert werden, daß eine Grundwasserverunreini­
gung ausgeschlossen ist. 
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Müllbeseitigung durch Verbrennung 

Von L. B a r n i s k e 

Die Verbrennung des Mülls gilt als die "hygienischste" Art seiner Besei­
tigung. Sie ist aber gleichzeitig auch die radikalste Methode, da die stoff­
liche Veränderung der Abfallstoffe am weitesten geht. 

In kurzen Zügen soll auf die Möglichkeiten der Müllbeseitigung durch 
Verbrennung, die verfahrenstechnischen Gegebenheiten und die Erfordernisse 
des Umweltschutzes eingegangen werden. 

Die Abfallverbrennung ist wie die Kompostierung im eigentlichen Sinne 
kein Müllbeseitigungsverfahren, sondern lediglich eine Methode zur stoff­
lichen und strukturellen Umwandlung von Abfallstoffen mit dem Ziel, 
ihre Menge und ihr Volumen weitestgehend zu reduzieren. Dabei entstehen 
gasförmige und feste Verbrennungsprodukte, die aus Gründen des Um­
weltschutzes einer weiteren besonderen Behandlung bedürfen, deren energe­
tische und stoffliche Qualitäten jedoch u. U. wirtschaftlich ausgenutzt wer­
den können. In jedem Falle verbleiben Reststoffe, die in der Regel der 
geordneten Deponie zugeführt werden müssen, damit die Forderung nach 
Beseitigung der Abfälle erfüllt wird. 

Müllverbrennungsanlagen werden für gewöhnlich dort errichtet, wo die 
Möglichkeiten anderer Methoden aus räumlichen, mengenmäßigen, hygie­
nischen und wirtschaftlichen Gründen erschöpft sind. Die Entscheidung zur 
Müllverbrennung wird im wesentlichen beeinflußt von Art und Menge der 
Abfälle, von der Gewährleistung, diese schadlos verbrennen zu können, 
vom Flächenbedarf der Anlage und von den Transportmöglichkeiten. We­
gen des relativ hohen Investitionsaufwandes für eine Müllverbrennungs­
anlage ist deren Errichtung nur von einer bestimmten Größenordnung ab 
sinnvoll. Kleinanlagen haben nur bei verbrennungskritischem Sondermüll 
ihre Berechtigung oder bei solchen Abfällen, die aus hygienischen oder 
ästhetischen Gründen in unmittelbarer Nähe des Anfallortes ohne großen 
Transportaufwand vernichtet werden müssen (z. B. Krankenhausabfälle). 

Die erste große Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Konti­
nent entstand, beeinfluß.t durch das Auftreten der letzten Cholera-Epide­
mie, kurz vor der Jahrhundertwende in Hamburg. In der Folgezeit wurden 
in Deutschland mehrere Müllverbrennungsgroßanlagen errichtet, von denen 
einige wegen verschiedener Konstruktionsmängel und nicht ausreichender 
Rentabilität ihren Betrieb wieder einstellen mußten. 

Bedingt durch den steigenden Müllanfall und die sich ändernden Quali­
täten der Abfälle im Zuge der Nachkriegs-Wohlstandsentwicklung sind in 
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der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren viele Müllverbrennungsanlagen 
entstanden. Z. Z. wird in etwa 30 Großanlagen der Müll von rund 12,5 
Millionen Einwohnern - das sind etwa 20 0/o der Bevölkerung der Bundes­
republik - verbrannt. Neben Hausmüll werden in den meisten Anlagen 
Sperrmüll aus den Haushaltungen, Gewerbeabfälle aus Kleinbetrieben, Han­
del und Verwaltungen, brennbarer Industriemüll und - z. Z. erst in gerin­
gem Umfange - Klärschlamm gemeinsam verbrannt. 

Der Hausmüll, welcher mit 60 bis 80 0/o mengenmäßig den größten 
Anteil des Gesamtmülls ausmacht, bestimmt weitgehend den Materialheiz­
wert, den wichtigsten Kennwert für die Verbrennung. Dieser schwankt 
je nach Zusammensetzung der Abfälle dauernd und in kurzen Zeitfolgen. 
Den laufenden kurzen Heizwertschwankungen sind die jahreszeitlich be­
dingten größeren Heizwertschwankungen überlagert. Im allgemeinen ent­
hält der sogenannte Sommermüll wesentlich mehr pflanzliche Bestandteile 
mit hohem Wassergehalt, während der Wintermüll mehr Asche und trok­
kene brennbare Substanzen enthält und meist höhere Heizwerte aufweist. 
Diese Verhältnisse können aber auch - wie in Berlin - infolge extrem 
hoher Aschegehalte im Wintermüll, bedingt durch viele Einzelfeuerstätten, 
entgegengesetzte Tendenz haben. 

Der Lebensstandard und - davon abhängig - die unterschiedlichen 
Konsumgewohnheiten der Bevölkerung und unter Umständen die klimati­
schen Gegebenheiten sind verantwortlich für die großen regionalen Unter­
schiede in der Qualität der Abfälle. Die Heizwerte des in der Bundes­
republik zur Verbrennung gelangenden Hausmülls liegen im Jahresmittel 
etwa zwischen 1200 und 2000 kcal!kg, wobei Extremwerte von 800 kcal/kg 
bei hohem Asche- und Feuchtigkeitsgehalt und 3000 kcal/kg bei großem 
Anteil an Verpackungsmaterial auftreten können. Die Heizwerte steigen 
durchschnittlich um etwa 5 0/o jährlich an. 

Eine Müllverbrennungsanlage muß den Müll trotz seiner dauernden 
Qualitätsschwankungen jederzeit hygienisch einwandfrei verbrennen kön­
nen. Dies erfordert einen relativ hohen Anlagen- und Bedienungsaufwand. 
Moderne Großanlagen verbrennen den Müll ausnahmslos kontinuierlich, 
in Anlehnung an herkömmliche Feuerungssysteme für feste Brennstoffe. 
Besondere Umstände können es erforderlich machen, daß die Abfälle vor 
der Verbrennung aufbereitet, d. h. z. B. gesiebt, zerkleinert oder auch ent­
schrottet werden. Der größte Teil des Mülls wird im allgemeinen vor dem 
Brennprozeß nicht aufbereitet. Die Abfälle werden aus den Transportfahr­
zeugen in Bunker entleert und von dort über Förderanlagen (Greifer­
Krananlagen, Förderbänder) dem Verbrennungsofen zugeführt. Der Bunker 
ist ein Puffer zwischen kontinuierlicher Verbrennung und diskontinuier­
licher Müllanfuhr; er muß Müllanfallspitzen nach Feiertagen aufnehmen 
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können und ggf. die Bevorratung für einen durchgehenden Wochenendbe­
trieb der Anlage gewährleisten. Eine längere Lagerzeit der Abfälle als vier 
Tage sollte aber wegen der Gefahr des Entstehens von Gärnestern und 
möglicher Ungezieferplage vermieden werden. Die während der Lagerung 
beginnende Gärung erhöht infolge der entstehenden Gase die Zündwilligkeit 
des Mülls. Die Beschickung der Brennroste erfolgt über Trichter, Einfüll­
schächte und besondere Zuteilvorrichtungen, die den Müll gleichmäßig in 
einer bestimmten, regulierbaren Schichthöhe in den Feuerraum schieben. 
Die Abclichtung des Feuerraums im Bereich der Aufgabe erfolgt durch den 
Müll selbst. Die Müllsäule im Einfüllschacht darf deshalb eine Mindest­
höhe nicht unterschreiten. 

Die Verbrennung des Mülls, bei der die verbrennbaren Bestandteile in 
Rauchgase verwandelt, die Feuchtigkeit in Wasserdampf übergeführt und 
die unverbrennbaren Teile ausgeglüht werden, läuft in verschiedenen, zeit­
lich aufeinanderfolgenden, aber ineinander übergehenden Phasen ab. Der 
Trocknungsphase folgen die Entgasung, die Zündung, der Durchbrand 
und der Ausbrand. Dem Müllbett müssen ausreichende, den einzelnen Pha­
sen angepaßte Verbrennungsluftmengen zugeführt werden. Um eine mög­
lichst gleichmäßige Verbrennung und einen ausreichenden Ausbrand zu er­
reichen, muß der Müll ständig aufgelockert und gewälzt werden. Die 
verschiedenen Feuerungskonstruktionen tragen diesen brennstofftechnischen 
Gegebenheiten Rechnung. Sie sind deshalb meist in mehrere Einzelab­
schnitte aufgegliedert, oder sie besitzen voneinander unabhängige auf die 
einzelnen Verbrennungsphasen abgestimmte Regelzonen. Als Feuerungs­
konstruktionen haben sich vornehmlich Rostfeuerungen, wie Wanderroste, 
Vorschub- und Rückschubroste, Kipproste und Walzenroste, bewährt. 
Daneben sind in bedeutendem Umfang, z. T. in Kombinationen mit Rost­
feuerungen, Drehrohr- oder Drehtrommelöfen erfolgreich im Einsatz. Diese 
eignen sich insbesondere auch für die Verbrennung von industriellen Son­
derabfällen. 

Die Temperaturen im Feuerraum einer Müllverbrennungsanlage wer­
den im allgemeinen zwischen 850° C und 1200° C eingeregelt. Es soll 
damit gewährleistet werden, daß einerseits der Erweichungsbereich der 
Verbrennungsrückstände, der zwischen 1300 und 1600° C liegt, nicht 
erreicht und andererseits die sog. Riechgrenze der Abgase - die organischen 
Geruchsstoffe werden bei mindestens 700 bis 750° C zerstört - nicht unter­
schritten wird. Die Höhe der Verbrennungstemperatur läßt sich zum einen 
durch Änderung des Mülldurchsatzes und der Verbrennungsluftmenge, 
zum anderen durch eine Zusatzfeuerung - meist Leichtöl- oder Altöl­
brenner - regeln. 
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Die bei der Verbrennung entstehenden festen Rückstände betragen etwa 
10 bis 16% des Ausgangsvolumens bzw. 25 bis 50% des aufgegebenen 
Müllgewichts. Die Zusammensetzung der Müllverbrennungsschlacke schwankt 
ständig. Es muß gewährleistet sein, daß der Anteil an noch vergärbaren 
Substanzen möglichst gering ist. Aus Gründen einer störungsfreien Ver­
brennung wird ein vollständiger Ausbrand erfahrungsgemäß jedoch nicht 
angestrebt. Die Müllverbrennungsschlacken werden im allgemeinen vom 
Verbrennungsrost in einen mit Wasser gefüllten Naßentschlacker abgewor­
fen und von dort über Spezialfördereinrichtungen aus der Anlage ausge­
tragen. 

Sofern für die Müllverbrennungsschlacke keine weitere Verwendung 
möglich ist, muß sie auf geeigneten Plätzen abgelagert werden. Vielfach 
kann die Schlacke insgesamt oder teilweise für den Sportplatz- oder Wege­
bau genutzt werden. Unter besonderen Umständen, wie z. B. in Ber­
lin, bietet sich die Veredelung der Verbrennungsrückstände zu hochwertigen 
Bauzuschlagsstoffen an. Für eine Verwertung muß die Schlacke in der Regel 
weiter behandeLt werden, d. h. sie muß entschrottet, zerkleinert und nach 
verschiedenen Korngrößen klassiert werden. Der Eisenschrott, der für ge­
wöhnlich einen Anteil von rund 5 % des Ausgangsmüllgewichts ausmacht, 
wird elektromagnetisch ausgeschieden und entweder paketiert oder lose 
zur weiteren Verwendung abtransportiert. 

Bei der Verbrennung entstehen etwa 4000 bis 5000 Nm3 Rauchgase je t 

Müll. Diese führen etwa 2 bis 10% des aufgegebenen Müllgewichts an 
sogenannter Flugasche aus dem Feuerungsraum ab. Aufgrund dieses hohen 
Staubanfalls ist eine weitgehende Entstaubung der entstehenden Rauchgase 
nötig. Entsprechend der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(Allgemeine Verwaltungsvorschriften über genehmigungsbedürftige Anlagen 
nach § 16 GewO) darf bei Großanlagen die Staubemission nicht mehr als 
150 mg/Nm3 betragen. Ein derartiger Reinheitsgrad ist meist nur unter 
Verwendung von elektrostatischen Filtern möglich. Bei geringen Flugasche­
gehalten im Rohgas kann die Entstaubung u. U. auch mit mechanischen 
Entstaubungsanlagen (z. B. Zyklonen) einwandfrei durchgeführt werden. 

Für die elektrostatische Rauchgasreinigung ist die Abkühlung der Gase 
auf mindestens 350• C erforderlich. Die in den meisten Fällen wirtschaft­
lichste und technisch sinnvollste Form der Rauchgaskühlung stellt der dem 
Verbrennungsofen nachgeschaltete Dampferzeuger dar. Mit diesem kann der 
Wärmeinhalt der Rauchgase zur Stromerzeugung oder für Beheizungs­
zwecke ausgenutzt werden. Andere Methoden der Rauchgaskühlung, wie 
Wassereinspritzung oder Lufteinblasung, haben bei Großanlagen nur unter­
geordnete Bedeutung. 
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Ist eine Ausnutzung des Müllheizwertes zur Stromerzeugung oder für 
Fernheizzwecke nicht möglich, so bietet sich u. U. die gemeinsame Ver­
brennung von Müll und Klärschlamm an. Die Beseitigung des Klärschlamms 
ist wegen des hohen Wassergehalts von 90 bis 99 Ofo meist mit großen 
Schwierigkeiten verbunden. Eine weitgehende Entwässerung mit üblichen 
mechanischen Filtern und ohne Zusatz von Chemikalien ist wegen der kol­
loidalen Struktur des Schlamms kaum möglich. Auf thermischem Wege läßt 
sich der Klärschlamm jedoch in einer einzigen Stufe soweit eindicken, daß er 
für sich allein oder gemeinsam mit Müll verbrannt werden kann. Es 
erscheint daher sinnvoll, den Wärmeinhalt des Mülls unmittelbar oder mit­
telbar für die Trocknung des Schlamms heranzuziehen. Für die Beseitigung 
einwohnergleicher Schlamm- und Müllmengen braucht aufgrund der Wär­
mebilanzen nur wenig oder gar keine Fremdwärme eingesetzt zu werden. 
Es sind bisher jedoch nur wenige Anlagen hierfür gebaut worden. Mehrere 
Verfahren befinden sich z. Z. noch im Entwicklungsstadium, so daß mit 
ihrer Anwendung im Großmaßstab erst in einigen Jahren zu rechnen ist. 

In letzter Zeit werden in der Öffentlichkeit immer häufiger Probleme der 
Umweltbeeinträchtigungen durch Müllverbrennungsanlagen erörtert. In den 
Vordergrund ist die Diskussion über Verunreinigungen der Luft durch Ab­
gase aus der Kunststoffverbrennung getreten, und hier wird insbesondere 
das Polyvinylchlorid (PVC) erwähnt. 

Ein Großteil der im Müll enthaltenen Kunststoffe, wie z. B. Poly­
äthylen, Polystyrol, Phenolharze u. a., verbrennen ausschließlich zu Kohlen­
dioxid und Wasserdampf. Halogensubstituierte Kunststoffe, wie PVC 
und Polytetrafluoräthylen, erzeugen aber auch Chlorwasserstoff bzw. 
Fluorwasserstoff. Wesentlich für die Beurteilung der Schadwirkung dieser 
Gase ist die Frage nach ihrer relativen Menge. Im allgemeinen werden die 
Kunststoffanteile im normalen Hausmüll zu hoch eingeschätzt, weil es sich 
im wesentlichen um Verpackungsmaterialien handelt, deren optische -
d. h. voluminöse - Ausmaße beeindrucken. Der Gewichtsanteil der Kunst­
stoffe beträgt z. Z. etwa 2,5 bis 3,5 Ofo, davon sind etwa 0,5 bis 0,7 Ofo 
PVC-Abfälle. Bis 1980 wird man bei stetiger Erhöhung des Kunststoff­
verbrauchs und bei Berücksichtigung der Entwicklung des Müllaufkommens 
mit 5 bis 6 Ofo Kunststoffen, einschl. 0,8 bis 1,0 Ofo PVC, rechnen müssen. 
Bei dieser Prognose ist bereits eine weitgehende Einführung der Einweg­
BierHasche aus PVC berücksichtigt. 

Fluorisierte Kunststoffe kommen im Hausmüll nicht nennenswert vor, 
da sie sehr teuer sind und für Verpackungsmaterialien nicht verwendet 
werden. Fluorverbindungen in den Abgasen von Müllverbrennungsanlagen 
können aber auch aus Treibmittelresten von Abfall-Spraydosen stammen. 
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Die Größenordnungen derartiger Schadgasemissionen sind jedoch unbe­
deutend. 

Trotz ihrer noch relativ geringen Anteile im Hausmüll, können die 
Kunststoffe u. U. den Verbrennungsprozeß nachteilig beeinflussen und 
Schäden an der Verbrennungsanlage verursachen. Zusammenballungen von 
erweichenden Kunststoffen im Feuerraum können den Verbrennungsablauf 
erheblich stören. Infolge der hohen Heizwerte der Kunststoffe können bei 
schlechter Durchmischung des Mülls örtlich überhöhte Temperaturen auf­
treten, die zu Schäden an den Feuerungsrosten und der Ausmauerung 
führen. 

Bekannt sind ferner rauchgasseitige Korrosionsschäden an Müllverbren­
nungsanlagen mit Wärmeausnutzung, die im wesentlichen durch die Ein­
wirkung des im Rauchgas enthaltenen Chlorwasserstoffs auf die Einbauten 
der Dampferzeuger ausgelöst werden. Es soll an dieser Stelle darauf hinge­
wiesen werden, daß der Chlorwasserstoff wahrscheinlich nicht ausschließ­
lich aus der PVC-Verbrennung stammt, weil auch andere Müllkomponenten 
(z. B. Kochsalz in Speiseresten) teilweise bedeutende Chlorgehalte auf­
weisen. 

Die vorgenannten Schadensmöglichkeiten können durch konstruktive 
und betriebstechnisch-organisatorische Maßnahmen jedoch gemindert oder 
weitgehend ausgeschaltet werden. 

Die befürchteten Umweltbeeinträchtigungen sind möglich, wenn erheb­
liche Chlorwasserstoffmengen über die Abgase einer Müllverbrennungs­
anlage in die Atmosphäre abgegeben werden. Die bisher durchgeführten 
Messungen haben jedoch ergeben, daß die HCl-Emissionen in der Bundes­
republik nirgends so hoch liegen, daß die in den VDI-Richtlinien festgelegten 
MIK-Werte (Maximale lmmissionskonzentrationen) für die umgebende 
Luft auch nur annähernd erreicht werden. Es sind jedoch Bestrebungen 
im Gange, die betreffenden MIK-Werte erheblich zu senken, so daß 
unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Abfallzu­
sammensetzung bereits umfangreiche Untersuchungen mit dem Ziel begon­
nen wurden, die Konzentrationen der Schadgaskomponenten in den Müll­
verbrennungabgasen auf ein Minimum zu beschränken. 

Zu den Schadgasen gehört neben Chlorwasserstoff auch Schwefeldioxid. 
Vergleicht man jedoch die aus Müllverbrennungsanlagen emittierten S02-
Mengen mit denen aus ölbefeuerten Kraftwerken oder aus den Olfeuerun­
gen der Haushaltungen, so sind jene unbedeutend. Dennoch ist man im Hin­
blick auf die allgemeine Vorbelastung unserer Umgebungsluft mit Schadstoffen 
bestrebt, auch den S02-Gehalt in den Abgasen von Müllverbrennungs­
anlagen weitgehend zu reduzieren. 
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Die Bemühungen, die noch bestehenden und zu erwartenden Probleme 
der Müllverbrennung zu lösen, finden auch im Umweltprogramm der 
Bundesregierung ihren Niederschlag. Dort wird empfohlen, durch For­
schungs- und Entwiddungsarbeiten die Technologien der Müllverbrennung 
weiter zu verbessern. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen soll angestrebt 
werden, Müll, Klärschlamm und auch in großem · Umfang Industrieabfälle 
unter Vermeidung innerbetrieblicher Stör- und Schadensquellen und ohne 
Versehrnutzung der Umwelt gemeinsam zu verbrennen. Die Erfüllung dieser 
Forderung dürfte jedoch nach den bisherigen Erfahrungen für die Beseiti­
gung industrieller Sonderabfälle sehr schwierig sein. Die Vielzahl der Indu­
strieabfälle pauschal nur nach einem bestimmten Verfahren zu verbrennen, 
ist kaum möglich. Es werden fast ebenso viele Verbrennungsysteme benötigt, 
wie Abfallarten vorkommen. Die Verfahren selbst sind aufwendig und 
teuer, da die Forderungen nach einer schadlosen Beseitigung immer beson­
dere Betriebseinrichtungen zur Reinigung und Entgiftung der Rauchgase und 
Verbrennungsrückstände erforderlich und oft sogar eine einwandfreie Be­
seitigung dieser Abfälle unmöglich machen. Auch andere Verfahren, die 
nicht auf Verbrennung beruhen, sind mit entsprechenden Schwierigkeiten 
behaftet und sehr kostspielig, sofern nicht im Einzelfall verwertbare Pro­
dukte erzeugt werden können. 

Das neue Abfallbeseitigungs-Gesetz bietet die Chance, daß Produktions­
abfälle und Produkte, die letztlich wieder zu Abfällen werden, nur noch 
in dem Maße erzeugt werden dürfen, wie sie ohne Verunreinigung der Luft, 
Wasser und Boden verarbeitet oder vernichtet werden können. Es muß 
schon an der Produktionsstätte entschieden werden, daß der Segen neuer 
Produkte nicht mit nie wieder gutzumachenden Schäden am organischen 
Leben erkauft wird. 

LITERATUR: 

1 KUMPF I MAAS / STRAUB: Müll- und Abfallbeseitigung, Handbuch, Lose­
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Nr. 19 (1971) S. 269-274. 

s MÜLLER, H. J.: Sonderproblem Kunststoff im Müll, Der Städtetag Nr. 6 (1971) 
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magazin, Dez. 1971, S. 20-23. 

1 HEIGL, F.: Beiheft 1: Moderne Müllverbrennungsanlagen, Febr. 1968, und 
Beiheft 5: Planung einer MVA, Jan. 1971 zu "Müll und Abfall". 

7 T ANNER, R.: Die Müllverbrennung in heutiger Sicht, Bauamt und Gemeinde­
bau, 11/1971, S. 450-451. 
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Aktuelle Probleme der Kompostierung 

Von W. Langer 

Im Umweltschutz, insbesondere bei der Abfallbeseitigung, steht die Wie­
derverwendung (recycling) einerseits zur Verminderung der zu beseitigenden 
Abfälle und andererseits zur - wenn möglich - wirtschaftlichen Nutzung 
der rückgewonnenen Materialien im Vordergrund. Eine Möglichkeit ist 
zweifellos die Kompostierung des Hausmülls, die auch das natürlichste 
Verfahren durch hygienisch einwandfreie Umwandlungen der organischen 
Bestandteile in ein für die Landwirtschaft nützliches Bodenverbesserungs­
mittel darstellt. Um so bedauerlicher ist es, daß in der BRD die Kom­
postierung bisher mengenmäßig zur Beseitigung des Hausmülls und der 
kommunalen Klärschlämme noch nicht allzuviel beiträgt, obwohl unsere 
intensiv genutzten Kulturböden immer mehr an ihrem Humusbestand ver­
armen. Unter dem Druck der Rationalisierung in der Landwirtschaft mit 
vielfach Monokulturen werden mineralische Dünger in verstärktem Maße 
eingesetzt und die Zufuhr von organischer Substanz vernachlässigt. 

Durch die Verarmung an organischer Substanz wird aber die Sorptions­
fähigkeit des Bodens für Wasser und Ionen verringert, so daß die Mine­
raldünger nicht mehr ausreichend in der Bodenkrume und in der Ver­
wurzelungsfläche festgehalten werden. Dadurch werden sie leichter an die 
Oberfläche bzw. durch Versickerung ausgespült, wodurch eine Beeinträch­
tigung und Eutrophierung der Oberflächengewässer oder eine Salzbelastung 
der Grundwässer in verstärktem Maße erfolgt und dadurch ein anderes 
Umweltproblem geschaffen wird. 

In der letzten Zeit ist man davon abgekommen, die düngenden Eigen­
schaften des aus dem Humusmüll gewonnenen Kompostes hervorzuheben, 
und betont jetzt mehr die bodenverbessernden Eigenschaften. Durch die 
organische Substanz des Kompostes wird das Wasserhaltevermögen des 
Bodens für die Niederschläge verstärkt und gleichzeitig auch die Austrock­
nung der Bodenoberfläche herabgesetzt. Gegenwärtig findet der Kompost 
seine Anwendung vor allem im Weinbau, in Gärtnereien, im Obst- und 
Gemüsebau, auch bei Neuanlagen in der Landschaftsgestaltung (Sportplatz­
bau, Straßenböschungen) sowie - beschränkt - in der Forstwirtschaft. 

Bei der Anlage von Müllkompostwerken spielt die Absatzfrage eine 
entscheidende Rolle; deshalb ist eine gezielte Beratung und eine gute Ver­
kaufsorganisation in einem landwirtschaftlich intensiv bewirtschafteten Hin­
terland eine wesentliche Voraussetzung. Aber selbst wenn der Absatz ein­
mal ins Stocken geraten sollte, ist bei entsprechender Lagerungsform des 
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aufbereiteten Kompostes (z. B. Rekultivierung von ödlandflächen oder 
Deponie) eine Beeinflussung des Grundwassers weniger zu erwarten, da 
durch seine aufgeschlossene und krümelige Struktur die Niederschläge we­
sentlich besser gespeichert werden und die Nährstoffe in organischer Bindung 
relativ fest liegen. 

In der BRD werden z. Z. in 16 Kompostierungsanlagen die Abfälle 
von nur rund 1,3 Mio Einwohnern (etwa 2 °/o der Bevölkerung - ent­
sprechend 1,5 bis 2 Mio m3/Jahr) zu etwa 60 000 t Kompost verarbeitet. 
Die Erzeugung von einwandfreiem Kompost wird durch die .i\nderung in 
der Müllzusammensetzung und die Zunahme unerwünschter Ballaststoffe, 
wie z. B. Kunststoffe oder Hartstoffe, erschwert. Durch die unterschiedliche 
Qualität der hergestellten Komposte, für die bisher noch keine einheitlichen 
Qualitätskriterien vorhanden sind, besteht bei den Abnehmern eine gewisse 
Zurückhaltung, einerseits weil der Kompost nicht als Düngemittel, sondern 
vorwiegend nur als Bodenverbesserungsmittel bewertet werden kann, und 
zum anderen, weil der Transport und die Ausbringung des Kompostes 
in den doch relativ großen Mengen gegenüber den mineralischen Dünge­
mitteln zusätzlid1 lohnintensive Arbeiten erfordern. 

Die Unterschiedlichkeit der Kompostqualitäten ist vor allem bedingt 
einerseits durch die jahreszeitlich bedingten Abhängigkeiten der .i\nderung 
des häuslichen Mülls und andererseits durch die Zusammensetzung des 
Mülls infolge .i\nderung bzw. Wandel der Lebens- und Konsumgewohn­
heiten, z. B. Fertiggerichte, Modetrend und durch die Zunahme des Sperr­
mülls durch die Kurzlebigkeit und den Modetrend der Gebrauchsgüter 
sowie durch verschiedene Methoden der Kompostherstellung. 

Aus der .i\nderung der Rohmüll-Zusammensetzung ergeben sich bei den 
Stoffgruppen im Hausmüll folgende Streubreiten: 

Stoffgruppen 

Feinmüll (Siebloch-0 8 mm) 
Organische Küchenabfälle . 
Papier und Feinpappen 
Textilien 
Kunststoffe 
Glas 
Metall 
Steine, Ton, Porzellan 
Sonstiges (Holz, Leder, Gummi, Knochen usw.) 

Gewichts1/o 

20-35 
10-20 

20-35 
2-4 
2-3 
8-10 
4-9 
2-6 
2-4 
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Allein schon aus diesen Stoffgruppen ergibt sich, daß je nach den ver­
schiedenen Verfahren der Kompost-Herstellung, d, h. durch den Aufberei­
tungsgrad und die Auslese- bzw. Abtrennung der nichtkompqstierfähigen 
Bestandteile, mengenmäßig nur 40-70 °/o verwertbarer Kompost erziel.t 
werden kann. Es bleiben jedoch 20-35 Ofo Reststoffe übrig, die deponiert 
oder verbrannt werden müssen, d. h. im Zusammenhang mit einer Kompo­
stierungsanlage ist stets ein Deponieplatz oder eine Verbrennungsanlage 
erforderlich. Die Ausbrand-Asche kann z. T. wieder dem Rohmüll zuge­
führt werden. 

Die Kompostierung von Siedlungsabfällen kann aller Voraussicht nach 
in Zukunft einen breiteren Raum als bisher an der Abfallbeseitigung ein­
nehmen. Im Zuge der Maßnahmen aus dem jetzt verabschiedeten Abfall­
beseitigungs-Gesetz haben die Länder die Aufgabe, Regionalplanungen 
durchzuführen. Diese Regionalplanungen, die in ihrer Grundkonzeption 
bereits in einigen Ländern vorliegen, sollen regionale und überregionale Ein­
zugsgebiete für die Abfallbeseitigung umfassen, in deren Schwerpunkt des 
Müllabfalls entsprechende Großanlagen zur Abfallbeseitigung errichtet 
werden. Hierbei spielen Anfallmengen, Transportwege und im Falle der 
Kompostierung besonders ein landwirtschaftlich intensiv genutztes Hinter­
land eine Rolle. In diesen Planungsentwürfen sind auch je . nach der Ge­
bietsstruktur weitere Kompostierungsanlagen vorgesehen. 

Wenn die bisherigen Kompostierungsanlagen die Abfälle von 20 000 bis 
200 000 Einwohnern verarbeiten, so wird man künftig als untere Grenze 
für eine solche Anlage mindestens 40 000 angeschlossene Einwohner vor­
sehen müssen, und zwar aus folgenden Gründen, denen auch ganz allge­
mein die Gedanken für die Regionalplanung zugrunde liegen: 

1. Mit zunehmender Größe der Anlagen werden die Anlagekosten, bezogen 
auf die Anzahl der angeschlossenen Einwohner bzw. auf die zu beseiti­
gende Abfallmenge, günstiger. 

2. Größere Anlagen benötigen relativ weniger Fachpersonal, was bei den 
steigenden Löhnen zu berücksichtigen ist. 

3. Die zusätzlich erforderlichen Anlageeinrichtungen und Geräte, wie Ab" 
Iuftreinigung aus der Kompostierung, Kompostmietenflächen-Entwässe­
rung, Umsetzgeräte für die Kompostmieten, Ladeeinrichtungen usw., 
gestalten sich kostengünstiger. . 

4. Die Anlage kann in mehrere Einheiten aufgeteilt werden, so daß bei 
Reparaturen kein Stillstand eintritt, wobei die Bunker für die Bevor­
ratung und das Auffangen der Müllmenge bei Stoßbetrieb relativ 
klein gehalten werden können. 
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5. Außerdem müssen die Kosten für die notwendigen Anlagen für die Be­
seitigung von Rückständen und Reststoffen aus der Kompostierung durch 
Verbrennung oder Ablagerung berücksichtigt werden. 

a) Eine Deponie benötigt z. B. aus gleichen Gesichtspunkten einen Abfall­
stoff-Anfall von mindestens 20 000 Einwohnern, um sie mit den 
erforderlichen Geräten und Einrichtungen ausstatten und wirtschaftlich 
betreiben zu können. Gleichzeitig können bei größerem Anfall von Rest­
stoffen auch besser die nicht kompostierfähigen Abfälle der Industrie 
des Einzugsgebietes oder Sperrmüll mit beseitigt werden. 

b) Eine Verbrennungsanlage muß ebenfalls eine bestimmte Mindestgröße 
aufweisen, um sie zweckdienlich und ausreichend mit den für die Luft­
reinhaltung erforderlichen Zusatzeinrichtungen der Entstaubung, Schorn­
steinhöhe usw. ausrüsten zu können. Gerade bei ihr sinken die relativen 
Anlagekosten mit wachsender Größe in beachtlichem Maße. Im Rahmen 
der Regionalplanung ist in einem solchen Einzugsgebiet auch die Mit­
beseitigung von Industrieabfällen zu berücksichtigen, die sich vielfach 
nur durch Verbrennung beseitigen lassen, z. B. Altreifen, Altöl und durch 
Mineralöle verunreinigter Boden. Die Hälfte der Kompostierungsanlagen 
besitzt zwar einen Verbrennungsofen, der jedoch meist zu klein ist und 
vielfach keine ausreichende Rauchgasreinigung aufweist. 

Als weiterer Gesichtspunkt für die Planung von Kompostwerken ist die 
Mitverarbeitung von kommunalen Klärschlämmen. Von den 16 in Betrieb 
befindlichen Kompostwerken wird in 10 Anlagen Klärschlamm in einer 
Menge von nur etwa 0,4 Mio m3/Jahr (rund 2 Ofo der jährlichen Frisch­
schlammenge von insgesamt etwa 18 Mio m3 anfallendem Klärschlamm) 
verarbeitet. 

Im Hinblick auf die gegenwärtig schon wenig befriedigende Beseitigung 
der Klärschlämme, die von der Abwasserreinigung von etwa 40 bis 45 Ofo 
der Bevölkerung aus der mechanischen und bisher nur zum Teil biologischen 
Reinigung der Abwässer anfallen, sollen nach den Planungen bis 1990 die 
Abwässer von 90 Ofo der Bevölkerung biologisch gereinigt werden. Zu­
sätzlich wird noch vielerorts eine dritte Reinigungsstufe hinzukommen 
müssen, um die in den gereinigten Abwässern noch verbleibenden relativ 
hohen Phosphat-Gehalte weitgehend zu eliminieren und damit die Eutro­
phierung der Oberflächen-Gewässer herabzusetzen. Somit werden dann 
etwa 38 Mio m3 Klärschlamm anfallen. Da die Müll-Kiärschlammkom­
postierung ein vorteilhaftes Verfahren zur Klärschlamm-Entseuchung und 
-Beseitigung darstellt, wird man auch aufgrund dieser Entwicklungstendenz 
die Errichtung weiterer Kompostierungsanlagen ins Auge fassen. 

Unter diesen Gesichtspunkten wird sich dann auch die Standortwahl für 
Kompostwerke, möglichst in unmittelbarer Nähe einer Abwasserreinigungs-
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anlage, zu richten haben, so daß der Schwerpunkt des Müll- und Klär­
schlammanfalles weitgehend zusammenfällt. Dies wird schließlich auch zu 
Kläranlagen größerer Einheiten (Gruppenklärwerken) im Regionalpro­
gramm führen. Damit kann gleichzeitig auch die Lage der Anlagen günsti­
ger und nicht in unmittelbarer Nähe von Siedlungen gewählt werden; denn 
bei Kompostierungsanlagen, insbesondere wenn Frischschlamm verarbeitet 
wird, lassen sich Geruchsbeeinträchtigungen nicht ganz vermeiden, selbst 
wenn Maßnahmen, z. B. Desodorierung der Abluft oder Reinigung durch 
Bodenfilter, vorgesehen wurden, da mit Betriebsstörungen gerechnet wer­
den muß. 

Bei der Kompostierung sind generell 3 Aufbereitungsverfahren zu unter­
scheiden: 
1. Die Kompostierung des unzerkleinerten Rohmülls ohne Aufbereitung in 

Mieten und spätere Aufarbeitung. 
2. Kompostierung des zerkleinerten Mülls in Mieten nach Aussonderung 

der nicht kompostierfähigen Bestandteile. 
3. Kompostierung in gelenkter Vorrotte in bewegten oder stehenden Gär­

zellen mit und ohne vorangehender Zerkleinerung. 

Bei der Verrottung des Mülls zersetzt die Tätigkeit der Mikroorganis­
men die organische Substanz und mineralisiert diese bzw. baut Humus­
stoffe auf. Durch die dabei auftretenden hohen Temperaturen von 60° C 
und darüber, die durch den Aufbau und die Schichthöhen der Mieten oder 
die Aufenthaltszeit in den Gärzellen durch den Wassergehalt - ggf. durch 
Klärschlammzusatz- und vor allem durch die Belüftung und Umschichtung 
des Mülls gesteuert werden können, werden die vorhandenen Keime der 
Rohmasse abgetötet. Mit dem stärkeren Temperaturanstieg werden die 
mesophilen Keimgruppen dann von den thermophilen abgelöst, wodurch 
in Verbindung mit anderen Nebenerscheinungen auch pathogene Keime ab­
getötet, Parasiten, Wurmeier, Unkrautsamen usw. auch durch erhöhte Stoff­
wechselprozesse und Eiweißgerinnung zum Absterben gebracht werden oder 
ihre Virulenz verlieren. 

Durch ein- oder mehrmaliges Umsetzen der Mieten werden die Rand­
zonen den höheren Temperaturen im Zentrum ausgesetzt und gleichzeitig 
das Material gut duchlüftet, um die aerobe Zersetzung zu gewährleisten 
und aufrecht zu erhalten. Diese älteste und einfachste Methode der Kom­
postierung in den Mieten wird heute hauptsächlich für die Nachrotte ange­
wandt. Die ursprüngliche Form unzerkleinerten Mülls, z. T. mit Klär­
schlamm vermischt, in Mieten bis zu 4 m Höhe einer Rotte zu unterziehen, 
wird nur noch in wenigen Fällen durchgeführt. Die gleichmäßige Belüftung 
der Mieten ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung. Hierfür werden 
gelochte Rohre an der Mietensohle oder gelochte Sohlenplatten verwendet, 
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durch die die Luft entweder zugeführt oder abgesaugt wird. Die Mieten­
kompostierung ist relativ platzaufwendig und abhängig von der Witterung; 
wenn die Mieten nicht überdacht sind. 

Um den Kompostierungsvorgang unabhängig von der Fläche und von 
Witterungsbedingungen durchführen und die Sauerstoffzufuhr besser steuern 
zu können, wurden technische Verfahren entwickelt. Diese Verfahren unter­
scheiden sich wenig von der Aufbereitung. 

Das Material wird meist in einem Müllbunker zwischengespeichert und 
einem Zerkleinerungsaggregat zugeführt. Für diese Zerkleinerung werden 
vorwiegend Hammermühlen oder Siebraspeln eingesetzt. Bei letzteren wird 
auf einem Stahlboden von 4 bis 5 m 0 mit aufgeschweißten Stiften und 
Sieblöchern durch rotierende Arme der Müll einem Zerreibungsprozeß 
unterzogen, der die organischen (leicht zersetzbaren und verrottbaren) Be­
standteile von dem schwer zerkleinerbaren Material trennt. Nach der Zer­
kleinerung wird der Eisenschrott über Magnetabscheider abgetrennt. Hart 
stoffe, wie Glas, Porzellan, Steine, können ballistisch über Wurfschleudern 
oder Schrägförderbänder sowie über Siebe entfernt werden. Die Zufuhr 
von Klärschlamm kann vor und nach der Zerkleinerung erfolgen. 

K ompostierungs-Verfahren 

Beim DANO-Biostabilisator-Verfahren wird der Müll unzerkleinert in 
einer Trommel mit einem 0 von 3,5 m und einer Länge von etwa 28 m 
eingebracht und durch langsame Drehung der Trommel (etwa 1 Umdrehung/ 
min) umgewälzt. Bei gleichzeitiger besteuerter Luftzufuhr verrottet das Ma­
terial innerhalb von 3 bis 6 Tagen und wird anschließend abgesiebt. Dieser 
Frischkompost kann nach Bedarf in Mieten bis zur Reife nachgerottet 
werden. 

Beim System Pratt wird unzeekleinertes Material in Rottezellen aus 
Maschendrahtwänden eingefüllt. Sauerstoff kann nach Bedarf mit Hilfe 
von Lanzenrohren ergänzt werden. Zerkleinerung und Absieben erfolgt in 
diesem Falle nach der Kompostierung. Der Frischkompost wird meist einer 
Nachrotte in Mieten unterzogen. 

Beim Multibakto-Verfahren wird der meist vorzerkleinerte Rohmüll in 
8 bis 9 Etagen nach unten bewegt und ständig belüftet. Bei einer Durchlauf­
zeit von 1 bis 3 Tagen wird die organische Substanz verrottet und hygieni­
siert. Meist ist eine Nachrotte des Frischkompostes erforderlich. 

Das Brikolore-Verfahren stellt eine Sonderform dar. Nach Zerkleinerung 
wird das Material unter Beimischung von Klärschlamm bei einem Wasser­
gehalt von etwa 50 Ofo in kleine Blöcke gepreßt, die bei gleichzeitiger Rotte 
und Verpilzung austrocknen. Bei Temperaturen von über 50° C kommen 
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die biologischen Prozesse nach 2 bis 3 Wochen zum Stillstand, und die 
Preßlinge können praktisch konserviert gestapelt werden. Nach Zerkleine­
rung können die Preßlinge als Frischkompost oder bei Nachrotte unter 
Wiederanfeuchtung als Reifkompost verwendet werden. 

Beim Beatmungs-Verfahren, das in Blauheuren entwickelt wurde, wird 
das zerkleinerte und mit vorgetrocknetem Klärschlamm gemischte Rohmüll­
material in einem Kneter homogenisiert und gesteuert in Betonrottezellen 
belüftet und befeuchtet. Durch die kontrollierte intermittierende Sauerstoff­
zufuhr in Abhängigkeit vom Wassergehalt und COrGehalt der Abluft 
werden Temperaturen bis ZU so· c erreicht. In 6 bis 8 Tagen ist die inten­
sive Vorrotte durchgeführt, und der Frischmüll kann auf Kompostmieten 
ausreifen. So hergestellte Edelkomposte können auch für die Ferkelaufzucht 
eingesetzt werden. 

In neuerer Zeit wurden Versuche unternommen, ein weiteres Gebiet für 
den Kompostabsatz zu erschließen. Es sind verschiedene Verfahren in der 
Erprobung, den ausgereiften Kompost zu Preßplatten zu verarbeiten und 
für Bauzwecke zu verwenden. 

Auf dem Gebiet der Kompostierung sind von der Zentralstelle für Ab­
fallbeseitigung unter Mitwirkung von Sachverständigen die Informations­
schriften: 

"Untersuchungen in Kompostwerken über die Rottevorgänge und Korn­
posteigenschaften" 
"Der Landbau und die Komposte von Siedlungsabfällen" 

herausgebracht worden. Ferner ist das Merkblatt "Planung eines Kompost­
werkes" fertiggestellt. Es bedarf noch der Zustimmung der Länderarbeits­
gemeinschaft für Abfallbeseitigung, bevor es in den Gesetzblättern der 
Länder veröffentlicht wird. 

Anschrift: Leitender Direktor und Professor Dr. W. Langer, Berlin 30, Stauffen­
bergstraße 14 





Untersuchung und Bewertung 
von Abgasen durch Emissionsmessungen 

Von H. S c h n i t z l e r 

I. 

1. Emissionen entstehen bei fast allen Prozessen, denen Materie in fester, 
flüssiger oder gasförmiger Form unterworfen wird. Als Beispiele können 
genannt werden: 

Kraftwerke und Hausfeuerstätten, Müllverbrennungsanlagen, Zement­
werke, Kokereien, Metallschmelzen, Chemische Reaktionen, Bewegen 
und Transportieren. 

Die Liste der Tätigkeiten des Menschen, bei denen staub- oder gasför­
mige Emissionen entstehen, ließe sich beliebig erweitern. Eine der Haupt­
quellen der Emissionen ist aber ohne Zweifel die Industrie, auf die sich 
dieses Referat beschränken soll. 

2. Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, die seit 1964 in 
Kraft ist, schreibt vor, daß Großkraft- und -heizwerke ihren Auswurf 
an Staub und Schwefeldioxid durch registrierende Meßgeräte zu über­
wachen haben, sobald solche Geräte auf dem Markt erhältlich sind. 
Die registrierende Erfassung der Schwefeldioxidemissionen kann als 
gelöst betrachtet werden (1) . 

Die Registriergeräte zur Erfassung der staubförmigen Emissionen sind 
- verglichen mit den S02-Geräten -viel problematischer. Ihre Meßge­
nauigkeit ist so gering, daß man sie auf anderen Gebieten der Meßtech­
nik ablehnen würde. Bevor hierauf näher eingegangen wird, sei ein 
kleiner Exkurs auf die 50er Jahre erlaubt, als die Silikosebekämpfung 
im Ruhrbergbau intensiver betrieben wurde als vorher. 

II. 

Tyndallometer im Bergbau 

Als man nach dem Kriege und verstärkt im Anfang der 50er Jahre an 
die Silikosebekämpfung heranging, gab es kein einfaches Meßgerät für die 
Bestimmung der Schwebstaubkonzentration in der Grube, das leicht zu be­
dienen und verhältnismäßig preiswert in größeren Stückzahlen herzustellen 
war. Was es dagegen gab, war ein Gerät zur Messung des Tyndalleffekts, 
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d. h. der Streuung von Licht an den in der Luft suspendierten Staubteil­
chen, das sogenannte Tyndallometer. Als Meßwert ergibt sich bei diesem 
Gerät ein Winkelwert, um den man einen Vergleichsgraukeil verdrehen 
muß, um zwei verschieden helle Teile im optischen Strahlengang gleich hell 
zu machen. Dieser Winkelwert hat mit der Staubkonzentration in der 
Grubenluft nur einen losen Zusammenhang. Trotzdem hatte das Gerät 
sehr segensreiche Wirkungen. Es wurde für alle Gruben verbindlich vor­
geschrieben und den eigens ausgebildeten Staubmeßtrupps in die Hand 
gegeben mit einem bestimmten Meßplan, nach dem an den einzelnen Ar­
beitsorten innerhalb gewisser Zeiten gemessen werden mußte. Die ganze 
Skala wurde, je nach der Streulichthelligkeit, in mehrere Bereiche eingeteilt. 

Mit Hilfe dieses Gerätes konnte man den relativen Verstaubungsgrad 
an verschiedenen Stellen der Grube ermitteln. Die Wirksamkeit technischer 
Maßnahmen zur Verringerung der Staubentwicklung in der Grube (Stoß­
tränkverfahren, Änderung der Wetterführung) wurde qualitativ kontrol­
liert. Jedem Bergmann konnte daraufhin ein seiner gesundheitlichen Kon­
stitution entsprechender Arbeitsplatz zugewiesen werden. Dadurch wurde 
nach einer gewissen Anlaufzeit auch tatsächlich eine Abnahme der Neu­
erkrankungen an Silikose festgestellt. 

Dieses Beispiel wurde etwas ausführlicher behandelt, um zu zeigen, daß 
ein Gerät, das eigentlich gar kein Meßgerät für die primär gesuchte Meß­
größe ist, bei der Lösung eines derartigen Problems dennoch gute Dienste 
leisten kann. 

111. 

Folgerung für Emissionsmeßgeräte 

Hieraus kann der Schluß gezogen werden, daß ein ungenaues Meßgerät 
zum Zweck der Emissionsüberwachung bzw. zur Kontrolle einer ange­
strebten Emissionsverminderung besser ist als gar kein Instrument. Vor­
aussetzung ist allerdings, daß die Aufzeichnungen solcher Geräte fach­
gerecht bewertet werden. 

Im Vergleich zum Tyndallometer befindet man sich heute in einer gün­
stigeren Ausgangsposition: Man kann für die Messung und Registrierung 
staubförmiger Emissionen immerhin auf Geräte zurückgreifen, die eine 
Staubkonzentration mit Fehlern von ± 20 bis ± 30 °/o zu messen gestatten. 
über die Geräte selbst, ihre Kalibrierung und Anwendung wurde bereits 
früher berichtet (2). 

In der vorliegenden Arbeit wird eine Bewertung von Aufzeichnungen der 
geschilderten Geräte zur Diskussion gestellt, die für den Umweltschützer 
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und den Betreiber von Industrieanlagen gleichermaßen annehmbar sein 
soll, wobei es sich naturgemäß um einen Kompromiß handeln muß. Für die 
Gewerbeaufsicht ergeben sich Folgerungen und Nutzanwendungen bei Ge­
nehmigungsverfahren und Oberprüfung von Entstaubungsanlagen. 

In der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (3) sind für 
einige Industriezweige Angaben über die maximal zulässige Staubkonzen­
tration im Abgas enthalten. Es fehlen aber Erläuterungen, wie dieser Maxi­
malwert auszulegen ist. Ist er als 24- oder als 2-Stunden-Mittelwert zu 
verstehen oder soll er überhaupt nie - auch nur für kurze Zeit - über­
schritten werden dürfen? Auch in den bundeseinheitlichen Richlinien für 
die Prüfung und Kalibrierung von Staubmeßgeräten ( 4) ist darüber nichts 
zu lesen. 

Nur das Land Bayern hat auf diesem Gebiet eine Entschließung (5) her­
ausgebracht. Wörtlich heißt es dort in Abschnitt 1,2: 

"Grundlage für die Ermittlung der Meßergebnisse sind die Stundenmit­
telwerte der Extinktion. Diese sind aus den Extinktionsaufzeichnungen 
grafisch zu ermitteln. Es sind nur die bei höchster Dauerleistung der Dampf­
kesselantage aufgezeichneten Extinktionen für die Bildung der Stundenmit­
telwerte heranzuziehen. Anfahr- und Rußblasevorgänge sowie kurzzeitige 
Spitzen sind außer acht zu lassen". 
Hierzu ist folgendes zu sagen: 

1. Die grafische Methode zur Auswertung ist nicht besonders genau, da 
die Form der Kurve stark von den ballistischen Eigenschaften des Meß­
gerätes und seiner elektrischen Dämpfung abhängt, abgesehen davon, 
daß bei optischen Staubmeßgeräten der Zusammenhang zwischen Staub­
konzentration und Extinktion ohnehin problematisch ist. 

2. Gegen die Beurteilung bei einem einzigen Betriebszustand, nämlich der 
höchsten Dauerleistung, bestehen Bedenken, insbesondere wenn Ruß­
blasevorgänge ausgeklammert werden sollen. Wir schlagen daher vor, 
bei der Kalibrierung und bei der Beurteilung. das Rußblasen mit ein~u­
beziehen. 

3. Die Ermittlung von Stundenmittelwerten erscheint als zu lang. Unser 
Vorschlag geht dahin, die Meßwerte bei der Kalibrierung und bei der 
Beurteilung mit einem Integrator zu erfassen .und am Ende einer Ein­
zelmessung den Meßwert sofort ausdrucken zu lassen. Der Integrations­
zeitraum soll höchstens eine halbe Stunde, am besten noch weniger be­
tragen. Nachdem - außer in unserem Institut - vom Technischen 
Überwachungsverein Köln jetzt durch entsprechende Umorganisation 
Kurzzeitmessungen von 15 Minuten Dauer durchgeführt werden kön­
nen, bedeutet die Wahl einer Integrationszeit von 30 Minuten und we­
niger keine Schwierigkeit mehr. 
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Aus dem Abschnitt 1.3. der Entschließung "Beurteilung der Meßergeb· 
nisse" wird anhand der Abbildung (obere Hälfte) folgendes näher 
betrachtet: 
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Die Gerade YG bezeichnet den Grenzwert des maximal zulässigen Staub­
auswurfes und schneidet die untere Begrenzungskurve y 3 des Toleranzbe­
reiches für den Einzelwert bei der Extinktion x2 und die untere Begren­
zungskurve y1 des Vertrauensbereiches für die Mittelwerte bei der 
Extinktion x3 • 

Die Bayerische Entschließung unterscheidet bei der Beurteilung eines Emit­
tenten folgende Fälle: 

A. "Alle Stundenmittelwerte der Extinktion sind niedriger als die Extink­
tion x1 • Die Anlage ist dann hinsichtlich ihrer Staubemission nicht zu 
beanstanden." Hierzu ist zu bemerken, daß die Bildung eines Mittel­
wertes allein nicht ausreichend ist. Er müßte durch eine weitere Forde­
rung nach Begrenzung der oberen Werte und nach deren Zeitdauer 
ergänzt werden. 

B. "Ein Stundenmittelwert der Extinktion ist höher als die Extinktion x2 

(Beispiel 1). In diesem Falle ist die Anlage zu beanstanden. Der Be­
treiber hat nachzuweisen, worauf die Überschreitung zurückzuführen ist 
(z. B. Filterausfall oder -störung). Geeignete Maßnahmen zur Vermei­
dung unzulässig hoher Staubemissionen sind dem Betreiber aufzugeben." 
In diesem Falle liegen praktisch alle Einzelwerte oberhalb der zulässigen 
Staubkonzentration. Daß hierbei die Anlage zu beanstanden ist, versteht 
sich von selbst. 

C. "Sind die Fälle A. und B. nicht gegeben, so sind aus den Schreibstreifen 
10 bis 15 Stundenmittelwerte der Extinktion zu bilden. Aus diesen Stun­
denmittelwerten ist der arithmetische Mittelwert der Extinktion zu be­
stimmen. Liegt der arithmetische Mittelwert der Extinktion über x3 (Bei­
spiel 2), so gilt der Grenzwert yo als überschritten." 

"Liegt der arithmetische Mittelwert der Extinktion nicht über x3 (Bei­
spiel 3), so gilt der Grenzwert YG als eingehalten und die Anlage ist 
hinsichtlich ihrer Staubemission nicht zu beanstanden." 

Nach unserer Meinung birgt diese Mittelwertbildung über 10 bis 15 
Stunden die Gefahr in sich, daß durch Langzeitmittelwerte alle Schwächen 
einer Registrierkurve mehr oder weniger geglättet werden. Diese Lösung ist 
nicht günstig im Sinne der Luftreinhaltung. 

Allen diesen Beurteilungskriterien gemeinsam ist jedoch, daß der Be­
treiber an die Genauigkeit seines Meßgerätes aus seiner Sicht keinerlei An­
sprüche stellt. Ihm kann es nur recht sein, wenn der Vertrauens- und der 
Toleranzbereich so breit wie möglich werden, sei es durch die geschickte 
Wahl eines entsprechenden Meßgerätes, sei es durch eine geringe Anzahl von 
Kalibriermessungen. 
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IV. 

Eigene Vorschläge zur Beurteilung der Meßergebnisse 
Ergebnisse 

Deshalb werden hier nochmals unsere Vorschläge wiederholt, die aus 
dem unteren Teil der Abbildung zu entnehmen sind: 
1. Die Halbstundenmittelwerte dürften x1 nicht überschreiten, wobei über 

Höhe und Dauer irgendwelcher Spitzen noch nähere Angaben zu 
machen sind. Werte größer als x1 gelten als Überschreitung. 

2. Die Meßwerte liegen unter x4 , dann sind maximal 12,5 Ofo aller Emis­
sionswerte oberhalb der zugelassenen Grenzkonzentration. Die Anlage 
ist in bezug auf die Staubmission nicht zu beanstanden. 

V. 
Zusammenfassung 

Es darf dem Betreiber nicht das Mittel in die Hand gegeben werden, 
seine Emission von Staub durch Wahl des entsprechenden Gerätes in die 
Höhe zu treiben, ohne daß der Gesetzgeber aufgrund seiner eigenen 
Vorschriften einschreiten kann. Dies ist aber der Fall, wenn die Schnitt­
punkte der unteren Toleranz- und Vertrauensgrenze mit der Geraden yo 
entsprechend dem bayerischenVorschlag als Kriterien für die Einhaltung der 
Auflagen gewählt werden. Bei Wahl der oberen Grenzen wird dem Betreiber 
die Sorge um ein gut kalibriertes Gerät schmackhaft gemacht, da schmale 
Toleranz- und Vertrauensbereiche für ihn die Erreichung der zulässigen 
Emission erleichtem. Man sollte eher die zulässigen Emissionsgrenzwerte 
etwas nach oben verschieben, aber auf jeden Fall den Nachweis der Unter­
schreitung verlangen, während nach dem bayerischen Vorschlag dem Be­
treiber die Überschreitung nachgewiesen werden muß. 

LITERATUR: 

1 JANDER, K.; Gesundheits-Ingenieur 2 (1972), S. 52. 
1 SCHNITZLER, H., MAlER, 0. und JANDER, K.; Schr.-Reihe Ver. Wass.­

Boden-Lufthygiene, H. 33 (1970), S. 77. 
3 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gemeinsames Ministerialblatt, 

herausgegeben vom Bundesministerium des lnnern, 1964, Nr. 26, S. 433 
'Gemeinsames Ministerialblatt, 1968, Nr. 25, S. 365. 
5 Bundesarbeitsblatt (Teil Arbeitsschutz), 1971, Nr. 4, S. 110. 

Anschrift: Direktor und Professor Dr. H. Schnitz/er, Berlin 33, Corrensplatz 1 



Untersuchung und Bewertung 
der Verunreinigungen atmosphärischer Luft 

VonE.Lahmann 

Die Untersuchung atmosphärischer Luft gestaltet sich aus zwei Gründen 
recht schwierig und aufwendig: 

1. Die Fremdstoffkonzentrationen sind im analytisch-chemischen Sinne 
sehr niedrig (damit ist nichts über die hygienische Bedeutung der Fremd­
stoffe ausgesagt, die zum Teil schon bei sehr niedrigen Konzentrationen 
relevant sein kann). 

2. Die Immissionen schwanken innerhalb der niedrigen Konzentrationen 
in Abhängigkeit von Raum und Zeit recht stark. Diese Schwankungen 
sind auf die Einflüsse der Emission und der meteorologischen Bedingun­
gen auf die Immission zurückzuführen. Die Luftuntersuchungstechnik 
kennt daher einige Begriffe, die zum Verständnis der Ergebnisse von 
Luftuntersuchungen bekannt sein müssen. 

Meßzeitintervall (Dauer einer Probenahme) 

Unter Meßzeitintervall versteht man bei manuellen Verfahren die Dauer 
einer einzelnen Probenahme. Bei kontinuierlich registrierenden Meßver­
fahren beinhaltet dieser Begriff den Zeitabschnitt, über den bei Auswer­
tungen Mittelwerte gebildet werden. Die Dauer des zu wählenden Meßzeit­
intervalls wird meist durch die Definition von Grenzwerten vorbestimmt. 
Bisher sind für alle Immissionsgrenzwerte für gasförmige Verbindungen 
30minütige Zeitabschnitte als Bezugsbasis angegeben worden. Zwischen der 
Dauer des Meßzeitintervalls und den anzutreffenden Maximalwerten be­
steht ein systematischer Zusammenhang. Je kürzer das Meßzeitintervall ist, 
um so höhere Einzelwerte können am Ort einer Untersuchung erwartet 
werden. 

Tagesgang 

Die mittleren Immissionen weisen einen systematischen Tagesgang auf, 
der sowohl durch meteorologische als auch durch emissionsseitige Einflüsse 
bedingt ist. Bei Schwefeldioxid- und Staubimmissionen trifft man im 
Mittel gewöhnlich die höchsten Konzentrationen in den Vormittagsstun­
den - etwa in der Zeit von 8 bis 11 Uhr - an. In der unmittelbaren 

16 
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Nähe von Emissionsquellen folgt der Tagesgang in der Regel streng der 
Emissionsstärke. Z. B. ist an vielbefahrenen Straßen eine enge Korrelation 
zwischen Luftverunreinigung und Kraftverkehrsdichte festzustellen 
(Bild 1). 
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Abb. 1. Tagesverlauf der mittleren CO-Konzentrationen 

Jahresgang 

Im Jahresverlauf treten gewöhnlich im Winterhalbjahr die höchsten 
Immissionen auf, insbesondere an Bestandteilen von Verbrennungsabgasen 
(Bild 2). In den Wintermonaten treten einerseits wegen der verstärkten Hei­
zung höhere Emissionen ·auf und sind andererseits die Wetterbedingungen 
für die Ausbreitung von Abgasen im Luftraum gewöhnlich ungünstiger. 
Allerdings kann auch der gegenteilige Effekt auftreten, wenn z. B. bei 
Industrieanlagen die Emissionen aus nicht ausgewaschenen Abgasbestand­
teilen bestehen. Hier ist wegen des wärmeren Waschwassers im Sommer mit 
höheren Emissionen zu rechnen. Auch Fremdstoffe in der Luft, die bei 
photochemischen Reaktionen gebildet werden, treten naturgemäß im Som­
mer in höheren Konzentrationen auf. 
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Dauer einer Untersuchung 

Eine Untersuchung von atmosphärischen Luftverunreinigungen dauert 
gewöhnlich 1 Jahr bzw. einen Zeitraum von 12 Monaten, um alle meteoro­
logischen Gegebenheiten zu erfassen. Nur in Sonderfällen kann eine Ver­
kürzung auf ein halbes Jahr vorgenommen werden, wobei dieses Halbjahr 
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auch Sommer- und Wintermonate umfassen muß. Eine noch kürzere Zeit 
kann gewählt werden, wenn es sich um eine Messung in der unmittelbaren 
Umgebung von Abgasquellen handelt, wo die Wettereinflüsse auf die Aus­
breitung der Abgase nur relativ gering sind. 

Weitere Begriffe bei der Luftüberwachung sind die Meßstellendichte und 
die Meßhäufigkeit. Die Meßstellendichte gibt an, wieviel Probenahmestellen 
auf die Fläche eines Untersuchungsgebietes entfallen, und die Meßhäufigkeit, 
wie oft eine Messung am gleichen Ort wiederholt wird. Meßhäufigkeit und 
Meßstellendichte können sich bis zu einem gewissen Grade ergänzen. 

Die grundsätzlichen Arbeitsweisen bei der Luftuntersuchung sind: 
1. Kontinuierlich/automatische Meßverfahren 
2. Diskontinuierlich/manuelle Verfahren 

Zwischen beiden Arbeitsweisen sind Übergänge möglich. Z. B. kann 
lediglich die Probenahme oder lediglich die Analyse automatisiert werden. 

Die kontinuierliche Arbeitsweise ist arbeitssparend, sie erfaßt den zeit­
lichen Verlauf der Immission lückenlos, sie ermöglicht eine Fernübertra­
gung der Meßwerte und den unmittelbaren Anschluß eines Warnsignals bei 
Auftreten überhöhter Luftverunreinigungen. Die zu verwendenden Geräte 
sind jedoch relativ teuer und nur für eine begrenzte Anzahl von Substanzen 
im Handel erhältlich. Der Wartungsaufwand erfordert Spezialisten. 

Die diskontinuierliche Arbeitsweise ist anpassungsfähig an sehr unter­
schiedliche Meßaufgaben und ist insbesondere für die Ermittlung der räum­
lichen Verteilung von lmissionen günstig. Eine optimale Arbeitsweise bei 
Luftuntersuchungsprogrammen besteht in der Kombination der beiden 
Arbeitsweisen, wobei die Vorteile der automatischen mit denen der diskon­
tinuierlichen Methoden kombiniert werden können. 

Die Aufgabenstellungen bei Luftuntersuchungen lassen sich gewöhnlich 
in zwei Bereiche unterteilen: 
1. Pegelmessungen (gebietsbezogene Messungen, Belastungsmessungen); 
2. gezielte Messungen (anlagebezogene Messungen, Ermittlungsmessungen). 

In die eine Kategorie fallen z. B. Messungen der Luftbeschaffenheit in 
einem Wohngebiet und in die andere Kategorie Untersuchungen über die 
durch eine Fabrik verursachten Luftverunreinigungen in der Werksumge­
bung. 

Meßtechnisch ist zwischen Bestimmungen von festen und von gasförmigen 
Fremdstoffen in der Luft zu unterscheiden. 

Zur Untersuchung von Gasen in der Luft sind folgende Arten der Probe­
nahme möglich: 

1. Direkte Messung (z. B. Messung des Kohlenmonoxids über die Infrarot­
absorption des Probegases) 

2. Absorption, möglichst unter einer chemischen Reaktion 
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3. Adsorption, z. B. an Silikagel oder an Aktivkohle 
4. Kondensation (eine nur selten angewandte Methode) 

Bei manuellen Luftuntersuchungen sind die diskontinuierlichen Probe­
nahmen erstens der am meisten zeit- und personalaufwendige Teil eines 
Arbeitsprogrammes und zweitens die wesentliche Quelle für Fehler und 
Falschbeurteilungen. Die am häufigsten angewendete Arbeitsweise für dis­
kontinuierlich-manuelle Luftuntersuchungen ist eine Probenahme über die 
Absorption und eine Analyse des absorbierten Fremdstoffes mittels eines 
photometrischen Verfahrens. Nach diesem Schema arbeiten anerkannte Meß­
verfahren für die diskontinuierliche Bestimmung von Schwefeldioxid, 
Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor und einigen anderen Gasen. 

In der Tabelle 1 (S. 248) sind die wichtigsten automatischen Meßgeräte 
für die Bestimmung von Luftverunreinigungen und die angewendeten Meß­
prinzipien zusammengestellt. 

Die automatischen Meßverfahren liefern eine sehr große Zahl von Meß­
werten, so daß diese heute meist schon automatisch von einem an das Meß­
gerät angeschlossenen Zusatzgerät ausgedruckt werden. Immerhin fallen bei 
einer einjährigen Messung und bei einem Meßzeitintervall von 30 Minuten 
je Jahr bereits für eine Substanz an einer Meßstelle theoretisch rund 17 500 
Meßwerte an. Eine so große Zahl von Daten kann dann nur nach statisti­
schen Methoden ausgewertet werden, wobei aus der Vielzahl der Einzel­
werte Kenngrößen für die mittleren und die maximalen Immissionen ab­
geleitet werden. Für diese Auswertungsarbeiten ist heute der Einsatz 
elektronischer Rechenanlagen schon fast selbstverständlich. 

Die Analytik der organisch-chemischen Luftverunreinigungen liegt 
heute noch im Rückstand. Hier handelt es sich zum Teil gerade um Ver­
bindungen, die durch ihre Geruchsintensität eine besondere Quelle für die 
Belästigung der Bevölkerung darstellen. Als Analysenmethoden bieten sich 
hier neben photometrischen Verfahren insbesondere chromatographische, 
vor allem gaschromatographische Verfahren an. Die Schwierigkeiten der 
Analyse liegen hier bei der Probenahme und der anschließenden Anrei­
cherung der Substanz und weniger in der gaschromatographischen Bestim­
mung. 

Zur Bestimmung staubförmiger Luftverunreinigungen gibt es zwei grund­
sätzliche Verfahrensweisen: 
1. Niederschlagsmessungen 
2. Konzentrationsmessungen 

Für Niederschlagsbestimmungen verwendet man meist Auffanggefäße. 
Die einfachste Ausführung eines solchen Gerätes besteht aus einem gewöhn­
lichen Weckglas, das in einer Halterung angebracht und mittels einer Eisen­
stange in den Boden gesteckt wird. Eine zweite Verfahrensweise ist die 
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Haftfolienmethode, bei der ein mit Vaseline bestrichenes Aluminiumplätt­
chen exponiert wird. Bei beiden Methoden wird der aufgefangene Staub 
durch Wägung ermittelt. Bei der Auffangmethode wird vor der Wägung 
eingedampft, so daß das Ergebnis nicht nur feste Partikel, sondern auch in 
Regenwässern gelöste Substanzen einschließt. 

Für Konzentrationsbestimmungen wird die Luft gewöhnlich durch einen 
Filter geleitet, auf dem sich der Staub abscheidet. Bei diskontinuierlichen 
Methoden wird in Deutschland gewöhnlich die Gewichtszunahme des Fil­
ters bestimmt. Es ist jedoch auch möglich, die Schwärzung zu bestimmen 
und auf den Staubgehalt zu relativieren, eine in den USA und in Groß­
britannien viel angewendete Methode. Bei automatischen Verfahren ver­
wendet man Filterbandgeräte, bei denen jeweils ein Filterbandabschnitt eine 
vorgegebene Zeit lang bestaubt wird. Der abgeschiedene Staub wird bei 
einem in Deutschland gebräuchlichen Gerät durch Betastrahlenabsorption 
ermittelt. Auch hier ist eine optische Auswertung grundsätzlich möglich. 

Sowohl in Staubniederschlägen als auch im Schwebstaub sind Bestim­
mungen von Einzelkomponenten von ganz besonderem Interesse. Diese Ein­
zelkomponenten können organischer Art (z. B. 3,4-Benzpyren) oder me­
tallischer Art sein. Die Bestimmung von Staubinhaltsstoffen hat in den 
letzten Jahren eine erhebliche Bedeutung gewonnen. Man wendet hier die 
modernsten Verfahren an, wie die Atomabsorptionsspektrometrie, Röntgen­
fluoreszenzspektrometrie und Neutronenaktivierungsanalyse; diese Ana­
lysenmethoden sind jedoch nicht so spezifisch für Luftuntersuchungen, daß 
sie hier näher dargestellt werden müßten. 

Die Ergebnisse von Luftuntersuchungen werden gewöhnlich mittels 
Kenngrößen wiedergegeben, die die mittleren und die maximalen Imis­
sionen charakterisieren. Die mittleren Immissionen können durch arithme­
tische oder auch geometrische Mittelwerte, durch den SOOfo-Wert der 
Summenhäufigkeit sowie durch eine in der Bundesrepublik Deutschland ein­
geführte Immissionskenngröße It, welche die obere Grenze des Vertrauens­
bereiches des aus einem Stichproben-Kollektiv berechneten Mittelwertes 
darstellt, wiedergegeben werden. Maximale Immissionen können durch 
Maximalwerte über verschieden lange Zeitintervalle, durch den 950/o- oder 
den 97,50/o-Wert der Summenhäufigkeit sowie durch die Immissionskenn­
größe h, welche die obere Grenze des Vertrauensbereiches der Einzelwerte 
eines Wertekollektivs wiedergibt, charakterisiert werden. 

Bei der Auswertung von Immissionsmeßdaten mangelt es heute noch 
sehr an ausreichenden Kenntnissen über die Beziehungen zwischen meßtech­
nisch gewonnenen Kenngrößen einerseits und Kriterien für die Wirkung 
von Luftverunreinigungen andererseits. Dieser unbefriedigende Zustand ist 
in erster Linie auf - bei der Schwierigkeit der Aufgabenstellung vollauf 
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verständliche - Wissenslücken bei der Wirkungsforschung zurückzuführen. 
Aber auch manche heute geübte Praxis der Darstellung von Immissions­
meßwerten kann nicht ohne Kritik bleiben. So sollen z. B. für die Ermitt­
lung der Schwefeldioxid-Grundbelastung nach der Vorschrift der "Tech­
nischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft" Meßwerte von Tagen mit 
ganztägigen Inversionswetterlagen ausgeklammert werden. Diese Vorschrift 
kann im Extrem bedeuten, daß sich für Gebiete mit besonders schlechten 
Luftverhältnissen (wegen sehr häufiger Inversionslagen) unangemessen gün­
stige Immissionskenngrößen ergeben. Ein weiteres Beispiel ist die heute noch 
bestehende Unstimmigkeit bei der meßtechnischen Überwachung von Im­
missionen in der Umgebung von Einzelquellen. Die kritiklose Anwendung 
eines in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft angegebenen 
Verfahrens zur Schwefeldioxid-Grundbelastungsmessung z. B. auf Schwe­
felwasserstoffmessungen in der Nähe von Emissionsquellen kann dazu füh­
ren, daß der schon recht großzügige Immissionsgrenzwert für dieses ge­
ruchsintensive Gas jeden Sinn verliert und praktisch jeder Gestank zulässig 
gemacht wird. 

Die Methodik der Untersuchung und Bewertung atmosphärischer Luft­
verunreinigungen muß in enger Verbindung mit der Forschung von Be­
einflussungen der gesamten Umwelt durch Fremdstoffe stehen. Leider muß 
heute befürchtet werden, daß solche fachlichen Zusammenhänge im politi­
schen Raum nicht ausreichend berücksichtigt und dadurch wissenschaft­
liche Entwicklungen behindert werden, für die gerade das Institut für Was­
ser-, Boden und Lufthygiene wesentliche Arbeiten geleistet hat und auch 
in Zukunft leisten kann. 

Die Ergebnisse von Untersuchungen atmosphärischer Luft in deutschen 
Städten werden abschließend in den Tabellen 2 bis 5 (auf den Seiten 249 
bis 253) als Beispiele für zusammengefaßte Darstellungen von Immissions­
meßdaten wiedergegeben. 



Tabelle 1: Geräte für automatische Luftuntersuchungen 

Substanz 

Schwefeldioxid 

Kohlenmonoxid 

Kohlenwasserstoffe 

Ozon 

Gase, die eine 
Farbreaktion 
geben (z. B. S02, 
NOr, Cl2, Os) 

Staub 

Gerätename 

Ultragas 

Picoflux 

URAS 

UNOR 

Kohlenwasserstoff­
Analysator GK 10 

Ozon-Analysator 

Irncorneter 

Staubmonitor 

Hersteller 

H. Wösthoff oHG., Bochurn 

Hartmann & Braun AG., 
Frankfurt (Main) 

Hartmann & Braun AG., 
Frankfurt (Main) 

H. Maihak AG., Harnburg 

Beckrnan Instruments GmbH., 
München 

Dr. Thedig & Co. KG., 
Berlin 36 

Bran & Lübbe, 
Harnburg 

Frieseke & Hoepfner 
GmbH., Erlangen 

Meßprinzip 

Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit einer Absorptionslösung 

Absorption einer 
Infrarotstrahlung 

Flammenionisations-Detektor 

Elektrochemische Bestimmung 
des aus KBr freigesetzten 
Broms 

Photometrie bei Verwendung 
einer Küvette, die in vor­
gewählten Zeitabschnitten 
mit Meßlösung beschickt wird 

ß-Strahlen-Absorption 
durch den auf einem Filterband 
abgeschiedenen Staub 

N 
.j:>. 
00 
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I II III IV V VI 

Anzahl der 
Halbstunden 17.156 16.890 17.005 17.150 16.820 16.782 
Einzelwerte 

Jahresmittel mg/m3 0,159 0,150 0,156 0,136 0,151 0,183 

Maximales 
Mittel über 

30 Minuten mg/m3 1,54 1,50 1,70 1,42 1,30 1,28 
24 Stunden mg/m3 0,75 0,67 0,77 0,66 0,65 0,82 

50%-Wert mg/m3 0,12 0,10 0,12 0,09 0,09 0,16 
95%-Wert mg/m3 0,49 0,45 0,48 0,40 0,41 0,45 
97,5%-Wert mg/m3 0,59 0,56 0,58 0,50 0,51 0,55 

der Summen-
häufigkeit 

Relative über-
schreitungs-
häufigkeit der 
S02-Konzentra-
tion von 

0,2 mg/m3 % 29,7 25,3 28,2 21,3 20,7 35,6 
0,5 mg/m3 % 4,34 3,53 4,13 2,38 2,61 3,45 
1,0 mg/m3 % 0,23 0,19 0,31 0,09 0,12 0,21 

Tabelle 2: Ergebnisse von Schwefeldioxid-Immissionsmessungen in Berlin (1968/69) 
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Berlin (2) 0,15-0,18 0,67-0,82 1,28-1,50 3,5-3,6 0,2 
Harnburg (4) 0,08-0,14 0,47-0,71 1,04-1,55 0,7-2,8 0·,02-0,07 
München (9) 0,05-0.,08 0,25-0,51 0,55-2,46 0,1-0,8 0 -0,02 
Köln (3) o.o8-0,10 0,29-0,.U 0,64-0,81 0,1-0,2 0 
Essen (2) 0,11-0115 0,60-0,89 1,29-1,49* 1,1-2,3 0,07-0,19 
Düsseldorf (1) 0•,11 0,46 1,04* 0,68 0,01 
Frankfurt (3) 0,11-0,13 0,39-0,53 0,85-1,00 0,2-1,1 0 
Dortmund (1) 0,13 0,93 1,39* 1,7 0,19 
Duisburg (1) 0,16 0,96 1,64* 3,9 0,37 
Gelsenkirchen (1) 0,17 0,85 1,44* 4,1 0,22 
Bocnum (1) 0,14 0,99 1,64* 1,9 0,21 
Mannheim (2) 0,09-0,13 0,71-0,74 1,59 1,8-2,0 0,6-0,9 
Wiesbaden (1) 0,12 0,36 0,80 0,2 0 
Oberhausen (1) 0,18 0,93 1,39* 6,6 0,43 
Völklingen (1) 0,08 0,26 0,77 0,1 0 

* Mittelwerte über 1 Stunde. 

Tabelle 3: Schwefeldioxid-Immissionen in deutschen Städten (1968/1969) 
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Meßhöhe über Boden 0,75 1,5 3 6 12 24m 

Jahresmittel ppm 15,6 14,5 12,4 10,6 9,1 6,9 

"Sommer"-Mittel 
(März-Aug.) ppm 15,2 14,2 11,9 10,2 8,7 6,5 

"Winter"-Mittel 
(Sept.-Febr.) ppm 16,0 14,9 12,2 11,0 9,4 7,3 

Maximales 
Monatsmittel ppm 17,1 16,8 14,3 11,9 9,9 8,2 

Maximales 
Tagesmittel 
(16 Std.) ppm 31,8 30,7 24,2 23,2 19,3 16,3 

Maximaler 
Halbstundenwert ppm 61 58 49 45 38 32 
50%-Wert ppm 15 13 11 10 8 6 
95%-Wert ppm 32 30 26 23 20 15 
97,5%-Wert ppm 36 34 29 25 22 17 

der Summen-
häufigkeit 
Überschreitungs-
häufigkeit 
der CO-Konzen-
tration 

10 % 68,9 63,8 53,8 44,3 33,7 16,8 
20 % 24,9 21,2 14,0 7,7 J,6 0,4 
30 % 5,8 4,6 1,7 0,5 0,13 0,01 
50 ppm % 0,14 0,05 0 0 0 0 

Tabelle 4: CO-Konzentrationen am Rathaus Berlin-Steglitz 
(Auswertung von fortlaufenden Halbstundenmittelwerten von den Wochentagen 
Montag bis Freitag und den Tagesstunden 6 bis 22 Uhr im Verlauf eines Jahres) 
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Tabelle 5: Staubkonzentration in der atmosphärischen Luft deutscher Städte 
(in 11g/m3). Vergleich nach Literaturangaben 

Stadt Untersuchungs- Mittelwen über Max.wert Meß-
zeitraum den Unter- in() verfahren 

suchungszeitraum Bezugs-
bzw. über alle zeit 

Werte 

Berlin-Jungfernheide 1969 100 470 Kontinuierlich 
Berlin-Dahlem 78 360 m. Staubmoni-

(3 Std.) tor FH 62 

Berlin-Jungfernheide Febr.69-Jan. 70 :116 270 High Volume 
Berlin-Dahlem 102 270 Sampier 
Berlin-Ruhleben 158 380 
Berlin-Moabit Dez. 69-Juni 70 132 340 

(24 Std.) 

Berlin-Steglitz April66-März 67 250 480 
(am Rand det (Tag u. Nacht) (24 Std.) 
Schloßstraße) 350 1260 

(nur am Tage) (1 Std.) 

Am Rande verkehrs-
reicher Straßen in 

Sept.-Nov. 1965 

Mülheim/Ruhr 270- 480 1480 
Düsseldorf 350- 930 1440 
Neuß am Rhein 330-1160 1720 
Duisburg 310- 820 1490 
Wuppenal 130-1310 1700 

(1 Std.) 

Mannheim-Nord Dez. 64-Juli 65 490 
Mannheim-Süd 440 
Mannheim-Mitte 430 
Ludwigshafen a. Rh. 400 

(nur am Tage) 

Mülheim/Ruhr 256 950 
(2 Std.) 
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Frankfurt/Main Juni67-Mai68 107 Kontinuierlid!. 
(nahe Palmengarten) m. Staubmoni-

tor FH 62 

Münster Juni-Nov. 1963 95 233 Elektrostat. 
Oberhausen 460 Absd!.eidung; 
Hannover 300 gra vimetrisd!.e 

(24 Std.) Bestimmung 

Bod!.um Februar 1965 366 Filtermethode 
Düsseldorf 402 
Bonn 486 

(nur am Tage) 

Duisburg-Hod!.feld April68-März 69 266 Filtergerät mit 
Castrop-Rauxel 172 Absd!.eidung 
Gelsenkird!.en-Buer 180 aller Teild!.en 
Essen-Mitte 300 <20IJ. 
Essen-Stoppenberg 185 
Bod!.um-Mitte 189 
Oberhausen-Osterf. 242 
Bottrop-Mitte 214 
Dortmund 222 

Bod!.um 3.-8. Dez. 1962 2380 
Düsseldorf (Inversions- 1200 

Wetterlage) (7 Std.) 

Anschrift: Direktor und Professor Dr. E. Lahmann, Berlin 33, Gorrensplatz 1 





Meteorologische Einflüsse auf die Luftverunreinigung 

VonW.Fett 

Luftverunreinigungen im Zusammenhang mit der Meteorologie werfen 
Fragen in zweierlei Richtung auf: 

1. Wie beeinflussen Luftverunreinigungen das atmosphärische Geschehen? 
2. Wie werden die Luftverunreinigungen durch das atmosphärische Ge­

schehen beeinflußt? 

In der Öffentlichkeit wird vor allem die erste Frage diskutiert. Prozesse, 
bei denen der Mensch die Natur beeinflussen könnte (etwa Wetterbeeinflus­
sung, Klimaänderung), sind natürlich weitaus faszinierender und spektaku­
lärer als Zusammenhänge, in deren Kenntnis der Mensch die Natur respek­
tieren, sich ihrer anpassen muß oder die Natur allenfalls nutzt. Dennoch 
sind es gerade die Antworten auf die zweite Frage, die uns bei unseren 
aktuellen Problemen und Nöten helfen. Lediglich dieser Fragerichtung soll 
hier nachgegangen werden. 

Wenn von den meteorologischen Einflüssen gesprochen werden soll, wol­
len wir uns zunächst klar machen, warum die Meteorologie hier überhaupt 
ins Spiel kommt: 

Das Medium der Meteorologie ist die Atmosphäre. Und diese Atmosphäre 
ist wiederum das Medium der Luftverunreinigungen, vor allem das Medium 
ihres Transportes. Durch die Technik verursachte Schadstoffe werden in 
unserem Betrachtungsbereich erst bedeutsam, wenn sie als Emissionen in die 
Atmosphäre abgeführt wurden. Für eine mögliche Wirkung auf Mensch, 
Tier, Pflanze usw. sind sie wiederum erst interessant, wenn sie als Immis­
sionen in der uns umgebenden Luft angeboten werden (Abb.). 

Daß aus Emissionen Immissionen werden, bewirkt die Transmission durch 
die Atmosphäre. Ohne atmosphärisches Wirken gäbe es theoretisch gar kein 
Luftverunreinigungsproblem. Die Atmosphäre ist das Vehikel für die Luft­
verunreinigungen. Sie ist darum aber auch die Hoffnung für die eventuell 
Betroffenen (daß nämlich die Atmosphäre die Schadstoffe in eine für sie 
günstige Richtung verfrachtet oder die Verunreinigungen doch genügend 
verdünnen möchte). Nicht zuletzt ist die Atmosphäre gelegentlich auch 
die Ausrede für die Verursacher (die ihrerseits hoffen, daß dank der kom­
plizierten atmosphärischen Transportmechanismen die Rückverfolgung zur 
Quelle und damit ihr Emissionsanteil nicht nachweisbar ist). So scheint die 
atmosphärische Transmission ein ziemlich unkalkulierbares Glied im Rah­
men dieses Systems zu sein; sie wird jedoch allgemein für zu unberechenbar 
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Luftreinhaltemaßnahmen L 
I 

' i Prophylaxe ~--___ , 
I 

Therapie 

I ! ! 
I Ursache ~ .. Emission Transmission Immission t ~~ Wirkung I 

Atmosphäre 

.1'-..... 
Wohlstand, Wohlbefinden v 

TECHNIK MENSCH 

0 Aktivität, Leistung 

!'-r L. .. ·· ·-Technosphare B10sphare 

Abb.: Regelkreis der Luftreinhaltemaßnahmen im System "Mensch und Technik" 

gehalten. Mit der Nutzung all der meteorologischen Kenntnisse und Mög­
lichkeiten beginnt sie, mehr und mehr kalkulierbar zu werden. In diesem 
Sinne ist die Meteorologie - als wissenschaftlicher Sachwalter der Atmo­
sphäre - in der Lufthygiene integriert. 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die grundsätzliche 
Betrachtungzweier Fragen: 

I. Welches sind die meteorologischen Einflüsse, und wie wirken sie? 
II. Warum sind sie interessant, und wozu dienen uns diese Kenntnisse? 

Das Ziel der Ausführungen ist, die Vorteile, ja die Notwendigkeit dieser 
Kenntnisse für die Luftreinhaltung im Prinzip zu verdeutlichen! 

I. 

Welches sind die wesentlichsten meteorologischen Einflußgrößen? 

Die Atmosphäre wirkt gegenüber den Luftverunreinigungen 

passiv als Akkumulator (sie speichert), als Transporteur (sie verlagert) und 
als Diffusor (sie zerstreut), 
aktiv als Akteur (sie wandelt um, sie entfernt die Luftverunreinigungen). 
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Sie bewirkt dieses im wesentlichen durch ihre physikalischen Stoffeigen­
schaften (Gasförmigkeit, Dichte usw.), die Strömung (Wind), die Turbu­
lenz (Diffusion, Austausch, Durchmischung), die Niederschlagstätigkeit 
(Ausregnen, Auswaschen) und ihre Strahlung. 

Der Wind ist die wichtigste Einflußgröße. Er ist durch Richtung und 
Stärke und deren Variationen charakterisiert. Dabei ist wiederum die Wind­
richtung am wichtigsten: sie bestimmt, wohin die Stoffe verfrachtet werden 
und ob damit überhaupt eine Luftverunreinigung an einer wirksamen Stelle 
auftritt. Die Windstärke beeinflußt dann mehr die Verunreinigungskonzen­
tration. Maßgebend für den Wind selbst sind die Großwetterlage und die 
lokalen Besonderheiten der Geographie, speziell der Topographie (z. B. 
Küstennähe, Tallage, Hanglage, Bewuchs, Bebauung). 

Die Turbulenz, der Luftaustausch, ist die nächstwichtige Einflußgröße: 
sie bewirkt die Durchmischung der Schadstoffe mit der Luft und damit 
ihre horizontale und vertikale Verteilung; sie bestimmt maßgeblich die 
Konzentration. Die Turbulenz hat zwei Komponenten: eine mechanische 
und eine thermische. Die mechanische Komponente hängt von der Uneben­
heit der Erdoberfläche und von der Windstärke ab. Die thermische Turbu­
lenzkomponente wird von der Strahlung, den bestrahlten Oberflächen und 
von der Stabilität der Luftschichtung bestimmt. Die Stabilität wiederum 
ist eine Funktion des vertikalen Temperaturverlaufs. (Schon allgemeiner be­
kannt sind hier die sogenannten Inversionslagen, wo bodennahe Dichte­
sprungschichten den Luftaustausch nach oben hin behindern.) 

Der Niederschlag ist dadurch von Bedeutung, daß seine Tropfen entwe­
der bereits bei ihrer Bildung die Schadstoffe erfassen (physikalisch-che­
misch) oder beim Herabfallen - mechanisch - ausspülen, auswaschen. Der 
Effekt des Auswaschens wird jedoch oft überschätzt. Verminderungen der 
Schadstoffkonzentration bei Regen sind oft die Folge von Begleiterschei­
nungen, wie Luftmassenwechsel, böigen Austausches mit reinerer Höhenluft 
usw. - Der Niederschlag ist vor allem eine Funktion der allgemeinen 
Wetterlage. Lokal spielt auch die Orographie der weiteren Umgebung eine 
Rolle. Verglichen mit dem Wind ist er anthropogen wenig beeinflußt (Stadt­
und Bebauungseinfluß gering). Er ist das diffizilste, am wenigsten einkalku­
lierbare meteorologische Element. · 

Für eventuelle chemische Umwandlungen von Luftverunreinigungen ist 
die Sonnenstrahlung im Zusammenhang mit der Luftfeuchte mitentschei­
dend (Smog-Bildung). Sie spielt jedoch in unserem Klimabereich nur selten 
- und dann auch nur im Bereich spezieller Industrien - eine wesentliche 
Rolle. 

Andere meteorologische Größen beeinflussen die Luftverunreinigungs­
kenngrößen eher indirekt, wie etwa die Temperatur: z. B. läßt niedrige 
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Temperatur gewisse Immissionen wegen heizungsbedingt erhöhter Emissio­
nen ansteigen. 

Zusammenfassend wäre zu merken: die- makro- und mikroskopische­
Luftbewegung stellt den wesentlichsten meteorologischen Einflußkomplex 
dar. Sie bewirkt die Verfrachtung und die Verdünnung der Luftverunrei­
nigungen. Das bedeutet, daß die Kenntnis der dreidimensionalen Ausbrei­
tung anzustreben ist. 

II. 

Warum ist die Kenntnis der Ausbreitung Interessant? 

Man besinne sich, warum die Luftverunreinigungen überhaupt interessie­
ren: nämlich wegen ihrer - direkten oder indirekten - unerwünschten 
Wirkungen auf den Menschen. Die Ursachen dieser Wirkungen gehen letzten 
Endes auf die Technik zurü<:k. Man kann die durch die Luftverunreinigun­
gen bedingte Verbindung zwischen Technik und Mensch als einen uner­
wünschten Nebenschluß in einem System betrachten, in welchem der Mensch 
auf dem Wege über die Technik Leistung in Wohlstand, Aktivität in Wohl­
behagen umsetzt (Abb.). Diesem Hauptkreislauf wird durch den Neben­
schluß in unerwünschter Weise Energie (im weitesten Sinne des Wortes) 
entzogen, was sich durch Schädigung oder Belästigung äußert. Das, was 
durch diesen Nebenschluß fließt, minimal zu halten, ist die Maxime der 
Lufthygiene. Sie erreicht das durch Lutfreinhaltemaßnahmen, die in dem 
hier betrachteten System als Einbau eines Regelungskreises begriffen werden 
können. Da auch diese Maßnahmen irgendwie "bezahlt" werden müssen, 
gilt es letztlich, die Luftreinhaltemaßnahmen derart zu optimieren, daß 
ein Maximum an lufthygienischen Berü<:ksichtigungen bei einem Minimum 
an sozioökonomischen Einbußen ermöglicht wird. Hierbei müssen in beiden 
Bereichen auch noch gewisse absolute Schranken beachtet werden. 

Die Leistungsfähigkeit eines derartigen Regelsystems wird daran gemes­
sen, wie genau, wie empfindlich und vor allem, wie schnell es reagiert. D. h. 
hier: wie gut, wie angemessen und wie zügig sind die Maßnahmen (Vorbeu­
gung, Abhilfe, Warnung, Planung, Administration, Gesetzgebung)? Begnügt 
man sich nun damit, als Regelungsausgangsgröße das letzte Glied der 
Kausalkette, also die Wirkung zu verwenden, so ist die Regelung oft zu 
langsam. Für chronische Wirkungserscheinungen kommt sie sogar zu spät. 
Die Maßnahmen sind vorwiegend therapeutischer Art. Eine Verkürzung 
des Regelkreises ist es, bereits die die Wirkungen bedingenden Immissionen 
als regelnde Größen zu verwenden. Es würden also bereits Maßnahmen er­
griffen, wenn Immissionen auftreten, die Wirkungen lediglich erwarten 
lassen, ehe diese selbst eingetreten sind. Das setzt natürlich die Kenntnis 
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des Zusammenhangs zwischen Immission und Wirkung voraus. Dies zu 
erkunden ist die eigentliche Aufgabe der Medizin bzw. Biologie im Rahmen 
der Lufthygiene. Diese Disziplinen geben letztlich die Grenzwerte an, die 
das System einhalten soll. Daß dieses dann auch geschieht, ist Sache der 
übrigen Disziplinen. 

Eine konsequent weitergehende Verkürzung des Regelkreises wäre es, 
statt der eingetretenen Immissionen bereits die vorausgehenden Emissionen 
als Regelgröße wirken zu lassen. Das bedeutet nichts anderes, als Kontrolle 
und Steuerung der Immissionen derart, daß unerwünschte Immissionen 
möglichst gar nicht erst auftreten. Die darauf basierenden Maßnahmen wä­
ren dann bereits prophylaktischer Art. Entscheidungen und Handlungen 
würden nicht erst aufgrund von Diagnosen, sondern bereits aufgrund von 
Prognosen erfolgen. Tragende Voraussetzung dafür ist hier nun die Kennt­
nis des Zusammenhangs zwischen Emission und Immission, also des Trans­
missionsgliedes. Dieses zu erkunden ist nunmehr die Aufgabe der Meteorolo­
gie. Die ganze Kenntnis dieser Transmission läuft darauf hinaus, Voraus­
schätzungen liefern zu können, die Entscheidungen prophylaktischer Art 
ermöglichen sollen! 

Hinsichtlich des Auftretens von Immissionen kann man den die Atmo­
sphäre umschließenden Sachbereich vereinfacht durch vier Grundfragen kenn­
zeichnen. 

Sie sind mit Ziel und Zweck in der folgenden Tabelle zusammengefaßt: 

Frage Zielrichtung Zeitspanne Zweck 

a) Was ist? Diagnose langfristig Überwachung der Belastung 

b) Wer ist? Diagnose kurzfristig Überwachung der Belaster 

c) Was wird? Prognose kurzfristig Warnung der Belaster 
und Belasteten 

d) Was würde? Prognose langfristig Planung der Belaster 
und Belasteten 

Erläuterungen zu den einzelnen Fragen: 

a) Was ist? 

Zur Feststellung des "was ist" ist mehr nötig als das bloße Messen der 
Luftverunreinigungen. Es gilt, sie auch quantitativ zu bewerten. Was eigent­
lich interessiert, sind Angaben, die sowohl räumlich als auch zeitlich hin-

17* 
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reichend repräsentativ sind, so daß sie sichere Vergleiche und Entscheidun­
gen erlauben. Messungen stellen zunächst nur Stichproben der eigentlich 
interessierenden Grundgesamtheit dar. Mit diesen Stichprobenmessungen, 
deren Ergebnisse - selbst am seihen Orte gemessen - stark vom jeweils 
herrschenden Wetter mitbestimmt sind, möchte man beispielsweise auf die 
langzeitige lufthygienische Belastung schließen. Jedoch selbst eine über ein 
Jahr reichende Messung läßt noch keinen Ausgleich der wettermäßigen Zu­
fälligkeiten erhoffen. So wird der langzeitige Trend meist über Jahre hin­
aus noch durch den Einfluß der normalen Witterungsanomalien verdeckt. 
Er wird erst durch eine Art Hochrechnung auf die Klimagesamtheit deut­
lich. Derart nötige, die Zufälligkeiten der atmosphärisch bedingten Immis­
sionsvariationen eliminierende Methoden bezeichnet man als meteorologi­
sche Normierung. Ihre Anwendung läßt frühzeitiger und klarer erkennen, 
"was ist", und macht damit eine Überwachung erst effektiv. 

b) Wer ist? 

Wie die besten Luftreinhaltemaßnahmen nichts zu nützen brauchen, wenn 
die Immissionspegel nicht überwacht werden, so nützt auch die größte 
Pegelüberschreitung oft nur wenig, wenn der dafür Schuldige nicht ermittelt 
und überführt werden kann. Daher erwächst uns die Aufgabe der Emitten­
ten-Detektion. Zu diesem Zwecke werden die Immissionsmeßwerte mittels 
atmosphärischer Ausbreitungsgrößen einer Ortungsanalyse unterzogen. Man 
will in kritischen Fällen wissen, zu welchem Anteil sie auf wessen Konto 
gehen. Im relativ einfachen Fall, wenn es sich lediglich um den qualitativen 
Nachweis spezieller Verunreinigungen aus einer isoliert liegenden Quelle 
handelt, kann oft schon die Windrichtungsabhängigkeit der Schadstoffmeß­
werte zweier geeignet liegender Meßstellen den nötigen Aufschluß geben. 
Der konträre Fall, daß nach dem quantitativen Beitrag einer unter vielen 
infrage kommenden Quellen gefragt ist, stellt demgegenüber ein theore­
tisch wie praktisch höchst kompliziertes Problem dar, für dessen Lösung 
neben einem problemorientierten Meßprogramm auch die genaue Kenntnis 
und Einbeziehung der atmosphärischen Ausbreitungsverhältnisse nötig ist. 

c) Was wird? 

Was langfristig sein wird, ist überwiegend eine Frage der Emissionspro­
gnose. Hingegen ist das, was sich kurzfristig ändert, überwiegend eine Frage 
des Wetters. Das Bemühen um eine laufende Prognose ist außerordentlich 
schwierig und wäre daher auch nur dann gerechtfertigt, wenn aus einer 
aktuellen Prognose auch aktuelle Konsequenzen gezogen werden könnten -
und auch gezogen werden. 
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Da dies allenfalls bei extremen Luftverunreinigungssituationen der Fall 
sein wird, konzentriert sich auch die meteorologische Forschung zunächst 
auf die Erkennung und Prognose solcher W ettersituationen, d. h. auf die 
rechtzeitige Warnung etwa vor Smogwetterlagen. Man will dadurch ermög­
lichen, entweder durch rechtzeitige Reduzierung der Emission (Umstellung 
der Verbrennung auf schwefelärmere Brennstoffe, Reduzierung des Kraft­
verkehrs usw.) es gar nicht erst zu einer kritischen Smogsituation kommen 
zu lassen, oder die besonders davon betroffenen Immittenten zu prophylak­
tischem Verhalten zu veranlassen (Schonen und Geschontwerden speziell 
anfälliger Menschen usw.), um zumindest einer katastrophalen Wirkung auf 
die Menschen vorbeugen zu helfen. Das derzeitige erste Teilziel ist die Ten­
denz-Vorhersage, also die Einschätzung der Weiterentwiddung und Andauer 
einer bereits eingetretenen extremen Verunreingungssituation. 

d) Was würde? 

Bei dieser Frage kann nicht mehr - wie bei "Was wird?" - von realen 
Gegebenheiten der Gegenwart ausgegangen und anhand der bestehenden 
Wetterlage extrapoliert werden. Es gilt vielmehr, von fiktiven Situationen 
ausgehend, das Geschehen in der Atmosphäre theoretisch zu simulieren. Mit 
dieser Frage sollen nämlich die Auswirkungen von Emittenten auf das Immit­
tentenfeld zunächst im Modellexperiment, quasi probeweise, ergründet wer­
den, d. h. ehe es diese Emittenten gibt bzw. ihre Emission verändert wird 
usw. Es wäre damit möglich, von vornherein die lufthygienisch günstigsten 
Emittentenkonstellation bzw. umgekehrt - bei gegebenem Emittentenfeld 
- etwa die günstigste Lage lufthygienisch anspruchsvoller Einrichtungen, 
wie Wohngebiete, Erholungszentren, Sanatorien, zu erkunden. Es handelt 
sich hierbei um eine Modellrechnung großen Stils, bei der zum einen alle 
Angaben über die Quellen und über die Verteilung aller bedeutsamen atmo­
sphärischen Transportgrößen und ihrer Kombinationen bekannt sein müssen 
und zum anderen vor allem das komplizierte Agieren der Atmosphäre mit 
den Quellenstoffen begriffen, theoretisch erfaßt und rechenpraktisch nach­
vollziehbar sein muß. Bei aller noch gegebenen Unsicherheit solcher Modell­
rechnungen können doch nur so alle relevanten Situationen durchgespielt 
und kalkulierbar gemacht werden, die unmöglich real abgewartet oder gar 
praktisch ausprobiert werden können. - Am Anfang derartiger Modell­
rechnungen stand die Festsetzung einzelner Schornsteinmindesthöhen, die 
bei gemessener oder vorgegebener Grundbelastung auch nach Inbetrieb­
nahme des neuen Kamins keine unzulässige Überschreitung von Grenzwerten 
voraussagen. Dieses Verfahren wird bereits seit längerem erfolgreich prakti­
ziert. Am Ende der Modellrechnungsentwiddung werden wir alle mit der 
Luftverunreinigung zusammenhängenden Fakten und Konsequenzen für 
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große Gebiete simulieren und durch Planspiele die hygienisch und ökono­
misch optimalen Lösungen einer Stadt- und Industrieplanung zu finden 
trachten. 

Mit einer derart wissensmäßigen Beherrschung der Naturvorgänge wäre 
der Regelkreis der lufthygienischen Maßnahmen - außerhalb rein techno­
logischer Lösungen - minimal verkürzt und der Prophylaxe-Spielraum 
damit maximal erweitert. Es soll zum Schluß nochmals veranschaulicht 
werden, wozu uns dieses prophylaktische Wissen dient, und welches recht­
zeitige Handeln und Entscheiden es ermöglicht: 

Man hat Verunreinigungen einmal salopp als das falsche Ding am falschen 
Platz zur falschen Zeit bezeichnet. 

Das falsche Ding ist eine Folge der Technik. Daß es das möglicherweise 
nicht mehr ist, wäre Sache der Entwicklung sauberer Technologien. 

Am falschen Platz: das suggeriert, als ob es rein qualitativ einen "rich­
tigen Platz" gäbe. Praktisch geht es jedoch in unserer eng gewordenen Welt 
stets darum, die verschiedenen Platz-Alternativen quantitativ zu bewerten, 
um den relativ "besten Platz" zu ermitteln, - der deswegen aber noch 
immer nicht "gut" zu sein braucht. - "Bester Platz", d. h., Emittenten und 
Immittenten relativ zueinander räumlich so anzuordnen, daß die Emissionen 
die zugestandenen Immissionswerte nicht überschreiten bzw. minimale Werte 
erwarten lassen. Die Atmosphäre als Pufferzone gibt uns noch einen gewis­
sen räumlichen Spielraum, der jedoch geographisch, klimatisch und orogra­
phisch sehr differenziert nutzbar ist. Ihn gilt es auszuschöpfen! 

Zur falschen Zeit: das bedeutet beispielsweise, daß es Zeiten gibt, da uns 
die Atmosphäre ihren Dienst als sonst hinreichender Puffer versagt. Das ist 
dann der Fall, wenn ein anhaltender Verfrachtungsstopp eintritt und es in­
folgedessen an kritischen Stellen zu Smoglagen kommen kann. Es wäre nun 
aber eine geradezu wirtschaftstötende Maxime, würde man Stadt- und Ge­
werbeplanung usw. grundsätzlich nach solchen seltenen Extremsituationen 
ausrichten. Man legt ja auch die Dimensionierung städtischer Abwasser­
kanalisationen nicht nach den sehr gelegentlichen Sturzregen aus, sondern 
nimmt dann einmal das überlaufen von Straßen in Kauf. Die Alternative 
hinsichtlich der Luftreinhaltungsstrategie lautet, während der "falschen Zeit" 
die Emission zu reduzieren bzw. zu verschieben (Verwendung schwefel­
ärmerer Brennstoffe, Einschränkung des Kraftfahrzeugverkehrs bzw. Ver­
schiebung der Müllverbrennung usw.). Derart gelegentliche Einschränkungen 
sind wirtschaftlich weitaus tragbarer als die generelle Einstellung auf den 
Extremfall. Die praktische Durchführung setzt natürlich die meteorologische 
Warnmöglichkeit voraus. - Eine solche Flexibilität des Handeins durch 
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Anpassen an die atmosphärischen Eigenheiten schöpfte den letzten Spielraum 
aus: die zeitliche Variabilität der atmosphärischen Puffereigenschaft. Sie 
erlaubte im übrigen schließlich auch, die "falschen Dinge" einmal zur "rich­
tigen Zeit" loszuwerden: Zunächst einmal könnten besonders gefährliche 
Schadstoffe etwa zu Zeiten sehr böigen Wetters im Lee der entscheidenden 
Immittentengruppe emittiert werden. Weiterhin ist es eine beteachtenswerte 
Strategie, während besonders luftaustauschgünstiger Wetterlagen erlaubter­
weise billigere Brennstoffe zu verbrauchen, um mit den entsprechenden Ein­
sparungen die teuereren Brennstoffe dann in großzügigerer Weise zu finan­
zieren, die während besonders kritischer Wetterlagen verwendet werden 
sollten. Selbst bei einem gleichen wirtschaftlichen Aufwand könnte durch 
eine solche immissionsmeteorologische Regelung die gleiche Geldsumme für 
Brennstoffe, Lagerhaltung, Betriebsorganisation usw. umwelthygienischer um­
gesetzt werden als ohne eine solche Regelung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Kenntnis der meteorolo­
gischen Einflüsse auf die Luftverunreinigung eine letztliell schnellere und 
effizientere Regelung im Regelkreis der Luftreinhaltemaßnahmen erlaubt 
(bei der Messung, Beurteilung, Entscheidung usw.). Sie erlaubt es durch 
Anpassung an die atmosphärische Kapazität bzw. durch deren Ausschöpfung, 
zumal wenn eine Reduktion bei den anderen Systemgliedern, wie Ursache, 
Emission und Wirkung der Luftverunreinigung, nicht ausreicht. 

Anschrift: Direktor und Professor Dr. W. Fett, Berlin 33, Gorrensplatz 1 





Geruchsbelästigende Stoffe 

Von H. K e tt n e r 

Die aktive Bekämpfung von Gerüchen ist viele Jahre vernachlässigt wor­
den, oSwohl Gerüche ein Jahrtausende altes Problem darstellen. So berichtet 
Seneca bereits im Jahre 51 n. Chr. über "stinkige und rauchige Luft" in 
Rom; erste gesetzliche Verordnungen über den Betrieb von Schlachthöfen, 
Tierverwertungsanstalten und Gerbereien wurden erst im Mittelalter er­
lassen. Bei Befragungsaktionen klagten 40 °/o der Anwohner einer Erd­
ölraffinerie (von 8000 Befragten über Geruchsbelästigungen, z. T. sehr star­
ken mit Übelkeit und Erbrechen 10

), in St. Louis fühlten sich 1966 nahezu 
70 Ofo der Befragten belästigt; die 1965 in Cincinnati vorgebrachten Be­
schwerden sind zu 50 °/o auf Gerüche zurückzuführen. Der Kraftfahrzeug­
verkehr stellt in verkehrsreichen Straßen eine nicht zu übersehende Belästi­
gung dar, das Problem der Geruchsbelästigungen, dem erstrangige Bedeutung 
beigemessen werden muß, hat eher zu- als abgenommen. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen zur Erforschung der Gerüche haben 
1895 Henningu und unabhängig von ihm Zwardemaaker gelegt, in den 
50er und 60erJahren dieses Jahrhunderts haben sich Forscher besonders in 
den USA, danach in Schweden, verdient gemacht. In den letzten Jahren 
hat man sich diesen Problemen auch sehr intensiv in der BRD zugewandt. 

Eine große Anzahl von Betrieben, die geruchsbelästigende Stoffe erzeugen, 
ist durch die Liste der genehmigungsbedürftigen Anlagen nach § 16 GewO 
erfaßt, und zwar: 

Nr. 2 Müllkippen, Müllverbrennung, Kompostierungsanlagen; 
Nr. 7 Gießereien, besonders wegen der Kerntrocknung; 
Nr. 17 Chemische Werke (anorg. Grundstoffe, Kunstharze, Lösungsmittel, 

Farbstoffe, Lösemittel u. a.); 
Nr. 20 Anlagen zur thermischen Behandlung von Harzen, Firnissen und 

Lacken; 
Nr. 21 Aufbereitung von Sulfatterpentinöl und Tallöl; 
Nr. 24 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähn­

lichen Faserstoffen (Zellstoffwerke); 
Nr. 26 Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen und 

pflanzlichen Stoffen; 
Nr. 27 Erdölraffinierien; 
Nr. 29 Kokereien, Gaswerke, Schwelereien ; 
Nr. 30 Teerverarbeitung; 
Nr. 31 Pechsiedereien; 
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Nr. 33 Bitumen- und Asphaltverarbeitung; 

Nr. 36 Herstellung von Kohleanzündern aus Napthalin, Anthrazen oder 
ähnlichen Stoffen; 

Nr. 39 Imprägnierungsanlagen (Holz, Textilien, Papier); 

Nr. 44 Kunstlederherstellung; 

Nr. 47 Anlagen zum Halten von Legehennen ab 20 000 Stück oder Mast­
geflügel ab 30 000 Stück oder Schweinen ab 1250 Stück, ausgenom­
men Anlagen, in denen Geflügel ausschließlich zu Zucht- oder Ver­
mehrungszwecken, insbesondere zur Erzeugung von Bruteiern, ge­
halten wird; 

Nr. 48 Großschlachtereien, Räucheranlagen in Fleisch- und Fischwaren­
fabriken; 

Nr. 49 Tierkörperbeseitigungsanstalten; Anlagen zum Aufbereiten oder La­
gern von Knochen, Tierhaaren, Hörnern, Klauen oder sonstigen 
Tierischen Abfällen, Kottrocknungsanlagen; 

Nr. 50 Anlagen zur Herstellung von Fischmehl oder Fischöl; Garnelendar-
ren (Krabbendarren) und Kochereien für Futterkrabben; 

Nr. 51 Aufbereitung von tierischen Därmen und Mägen, Labgewinnung; 
Nr. 52/53 Gerbereien, Lagerung und Bearbeitung von Häuten und Fellen; 
Nr. 54 Gelatineherstellung; 
Nr. 55 Fettschmelzen; 
Nr. 57 Hopfen-Schwefeldarren; 
Nr. 58 Grünfuttertrocknung. 

Nicht in diese Liste aufgenommen wurden Anlagen wie: Pomes-frittes­
Herstellung, Kaffeeröstereien, Hähnchenbratereien, obwohl häufiger Be­
schwerden vorkommen und Forderungen nach Abgasreinigung erhoben wer­
den; hier ist wohl die geringe Größe dieser Anlagen maßgeblich gewesen. 

Physiologischer Vorgang der Geruchswahrnehmung 

Der Vorgang der sensorischen Geruchswahrnehmung spielt sich am Riech­
epithel in Verbindung mit dem Nervensystem ab. Dazu ist erforderlich, daß 
eine bestimmte Anzahl von Molekülen das Riechepithel, an dem sie haften 
bleiben und in Lösung gehen, berühren. 

Bei normaler Atmung strömt die eingeatmete Luft laminar durch die 
untere und mittlere Nasenhöhle in den weiteren Atmungsstrakt, ohne daß 
es dabei zu einer wesentlichen Berührung mit dem Riechepithel kommt, das 
im oberen Teil der Höhle liegt. Eine stärkere Durchmischung der Luft er-
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folgt beim sog. Schnüffeln: die Luft wird in eine turbulente Strömung ver­
setzt, wodurch auch die Möglichkeit eines engeren Kontaktes der Geruchs­
moleküle mit dem Riechepithel gegeben ist. Die im Rezeptor ausgelöste 
Erregung läuft über Riechnerven zu den Riechzentren. 

Geruchsempfindlichkeit und Geruchsschwellenwert 

Das menschliche Geruchsorgan (und noch viel mehr das eines Hundes) 
ist ein sehr empfindliches Instrument, das Geruchsstoffe in noch sehr hohen 
Verdünnungen wahrnehmen kann. Die geringste Konzentration, die noch 
finieren oder näher zu beschreiben; diejenige Mindestkonzentration, bei der 
der Geruchsschwelle ist es nicht erforderlich, den Geruch als solchen zu de­
auch Angaben über die Natur des Stoffes möglich sind, nennt man Erken­
nungsschwelle, sie liegt meist erheblich über der Geruchsschwelle. Die 
Empfindlichkeit des menschlichen Geruchssinns ist in sehr weiten Grenzen 
unterschiedlich und schwankt mitunter um vier Zehnerpotenzen, wobei auch 
wahrgenommen wird, bezeichnet man als Geruchsschwelle. Bei Prüfungen 
völlige Geruchsblindheit (Anosmie) vorkommt. Streuungen der Geruchs­
wahrnehmbarkeit sind bereits von mehreren Autoren untersucht worden. 
Den von Brown et al.5 an 60 Personen durchgeführten Untersuchungen 
ist zu entnehmen, daß die Geruchsempfindlichkeit nicht allein von Person 
zu Person, sondern auch von Stoff zu Stoff unterschiedlich ist: Kampfer 
und Methylmerkaptan hatten die größte Streubreite (4 Zehnerpotenzen). 
Ammoniak die geringste (nur 2 Zehnerpotenzen). 

Geruchsadaption 

Die bekannte Tatsache, daß ein Geruch im ersten Augenblick der Einwir­
kung am stärksten empfunden wird, dann aber rasch nachläßt, wird als 
Adaption oder Gewöhnung bezeichnet. Ihr liegt eine gewisse Ermüdung der 
Nerven zugrunde. Diese Erscheinung ist eingehend von Ekman et aU un­
tersucht worden. 

Während der Versuche waren die Versuchspersonen konstanten Schwefel­
wasserstoffkonzentrationen (von 0,7 bis 6,4 ppm) ausgesetzt, die Begasungs­
clauer betrug 12 bzw. 15 min, danach wurde für die gleiche Zeit Frisch­
luft gereicht. Ergebnisse: Abfall der Geruchswahrnehmbarkeit bis zu einer 
bestimmten Zeit; die Regeneration des Geruchssinns nach Aufhören der 
Begasung bis zur Erlangung der vollen Geruchswahrnehmung dauert immer­
hin etwa 3 bis 4 min. 
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Sensorische Unterteilung der Geruchsintensität 

Die Fähigkeit des Geruchssinns, Gerüche nach Konzentrationen zu unter­
teilen und zu beurteilen, ist sehr gering, sie reicht kaum über einige Stufen 
von sehr schwach über - schwach - deutlich - stark bis sehr stark wahr­
nehmbar. Zahlenangaben, wie sie etwa das Auge bei Entfernungsschätzungen 
zu machen vermag, ist bei Gerüchen nicht möglich, weil es an einem Ver­
gleichsmaß fehlt. Geschulte Riecher entwickeln ein besseres Spürvermögen 
und können etwa 2 Stufen mehr unterscheiden (insgesamt etwa 5). Die 
Relation zwischen der Intensität der Geruchswahrnehmung und der Stoff­
konzentration stellt das Gesetz von F echner-Weber dar, wonach I = k • log c 
ist; hierbei bedeuten: I die Geruchsintensität, k eine stoffspezifische Kon­
stante und c die Konzentration des Stoffes. Das Gesetz besagt u. a., daß die 
Konzentration logarithmisch ansteigen muß, wenn eine lineare Steigerung 
des Geruchsempfindens erreicht werden soll, d. h. bei einer Verdoppelung 
der Gewahrnehmung muß die Stoffkonzentration auf das 10fache steigen. 

Eigenschaften geruchsintensiver Stoffe 

Die sensorische und organoleptische Bewertung geruchsintensiver Stoffe 
erfolgt durchweg unter 4 Aspekten: der Intensität, der Qualität, der Lästigkeit 
und der Penetranz. Die Geruchsintensität ist bereits angesprochen worden mit 
der Feststellung, daß der menschliche Geruchssinn nur wenige Stufen unter­
scheiden kann. Unter Qualität versteht man die "geschmackliche" Empfin­
dung, die man beim Atmen feststellt. Es sind verschiedene Klassifikations­
systeme entwickelt worden, von denen bisher keine eine praktische Be­
deutung erlangt hat. Erwähnt mag das bereits 1927 von Cracker et al. 
entwickelte System werden, wonach alle Geruchsträger in vier Grundkate­
gorien "aromatisch-süß", "sauer", "brenzlich" und "caprylsäureartig (Zie­
gengeruch)" unterteilt werden, jede dieser Kategorien noch zusätzlich mit 
Werten von 0 bis 8 je nach Ausprägungsgrad. Unter der "Lästigkeit• 
eines Geruches versteht man die Empfindung "angenehm"- "unangenehm". 
Diese Unterteilung dürfte bei der Bewertung von Geruchsbelästigung eine 
nicht unbedeutende Rolle spielen. M oncrieff" hat 1966 eine Liste auf­
gestellt, in der die unangenehmsten Stoffe, wie .itthylmerkaptan, Skatol, 
Trimethylamin und Schwefelwasserstoff, an der Spitze der unangenehm 
riechenden Stoffe stehen, auf der Duftseite aber solche Stoffe wie Rosenduft, 
Lavendelduft u. a. Die Empfindung "angenehm" - "unangenehm" ist bei 
verschiedenen Personen nicht unbedingt einheitlich, was man aus der Par­
fümindustrie kennt. Wiederholte Versuche, die chemische Konstitution einem 
bestimmten Geruch zuzuordnen, waren nicht erfolgreich; allgemein gilt 



269 

die Regel, daß Sauerstoffverbindungen (Ester) angenehme, Schwefelverbin­
dungen dagegen unangenehme Geruchswirkungen ausüben. Unter Penetranz 
oder Eindringfähigkeit (odor pervasivnes) wird die Eigenschaft der Ge­
ruchsträger verstanden, im verdünnten Zustand weniger intensiv zu riechen 
als im konzentrierten; dies ist verständlich, da die Intensität der Geruchs­
empfindung konzentrationsabhängig ist. Im Zusammenhang mit dieser 
Eigenschaft ist der Begriff der "Geruchseinheit" geprägt worden, der so­
wohl bei der Immission als auch bei der Emission Anwendung findet. 
Unter Geruchseinheit versteht man diejenige Anzahl gleicher Volumina 
geruchsfreier Luft, die notwendig ist, um eine Geruchsprobe bis zur Schwel­
lenkonzentration zu verdünnen, als Geruchsschwellenkonzentration wird 
dabei diejenige Konzentration verstanden, die von 50 °/o der Riecher wahr­
genommen wird. (Beispiel: Zur Verdünnung von 1 1 einer geruchsbeladenen 
Luft werden bis zur Schwellenverdünnung 10 1 geruchsfreie Luft benötigt, 
die geruchsbeladene Luft enthält mithin 10 Geruchseinheiten.) Emissionen 
könnten quantisiert werden, indem man sie auf die Zeiteinheit bezieht. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der meteorologischen Ver­
hältnisse ähnlich wie beim Schwefeldioxid Ausbreitungsrechnungen anzu­
stellen, ggf. auch notwendige Schornsteinhöhen für Geruchsstoffe zu be­
rechnen (Lindvall, 1970) 18

• 

Die meßtechnische Bestimmung von Geruchseinheiten wird immer dar­
auf hinauslaufen, Verdünnungsreihen herzustellen, wofür statische und dy­
namische Verfahren entwickelt wurden. Geräte, die zur Herstellung solcher 
Verdünnungen benutzt werden, sind als Olfaktometer bekannt, daneben gibt 
es auch andere Bezeichnungen, wie Scentometer, Osmometer, Osmokop u. a. 

Die Abbildungen 1 bis 3 geben einige dieser Geräte wieder: 

Abb.l 
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Abb.2 

Abb.3 
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Abb. 1 bis 3: Olfaktometer 
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Das Gerät der amerikanischen Standard-Methode der ASTM besteht aus 
einem Satz von Ganzglasspritzen; mit der kleinsten (meist 10 ml) wird die 
Luftprobe entnommen, die Probe wird in eine mit geruchsfreier Luft vorge­
füllten größeren Spritze überführt; ggf. kann aus dieser ein aliquoter Teil 
wiederum entnommen und in gleicher Weise solange verdünnt werden, bis 
die Geruchsschwelle erreicht ist. 

Bild 1 stellt das tonametrische Olfaktometer von Dubrovski dar, Bild 2 
das von Nader und Bild 3 ein in Schweden entwickeltes Olfaktometer. Das 
schwedische Gerät zeichnet sich besonders durch die Gesichts-Atemmaske 
aus. 

Am Institut wurde ein einfaches, unter Feldbedingungen verwendbares 
Gerät entwickelt. Es läßt eine Verdünnung bis zum 30fachen zu; durch 
Hintereinanderschaltung mehrerer dieser Geräte ist es möglich, den Bereich 
erheblich zu erweitern, so daß sich die Kombination auch für Emissionsmeß­
zwecke eignen würde. 

Messungen 

Messungen von Gerüchen können subjektiv-sensorisch und/oder objektiv­
meßtechnisch (d. h. physikalisch-chemisch) sowohl unter Feld- als auch 
unter Laborbedingungen erfolgen. Untersuchungen an Ort und Stelle nimmt 
man insbesondere deswegen vor, weil es sehr schwierig ist, eine Meßprobe 
in dem Zustand, wie sie entnommen wurde, mehrere Stunden lang aufzu­
bewahren; dies ist aber erforderlich, wenn sensorische Analysen im Labor 
durchgeführt werden sollen. Dafür können Meßwagen eingesetzt werden. 

Es gibt zwar Geruchsmeßwagen mit allen Einrichtungen, die zur sensori­
schen Messung von Gerüchen erforderlich sind. Abgesehen von den hohen 
Kosten des Wagens selbst und der Einrichtung, ist diese Methode indessen 
sehr aufwendig, weil das gesamte Schnüfflerteam zum Ort der Messung 
mitgenommen werden muß. 

Sensorische Messungen 
Arbeitsbedingungen: 

Auswahl eines geeigneten Schnüfflerteams. NadJ. Angaben soll das 
SdJ.nüffler-(RiedJ.-)Team wenigstens aus sedJ.s bis amt MensdJ.en bestehen, 
nadJ. anderen Angaben 12 genügen aber sdJ.on drei. Die Auswahl soll aus 
einem größeren Kollektiv nadJ. entspredJ.ender Vorprüfung erfolgen. Es 
sollen überwiegend junge MensdJ.en sein, da bei älteren der Gerumssinn 
nadJ.läßt. Die SdJ.nüffler sollen vor der RiedJ.probe nimt raudJ.en und unmit­
telbar davor nicht essen. Der Raum, in dem die Intensitätsmessungen vor­
genommen werden, soll gerudJ.s- und geräusdJ.frei sein, auch sollen andere 
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äußere Einwirkungen unterbleiben, die die Konzentration der Riecher 
beeinflußen. Manche Autoren fordern aus diesem Grunde und auch deshalb, 
weil sich die Riecher untereinander nicht verständigen dürfen, getrennte 
Kabinen. 

Die Kunststoffsäcke, in denen die zu analysierende Luft Aufnahme findet, 
sollen aus geruchsfreien, die Geruchsmoleküle nicht adsorbierendem Stoff 
bestehen; empfohlen werden Folien aus Mylar, Teflon und PFE. 

Eignungsprüfung als Riecher 

Zur Prüfung der Eignung wurden verschiedene Methoden vorgeschlagen, 
die wichtigsten sind 1. der Triangel-Test, 2. der lntensitäts-Stufentest, 3. der 
Mehrfachkomponenten-Unterscheidungstest und 4. der allgemeine Eignungs­
prüfungstest. Die Prüflinge werden allen Tests unterzogen und müssen 
praktisch gesunde Menschen sein. 

Beim Triangeltest werden ein bis zwei Tropfen eines Duftstoffes (Ex­
trakte von Vanillin, Zitrone, Rum, Rosen o. a.) in 11 Wasser aufgelöst, 
davon werden zwei Proben hergestellt; die dritte Probe wird mit einem 
anderen Duftstoff in gleicher Weise bereitet. Der Prüfling muß die beiden 
gleichen Gerüche und den weiteren unterscheiden können. 

Zur Prüfung nach dem Intensitäts-Stufentest werden 10 ml Amylacetat 
(Geruchsstoff) in 10 ml Propylglykol (geruchsfreies Lösungsmittel) gelöst. 
Die Hälfte dieser Mischung wird entnommen und mit der gleichen Menge 
Lösungsmittel wiederum verdünnt, insgesamt werden 20 Mischungen her­
gestellt, die sich untereinander dadurch unterscheiden, daß die jeweils fol­
gende Probe auf die Hälfte verdünnt ist. Der Prüfling wird unterrichtet 
und mit dem Geruch vertraut gemacht, danach soll er den Raum verlassen. 
In dieser Zeit entnimmt der Prüfer eine der in absteigender Reihe auf­
gestellten Proben und schließt die Reihe auf. Der hereingerufene Prüfling 
muß die herausgenommene Probe an den richtigen Platz stelle~. 

Der Mehrfachkomponenten-Unterscheidungstest wird mit Duftölen, wie 
Kade, Zimt, Eukalyptus, Nelken, Orange, Mandel, Vanillin und Amylace­
tat, vorgenommen. Der Prüfling wird mit den Gerüchen dieser Oie vertraut 
gemacht, danach werden Mischungen von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Komponenten 
hergestellt. Der Prüfling muß die Komponenten unterscheiden, er darf sich 
allerdings zwischendurch den Geruch der Grundsubstanz durch Riechen an 
dieser ins Gedächtnis rufen. 

Der allgemeine Prüfungstest erstreckt sich auf das Verhalten des Prüf­
lings, er soll die Proben nicht zu langsam, aber auch nicht zu hastig, beurtei­
len, Interesse an seiner Aufgabe finden, andere Riecher nicht in seinem 
Urteil zu beeinflussen versuchen und aufrichtig sein. 
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Alle Prüfteste sind kodiert, d. h. es liegt ihnen ein Auswertungsschema 
zugrunde, nach dem man über die Zuverlässigkeit der Aussage Aufschluß 
bekommt. Je größer der Vertrauensbereich des Riechers ist, um so geringer 
ist die Wahrscheinlichkeit, daß er Fehler macht. Dies ist besonders dann 
wichtig, wenn in einem Streitfall ein Gericht zu entscheiden hat. 

Schulung von Riechern (Schnüfflern) 

Geschulte Riecher haben ein besseres Riechvermögen und vor Gericht 
höhere Aussagekraft als ungeschulte, einige Autoren plädieren daher dafür, 
daß für sensorische Geruchsmessungen nur geschultes Personal verwendet 
wird. 

Für die Beurteilung der Wirkung von Diesel-Kraftfahrzeugabgasen sind 
künstliche Gasmischungen hergestellt worden, die dem Geruch von Diesel­
abgasen entsprechen. Zu diesem Zwecke ist man von vier in den Abgasen 
enthaltenen Teil-Grundgerüchen ausgegangen, die durch folgende Eigen­
schaften charakterisiert sind: 1. brenzlich/rauchig, 2. ölig, 3. stechend/sauer 
und 4. aldehydartig/aromatisch. Der Geruch zu 1. wurde aus einer Mischung 
Kadeöl, Guajakol, Carvacrol, Acetylendicarbonsäure und Benzylbenzoat 
(als geruchsfreies Lösungsmittel) hergestellt, der zu 2. aus n-Octylbenzol, 
der zu 3. aus Croton- und Propionsäure (plus Lösungsmittel) und der zu 
4. aus einer größeren Anzahl von Aldehyden. Außerdem ist noch eine 
Mischung hergestellt worden, die als Maskierungskomponente verwendet 
wurde. Aus diesen Mischungen sind weitere Mischungen (insgesamt zwölf 
lntensitätsstufen) hergestellt worden, an denen die Riecher geschult wurden. 

Beurteilung 

Ein Beurteilungsschema zur Ermittlung der Geruchsintensität von Abgasen 
geben Fodor und Winneke 4 an einem Beispiel von zwei Trockenöfen an. 
Im Bild 4 ist auf der Ordinate der Summenprozentsatz der positiven ja/nein 
Antworten aufgetragen, während auf der Abszisse die Verdünnungsstufen 
abgetragen sind; der Wert der Geruchseinheiten wird bei 50 Ofo der Riecher 
abgelesen, eine gleiche Auswertung kann auch bei Geruchsuntersuchungen 
von Immissionen vorgenommen werden. 

Chemisch-physikalische Messung 

In Fällen, in denen der Stoff, von der der belästigende Geruch ausgeht, 
allein vorliegt und bekannt ist, ist es leicht, diesen zu bestimmen, die er-

18 
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mittelte Konzentration wird mit dem Geruchsschwellenwert bzw. der Norm 
(falls solche Daten vorliegen) in Beziehung gebracht. Die am Ort des 
Belästigungsauftretens gezogenen Gasproben werden im Laboratorium unter 
Benutzung der Naßanalyse, der Infrarotspektroskopie, der Massenspektro­
skopie, der Raman-Spektroskopie, gaschromatographisch oder nach anderen 
Methoden analysiert. Der Empfindlichkeitsbereich kann durch Ausfrieren 
oder Adsorption an Aktivkohle oder Silicagel wesentlich gesteigert werden. 
Aussichtsreiche Steigerung der Nachweisempfindlichkeit verspricht die Re­
versions- und die Gas/Flüssig-Chromatographie. Beim Auftreten eines 
Gemisches von Geruchsstoffen, wie es z. B. bei der Zersetzung organischer 
Stoffe, bei Autoabgasen u. a. Medien vorkommt, ist man darauf angewiesen, 
einen für diesen Geruch charakteristischen Stoff, den man "Leitkomponente" 
nennt, zu bestimmen, dieser Stoff soll in dem betreffenden Geruch stets in 
einem konstanten Verhältnis enthalten sein. In Dieselabgasen sind auf 
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chemisch-physikalischem Wege über 1000 Verbindungen nachgewiesen wor­
den, davon zeichnen sich etwa 100 durch einen Geruch aus. Letztere hat 
man nach ihren chemischen Eigenschaften (z. B. zyklische, aromatische und 
ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Schwefelverbindungen u. a.), aber 
auch nach den geruchliehen zu klassifizieren versucht. Als Leitkomponenten 
für Dieselabgase, die zum Dieselgeruch eine gute Korrelation aufweisen, 
werden empfohlen: Summe der aliphatischen Aldehyde, Kohlenwasserstoffe, 
Stickoxide, Kohlendioxid, Acrolein und Athylen. Die Leitkomponenten 
selbst müssen nicht unbedingt Geruchsträger sein, es genügt, wenn sie zu dem 
Geruch in einem konstanten Verhältnis stehen (Beispiel: Stickoxide/Diesel­
abgase). Als Leitkomponenten für andere Geruchsmischungen können die­
dienen: für die Tierkörperverwertung- Fettsäuren, für die Fischverwertung 
- Amine, für Olraffinerien - Merkaptane. In Verwesungsprodukten 
eiweißhaltiger Abfallstoffe wurden Amine, Merkaptane, Skatol, Schwefel­
wasserstoff u. a. Verbindungen gefunden. 

Mittels chemisch-physikalischer Analyse kann eine Zuordnung eines Ge­
ruches zu seiner Qelle erfolgen; erweist es sich, daß die Geruchsimmission 
das gleiche Spektrum von Verbindungen aufweist, wie die im Verdacht 
stehende Emissionsquelle, so ist der Beweis erbracht, daß der Geruch aus 
dieser Quelle stammt. 

Den chemisch-physikalischen Methoden der Geruchsbestimmung sollte 
man bei der Beurteilung von Gerüchen sowohl im Emissions- als auch im 
Immissionsbereich vor der sensorischen den Vorrang geben, sie sind genauer, 
eindeutiger und weniger aufwendig. Allerdings dürfen dabei die Schwie­
rigkeiten nicht unberücksichtigt bleiben, die sich bei der Herstellung von 
Korrelationen zwischen objektiv gewonnenen Analysenergebnissen und sub­
jektiv (bzw. auch objektiv, z. B. mittels Elektroenzephalogramm) gewonne­
nen sensorischen Daten ergeben. Eine solche Korrelation, die eine "künst­
liche Nase" darstellen würde, hat man bisher noch nicht finden können. 

Bekämpfung 

Die Bekämpfung von Gerüchen kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: 
durch Verbrennung, durch Adsorption an Aktivkohle, durch biologische 
Zerstörung, durch Auswaschen aus dem Abgas, durch elektrostatische Ab­
scheidung nach Absorption durch Wassernebel u. a. Methoden. Das an­
gewandte Verfahren soll den spezifischen Emissionsbelangen Rechnung tra­
gen und stets für die betreffende Anlage spezifisch sein. 

Die direkte thermische Nachverbrennung ist mit hohen Kosten dann 
verbunden, wenn die zur Aufrechterhaltung der Verbrennung zugeführte 

18• 
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und durch die Verbrennung der verbrennliehen Abgasbestandteile erzeugte 
Wärme nicht genutzt wird. In den letzten Jahren sind jedoch bereits 
Anlagen mit Regenerationswärmenutzung gebaut worden, die sich gut 
bewährt haben. Die katalytische Nachverbrennung (KNV) ist gegen Kata­
lysengifte sehr empfindlich. In einem größeren Werk mußte eine KNV­
Anlage (Kostenaufwand über 1 Million DM) nach geringfügiger Änderung 
des Produktionsvorganges stillgelegt werden. Adsorption an Aktivkohle 
empfiehlt sich besonders bei sehr geringen Geruchsstoffkonzentrationen und 
in Fällen, in denen wertvolle Lösungsmittel zurückgewonnen werden sollen. 
Chemische Zerstörung mit Ozon und/oder Chlor ist nicht zu empfehlen, 
einmal, weil gesättigte Kohlenwasserstoffe in den vorliegenden Konzentra­
tionen nur sehr schwach angegriffen und die Geruchsmoleküle kaum zerstört 
werden, und zum anderen, weil man dem Abgas dadurch noch weitere starke 
Noxen zufügt, deren Oberschuß auf anderem Wege beseitigt werden müßte. 
Hydrophile Geruchsstoffe können mit Wasser ausgewaschen oder nach 
Adhäsion an Tröpfchen elektrostatisch abgeschieden werden. Maskierung 
von Gerüchen beseitigt die Geruchsprobleme nicht, u. U. kann sie diese sogar 
verstärken. Zur Reinigung der Aufenthaltsräumen von außen zugeführten 
Frischluft von Kohlenwasserstoffen (Autoabgase u. a.) werden poröse Plat­
ten verwendet, in die Katalysatoren eingebaut sind; ähnliche Stoffe ver­
wendet man auch zur Beseitigung von Gerüchen aus Fisch- und Hähnchen­
bratereien, Küchen u. a. 

Beurteilung von Belästigungen 

Huey et al. 15 geben an, daß Beschwerden über Geruchsbelästigungen vor­
gebracht werden, wenn die atmosphärische Luft mehr als sieben Geruchs­
einheiten enthält. Diese Aussage läßt sich mit Sicherheit nicht für alle Ge­
rüche verallgemeinern, da die Geruchsstoffe schon ihrer Lästigkeit nach ganz 
verschiedene Eigenschaften haben. First 8 gibt deshalb ein Modell einer 
Belästigungsvoraussage an, in dem neben dem Stoff selbst andere Einflüsse, 
die auf eine Belästigung Einfluß haben, berücksichtigt werden. Die in die 
Berechnung einbezogenen Parameter, und zwar Geruchsstoff, Geruchseinheit, 
Lästigkeit, Emissionsdauer, intermittierender Faktor, Windrichtung und 
Emissionszeitfaktor tragen zahlenmäßige Wertmerkmale, die, miteinander 
multipliziert, einen Höchstwert von 0,04 nicht überschreiten sollten (der 
geringste Wert beträgt Null, der höchstmögliche Belästigungswert 15,84 -
er tritt dann auf, wenn alle Bedingungen maximal ungünstig sind). Japani­
sche Autoren arbeiten gleichfalls an der Objektivierung von Geruchsbelästi­
gungsindikationen, Einzelheiten sind bisher nicht bekannt geworden. 
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In industriellen Ballungsgebieten dürfte die Forderung der Geruchsfrei­
heit der Luft, wie sie auch von manchen Staaten in Amerika auftreten, 
unrealistisch sein, hier wäre eher die Frage zu stellen, welchen Prozentsatz 
der Bevölkerung bei welcher Dauer, Intensität und Lästigkeit eine Norm 
vor Geruchsbelästigungen schützen soll. 

Auf zwei Definitionen des Begriffes Belästigung soll abschließend hin­
gewiesen werden: Fodor und Winneke 8 definieren die Geruchsbelästi­
gung als "einen Zustand, welcher durch die Geruchseinwirkung eines oder 
mehrerer Stoffe hervorgerufen wird und der subjektiv gekennzeichnet ist 
durch das Gefühl des Unbehagens und der Ablehnung des olfaktorischen 
Reizes, der diesen Zustand hervorruft. Charakteristisch für den Belästi­
gungszustand ist das Auftreten von Motiven, das Faktum der unmittelbaren 
Geruchswirkung zu verändern, indem entweder die Beseitigung der Reiz­
quelle angestrebt wird oder die exponierte Person sich der Reizwirkung 
anderweitig zu entziehen sucht." Aus dieser Definition wird deutlich, daß in 
das Belästigungseriebois neben Reizvariablen in einem erheblichen Umfang 
auch persönlichkeits-und sozialpsychologische Faktoren eingehen. 

Im Entwurf des Bundes-Immisions-Schutzgesetzes vom November 1971 
wird die Belästigung wie folgt definiert: 1 

"Belästigungen sind Beeinträchtigungen des körperlichen und seelischen 
Wohlbefindens des Menschen. Der Obergang zwischen Belästigungen und 
Gesundheitsgefahren ist fließend. Da Nachteile und Belästigungen in der 
Regel Störungen geringeren Grades darstellen, sind sie nicht schlechthin als 
schädliche Umwelteinwirkungen zu bewerten. Diese Eigenschaft erhalten sie 
erst, wenn es sich um erhebliche Nachteile und Belästigungen handelt" ... 
"Belästigungen stärkeren Grades müssen nach neueren medizinischen Er­
kenntnissen allgemein als schädlidt angesehen werden, insbesondere dann, 
wenn sie über lange Zeit oder in Verbindung mit anderen Immissionen auf 
den Menschen einwirken, wie dies häufig der Fall ist. Hinzu kommt, daß die 
Obergänge zwischen Belästigungen, Gesundheitsgefahren und Gesundheits­
schäden oft nidtt exakt abgrenzbar sind." 

Zusammen mit der bestehenden bundesdeutschen Gesetzgebung, die zur 
Abgrenzung der Zumutbarkeit die gleidten Termini "erhebliche Belästigun­
gen" (§ 16 Gew0 1

, § 2 (1) ImschG NRW u. a.) oder "erhebliche Beein­
trächtigungen" (§ 906 BGB) verwendet, folgt zwingend, daß das Auftreten 
von Gerüchen allein selbst dann noch als zulässig anzusehen ist, wenn diese 
den Charakter einer gelegentlichen Belästigung annehmen. 

Eine Festlegung von Immissions-Geruchsnormen für die BRD zum heuti­
gen Zeitpunkt ist als verfrüht anzusehen. 
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Wirkung von Luftfremdstoffen auf Kulturpflanzen 

Von C. H ü 1 s e n b er g 

Die Kenntnis von der Wirkungsweise der in der Atmosphäre vorhande­
nen Smadgase auf die Pflanzenwelt ersmeint auf den ersten Blick nicht 
unbedingt notwendig. Die grüne Pflanze ist jedom ein sehr guter Indikator 
für auftretende Luftverunreinigungen, wie z. B. Smwefeldioxid (S02), 

nitrose Gase, organisme Lösungsmittel, Kfz-Abgase und Halogenverbindun­
gen. Fluor und Smwefeldioxid stehen mit ihrer Gefährlimkeit gegenüber 
Pflanzen dabei an der Spitze dieser Reihe. Die Flemte Parmelia physodes 
wird beispielsweise dazu benutzt, geringste S02-Gehalte in der Luft nam­
zuweisen. Gladiolus spec., Lilium spec., Iris germanica, Hypericum perfo­
raturn und Berberis vulgaris gelten nam Bolay und Bovay (1965) als Indi­
katorpflanzen für fluorhaltige Luftverunreinigungen. 

Die grüne Pflanze benötigt zum Gasaustausm, d. h. zur Assimilation, die 
in den Blättern befindtimen Spaltöffnungen. Diese sind in der Regel tags­
über unter Limteinfluß geöffnet und namts in der Dunkelperiode gesmlos­
sen. Da die Immissionen vorwiegend über die Spaltöffnungen in die Pflanze 
gelangen, ist der Smädigungsgrad tagsüber größer als namts. So konnten 
z. B. Rohmeder und Schönborn (1965) an Laub- und Nadelbäumen während 
einer Begasung mit 0,1 mg F/m3 eine Smadenszunahme mit steigender Limt­
intensität feststellen. Der Pflanze dienen die Spaltöffnungen aber aum 
gleimzeitig als Regulativ der Transpiration. Liegt in der Pflanze eine 
negative Wasserbilanz vor, so smließen die Spaltöffnungen, und die Mög­
lidtkeit einer Smädigung wird geringer. 

Diese Beispiele mögen die Vielfalt der Faktoren andeuten, welme bei 
gleimer Immissionseinwirkung zu untersmiedlimen Smäden an Pflanzen 
führen können. Begrenzend für den Gehalt an immissionsbedingten Smad­
stoffen in der Pflanze ist somit einerseits ihr physiologismer Zustand, und 
andererseits spielen orographisme, edaphisme und klimatisme Faktoren eine 
große Rolle. 

Dringen nun Smadstoffe aus der Luft über die Stomata in die Pflanze ein, 
so wird vorwiegend das mlorophyllhaltige Mesophyll gesmädigt. Bedingt 
durm die Beeinflussung enzymatismer Vorgänge in der Pflanze, wird aum 
deren Atmung betroffen. Eine Störung der Photosynthese wiesen Y ang und 
Miller (1963) über den Zuckergehalt der Pflanze nam. Weinstein (1961) 
konnte in seinen Begasungsversumen mit Fluor zu Bohnen und Tomaten 
zeigen, daß in begasten Tomatenblättern der RNS-Phosphorgehalt deutlim 
geringer war als in unbegasten. Die Bohnenpflanzen wiesen diese Unter-



282 

schiede jedoch nicht auf. Eine Schädigung des Mesophylls führt anfangs zu 
partiellen Verfärbungen der Blätter, späterhin zu Blattnekrosen und 
schlimmstenfalls zu einer totalen Vernichtung der Pflanze. Die Schad­
symptome sind dabei an Monokotylen und Dikotylen oft recht unterschied­
lich in ihrem Erscheinungsbild. Derzeit sind in NR-Westfalen etwa 
50 000 ha Wald geschädigt. Im Kern des Ruhrgebietes, wo erhebliche Men­
gen Schwefeldioxid und Fluor emittiert werden, sind Kiefernbestände fast 
ausgestorben. Da Fichte, Kiefer und Tanne ihre Nadelblätter normalerweise 
2-3 Vegetationsperioden behalten, werden sie tiefergreifend geschädigt als 
Laubbäume, die ihre Blätter am Ende der Vegetationsperiode abwerfen. 

Zu einer wesentlichen Komponente der Luftverunreinigung ist in jüngster 
Zeit Chlorwasserstoff geworden. Chlorgas- bzw. Chlorwasserstoff-Emitten­
ten können sowohl chlorherstellende als auch chlorverwendende Betriebe 
sein, wie z. B. die Düngemittelindustrie, Emaille- und Porzellanfabriken 
sowie Kunstwollefabriken. Auch können bei der Chlorierung von orga­
nischen Stoffen oder bei der chlorierenden Röstung von Erzen diese schäd­
lichen Gase entweichen. Aber auch Müllverbrennungsanlagen sind eine 
Emissionsquelle für HCl, welches vorwiegend bei der Verbrennung von 
PVC entsteht. Der derzeitige Kunststoffanteil im Hausmüll beträgt 
2,5-3,5 0/o, wovon 0,5-0,7 Ofo aus PVC bestehen. Dieser PVC-Anteil wird 
sich in Zukunft auf etwa 1 0/o erhöhen. 

Um die Wirkung dieses Schadgases (HCl) auf Pflanzen zu prüfen, wurde 
im vergangenen Jahr auf dem Versuchsfeld Hauersheim bei Frankfurt/Main 
mit Chlorwasserstoffbegasungen von Kulturpflanzen begonnen. Die Pflanzen 
verblieben von der Aussaat bis zur Ernte unter Freilandbedingungen auf den 
Kulturbeeten. Über die einzelnen Kulturen wurden während der Begasung 
Kleingewächshäuser mit einer Grundfläche von 2,5 m1 gestellt und diese an 
ein unterirdisch verlegtes Rohrsystem angeschlossen. Ein Ventilator drückte 
dann durch diese Rohre ein definiertes Hel-Luftgemisch in die Kleingewächs­
häuser, so daß hier ein SOfaeher Luftwechsel/h vorlag. Die Erfassung der 
HCl in der Luft erfolgte mittels umgebauter Wösthoff-Geräte und Impinger. 
Der Gesamtchloridgehalt im Boden und in der Pflanzensubstanz wurde mit­
tels einer potentiometrischen Titration in dem Filtrat eines Warmwasseraus­
zuges bestimmt. Alle Ergebnisse sind auf die nur mit Außenluft behandelte 
Kontrollparzelle bezogen. 

Im Verlauf der Vegetationsperiode wurden Möhren der Sorte "Nantaise" 
im Abstand von 10, 14 und 18 Wochen nach der Aussaat jeweils 20 oder 
35 Stunden lang mit 0,3-0,4 ppm HCl begast. Bei der Ernte zeigte sich, 
daß die im Jugendstadium begasten Möhren größere Ertragsverluste auf­
wiesen als die zuletzt behandelten. Der Gesamtchloridgehalt im Möhren­
kraut - Trockensubstanz (TS) - betrug zwischen 16 und 21 mg Cl/g TS 



PFLANZENBEGASUNGs·-: .. y;;R,Si;;::;.::=:-----­
'"1 ERSUCHSSTATION 

tup.;.,,,," HATTERSHEIM 

1 Venlilolo,-
1 mo"' lo•oo""tp, 

: ~------: ~====::~-r~J---.-~ 
I 

L----T--, 
I 
I 

Kullur 

2 

3 

5 

' 
• 

' 
10 

und im unbehandelten Kraut zwischen 13 und 14 mg Cl/g TS. Der Chlorid­
gehalt des inneren Teiles der Möhre lag mit durchschnittlich 2,78 mg Cl/g 
TS um 0,44 mg Cl/g TS höher als jener in der Schale. Ein Unterschied im 
Cl-Gehalt großer, ungeschälter Handelsware und kleiner, nicht verkaufs­
fähiger Ware bestand nicht (2,55 mg Cl/g TS). Ebenso verhielten sich Kar­
toffeln der Sorte "Frigga" - auch hier war im Chloridgehalt kein Unter-
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schied zwischen großen und kleinen Knollen festzustellen. Der Cl-Gehalt 
betrug 2,28 mg Cl/g TS. Aber die Kartoffel speicherte, im Gegensatz zur 
Möhre, in der Schale 0,54 mg Cl/g TS mehr als im lnnern. Verglichen mit 
der Luftkontrolle nahm der Cl-Gehalt in den Knollen der begasten Pflanzen 
nur unwesentlich zu; äußerliche Schäden am Laub waren in beiden Ver­
suchen nicht zu erkennen. Auch die ebenfalls behandelten Fichten zeigten 
keinerlei sichtbare Schäden. Das Möhrenkraut jedoch wies weißlich-graue 
Blattspitzen auf, das Blatt änderte den Farbton in ein Fahlgrün. Auch war 
parallel zur Hel-Immissionsdauer verlaufend der Anteil der kleinen, unver­
käuflichen Ware größer. Eine 53stündige HCl-Begasung mit etwa 0,2 ppm 
bzw. 0,1 ppm bewirkte an jungen Rapspflanzen der Sorte "Lemges Winter­
raps" an den oberen Blatträndern eine graugrüne Verfärbung, und viele 
Blattspreiten wieseri kleine weiße punktförmige Verfärbungen auf. Durch 
die Begasung stieg der Chloridgehalt der Blattmasse von 15,1 mg Cl/g TS 
auf 16,8 bzw. 19,6 mg Cl/g TS. Eine Ertragsbestimmung konnte aus tech­
nischen Gründen nicht vorgenommen werden. 

Die zur Zeit bestehenden MIK-Werte für Chlorwasserstoff sind in der 
VDI-Richtlinie 2106 vom Februar 1963 festgelegt. Diese - wahrscheinlich 
überhöhten - Grenzwerte, geben nach den derzeitigen Kenntnissen über 
die Schädlichkeit des Gases Anlaß zu einer Überarbeitung. Schwierigkeiten 
bereitet dabei vor allem die genaue Analyse des Hel-Luftgemisches bzw. 
die Absorption in einer Vorlage. 

Unter Beschränkung auf ausgewählte gärtnerische Kulturen sollen in der 
kommenden Zeit auf dem Versuchsfeld Hattersheim weitere Untersuchungen 
zu diesem Problemkreis "HCl und Pflanze" vorgenommen werden. 
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Die Bedeutung von Grünräumen und Pflanzen 
in der Stadt für die Gesundheit des Menschen 

Von P. Mathe 

I. 

Konkurrenzchance der Grünflächen und Erholungseinrichtungen 
in den Verdichtungsräumen 

Mit der Finanznot der Gemeinden und den steigenden Bodenpreisen in 
den Städten wird der Druck auf die Grün- und Freiflächen als zweckent­
fremdetes Nutzungsbegehren immer stärker. Einzelne Soziologen behaup­
teten, solche Flächen hätten nicht den geringsten Einfluß auf den Gesund­
heitszustand, die Gemüts- und Stimmungslage der Bürger, ihr lufterneuernder, 
lokalklimatischer und umwelthygienischer Einfluß sei gleich Null, sie unter­
stützten lediglich die Verübung von Verbrechen, das Stadtstreicherwesen und 
seien außerdem unproduktive Verzierungen ohne wirtschaftlichen Nutzen 
und minderten nur die Baulandreserven. 

Ein Ausgleich für beengtes Wohnen in mangelhafter Ausstattung, in 
schlechtem Milieu und in "dicker Luft" ist das sogenannte "sanitäre oder 
Wohlfahrtsgrün", das angeblich ästhetisch und sozial wirksam sein soll, 
sicher nicht 1• 

1
• Die örtlich zweckmäßig verteilten und zugänglichen, anspre­

chend strukturierten und ausgestatteten Grünräume und Bäume wirken aber 
an der Gestaltung der Lebensumwelt Betroffener wesentlich mit. Von der 
sensiblen frühkindlichen Phase bis in das Alter findet der Städter in der Stadt 
mit deren belästigender Streß- und Reizüberflutung - ob bewußt oder un­
bewußt - in Verbindung mit Parkwald, Baum, Strauch, Hecke, Beet und 
Blumenfenster eine menschenwürdigere Umwelt, die ihm seine Anpassungen, 
Aufenthalte und Begegnungen erleichtert. Die Umgebung erscheint ihm mit 
den Pflanzen und ihren Beständen freundlicher, verbreitet sogar Behagen. 

Im Siedlungsbereich sollte die Grünordnung tragender Bestandteil der 
Erholungs- und Rehabilitationsplanung sein. Die planerischen Möglichkeiten 
erstrecken sich vom Blumenarrangement und Alleebaum über Baum- und 
Buschgürtel, größere Parks und Waldzonen bis zur Schaffung zusammen­
hängender Grünsysteme als Teil einer umfassenden sozial- und lufthygieni­
schen Freiraumkonzeption. Wenn die in Grünräume eingebetteten Erholungs­
bereiche genügend Bewegungsfreiheit, eine auf ihre Funktionen zugeschnittene 
Ruheschutzplanung und -sicherung vermitteln und der Aufenthalt in ihnen 
nicht durch belästigende Gerüche, Feinstäube und Ruß vergällt wird, so trägt 
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ihre regelmäßige Benutzung und Passage zur Entmüdung, Entspannung und 
Erholung bei 1• 

4
• Die Betrachtung und Beobachtung der innerstädtischen 

Natur im Wandel der Jahreszeiten können viele Streßerscheinungen, wie 
Monotonie oder geistig-nervöse Oberforderung durch den Beruf, die Be­
anspruchung durch den aufreibenden Straßenverkehr oder den audiovisuellen 
Oberkonsum, bis zu einem gewissen Grade kompensieren. Die im Urlaub 
und am verlängerten Wochenende in Naturparks und anderen schönen, länd­
lichen, küstennahen oder gebirgigen Gebieten mögliche gesunde Lebensweise 
mit engem Naturkontakt kann im Alltag der Stadt durch entsprechende 
gesundheitsvorsorgliche Lebensführung und Verhaltensweise nur dann fort­
gesetzt werden, wenn auch die tägliche Umwelt in ausreichendem Maße mit 
Grün- und Freiflächen ausgestattet und anspruchsgerecht mit Erholungs­
einrichtungen versorgt ist. Dazu gehören auch Parkplätze, Fuß-, Rad- und 
Reitwege, Sport- und Spielstätten, Bäder und Kleingärten in ausreichender 
Zahl und Verteilung. 

Der geeignete Maßstab ist nicht der Frei- oder Grünraum je Kopf der 
Bevölkerung, sondern seine unmittelbare Verbindung mit den Wohnvierteln; 
denn lange An- und Rü<kfahrzeiten machen sonst das Plus an Wohlbefinden 
wieder zunichte. Gesundheitspflegliche Freizeitaktivitäten, Raumqualitäten 
und Naturgegebenheiten sind einander anzupassen 5• 17• 18• Zum Einzugsgebiet 
einer Grünfläche rechnet der Planer ideal bis 5 Gehminuten oder 330 m und 
noch ausreichend 15 Gehminuten oder 1 km von der Wohnung. 

Eine in vieler Hinsicht ergiebige umwelthygienische Erkenntnisquelle ist 
der Rhein-Ruhr-Raum zwischen Bonn und Hamm, der mit einer Bevölke­
rung von etwa 11 Mio Einwohnern beinahe so viele hat, wie die übrigen 
neun Ballungsräume des Bundesgebietes zusammen. Trotz der bekannten 
Belastungssituation gelang es z. B. der Industriestadt Duisburg, dem Terrain 
41m2 Grünraum je Einwohner zugunsten der Grünordnung abzutrotzen. 
Dabei ist der dichter bebaute und stärker luftverunreinigte Norden der 
Stadt mit nur relativ kleinen Park/Waldflächen und höchstens 8-15 m2 je 
Kopf schlecht versorgt und hat nicht zum Nahbereich der Grünanlagen 
gehörende Wohnzonen. Außerdem hinterlassen akute und chronische Immis­
sionssituationen deutliche Spuren am Bilde der Vegetation. Der lo<ker be­
baute, luftgünstigere Südteil der Stadt hat einen hohen Park/Walclanteil 
von 57 m2 je Einwohner in besserer Verteilung und wird durch das neue 
Erholungsgebiet der Sechs-Seen-Platte vortrefflich komplettiert 41

• 

Bei der Betrachtung des Verhältnisses der Einpendler zu den Auspendlern* 
im Ruhrgebiet fällt auf, daß im dicht bebauten und belasteten Nordteil viele 

* Pendler = Erwerbstätige, die auf dem Weg zur Arbeit mindestens eine Ge­
meindegrenze passieren. 
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Städter der mehr oder weniger belasteten Gesamtsituation ausgewichen sind 
und ihr Domizil in den noch ländlichen bzw. kleinstädtischen Nachbar­
bereich verlegt haben, wenn sie auch größtenteils noch im Kernraum des 
Ruhrgebiets arbeiten und dessen Infrastruktur in Anspruch nehmen. Im 
Süden mit günstigeren Wohnverhältnissen pendeln viele täglich zur Arbeit 
in den Dienstleistungsbereich, in den Handel, das Geld-, Versicherungs- und 
Verkehrswesen außerhalb des Ruhrgebiets. Abwanderungen und Pendel­
bewegungen sind oft auch Ausdruck einer individuellen Gesundheitsvorsorge 
durch Inanspruchnahme besserer Umweltqualitäten, nicht nur der wirt­
schafts- und verkehrsstrukturellen und sozialen Verhältnisse 7• 

8
• 

Sollten die Berechnungen von Fourastie 22 für das Jahr 2000 zutreffen -
das muß bei kritischer Würdigung aller Imponderabilien und Krisenherde 
allerdings bezweifelt werden -, daß je Menschenleben nur noch 40 000 über 
33 Berufsjahre verteilte Arbeitsstunden anzusetzen sind, so ergibt sich, daß 
bei erhöhter Lebenserwartung ein steigender Bedarf an wohnungsnahen 
Grünräumen entstehen wird. Diese sind für eine sinnvolle Erfüllung gewon­
nener Freizeit bereits heute einzuplanen und zu sichern. 

Die Stadt München hat nur 25 m2 Grün je Einwohner, baut in die 250 ha 
Olympiagelände 77 ha öffentliche Grünfläche und 8 ha Seenfläche ein 21

• Ein 
Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete erschließt und be­
treut die Gesamtregion seit 1965 und konnte noch manches Seeufer dem 
Gemeinwohl erhalten. 

Die lufthygienisch-meteorologische Modelluntersuchung in der regionalen 
Planungsgemeinschaft Untermain ermittelt den Grad der Notwendigkeit, ein 
Netz großflächiger Freiräume oder regionaler Grünzüge offenzuhalten und 
zu sichern, deren Wirkungen dem gesamten Verdichtungsraum Frankfurt­
Hanau-Offenbach zugute kommen sollen. Im Waldbereich werden zunächst 
Trinkwasserschutz, Bodenerosions- und Verkehrswegeschutz, Klima-, Immis­
sions- und Sichtschutz als Funktionen berücksichtigt 17

• 

Während im Frankfurter Raum, dessen hygienische Probleme mit denen 
des Ruhrgebiets nicht zu vergleichen sind, noch eine günstige Gitterverteilung 
des Grüns, zumindest in den Randbereichen, vorhanden ist, hat der Sied­
lungsverband Ruhrkohlenbezirk bei der dichteren Bebauung seit je den nord­
südlichen Grünzugverlauf begünstigt, und es fällt jetzt schwer, grüne 
Ost-West- oder Südwest-Nordost-Verbindungen zu ergänzen 7• u, 28• Der 
Wirkungsgrad der Luftverbesserung, Naherholung und Gliederung der Sied­
lungskomplexe hätte bei engmaschigeren Grünräumen verstärkt werden 
können. Ein Bebauungsverzicht zugunsten einer intakten, gepflegten Grün­
ausstattung, mit sowohl reizvollem als auch resistentem Pflanzenmaterial, 
fördert die Anziehungskraft und Rekreationsqualität einer Großstadt. Ein 
gehobener Wohn- und Freizeitwert hat für die betroffene Bevölkerung nicht 
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nur volksgesundheitliche, sondern auch erhebliche volkswirtschaftliche Kon­
sequenzen, denn ein spürbarer Mobilitätstrend mit Wohnsitz- und Arbeits­
platzwechsel kann die Abschreibung kostspieliger öffentlicher und privater 
Investitionen und Infrastrukturen in Frage stellen 5• e, 8

• 

Einige Verdichtungsräume versuchen neuerdings durch schwerpunktmäßige 
Anlage "regionaler Freizeitparks" (Freizeitbereiche, Revierparks usw.) von 
etwa 20 bis 25 ha Größe im Grenzbereich benachbarter Städte die Wochen­
end- und Tageserholungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Die eine Hälfte 
eines solchen Areals soll mit Anlagen für Spiel, Sport und Schwimmen, die 
andere für die "stille Erholung" ausgestattet werden 8• In der Praxis bestehen 
aber oft Gefahren der Kommerzialisierung (Klein-"Las Vegas", Autokino, 
Minidom, Märchenzoo, Löwensafari), die dem Geldbeutel abträglich sind und 
das Wohlbefinden der Besucher nicht wesentlich heben. Die Verkehrs­
belastung fällt zeitweise ins Gewicht, und es fehlt die erwähnte Naherreich­
barkeit der Wohnung. Eine starke Auffächerung der Angebote altersgemäßer 
Betätigungsmöglichkeiten wird den hygienischen Anforderungen am ehesten 
gerecht. Kinder bevorzugen in Wald- oder Baumkulissen eingebettete Spiel­
plätze (Abenteuer- oder Robinson-Spielplätze) und Bewegungsspiele, Bolz­
plätze, im Sommer Wasserspielplätze, im Winter Eis- und Rodelbahnen. 
Wenn nach den Erhebungen der Deutschen Olympischen Gesellschaft noch 
mindestens 31 000 Kinderspielplätze in der BRD fehlen, die für die Prä­
gung, die physische Entwiddung und das psychische Gleichgewicht der 
Kinder und Jugendlichen gleich förderlich sein könnten, kann man nur 
hoffen, daß die Hygieniker künftig noch mehr Gelegenheit erhalten, die 
Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen, Ortsbebauungs­
plänen und die Gestaltung von Freizeitgelände aus der Sicht der Gesund­
heitsvorsorge mit zu begutachten. 

Erfreulicherweise bekommt das kombinierte Hallenfreibad und das um­
grünte heizbare Freibad - möglichst in allen Stadtteilen - eine wachsende 
Chance der Verwirklichung. 

Neben der Ermutigung zu allen konventionellen Sportarten und Be­
wegungen in der Natur fördern einige Städte die Anlage von kostenlos 
benutzbaren "Trimmstrecken" und "Gesundheitspisten" in ihren Grünräu­
men, die am richtigen Standort bei jung und alt regen Zuspruch finden. 
Auch diese "Parcours" sind Werkzeuge der Humanisierung unserer Umwelt. 
Einige Strecken und Baukörper imitieren naturnahe Hindernisse, andere 
Gegenstände (Rundhölzer, Ringe, Balken) unterstützen die auf einpräg­
samen, schnell erfaßbaren Tafeln empfohlene Bewegungsgymnastik. Mit 
geringem Aufwand und bei hoher Aufnahmekapazität vermitteln solche 
Einrichtungen ein häufiges, kurzes, aber bewegungsreiches und harmonisches 
Körpertraining. 



II. 

Einige Relationen zwischen Grünraum, Stadtklima und 
Luftverunreinigungen 
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Die vom horizontalen und vertikalen Luftaustausch abhängige Luft­
erneuerung wird auch durch Grünräume, die beide Bewegungen beeinflussen, 
geprägt. Wälder oder Baumkronenoberflächen absorbieren mehr Sonnen­
strahlnng als jede andere Vegetation oder Bebauungsfläche. Im oberen 
Kronendrittel werden 2/a der Strahlung umgesetzt. In einer Schönwetter­
periode werden 63 Ofo für die Verdunstung verbraucht, 31 °/o als fühlbare 
Wärme an die Luft über dem Bestandsraum abgegeben, und nur 5,5 Ofo 
erwärmen Boden, Pflanzenmasse und Bestandsluft.* In dicht bebauten 
Stadtteilen ist die Wärmeabstrahlung durch Windabschwächung, durch die 
"Luftkissen" in Bodennähe, durch die Dunstglocke und die Aerosolanreiche­
rung behindert 9• 

12
• 

20
• Infolge des Kanalisationsverlustes im Bebauungs­

gelände (etwa 1k des Niederschlags) und eines entsprechenden Mangels an 
Verdunstungskühle ist die relative Luftfeuchtigkeit vermindert. Bei 600 mm 
Niederschlag bleiben etwa 120 000 kcal/Jahr u. m2 für die Kühlung un­
genutzt. Die überwärmung beträgt zwar in der Stadt im Jahresmittel nur 
0,5-1 ,5° C. Im Tagesgang können die Stadtzentren aber an windstillen 
oder -armen Tagen 4-10° C wärmer sein als das Umland. Bei eigenen 
Stichprobemessungen zwischen einer Ödlandaufforstung (freie Stelle) und 
einem 60 m entfernten fast niveaugleichen Punkt zwischen Bebauung und 
Straße betrug die Differenz abends mehrfach 3-4 ° C und bis zu 7 Ofo 
relative Luftfeuchtigkeit in Bodennähe. Dunst schluckt etwa 10-20 Ofo der 
Einstrahlung und insbesondere den kurzwelligen Bereich. Nebelhäufigkeit, 
Schwüle, Luftverunreinigungen, besonders bei Inversionswetterlagen, die 
Reflexion der eingestrahlten und eigenerzeugten Wärme an den Baumassen 
und die konvektive abendliche Rückkehr von Luftmassen in den Stadtkern 
verschlechtern Bioklima und Luftqualität. Aus meteorologischen und aero­
dynamischen Berechnungen läßt sich ableiten, daß eine zweckmäßige Durch­
setzung der städtischen Kernbebauung mit Grünzonen und Freiräumen bis 
in grüne Umlandbereiche die Stadtklimaextreme mindern, die Luft- und 
Umweltbedingungen bessern kann. Außerdem wird die Luftumwälzung 
zwischen Grünräumen mit größerem Laubvolumen und benachbarten Stra­
ßen, Dächern und Baumassen an Abenden und bei flachen Druckgradienten 
begünstigt. Der ausgleichende Einfluß wirkt aber leider nicht tiefer in das 

* Bei einem Aufenthalt unter Bäumen besteht eine bessere Annäherung an die 
Behaglichkeitstemperatur des Menschen und eine Überwindung des stadtklimatisch 
bewirkten Unbehagens im Bebauungsraum. 

19 
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enger bebaute Gebiet hinein 20
• Im Idealfall verlaufen viele radial und netz­

artig verbundene kleinere Parks und breite Grünstreifen längs der Ausfall­
straßen vom Stadtkern bis zu größeren Erholungsräumen am Stadtrand, 
denn von dort kommt die Lufterneuerung 9

• 
10

• 
11

• Bei begrünten Terrassen­
häusern bietet die Stadtvegetation mehr Entwärmungsmöglichkeiten als bei 
der heutigen Bebauungsart. Kosten und Nutzen stehen jedoch im Dach­
bereich selten in günstiger Relation. Nadelhölzer haben zwar - sommer­
grünen Laubhölzern gegenüber - auch im Winter nennenswerte Effekte, 
sind aber - vor allem im Niveau von Hausbrandkaminen - gegen Immis­
sionen weniger resistent. 

Zwar kann ein Rasen 2- bis 6mal mehr Grobstaub fixieren als eine Glas­
fläche oder 2mal mehr als vaselinebestrichenes Papier, Iaub- und zweigreiche 
Bäume und Büsche sind jedoch noch viel wirksamere Staubfallen 11

• Die 
Oberfläche eines 76jährigen Fichtenbestandes beträgt das 23fache der 
Standfläche oder Kronenprojektion, wobei 83 Ofo auf die Nadeln, 12 Ofo auf 
das Reisig und nur 4 Ofo auf die Schäfte entfallen. An Buchen mit zentri­
petaler Wasserableitung findet man im Ruhrgebiet oft ganze Krusten an­
geschlämmten Staubes am Stammfuß. Locker und stufig gegliederte, durch­
blasbare, möglichst hohe Waldstreifen mit 40-50 Ofo durchlässigen Luv­
rändern oder Träufen und hintereinander gestaffelte, kombinierte Baum­
und Buschreihen, die senkrecht zur Emittentenrichtung liegen, erleichtern 
bei der Durchsiebung den Kontakt mit der großen inneren Oberfläche eines 
dicht beblätterten oder benadelten Standraums 8

• 
10

• 
11

• Baumkronen und 
Gebüsche erhöhen die turbulente Windunruhe und verwirbeln das Immis­
sionsangebot je nach Durchblasbarkeit.26 

In drei niederschlagsfreien Sommerwochen können die Blätter und Nadeln 
von Immergrünen 10-30 mg Staub/100 cm2

, in drei Winterwochen - bei 
höherem Angebot - das 2- bis 7fache adsorbieren. Befeuchtung, Rauhig­
keit, Klebrigkeit, Behaarung und elektrostatische Aufladung der Ober­
flächen wirken mit 14

• Schneebedeckung steigert die Sorptionsrate erheblich, 
die mit den periodischen Niederschlägen dem Boden einverleibt wird. 

Die Luftbewegung nimmt - nach Faustzahlen - um wenigstens 10 °/o 
im Bereich der Sfachen Höhe vor und der 25fachen Höhe hinter dem Grün­
raum ab. Bei dichten Pflanzungen sinken die Staubwerte - nach luvseitigen 
Maxima - innerhalb der Bestände rasch, erreichen bei stärkerer Verwirbe­
lung im Lee ihr Minimum und steigen mit einem gewissen Abstand wieder. 
Ein Großteil der Luftbeimengungen, vor allem kleinere und leichtere Kerne 
des Aerosols, werden mit erhöhter Windgeschwindigkeit oder in den ver­
dichteten Stromlinien über das Hindernis hinweggeführt, bis sie mit der 
Verlangsamung der Strömung im Lee wieder sinken. 
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Bei lockeren, durdtblasbaren Grünräumen dringen die Strömungen samt 
Fremdbestandteilen ein, und die Maxima der Staubkonzentrationen liegen 
didtt hinter dem Sdtutzgürtel. 

In bestimmten Abständen wiederholte Strömungsbarrieren versdtiedener 
Didtte und Durdtblasbarkeit sind am wirksamsten. Konzentrisdte, mit 
grünen Radialverbindungen versehene Anpflanzungen und breite Abpflan­
zungen von Industriegebieten oder -bezirken können ein zusätzlidt wirk­
sames Korrektiv der Staubbelastung sein und die Maßnahmen der Emis­
sionsverminderung an den Quellen unterstützen. Mit den Kondensations­
kernen werden audt Vehikel für Mikrobenkeime und toxisdte Substanzen 
(Pb-, Zn-, Mn-Verbindungen, Benzpyrene u. a.) in der bodennahen Luft der 
Grünzonen aus dem Verkehr gezogen. Als Einsdtränkung sei betont, daß 
wirksame Flurwindeffekte und kleine Luftkreisläufe auf bestimmte Wetter­
lagen, z. B. auf windsdtwadte Strahlungstage und -nädtte mit zonalen 
Hodtdruckbrücken, besdtränkt sind und daß Bäume zwar Sdtattenspender, 
aber dichte Bestände audt Windbarrieren sein können. 

I II. 

Beziehungen zwischen dem Gasstoffwechsel der Pflanzen 
und dem Immissionstyp 

Das freie Vorhandensein von Sauerstoff in der Atmosphäre ist fast aus­
schließlidt der Photosynthese und der Assimilation-Transpiration grüner 
autotropher Pflanzen zu verdanken. Sauerstoffgewinne durdt Photolyse von 
Wasserdampf sind für die Biosphäre belanglos. Der gesamte Sauerstoff der 
Erdatmosphäre wird auf 2-1,3 X 1015 t gesdtätzt 32• 38• Bei diesem riesigen 
"Polster" sowie dem relativ raschen Austausdt innerhalb der Ökosphäre 
bestehen - trotz des Raubbaus -, global gesehen und nadt sorgfältigen 
Messungen, keinerlei Anzeidten einer 02-Abnahme in unserem Jahrhundert. 
Da in Ballungsgebieten der C02-Gehalt der Luft kurzfristig von 0,03 Ofo 

auf maximal 0,06 °/o steigen kann, was einer Abnahme des 02-Gehalts von 
20,99 auf 20,96 Ofo entspridtt, sdteint es, daß man letztere völlig vernadt­
lässigen kann. Zudem limitiert audt der C02-Gehalt, je nadt Lidttintensität, 
die Photosyntheseleistung mit. 

Ein Hektar Grünraum entzieht der Luft während der Hauptvegetations­
zeit in 12 h etwa 900 kg co2 und gibt gleidtzeitig 600 kg 02 ab, und eine 
alte Budte, die 1,7 kg 02/h produziert, 2,35 kg C02/h verbraudtt, speidtert 
in ihrem Holz das C02 von 40 Mio m3 Luft 18

• 
34

• 
35

• 150 m2 Grünraum deckt 
mit 300 kg 0 2/Jahr den Atmungsbedarf eines Mensdten. Die städtisdten 
Verbrennungsvorgänge, z. B. aus Hausbrand, Verkehr, Industrie, erfordern 

19* 
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aber anteilig mindestens die 100fache Sauerstoffmenge. Die zunehmende 
Bebauungsrate, die in der BRD vor einigen Jahren noch auf 260 km2/Jahr 
geschätzt wurde, vermindert theoretisch die jährliche Sauerstoffproduktion 
um 150 000-200 000 t Or. Der Grünraum der BRD produziert durchschnitt­
lich 200 Mio t 02/Jahr, wovon nur etwa 72 Mio t für das menschliche und 
tierische Leben verbraucht werden 4!. Durch Nutzung der Primärenergie 
werden 1975 aber voraussichtlich 850 Mio t Sauerstoff verbraucht, wenn 
man den Energieprognosen von Esso oder Shell folgen darP8

• 
37

• Die 
maschinelle Kultivierung in der Land- und Forstwirtschaft steigert den 
Bodenatmungsanteil und die Sauerstoffzehrung. Die Immissionen inten­
sivieren sauerstoffzehrende Korrosions- und Verwitterungsvorgänge bzw. 
Oxidationen an allen Oberflächen. Die Oberschußleistung der Ozeane mit 
- nach Handbüchern - höchsten 3 X 109 t 02/Jahr ist bei der zunehmen­
den Kontamination sehr umstritten, insbesondere die Sauerstoffergiebigkeit 
für die Atmosphäre 38• Die Begrünung sollte sich - bei steigendem Lebens­
standard in den Verdichtungsräumen und deren Nachbarschaft - bei kür­
zestem Weg zum maximalen Sauerstoffverbrauch, zur Abschwächung der 
Entropie, aber auch des Mißbehagens sicherheitshalber auf alle biotisierbar 
zu machenden Flächen ausdehnen. Die Rationalisierung und Konzentration 
des Primärenergieverbrauchs, die Einschränkung des Energieanteils für 
Luxusproduktion und -verbrauch, die Begünstigung von Verkehrsmitteln 
mit hohem energetischen Wirkungsgrad und die Steigerung der Bodenfrucht­
barkeit durch Humus- und Kompostwirtschaft - bei Ausnutzung aller 
Biotisierungshilfen - gehören mit zur langfristigen Gesundheitsvorsorge im 
weiteren Sinne. 

Im Gegensatz zum wiederholt nachgewiesenen Entstaubungseffekt ist die 
Filterwirkung von Grünräumen gegenüber Fremdgasen, wie CO und S02, 
selten gemessen worden. Im Bestandsinnern bedarf das Abklingen ein­
gedrungener Gaskonzentrationen häufig längerer Zeit als im Freiland. 
Ebenso, wie man auf die Assimilationsleistung von Beständen nicht aus 
C02-Messungen innerhalb und außerhalb von Waldbeständen schließen 
kann, läßt sich ein etwaiger Sorptionseffekt für S02 auf diese Art nicht 
beweisen. Man müßte vielmehr an ausgewählten Beständen in sehr auf­
wendiger Weise ganze Luftprofile über den Kronen, im Kronenraum, im 
Bestandsraum, sowie die Luftbewegung für den Luftwechsel langfristig 
messen und das am Bewuchs herabrinnende Traufwasser im Bestand und 
außerhalb den Niederschlag untersuchen. 

In einer 3monatigen Meßreihe des Querprofils (230 m) vom Rheinufer­
park bei Rheinhausen haben wir in der Vegetationszeit 1970 die 50-0fo­
Werte der Summenhäufigkeit bei S02-1/2h-Mitteln auf Stadt- und Rhein­
seite in etwa gleicher Größenordnung mit 60 und 66 ltg S02/m3 Luft ge-
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messen. Die 95-0fo-Werte waren auf der Stadtseite mit 360 gegenüber 250, 
die 97,5-0fo-Werte mit 465 gegenüber 318 !-Lg S02/m3 Luft erhöht, obwohl 
hier nicht die Immissionsflanke zu den nächsten und stärksten Emittenten 
liegt.* Die dichte Aufforstungsbestockung wirkt im langfristigen Mittel 
vorwiegend als ableitendes, kompaktes Strömungshindernis für das Immis­
sionsangebot. Eine Aufgliederung der Meßergebnisse nach Windrichtungen 
und -stärken läßt, je nach Wetterlage, einmal die Abschirm-, das andere 
Mal die Sorptionsfunktion deutlicher hervortreten. Ein nach Niederschlägen 
gründlich durchfeuchtetet Grünraum hat auch für Gase eine nennenswerte 
Sorption. Die Bezeichnung "Grüne Lunge" der Phytosphäre mit "C02-Ein­
atmung und 02-Ausatmung" ist nicht wörtlich zu nehmen, da ihre Stoff­
bilanz eine Relation von Assimilation und Atmung ist und der Sauerstoff 
dem Wassermolekül entstammt. Der ökologisch-ökonomische Koeffizient als 
Quotient aus Tagesdurchschnittswerten der Assimilation/h und der At­
mung/h beträgt bei Nadelholzarten etwa 2,5-5, bei Laubholzarten 4-8, 
bei Hochleistungs-Pappeln und Sonnenblumen aber 10-50 35 mit einer 
entsprechenden C02-Bindung und 02-Freisetzung. 

IV. 

Lärmdämmung durch Grünraum 

Die Dämpfung des Lärms durch Grüngürtel, die mehr auf Reflexion als 
auf Absorption durch Resonanzschwingungen vibrierender Pflanzenteile 
beruht, ist nach Messungen gering 15

• 
18

• 
20

• Der Wirkungsgrad von freistehen­
den Wällen oder Wänden ist wesentlich höher 18

• 
20

• In Wohn- oder Er­
holungsgebieten wird man zur Herabsetzung der Störpegel Kombinationen 
künstlicher Hindernisse mit Hecken und Pflanzungen bevorzugen. Es muß 
aber erwähnt werden, daß dichter, mehrstufiger Wald den Lärmpegel -
gemittelt über alle Schallfrequenzen- um etwa 0,16 dB'f*/m vermindert, so 
daß 200-250 m Wald den Verkehrslärm ebenso dämmen wie 2000 m freies 
Feld. Je nach Struktur und systematischem Aufbau kann in günstigen Fällen 
auf 50-100m eine Schallminderung von 10-20 dB, und zwar vor allem 

* Vergleichsweise wurden von uns im Grünraum/Wohnraum-Mischgebiet rechts­
rheinisch zwischen City, Rhein und Hafen Duisburgs in der Vegetationszeit 1969 die 
97,5-0fo-Werte der 1/2h-Mittel zu 970 11g SOz/m3 Luft ermittelt. In 15,5 Ofo der Meß­
zeit wurden 400 11g, in 2-4 Ofo 750 11g SOz/m3 Luft überschritten. Die Tagesmittel­
Maxima für Fluoride lagen bei 12 J!g F'/m3, für Chloride bei 695 J!g Cl'/m3 Luft. 

** 1 dB (Dezibel) = 10 lg * = 20 lg ~· 
Dabei ist ~ = Schallstärkeverhältnis und ~~ = Schalldruckverhältnis. 
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im höheren Frequenzbereich über 1000 Hz, insbesondere zwischen 4000 und 
11 200 Hz (Max. bei 8000 Hz) erreicht werden. Am wirkungsvollsten 
schirmen Bäume und Büsche mit großen, dicken Blättern (z. B. Rhododen­
dron catawbiense grandifl., Viburnum rhytidophyllum, Hedera helix, Ilex 
aquifolium) oder mit einer schuppen- bis mosaikartig füllenden Blattmasse 
(Platanus, Acer), auch mit dichten Nadel- und Zweigpolstern (Taxus, 
Juniperus, Cedrus, Chamaecyparis) Lärmlästigkeit ab. Lange Belaubungs­
clauer (Immergrüne Wintertrockenlaub, wie bei Quercus robur) und hinter­
einander gestaffelte, bis zum Boden reichende Laubschirme und -träufe sind 
ebenfalls wirksam 15

• 
18

• " · Begrünte und blütenreiche Wände aus gepreßtem 
Torf und Montagegärten mit Hydroponik können gelegentlich für die 
Lärmdämmung eingesetzt werden. 

V. 

Rechtsstand für Fragen der Erholungs-, Entlastungs- und Grünräume 
in der Stadt 

"Wir erleben eine Renaissance der allgemeinen, der Umwelthygiene, die 
wieder größere Aufgaben und geänderte Akzente bekommt", sagte kürzlich 
Frau Minister Strobel bei der Beratung des Gesundheitsberichts am 12. 3. 
1971, und die praxisnahen Ideen und Thesen vor 50 bis 40 Jahren sind 
heute ganz themenrelevant. 

Das preußische "Gesetz zur Erhaltung des Baumbestandes und zur Erhal­
tung und Freigabe von Uferwegen im Interesse der Volksgesundheit" vom 
29. 7. 1922 wurde vom Regierungspräsidenten, im SVR-Bereich vom Ver­
bandspräsidenten, überwacht. In Nordrhein-Westfalen wurde es am 1. 12. 
1949 durch Verlängerung der Nutzungsbeschränkungsfrist auf 30 Jahre 
novelliert. Es ermöglimte dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, die im 
Verzeimnis eingetragenen "Verbandsgrünflächen" langzeitig gegen Zweck­
entfremdung zu verteidigen, und gehört m. E. mit zu einer vorbildlimen 
Umweltprophylaxe. In der damaligen Zeit der Reformbewegungen erfolgte 
auch eine breite anschauliche Volksaufklärung für eine gesunde, natur­
gemäße Lebensweise, für Sport und Erholung in freier Landschaft, gegen 
Alkohol-, Tabak-, Drogenmißbraum und Tbc-Risiko. Es sei nur an das 
Hygienemuseum in Dresden, die Gesolei in Düsseldorf und andere Hygiene­
ausstellungen erinnert. 

Vor 50 Jahren verfaßten aber auch R. Weldert und E. Tiegs eine Denk­
smrift. Aufgrund der darin erläuterten Argumente wurde unter dem Prä­
sidenten Geheimen Medizinalrat Dr. M. Beninde am 25. 4. 1923 die Erwei­
terung der ehemaligen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Ab­
wasserbeseitigung durm Ministerialerlaß in eine Landesanstalt für Wasser-, 
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Boden- und Lufthygiene verfügt, da die ständige Überschneidung der Pro­
bleme in den Ökosystembereichen und die Teamarbeit dies erforderlich 
machten. Ein Auseinander-Dividieren der Umwelthygiene-Teilbereiche wird 
erfahrungsgemäß dem Sachzusammenhang auf die Dauer nicht gerecht und 
würde einen Rückschritt bedeuten. Die Europäische Luftreinbalte-Charta 
und die Erklärung des Europarats über Grundsätze der Luftreinhaltung 
vom 8./9. 3. 1968 widmen der Erhaltung und Schaffung von Grünzonen 
besondere Aufmerksamkeit 24

• Es erscheint nicht abwegig, dem Entwurf des 
BMI zum Bundesimmissionsschutzgesetz vom 20. 8. 1971 einen entsprechen­
den Passus über Grünraurn-Sicherung und ihre Bedeutung für die Gesund­
heit der betroffenen Menschen anzufügen. 

Die Landschaftspflege wird voraussichtlich in allen Teilbereichen und in 
Weiterführung des Naturschutzrechts in einem neuen Bundesgesetz für 
Naturschutz und Landschaftspflege (Landespflegegesetz) sowie einem Bun­
desgesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
umfassend gesetzlich geregelt werden 40

• 

Die Grünordnung im städtischen Bereich bedarf jedoch, z. B. im Städte­
bauförderungsgesetz, bei der Novellierung des Bundesbaugesetzes, der Bau­
nutzungsverordnung und im Bundesraumordnungsprogramm, auch im Hin­
blick auf ihre Funktion für Wohn-, Freizeitwert und Gesundheitsvorsorge, 
dringend einer umfassenden gesetzlichen Regelung. Vorläufig besteht nur 
ein teilweiser, auf einige Länder oder Stadtstaaten eng beschränkter Grün­
ordnungsschutz. * 

In den Erläuterungen zu den Leitsätzen für gesetzliche Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Landespflege vom 3. 3. 1967 macht der Deutsche Rat für 
Landespflege - neben der Verbesserung des Immissionsschutzrechts - die 
Anlage von Waldstreifen und Schutzpflanzungen gegen technisch unver­
meidbare Immissionen zur Pflicht. Diese Grünzonen müssen an ihrem 
Standort einerseits noch durch ein befriedigendes Ausharrvermögen und 
Gedeihen ausgezeichnet sein. Sie besitzen andererseits einen notwendigen 
Anspruch auf Schutz gegenüber schwerwiegenden phytotoxischen Immis­
sionen, um abschirmende, filternde, umweltverbessernde Aufgaben für ein 
menschenwürdiges Wohlbefinden der Städter erfüllen zu können. 

'' Grün- und Erholungsanlagengesetz in Berlin vom 3. 11. 1962, i. d. F. vom 17. 7. 
1969, VO zum Schutze des Baumbestandes in Berlin vom 4. 12.1961; desgl. im 
Lande Bremen vom 22. 3. 1966; VO zum Schutze des Baumbestandes und der 
Hecken in Harnburg vom 17. 9. 1948 und 20. 3. 1956; Gesetz zum Schutze des 
Röhrichtbestandes in Berlin vom 17. 11. 1969; Polizeiverordnung zum Schutze der 
Roßkastanien vom 25. 9. 1937, i. d. F. vom 20. 12. 1954 in Hamburg; Gesetz zum 
Schutze der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen vom 3. 11. 1962, i. d. F. vom 
17. 7. 1969 in Berlin; desgl. vom 18. 10. 1957, i. d. F. vom 2. 3. 1970 und VO vom 
9. 12. 1958 in Hamburg. 
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VI. 

Grünräume und Pflanzen als psycho- und sozialhygienische Arbeitsmittel 

Der Wert von Stadtwäldern, Parks, Gärten und Alleebäumen ist nicht 
nur am biotechnischen und biochemischen Effekt, sondern auch an ihrem 
sozialen und psychischen Wirkungswert in Ballungsräumen zu ermessen. 
Wenn Baumreihen oder innerstädtische Grünanlagen weiterer Bebauung 
weichen sollen, protestiert die Bevölkerung stets leidenschaftlich und zäh 
mit Pressekampagnen für deren Erhaltung und Sicherung. 

Die Identifizierung der Städter mit ihren "urban-industriellen Öko­
systemen" und ihre Beheimatung wird anscheinend durch die Erhaltung und 
Verbesserung der Grünstruktur erleichtert. Zweifellos können die Farben, 
Formen, Lichtreflexe, Silhouetten, Düfte, Bewegungen und Geräusche gern 
und oft besuchter Grünräume und -anlagen mitsamt ihrer Tierwelt im 
Wandel der Jahreszeiten bei den Erholungsuchenden "psychische Resonanz" 
hervorbringen 38

• Die Bevorzugung der Wohnlagen vom Grunewald bis nach 
Dahlem in Berlin ist auch dem gut verteilten innerstädtischen Grün, seinem 
Reiz und Aroma, den Alleen, Hecken und Gärten zu verdanken. Selbst 
die Stadt Frankfurt hat in Straßen und Privatgärten noch 60 000 Bäume 
mit einem Brusthöhendurchmesser von über 20 cm, also fast so viel wie 
900 ha Frankfurter Stadtwald. Die Begegnung mit ansprechender Pflanzen­
form und Natur kann für das kleine Kind wie für den nachdenklichen 
Erwachsenen und Alten ein Kraftfeld sein, das ihr Gemüt erleichtert, ihr 
Selbstwertempfinden stärkt und zur Bewegung, zur Aktivität und zum 
Verweilen im Freien ermuntert. Es ist erfreulich, daß in unserer reizüber­
fluteten, übersättigten Umwelt noch solche "Resonanzsituationen" wirksam 
werden können und den Gesamtstreß lindern helfen. 

Da täglich eigener Wille und Entschluß mitwirken müssen, um körperlich 
und seelisch ausgeglichen, das heißt gesund zu sein, spielen die Wahr­
nehmungsobjekte aus dem Naturbereich für die Möglichkeiten zur Selbst­
entfaltung eine nicht unwesentliche Hilfestellung. Eine dem "Fließgleich­
gewicht" der Gesundheit förderliche Umwelt läßt sich nicht normen. Sie 
gibt es m. E. nur individuell. Wenn dem Organismus ein rhythmischer 
Wechsel zwischen Spannung und Entspannung oder Muße gegönnt wird, 
darf man auch mit psychophysischen Vorteilen für den Gesamtorganismus 
rechnen. Deshalb sollte man im Interesse der Gesundheit, insbesondere der 
Bewohner von Ballungsgebieten, den Wert kurzfristig erreichbarer Aus­
gleichs- und Entmüdungsräume nicht unterschätzen. Das öffentliche Gesund­
heitswesen sollte bei deren vorsorglicher Bereitstellung, Ausstattung und 
juristischen Absicherung tunliehst mitwirken. 
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Experimentalphysiologische und psychophysische Aspekte 
zur Wirkung von Luftfremdstoffen 

Von W.Sinn 

Wir waren in den zurückliegenden Monaten damit befaßt, eine Experi­
mentalanlage zu erstellen, mit deren Hilfe die Möglichkeit besteht, Tiere 
langfristiger und Menschen kurzfristig-intermittierender Einwirkung des 
Luftfremdstoffkomplexes "Automobilabgas" auszusetzen. 

Daß die einwirkenden Fremdgase außerhalb jeder den Menschen gefähr­
denden Konzentration bleiben müssen, ist ein technisch zwar aufwendig, 
aber mit absoluter Sicherheit zu lösendes Problem. Andererseits bieten 
gerade solche niederen Konzentrationen die Aussicht auf hohen Aussage­
gehalt der Ergebnisse in bezug auf natürliche Expositionsbedingungen, wenn 
es gelingt die damit zusammenhängenden experimentalkritischen und aus­
wertungstheoretischen Probleme zu lösen. 

Offenbar sind nicht Ergebnisse im Sinne toxikologischer Wirkungen im 
Bereich höherer Dosen zu gewinnen, sondern es muß auf Eingrenzung von 
Schwellenkonzentrationen, das sind solche, unterhalb deren keinerlei Wir­
kung mehr nachweisbar ist, ankommen. Gelänge es für jede Art Luftfremd­
stoff eine scharf definierte untere Grenzkonzentration im Sinne einer Wir­
kungsschwelle zu bestimmen und forderte man bei Aufstellung von Leit­
werten ("standards") Wirkungslosigkeit der Fremdstoffe, so bedeuteten 
derartige Grenzkonzentrationen experimentell-physiologische gesicherte 
"Maximale Immissions Konzentrationen" (MIK-Werte). 

Nun ist aus der Sinnesphysiologie die Schwierigkeit der Schwellenreiz­
ermittlung seit langem bekannt. Denn diese "Nullschwelle" erweist sich 
nicht nur von Qualität und Quantität und Modalitäten des Reizes abhän­
gig, sondern wird ebenso von Ausgangslage des Zentralnervensystems, erb­
bedingter Konstitution, erworbener Kondition des Organismus oder der 
Rezeptoren bestimmt. 

Die Analyse dieser global-kursorisch genannten Einflüsse auf das Reiz­
Reaktionsgefüge des Einzelindividuums zu bewerkstelligen, heißt zunächst 
eine quantitative Differenzierung herauszuarbeiten und ferner den Versuch 
zu unternehmen, Grundgesetze und funktionelle Zusammenhänge zahlen­
mäßig zu definieren. Auf diesen funktionsanalytischen Zusammenhängen 
aufbauend, sollte und muß es das Endziel der Wirkungsforschung sein, 
Kausalanalyse anhand der Differentialgleichungen gefundener Integralfunk­
tionen zu versuchen. 
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Als Beispiel einer solchen numerisch quantifizierbaren Funktion wird 
Abb. 1 dargestellt. Die Abbildung zeigt die Abhängigkeit der Reaktionszeit 
eines Rückenmarkfrosches (also reines Reflexgeschehen ohne Beteiligung 
des Gehirnes!) auf Säurereize verschiedener Konzentrationen. Im rechten 
oberen Teil der Abbildung sind die Verhältnisse in linearer Darstellung 
aufgetragen. Offensichtlich sind schon bei diesem einfachen Reflexgeschehen 
(eine Zehe wird in Säure getaucht und Zeit bis zum Anziehen des Schen­
kels in Anhängigkeit von Säurekonzentration aufgetragen) gesetzmäßige 
Abläufe gegeben. Wertet man die Abhängigkeiten zahlenmäßig aus, so 
zeigt sich, daß entgegen dem allgemein formulierten physikalisch-chemischen 
Wirkungsgesetz (Bunsen-Roscoe) W = C · t - W = Wirkungsgröße, C 
= Intensitätsfaktor, t = Zeitfaktor - die Verhältnisse so liegen, daß die 
mathematische Funktion sowohl auf der Ordinate als auch auf die Abszisse 
asymptotisch Grenzwerte erreicht, die nicht mit dem Koordinatenkreuz 
identisch sind. Die angeschriebene Definition des Kurvenverlaufes 
W = (C- b) · (t- a) zeigt, daß ein Grenzwert der Konzentration 
existiert ("b"), der im Endlichen liegt (b =I= 0 siehe eingetragene Asymp­
tote), bei dem erst in unendlich langer Zeit eine Reaktion erfolgte. Oder 
umgekehrt: Unterhalb dieser Konzentration zeigt sich in endlicher Zeit 
keine Reaktion! Die entsprechende Säurekonzentration (0,03 n H2S04) 
stellt also für diese 3 Versuchstiere - als Individuen! - einen echten und 
gesicherten Reaktions-Grenzwert dar. (Wäre bei Definition von "Immis­
sionsgrenzwerten" auf "nachweisbare Wirkungslosigkeit" abgestimmt, 
könnte man hier von einem solchen experimentell bewiesenen Wert spre­
chen.) 

Wie schon erwähnt, betrifft die dargestellte Kurve die Ergebnisse an drei 
einzelnen Tieren (es wurden aus vielen Kurven, die im physiologischen 
Praktikum gewonnen werden, solche repräsentativen Verlaufes hinsichtlich 
Zeit und Konzentration sowie Häufigkeit ausgewählt), kann somit nichts 
über die interindividuellen Unterschiede in der Größe der "Nullreaktions­
werte" aussagen. Die Streubreite dieses Wertes zu kennen, ist aber von 
gleicher Bedeutung wie der Befund, daß ein solcher Wert überhaupt 
existiert. 

Die auf der linken Seite der Abb. in log.-log.-Koordinaten verzeichneten 
Funktionen dienen der Abgrenzung bzw. Eingrenzung solcher Streubreite. 
(Da die Errechnung der Konstanten W, b und a der o. a. Gleichung ziem­
lich aufwendig ist, wurden die gefundenen Werte als Potenzfunktionen mit 
negativen Exponenten formuliert.) Es zeigt sich anhand der Korrelations­
rechnung sowie augenscheinlich bei den Diagrammen der Abbildung, daß 
im biologisch wichtigen Bereich, sich Funktions- und Experimentalwerte 
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Abb. 1: Reaktionszeit - Reizintensitätsfunktion am Rückenmarksfrosch. Re. oben 
in linearer Darstellung, Li. in log.-log. Transformation. Näheres s. Text. 
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hervorragend decken. Weiterhin zeigt sich, daß alle Funktionen mit glei­
chen Exponenten (- 1,7) verlaufen, jedoch die Koeffizienten (to) sehr 
differieren. Es soll hier nicht auf mathematische Explikation der Bedeutung 
einzelner Funktionswerte eingegangen werden, sondern nur darauf hin­
gewiesen sein, daß die Werte für to als Analoga zu dem oben beschriebenen 
"b"-Wert aufzufassen sind. Beide können als Koeffizienten der reziproken 
Empfindlichkeit (je höher der Wert für die Reaktionsschwelle - "b"­
Wert -, desto geringer die Empfindlichkeit des Individuums) gelten, denn 
Jer Wert für to bedeutet numerisch die (theoretische) Reaktionszeit des 
Tieres für die (fiktive) Säurekonzentration 1-normal. 

Es zeigt sich, daß die Empfindlichkeiten der in den drei Diagrammen 
umschriebenen Tiere sich gegenüber der gleichen Reizqualität wie etwa 
10:1 verhalten. (0,012- 0,036-0,14 sec fiktive Reaktionszeit; wobei der 
Wert 0,036 durch Transformation des rechts dargestellten Lineardiagramms 
erhalten wurde und als Normalwert - weil in größter Häufigkeit gefun­
den- angesprochen werden kann.) 

Bezüglich der Erforschung von Wirkungen äußerer Noxen auf das bio­
logische Objekt und insbesondere im Hinblick auf die große Streubreite der 
Empfindlichkeit einfachster Reflexmechanismen erhebt sich die Frage, welche 
endogenen oder exogenen Phänomene für diese Empfindlichkeitsvarianten 
verantwortlich sein könnten. Da es sich nicht um gezielte Versuche zur 
Abklärung dieser Phänomenen handelte, sollen hier nur aufzählend in Be­
tracht gezogen werden: Genetische oder individuelle Anpassung (z. B. Tiere 
in Biotop mit sauren Medien [Huminsäure], Arteigentümlichkeiten [Rana 
esculenta, Rana temporaria]) u. a. 

Zusammenfassend wird festgestellt, daß experimentalphysiologische Ver­
suche Ergebnisse erbringen, aus denen mathematische Beziehungen sich ab­
leiten lassen, die nicht nur eine "Nullschwellenkonzentration" quantitativ 
abgrenzen, sondern ebenso Bewertungsmaßstäbe individueller Empfindlich­
keitsgrößen liefern. 

Im behandelten Beispiel war die Reizform (im Rahmen experimenteller 
Genauigkeit) stets gleich. Biologische Strukturen sind jedoch präformiert, 
Reize nicht nur nach absoluter Intensität, sondern auch nach Anderung der 
Intensität zu beantworten. Es werden z. B. schleichende Reize bis zu einer 
bestimmten Anstiegsgeschwindigkeit nicht beantwortet. Eine solche "Akut­
Adaptation" oder "endogene Neutralisation" ist der besonderen Aufmerk­
samkeit des Wirkungsforschers deshalb wert, weil sie wahrscheinlich die 
Grundlage langfristiger individueller Anpassungen, vielleicht auch bis in 
den Bereich der Phylogenese hinein, bildet. Daß es sich bei dem Vorgang 
des "Einschleichens" bzw. die Reaktion des Organismus hierauf um ein 
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generelles in der biologischen Grundstruktur verankertes Phänomen handelt, 
sei an zwei Beispielen dargestellt. 

Ändert man die Versuchsdurchführung bei Bestimmung der Reaktionszeit 
- Konzentrationshöhe am Rückenmarksfrosch dahingehend ab, daß nicht 
die einzelnen Konzentrationen schlagartig auf die Schleimhaut gebracht 
werden, sondern die Konzentration durch tropfenweisen Säurezusatz lang­
sam erhöht wird, so werden Konzentrationen bis zum 30fachen der Schwel­
lenkonzentration reaktionslos "ertragen"! 

s 

V 

> 

~I 

~! 
Ahb. 2: Phänomen des "Einschleichens" bei Reizung eines Nerven mit Potentialen 

verschiedener Anstiegsgeschwindigkeit. Näheres s. Text. 

In Abb. 2 ist die Reizung eines Nerven mit Potentialen verschiedener 
Anstiegsgeschwindigkeit dargestellt. Zeigt sich in den beiden oberen Kurven 
- mit differenten, aber wirksamen Anstiegssteilheiten - ein explosiver 
Anstieg des Membranpotentials ( = Aktionspotential = Reizantwort), so 
erfolgt bei langsamem Anwachsen des Reizpotentials keine Reizbeantwor­
tung mehr, sondern das Membranpotential wird rein physikalisch und 
parallel zur Reizgröße "mitgezogen". 

Auch hier also wird die eingangs festgestellte Ungültigkeit der Flächen­
regel (W = C · t) am biologischen Objekt bestätigt. Maßgeblich ist für die 
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Reaktion, d. h. Reizbeantwortung, demnach nicht nur die absolute Reiz­
intensität und (oder) deren Dauer, sondern eine überragende Rolle muß 
der Anstiegssteilheit des Reizes zugewiesen werden. Im Falle der Abb. ist 
maßgeblich dU/dt, im Versuch am Rückenmarkfrosch dC/dt beteiligt. 
Diese "Adaptation" reaktiver Mechanismen des Individuums an "schleichende 
Reize" ist als physiologisches Grundphänomen von fundamentaler Bedeu­
tung! Wirkungsforschung ohne Einbeziehung der Anstiegssteilheit von 
Fremdkörperreizen in die Ergebnisbewertung ist ebenso untauglich zur Er­
kenntnisgewinnung wie zu hygienisch-ökologischer Prognostizierung. 

Bei der Vielzahl selbst populärer Beispiele für derartige Einschleich­
mechanismen bzw. Kurzzeit-Adaptationen" (bei Detonationen wird vom 
Menschen ein Überdruck von 0,5 atü nicht mehr ertragen; andererseits 
werden bei Tiefseetauchern - unter Beachtung entsprechender gasphysika­
lischer Notwendigkeiten - Umgebungsdrucke von 8 atü beschwerdefrei 
ertragen; Ausschalten plötzlichen Herztodes durch allmählichen Übergang 
in kaltes Wasser; Unterschied bei Eintritt oder längerem Aufenthalt in 
einem überfüllten Raum mit ungenügender Lüftung; Erhöhung der Erträg­
lichkeitsgrenze für Heißwasser bei langsamem Zulauf im Ganzkörperbad 
u. ä.) erscheint es erstaunlich, daß in der augewandten Reiz-Reaktions­
(= Wirkungs-)Forschung Modalitäten der Reizform kaum Beachtung ge­
funden haben. Es mag dies am Bestreben liegen, sicherheitshalber die Reiz­
schwellenwerte für den Status der größten Empfindlichkeit eines Organismus 
zu ermitteln. Denn da diese Empfindlichkeit im nichtadaptierten Zustand 
in jedem Falle höher liegt als nach Vorgängen einer Kurz- oder Langzeit­
adaptation, erscheint die Eingrenzung tieferer Empfindlichkeitswerte prima 
vista nicht unbedingt notwendig oder auch nur ratsam. 

Setzt man jedoch - wie in unserem derzeitigen Okosystem - schlei­
chende Milieuänderungen mit Beanspruchung adaptiver Potenzen der Orga­
nismen voraus, so wird die Eingrenzung der Adaptationsbreite unumgäng­
lich, wenn man auch nur zu einer Abschätzung des Gefährdungsrisikos auf 
höherem Niveau von Dauerreizen kommen will. Denn beim gesunden 
Organismus werden Adaptationslage und Reizgröße in direktem Zusam­
menhang stehen (Raucher, Hochlandbewohner u. v. a.). 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die umfassenden epidemiolo­
gischen Untersuchungen von Reiche! u. Ulmer• über den Zusammenhang 
zwischen Luftverschmutzung und unspezifischen Atemwegserkrankungen im 
Ruhrgebiet. Trotz hohen und langdauernden Gehaltes an Luftfremdstoffen 
in diesem Raum konnten die Autoren keinen Zusammenhang zwischen 
Atemwegsaffektionen und den Gegebenheiten der Aerosphäre in diesem 
Raum finden. Eine Wirkung exogener Noxen war nur für Raucher in 
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Abhängigkeit von Menge und Dauer des Konsums nachzuweisen. Anderer­
seits betonen die Autoren, daß die kritische Grenze ebenso wie die spezifi­
sche Toxizität einzelner Luftfremdstoffe (Benzpyren, Blei u. a.) noch völlig 
unbekannt "seien und weiterer Erforschung bedürfen. Nach Erfahrungen aus 
reaktionsphysiologischen ·und toxikologischen Untersuchungen kann aber 
mit hoher Sicherheit erwartet werden, daß der "Empfindlichkeitspegel'" für 
aerogene Fremdstoffe bei der chronisch belasteten Bevölkerung tiefer liegt 
als bei einer unbelasteten Grundgesamtheit. 

Aus solcher Sicht darf auch nicht jede Reaktion auf ein äußeres Agens als 
Negativzeichen bewertet werden; sie kann ebenso Ausdruc:X eines zwec:X­
mäßigen Anpassungs- oder Abwehrvorganges sein. Wenn z. B. Hilding 1 

nachwies, daß der Transport gelöster und adsorbierter Fremdstoffe durch 
die Zilien des Atemtraktes in viskösem Schleim einen wesentlich höheren 
Wirkungsgrad aufweist als in dünnem Bronchialsekret, so kann eine passa­
gere Erhöhung des Atemwiderstands - wie diese bei Belastung mit gerin­
gen Konzentrationen der meisten Luftfremdstoffe schon auftritt - einen 
solchen (und hier durchaus nützlichen!) Kompensationsmechanismus auf­
zeigen. Andererseits kann der gleiche Befund als Dauererscheinung, einer 
Epithelhyperplasie, bewirkt durch chronischen unkompensierten Fremdstoff­
reiz, entsprechen. Finden sich Veränderungen solcher Art schon bei Reizung 
"leichten Grades" - wobei ;,leichter Grad" einer Definition bedürfte - so 
ist damit eine irreguläre Oberforderung der adaptiven Potenz gesichert. In 
diesem Zusammenhang können Sterbetafeln langzeitexponierter Tiere im 
Vergleich mit unbelasteten Kollektiven zu grundsätzlichen Erkenntnissen 
über Belastbarkeitsgrenzen führen. 

Macht man sich mit den derzeit nachgewiesenen Möglichkeiten der Adap­
tation des Menschen gegenüber diversen Luftfremdstoffen bekannt, so 
erscheint die Ermittlung ·quantitativer Meßdaten um so dringlicher, als 
solchen zweifelsfreien Befunden (Anpassungsmechanismen sind bekannt für 
Os.CO-S02,Nitroverbindungen) ein endemischer Risikopessimismus auf teil­
weise emotionaler Grundlage gegenübersteht. 

Eine bisher ebenfalls kaum - zumindest nicht systematisch - unter­
suchte Frage ist die nach dem Andauern einer stattgehabten adaptiven 
Systemanpassung. Diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil ein relativ 
schneller Rüc:Xgang des Anpassungsgrades nach Reizabsetzung (Expositions­
ende) die Reaktionslage kurzfristig auf die ursprüngliche Ausgangslage 
zurückführen könnte. (Der nachzuweisende Anstieg von Affektionen des 
Atemtraktes im Herbst - mit Rüc:Xgang im Winter - könnte auf den 
Verlust · einer im vorausgegangenen Winter erworbenen . relativen Resistenz 
hinweisen.) 

20 
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Daß relativ schneller Anpassungsverlust eines Organismus keine speku­
lative Annahme darstellen muß, soll anband der Abb. 3 gezeigt werden. 
Mit den Methoden der physikalisch-sphygmographischen Kreislaufanalyse 
(W ezler-Böger) wurde mittels eines elektronisch-automatischen Analysators 
ein Raucher, der auffallend stabile Kreislaufwerte in mehreren Prüfungen 
zeigte, untersucht. 

Die Analysewerte betreffen die gleiche Versuchsperson und wurden im 
Abstand von 14 Tagen gewonnen (wobei die Untersuchung nicht auf das 
hier beschriebene Phänomen gerichtet war). Die Ausgangswerte der in der 
Abb. 3 aufgeführten Meßgrößen (Systolischer Blutdruck, Elastischer Wider­
stand - entspricht vorwiegend dem Dehnungswiderstand des Aorten­
rohres -, Peripherer Widerstand, Herzminutenvolumen, Schlagvolumen 
und Pulsfrequenz) waren bei beiden Versuchen im Mittel (3 Messungen) 
gleich (0-Werte) . Sowohl die mit R als die mit N gekennzeichneten Werte 
ergaben sich unter gleichen experimentellen Ausgangsbedingungen: 10 Lun­
genzüge aus einer Zigarette im Nüchternzustand. Die Ausgangsbedingungen 
hinsichtlich der Reaktionslage des Probanden waren innerhalb des Intervalls 
von 14 Tagen jedoch deutlich verändert: Bei Gewinnung der "R"-Werte 
am Anfang der 14-Tage-Periode hatte die Versuchsperson einen Zigaretten­
konsum von 20 bis 25 Zigaretten/Tag, während die "N"-Werte nach 
14tägiger Abstinenz im Zuge einer Entwöhnung (fakultativ) erhalten wur­
den. Ohne auf Einzelheiten einer Befundbewertung einzugehen, zeigen die 
Änderungen der Ausgangswerte für den gleichen Reiz eine einschneidende 
~nderung der Reaktionslage (nimmt z. B. die Pulsfrequenz in der Toleranz­
phase als Raucher nach der lnhalierung nur um 8 °/o des Ausgangswertes 
zu, so finden sich nach "Entwöhnung" 21 Ofo als Differenz!). Insgesamt läßt 
sich die Reizbeantwortung in der Toleranzphase als gedämpft gegenüber 
derjenigen in der "Sensibilitätsphase" kennzeichnen. Innerhalb eines Zeit­
raumes von 2 Wochen ist also ein weitgehender "Anpassungsverlust" ein­
getreten! 

Definiert man Adaptation als längerfristigen Anpassungsvorgang, so 
stellen sich Kompensationsmechanismen als endogen präformierte Gegen­
reaktionen dar, die einer Neutralisierung oder Minderung der Reizwirkung 
dienen. Die o. a. Absonderung mukösen Bronchialsekretes, Verminderung 
der Atemtiefe bei inhalatorischer Fremdstoffeinwirkung oder Obergang von 
nasaler zu oraler Atmung bei Geruchsbehelligung stellen Beispiele derartiger 
Kompensationsreflexe dar. Solchen Reaktionen in der Körperperipherie -
die sich auch leicht äußerlich erkennen lassen - stehen endogene Kompen­
sationsmechanismen gegenüber, di~ · sich teilw~ise aus funktionsanalytisch­
mathematischen Beziehungen ableiten lassen. 
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Akute Kreislaufreaktionen nach Rauchinhalation 
(10 Lungenzüge Zigarette) 
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Ein derartiges Beispiel, das uns bei der Suche nach einer möglichst über­
sichtlichen und informativen Darstellung der Wirkung einer CO-Immission 
auf den Verlauf der COHb-Bildung beim Menschen auffiel, zeigt Abb. 4. 

Im linken Teil der Abbildung sind die bei verschiedenen Immissions­
konzentrationen (COr [ppm]) - als Parameter aufgetragen - in Abhän­
gigkeit von der Expositionszeit erreichten prozentischen Anteile des COHb 
(Kohlenmonoxid-Hämoglobin) am Gesamt-Hämoglobin aufgetragen. Wenn 
es sich bei dem dargestellten Aufsättigungsvorgang um passives physiko­
chemisches Geschehen handelte, müßte die Kurve einer Exponentialfunktion 
nach der Zeit folgen (vergleiche Aufladung eines Kondensators aus einer 
Konstantspannungsquelle über Widerstand). 

Offensichtlich - und mit einer für das biologische Objekt hervorragen­
den Genauigkeit (Korrelationskoeffizienten von 0,991 bis 0,999!) - ver­
laufen die Kurven jedoch als Potenzfunktionen der Expositionszeit. 

Unter Verzicht auf die mathematische Ableitung soll hier nur dargetan 
werden, daß dieser Verlauf Beweis dafür ist, daß mit Zunahme der Auf­
sättigung Gegenkopplungsvorgänge ablaufen, die die Sättigungsgeschwin­
digkeit mit zunehmender Sättigungshöhe gesetzmäßig herabsetzen. (In der 
o. a. elektrischen Analogschaltung entspräche dieser Vorgang einer Erhöhung 
des Widerstandes oder [und) der Kapazität in strenger Abhängigkeit von 
der Ladungsgröße.) 

über die Art dieses endogenen Gegenkopplungsmechanismus lassen sich 
ohne gezielte Experimente derzeit keine Aussagen machen, jedoch entspre­
chende physiologische Möglichkeiten hypothetisch einstellen: z. B. Frei­
setzung von Hb-Reserven, Abnahme des Affinitätskoeffizienten mit zu­
nehmender COHb-Konzentration, Erhöhung des Diffusionswiderstandes in 
der alveolären Austauschstrecke. 

Ausgeschlossen werden kann eine Atemdepression, d. h. Einschränkung 
des Atemminutenvolumens über Frequenz oder (und) Atemzugsvolumen -
die theoretisch für den Gegenkopplungsmechanismus ebenfalls in Frage 
kämen -, da CO nachgewiesenermaßen keinen Einfluß auf die Dynamik 
der äußeren Atmung nimmt. 

Vielleicht noch anschaulicher läßt sich die endogene Gegenkopplung aus 
dem rechten Teil der Abb. erläutern. Hier sind verzeichnet die konstanten 
Koeffizienten der integralen Sättigungsfunktion in Abhängigkeit der Im­
missionskonzentrationen. (Aus der Funktion COHb = 0,21 COr 0

•
73 t 0

•
54 sind 

also die Werte für (0,21 COrx 0
•
73

) = Konst. für COr = const. heraus­
gezogen.) 

Diese Werte bedeuten numerisch den entsprechenden prozentischen Sätti­
gungsanteil COHb nach jeweils einer Stunde Expositionszeit. Bei einem 
passiven System ·müßten · natürlich - auch · diese W-erte proportional den 
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Immission (rechts). 



310 

Immissionskonzentrationen (d. h. den entsprechenden Partialdrudten und 
[dem?] Affinitätskoeffizienten) sein. Der Exponent 0,73 und die saubere 
lineare Stredtung der Kurve auf Iog-log-Koordinaten beweisen jedoch einen 
gegen die CO-Immissionen weit unterproportionalen Anstieg der (hier 
1 Std.) Sättigungswerte nach streng gesetzmäßigem Muster. 

Auch die Ausscheidungskurve (Abklingfunktion) unter Atmung eines 
02/C02-Gemisches, wie sie in Abb. 5 dargestellt ist, und zwar vergleichen­
derweise auf halb- und doppellogarithmischen Rastern, erweist das Vor­
handensein einer Gegenregulation. Wiederum eine korrekte Linearität der 
Funktion im log.-log.-Raster mit hohem Abklingexponenten als Beweis für 
die Änderung eines endogenen Systemkoeffizienten! Die Aufzeichnung im 
halblogarithmischen Raster - lineare Abszisse am oberen Rand - ergibt 
demgegenüber eine stetig gekrümmte Kurve, d. h. eine kontinuierliche 
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Änderung der Zeitkonstanten mit der Ausscheidungszeit bzw. abnehmender 
COHb-Konzentration. Die Abbildung läßt aber auch erkennen, daß im 
Falle einer Ausscheidung in exponentieller Funktion, d. h. unveränderte 
Zeitkonstante über den Ausscheidungszeitraum, der End-Blutspiegel von 
0,3 °/o Vol./Vol. CO schon schon nach etwa 16,5 h erreicht worden wäre 
gegenüber 25 h im Falle der realen Ausscheidungsfunktion. 

Wir beabsichtigen im weiteren Verfolg der intrakorporalen Aufnahme­
vorgänge nicht nur den hier für CO dargestellten Mechanismus zu klären, 
sondern insbesondere auch innere Verteilung und Kinetik des geatmeten 
Bleis eingehend zu prüfen. 

Die Komplexität der zu untersuchenden Körperreaktionen als Wirkungs­
kriterien auf Umweltreize in Schwellenkonzentrationen erfordert nach alle­
dem nicht nur Beachtung von "Wirkungsgrößen an sich", sondern auch die 
Aufklärung endogener gegenregulatorisch-adaptiver Potenzen. Um zu 
gesicherten Ergebnissen zu kommen, bedarf es der Ausschaltung subjektiver 
Deutungen sowohl seitens des Probanden als auch des Experimentators. 
Entsprechende Untersuchungen am Menschen bedürfen daher der Durch­
führung in Form des "Doppelblindversuches", d. h. weder der bewertende 
Experimentator noch der Proband dürfen Informationen über Einwirkung 
oder Nichteinwirkung von Luftfremdstoffen in einem Versuch erhalten. 

Das weite Feld psychischer Reaktionen bei derartigen Versuchen möge 
hier anhand von Erfahrungen in einer Kleinserie von Vorversuchen nur 
kursorisch angedeutet sein: Eine Schülergruppe, die im Rahmen des Wett­
bewerbs "Jugend forscht" sich mit Art und Größe der Luftverschmutzung 
in Großstadtstraßen befaßte, wünschte im Experiment Konzentrationen von 
Automobilabgasen ausgesetzt zu werden, wie sie diese in ihren Unter­
suchungen auf den Straßen Berlins ermittelt hatte. 

Dem Wunsch wurde stattgegeben und eine Exposition durchgeführt, wo­
bei der CO-Anteil in der Atemluft konstant 50 ppm betrug. Den Proban­
den wurde weder mitgeteilt, wie hoch die Konzentration war noch ob sie 
als Kontrollgruppe ohne Fremdgasexposition fungierten. Interessanterweise 
kam es bei einem Probanden in der nichtbeaufschlagten Expositionskammer 
zu einem Schwächeanfall im Sinne eines Präkollapses, während andererseits 
im Leistungsversuch auf dem Fahrradergometer fremdgasexponierte Pro­
banden nach Exposition bessere Werte aufwiesen als vorher. 

Daraus wird deutlich, daß die Beurteilung von "Wirkungen" auch die 
psychische Konstitution und versuchs- oder vorurteilsbedingte Alteration 
einbeziehen muß. 
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Wirkungen von Einzelkomponenten 
aus Kraftfahrzeug-Abgasen auf Mensch und Tier 

Von H. M. W a g n e r 

Innerhalb der letzten Jahre sind die Abgase aus Kraftfahrzeugen zu 
einem akuten Problem für den Menschen geworden. 

In den Städten stellen die Verkehrsemissionen heute bereits den Haupt­
teil der Luftverschmutzung dar. Die gesamte emittierte Menge steigt ständig, 
da die Pkw-Zahl, die Motorengröße und damit der Benzinverbrauch und 
die Verkehrsdichte eine zunehmende Tendenz zeigen. Ferner haben wir 
hier die außerordentlich ungünstige Situation, daß der Emittent, das Kraft­
fahrzeug, seine Abgase in unmittelbarer Nähe des Menschen in hoher 
Konzentration ausstößt. 

Wenn man den Versuch unternimmt, auch nur annähernd die Toxizität 
von Kfz-Abgasen abzuschätzen, sollte man sich folgende Probleme ver­
gegenwärtigen: 

1. Nicht nur die direkt im Abgas vorkommenden Stoffe, sondern auch 
ihre Folgeprodukte aus Reaktionen in der Atmosphäre sind umwelt­
hygienisch von Bedeutung. 

2. Zwischen akuter und chronischer Toxizität der einzelnen Stoffe muß 
unterschieden werden. So geht die größte akute Gefährdung von CO 
aus, die größte chronische jedoch möglicherweise vom Blei oder von den 
carcinogenen Kohlenwasserstoffen. 

3. Weitgehend ungeklärt ist die Kombinationswirkung der verschiedenen 
Stoffe. Dies gilt selbst für solche Substanzen, deren Toxizität im ein­
zelnen bereits weitgehend geklärt ist. 

4. Bei einem Großteil der Stoffe sind wir heute methodisch noch nicht in 
der Lage, in niedrigen Konzentrationen Wirkungen nachzuweisen. Das 
heißt jedoch nicht, daß diese Verbindungen keine Schadwirkung besit~ 
zen, sondern lediglich, daß uns bisher die Mittel fehlen, dies nach­
zuweisen. 

Weiche Stoffe oder Stoffgruppen im Kfz-Abgas vorkommen, zeigt Abb. 1: 

SCHADSTOFFE IN AUTOABGASEN 

Komponente Anteil Zahl der Verb. 

CO bis 10 Vol.% 1 
NOx bis 0.5 Vol.% 2 (NO/N02) 
K.W. bis 0.5Vol.% 157 
Blei bis 45 mgfm3 ca. 5 
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Dies sind selbstverständlich nur Durchschnittswerte, denn je nach Fahr­
zustand, Motorbelastung, Vergasereinstellung und Kraftstoffart verändert 
sich die Zusammensetzung der Abgase. 

Bei Dieselmotoren ist der CO- und Gesamtkohlenwasserstoff-Gehalt 
gegenüber dem Ottomotor erniedrigt, das NO" erhöht. Bei schlechter Ein­
stellung des Dieselmotors werden außerdem vermehrt Ruß, höhere Al­
dehyde ("Dieselgeruch") und polycyclische Kohlenwasserstoffe ausgestoßen. 

Kohlenmonoxid (CO): 

Das CO übertrifft mengenmäßig alle anderen Komponenten bei weitem. 
Dies ist mit ein Grund für die Tatsache, daß das CO in seiner Toxizität 
die am gründlichsten erforschte Komponente darstellt. Es ist übrigens der 
am meisten emittierte Luftschadstoff überhaupt. 8 Mio t CO wurden im 
Jahr 1969 allein in der Bundesrepublik erzeugt, weit überwiegend durch 
Verkehrsemissionen. Tagsüber finden wir in den Städten bereits Dauerpegel 
von 10 bis 20 ppm und kurzzeitige Spitzenwerte in den Straßen von 
150 ppm. 

Das CO ist kein Reizgas und passiert die Lunge, ohne mit dem Gewebe 
zu reagieren. Seine Toxizität für den Menschen beruht auf seiner - ver­
glichen mit Sauerstoff - 300mal größeren Affinität zum Hämoglobin. 
Eine einstündige Inhalation von Luft mit einem Gehalt von 100 ppm führt 
im Durchschnitt zu einem CO · Hb-Spiegel von 8 Ofo. Selbst bei diesem 
Wert treten normalerweise keine subjektiven Beschwerden, z. B. Kopf­
schmerzen oder Übelkeit auf. Allerdings läßt sich bereits unterhalb dieser 
Grenze nach dem Befund einiger Autoren eine wahrnehmbare Beeinträch­
tigung der psychomotorischen Leistung beobachten. Die kritische Grenze für 
das Auftreten erster meßbarer Wirkungen liegt bereits bei 2,5 Ofo CO · Hb. 
Kommt nun der Genuß einiger Zigaretten hinzu, deren Rauch bis zu 
6 Vol.-0/o CO enthalten kann, dann können besonders bei Personenkreisen, 
die beruflich den Kraftfahrzeugabgasen ausgesetzt sind - Verkehrspoli­
zisten, Omnibusfahrer - akute Symptome auftreten: u. a. Appetitlosigkeit, 
Kopfschmerzen, allgemeine Mattigkeit und Gleichgewichtsstörungen. Aller­
dings ist hier die individuelle Disposition entscheidend. 

Da stets auch andere Schadgase gleichzeitig anwesend sind, ist es denk­
bar, daß die durch CO verursachte psychomotorische Leistungsverminderung 
möglicherweise durch andere Stoffe, beispielsweise Kohlenwasserstoffe, ver­
stärkt wird. 

In letzter Zeit ist auch eine chronische Wirkung von CO diskutiert wor­
den: Unter den neuesten Ergebnissen finden sich Hinweise, daß CO auch 
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eine ungünstige Wirkung auf die Herzkranzgefäße besitzt, indem es Per­
meabilitätsänderungen induziert, die zur Einlagerung von Lipiden in die 
Gefäßwände führen. Dies käme als Ursache für die bei Rauchern gehäuft 
vorkommende Coronarsklerose in Betracht. 

Da über die Wirkung von CO an vielen Stellen intensiv gearbeitet wird 
und über dessen Wirkungsmechanismus weitgehend Klarheit herrscht, er­
schien uns für unsere Modelluntersuchungen über die Wirkung von Kfz­
Komponenten eine andere Stoffgruppe von akutem Interesse: die Stickoxide 
(NO und N02). 

Stickoxide (NO und N02): 

Die Stickoxide entstehen bei allen Verbrennungsprozessen. Die Gesamt­
emission betrug im Jahre 1969 in der Bundesrepublik 2 Mio t. Hiervon 
stammen etwa 45 °/o aus Verkehrsemissionen. Da es zur Zeit keine wir­
kungsvollen Maßnahmen zur Reduzierung von industriellen N02-Emis­
sionen gibt und auch bei den neuen "Abgasreinigungsanlagen" für Kraft­
fahrzeuge die CO- und Kohlenwasserstoff-Verminderung auf Kosten einer 
höheren NOx-Erzeugung erreicht wird, ist in den nächsten Jahren mit 
einem erheblichen Anstieg an NOx in der Luft von Großstädten zu rechnen. 

Zur Zeit liegen die durchschnittlichen Immissionskonzentrationen in den 
Ballungsgebieten in der Bundesrepublik bei 0,05-0,1 mg/m3

• Die Kurz­
zeit-Spitzenwerte gehen bis etwa 0,4 mg/m3

• Weit höhere Konzentrationen 
finden wir jedoch in den Hauptverkehrszeiten in den Straßen, wo unter 
ungünstigen Verhältnissen zweifellos Konzentrationen von Gesamtstick­
oxiden von über 1 ppm die Regel sein dürften. Eigene Messungen in Berlin 
im fahrenden Fahrzeug zeigten Spitzenkonzentrationen von 0,7 ppm, also 
1,4 mg/m3

, obwohl hier durch die breiten Straßen und die gute Durch­
lüftung an sich optimale Umweltverhältnisse herrschen. Dies waren immer­
hin 10-min-Mittelwerte. 

Zum Zeitpunkt der Festlegung des MIK-Wertes, der dem Immissions­
grenzwert zugrunde liegt, im Jahre 1960, war die Wahrscheinlichkeit einer 
tatsächlichen Exposition mit den Grenzkonzentrationen für die Bevölkerung 
relativ gering. Heute, über 10 Jahre danach, bewegen wir uns teilweise in 
Konzentrationsbereichen über dem Immissionswert (1 ppm Gesamtstick­
oxide). 

Von den beiden lufthygienisch bedeutsamen Stickoxiden, dem Stickstoff­
monoxid (NO) und dem Stickstoffdioxid (N02), besitzt nur das äußerst 
aggressive N02 den Charakter eines Reizgases. Das NO, das anfangs bei 
der Emission in allen Fällen die Hauptkomponente darstellt, wird in der 
Atmosphäre durch den Sauerstoff zu N02 oxydiert. Für eine Betrachtung 
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der unmittelbaren Schadwirkung kommt also vorwiegend das Reizgas N02 
in Frage. 

Ein Grund, weshalb dennoch beide Stickoxide, d. h. NO und N02, be­
sondere Aufmerksamkeit verdienen, ist ihre Eigenschaft, in Anwesenheit 
von langwelligem UV-Licht den oxydativen Abbau von Kohlenwasser­
stoffen zu katalysieren, was zu äußerst unangenehmen und hochtoxischen 
Zwischen- und Endprodukten führt. Die Summe dieser Reaktion mani­
festiert sich in dem "photochemischen Smog" genannten Phänomen. 

Die Stickoxide haben also außer ihrer eigenen toxischen Wirkung noch 
die Eigenschaft, aus relativ harmlosen und inerten Verbindungen hoch­
toxische Reizstoffe entstehen zu. lassen! 

Durch die hohe Reaktivität des N02-Moleküls kommt es primär zu einer 
Gewebsreaktion. Dies führt in hohen Dosen zum ödem. Das NO, dem die 
Reizkomponente fehlt, verursacht in hoher Konzentration zentralnervöse 
Störungen. Diese Symptome treten allenfalls in berufsbedingten, akuten 
Expositionen gegenüber Höchstkonzentrationen auf, für den Immissions­
bereich sind sie ohne Belang. 

An den Anfang unserer Untersuchungen, die die geringen Konzentra­
tionen des MIK- und MAK-Bereiches betrafen (MAK für N02 = 5 ppm), 
stellten wir eine Untersuchung über die Absorption der Stickoxide im Atem­
trakt. Ungefähr 90 Ofo der Stickoxide NO und N02 werden bei der Inhala­
tion im Atemtrakt zurückgehalten. Bei diesen Konzentrationen untersuch­
ten wir ebenfalls den Widerstand in den Atemwegen. Es erwies sich diese 
Messung als das feinste Kriterium für eine Einwirkung auf den menschlichen 
Organismus. Bereits Konzentrationen von 1,6-2 ppm N02 führten bei 
den Versuchspersonen zu einem meßbaren "Resistance"-Anstieg (Abb. 2). 

Außerdem ließ sich nachweisen, daß der Druck in der Arteria pulmonalis 
durch Einwirkung von N02 unterhalb des MAK-Wertes bei Tier und 
Mensch steigt. Ebenfalls sehr deutlich ist die Veränderung der Sauerstoff­
spannung im arteriellen Blut bei der Inhalation von Sub-MAK-Konzentra­
tionen. Eine deutliche Erniedrigung ist bereits bei 4 ppm meßbar. 

Im Tierversuch lassen ferner Veränderungen im Lungengewebe an den 
LDH-Iso-Enzymen, Laxtat- und Lactat-Dehydrogenase-Bilanz vermuten, 
daß sich bei langer Einwirkungsdauer zumindest im Tierversuch Verände­
rungen im Lungengewebe zeigen. 

Es besteht an Hand der Befunde der begründete Verdacht, daß N02, 
selbst in sehr geringen Konzentrationen, wenn es über sehr lange Dauer 
inhaliert wird, möglicherweise zur Bildung von chronischer Bronchitis führt. 
Da N02 jedoch fast nie allein in der Außenluft vorkommt, sondern emis­
sionsbedingt immer in Gesellschaft mit jeweils einem bestimmten Komplex 
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anderer Stoffe, ist es schwer, hier eine unmittelbare Beziehung zwischen der 
Langzeitwirkung und der Ursache beim Menschen nachzuweisen. · 

Eine Leistungsverminderung konnten wir bei Ratten nachweisen, die über 
mehrere Wochen jeden zweiten Tag 20 Bahnen a 4 m durchschwimmen 
mußten und dabei Konzentrationen bis zu 5 ppm N02 ausgesetzt wurden. 
Weder im akuten noch im chronischen Versuch fand sich eine Adaptation 
gegenüber wiederholten Expositionen von Stickoxiden. Selbst nach sieben 
Monaten war die Schwimmleistung bei Ratten immer noch deutlich unter 
der der nichtbegasten Vergleichstiere. Eine weitere Ganzkörperreaktion 
zeichnet sich durch die Erhöhung des Cholesterinwertes bei chronisch be­
gasten Tieren ab (Abb. 3). 

Amerikanische Autoren haben präemphysematöse Veränderungen an der 
Rattenlunge nach Einwirkung von Konzentrationen bis zu 0,8 ppm fest­
gestellt, eine deutliche Wirkung also in Konzentrationsbereichen, die nach­
gewiesenermaßen in der Außenluft vorkommen können. 

Wie bereits oben erwähnt, ist jedoch die Wirkung von Stickoxiden nicht 
allein in einer Direktwirkung dieser Stoffe zu sehen, sondern auch in der 
Stimulierung chemischer Reaktionen in der Atmosphäre bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von Kohlenwasserstoffen. 

Kohlenwasserstoffe und -derivate 

Diese Gruppe von Verbindungen enthält eine Vielzahl z. T. nicht identi­
fizierter Stoffe. Zu ihr gehören Paraffine, Olefine, Aromaten und - als 
Derivate - substituierte Kohlenwasserstoffe, wie Heterozyklen und Ver­
bindungen mit Sauerstoff-Funktionen. 

Auf die Kraftfahrzeug-Emission entfiel 1969 ungefähr 1 Mio t emittierte 
Kohlenwasserstoffe in der Bundesrepublik. Die neuen Abgasbeschränkungen 
bei Kraftfahrzeugen reduzieren durch rationellere Verbrennung gleichzeitig 
mit dem CO auch den Kohlenwasserstoff-Ausstoß. Diese Verminderung 
wird aber durch die Zunahme von Kraftfahrzeugen mit der Zeit wieder 
kompensiert. Andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Eliminierung des 
Bleis, können, wenn statt eines Bleizusatzes der Aromatenanteil im Benzin 
erhöht wird, wiederum zu einer Erhöhung des Kohlenwasserstoff-Ausstoßes 
führen. 

Die Zusamilfensetzung der Kohlenwi sserstoffe in Kraftfahrzeug-Abgasen 
schwankt je nach Motortyp, Fahrmodus und Kraftstoffzusammensetzung. 
Nach einer amerikanischen Untersuchung hatte 'bei Verwendung eines 
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Mischbenzins der Abgasanteil an reinem Kohlenwasserstoff folgende Zu­
sammensetzung im Leerlauf (nicht berücksichtigt wurden substituierte 
Kohlenwasserstoffe) (Abb. 4): 

K.W. im KFZ-ABGAS • Leerlaufeinstellung 

Paraffine 
Mono-Olefine (CrCs) 
DI-Oiefine 
Aromaten 
Acetylene 

% 
46,2 
30,8 

4,0 
13,3 
5,7 

Die reinen Kohlenwasserstoffe, wie die Paraffine oder Olefine, sind an 
sich nicht toxisch. Sie sind chemisch inert und ihre einzige Wirkung auf den 
Menschen ist eine gewisse depressiv-narkotisierende Wirkung, wobei diese 
Eigenschaft bei den Olefinen stärker ausgeprägt ist. Eigene Untersuchungen 
über die Absorption dieser Kohlenwasserstoffe im Atemtrakt des Menschen 
zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Absorption von der chemischen 
Struktur der Stoffe (Abb. 5). 

70 
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% absorption 

butan 

Inhalation von KW 

gemessen nach 

20minuten 

Abb. 5: Absorption organismer Stoffe im mensmlimen Atemtrakt (in °/o der 
inhalierten Konzentration). Gemessen wurde nam 20 Minuten Inha!ationsdauer. 
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Die Tatsame, daß diese Verbindungen im Fett- bzw. Lipidgewebe zu­
rückgehalten werden, kann dazu führen, daß sie sim bei wiederholter Ein­
wirkung in kurzen Zeitabständen in diesen Geweben anreid:tern. Ein 
Beispiel für die Abgabe eines Kohlenwasserstoffs nam Inhalation zeigt 
Abb. 6 (siehe nad:tfolgende Seite). 

Demnam wird innerhalb sehr kurzer Zeit ein großer Teil wieder ab­
geatmet, danam stellt sim ein nur langsam abnehmender Pegel ein. Selbst 
nam 48 Stunden lassen sim nod:t Spuren des inhalierten Kohlenwasserstoffs 
in der ausgeatmeten Luft namweisen. 

Es ist denkbar, daß zusammen mit CO, welmes ebenfalls imstande ist, 
eine psymomotorisme Leistungsverminderung zu erzeugen, aufgenommene 
Kohlenwasserstoffverbindungen, die an sim memism inert und nimt aggres­
siv sind, letztlim dod:t zu einer Beeinträmtigung des Wohlbefindens und der 
Leistungsfähigkeit führen, beispielsweise im Sinne einer Herabsetzung der 
Vigilanzleistung. 

Die Olefine sind zwar selbst keine Reizstoffe, sie haben jedom eine 
unangenehme Eigensmaft, die sie mit den Aromaten teilen: Sie vermögen 
in Zusammenwirkung mit den Stickoxiden die Bildung von photomemismen 
Smogprodukten zu katalysieren. Somit verursamen die Olefine unmittelbar 
die Entstehung der homtoxisd:ten Oxydantien, wie Ozon, Hydroperoxide, 
organisme Peroxide, Ozonide, Peroxyacylnitrat (PAN), Nitroolefine und 
viele weitere Stoffe. Außerdem katalysieren sie die Oxydation von NO zu 
N02. Dies ist sozusagen die indirekte Wirkung der Kohlenwasserstoffe. 
Wie Versume in unseren Laboratorien mit künst!imen photomemismen 
Gernismen zeigen konnten, haben diese Smadstoffkomplexe eine weitaus 
stärkere phyto-toxisme Wirkung als die ursprünglimen Einzelkomponenten 
NO, N02 oder die Kohlenwasserstoffe selbst. 

Eine weitere Gruppe von Kohlenwasserstoffen sind die Aromaten. Die 
niederen Aromaten, wie Benzol, Toluol usw., sind in höheren Konzentra­
tionen Zellgifte, die u. a. ZU smweren Lebersmäden führen können. Diese 
toxismen Eigensmaften der niederen Aromaten treten, da sie in der Außen­
luft nur in sehr niedriger Konzentration vorliegen, hinter der cancerogenen 
Wirkung ihrer höheren Homologen an Bedeutung zurück. Die Eigensmaft 
der krebserregenden Noxen, die zwar nimt als Stoff, jedom hinsimt!im 
ihrer Wirkung kumulieren und sim gegenseitig nom ZU potenzieren (Co­
und Syn-Carcinogese) vermögen, lassen die Aufnahme selbst kleinster Kon­
zentrationen bedenklim ersmeinen. 

Von den etwa 170 Stoffen, die in Kraftfahrzeug-Abgasen bisher analy­
siert worden sind, sind 160 Kohlenwasserstoff-Derivate. Hiervon sind etwa 
40 aromatisme Kohlenwasserstoffe (einsml. der Phenole). Bei der Hälfte 

21 
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Abb. 6: Hexangehalt der Expirationsluft (in ppm Hexan) nadt lstündiger Inhalation 
von je 500, 200 und 100 ppm Hexan. 
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dieser Stoffe sind bisher cancerogene oder co-carcinogene Eigenschaften im 
Tierexperiment nachgewiesen worden. Da ein Teil dieser Stoffe auch im 
Zigarettenrauch, in Lebensmitteln und im Trinkwasser vorkommen kann, 
ist die Gesamtbelastung des Menschen bedeutend höher, als man bei Be­
trachtung nur einer Expositionsnorm den Eindruck gewinnen könnte. 

Obwohl der direkten toxischen Wirkung der niedrigen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe - wie bereits erwähnt - im Immissionsbereich nicht 
eine solche Bedeutung beigemessen wird, kann die Bildung photochemischer 
Sekundärprodukte eine erhebliche Rolle spielen. Deshalb muß bei einer 
Begutachtung ihres Schadstoffcharakters dieser Faktor unbedingt Berück­
sichtigung finden. 

Kohlenwasserstoff-Verbindungen mit Sauerstoff-Funktion, die besondere 
lufthygienische Bedeutung haben, sind das Formaldehyd und das Acrolein. 
Formaldehyd ist ein starker Reizstoff. Er wird nicht nur vom Motor emit­
tiert, er entsteht auch durch die oben erwähnte photochemische Oxydation 
aus anderen Kohlenwasserstoffen, beispielsweise Olefinen. Es denaturiert 
Proteine, hat allergisierende Wirkung und erzeugt bei empfindlichen Per­
sonen bereits in Konzentrationen von 0,2 ppm. Augenreizung. 

Die höheren Aldehyde sind bedeutend weniger aggressiv als Formalde­
hyd. Die langkettigen CG- bis Cto-Aldehyde allerdings sind für die geruchs­
belästigenden Eigenschaften der Dieselabgase ("Dieselgeruch") verantwort­
lich. Dieser Faktor wird bei der Bewertung der Abgaswirkung oft unter­
schätzt, da man in ihm keine unmittelbare Schadwirkung sieht. Die 
Tatsache aber, daß gerade diese Komponenten zusammen mit dem "Diesel­
rauch", der Rußemission schlecht eingestellter Dieselmotoren, eine starke 
psychologische Wirkung auf den Verkehrsteilnehmer haben und zu Fehl­
verhalten führen können, wird meistens nicht genügend berücksichtigt. 

Ungesättigte Aldehyde, wie Acrolein oder Crotonaldehyd, sind extrem 
starke Augenreizstoffe. Sie kommen in Kraftfahrzeug-Abgasen vor, ent­
stehen aber auch als Produkte des photochemischen Smogs in der Atmo­
sphäre. 

Ketone sind in geringen Konzentrationen nicht toxisch. Lediglich unge­
sättigte Ketone, wie sie in photochemischen Reaktionen gebildet werden 
können, sind starke Reizstoffe. Sie entstehen allerdings in äußerst geringen 
Konzentrationen. 

Phenole, die ebenfalls in Kraftfahrzeug-Abgasen festgestellt wurden, ha­
ben nach Boutwell und Bosch (1959) starke co-carcinogene Eigenschaften 
und sind außerdem an sich bereits Reizstoffe. Auch sie treten jedoch in der 
atmosphärischen Luft in sehr geringer Menge auf. 

21' 
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Blei: 

Eine Noxe, die heute zu den problematisdtsten Bestandteilen der Kraft­
fahrzeug-Abgasemissionen gehört, ist das Blei. Der größte Teil der Blei­
verbindungen in der Großstadtluft entstammt den Kraftfahrzeug-Abgasen. 
7000 t Blei wurden im Jahr 1969 in der Bundesrepublik Deutsdtland in die 
Atmosphäre abgegeben. Bis zu 0,02 mg Blei/m3 Luft betrug der Pegel in den 
Ballungsgebieten (Georgii). 

Das Blei wird in Form seiner Alkyl-Verbindungen - Blei-Tetraäthyl 
oder Blei-Tetramethyl - dem Kraftstoff zugesetzt, um die Klopffestigkeit 
zu erhöhen. Dies ist vor allem bei hodtkomprimierten Motoren erforderlidt. 
Im Abgas tritt das Blei als gemisdttes Halogenid oder Oxid in die Außen­
luft. Das Halogen stammt wiederum aus weiteren Additiven, die dazu 
dienen, das Blei flüdttig zu madten. Dies wird durdt den Zusatz von Di­
bromäthan zum Benzin erreidtt. 

Die unverbrannten Bleialkyle sind sehr starke Nervengifte. Sie können 
direkt durdt die Haut aufgenommen werden und erfordern bei der Hand­
habung extreme Sidterheitsmaßnahmen. In der Außenluft liegt das Blei 
jedodt fast aussdtließlidt als anorganisdtes Blei vor. Ober 90 Ofo davon ist 
inhalierbar, also in Größenordnungen unter 5 1-l· Die mittlere Korngröße ist 
0,2 1-l· Von diesem Bleianteil gelangt jedodt nur zwisdten 25 und 50 Ofo in 
die Lunge und wird dann dort zu nahezu 100 Ofo resorbiert. 

Die gesamte, vom Mensdten mit der Nahrung aufgenommene Bleimenge 
beträgt bis zu 300 f1g. Von dieser Menge werden jedodt nur 5-10 Ofo im 
Körper tatsädtlidt resorbiert, so daß wir auf eine aufgenommene Quan­
tität von 30 11g/Tag kommen. Aus der Umgebungsluft werden zusätzlidt 
bis zu 20 11g/Tag Blei aufgenommen. Die Gesamtaufnahme beträgt also 
durdtsdtnittlidt 50 f-lg Blei/Tag. Normalerweise werden bis zu 30 11g/Tag 
über den Urin ausgesdtieden. Da Blei sidt in Knodten und anderen Organen 
ablagern kann, werden bei einer ständigen Belastung des Organismus die 
geringen übersdtüssigen Mengen Blei im Körper als Depotblei zurück­
gehalten. Kommen nun aus anderen Quellen oder berufsbedingt weitere 
Bleimengen hinzu, beispielsweise bei Verkehrspolizisten, Omnibusfahrern, 
so kann der Blutbleispiegel und die Delta-aminolävulinsäuremenge im Harn 
- ein Zeidten für eine gestörte Hämoglobin-Synthese - bedenklidt an­
steigen. 

Um den durdt die Verkehrsemissionen verursamten hohen Bleigehalt der 
Luft zu vermindern, wurden inzwisdten für die Bundesrepublik Grenz­
werte redttsverbindlidt, die den Bleigehalt in Benzin festlegen. Ab 1. Januar 
1972 darf das Benzin in Deutsdtland nidtt mehr als 0,4 g Blei/1 enthalten. 
Ab 1. Januar 1976 wird diese Menge auf 0,15 mg Blei/1 Benzin reduziert. 
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Einige Verbesserungen durch Reduzierung von Fremdstoffen im Abgas 
haben neue Probleme mit sich gebracht (NOx, Aromatenzusatz). Erst die 
katalytische Nachverbrennung scheint einen entscheidenden Fortschritt mit 
sich zu bringen. 

Trotz der Emissionsbeschränkungen für Blei und CO, wobei gleichzeitig 
auch der Kohlenwasserstoff-Ausstoß geringfügig vermindert wird, kann 
mit einer entscheidenden Besserung der Situation nicht gerechnet werden. 
Die positiven Auswirkungen werden allein schon dadurch wieder geschmä­
lert, daß bei der Verwendung von CO-Abgas-Entgiftern die Stickoxid­
Emissionen im Durchschnitt zunehmen und ferner der verminderte Blei­
ausstoß in einigen Fällen mit einer vermehrten Emission an Aromaten 
erkauft wird, da die erforderlichen Octanzahlen des Benzins durch 
Aromaten- statt durch Bleialkylzusätze erreicht werden. Vor allem aber ist 
der Erfolg dieser Maßnahmen durch die rapide Zunahme der Gesamt-Ver­
kehrsemissionen in Frage gestellt. 

Das Problem einer gesundheitlichen Gefährdung durch Autoabgase wird 
folglich auch in nächster Zukunft nicht von seiner Aktualität verlieren. 
Zur Beurteilung der Schadwirkung werden daher vermehrt Untersuchungen 
erforderlich sein, die nicht nur die Einzeltoxizitäten, sondern auch die 
Kombinationswirkungen der Stoffe berücksichtigen, also Versuche, bei denen 
der Gesamtkomplex der Abgase zur Wirkung kommt. 

Anschrift: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. H. M. Wagner, Berlin 33, Gorrensplatz 1 





Wohnungssanierung-Stadtsanierung 

Von F. R o e dIe r 

Aufgabe des öffentlidien Gesundheitsdienstes war es seit eh und je, dem 
Menschen eine Umwelt zu sichern, wie er sie für seine Gesundheit und für 
ein menschenwürdiges Dasein braucht. Zum menschenwürdigen Dasein ge­
hört- neben Nahrung und Kleidung- ein angemessenes Wohnen. 

Wie kommt dieses Anliegen in unserer Gesetzgebung zum Ausdru<X? 

Ausgangsbasis für die Wohnungssanierung und Stadtsanierung durch den 
öffentlichen Gesundheitsdienst sind noch immer die §§ 24 u. 25 der 3. Durch­
jührungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesund­
heitswesens aus dem Jahre 1935. Danach ist darauf zu achten, daß die 
Wohnungen "den baupolizeilich festgelegten gesundheitlichen Vorschriften 
genügen, insbesondere den gesundheitlichen Anforderungen an Licht und 
Luft . . . Das Gesundheitsamt hat die Baupolizeiverordnungen . . . und 
Ortsbebauungspläne vor ihrer endgültigen Festsetzung ... zu begutachten •. 

Maßgebend für den langwierigen und vielschichtigen Prozeß der Orts­
bebauung ist seit 1960 das Bundesbaugesetz. Es behandelt detailliert die 
Bauleitplanung, deren 1. Phase die Aufstellung des Flächennutzungsplanes 
und deren 2. Phase die Festlegung des verbindlichen Bebauungsplanes ist. 
Dort heißt es- § 1 (4) - "Die Bauleitpläne haben sich nach den sozialen 
und kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung, ihrer Sicherheit und Gesund­
heit zu richten" und an anderer Stelle - § 5 (4) - "Gebiete, in denen zur 
Beseitigung städtebaulicher Mißstände besondere, der Stadterneuerung die­
nende Maßnahmen erforderlich sind (Sanierungsgebiete), sollen kenntlich 
gemacht werden. • 

11 Jahre später, im Juli 1971, erschien nach ungewöhnlich langen Streit­
gesprächen in den Fachgremien endlich das Bundesgesetz über städtebauliche 
Sanierungs- und Entwi<Xlungsmaßnahmen in den Gemeinden, das ,.Städte­
bau/örderungsgesetz". Die Sanierungsmaßnahmen sollen städtehauliehe 
Mißstände beheben, "insbesondere durch Beseitigung baulicher Anlagen und 
Neubebauung oder durch Modernisierung von Gebäuden. . . . Sie sollen 
dazu beitragen, daß die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebietes 
nach den sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erforder­
nissen entwi<Xelt wird und ... die Siedlungsstruktur den Anforderungen an 
gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung entspricht". 

Städtebau und Raumordnung sind dabei aufs engste miteinander ver­
knüpft. Die Grundsätze der Raumordnung wurden im Raumordnungsgesetz 
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vom 8. April 1965 festgelegt. Danach soll "die räumliche Struktur der 
Gebiete mit gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen . . . gesichert und 
weiter entwickelt werden. Sofern eine Verdichtung von Wohn- und Arbeits­
stätten dazu beiträgt, räumliche Strukturen mit gesunden Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie ausgewogenen wirtschaftlichen .. . Verhältnissen 
zu erhalten, ist sie anzustreben; wo aber die Verdichtung zu ungesunden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen führt, soll durch vorausschauende örtliche 
und regionale Planung, durch Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und 
der Versorgungseinrichtungen und durch Entlastungsorte geholfen werden". 

Städtebauförderung und Raumordnung im Sinne dieser Gesetze sollten 
wegen ihrer engen Verflechtung in einer Hand liegen. Daß die in der 
vorigen Regierungsperiode im damaligen Ministerium für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung verankerte Raumordnung 1970 herausgelöst, 
also vom Städtebau-Ressort getrennt und ins Innenministerium überführt 
wurde, ist mehr als ein Schönheitsfehler gewesen und hat die praktische 
Handhabung der eben herausgestellten Maßnahmen zur Förderung gesunder 
Lebensräume noch schwerfälliger gemacht, als es die z. T. recht "heiße" 
Materie ohnehin mit sich bringt, wobei hier nur ganz am Rande auf die 
vielen Probleme des Enteignungsrechtes und der Entschädigung bei der 
Sanierung hingewiesen sei. 

Neben diesen bereits in Kraft getretenen Gesetzen möchte ich zur Ab­
rundung des Überblickes noch einige Gesetzentwürfe erwähnen: 

1. Entwurf eines Bundesgesetzes zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse; 
er wurde in der Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen e. V., 
Hamburg, von der Fachkommission "Boden- und Enteignungsrecht" und 
der Kommission "Wohnungsstandard, Wohnungsbedarf und Wohnungs­
aufsicht" im Juli 1968 vorgelegt; 

2. Entwurf eines Landesgesetzes zur Beseitigung von Wohnungsmißständen 
- WohnungsaufsidJtsgesetz -;soweit hier bekannt, ist in Bayern 1969 
ein Entwurf herausgekommen, in Berlin wird z. Z. ein Entwurf bear­

beitet, der die alte Wohnungsverordnung von 1958 ablösen soll. 

Bei diesem flüchtigen Rundgang durch die wichtigsten Gesetze sind wir 
wiederholt auf die Begriffe "gesunde Wohnverhältnisse", "Sicherheit und 
Gesundheit der Bevölkerung", "gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse" 
u. ä. m. gestoßen. Im 2. Teil meiner Ausführungen möchte ich etwas kon­
kreter beschreiben, was die zuständigen Fachkommissionen- teilweise auch 
das Bundesgesundheitsamt - als Merkmale für die allgemeinen Anforde­
rungen an gesunde Wohnverhältnisse ansehen, weil sich daraus auch die 
Maßstäbe für die Sanierungsbedürftigkeit ergeben. 

Für den öffentlichen Gesundheitsdienst gelten bestimmte W ertmaßstäbe, 
und zwar 
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1. Gebiets- und Grundstücksmerkmale; 
2. Gebäudemerkmale; 
3. Wohnungsmerkmale. 

Die erste Gruppe dieser Umwelt-Wertmaßstäbe, die "Gebiets- und Grund­
stücksmerkmale" wurden oder werden in anderen, z. T. sehr detaillierten 
Referaten dieser Tagung abgehandelt, so daß ich z. B. die Trinkwasserver­
sorgung, die Entwässerung, die Reinhaltung der Außenluft und den Lärm­
schutz weitgehend ausklammern muß, obwohl sie selbstverständlich zur 
Stadtsanierung gehören. Ich bitte daher um Verständnis dafür, daß ich 
Ihnen kein ausgewogenes Panorama bieten kann, sondern nur selektive 
Hinweise zur Ausfüllung unseres General-Tagungsthemas. 

Welche Bebauungsdichte gestattet noch gesunde Wohnverhältnisse? 

Maßstab sind die 

von baulichen Anlagen bedeckte Grundstücksfläche 
Grundflächenzahl = < 0,5 

gesamte Baugrundstücksfläche 

und die 

Geschoßflächenzahl = 
Summe der Geschoßflächen 

Fläche des Baugrundstückes 

Höhere Werte erscheinen als sanierungsverdächtig. 

;;:;; 1,5 

Aussagekräftiger als diese Zahlen sind die Auswirkungen des Maßes der 
baulichen Nutzung; wenn also z. B. die Abstände gegenüberliegender Ge­
bäude zu klein werden oder die Abstandsflächen ungünstig liegen. 

Im Zuge der Sanierung eines alten City-Straßenvierecks wird häufig 
gefragt, ob Ersatz durch ein Wohnhochhaus angezeigt ist. Bei Abwägung 
aller Vorzüge und Nachteile eines Wohnhochhauses ergeben sich heute kaum 
noch grundsätzliche Bedenken, wenn neben den unabdingbaren Auflagen 
der Bauaufsicht auch die technische Bauhygiene in bezug auf Dichtigkeit 
der Fenster u. ä. m. zum Zuge kommt. Kinderspielflächen und Kraftfahr­
zeugabstellplätze lassen sich beim Wohnhochhaus in der Regel gut anordnen, 
so daß die Gefahren gemildert sind, die den Kindern sonst in engen Straßen 
mit den sichthindernden Ketten ruhender Fahrzeuge drohen. Wenn man 
sich aber aus besonderen Gründen gegen den Bau von Wohnhochhäusern 
schützen will, bietet sich eine Möglichkeit, indem die von Hochhäusern frei 
zu haltenden Flächen im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden. Archi­
tektonisch-städtebauliche Argumente für oder gegen das Wohnhochhaus 
gehören nicht zum Tagungsthema. 

Die Notwendigkeit von Kinderspielplätzen für die Gesunderhaltung 
und Sicherheit der Kinder ist jetzt erfreulicherweise in fast allen Landes-
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bauordnungen berücksichtigt. In Berlin z. B. wird bei Errichtung von Ge­
bäuden mit mehr als 3 Wohnungen eine Spielfläche von mindestens 
2,5 m!/Kind, insgesamt aber mindestens 30 m! verlangt. Sie soll eine sonnige 
Lage haben, von den Wohnungen aus einsehbar und nicht über 100m ent­
fernt sein. Bei mehr als 150 Neubauwohnungen muß die Ausstattung auch 
für ältere Kinder geeignet sein (Kletterbäume u. ä. m.). Den Gegenpol bil­
den Wohnverhältnisse, wie sie Zille illustriert hat. Wenn das Fehlen pri­
vater Kinderspielplätze nicht durch geeignete andere Spielgelegenheiten 
oder Spielstraßen ausgeglichen werden kann, ist die kritische Marke der 
ungesunden Wohnverhältnisse erreicht und eine Sanierung ins Auge zu 
fassen . Die neuen Ausführungsvorschriften zur Berliner Bauordnung geben 
die Möglichkeit, die Anlage von Kinderspielplätzen auch im alten Miets­
kasernengelände im Wege der Auflage zu erzwingen. Für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst sollte die Schaffung von Kinderspielflächen Vorrang 
haben gegenüber Abstellflächen für den ruhenden Kfz-Verkehr. 

Es gibt noch ein weiteres Gebietsmerkmal, das bei der Entkernung eines 
City-Areals und seiner Verlagerung, z. B. an den Stadtrand (als "Ent­
lastungsort" im Sinne des Raumordnungsgesetzes), für die Reinhaltung der 
Außenluft bedeutsam werden kann: der sogenannte Energie-Anschluß­
zwang. Der Deutsche Städtebund hat 1971 in einer Entschließung das Recht 
gefordert, für Grundstücke die Benutzung von Gas oder Elektrizität oder 
Fernwärme ebenso verbindlich vorzuschreiben wie etwa die Benutzung von 
Abwasserkanälen. In Hessen kann seit November 1971 die Gemeinde für 
Grundstücke ihres Gebietes den Anschluß an eine Fernheizung genauso vor­
schreiben wie den Anschluß an die Kanalisation, Müllabfuhr, Straßen­
remrgung. 

Damit läßt sich unter Zurückstellung konkurrierender Geschäftsinteressen 
der verschiedenen Energieversorgungsunternehmen folgendes erreichen: 
Wenn ein neues Bebauungsgelände mit einem Fernheiznetz ausgestattet 
wird, müssen alle Gebäude an dieses Netz angeschlossen werden. Einzel­
feuerstätten mit Kohle, Koks oder öl dürfen nicht errichtet werden; in 
entsprechender Weise ist auch der Zwang zum Anschluß an eine Erdgas­
leitung denkbar. In beiden Fällen ist und bleibt die Verunreinigung der 
Außenluft durch Einzelfeuerstätten für ein ganzes Gebiet ausgeschlossen. 
Aus der Sicht des öffentlichen Gesundheitswesens ist es m. E. auch rückstän­
dig, wenn heute noch Gaswerke, Elektrizitätswerke und ölraffinerien mit 
ihren z. T. anfechtbaren Propaganda-Argumenten um jedes einzelne Grund­
stück werben, statt daß ein unabhängiges kommunales Energieversorgungs­
unternehmen (Stadtwerke) die optimale Lösung im Sinne einer umwelt­
freundlichen Technik ausarbeitet und festlegt. 
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Gebäudemerkmale 

Die für eine Sanierung maßgebenden Gebäudemerkmale ergeben sich 
häufig aus den Bauordnungen, so daß wenige Stichworte genügen. Wenn 
clie Forderungen der Bauaufsicht an die Standsicherheit (ich erinnere die 
Berliner an die Räumungsaktion in der Hebbelstraße in Charlottenburg 
Anfang dieses Jahres!), an die Brandverhütung, an die Festigkeit der tra­
genden Wände, Geschoßdecken, Treppenhäuser u. ä. nicht mehr erfüllt sind, 
besteht Gefahr für Leben und Gesundheit. Falls Reparaturen nicht aus­
reichend abhelfen, ist die Sanierung im Sinne des Abrisses besiegelt. Die 
Gesundheitsbehörde wird normalerweise kaum einzugreifen brauchen. 

Wohnungsmerkmale 

Schwieriger ist es dagegen, geeignete Merkmale für eine "gesunde Woh­
nung" bzw. "gesunde Wohnverhältnisse" auszuwählen und "kritische Mar­
ken" festzulegen, bei welchen ungesunde Wohnverhältnisse vorliegen oder 
vorliegen können. 

Kellerwohnungen werden von den erwähnten Fachkommissionen in je­
dem Fall als ungesund bewertet, wenn ihr Fußboden mehr als 60 cm unter 
der anschließenden Geländeoberfläche liegt. Aber auch, wenn dieser Abstand 
geringer ist, können andere Mängel, wie Feuchtigkeit, nicht isolierter Fuß­
boden, unzureichende Besonnung und Tageslichtzufuhr eine Sanierung not­
wendig machen. 

Im Hinblick auf Besonnung, Beleuchtung, Brandschutz spielt bei alten 
Wohnungen der Abstand zwischen den Fenstern der eigenen Aufenthalts­
räume und denen des gegenüberliegenden Gebäudes eine entscheidende 
Rolle. Den wohlüberlegten und daher auch recht differenziert abgestuften 
einschlägigen Forderungen der heute gültigen Bauordnungen werden Alt­
baugebiete in den meisten Fällen auch nicht im entferntesten gerecht; 
erwähnt seien nur alle Gebäude mit Hinterhöfen. Wenn man hier dem 
Amtsarzt wenigstens eine ganz roh orientierende Riebtmarke für die Grenze 
der ungesunden Wohnverhältnisse geben möchte, so ist (mit großem Vor­
behalt) folgende Faustformel diskutabel: Die Entfernung vom gegenüber­
liegenden Fenster muß mindestens gleich dem Höhenunterschied zwischen 
diesem Fenster und der Dachkante sein, auf jeden Fall mindestens 4 m. 
Kritisch bezüglich Besonnung und Tageslichtzufuhr sind also in erster Linie 
dieErdgeschoß-und früheren Souterrainwohnungen; die partielle Sanierung 
dieser Geschosse ist aber nicht praktikabel; ihre Sperrung für Wohnzwecke 
setzt die Möglichkeit anderweitiger, umweltfreundlicher Nutzung oder einer 
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Entschädigung voraus, so daß gerade diese Wohnungen immer eine gesund­
heitliche oder finanzielle Belastung bedeuten, ganz abgesehen von der 
Straßenlärmimmission. 

Als weiteres Wohnungsmerkmal ist der Wohnungszugang zu nennen. 
Wenn eine Wohnung keinen eigenen und unmittelbaren Zugang vom Trep­
penraum oder vom Freien hat, ist kein befriedigender Schutz der Gesund­
heit und der Familie, insbesondere der Kinder, gegeben. 

Als kritische Marke für die lichte Raumhöhe gilt im Sinne der Sanierung 
2,25 m; Unterschreitungen bis herab zu 2m können unter Berücksichtigung 
von Art und Umfang der Benutzung noch tragbar sein, sofern ausreichende 
Besonnung, Tagesbeleuchtung und Lüftung gesichert sind. 

Ungesunde Wohnverhältnisse sind zu unterstellen, wenn kein Wohnraum 
in der Wohnung mindestens 12m! Grundfläche hat, weil dann ein gemein­
sames Leben in der Familie stark behindert ist. 

Die kritische Marke zur Sanierung ist ebenfalls erreicht, wenn sich in der 
Wohnung keine Küche mit Wasserzapfstelle, Ausguß und Herdanschluß­
möglichkeit befindet. Das braucht keinen Abbruch des Gebäudes zu bedeu­
ten. Durch geringfügigen Umbau d~s Wohnungsgrundrisses läßt sich in 
vielen Fällen wenigstens eine Kochnische einbauen, wobei die Kochnische 
als unabgeschlossener Teilbezirk eines durdt Fenster belüftbaren und be­
leuchteten größeren Aufenthaltsraumes zu definieren ist. Bei Wohnungen 
mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen ist die Kochnische abzulehnen und zu 
prüfen, ob einer der Altbauräume in toto zu einer Küche umgebaut wer­
den kann. 

Da außer der Küche nodt Abort - Dusche - Bad zu den Naßräumen 
zählen und instalhitionsmäßig zusammengehören, wird man Bad und WC 
in einem Zuge mit der Küdte zu sanieren versuchen. Es besteht wohl heute 
auch auf Seiten der verantwortlidten öffentlichen Kreditgeber kein Zweifel, 
daß der Tatbestand der ungesunden Wohnverhältnisse erfüllt ist, wenn 
innerhalb einer Wohnung kein WC vorhanden ist, und ebenso, wenn inner­
halb der Wohnung keine Dusdt- oder Badeeinridttung existiert. Wohnungen 
mit so erheblichen hygienischen Mängeln fallen unter den "Brudtbudenpara­
graphen" 5 des III. Bundesmietengesetzes. Daß in der Rechtspredtung zu 
diesen Gesetzen bisweilen die Benutzung einer gemeinsamen Toilette durch 
mehrere Wohnparteien nicht als Mangel angesehen wurde, sofern die 
Benutzerzahl nicht zu hoch lag, sollte unsere wohnhygienische Bewertung 
nidtt erschüttern. 

Ein nachträglicher Einbau von Bad und WC wird in vielen Fällen der 
Sanierung möglich sein in Form einer fensterlosen Innentoilette, die also 
nicht an der Außenwand, sondern im Kern des Wohnungsgrundrisses, z. B. 
am Flurende, liegt. Voraussetzung hierfür ist die Möglidtkeit ausreichender 
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Lüftung. Der durch eine Schachtlüftung erreichbare Luftwechsel hängt so 
sehr von der Außentemperatur, dem Winddru<k und der Windrichtung ab, 
daß fensterlose Bäder und Toiletten eine elektrische Lüftungsanlage erhalten 
sollten. Die einschlägigen Normen (DIN 18011) und Ausführungsvorschrif­
ten der Bauaufsicht geben genügend Hinweise hierzu. 

Die Sanierungsbedürftigkeit von Wohnungen durch nachträglichen Ein­
bau von Bad und WC wird vielfach unterschätzt. Die nachstehenden Zahlen 
aus dem Statistischen Jahrbuch 1971 mögen die Dringlichkeit verdeutlichen: 
In Gemeinden mit 500 000 und mehr Einwohnern der BRD einschließlich 
West-Berlin gab es am Stichtag der neuesten Erhebung (25. 10. 1968) 
2 883 700 Wohnungen ( = 100 Ofo). Hiervon waren ausgestattet 

mit Bad, WC und Sammelheizung 
mit Bad, WC, ohne Sammelheizung 
ohne Bad, mit WC in der Wohnung 
ohne Bad und ohne WC in der Wohnung 

34,3 %, 
39,4 %, 
15,9 %, 
10,4 %, 

das sind rund 300 000 Wohnungen ohne Bad und ohne WC innerhalb der 
Wohnung! Hier zu sanieren, ist für den öffentlichen Gesundheitsdienst un­
gleich wichtiger als die Reklame der Sanitärindustrie für den komfortablen 
Familien-Baderaum mit Design, Dekor, Fernseher und Hausbar! 

Die hohe Zahl dieser sanierungsbedürftigen Wohnungen gibt Anlaß, 
anhand eines Beispieles zu zeigen, wie sich durch wohlüberlegte Detail­
planung aus dem typischen Grundriß eines alten Mietwohnhauses mit ver­
tretbarem Aufwand eine wohnhygienisch befriedigende Lösung finden läßt. 
Bild A zeigt den ursprünglichen Gebäudegrundriß mit 6 Wohnungen und 
3 gemeinsam zu benutzenden Klosetts hofseitig an den Quergebäuden. Un­
ter Aufrechterhalten von 6 Wohnungen ist in Bild B eine Sanierungsmög­
lichkeit durch Umbau jeweils eines Raumes jeder Wohnung zum fensterlosen 
Innenabort mit Bad in Nachbarschaft zum anderen "Naßraum" Küche 
gezeigt. Die hofseitigen Klosetts sind entbehrlich geworden und die ur­
sprünglich dorthin führenden gemeinsamen Hausflure teilweise den Woh­
nungen zugeschlagen. Im Unterschied zu dieser Mindestlösung zeigt Bild C 
eine radikale Verbesserung: der rechte Seitenflügel ist abgerissen. Die ver­
bliebene Grundfläche ist in drei gutgeschnittene Wohnungen mit einer 
5-Zimmerwohnung und zwei 3-Zimmerwohnungen aufgeteilt. Die rechts 
liegende Wohnung des Vorderhauses wird über den hofseitig angebauten 
"Laubengang" erreicht. Anstelle der abgerissenen Klosetts am Hof ist ein 
Aufzug eil}gebaut. Die Wasser- und Abwasserinstallation der Naßräume 
Küche, Bad und WC sind geschi<kt zusammengefaßt. Dieses typische Bei­
spiel zeigt, daß sich mit einigem Aufwand an Mühe bei gutem Willen 
durchaus brauchbare Sanierungslösungen finden lassen, ohne die Altbauten 
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insgesamt abreißen zu müssen. Daß den Architekten problemärmere, aber 
einträglichere Neubauprojekte mehr reizen, darf den notwendigen und 
praktikablen Umbau alter Gebäude nicht in Vergessenheit geraten lassen. 
Durch entsprechende Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörde-Bau­
aufsicht-Sanierungsstelle lassen sich hier mit vertretbaren Mitteln noch 
viele Wohnungsmißstände beheben. 

Fensterlosigkeit ist nur in den oben erwähnten Ausnahmefällen vertret­
bar. Man hat versucht, als Wohnungsbewertungsmerkmal eine Mindest­
fenstergröße festzulegen, unterhalb deren ungesunde Wohnverhältnisse 
anzunehmen sind. Die Fachkommissionen brachten ins Gespräch: Größe 
aller Fenster mindestens 1/20 der Grundfläche. Die Bauordnungen verlangen 
in der Regel 1/ 8 bis 1

/ 10 der Grundfläche. Ich halte den einen wie den ande­
ren Maßstab für unbrauchbar, weil er die Verbauung durch gegenüber­
liegende Gebäude, Bäume u. ä. m. unberücksichtigt läßt und über die Quali­
tät und Quantität des Tageslichtes im Raum zu wenig aussagt. 

Als letztes Wohnungmerkmal sei kurz die Heizung erwähnt. Die untere 
kritische Marke des gesundheitlich Zurnutbaren ist gegeben, wenn nicht min­
destens für die Hälfte der Wohn- und Schlafräume eine Heizungsmöglich­
keit besteht. Ein Aufenthaltsraum ohne stationäre Heizeinrichtung wird 
von sozial schwächer gestellten Mietern allenfalls durch Offenstehenlassen 
der Tür zum geheizten Nachbarraum ein wenig mit erwärmt, wobei aber 
Außenwand und Fenster so kalt bleiben, daß mit einem ungesunden Raum­
klima von erheblicher Einwirkungsdauer zu rechnen ist. 

Gestatten Sie mir als Abschluß noch einen Hinweis auf die besondere 
Sanierungsbedürftigkeit der dem Lebensabend dienenden Altenheime, Alten­
wohnheime und Altenpflegeheime. Bei diesen Heimen sind leider die o. a. 
kritischen Marken häufig für mehrere Merkmale unterschritten. Es sollte 
auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst ein besonderes Anliegen sein, 
daß in solchen Heimen nicht nur der Tod hinausgeschoben wird, sondern 
daß der Lebensabend durch verständnisvolle Gestaltung der klein geworde­
nen Umwelt erträglicher gemacht wird. Die bauliche Sanierung kann hier 
allein über die psychische Beeinflussung Erstaunliches leisten. 

Abb. S. 334: Sanierung eines alten Gebäudetraktes 

A ursprünglidter Grundriß: für 6 Wohnungen 3 Klosetts 
B 3 Wohnungen mit .Naßraumgruppe" Küdte - Bad - WC 
C 3 Wohnungen mit Küdte, Bad + Bidet, WC, Abstellraum; Aufzug, Müllabwurf­

sdtadtt 
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Umweltbereich Lärm 
im Umweltprogramm der Bundesregierung 

Von H. G um m 1 ich 

Unter Lärm verstehen wir Geräusche, die den Menschen stören, belästigen 
oder gefährden. Ziel der Lärmbekämpfung ist es, die Belastung des Men­
schen durch Geräusche auf ein erträgliches Maß zu mindern. Dazu bedarf es 
der Kenntnis der physikalischen Eigensmaften der Geräusche, die man durch 
die Geräuschmessung erhält, ferner einer geeigneten Bewertung dieser Ge­
räuschmeßdaten hinsichtlich der physiologischen oder psychologischen Aus­
wirkungen von Lärm auf den Einzelmenschen sowie auch soziologischer und 
ökonomischer Lärmfolgen und schließlich einer breiten Skala technischer, 
organisatorischer und administrativer Maßnahmen zur Geräuschbekämp­
fung. Die Lärmbekämpfung wird damit zu einem Arbeitsfeld, das sowohl 
in der Forschung als auch in der Praxis nur dann Aussicht auf Erfolg hat, 
wenn alle beteiligten Fachrichtungen sinnvoll zusammenarbeiten. 

Technisierung und Urbanisierung haben in den vergangeneu Jahrzehnten 
zu einem rapiden Anwachsen der Belastung durch Lärm geführt. Ohne 
intensive und umfassende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung wird mit einer 
weiteren Erhöhung der allgemeinen Geräuschbelastung gerechnet werden 
müssen. In welchem Umfang die Bevölkerung in ihrem Leben durch Lärm 
beeinträchtigt wird, kann man den Zahlen entnehmen, die das Allensbacher 
Institut für Demoskopie als Ergebnis von Erhebungen veröffentlicht hat. 
Während im Januar 1960 auf die Frage: "Wohnen Sie ruhig oder ist es 
manchmal im Haus oder von draußen sehr laut?" nur 35 °/o der Gesamt­
bevölkerung antworteten, daß es manchmal oder immer sehr laut sei, waren 
es im Juni 1969 bereits 43 OJo der erwachsenen Bevölkerung im Bundesgebiet 
und Westberlin. Das bedeutet, daß die knappe Hälfte oder rund 20 Millio­
nen Deutsche vom Lärm betroffen sind. 

Im möchte mich auf diese wenigen Zahlen beschränken. Sie sprechen für 
sich und begründen hinreichend, daß die Bundesregierung die Lärmbekämp­
fung in ihr Umweltprogramm aufgenommen hat. Wie in anderen Fach­
gebieten des Umweltsmutzes wurde auch für den Lärm nach der Formulie­
rung des Sofortprogrammes eine Projektgruppe zur Erarbeitung der end­
gültigen Fassung des Umweltprogramms gebildet. Gerade auf dem Gebiet 
der Lärmbekämpfung ist durch diese Arbeit eine Fülle von Daten und 
Anregungen zusammengekommen, und es ist sehr zu begrüßen, daß über die 
knappe Fassung des Umweltprogramms hinaus diese Unterlagen in einem 
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gesonderten Materialienband ungekürzt der tHfentlichkeit zugänglich ge­
macht worden sind. 

Voraussetzung für eine wirksame Lärmbekämpfung und deshalb Aus­
gangspunkt des Teiles Lärm im Umweltprogramm ist eine intensive Grund­
lagenforschung. Dabei steht im Vordergrund des Interesses die Frage der 
Auswirkung von Lärm auf den Menschen. Es ist bekannt, daß nur sehr 
intensive Lärmeinwirkung zu eindeutig nachweisbaren körperlichen Schäden 
führt. Bei regelmäßiger Einwirkung von Schallpegeln über 90 dB (A) ergibt 
sich eine direkte Schädigung des Gehörs, die, wenn man vom Knalltrauma 
absieht, als einziger Gesundheitsschaden im klassischen Sinne angesehen 
werden kann. 

Die meisten Geräuscheinwirkungen liegen aber unterhalb dieses Wertes 
und sind daher für das Gehör selbst ungefährlich. Dagegen kann man im 
Bereich mittlerer Schallpegel eine Reihe anderer, mit physiologischen Mit­
teln bestimmbarer Reaktionen an Organen außerhalb des Gehörs feststellen. 
Sie werden unter der Bezeichnung extraaurale Lärmwirkungen zusammen­
gefaßt und bieten allgemein das Bild einer erhöhten Aktivierung des Orga­
nismus, also einer Verschiebung des Allgemeinzustandes von der Tropho­
topie zur Ergotropie hin. Sie äußert sich durch eine Reihe von meßbaren 
Reaktionen, u. a. durch Erhöhung des Stoffwechsels, Erhöhung des elektri­
schen Muskelaktionspotentials bis hin zu Änderungen der Funktion von 
Herz und Kreislauf. Insbesondere lassen sich Veränderungen der peripheren 
Durchblutung relativ gut nachweisen. Diese ganze Gruppe von Erscheinun­
gen, die von etwa 60 dB (A) nachweisbar sind und über 90 dB (A) über­
proportional zunehmen, sind an sich normale Reizantworten. Man kann 
jedoch noch nicht mit Sicherheit ausschließen, ob sie auf die Dauer und im 
Zusammenwirken mit anderen körperlichen Belastungen nicht doch auch 
Anlaß zu Störungen sein können. Hier sind noch viele Untersuchungen 
notwendig. 

Die psychologischen Geräuschwirkungen Störung und Belästigung sind 
Störungen des Wohlbefindens und damit der Gesundheit im Sinne der 
WHO-Gesundheitsdefinition. Aus psychologischen Labor- und Feldexperi­
menten kennt man Skalen, die den Grad der Störung in Beziehung setzen 
zu Geräuschkennwerten. Diese Skalen bilden meistens die Grundlage heute 
üblicher Richtwerte. Es sind aber noch viele Fragen offen, die der Klärung 
bedürfen, wie z. B. die der subjektiven Beurteilung von Geräuschen mit 
schwankendem Pegel oder der Verflechtung psychologischer mit physiolo­
gischen Wirkungen. 

Eine der wesentlichsten Auswirkungen von Lärm ist die Schlafstörung. Es 
ist heute bekannt, daß Lärm auch dann den Schlaf im negativen Sinne 
beeinflussen kann, wenn der Betroffene davon nicht aufwacht. Fortlaufende 
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Minderung der Schlafqualität kann aber den Gesundheitszustand erheblich 
beeinträchtigen. 

Ich will einige weitere Problemkreise nur kurz andeuten: Beeinträchti­
gung der Erholung in der Freizeit, Auswirkung auf geistige Tätigkeit, z. B. 
aum das Lernen in der Smule, Fragen der Lärmempfindlimkeit alter oder 
kranker Personen und smließlich Probleme der Gewöhnung und Sensibili­
Sierung. 

Die Projektgruppe hat zum Bereim der Lärmeinwirkungen ein aus 
26 Einzelthemen bestehendes Forschungsprogramm erarbeitet. Vom Bundes­
ministerium des Innern sind einige dieser Themen ausgewählt worden. Ent­
spremende Forsmungsaufträge werden in Kürze erteilt werden. 

Um Lärmbekämpfungsmaßnahmen größeren Umfanges wirksam ansetzen 
zu können, sind statistische Erhebungen über das Lärmaufkommen und den 
Grad der Beeinträchtigung der Bevölkerung notwendig. Beide Arten von 
Erhebungen sind bisher bereits praktiziert worden, jedom meistens ohne 
Bezug aufeinander. Meinungsforschungsinstitute befragen gewöhnlim die 
Bevölkerung nach dem Grad der Störung, ohne daß gleichzeitig Messungen 
der Schallpegel vorgenommen werden, denen sie ausgesetzt ist. Umgekehrt 
sind von einer ganzen Reihe von Städten Lärmkarten gemessen worden, 
ohne daß Befragungen durmgeführt wurden. Optimale Information ist von 
einer kombinierten Technik zu erwarten, wie sie z. B. vor einigen Jahren in 
der Umgebung des Londoner Flughafens Heathrow mit guten Erfolgen 
benutzt wurde. Auch die deutsche Forschungsgemeinsmaft hat in einer mehr­
jährigen umfangreimen Studie über Fluglärm in dieser Weise gearbeitet. Die 
Ergebnisse sollen in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Man sollte 
jedom derartige Erhebungen nicht nur auf Fluglärm beschränken, sondern 
auch andere Lärmarten, insbesondere aum die Kombination mehrerer Lärm­
arten, untersuchen. 

Ein weiteres Forsmungsgebiet will im nur kurz andeuten: die Arbeiten 
zur Smaffung einheitlimer Meß- und überwachungsverfahren. Im mömte 
Sie hier nicht mit technismen Details belasten. Ganz allgemein kann man 
sagen, daß die Vereinheitlichung der Methoden bei der Geräuschmessung 
relativ weit fortgesmritten ist, während sie bei der Messung von Erschütte­
rungen nom sehr zu wünschen übrig läßt. Auf eine neuere Ergänzung zur 
Geräusmmeßtemnik mömte ich in diesem Zusammenhang noch hinweisen: 
der Famnormenausschuß Akustik hat in letzter Zeit ein Normblatt über die 
einheitlime Gestaltung von Fluglärmüberwachungsanlagen erarbeitet, die 
aufgrund einer Änderung des Luftverkehrsgesetzes für Verkehrsflughäfen 
obligatorisch geworden sind. Die beteiligten Bundesressorts bereiten eine 
Regelung über die Einführung dieser Anlagen vor, die sim im wesentlimen 
auf dieses Normblatt stützen wird. 

22' 
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Der Lärm gewerblicher Anlagen stellt das herkömmliche Arbeitsfeld der 
Lärmbekämpfung dar. Hier muß unterschieden werden zwischen dem Lärm 
am Arbeitsplatz und der Lärmeinwirkung auf die Nachbarschaft. Häufig 
führen Maßnahmen zur Minderung des Lärms am Arbeitsplatz auch zu 
einer Verbesserung der Lärmsituation in der Umgebung des Betriebes. Am 
Arbeitsplatz geht es in vielen Fällen darum, den Arbeitnehmer vor Gehör­
schäden zu schützen. Etwa jeder fünfte gewerbliche Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublik ist heute Geräuschbelastungen ausgesetzt, die sein Gehör 
gefährden. Vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) wurde deshalb im ver­
gangenen Jahr eine Richtlinie über die Beurteilung der Gehörschädlichkeit 
von Geräuschen am Arbeitsplatz und über Methoden der audiometrischen 
Überwachung von Lärmarbeitern erarbeitet. 

Die zulässige Geräuschimmission in der Nachbarschaft von industriellen 
Anlagen, die nach § 16 der Gewerbeordnung genehmigungspflichtig sind, 
wird durch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) 
festgesetzt. 

Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift nach § 16 der Gewerbeordnung 
wurde im Jahre 1968 erlassen und ist insofern bemerkenswert, als darin 
erstmalig nicht nur Einzelwerte der Geräuschimmission zur Beurteilung 
herangezogen werden, sondern der zeitliche Mittelwert der meistens in der 
Höhe schwankenden Geräuscheinwirkung, der sog. äquivalente Dauerschall­
pegel, zur Beurteilungsgrundlage gemacht wird. Das Verfahren war anfangs 
einigermaßen umstritten, es hat sich aber offenbar bewährt. Die mit der 
Anwendung der TALärm befaßten Ländermeßstellen kommen in regel­
mäßigen Sitzungen zum Erfahrungsaustausch zusammen, und es hat bis jetzt 
keine schwerwiegenden Einwände gegen dieses Meßverfahren gegeben. 

Ein besonderes Anliegen der Bundesregierung stellt die Festsetzung von 
Emissionsrichtwerten für lärmemittierende Maschinen dar. Sie ist derzeit im 
Begriff, diese Pläne für Baumaschinen zu realisieren, deren Emission zu den 
besonders lästigen Lärmarten zählt und die kein Gebiet verschont, auch das 
besonders schutzwürdige nicht. Bauarbeiten sind zwar gewöhnlich von be­
grenzter Dauer. Andererseits variieren die Lärmsituationen auf Baustellen 
mehr als bei stationären gewerblichen Anlagen. Einrichtungen passiven 
Schallschutzes sind gewöhnlich unzumutbar. Mobile Schallschutzeinrichtun­
gen bringen häufig keine ausreichende Lärmminderung. Der Bekämpfung 
des Lärms an der Quelle, d. h. an der Baumaschine selbst, kommt also hier 
besondere Bedeutung zu. Diesem Ziel dient das Gesetz zum Schutz gegen 
Baulärm. Es schreibt dem Betreiber von Baumaschinen vor, daß Geräusche 
verhindert werden müssen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 
sind, und daß Vorkehrungen zu treffen sind, die die Ausbreitung unver­
meidbarer Geräusche von der Baustelle auf ein Mindestmaß beschränken. 
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Zur Durchführung dieses Gesetzes wurde eine Reihe allgemeiner Verwal­
tungsvorschriften erlassen. So werden in einer Verwaltungsvorschrift das 
Meßverfahren für die Immission und Immissionsrichtwerte für den Ort des 
Betroffenen festgelegt. Außerdem enthält diese allgemeine Verwaltungs­
vorschrift in einem Anhang einen Katalog möglicher Maßnahmen zur 
Minderung der Schallausbreitung von der Baustelle zum Betroffenen. Eine 
andere allgemeine Verwaltungsvorschrift setzt das Verfahren zur Messung 
der Emission von Baumaschinen fest. Aufbauend auf diesem Meßverfahren 
wurden weitere allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, die Emissions­
richtwerte für die einzelnen Baumaschinenarten bestimmen, so für Trans­
portbetonmischer und Betonmischeinrichtungen und für Kompressoren. Eine 
allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Emissionsrichtwerten für Radlader 
liegt dem Bundesrat vor. Eine weitere für Betonpumpen wird demnächst 
erarbeitet werden. Für alle weiteren Baumaschinen sind Forschungsaufträge 
zur Ermittlung der typischen Geräuschemissionen erteilt, so daß in abseh­
barer Zeit für alle wichtigen Baumaschinen Emissionsrichtwerte festgesetzt 
werden können. Diese Emissionsrichtwerte sind zeitlich gestuft, d. h. es 
werden Richtwerte festgesetzt, die ab 1972 gelten und gleichzeitig ver­
schärfte Richtwerte, die von den gleichen Maschinenarten vom Jahre 1975 
an erfüllt werden müssen. Wenn Baumaschinen die festgesetzten Emissions­
richtwerte um mehr als 5 dB (A) unterschreiten, dürfen sie als Maschinen 
bezeichnet werden, die erhöhten Schallschutzanforderungen entsprechen. Die 
Summe aller hier genannten Maßnahmen wird der Industrie die Verpflich­
tung zur Herstellung geräuschärmerer Baumaschinen auferlegen und eine 
Handhabe dafür bieten, den Lärm von Baustellen auf ein erträgliches Maß 
zu mindern. 

Die zahlenmäßig größte Gruppe der Lärmbetroffenen wird durch Ver­
kehrslärm gestört. Innerhalb des Verkehrslärms ist es der Straßenverkehrs­
lärm, der die meisten Menschen in ihren Wohnungen erreicht. 30 Ofo der 
erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik und W estberlins fühlen sich 
durch Straßenverkehrslärm beeinträchtigt. Wir können beim Kraftfahrzeug 
als Schallquellen Motor, Auspuff und Reifen unterscheiden. Beim PKW geht 
bei Geschwindigkeiten unter etwa 50 bis 60 km je Stunde der überwiegende 
Geräuschanteil von Motor und Auspuff aus. Bei höheren Geschwindigkeiten 
überwiegt dagegen das Reifengeräusch, das von der Beschaffenheit der Rei­
fen und der Straßende<ke abhängt. Das bedeutet, daß für den Stadtverkehr 
am Fahrzeug noch Verbesserungen zu erwarten sind, während das bei 
schnellbefahrenen Landstraßen und Autobahnen sehr viel schwieriger ist, 
weil lärmarme Reifen und Straßende<ken besonders glatt sein müßten. Das 
ist aber aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Bei Lastkraftwagen ist durch 
Lärmbekämpfungsmaßnahmen am Antriebsaggregat eine Minderung der 
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bisher abgestrahlten hohen Schallpegel erreichbar, jedoch stehen z. B. einer 
Kapselung dieser Teile u. U. Kühlungsprobleme entgegen. Auch durch 
automatische Getriebe sind erhebliche Geräuschminderungen zu erwarten, 
weil dadurch das Hochjagen der Motoren beim Anfahren an der Kreuzung 
weitgehend wegfällt. Hier sind überall noch Verbesserungen möglich. 

Man muß sich aber der Tatsache bewußt sein, daß durch leisere Kraft­
wagen allein das Problem des Straßenverkehrslärms nicht zu lösen ist, denn 
wo leise Autos in großen Mengen auftreten, werden sich einfach durch die 
Summierung der Schallenergie trotzdem noch relativ hohe Pegel ausbilden. 
Es ist deshalb unerläßlich, zusätzlich verkehrslenkende und planerische 
Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören: 

Automatische Ampelsteuerungen, wie z. B. grüne Wellen, 
Verbesserung des Verkehrsablaufes auf überregionalen Straßen, 
schalltechnisch richtige Anordnung von Wohnbauten, wenn sie schon in 

der Nähe von Verkehrsstraßen stehen müssen, 

Abstimmung der städtebaulichen Planung auf die Planung der Verkehrs­
wege und umgekehrt, um zu vermeiden, daß Wohnsiedlungen unmittelbar 
neben großen Verkehrswegen angelegt werden, 

Ausschöpfung der Lärmminderungsmöglichkeiten, die sich durch Führung 
der Straßen in Einschnitten, durch Anlegen von Lärmschutzwällen oder 
durch Errichten von Schallschutzwänden ergeben. 

Ein letztes Mittel stellt die zeitweilige oder dauernde Sperrung von 
Straßen aus Gründen des Lärmschutzes dar, die in § 45 der neuen Straßen­
verkehrsordnung vorgesehen ist und eine Handhabe bietet, insbesondere in 
Krankenhaus- und Kurbezirken den Schutz der Nachtruhe zu sichern. 

Geht man von der Statistik der Lärmgestörten aus, so scheint der Flug­
lärm weit weniger wichtig zu sein als der Straßenverkehrslärm, denn nur 
2 Ofo der Befragten klagen über Fluglärm. Tatsächlich ist aber diese relativ 
kleine Bevölkerungsgruppe seit der Einführung der Düsenflugzeuge Lärm­
belastungen ausgesetzt, die das Maß des Erträglichen weit überschreiten. 
Maßnahmen zur Lärmminderung am Triebwerk selbst sind sehr erschwert, 
weil die Erzeugung von Vortrieb und Geräusch physikalisch unmittelbar 
miteinander verknüpft sind. In den letzten fünf bis sechs Jahren ist sehr 
viel an dem Problem gearbeitet worden. Ein Resultat ist das heute fast 
ausschließlich für Neukonstruktionen verwendete Mantelstrom- oder Zwei­
kreistriebwerk, das eindeutig leiser ist als die früher benutzten Einkreis­
triebwerke, wie wir das z. B. bei der Boeing 747, dem Jumbo-Jet, erlebt 
haben. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation hat zur Unterstützung 
dieser Entwicklung Schallpegelrichtwerte für strahlgetriebene Verkehrs­
flugzeuge über 5,7 t Startgewicht erarbeitet, die von allen neu zugelassenen 
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Mustern eingehalten werden müssen. Durch eine Bekanntmachung des Luft­
fahrtbundesamtes in den Nadtrichten für Luftfahrer sind diese Ridttwerte 
auch in der Bundesrepublik für verbindlich erklärt worden. Neukonstruk­
tionen werden nicht zum Verkehr zugelassen, wenn sie diese Werte nicht 
einhalten. 

So erfreulich dieser Fortschritt ist, wird er jedodt nicht dazu führen, daß 
wir in Kürze nur noch leise Flugzeuge haben. Die erreichbaren Pegelminde­
rungen vermeiden die schlimmsten Auswüdtse der Lärmentwicklung, im 
ganzen bleibt das Flugzeug jedoch ein relativ lautes Verkehrsmittel. Außer­
dem werden sich diese Maßnahmen erst im Laufe von Jahren allmählich 
auswirken können, wenn nadt und nach die alten Typen aus dem Verkehr 
gezogen sind. 

Um die Bevölkerung in den Flughafenrandgebieten vor unzumutbarem 
Lärm zu sdtützen, müssen deshalb passive Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden. Das kann auf zwei Wegen geschehen. Einmal durch Baubeschrän­
kungen, die verhindern, daß in unmittelbarer Nähe der Flugplätze über­
haupt Bauten errichtet werden. Zum anderen durch Sdtallschutzmaßnahmen 
an Gebäuden, die dort vorhanden sind oder aus zwingenden Gründen 
errichtet werden müssen. Diese beiden Maßnahmen sind der wesentliche 
Inhalt des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971. Das 
Gesetz schreibt die Festsetzung von Lärmschutzbereichen vor für Verkehrs­
flughäfen, die dem Fluglinienverkehr angesdtlossen sind, und für militärisdte 
Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu 
dienen bestimmt sind. Der Lärmschutzbereich wird in zwei Schutzzonen 
unterteilt: 

Schutzzone 1 umfaßt das Gebiet, in dem der äquivalente DauerschaH­
pegel 75 dB (A) übersteigt, 

Schutzzone 2 das Gebiet mit Werten über 67 dB (A). 

Im gesamten Lärmsdtutzbereidt dürfen Krankenhäuser, Altenheime, 
Erholungsheime, Schulen und ähnlidte schutzbedürftige Einrichtungen nicht 
errichtet werden. In Sdtutzzone 1 dürfen Wohnungen nidtt erridttet werden. 
Es werden Schallsdtutzanforderungen aufgestellt, die von den Gebäuden im 
Lärmschutzbereich erfüllt werden müssen. Für die nadtträgliche Anbringung 
von Schallschutzmaßnahmen an in der Schutzzone 1 vorhandenen Gebäu­
den können in gewissem Umfang Aufwendungen erstattet werden, ebenso 
kann der Eigentümer eines Grundstückes, das durch das Bauverbot an Wert 
verloren hat, eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

Rechtsverordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes befinden sich in 
Vorbereitung. Unmittelbar nach der Verkündigung des Gesetzes ist eine 
Gruppe von Experten mit der Erarbeitung eines Datenerfassungssystems zur 
einheitlidten Einholung der Daten von den Flughäfen beauftragt worden. 
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Dieses Datenerfassungssystem ist jetzt praktisch fertiggestellt, so daß in 
Kürze die Daten eingeholt werden können. Die Festsetzung der Lärm­
schutzhereiche für die Verkehrsflughäfen wird dann so schnell wie möglich 
folgen. 

Zur Festsetzung der Schallschutzanforderungen nach § 7 des Fluglärm­
gesetzes haben die zuständigen Bundesressorts den Entwurf einer Rechts­
verordnung erarbeitet, die voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres dem 
Kabinett vorgelegt werden wird. Sie enthält als wesentliche Neuerung 
gegenüber z. B. den Berliner Vorschriften die Forderung, daß nicht nur die 
Fenster, sondern die gesamten Umfassungsbauteile die vorgeschriebenen 
Werte einhalten müssen. 

Ich möchte nur kurz noch darauf verweisen, daß auch eine Reihe von 
Maßnahmen zur Minderung der Belästigung durch Sportflugbetrieb getrof­
fen werden. Insbesondere ist eine Vorschrift zur Festsetzung von Richt­
werten für Flugzeuge mit Propellerantrieb bis zu 5,7 t Höchstabfluggewicht 
in Vorbereitung. 

Es gibt noch eine Reihe anderer Schallquellen, die zu erheblichen Belästi­
gungen führen können. Das sind nichtgewerbliche, technische Anlagen aller 
Art, aber auch Haushaltsgeräte, Musikgeräte, Rasenmäher, Motorboote und 
Schußwaffen. Der Lärm dieser Quellen soll durch das Immissionsschutz­
gesetz des Bundes erfaßt werden. Durchführungsvorschriften sind nach dem 
Grundsatz zu erlassen, daß gewerbliche und nichtgewerbliche Anlagen gleich 
behandelt werden. 

Voraussetzung für die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes ist die 
Verabschiedung der zugehörigen ~nderung des Grundgesetzes zur Über­
tragung der erforderlichen Kompetenzen auf den Bund. Diese Grundgesetz­
änderung ist für Lärm und andere Umwelteinflüsse in den letzten Wochen 
vom Bundestag beschlossen worden und liegt nun dem Bundesrat zur Billi­
gung vor. Es ist zu hoffen, daß in absehbarer Zeit das Immissionsschutz­
gesetz ebenfalls verabschiedet werden kann. 

Städtebau und Wohnungswesen sind ein Arbeitsfeld, auf dem viel zum 
passiven Schallschutz getan werden kann. Da es in absehbarer Zeit kaum 
gelingen wird, unsere Umwelt frei von Lärm zu machen, muß durch plane­
rische und bautechnische Maßnahmen das Mögliche getan werden, um 
wenigstens den Wohnbereich frei von Lärm zu halten. Es wurde schon im 
Zusammenhang mit dem Straßenverkehrslärm und Fluglärm auf die Wich­
tigkeit sinnvoller Planung hingewiesen. Das gleiche gilt für die Zuordnung 
der verschiedenen Gebietsarten in Bebauungsplänen. Leider geschieht es noch 
viel zu oft, daß neben emissionsstarker Großindustrie, neben Autobah­
nen oder anderen bedeutenden Schallquellen reine Wohngebiete aus­
gewiesen werden, und die Behörden sind oft sehr erstaunt, wenn sich die 
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Betroffenen zu Notgemeinschaften zusammenschließen und polemisch Ab­
hilfe fordern, die dann meist nicht mehr mit angemessenem Aufwand mög­
lich ist. Wegen der Wichtigkeit der Beachtung von Lärmbekämpfungs­
gesichtspunkten bei der Planung hat der Deutsche Arbeitsring für 
Lärmbekämpfung (DAL) seine nächste Tagung, die im September in Stutt­
gart stattfinden wird, unter das Thema "Lärm als Gefahr in der zu planen­
den und gebauten Umwelt" gestellt und wird dort in erster Linie Planungs­
fragen unter dem Aspekt des Schallschutzes behandeln. 

Außer bei der Planung von Wohngebieten läßt sich wirksamer Schall­
schutz insbesondere durch die Bauausführung selbst bewirken. Das ist 
einmal erforderlich, um die Ungestörtheit in benachbarten Wohnungen zu 
sichern. Grundsätze dafür sind bekannt und in DIN 4109 zusammengefaßt, 
die in allen Bundesländern amtlich eingeführt ist und als anerkannte Regel 
der Baukunst gilt. Vorschriften für den Schallschutz von Außenwänden 
bestehen bis jetzt nicht, weil in der Vergangenheit die aus statischen Grün­
den kräftigen Außenmauern ohnehin ausreichende Luftschalldämmung 
hatten. Lediglich Fenster und Türen bildeten schwache Stellen und bedurften 
besonderer Schallschutzvorkehrungen. Durch moderne Leicht- und Skelett­
bauweisen werden heute oft Außenwandelemente benutzt, die zwar eine 
gute Wärmedämmung aufweisen, aber schalltechnisch, besonders in ver­
kehrsreichen Stadtzentren, unzureichend sind. Durch entsprechende Vor­
schriften muß die Bauindustrie dazu angehalten werden, auch bei modernen 
Bauweisen die vorhandenen Möglichkeiten des Schallschutzes zu nutzen. 

Anschrift: Oberregierungsrat Dr. H . Gummlich, Bundesministerium des lnnern, 
Bonn 7, Postfach. 





Aktuelle Probleme der Schädlingsbekämpfung 
in Krankenanstalten und Nahrungsmittelbetrieben 

Von E. Döhring 

Zu dem umfangreichen Aufgabenkatalog eines Gesundheitsamtes gehört 
es, Maßnahmen nach dem Bundes-Seuchengesetz zu treffen, um die Aus­
breitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern. Unter das Thema dieser 
Tagung "öffentlicher Gesundheitsdienst und Umweltschutz" fallen daher 
auch Fragen zur Bekämpfung gesundheitsschädlicher Tiere. Denn Umwelt­
hygiene ist bekanntlich die Summe all derjenigen Maßnahmen, welche 
erforderlich sind, um dem Menschen einen gesunden Lebensraum zu sichern. 
Dazu gehört auch der engste - schädlingsfreie - Bereich, in dem der 
Mensch wohnt, arbeitet oder - im Falle einer Krankenanstalt - sich not­
gedrungen aufhält. 

Das Bundes-Seuchengesetz nennt eine Reihe meldepflichtiger Krank­
heiten, die durch Krankheitserreger auf den Menschen unmittelbar über­
tragen werden können, aber nicht die dazugehörigen Überträger. Da wer­
den u. a. Malaria, Fleckfieber, Pest aufgeführt. Dieses sind Krankheiten, 
deren Erreger in den als Überträger fungierenden und als solchen bekann­
ten Gliedertieren - wie Fiebermücken, Kleiderläuse, Flöhe - eine Ver­
mehrung durchmachen und die dann durch Stiche oder durch eingekratzten 
Kot in den Körper des Menschen gelangen. Diese durch Insekten übertra­
genen Krankheiten spielen in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit 
keine Rolle. Dafür haben wir eine Reihe anderer tierischer Schädlinge - ich 
berichte nur von gesundheitsschädlichen Gliedertieren, wie Insekten und 
Spinnentieren -, welche im engsten Lebensbereich des Menschen in Mengen 
vorkommen können und die dort nicht nur als Lästlinge, sondern als poten­
tielle Krankheitsüberträger anzusehen sind und die keinesfalls zu einem 
Gefühl des Wohlbehagens beitragen. 

I. 

Stechmücken und Fliegen 

In Krankenanstalten kommen zuweilen Stechmücken und Fliegen vor. 
Sie können Kranke und Gesunde beunruhigen und schädigen: Stechmücken 
durch ihre Stiche und die nachfolgenden Stichwirkungen, u. U. auch durch 
übertragene Viren mit dadurch hervorgerufenen kurzen Fieberanfällen; 
Fliegen vor allem durch Umherlaufen auf der Haut des Menschen, durch 
Saugen von Schweiß und Sekreten sowie durch Verunreinigung von 
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Lebensmitteln und Geräten durch abgesetzte bakterienhaltige Kot- und 
Speitropfen. Mücken und Fliegen entwickeln sich in der Regel nicht in 
Krankenanstalten. Diese Tiere können am Einfliegen gehindert werden 
durch Einsetzen von Gazefenstern und an Aufenthalt und Entwicklung in 
Räumen durch eine Reihe sanitärer Maßnahmen (wie Ventilatoren in Zen­
tral- und Stationsküchen, fliegensicheres Aufbewahren von Lebensmitteln in 
Kühlschränken usw.). Diese Insekten können auch schnell abgetötet werden 
mit Hilfe insektizider Aerosole in Druckzerstäuberdosen, wobei eine Sprüh­
zeit von 2 sec/10m3 ausreicht, daß noch empfindlich reagierende Stuben­
fliegen in spätestens einer Viertelstunde zu Boden fallen. In Krankenzim­
mern, die ständig mit bettlägerigen Patienten belegt sind, sollen diese 
Aerosole jedoch nicht angewendet werden. Auch die mit Dichlorvos im­
prägnierten Kunststoffstreifen als Präparate, die über einen längeren 
Zeitraum - etwa drei Monate - das Insektizid ständig an die Raumluft 
abgeben, halten wir zur Anwendung in Krankenzimmern und sonstigen 
Daueraufenthaltsräumen für nicht geeignet. Vorsorglich können z. B. in 
Krankenzimmern Fliegenteller aufgestellt werden, welche mit minder­
toxischen Fraßgiften imprägniert sind. Mückenbrutplätze sowie Dung­
haufen als Entwicklungsstätten für Fliegen sind in der Umgebung von 
Krankenanstalten nicht zu dulden oder mit geeigneten insektentötenden 
Aufbereitungen zu behandeln1

• Müllkästen und Abfalltonnen sind stets 
bedeckt zu halten, um Fliegen möglichst wenig Eiablagemöglichkeiten zu 
bieten. Das gleiche gilt für die neuzeitlichen Großraummüllwagen, welche 
seltener entleert werden und die sich z. B. große Gaststätten mit reichlich 
anfallendem Abfall (Hähnchengerippe!) zugelegt haben. Darin sollte der 
Abfall nur in Beuteln verpackt gelangen. Zwecks Verlangsamung der Ent­
wicklung von Fliegenmaden sollten die Wagen nicht in der Sonne, sondern 
im Schatten stehen und überdies nach ihrer Entleerung innen erst gekalkt 
werden. 

Bedenklicher jedoch als gelegentlich einfliegende Mücken und Fliegen ist 
das Vorkommen von Pharaoameisen und Schaben. Diese Insekten werden 
mit Lebensmitteln, Verpackungsmaterial o. ä. eingeschleppt. Sie finden 
ideale Lebens- und Vermehrungsmöglichkeiten in den warmen und feuchten 
Küchen, Backstuben, in Bäderabteilungen, Wäschereien, Heizungen und 
Heizungsschächten von Krankenanstalten und Nahrungsmittelbetrieben. 

II. 

Pharaoameisen 

Die Pharaoameise (Monomorium pharaonis) ist ein wie alle Ameisen im 
sozialen Verband, in einer Kolonie, lebendes Insekt. Die Hauptmasse einer 
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solchen Kolonie bilden die Arbeiterinnen, sehr kleine, nur 2 bis 21/ 2 mm 
messende, hell bernsteingelb gefärbte Tiere mit etwas dunklerer Hinter­
leibsspitze. Die Arbeiterinnen tragen Nahrung ein, sie füttern damit die 
Brut im Nest und auch die eierlegenden Weibchen, von denen in einer 
Kolonie mehrere vorhanden sind. Diese Weibchen = Königinnen sind dop­
pelt so groß (3,5 bis 4,8 mm) wie die Arbeiterinnen, sie können das Nest 
auch zur selbständigen Nahrungsaufnahme verlassen. Dieser Umstand ist 
besonders bedenklich; denn während eine einzelne mit Transportgut ver­
schleppte Arbeiterin auf die Dauer nicht lebensfähig ist und keine neue 
Kolonie zu gründen vermag, gelingt dies einem verschleppten befruchteten 
Weibchen, so daß an anderen Orten Zweigkolonien entstehen können. Die 
winzigen, auf hellem Untergrund nur schwer wahrnehmbaren Ameisen 
orientieren sich nach dem Geruch. Sie marschieren im Gänsemarsch auf 
durch Duftspuren markierten Wegen, den sog. Ameisenstraßen, und werden 
besonders durch tierisches Eiweiß, wie Leber und Fleisch, aber auch durch 
vegetabilische süße Stoffe, wie Honig, Zucker, Kuchen, angelockt. Die 
Pharaoameise kann ihre Nester entweder dicht unter der Oberfläche (hinter 
Kacheln, Steckdosen, in Schrankfugen, in Nahrungs- und Arzneimittel­
packungen, in Pipetten, in frisch gewaschener und gebügelter Wäsche), in 
Gebäuden mit rissigem Mauerwerk aber auch 50 bis 70 cm tief im Gemäuer 
versteckt anlegen. Diese Nester sind schwer aufzufinden und zu bekämpfen. 

Sie kennen sicherlich die Alarmmeldungen aus der Presse, wonach 
Patienten in Krankenanstalten, Entbindungs- und Säuglingsheimen von 
Pharaoameisen gequält worden sind. Die sehr kleinen Ameisen dringen 
nicht nur in anscheinend gut verschlossene Lebensmittelpackungen in 
Küchen, Stationsküchen und Nachtschränken der Patienten ein und ver­
unreinigen die Nahrung durch Fraß, Kontamination der am Körper haften­
den Keime sowie durch Absetzen erregerhaltigen Kotes. Pharaoameisen 
verschleppen nachgewiesenermaßen auch die verschiedenartigsten Erreger 
z. B. auf frische Wäsche und Gebrauchsgegenstände. Von Speibecken, Säug­
lingsbetten und aus Krankenzimmern eingesammelte und bakteriologisch 
untersuchte Pharaoameisen trugen am Körper u. a. hämolysierende und 
vergrünende Streptokokken, Enterokokken, Mikrokokken und coliforme 
Bakterien3

• Derart verunreinigte Pharaoameisen dringen in sterile Packun­
gen, in chirurgische Instrumente, Handschuhe, Tupfer usw. in Operations­
räumen sowie in bakteriologische Kulturen ein. Es l'st sehr wahrscheinlich, 
daß sie an der Aufrechterhaltung des infektiösen Hospitalismus mitschuldig 
sind. Wegen ihrer Vorliebe für tierisches Eiweiß in flüssiger und halbfester 
Form, wie Blut, Eiter, Speichel, kriechen Pharaoameisen auch unter Wund­
und Gipsverbände, sie fressen an Wunden und stechen mit dem Giftstachel 
wehrlose Schlaftherapiepatienten und Säuglinge. 
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Wenngleich bei den im Bundes-Seuchengesetz genannten übertragbaren 
meldepflichtigen Krankheiten keine Zuordnung einer bestimmten und nur 
durch Pharaoameisen ausgelösten Krankheit möglich ist, so dürfte es doch 
außer Zweifel stehen, daß hier der § 13 BSeuchG heranzuziehen ist. Es muß 
jedoch eingeräumt werden, daß dieser Paragraph in der bisherigen Praxis 
nicht die Erwartungen erfüllt hat, die ursprünglich in ihn gesetzt worden 
waren. Es fehlt im Gesetzeswortlaut und in der amtlichen Begründung die 
Definition, was ein tierischer Schädling ist und welche weiteren Merkmale 
neben seiner Eigenschaft, Krankheitserreger auf den Menschen übertragen 
zu können, hinzukommen müssen6• Bei der Pharaoameise dürften zusätz­
liche Merkmale dadurch gegeben sein, daß diese Tiere direkt mit dem 
Menschen in Kontakt gelangen, daß sie ihn durch Bisse sowie durch Stiche 
mit dem Giftstachel erheblich beunruhigen und daß sie indirekt die Nah­
rung des Menschen verunreinigen können. Zur Erleichterung der Arbeit des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes hatten wir schon vor Jahren im Hinblick 
auf eine vorzunehmende Novellierung des Bundes-Seuchengesetzes vor­
geschlagen, den § 13 wie folgt zu fassen: 

"Wenn tierische Schädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet 
ist, daß durch sie Krankheitserreger verbreitet oder sonstwie gesundheit­
liche Beeinträchtigungen hervorgerufen werden können, so hat die zustän­
dige Behörde zu ihrer Bekämpfung die erforderlichen Maßnahmen anzu­
ordnen." 

Außerdem hatten wir eine Liste derjenigen tierischen Schädlinge 
zusammengestellt, welche die Gesundheit, das Wohlbefinden und das Lei­
stungsvermögen des Menschen erheblich beeinträchtigen können und die 
daher auf Grund behördlich angeordneter Maßnahmen bekämpft werden 
sollten. Die Schädlinge sollten entweder im Gesetzestext oder im Kommen­
tar genannt werden. Zur Aufnahme in diese Liste hatten wir u. a. Pharao­
ameisen und Schaben vorgesehen. 

Die Abtötung der Pharaoameise erfolgte vor dem letzten Weltkrieg 
durch Auslegen von Fraßködern, welche mit langsam wirkenden Stark­
giften, wie Thallium und Natriumfluorid, versetzt worden waren und die 
von den Arbeiterinnen zum Nest geschleppt wurden zwecks Verfütterung 
an die Brut und die Geschlechtstiere. Diese Abtötungsmethode einer Kolonie 
war langwierig und erforderte ein häufiges Wechseln der Köder. Nach dem 
Kriege, als Wirkstoffe mit insektizider Dauerwirkung, wie DDT, Diazinon, 
Trichlorfon, Propoxur u. a., zur Verfügung standen, wurden die befallenen 
und angrenzenden Räume besprüht oder benebelt. Dadurch wurden viele 
umherwandernde Pharaoameisen abgetötet. Da die Ameisen jedoch "Ge­
ruchstiere" sind, wagten sich die in den versteckt liegenden Nestern Ver­
bliebenen tage- und wochenlang nicht heraus. Sie ernährten sich während 
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dieser Zeit kannibalisch, d. h. von ihrer eigenen Brut. Dadurch konnte der 
Eindruck - auch bei kontrollierenden Gesundheitsaufsehern - erweckt 
werden, als ob durch eine einmalige Bekämpfung schlagartig eine Tilgung 
des Ameisenbefalls erreicht worden sei. Dies erwies sich jedoch als ein 
Trugschluß, so daß daraus zu folgern ist, daß unbedingt zwei bis drei 
Wiederholungen der Behandlung im Abstand von wenigen Monaten vor­
zunehmen sind8

• Neuerdings bringt man auf die beobachteten Wanderwege 
und in die Nähe der vermuteten Ameisennester auch insektentötende Lacke 
oder wendet Fraßgiftköder auf der Basis von Kepone an, einem neuen 
chlorierten Kohlenwasserstoff. Es sind auch Versuche im Gange, die Lage 
der Ameisennester mit Hilfe von kurzlebigen Radioisotopen zu orten, 
indem diese Isotope zuvor giftfreien Ködern beigegeben worden sind5

• Man 
könnte so die späteren Insektizidbehandlungen weitgehend auf die Nest­
nähe begrenzen. 

Eine Statistik aus neuerer Zeit über die Häufigkeit des Vorkommens von 
Pharaoameisen in Krankenhäusern, Großbäckereien, Großgaststätten, Bade­
anstalten, aber auch in zentral- und vor allem fernbeheizten Wohnhäusern 
liegt für die BRD zur Zeit nicht vor. Zweifellos ist aber die Pharaoameise 
im Vormarsch begriffen, und ihrer Ausbreitung und leichten Verschleppbar­
keit (z. B. mit Backwaren von einer befallenen Großbäckerei zur Kranken­
haus- oder Flughafenküche und von dort mit Leergut wieder zurück oder 
zu weiteren Orten) muß größte Beachtung geschenkt werden. 

III. 

Schaben 

Zur Ermittlung des Befalls mit Schaben in der BRD haben wir kürzlich 
eine Fragebogenaktion unternommen. Da die Gesundheitsämter ohnehin 
mit Aufgaben überlastet sind, haben wir uns zunächst an die Mitglieder 
des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbandes gewandt und diese gebeten, 
uns in einer einjährigen vom Juli 1970 bis August 1971 laufenden Aktion 
mitzuteilen, welche Schabenarten sie in den befallenen Gebäuden angetrof­
fen haben und welchen Zwecken die Räume dienten. Es war also keine 
allgemeine Erhebung über den Befallsgrad in der BRD vorgesehen, sondern 
die als bereits befallen gemeldeten Gebäude sollten genauer untersucht wer­
den. Die hygienisch bedenklichen Fundstellen - ohne Nennung des Namens 
der Firma oder der Institution - sollten uns mitgeteilt werden. Im Lauf 
eines Jahres erhielten wir 2321 auswertbare Meldungen von 62 über das 
Bundesgebiet verstreut lebenden Schädlingsbekämpfern. Wir wissen, daß 
dieser Oberblick nur lückenhaft ist wegen fehlender Beteiligung von Ge­
sundheitsämtern, Desinfek tionsanstalten, von nicht organisierten Schädlings-
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bekämpfern und soldJen Betrieben und Krankenhäusern, die selbst Tilgungs­
maßnahmen durmführen. Immerhin konnten wir aus diesem überblick 
entnehmen, daß 1445mal allein die rund 1 cm kleine gelblimbraune Deut­
sdJe SdJabe (Blattella germanica) und nur 565mal die doppelt so große 
sdJwarzbraune Orientalisme SdJabe (Blatta orientalis) gemeldet worden 
sind. Die Deutsme SdJabe ist also - im BundesdurdJsdJnitt gesehen -
2,6mal häufiger als die in Deutsmland sdJon länger heimisme OrientalisdJe 
SdJabe. In städtismen und industriellen Ballungsgebieten ist die Deutsme 
SdJabe jedodJ smon weitaus häufiger vorhanden als die OrientalisdJe 
SdJabe. 290mal kamen audJ beide Arten gemeinsam in einem Gebäude vor. 
Ganz selten - 9mal - wurden die bis zu rund 3 cm große rotbraune 
AmerikanisdJe SdJabe (Periplaneta americana) und nur 6mal die erst seit 
zwei Jahrzehnten nadJ Deutsmland eingesdJleppte, 1 cm kleine Braunband­
smabe (Supella longipalpa) gemeldet. Die Deutsme und die Orientalisme 
SdJabe sind also auf Grund dieser Erhebung in der BRD nodJ immer die 
beiden Hauptsmädlingsartent. 

Die smwarzbraune, seltener gemeldete und träge OrientalisdJe SdJabe 
hielt sidJ bevorzugt im Untergesmoß in Keller-, Heizungs- und Lager­
räumen, weniger häufig im Erdgesmoß und viel seltener in oberen Stock­
werken auf. Die kleine, flinke, audJ gut an senkremten Wänden empor­
laufende Deutsme SdJabe wurde dagegen am häufigsten im Erdgesmoß, 
aber audJ sehr oft in oberen Stockwerken bis hinauf zum 21. Gesmoß eines 
BürohodJhauses angetroffen. Wegen der allgemein größeren Häufigkeit der 
Deutsmen SdJabe und ihres Vorkommens in allen Stockwerken ist es 
unzutreffend, wenn die Meinung vorherrsmt, daß der SdJabenbefall in der 
BRD nimt so bedenklidJ sei, weil die Tiere sidJ überwiegend in Heizungs­
kellern aufhielten, in denen sie mit MensdJen kaum in Berührung kämen. 

Interessant ist ein Blick auf die Nutzungstypen der von SdJaben befalle­
nen und von SdJädlingsbekämpfern behandelten Räume (Tabelle 1). An 
erster Stelle stehen mit insgesamt 804 Meldungen (rund 35 Ofo) die gewerb­
lidJen Kümenbetriebe, wie Gaststätten, Kantinen, Hotels. Nimt nur, daß es 
ekelerregend ist, in den vorgesetzten Speisen audJ mal eine SdJabe serviert 
zu bekommen; darüber hinaus besteht die Gefahr, daß SdJaben bei ihrem 
nädJtlidJen Hervorkommen aus nimt immer sauberen SdJlupfwinkeln und 
bei ihrer Sudle nadJ nimt abgedeckten Lebensmitteln und -resten in Abfall­
tonnen audJ herumstehende Nahrungsmittel, TisdJe und Geräte mit Kot, 
Erbromenem, mit SdJimmelpilzsporen und sonstigen Erregern verunreini­
gen. DadurdJ können sie zu Lebensmittelvergiftungen beitragen. Da die 
gewerblimen Kümenbetriebe einen großen Personenkreis verpflegen, ist die 
Gefahr bei ihnen höher einzusmätzen als etwa in smabenbefallenen Privat­
haushalten. 
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Tab.1 :Zahl der 1970/71 als schabenbefallen gemeldeten 
NUTZUNGSTYPEN 

1. Gaststätten 433 X Großküchen, Kantinen 247 
Hotels mit Küchenbetrieb 124 804 

2. Techn. Gewerbe-Kleinbetriebe 74 • Techn. Gewerbe-Großbetriebe J.n_JGS 

3. Alters - . Kinder-u.sonstige Heime 115 

it Wohnheime für Gastarbeiter 60 
Kasernen 37 212 

4. Wohnungen 170 ~ 
5. Krankenhäuser, Entbindungsheime 142 1 Sanatorien u. Heilstätten 20 162 

6. Bäckereien, Konditoreien, Cafes 103 Ci) 
Großbäckereien u.Süßwarenfabriken ~8 151 

7. Lebensmittelgeschäfte 119 tiJ Lebensmittelfabriken 25 144 

8. Verwaltungsgebäude 122 ~ 
9. Getränkeindustrie 62 ~{_) Molkereien 18 so 

10. Fleischereien 53 • Großschlächtereien 24 77 

11. Wäschereien 30 
~ 

Kurbäder, Badeanstalten, Saunos 19 49 

12. Kindergärten, Schulen, Theater 30 ~ 
13. Tierhaltungen 30 -
14. Schiffe 17 ~ 

15. Müllhalden 6 ~ 
16. Flugzeuge 2 + 2321 

23 
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An 2. Stelle sind mit 265 Meldungen (rund 11,5 Ofo) überraschend die 
technischen Gewerbe-Klein- und -Großbetriebe gerückt. In diesen für Scha­
ben wenig attraktiven Räumen sind es vor allem die kleinen Kaffee- und 
Teeküchen, die Wasch- und Umkleideräume, die befallen sind. 

Bedenklicher ist schon das Schabenvorkommen in der 3. Gruppe anzu­
sehen, in der Alters-, Kinder- und Wohnheime für Gastarbeiter sowie 
Kasernen mit insgesamt 212 Meldungen (rund 9 Ofo) zusammengefaßt 
worden sind. Dieses sind Unterkünfte, in denen Menschen in der Regel auf 
verhältnismäßig engem Raum beieinander leben. Besonders unerfreuliche 
Zustände herrschen in Heimen und Baracken für Gastarbeiter, in denen oft 
gemeldet worden ist, daß sich Schaben nicht nur in Küchen, Toiletten und 
Waschanlagen, sondern auch in den Betten (!) und im Kleiderschrank 
fanden. 

An die 5. Stelle erst gelangten mit 162 Meldungen (7 Ofo) Kran­
kenanstalten und Sanatorien. Wegen ihres häufigen Schabenbefalls würden 
sie sicherlich weiter vorn stehen, wenn alle diese Einrichtungen auch von 
Schädlingsbekämpfern erfaßt worden wären. In Krankenanstalten ist der 
Schabenbefall am bedenklichsten, da hier besonders leicht Krankheitserreger 
- auch resistente Hospitalismuskeime - durch Schaben verschleppt wer­
den können. Schaben wurden nicht nur in Heizungs- und Lagerkellern, in 
Müllverbrennungsanlagen und an Fettabscheidern angetroffen, sondern 
überaus häufig auch in Zentral-, Diät-, Spülküchen und in den auf verschie­
denen Etagen untergebrachten Stationsküchen. Sie kamen in Kranken­
zimmern, Operationssälen, in bakteriologisch-serologischen Abteilungen, in 
Sterilisationsräumen, auf Säuglingsstationen, in Heilbäderabteilungen, 
Wäschereien und Bügelzimmern, in Essensaufzügen und an Thermowagen 
vor, mit denen sie leicht in andere Räume und Stockwerke verschleppt 
werden. 

An 6. Stelle folgen mit 151 Meldungen (6,5 Ofo) befallene Bäckereien, 
Konditoreien, auch Großbäckereien und Süßwaren herstellende Werke sowie 
Honigabfüllbetriebe, an 7. Stelle mit 144 Meldungen (6,2 Ofo) die Lebens­
mittel-Einzel- und Großhandlungen sowie die Lebensmittelfabriken. In 
diesen Nahrungsmittelbetrieben ist es außerordentlich unerwünscht und 
ekelerregend, wenn dort Schaben umherhuschen, Lebensmittel beschmutzen 
und anfressen sowie an ihnen und an Geräten Kot und Erbrochenes ab­
setzen. Mit den 1908 Meldungen aus den ersten 7 Gruppen von 16 auf­
gestellten Nutzungstypen sind schon 82 Ofo aller Angaben erfaßt. 

Interessanter noch sind die beobachteten hygienisch bedenklichen Fund­
stellen. Ich nenne nur einige. So wurden Schaben angetroffen z. B. in ge­
werblichen Küchenbetrieben: an geriebenem Käse, an Frikadellen und 
anderen Kaltgerichten im Büfett, in Küchenschränken und Besteckkästen, an 
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der Essenausgabe von Kantinen und unter Eßtischen, am Fleischha<Xklotz, 
der bekanntlich schwer zu desinfizieren ist. Schaben saßen in Biergläsern, an 
den Zapfstellen von Coca-Cola und Bier, an Zitronenscheiben auf dem 
Büfett, an Getränkeautomaten, am Hähnchengrill, im Handtuchhalter. In 
Bä<Xereien waren sie in Mehl und Zu<Xer, in Töpfen mit Gelee und Scho­
koladensoße, in Knet- und Teigmaschinen, in Gärschränken, Brotformen, 
auf Brotregalen, im Verpa<Xungsmaterial. In Asthma-Sanatorien hielten 
sich Schaben auch im Inhalatorium auf, in welchem empfindliche Patienten 
mit den Exkreten von Schaben in Berührung kommen und darauf mit Aller­
gien reagieren können. 

Was folgt daraus? Obwohl es schwierig ist, die epidemiologische Bedeu­
tung der Schaben als Vektoren von Krankheitserregern im einzelnen nach­
zuweisen, steht fest, daß Schaben in großer Menge vorkommen können, daß 
ihr Durchseuchungsgrad infolge von Koprophagie hoch und daß auch die 
Menge der transportierten Erreger groß sein kann, da Kotballen und Er­
brochenes große Keimzahlen aufweisen können4

• Außerdem verunreinigen 
Schaben unsere Nahrungsmittel durch Fraß, Erbrochenes und Kot. Sie 
können nicht - wie die Pharaoameisen - den Menschen stechen oder an 
seinen Wunden fressen. Da in zivilisierten Ländern mit ensprechend hohem 
medizinischem Standard immer mehr die unspezifischen, fakultativen Ober­
träger in den Vordergrund treten und Schaben als Träger pathogener bzw. 
fakultativ pathogener Erreger von vielen Autoren nachgewiesen worden 
sind, sollte diese Erkenntnis die Verantwortlichen veranlassen, im Sinne der 
präventiven Medizin die Schaben künftig als potentielle Seuchenüberträger 
einzustufen und ihre Bekämpfung auch behördlicherseits zu fordern . 

Die Bekämpfung ist zudem nicht leicht wegen der besonderen Fort­
pflanzungsweise der Schaben durch Bildung von Eikokons, die je muh 
Schabenart verschieden lange getragen und in unterschiedlichem Entwi<X­
lungszustand abgeworfen werden. Die Tilgung eines Schabenbefalls macht 
daher öftere Wiederholungen der Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich, 
außerdem eine ständige Überwachung besonders gefährdeter Betriebe wegen 
der leichten Einschleppbarkeit der Tiere oder deren Kokons mit Verpak­
kungsmaterial und Nahrungsmitteln. 

Die Schaben können je nach Vorkommen mit verschiedenartigen Insek­
tizidaufbereitungen bekämpft werden. Für behördlich angeordnete Ent­
wesungen sind die in der gemäß § 41 BSeuchG in einer Liste zusammen­
gestellten und im "Bundesgesundheitsblatt" veröffentlichten geprüften und 
anerkannten Mittel zu verwenden. Außerdem werden zur Zeit vom Deut­
schen Schädlingsbekämpfer-Verband unter unserer Mitwirkung Richtlinien 
für die Durchführung von Schabenbekämpfungen erarbeitet zur Unter­
richtung öffentlicher und privater Auftraggeber. 

23' 
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Zusammenfassung 

Es wird über das nicht erwünschte Vorkommen von Stechmücken, Fliegen, 
Pharaoameisen und Schaben in Krankenanstalten und Nahrungsmittel­
betrieben berichtet. Während sich Stechmücken und Fliegen in der Regel 
nicht in diesen Räumen entwickeln und durch Abschirmungsmaßnahmen 
weitgehend ausgeschlossen werden können, finden Pharaoameisen und 
Schaben in den warmen und feuchten Räumen dieser Betriebe ideale 
Lebens- und Vermehrungsmöglichkeiten. Pharaoameisen und Schaben ver­
unreinigen Lebensmittel und Geräte und sind als potentielle Überträger von 
Krankheitserregern, auch von resistenten Hospitalismuskeimen, anzusehen. 
Während bisher nur bekannt ist, daß die Pharaoameise zunehmend häufiger 
wird, wurde über das Vorkommen von Schaben in der BRD vom Bundes­
gesundheitsamt 1970/71 eine einjährige Fragebogenaktion in Zusammen­
arbeit mit dem Deutschen Schädlingsbekämpf er-Verband durchgeführt. 
Darin wurde u. a. nach den vorgefundenen Schabenarten, der Nutzung der 
befallenen Gebäude und nach hygienisch bedenklichen Fundstellen von 
Schaben gefragt. Die Ergebnisse werden mitgeteilt. Sie lassen es als dring­
lich erscheinen, daß auch die Schaben im Sinne des § 13 BSeuchG als po­
tentielle Seuchenüberträger eingestuft werden, für die Entwesungsmaßnah­
men behördlich angeordnet werden können. 
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Campinghygiene in Schleswig-Holstein 

von H. H. S t a a c k 

Das Zeltwesen hat in Schleswig-Holstein eine besonders ungestüme Ent­
wic:k:lung durchgemacht. Hierzu hat die zur Erholung einladende Land­
schaft an der langen Ostseeküste beigetragen und zu außerordentlich 
hohen Zuwachsraten von Jahr zu Jahr geführt. 

Die Nachfrage war teilweise so stark, daß die Zeltplatzgäste nur der Lage 
an der Küste willen häufig auch sehr primitive sanitäre Einrichtungen in 
Kauf nahmen. Während in anderen Ländern der Bundesrepublik infolge 
der Konkurrenzsituation der einzelnen Zeltplatzunternehmer untereinander 
die Ausstattung mit sanitären Einrichtungen vielleicht etwas besser, aber 
wohl auch noch nicht zufriedenstellend gewesen sein mag, hat die besondere 
Nachfrage nach schleswig-holsteinischen Plätzen und die deshalb fehlende 
Konkurrenz der Unternehmer zu nicht mehr zu verantwortenden hygie­
nischen Verhältnissen auf Zeltplätzen an weiten Teilen der schleswig­
holsteinischen Küste geführt. 

Besonders alarmierend waren die in den heißen Sommern 1967 und 1969 
bevorzugt in den Ostseebädern mit starker Ballung des Fremdenverkehrs 
aufgetretenen Häufungen von Darminfektionen. Die Ursache dieser In­
fektionen - insbesondere auch der Erreger - konnte nicht ermittelt wer­
den. Es ist aber nicht auszuschließen, daß die unhygienischen Lebensbedin­
gungen in dem angesprochenen Ballungsgebiet während der Hochsaison 
- so auch auf vielen Zeltplätzen - eine auslösende Ursache für die Er­
krankungen gewesen sein könnten. 

Einen Oberblick über die Obernachtungszahlen auf Zeltplätzen in Schles­
wig-Holstein und im Bundesgebiet gibt die folgende Tabelle 1 und macht 
die aufgezeigte Entwicklung deutlich. Es handelt sich um Zahlen der Zelt­
plätze, die in Fremdenverkehrs-Berichtsgemeinden liegen, das sind 176 von 
etwa insgesamt 300 Zeltplätzen in Schleswig-Holstein. 

Die Spitzenbelastung während der Hauptsaison geht aus den genannten 
Zahlen noch nicht hervor. Diese wird z. B. deutlich am Anteil Schleswig­
Holsteins im Juli 1970 mit 43 Ofo an allen Zeltplatzübernachtungen des 
Bundesgebietes. In diesem Monat stellten außerdem die Übernachtungen auf 
Zeltplätzen 50 Ofo aller Übernachtungen im allgemeinen Fremdenverkehr in 
Schleswig-Holstein. 
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1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Obernachtungszahlen (1. 4.-30. 9.) 
lt. Angaben des Statistischen Landesamtes 

Obernachtungszahlen 
des allgemeinen 

Fremdenverkehrs 
in Schleswig-Holstein: 

8 217 813 
8 577067 
9 393 708 
8 952 263 

10 080 151 
10 818 199 
11 420 598 
12 218 069 
13 373 329 
14163 796 
15 364 211 
16 405 653 

Obernachtungszahlen 
auf Zeltplätzen 

in Schleswig-Holstein : 

1 633 753 
1 616 956 
1 868 674 
1 845 218 
2 683 050 
3 055 101 
2 841 843 
3 785 571 
4 874 628 
4 828 488 
5 562 284 
5 318 766 
5 319 369 

Obernachtungszahlen 
auf Zeltplätzen 

im Bundesgebiet : 

5 558 892 
6 226 424 
6 682 102 
8 405 021 

10 007 800 
9 006 500 

10 428 210 
12 738 484 
12 910 325 
14 271 047 
14051800 

Um gewisse hygienische Mindestbedingungen zu gewährleisten und damit 
Gefahren für die Zeltgäste abzuwenden, wurde zunächst von den Kreis­
ordnungsbehörden durch den Erlaß von Verordnungen reglementierend ein­
geschritten. 1961 wurden die Anforderungen an Zeltplätze in der 1. Zelt­
verordnung des Landes festgelegt. Zu dieser Zeit konnte man das Ausmaß 
des Fremdenverkehrsstromes und auch die zunehmenden Ansprüche der 
Gäste bei weitem noch nicht abschätzen. Die 1961 erlassene Verordnung 
war daher nur ein erster Schritt, um hygienische Verhältnisse herzustellen. 
Die Verordnung enthielt Obergangsfristen über mehrere Jahre und die 
Durchsetzung dieser Verordnung zog sich lange hin. Sogar 1969 waren noch 
nicht alle Plätze in Ordnung. 1969 erfolgte nochmals eine Anhebung der 
Minimalausstattung, die den Unternehmern zurnutbar ist und auch den 
hygienischen Erfordernissen Rechnung trägt. Zielvorstellung war für uns die 
Richtlinie des Bundesgesundheitsamtes vom 10. 11. 1967 (Bundesgesund­
heitsblatt 1967, S. 363 ff). Die Mißstände wurden besonders durch den 
starken Zustrom so folgenschwer und erkennbar bei uns, daß strengere 
Anforderungen notwendig wurden. Dies erklärt, daß nicht alle Bundes­
länder schon diesen Standard erreicht haben. 

Die Erfahrungen mit der alten Verordnung von 1961 haben gezeigt, daß 
die Festlegung der erforderlichen Einrichtungen nach der Höchstbelegungs­
zahl sich in der Praxis nicht bewährt hat. Die Höchstbelegungszahl wurde in 
der Hauptsaison häufig dann überschritten, wenn das räumliche Fassungs­
vermögen des Platzes noch nicht ausgeschöpft war. Praktisch war es so, daß 
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in Abhängigkeit von den vorhandenen Einrichtungen die Höchstbelegungszahl 
festgelegt wurde, obwohl die Platzgröße die Aufnahme von wesentlich 
mehr Zeltgästen erlaubte. In der Hauptsaison wurde der Platz dann doch 
vollbelegt, und es wurde damit die festgelegte Höchstbelegungszahl über­
schritten, ohne daß dies von behördlicher Seite wirksam verhindert werden 
konnte. Um die Überwachung den tatsächlichen Gegebenheiten besser an­
passen zu können, wird nach der Neuen Zeltverordnung nicht mehr auf die 
Zahl der Personen, sondern auf das Fassungsvermögen des Platzes - die 
Gesamtbelegungsfläche - abgestellt. Die Gesamtbelegungsfläche ist die 
Summe der von dem Unternehmer für das Aufstellen der einzelnen Zelt­
einheiten bereitgestellten Flächen, das sind die Einzelbelegungsflächen. Für 
jede Zelteinheit (Zelte, Wohnwagen oder ähnliche bewegliche Unterkünfte) 
muß eine Einzelbelegungsfläche bei einer Belegung bis zu 4 Personen von 
60 m2 (bisher 40 m2

), bei einer höheren Belegung für jede weitere Person 
mindestens 10m2 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Die Vergröße­
rung der Einzelbelegungsfläche ist aus Gründen des Brandschutzes erfolgt, 
kommt aber gleichzeitig dem Anliegen der Hygiene und der Verbesserung 
des Erholungswertes entgegen. Einen gewissen Anreiz zur Ausweisung noch 
größerer Einzelbelegungsflächen bietet die Möglichkeit, Zeltplätze zu par­
zellieren. In diesem Fall tritt an die Stelle der tatsächlichen Gesamt­
belegungsfläche eine individuellere niedrigere fiktive Gesamtbelegungsfläche. 
Erlauben Sie mir, dies an einem Beispiel zu erläutern. Geht man davon aus, 
daß ein Zeltplatz mit einer Gesamtbelegungsfläche von 10 000 m2 in Ein­
heiten zu 100m2 parzelliert wird, können auf dieser Fläche 100 Zelteinhei­
ten untergebracht werden. Diese 100 Zelteinheiten werden alsdann bei der 
Berechnung der Zahl der sanitären Einrichtungen wie folgt zugrunde gelegt: 

100 Einheiten X 60m2 = 6 000 m2 fiktive Gesamtbelegungsfläche. 

Das hat eine Verminderung der sanitären Anforderungen um 40 °/o zur 
Folge. Bei einer Parzeliierung des o. a. Platzes in Einheiten zu 150 m2 

würde dies sogar eine Verminderung der Anforderungen um etwa 60 °/o 
ausmachen. Ich bin auf diesen Punkt etwas ausführlicher eingegangen, da 
unsere Zeltverordnung sehr oft einseitig kritisiert worden ist. Man hat 
dabei die m. E. sehr entscheidende Regelung über die Ausweisung größerer 
Einzelparzellen, die dem Unternehmer einen erheblichen Spielraum zur 
Erfüllung der Verordnung gibt und sich gleichzeitig in Richtung auf die von 
uns allen gewünschte Bereitstellung größerer Einzelplätze auswirkt, nicht 
ausreichend berücksichtigt. Auch die Aachener Verordnung ist schon auf die 
Stellfläche abgestellt, und der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft der obersten 
Baubehörden der Länder (Argebau) geht gleichsfalls vom Stellplatz aus. 
Bei der Festlegung der Mindestanforderungen an sanitäre Einrichtungen 
und die sonstige Ausstattung, die in Anlehnung an die Richtlinien des 
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Bundesgesundheitsamtes erfolgte, ist man davon ausgegangen, daß auf 
100 m1 6 Personen oder, bezogen auf eine Einzelbelegungsfläche (in der 
Regel 60 m1), 3,6 Personen entfallen. Uns ist vorgehalten worden, daß die 
Schlüsselzahl von 3,6 Personen je Zelteinheit überhöht ist und nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Dabei hat man sich vor allem auch 
auf die in früheren Jahren von Steuer angegebenen Werte von 2,5 Personen 
je Zelteinheit berufen. Die starke Belegung, teilweise Oberbelegung der 
Zeltplätze in unserem Lande ließ es nicht vertretbar erscheinen, den Wert 
von 2,5 Personen, der in früheren Jahren eine Berechtigung gehabt haben 
mag, zu übernehmen. Eine Mitteilung des Deutschen Campingclubs e. V. 
in der Herbstausgabe 1969 der Zeitschrift "Der Campingplatzhalter" gab 
den Gästebedarf "von morgen" wie folgt an: 

Familien ohne Kinder 23,7 Ofo 
Familien mit 1 Kind 30,0 Ofo 
Familien mit 2 Kindern 28,7 Ofo 
Familien mit 3 Kindern 13,5 Ofo 
Familien mit 4 Kindern 3,8 Ofo 
Familien mit 5 und mehr Kindern 0,3 °/o 

Danach sind mehr als 3/ 4 der Einzelplätze mit 3 und mehr Personen 
belegt; das gerraue Mittel ergibt den Wert von 3,5 Personen je Belegungs­
fläche. In einer gutachtlichen Untersuchung für das Ministerium für Wirt­
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein ist die Belegung je 
Zelteinheit in Schleswig-Holstein im letzten Sommer geprüft worden. 
Danach ergibt sich für die Hochsaison eine Belegung von 3,6 Personen je 
Belegungsfläche, und zwar differenziert nach den geographischen Bereichen 
unseres Landes: 

Ostsee 
Binnenland 
Nordsee 

= 3,5 Personen je Zelteinheit 
= 3,4 Personen je Zelteinheit 
= 3,9 Personen je Zelteinheit 

Sie mögen daran erkennen, daß der für die Festlegung der Ausstattung 
angewandte Bemessungswert von 3,6 Personen je Zelteinheit sehr real ist. 

Ich möchte Ihnen jetzt die Mindestanforderungen, bezogen auf die Per­
sonenzahl - ausgehend von dem Schlüssel 3,6 Personen je Zelteinheit -
angeben, da die in der Verordnung gemachten Flächenangaben einen über­
sichtlichen Vergleich mit sonstigen Richtwerten in Vorschriften anderer 
Länder, die meist auf die Personenzahl abstellen, nur schwer zuläßt. 
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Trinkwasser 

Mindestmenge je Liter und Tag und Person: 50 (BGA 60 Liter) 

Zapfstellen 

Je angefangene 1000 m2
, d. h. je 60 Personen, ist eine im Umkreis von 

2 m befestigte Trinkwasserzapfstelle mit einem Schmutzwasserablauf vor­
geschrieben. Die Entfernung von den Zelteinheiten darf nicht mehr als 
150m betragen. 

Wascheinrichtungen 

Für je 15 Personen ist ein Waschplatz zur Körperreinigung mit fließen­
dem Wasser vorzuhalten (BGA je 10 Personen). Ein Drittel der Wasch­
plätze ist als Einzelwaschgelegenheit einzurichten und gegen Einsicht zu 
schützen. Zusätzlich muß für je 75 Personen eine Dusche vorhanden sein 
(BGA je 33 Personen). Darüber hinaus soll die notwendige Zahl von 
Fußwaschbecken bereitgestellt werden. 

Je 120 Personen (BGA je 33 Personen) wird ein Geschirrspülbecken mit 
fließendem Wasser gefordert. Geschirrspül- oder Wäschespülautomaten wer­
den großzügig angerechnet. 

Abortanlagen 

Je 120 Personen werden für weibliche Personen 3 Sitzaborte (WC) und 
für männliche Personen 2 Sitzaborte (WC) sowie 2 Urinalbecken oder 
2 Standplätze an einer Urinalrinne gefordert, d. h. 

je 20 weibliche Personen wird 1 Abort (BGA je 20) 
und je 30 männliche Personen wird 1 Abort (BGA je 30) 

gefordert. 

Die Abwässer aus Abortanlagen, Wascheinrichtungen und Schmutzwasser­
abläufen sind in eine für deren Aufnahme vorgesehene Kanalisation oder 
geeignete Abwasserbeseitigungsanlage einzuleiten. Falls dies nicht möglich 
ist, sind sie in einer undurchlässigen, abgedeckten, nach Bedarf zu ent­
leerenden Anlage zu sammeln. 

Alle Wasch- und Abortanlagen müssen sich in geschlossenen Räumen 
befinden und so beschaffen sein, daß sie leicht zu reinigen und zu desinfizie­
ren sind; sie sind in einem hygienisch einwandfreien Zustand zu halten. Die 
Abortsitze sind täglich einmal mit einer Desinfektionslösung zu reinigen 
sowie Urinalbecken und Urinalrinnen mit Chlorkalk oder einem anderen 
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Desinfektionsmittel zu behandeln. Die Räume sind ausreichend zu be- und 
entlüften sowie zu beleuchten. 

Diese Regelung wird ergänzt durch die Bemühungen des Landes, in den 
Fremdenverkehrsorten, besonders an der See, die Schaffung der notwendigen 
kommunalen Abwassereinrichtungen zu fördern . Es ist erklärtes Ziel des 
Landes, zukünftig keine ungeklärten Abwasser mehr in die Ostsee einzu­
leiten und möglichst alle Abwässer - so auch von den Campingplätzen -
in einer Sammelkanalleitung einer zentralen Kläranlage zuzuführen, die 
Einleitung der geklärten Abwässer möglichst weit und gut verteilt in die 
See (bei Kiel-Bülk z. B. in 1500 m Entfernung von Strand) in den 
Sommermonaten gegebenenfalls nach vorheriger Desinfektion - vorzu­
nehmen. 

Abfallbehälter 

Je 18 Personen ist ein Abfalleimer mit dichtschließendem Dedl:el und 
einem Fassungsvermögen von 100 I je Tag, das sind 5,5 I je Person (BGA 41 
je Person) bereitzustellen. 

Darüber hinaus ist bei Winterbetrieb je 60 Personen ein beheizbarer 
Aufenthaltsraum vorgeschrieben. Außerdem müssen Abort- und Wasch­
räume beheizbar sein. 

Ein Vergleich der von Schleswig-Holstein geforderten Sanitär-Ausstattung 
entspricht zwar nicht voll den Forderungen der Richtlinien des Bundes­
gesundheitsamtes, sie kommt aber bei Vergleich mit den Vorschriften der 
verschiedenen Bundesländer dem darin gesetzten Ziel am nächsten. Voll 
erfüllt wird nur die Forderung hinsichtlich der Vorhaltung von Abort­
anlagen. Einige andere Bundesländer fordern zwar auch die gleiche Gesamt­
zahl an Aborten, differenzieren dabei aber nicht zwischen den Geschlech­
tern, wie es m. E. notwendig ist. In Dänemark entsprechen die Forderungen 
an Abortanlagen unseren Vorschriften. In England wurden schon 1960 für 
15 Caravan-Plätze, d. h. etwa 60 Personen, 1 WC für Männer (je 30 Per­
sonen und 2 WCs für Frauen (je 15 Personen) gefordert. 

In Irland wird die gleiche Forderung für 18 Caravan-Plätze erhoben, 
d. h. ein Abort je 32 Männerund ein Abort für 16 Frauen. 

Es mag darin deutlich werden, daß die von uns erhobenen Forderungen 
im internationalen Vergleich durchaus üblich sind. Ich vermag auch nicht 
einzusehen, warum für Zeltgäste ganz andere Maßstäbe gelten sollen wie 
beispielsweise für Arbeiter in Fabriken, Gäste in Hotels oder Jugend­
herbergen usw. 
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Man muß wohl eher sagen, daß gerade für Zeltplätze optimalere Forde­
rungen an Abortanlagen zu stellen sind, zumal davon auszugehen ist, daß 
Zeltgäste - besonders auf Ferienplätzen - nicht selten an Darminfektio­
nen leiden, die sich u. a. aus der Umstellung der Lebensgewohnheiten und 
der damit verbundenen Streßsituation sowie der veränderten mikro-biologi­
schen Flora in dem Urlaubsraum ergibt. Auch stellt sich das Bedürfnis nach 
einer gründlichen Körperreinigung für einen Feriengast auf einem Zeltplatz 
ganz anders als für einen Hotelgast dar. 

Es wird oft eingewandt, daß viele Zeltplätze keine eigentlichen Ferien­
plätze mehr sind, sondern Plätze für sogenannte Dauer-Zeltgäste, die vor­
wiegend nur zum Wochenende aufgesucht werden und die so anspruchsvolle 
Anforderungen an die Sanitär-Ausstattungen nicht rechtfertigen. Die Erfah­
rungen in Schleswig-Holstein - besonders in den Räumen mit vielen Zelt­
plätzen an der Ostsee - zeigen, daß auch während der Ferienzeit die Plätze 
an Feriengäste vermietet sind und nicht leerstehen, wenn der Dauergast 
z. B. seine Ferien in anderen Gebieten verlebt. Unterschiedliche Anforde­
rungen hinsichtlich der Ausstattung zwischen Ferienplätzen und Plätzen mit 
Dauergästen hinsichtlich der Ausstattung mit Abortanlagen zu stellen, ist 
nicht gerechtfertigt. Auch die gelegentlich vorgeschlagene Anrechnung von 
Trockenaborten (Chemikal-Toiletten) in den Wohnwagen auf die Aus­
stattung des Platzes mit Aborten ist m. E. nicht vertretbar. Die Tatsache, 
daß Caravan-Gäste gelegentlich eigene Trockenaborte und eigene Wasch­
einrichtungen benutzen, hat seinen Grund in den oft unzureichenden hygie­
nischen Bedingungen auf den Zeltplätzen. Wenn ausreichende und hygienisch 
einwandfreie Aborte und Waschanlagen angeboten werden, wird kaum ein 
Caravan-Gast die Anlage des Zeltplatzes nicht annehmen, und er wird auf 
die Behelfseinrichtung im eigenen Caravan gern verzichten. Die Einrichtung 
von Trockenaborten in den Caravans würde eine Entwicklung einleiten, die 
aus der Sicht der Hygiene nur als Rückschritt gewertet werden kann. 

Es zeichnet sich aber eine andere Entwicklung ab, die es durchaus gerecht­
fertigt erscheinen lassen kann, in Zukunft die Ausstattung der Plätze mit 
Aborten und Waschanlagen etwas einzuschränken. Ich denke hier an Plätze 
mit eigenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen für jede Belegungsfläche, 
d. h. die Möglichkeit, sich mit dem Caravan direkt ans Trinkwassernetz 
und auch ans Kanalisationsnetz auf dem Platz anzuschließen, wie es das 
schon für den E-Anschluß auf vielen Plätzen gibt. Dieser Entwicklung ist in 
einer 2\nderungsverordnung zur Zeltplatzverordnung Rechnung getragen 
worden. 

Es ist nicht zu verkennen, daß für Plätze oder Teile von Plätzen, die nur 

Wochenendgäste aufnehmen, d. h. keinen Ferienbetrieb haben, hinsichtlich 
der Ausstattung der Plätze mit Waschanlagen gewisse Erleichterungen 
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gegeben werden können. Aum dies ist in der vorerwähnten Änderungsver­
ordnung berücksimtigt worden. Für eine Ausnahmeregelung werden aber 
voraussimtlim nur sehr wenige Plätze in Betramt kommen. 

Die Umstellung auf die neue Zeltverordnung, die bis zur Saison 1972 
abgesmlossen sein sollte, wird voraussimtlim bis zu diesem Zeitpunkt erst 
auf etwa 70 Ofo der Plätze (etwa 63,5 Ofo der Belegungsfläme) erfolgt sein. 
Dies hat z. T. seine Ursadle in Gründen, die der Unternehmer nimt zu 
vertreten hat, d. h. bei Fehlen von behördlimen Genehmigungen, mangeln­
der Baukapazität usw. Ob sim einige Zeltplatzunternehmer weigern wer­
den, die Verordnung zu erfüllen, und es auf ein Verwaltungsstreitverfahren 
ankommen lassen werden, wird sim zeigen. Von seiten des Landes wird an 
dem Ziel festgehalten, die Zeltverordnung - wenn aum etwas flexibler in 
der Handhabung und stufenweise - durmzuführen. 

Wenn die bei uns geforderte Ausstattung der Zeltplätze teilweise aum 
etwas strenger ist als in den anderen Bundesländern, so ist dom zu vermuten, 
daß man aum dort die Vorsdlriften nom einmal überprüfen oder neue Vor­
smriften erlassen wird, wenn der Camping-Tourismus ähnlime Formen an­
nehmen wird wie in Smleswig-Holstein. 

Es ist zu erwarten, daß die Anforderungen, die Zeltplatzgäste an die 
Anlage stellen, aum weiter steigen werden. Es ist ja bekannt, daß das Zelten 
keine Form des Sozial-Tourismus mehr darstellt, sondern eher als das 
"Moderne Sommerhotel" angesehen werden muß. Im bin der Auffassung, 
daß nur ein Standard, wie er in den Rimtlinien des Bundesgesundheits­
amtes enthalten ist und von uns in Smleswig-Holstein in den wimtigsten 
Bereimen annähernd erreimt wird, den künftigen Ansprümen der Zeltgäste 
geremt werden und uns konkurrenzfähig mit dem Ausland mamen wird. 
Aum haben im Sommer 1971 geführte Gespräme mit Zeltplatzunterneh­
mern, die ihren Platz bereits nam der neuen Verordnung ausgestattet haben, 
erkennen lassen, wie überrasmt sie von der Annahme der gebotenen Ein­
rimtungen durm die Zeltgäste sind. Die von den Unternehmern ursprüng­
lim als unnötig angesehenen Einzelwasmgelegenheiten z. B. wurden beson­
ders stark frequentiert und sind immer besetzt. Aum zeigte sim, daß die 
Gäste bereit sind, für ein verbessertes Angebot aum Gebührenerhöhungen 
in vertretbarem Umfang in Kauf zu nehmen. 

Lassen Sie mim absmließend nommals hervorheben, daß die ungewöhn­
lime Zunahme des Zelttourismus in Smleswig-Holstein zu besonderen 
Regelungen im Zeltwesen zwang. Dabei haben Vorrang die Gesimtspunkte 
des Umweltsmutzes und die Verpflimtung des Ferienlandes Smleswig­
Holstein, seinen Gästen mit sanitären Einrimtungen ausreimend versorgte 
und in jeder Hinsimt hygienism einwandfreie Zeltplätze anzubieten. 
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Schleswig-Holstein ist nur ein Musterbeispiel, an dem die Folgen der 
mangelnden Sanitärausstattung besonders deutlich geworden sind. Die Ver­
schärfung der Situation infolge des Booms auf dem Campingwesen ist 
dadurch bei uns ganz besonders in das Blickfeld der Behörden und der 
Offentlichkeit geraten. Probleme, die überall bei jedem Zeltplatz auftreten, 
werden unter diesen Bedingungen besonders klar und plastisch. Wir haben 
dadurch mehr Erfahrungen auf dem Gebiete des Zeltwesens und können 
daher einen wesentlichen Beitrag zu dem Thema geben. 

Lassen Sie mich nur noch eine Zahl in Ihre Erinnerung rufen: 

Im Juli 1970 erfolgten 43 Ofo aller Zeltplatzübernachtungen der Bundes­
republik in Schleswig-Holstein. 

Diese Zahl gibt unserer Aussage ein besonderes Gewicht. Es wäre wün­
schenswert, wenn auch die anderen Bundesländer sich der Zielsetzung der 
Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes mehr näherten und wir in der 
Bundesrepublik Deutschland zu möglichst einheitlichen Vorschriften in allen 
Ländern kämen. Eine der Schleswig-Holsteinischen Verordnung von 1969 
entsprechende Regelung wäre wünschenswert. 

Der von der "Argebau" vorgelegte Entwurf einer Camping-Verordnung 
stellt mit seinen Forderungen, die z. T. unter den Minimalforderungen 
unserer alten Verordnung liegen, einen Rückschritt dar. 

Anschrift: Min.-Rat Dr. H. H. Staack, Gesundheitsabteilung im Sozialministerium 
des Landes Schleswig-Holstein, Kielt, Brunswiker Strafte 16-22. 





Vom Umweltschutz zur Umweltpolitik 

Von P. M e n k e- G 1 ü c k er t 

Es ist immer ein Augenblick der Besinnung, wenn ich hier in diesem 
traditionsreichen Institut bin, einem der ersten Umweltschutzinstute der 
Welt. Hier ist viel Pionierarbeit auf den entscheidenden Schwerpunkten des 
Umweltschutzes geleistet worden. Ich fühle mich hier als Lernender, der aus 
reicher Erfahrung profitiert. Bei der Vorbereitung des Umweltprogramms 
ist viel an Daten, Forschungsergebnissen und Anregung aus diesem Institut 
in die Projektgruppen gekommen. 

Für den Wissenschaftler ist die Politik eine Materie, der er skeptisch­
kritisch fremd gegenübersteht. Bisher war es so, daß Umweltschutz, Um­
welthygiene und Umweltwissenschaften eine Angelegenheit der Fachleute 
war. Erst seit wenigen Monaten in den Schlagzeilen der Boulevardpresse, 
im Fernsehen, im Rundfunk und Parlamentsdebatten sind diese Themen der 
Naturwissenschaftler politisiert worden. Nicht allen ist das immer an­
genehm. Mißverständnissen sind Tür und Tor geöffnet. 

Was ist mit "Umweltpolitik" gemeint? Etwas sehr Einfaches: Wie können 
wir unsere Erde, unseren Planeten, davor bewahren, durch eigene Torheit 
der Menschen buchstäblich biologisch zu sterben? Die Beantwortung dieser 
Schicksalsfrage ist eben kein Problem nur der Naturwissenschaftler und der 
klugen Ratschläge, sondern ein Problem des Handelns, der konkreten poli­
tischen Aktion. In allen Bereichen der Gesellschaft, in all unseren Ideen, 
Überlegungen und Planungen für unsere Wirtschaft, für den Aufbau unseres 
Verkehrswesens oder Bildungswesens müssen ökologische Gesichtspunkte 
genauer und verläßlicher beachtet werden. Das bedeutet besonders für die 
Verwaltung, daß sie sich daran gewöhnen muß, nicht nur die Haushalts­
klarheit, -wahrheit und -richtigkeit zu bescheinigen, sondern daß sie sich 
daran gewöhnen muß, auch die Belastungen oder Entlastungen, die eine 
bestimmte Investition oder eine bestimmte politische Maßnahme für die 
Umwelt hat, in einem klar formulierten Verfahren - einer Umweltver­
träglichkeitsprüfung - zu beachten. Das wird einschneidende Konsequen­
zen haben. Zum Beispiel würde es bedeuten, daß das Straßenbauprogramm 
des Verkehrsministeriums überprüft wird, ob es in der Relation etwa zu den 
Mitteln, die für Nahverkehrssysteme ausgegeben werden, die richtige Grö­
ßenordnung hat. Das Verhältnis dieser beiden Haushaltsgrößen hat jetzt 
etwa die Relation von 1:20. Es müßte die Relation von etwa 1:5 oder 1:10 
haben. In den 80er Jahren, das steht jetzt schon fest, können wir in unseren 
Großstädten aus umwelthygienischen Gründen das Benzinauto nicht mehr 
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zulassen. Wir braumen dann andere Verkehrssysteme: Neue öffentlime 
Transportmittel, Kabinen-Elektro-Autos, Gleitsmienenfahrzeuge, rollende 
Bürgersteige. Ein Umdenken fällt allen denen smwer, die jahrelang das 
Benzinauto als Fetism für Wohlstand und Wamsturn angesehen haben. 
Aum die Autofahrer sind Teil eines sehr strengen biologismen Systems mit 
ehernen festen Gesetzen. Natura non facit saltus! Die Natur macht keine 
Sprünge, sie folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Es ist eines der 
großen Probleme, daß wir viele Teile des biologismen Systems nom nimt 
kennen. Es bestehen große Wissenslücken. Es ist smwierig, die versmiedenen 
Zusammenhänge und Interdependenzen in den Griff zu bekommen. Wir 
sind insbesondere nom nimt in der Lage, die Zusammenhänge zwismen ver­
smiedenen biologismen Gleichgewimten und Wirkungsketten und unserer 
Industriekultur wissensmaftlim zu beherrsmen. Es ist deshalb notwendig, 
daß wir in einem sehr breit angelegten Forsmungsprogramm, das das ganze 
Spektrum, die ganze Kette von der unbelebten Natur über die einfamen 
komplizierten Lebewesen bis zu den Primaten und dem Homo sapiens 
umfaßt, in den Griff ZU bekommen. Hier fehlt es nom praktism an allem. 
Die Industriekultur als Teil des biologismen Grundsystems ist nom nimt 
erforsmt worden. Viel zu lange haben wir in der Wissensmaft - und das 
ist eine Folge des Positivismus des 19. Jahrhunderts - nur punktuell und 
meist reagierend gearbeitet. In der Medizin sind jahrzehntelang soziale 
Gesimtspunkte vernamlässigt worden: Von der Berufs-, von der Arbeits­
medizin bis zur Sozialhygiene haben wir nom heute große weiße Flecken. 
Sollte die Produktion von Herz-Lungen-Masminen wirklim das gleime 
Gewimt wie Fragen der Arbeitsmedizin und Sozialmedizin haben? Muß 
nimt die Umwelthygiene mindestens die gleimen Mittel wie die Herzmiror­
gie erhalten? Es gibt hier Versäumnisse in der Forsmungsförderung der 
vergangenen Jahrzehnte. Die Bundesregierung hat der Frage wissensmaft­
limer Zuarbeit, wissensmaftlimen Samverstandes in unseren Verwaltungs­
entsmeidungen, in unserer Politik eine große Bedeutung gegeben. Dies wird 
klar im Bundesberimt Forsmung IV ausgespromen. Mit dem im Dezember 
durm Organisationserlaß des Bundesinnenministeriums berufenen Samver­
ständigenrat für die Umwelt wird ein Gremium seine Arbeit aufnehmen, 
das die Zusammenhänge zwismen Umwelt und Gesellsmaft regelmäßig 
untersumt. Der Samverständigenrat wird alle 4 Jahre in einer Umwelt­
bilanz die Offentlimkeit darüber informieren, was der erreimte Zustand der 
Umwelt ist, was an ökologismen Smäden dringender Abhilfe bedarf und 
was die langfristigen Auswirkungen unserer Industriekultur auf das ökolo­
gisme System sein werden. Es wird weiter in einem Umweltplanungsinfor­
mationssystem - abgekürzt "UMPLIS" -, also in einer Art "Referral 
Center", d. h. einer Smaltstelle, einer Namweisstelle für die vorhandenen 
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Umweltinformationen, ein Dienstleistungsangebot entwickelt: an die öffent­
liche Hand, an die Wirtschaft, an die Wissenschaft, kurz an jeden, den es 
angeht. UMPLIS wird Datennachweise zur Verfügung halten, von einem 
Register über die vorhandenen Dokumentationsstellen der Umwelt, einer 
Expertenbank, die es möglich macht, den vorhandenen Sachverstand richtig 
aufzuschließen, bis zu dem Versuch, die in der Öffentlichkeit eingenomme­
nen Positionen, Interessen und Standpunkte in einer speicherfähigen Form 
zu ermitteln. Es wird weiterhin dafür gesorgt werden, daß wirksamere 
Beratungsverfahren bei allen umweltrelevanten Entscheidungen, Gesetz­
gebung, Verwaltung und Rechtsprechung eingerichtet werden. 

Zu den Zielen des Umweltprogramms der Bundesregierung gehört ein 
auf wissenschaftlichem Sachverstand beruhendes Umweltrecht. Wir brauchen 
ein völliges Umdenken in unserem Recht. Sie wissen, daß ich dafür eintrete, 
daß unser Grundgesetz geändert wird und wir einen Artikel in unserem 
Grundgesetz bekommen, der etwa so formuliert werden könnte: "Jeder 
Bürger hat ein Recht auf eine Umwelt, in bestem Zustand. Die Naturgrund­
lagen stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Jede 
schädliche Emission bedarf eines Gesetzes. Das heißt, daß wir genauso, wie 
wir Institutionen wie die Familie oder den Staat schützen auch den Wirk­
mechanismus des biologischen Systems unter den besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung in einem generellen Vorbehalt stellen. Das ist Neuland. 
Viele Juristen sehen keine Möglichkeit, die institutionellen Garantien um 
eine ökologische Garantie zu erweitern. Notwendig ist weiter - Professor 
Maihofer in Bielefeld beschäftigt sich damit -, für bestimmte Verwal­
tungsstreitsachen einen wirksameren technischen Beratungsdienst sowohl für 
den Kläger wie für die Gerichte zu schaffen. Dazu hat auch die sogenannte 
Picht-Kommission in einem Gutachten, das in dem eben von Prof. Höffken 
zitierten Materialienband abgedruckt ist, interessante Vorschläge gemacht. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz des Umweltprogramms - und es ist 
ein Thema, das z. Z. viel diskutiert wird - ist das Verursacherprinzip. Das 
Verursacherprinzip besagt etwas sehr Einfaches: Es wendet bewährte Grund­
sätze der Marktwirtschaft auf das Umweltproblem an. Jeder, der die 
Umwelt belastet, soll für die entstehenden Kosten selbst aufkommen. Der 
Würstchenfabrikant, der jetzt ungeklärt seine Abwässer in den Main ein­
leitet, soll nicht mehr einen Marktvorteil haben vor dem, der Umwelt­
schutzmaßnahmen trifft. Das Verursacherprinzip ist der einzige Weg, wie 
wir dieses schwierige Problem der Umweltkosten, der Umweltschutzkosten 
lösen, ohne unser ganzes marktwirtschaftliches System umzustoßen. 

Ein dritter Grundsatz ist die Realisierung umweltfreundlicher Technik. 
Hierzu gehört, daß wir schon im Labor, schon im ersten Planungsentwurf 
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eines Produktionsverfahrens oder Produktionsprozesses tatsächlich die Fra­
gen der Umwelt und ihrer Belastung berücksichtigen. Es gibt eine Fülle von 
Möglichkeiten, ich erwähne nur die etwa 60-80 neuen Verkehrssysteme 
von Flüssiggas bis zu Förderbändern, bis zu Elektroautos, die man,. wenn 
man wirklich will, verwirklichen könnte, um unsere Großstädte von der 
Luftverschmutzung durch Kraftfahrzeuge zu befreien. Eine wichtige um­
weltfreundliche Technik ist auch die Wiederverwendung von Abfallstoffen 
- sei es durch Kompostierung oder durch Herstellen von Baustoffen, 
Straßenschotter aus Abfällen. In der Blaubeurer Deponie oder auch in der 
Hamburger Rotte werden biologische Verfahren mit bestimmten Tempera­
turen eingesetzt, damit wird dieser Müll in einer Art "bio-engineering" 
vernichtet und in nützliche Komposterde verwandelt. Schon jetzt wird 
Papier wiederverwendet, ferner Glas, Autobestandteile, Schrott aller Art. 

Ein weiterer Grundsatz des Programms ist Weckung und Förderung des 
Umweltbewußtseins, d. h. eines offenen Planungssystems der Kooperation 
von Wirtschaft, Wissenschaft, Staat. Es bestehen etwa 300 Bürgerinitiativen. 
In der Durchführung des Umweltprogramms habe ich Hunderte von An­
regungen, die ich in das Programm aufnehmen konnte, aus der Bevölkerung 
und von Bürgerinitiativen empfangen. 

Nach der letzten Meinungsumfrage hat Umweltschutz heute den höchsten 
politischen Stellenwert in der Bevölkerung noch vor Altersversorgung, 
Verkehrsplanung und anderen wichtigen Themen, wie etwa Verteidigungs­
politik. Dabei wird heute - im Gegensatz zu vor einem Jahr - die Luft­
verunreinigung noch vor Wasser und Abfall für das schwerwiegendste 
Problem gehalten, und 75 Ofo der Bevölkerung meinen, das wichtigste Pro­
blem sei die Luftverunreinigung, etwa 56 Ofo meinen der Abfall und etwa 
ein Drittel halten die Gewässerverunreinigung für das wichtigste Problem. 
Es hat sich ganz deutlich der Schwerpunkt des Interesses auf die Luftseite 
verlagert. 

Fragen der Umweltpolitik können nur international gelöst werden. Fra­
gen, wie die Aufheizung der Atmosphäre, können nur international gelöst 
werden. Das Raumschiff Erde muß in einer gemeinsamen internationalen 
Anstrengung sozusagen vor den Umweltgefahren bewahrt werden. Deshalb 
findet auch eine Konferenz aller Staaten der Erde vom 5. bis 16. Juni 1972 
in Stockholm statt, die besonders eine Konvention über die Abfallversen­
kung auf der hohen See und eine Erklärung zur Umwelt des Menschen 
verabschieden wird. 

Die organisatorischen Konsequenzen aus diesen wichtigen großen Leit­
linien des Umweltprogramms der Bundesregierung sind einmal ei~ Bundes­
amt für Umweltfragen. Es liegt jetzt ein Organisationsvorschlag des 
Bundesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vor, der 
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die Einrichtung eines solchen Bundesamtes für Umweltfragen empfiehlt. 
Dieses Bundesamt wird eine Einrichtung der Service- oder Dienstleistungs­
kombinierung sein, keine Einrichtung der Interventionskoordinierung, die 
mit strenger hierarchischer Ordnung arbeitet. 

Ich unterscheide diese beiden Formen der Koordinicrung. Das eine, die 
Dienstleistungskoordinierung, versteht sich gleichsam als ein Partner am 
Tisch, der ein Angebot an Planungs-, Entscheidungs-, Informationshilfen 
bereithält, nicht selbst operative Systeme, Forschungslabors und -einrich­
tungen betreibt. Im Bundesamt wird das bereits erwähnte Planungs-Infor­
mationssystem seinen Sitz haben; es werden die Sekretariate der wichtigsten 
Bund-Länder-Ausschüsse unter dem Dach des Bundesamtes arbeiten. Es 
wird die Geschäftsstelle des Sachverständigenrates für die Umwelt in die­
sem Bundesamt sein. Es werden eine Reihe von Entscheidungs-Planungs­
hilfen und anregenden Stellen unter dem Dach des Bundesamtes beheimatet 
sein. Es ist nicht daran gedacht, in die gewachsenen Organisationsstrukturen 
der Ministerien durch Intervention einzugreifen, sondern mehr an Ver­
fahren der Selbstkoordinierung, wie es sich in den Projektgruppen, die 
schon mehrfach zitiert worden sind, bewährt hat, indem die Betroffenen 
selbst ihre Programme formulieren und dann einen gemeinsamen Vorschlag 
der Umweltwissenschaften dem Bundestag präsentieren werden, kanalisiert 
über das Bundesamt für Umweltfragen. 

Den Sachverständigenrat für die Umwelt habe ich bereits erwähnt. Er 
wird in etwa 4 Wochen jetzt seine Arbeit aufnehmen und wahrscheinlich 
auch erst einmal eine Generalinventur erarbeiten. Wichtig ist aber dabei, 
daß in der Schwerpunktbildung in den Umweltwissenschaften besonders 
drei neue Schwerpunkte gebildet werden sollen. Einer dieser Schwerpunkte 
wird hier das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene sein: Fragen 
der Hygiene und der Einwirkung des biologischen Systems und des ln­
dustriesystems auf den Menschen werden im Schwerpunkt der Arbeit von 
WaBoLu in Zukunft stehen. Die mehr technischen, wirtschaftlichen 
Momente des Umweltproblems werden an anderer Stelle bearbeitet werden. 
Es ist wichtig, daß das Institut für Wasser-, Boden und Lufthygiene sich in 
einem weiten Forschungsverbund versteht als ein Teil eines größeren 
Systems, was in freier Form kommuniziert, was offen ist für neue Ent­
wicklung und was die lange, gute Tradition dieses Institutes fortsetzt. 

Ein anderer Schwerpunkt wird in einer neuen Bundesanstalt für Immis­
sionsschutz liegen, die wahrscheinlich unter einem Dach mit der Landes­
anstalt für Immissions- und Bodennutzungsschutz arbeiten wird. Mit deren 
Aufbau ist begonnen worden. Ein dritter Schwerpunkt wird wahrscheinlich 
im Raum Frankfurt in enger Zusammenarbeit mit der Außenstelle der 
WaBoLu, die für Frankfurt seit langem geplant ist, liegen: für Fragen der 

24" 
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Umweltverträglimkeit kommunaler Planungen. Mit diesen drei Smwer­
punkten und den bereits bestehenden in Neuherberg für Strahlensmutz, Um­
weltmemikalien und Biotemnik werden wir sozusagen ein Verbundsystem 
der Umweltwissensmaften haben, das die von mir gesmilderten smwierigen 
Aufgaben übernehmen kann. 

Im mömte Sie, Prof. Höffken, beglückwünsmen zu dem Plan, einen 
Fortbildungskursus für die Ärzte durmzuführen. Es ist eins der Ziele des 
Umweltprogramms der Bundesregierung, daß diese Maßnahmen der Fort­
und Weiterbildung auf eine neue Grundlage gestellt werden. Im selbst 
glaube nimt an den Umweltingenieur als ein umfassendes Bildungskonzept, 
sondern im bin der Meinung, wimtig ist, daß auf einer soliden Berufs­
grundlage Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in regelmäßiger Form als 
"Recyclage" einsetzen. Sie haben damit hier in Berlin einen Anfang gesetzt, 
der hoffentlim viel Namahmung findet. 

Anschrift: Min.-Dirigent P. Menke-Glückert, Bundesministerium des lnnern, 
Bonn 7, Postfach. 



Grundsätze zum Umweltrecht 

Von G. Lewa n d o w s k i 

Die Fülle umweltbezogener Rechtsvorschriften darf nicht zu der An­
nahme verführen, daß es ein Umweltrecht im strengen juristischen Sinne 
schon gebe. Das würde voraussetzen, daß die rechtlichen Möglichkeiten des 
Umweltschutzes auf dieses Ziel hin systematisch untersucht worden wären 
und die Ergebnisse sich nach einem mehr oder minder umfassenden Kon­
zept in den Rechtsvorschriften niedergeschlagen hätten. Wir kennen ein 
Handelsrecht, ein Schulrecht, ein Wasserrecht, wo entsprechend verfahren 
wird. "Ein Umweltrecht, das seinen Namen verdient, gibt es nicht. Gäbe 
es das und eine darauf gestützte Überwachung, wäre heute nicht das 
ökologische Gleichgewicht in solcher Intensität geschädigt. Was es an Um­
weltrecht gibt, ist lediglich die Summe weit verstreuter lückenhafter Nor­
men, von denen zumeist nur die wenigen jeweiligen Spezialisten wissen. 
Auch die Universitäten kennen den Umweltschutz als übergreifendes 
Rechtsgebiet nicht, sieht man von professoralen Einzelgängern und vor­
sichtigen Versuchen der jüngsten Zeit ab" 1• 

Ein weiterer Beitrag soll hier versucht werden. 

Die Notwendigkeit eines Umweltrechtes wird damit bejaht. Sie ergibt 
sich daraus, daß Umweltschutz auf die Erzwingung umweltfreundlichen 
Verhaltens nicht verzichten kann. Dieser Zwang soll in der zivilisierten 
Gesellschaft nur in der Form des Rechts ausgeübt werden. Die systematische 
Entwicklung eines Umweltrechtes muß der Optimierung dieses Zwanges 
dienen: höchstmögliche Wirkung bei möglichst geringem Eingriff in die 
Freiheit des einzelnen. 

Konsequenterweise nennt das Umweltprogramm der Bundesregierung als 
Hauptziel an erster Stelle ein Umweltrecht, 

das Schutz und Entwicklung der Naturgrundlagen zu den vorrangigen 
Aufgaben staatlicher Daseinsvorsorge macht und das nach dem jewei­
ligen Stand von Wissenschaft und Technik ständig fortgeschrieben wird. 

In den zusammenfassenden Thesen des Umweltprogrammes der Bundes­
regierung wird Umweltpolitik definiert 

"als die Gesamtheit aller Maßnahmen, die notwendig sind, 

um dem Menschen eine Umwelt zu sichern, wie er sie für seme 
Gesundheit und für ein menschenwürdiges Dasein braucht und 
um Boden, Luft und Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nach­
teiligen Wirkungen menschlicher Eingriffe zu schützen und 



374 

um Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu besei­
tigen"2. 

Dementsprechend wird unter Umweltrecht, dem notwendigen Instrument 
dieser Politik, die Gesamtheit aller Rechtsnormen zu verstehen sein, die auf 
die Erreichung eben dieser Zwecke gerichtet sind . .i\hnlich bezeichnet ein 
Diskussionsentwurf der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen 
als Gegenstand der rechtlichen Regelungen eines Umweltrechtes alle die 
Maßnahmen, "die dem Menschen eine menschenwürdige Umwelt sichern, 
d. h. seine biologische Existenz gewährleisten, seine Gesundheit schützen 
und seine sozialen Ansprüche an die natürliche Umwelt erfüllen"3

• 

Es ist nach dem Inhalt dieses Umweltrechtes zu fragen, seinen bestim­
menden Grundsätzen. Die · zur Verfügung stehende Zeit erlaubt allerdings 
nur eine grobe Skizzierung. 

Je nach Charakter der Beziehungen von einzelnen Menschen und Kollek­
tiven, die Gegenstand rechtlicher Regelung sind, unterscheidet der Jurist 
herkömmlicherweise zwischen Regelungen öffentlichen und privaten Rechts, 
im einzelnen im wesentlichen zwischen Staats- und Verfassungsrecht, Ver­
waltungsrecht und Strafrecht auf der einen, Bürgerlichem und privatem 
Sonderrecht, wie z. B. Handelsrecht, auf der anderen Seite. In diesen Kate­
gorien wird Umweltrecht zu untersuchen und zu entwickeln sein. 

Die Verfassung, in der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz, als 
rechtlicher Ausdruck der politischen Grundüberzeugung einer bestimmten 
Gesellschaft, bestimmt den möglichen Rahmen jeder nationalen Rechts­
setzung. Das Grundgesetz tut das vornehmlich durch die Gewährung von 
Grundrechten an einzelne und Kollektive und durch Kompetenzzuweisun­
gen und Verfahrensbestimmungen im weitesten Sinne, die sog. Spielregeln 
der Demokratie. Die Einhaltung beider Arten grundgesetzlicher Bestim­
mungen unterliegt gerichtlicher Nachprüfung, weitestgehend sogar auf 
Initiative des betroffenen Staatsbürgers. Das Ergebnis ist eine strenge Bin­
dung vor allem des Gesetzgebers an das Grundgesetz und damit in weitem 
Umfange die Rechtsprechung zu seinen Vorschriften. 

An hervorragender Stelle stehen dabei die Freiheitsrechte: das Recht der 
persönlichen Freiheit, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Gleich­
behandlung, das Recht der Glaubensfreiheit, auf freie Meinungsäußerung, 
Koalitions- und Berufsfreiheit usw. und das Eigentumsrecht als - wenig­
stens nach liberalem Verfassungsverständnis - der wirtschaftlichen Basis 
individueller Freiheit. Es gehört kein großer Scharfsinn dazu, eine Anti­
nomie zwischen diesen Freiheitsrechten und den Forderungen des Umwelt­
schutzes festzustellen, wobei sich - vereinfacht gesprochen - leicht auf 
zwei verschiedenen Ebenen diskutieren läßt: einmal über die realen Mög­
lichkeiten und Aussichten eines notwendigen Ausgleichs; zum anderen liegt 
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gerade hier der Ansatzpunkt für systemverändernde Bemühungen. Diese 
Versuche entziehen sich indessen weitgehend umweltrechtlicher Betrachtung. 

Die juristische Diskussion hat überwiegend zwei Aspekte: unbestreitbar 
ist die Notwendigkeit, die Freiheitsrechte in der Verfassungspraxis so zu 
interpretieren, daß ihre Ausübung nicht zu Umweltschäden führt. Als 
gefährliche Freiheitsrechte spielen allgemeine Handlungsfreiheit, Berufsfrei­
heit und Eigentum zweifellos die entscheidende Rolle. Hier lassen sich aber, 
wenigstens soweit die Rechtsprechung betroffen ist, positive Tendenzen 
beobachten, gerade auch am verfassungsrechtlichen Prüfstein der Sozial­
bindung des Eigentums4

• Der zweite Aspekt liegt in der allgemeinen Er­
kenntnis, daß Umweltschutz im hier verstandenen Sinne für das Individuum 
und die menschliche Gesellschaft von lebenserhaltender Bedeutung ist, so 
daß es notwendig ist, die staatliche Gewalt durch grundrechtliche Absiche­
rung auf dieses Ziel festzulegen. 

Es kann daher nicht überraschen, daß der Umweltschutz von mehreren 
Autoren als eine bereits vom Grundgesetz selbst legitimierte und geforderte 
Aufgabe5 bezeichnet wird. Das Bekenntnis des Grundgesetzes zur Achtung 
der Würde des Menschen, aber auch das seinen traditionellen Freiheits­
rechten zugrunde liegende Menschenbild schließe ein Grundrecht auf men­
schenwürdiges Leben und damit auf unschädliches Leben ein6

• Auch die ASJ 
geht von der Annahme aus, daß der Umweltschutz schon im Grundgesetz 
selbst nominiert sei, allerdings seine verfassungsrechtliche Stellung der Ver­
festigung und des Ausbaues bedürfe. Sie fordert die Ergänzung des Grund­
gesetzes durch ein soziales Grundrecht folgenden Inhalts: 

"Jeder hat ein Recht auf ein Leben in menschenwürdiger Umwelt. Die natür­
lichen Grundlagen stehen unter dem besonderen Schutz des sozialen Rechtsstaates. 
Die Grenze der zulässigen Umweltbelastung wird durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes geregelt. Die gesetzliche Grenzwertfestlegung richtet sich nach dem 
Gemeinwohl"3• 

Prinzipiell ist Skepsis angebracht gegenüber der in der nachkonstitutio­
nellen juristischen Diskussion immer mehr zu beobachtenden Praxis, dem 
jeweils verfolgten politischen Ziel Verfassungsrang zu verleihen. Diese 
Skepsis scheint auch der Ausgangspunkt des Umweltprogrammes zu sein, in 
dem es heißt: "Unser Grundgesetz gewährt weder ein ausdrücklich fest­
gelegtes Grundrecht auf eine menschenwürdige Umwelt noch enthält der 
Grundrechtskatalog einen Anspruch auf Erhaltung der Gesundheit"2

• Völlig 
ohne verfassungsrechtliche Basis ist der Umweltschutz allerdings nicht. 

Von der Zielsetzung eines primär auf die Erhaltung und Verbesserung 
der Qualität menschlichen Lebens gerichteten Umweltschutzes gesehen, ver­
dient das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit des Art. 2 
(2) GG bevorzugte Betrachtung. Dieses Grundrecht ist in erster Linie als 
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Abwehrrecht gegen das Töten konzipiert worden, keineswegs zuletzt zur 
Abwehr einer Vernichtung lebensunwerten Lebens. Schon Maunz-Dürig 
indessen, als Grundgesetzkommentatoren noch nie einer ungezügelten Port­
schrittsideologie verdächtig, haben unter Berufung auf das Gebot zur Ach­
tung der Menschenwürde und auf den sozialstaatliehen Auftrag des Grund­
gesetzes in diesem Grundrecht gleichzeitig ein subjektives Recht des Bürgers 
gegenüber dem Staat auf die Mindestvoraussetzungen für ein menschen­
würdiges Dasein gesehen, auf Gewährung der lebensessentiellen Außen­
weltsgüter7. Es wäre schade um die Zeit, sagen Maunz-Dürig, wenn sich das 
Verfassungsrecht in eine dogmatische Kontroverse darüber hineinsteigern 
würde, ob das in Art. 2 Abs. 2 geschützte Grundrecht auf Leben lediglich 
ein Recht des sog. status negativus ist oder ob es darüber hinaus staatliche 
Verschaffungspflichten auslöst. Die Rechtsprechung hat, wenn auch nicht im 
Bereich des Umweltschutzes, glücklicherweise im letzteren Sinne entschie­
den8. Die Auffassungen, die eine verfassungsrechtliche Basis des Umwelt­
schutzes schon jetzt im Grundgesetz ausmachen, sind daher nicht unbegrün­
det. Es sieht noch nicht so aus, als ob diese Möglichkeiten in der Praxis 
hinreichend erkannt und ausgeschöpft würden. Allerdings gewährt Art. 2 
nur einen Minimalschutz. Die Forderungen nach weitergehenden verfas­
sungsrechtlichen Sicherungen bestehen daher zu Recht. Dazu sei eine Rand­
bemerkung gestattet: Verfehlt scheint mir, eine Kritik vornehmlich daran 
anzusetzen, daß im Interesse des Umweltschutzes nach stärkeren Sozial­
bindungen gerufen werde, weil das zwangsläufig auf eine weitere Be­
schränkung der Freiheitsrechte des Individuums hinauslaufe. Diese Kritik 
verkennt die freiheitssichernde Schutzfunktion eines Grundrechtes auf 
Gesunderhaltung: der Staatsbürger wird vor den umwelt- und gesundheits­
schädlichen Auswirkungen einer unverantworteten kollektiven und anony­
men Vergeudung und Verpestung natürlicher Ressourcen geschützt. Erhal­
tung und Verbesserung der Lebensqualität sind überhaupt erst die 
Voraussetzungen für die von der Verfassung intendierte freie Entfaltung 
der Persönlichkeit. 

Verfassungsrechtlicher Natur ist auch die Kompetenzfrage. Hier sei nur 
angemerkt, daß die Notwendigkeit einer Bundeskompetenz für Umwelt­
recht angesichts des Bedürfnisses globaler Regelung als offenkundig keines 
Beweises bedarf. 

Unter verfassungsrechtlichen Aspekten verdient schließlich die Planung 
diskutiert zu werden, die ein wesentliches Instrument des Umweltschutzes 
werden muß. Zunehmend erscheint hier das Stichwort der Plangewähr­
leistung: unter diesem Stichwort werden die Fälle erörtert, in denen das 
Vertrauen des Bürgers, d. h. des Investors, auf Planfortbestand so schutz­
würdig anzusehen ist, daß eine Planänderung Entschädigungsansprüche 
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Privater auslöst9
• 

10
• Es wird gründlicher Untersuchungen und der Entwick­

lung von Planungsmodellen bedürfen, die über eine Beteiligung möglichst 
vieler Betroffener und rechtzeitiger Offenlegung eine entschädigungspflich­
tige Vertrauensenttäuschung weitestgehend vermeidet. Auch hier gilt die 
Feststellung Rehbinders: Eine Reform des Umweltrechts wird unzureichend 
bleiben, wenn die Qualität der Entscheidungsprozesse nicht entscheidend 
verbessert wird11

• 

Wenden wir uns dem Verwaltungsrecht zu, dem Recht der Exekutive. In 
ihrer eingreifenden, leistenden und planenden Dimension12 lassen sich leicht 
eine Reihe von Grundforderungen an ein Umweltrecht formulieren: 

1. Die Bündelung verwaltungsrechtlich vorgeschriebener Einzelgenehmi­
gungen in einem Verfahren zur Erzielung einer vertretbaren Abwägung 
konkurrierender lnteressen13

; 

2. eine weitestgehende Offenheit der Entscheidungsprozesse vom Planungs­
stadium an im Sinne des von Picht14 geforderten Rechts auf Wahrheit 
unter Zurüd{drängung des Bereiches des Geschäfts- und Staatsgeheim­
nisses. Dazu braucht man noch nicht einmal ein Gesetz zu ändern. Die 
Wirkung wäre eine effektivere Kontrolle anonymer Macht zum Nutzen 
des einzelnen und der demokratischen Gesellschaft. Der Blick über die 
Grenzen lehrt, daß die Offenheit politischer Entscheidungsprozesse nur 
eine vermeintliche Schwäche, tatsächlich aber ein Moment beachtlicher 
Stärke eines politischen Systems ist; 

3. die angesichts der Ineffektivität bereits vorhandenen Umweltrechts un­
bedingt notwendige Stärkung der Exekutive, vor allem ihrer Unabhän­
gigkeit. Hier wird auf mehreren Ebenen vorgegangen werden müssen: 
Schaffung bundeseinheitlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 
Einrichtung überregionaler Spezialbehörden, die einmal über die not­
wendige Vielfalt der umweltbezogenen Disziplinen verfügen (ein Prio­
ritätsdenken verbietet sich bei der Komplexität des Problems ohnehin), 
zum anderen durch ihre organisatorische Einordnung und überregionale 
Stellung örtlichen und regionalen Pressionen weitgehend entzogen sind; 
die Ausstattung von Sonderbehörden des Umweltschutzes mit richter­
licher oder quasirichterlicher Unabhängigkeit15, wie es für die Rech­
nungshöfe mit Rücksicht auf das Interesse der Gesellschaft an einer 
ordentlichen Finanzwirtschaft eine Selbstverständlichkeit geworden ist; 

4. die Unterstützung und Kontrolle der Umweltexekutive durch die Schaf­
fung zusätzlicher Klagemöglichkeiten für Private, seien es von umwelt­
feindlichen Maßnahmen betroffene Staatsbürger, seien es private 
Vereinigungen zur Förderung von Zwecken des Umweltschutzes18 ; 

5. die Schaffung von Rechtsvorschriften, die nicht nur strafbewehrte Ver­
bote aussprechen oder die Einhaltung von Grenzwerten zur Pflicht 
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machen, sondern darüber hinaus wie die Bestimmung des § 21 der 
1. StSVO zur Optimierung des Umweltschutzes verpflichten. 

Man wird allerdings nicht übersehen dürfen, daß bei zunehmenden 
öffentlichen Aufgaben17 mit steigender Spezialisierung und Komplizie­
rung gesellschaftlicher Systeme die Rolle der Überwachung nicht über­
schätzt werden darf. Die Nachwuchsprobleme des öffentlichen Dienstes 
sind kein Zufall, sondern direkte Konsequenz unserer gesellschaftlichen 
Situation. Auf die Entwicklung systemkonformer Selbststeuerungs­
mechanismen wird nicht verzichtet werden können. Die bekannten For­
derungen nach dem Verursacherprinzip, nach Subventionen für umwelt­
freundliche und Abgaben für umweltfeindliche Praktiken werden zu 
Recht erhoben. Hier muß ein Schwerpunkt der weiteren Entwicklungs­
arbeit liegen. 

Wegen der schwerwiegenden Konsequenzen bestimmter Formen umwelt­
schädlichen Verhaltens ist die Notwendigkeit ihrer Kriminalisierung 
unstreitig. Hier stellt sich eine Hauptaufgabe moderner Strafrechtswissen­
schaft. Unser geltendes Strafrecht ist veraltet, sowohl in zahlreichen Einzel­
bestimmungen als auch in seinen dogmatischen Grundlagen. Darüber war 
man sich schon beim Erlaß des RStGB im Jahre 1871 einig. Wirksamen 
Schutz bietet es nur bei handgreiflicher, sozusagen populärer, Kriminalität 
einzelner Täter, des Räubers, Erpressers und Mörders. Gegenüber modernen 
Formen kollektiven gesellschaftsfeindlichen (sozialschädlichen) Verhaltens 
ist es machtlos. Es fehlt ein modernes Wirtschaftsstrafrecht, wie es auch für 
den Umweltschutz gebraucht wird. Im Bereich umweltfeindlichen Verhal­
tens finden selten konkrete Verletzungen und Gefährdungen statt, wie sie 
herkömmlicherweise unter Strafe stehen. Die schädlichen Folgen werden 
häufig erst durch Summation als harmlos geltender Einzelhandlungen und 
oft erst nach längeren Zeiträumen spürbar. Die Feststellungen, ob im Ein­
zelfall tatsächlich ein Schaden oder eine Gefährdung verursacht worden ist, 
erfordern umfangreiche Begutachtung und nehmen knappe Forschungs­
kapazität in Anspruch. Ein wirksames Umweltstrafrecht muß daher auch 
diese harmlosen Handlungen mit Strafe bedrohen, wenn und weil sie 
abstrakt und gefährlich sind3

• 

Von verschiedener Seite wird angeregt3
• 

13
, die Bestimmungen des Um­

weltstrafrechts ins Strafgesetzbuch selbst aufzunehmen, um ihnen so eine 
größere Wirkung beizulegen (z. B. über den Vorstrafenmakel) als die, die 
sie als Strafnormen des sogenannten Nebenstrafrechts entfalten. Auch in 
anderem Zusammenhang wird die "niedere Qualität" umweltschützender 
Rechtsnormen bemängelt1

• Ob dieser Effekt wirklich so groß ist, daß er die 
mit der Aufnahme ins Strafgesetzbuch verbundenen Nachteile aufwiegt, 
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bleibt zu überlegen: Das Strafgesetzbuch läßt sich schwerer neuen Entwick­
lungen anpassen als ein Einzelgesetz. Das Ausweichen in die Rechtsnorm 
niederer Qualität ist bei der Regelung komplizierter, in Entwicklung befind­
licher Materien unumgänglich. Im Gesetz selbst lassen sich dort nur mehr 
Grund- und Rahmenentscheidungen treffen; Atomgesetz, Arzneimittelgesetz, 
Lebensmittelgesetz und vor allem die Lebensmittelreform liefern über­
zeugende Beispiele. Allerdings ist es notwendig, das mit der Möglichkeit des 
Erlasses von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Ver­
fügung stehende Instrumentarium zu vervollkommnen. Das gilt auch hin­
sichtlich einer größeren Transparenz des Normsetzungsverfahrens. Im gan­
zen ist die Aufgabe, die zu leisten ist, beträchtlich. Ostermeyer11 gibt mit 
seinen auf den Contergan-Prozeß geziehen 1\ußerungen einen anschaulichen 
Eindruck: 

"Kein passendes Gesetz, keine die Sache betreffende Schuldform, schwere Nach­
weisbarkeit der Individualfahrlässigkeit: das alles manövriert die Strafjustiz in die 
Rolle eines Ritters, der nach Turnierregeln mit der Lanze gegen einen Panzer­
wagen anreitet, dessen Fahrer er nicht erkennen kann, während dieser die Bindung 
des Ritters an die Turnierregeln kaltblütig einplant. 

Wenn die Justiz ... weiterhin ihre Befriedigung darin findet, an kleinen Kriminel­
len nutzlose Exempel zu statuieren, ist der Zeitpunkt nicht mehr fern, daß sie nicht 
nur die Rolle des Ritters spielt, sondern die des Ritters von trauriger Gestalt, daß 
sie als Don Quijote gegen die Windmühlen der Kleine-Leute-Kriminalität anstürmt, 
während sich in ihrem Rücken schon tödliche Gefahren für das l.eben aller zusam­
menballen. Durch solchen Anachronismus würde sie sich selbst zum Untergang 
verurteilen "18• 

Ich möchte nicht schließen, ohne als Instrument für ein selbststeuerndes 
Umweltrecht auch das Privatrecht genannt zu haben. Die Immissions­
abwehrbestimmung des § 906 BGB bietet immerhin einen Ansatzpunkt. 

Der Zustand des Umweltrechtes bringt es mit sich, daß Grundsätze zum 
Umweltrecht heute überwiegend Forderungen zum Umweltrecht sind. Es 
wird ein interessantes Experiment sein nachzuweisen, daß die soziale Markt­
wirtschaft sich auch im Hinblick auf die Lösung der Umweltprobleme 
gegenüber anderen Wirtschaftssystemen als leistungsfähiger erweisen wird, 
wie es die Bundesregierung im Umweltprogramm formuliert. Der Ausgang 
dieses Experiments muß uns alle interessieren. 
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